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Vorbemerkungen

Vorlage an den Landtag

Der Rechnungshof erstattet dem Niederösterreichischen Landtag gemäß 
Artikel 127 Absatz 6 Bundes–Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht 
über Wahr nehmungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen 
getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammen
fassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zwei
ten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeich nung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegen
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf– und Abrundungen.

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes „http://www.rechnungshof.gv.at“ ver
fügbar.

Vorbemerkungen
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Konsiliar–(dienst_etc.)
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ärzte;_kann_innerhalb_einer_Krankenanstalt_(z.B._Facharzt_für_Neurologie_
klärt_einen_Patienten_einer_Internen_Abteilung_neurologisch_ab),_aber_auch_
mit_niedergelassenen_Fachärzten_erfolgen

LKF–Punkte
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Schwerpunktkrankenanstalt

Krankenanstalt_mit_bettenführenden_Abteilungen_in_den_Fächern_Augen
heilkunde,_ Chriurgie,_ Frauenheilkunde_ und_ Geburtshilfe,_ Hals–,_ Nasen–_
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Zytoskopie

eine_urologische_Untersuchung_der_Harnblase
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Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Ausbauprogramm des Landes Niederösterreich  
im Spitalswesen

Das Land Niederösterreich entschied, die drei Landeskliniken Baden–
Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt an vier Standorten neu 
zu errichten, ohne im Vorfeld der Entscheidung sämtliche Hand
lungsalternativen zu untersuchen.

Durch die Neuerrichtung des Landesklinikums Baden–Mödling an 
einem Standort (sogenannte Ein–Haus–Variante) wären im Ver
gleich zu den geplanten Neubauten in Baden und in Mödling Ein
sparungen von rd. 34 Mill. EUR (ohne Folgekosten) zu erzielen 
gewesen. Auch in medizinisch–organisatorischer Hinsicht wäre eine 
Konzentration an einem Standort zweckmäßiger und würde Dop
pelstrukturen vermeiden.

Für den Standort Baden, an dem die Krankenanstalt nach den Plä
nen des Landes Niederösterreich abgerissen werden soll, war die 
Notwendigkeit eines Neubaus nicht zwingend ableitbar; die erfor
derliche Anpassung an einen modernen Standard hätte auch durch 
Zu– und Umbauten sichergestellt werden können. Das Altgebäude 
der Krankenanstalt in Baden erschien zumindest für eine Nachnut
zung von abgestuften Versorgungsstrukturen, z.B. für ein Pflege
heim, weiter verwendbar.

Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen waren die Betriebs
organisationskonzepte im Hinblick auf die geplanten medizinischen 
Versorgungsstrukturen und die Versorgungslogistik für die Landes
kliniken Baden–Mödling und Neunkirchen grundsätzlich geeignet, 
eine zweckmäßige Betriebsführung bei bestmöglicher Versorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. Für das Landesklinikum Wiener Neu
stadt lag noch kein genehmigtes Betriebsorganisationskonzept vor.
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung

–  der Entscheidungsgrundlagen des Landes Niederösterreich für 
die Neubauten der Landeskliniken (LK) Baden–Mödling, Neun
kirchen und Wiener Neustadt,

–  des Versorgungsauftrags der Standorte anhand des Regionalen 
Strukturplans Gesundheit für NÖ sowie

–  der Frage, ob durch das an vier Standorten vorgehaltene medi
zinische Leistungsangebot mit Mehrkosten verbundene Parallel
strukturen in unmittelbarer geografischer Nähe geschaffen wer
den und ob die geplanten Betriebsorganisationen geeignet sind, 
eine zweckmäßige Betriebsführung bei bestmöglicher Versorgung 
der Patienten zu ermöglichen. (TZ 1)

Überblick Bauvorhaben

Mit Juli 2011 waren die Planungsarbeiten für das LK Baden–Möd
ling an den zwei Standorten Baden und Mödling mit jeweils eige
ner Speisenversorgung und das LK Neunkirchen weitgehend abge
schlossen. Für das LK Wiener Neustadt waren die Planungen zur 
Betriebsorganisation erst in Ausarbeitung. (TZ 2)

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Entscheidungsgrund
lagen
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In der Thermenregion sollen in den nächsten Jahren vier neue Kranken
häuser mit 2.089 Betten und 70.843 m2 Nutzfläche um 513,4 Mill. EUR 
(Nutzfläche und Kosten ohne LK Wiener Neustadt) gebaut werden. 
(TZ 2)

Das Land begründete die Entscheidung, für das LK Baden–Möd
ling Neubauten in Baden und in Mödling zu errichten, damit, dass 
die Erfüllung der im Österreichischen Strukturplan Gesundheit 
(ÖSG) verankerten Erreichbarkeitskriterien Krankenhäuser an bei
den Standorten erforderte. Konkrete Daten zur Unterstützung die
ser Argumentation legte das Land allerdings nicht vor. Das vom RH 
diesbezüglich um Stellungnahme ersuchte BMG wies ausdrücklich 
darauf hin, dass sich — bezogen auf Baden und Mödling — aus den 
Bestimmungen des § 18 KAKuG keine zwingende Verpflichtung zur 
Einrichtung von zwei Standorten ergäbe. Das BMG betonte auch, 
dass länderübergreifende Versorgungsbeziehungen auch in dieser 
Region zu berücksichtigen seien, worauf auch der ÖSG explizit hin
weise. Zudem hätten laut BMG die Länder — so auch Niederöster
reich — bislang keinen expliziten Änderungswunsch hinsichtlich 
der Erreichbarkeitsrichtwerte in den Arbeitsgremien der Bundes
gesundheitskommission vorgebracht. (TZ 1, 2)

Kurzfassung

 Übersicht über die Bauvorhaben und den jeweiligen Projektstand (Stand Juli 2011)

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen LK Wiener Neustadt

Standort
Baden

Standort
Mödling

Bauvorhaben Neubau Neubau Neubau Neubau

Projektdauer1 6 Jahre 7 Jahre 5 Jahre keine Angabe

genehmigte Baukosten
(in Mill. EUR)2

beide LK zusammen:
346,6 166,8 keine Angabe

Stand der Umsetzung Ausführungsfreigabe Planungsfreigabe Projektentwicklung

geplante Nutzfläche  
(in m2) 28.298 23.372 19.173 keine Angabe

geplante Betten laut 
RSG–NÖ 443 338 364 944

beauftragte Leistungen  
(in Mill. EUR) 40,8 27,5 20,1 rd. 0,7

1 von Planung bis Umsetzung/Inbetriebnahme
2 ohne Kosten der Liegenschaft, Umsatzsteuer und Finanzierung

Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landeshochbau
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Rahmenbedingungen für den Neubau an vier Standorten

In den Übernahmeverträgen der ehemaligen Gemeindekrankenan
stalten verpflichtete sich das Land, am jeweiligen Standort eine 
öffentliche Krankenanstalt zu belassen. Die abgegebenen Stand
ortgarantien erschwerten die Schaffung effizienter und bedarfs
gerechter Versorgungsstrukturen. Eine flexible Fächeraufteilung 
und Schwerpunktsetzungen in der Region blieben möglich, wur
den jedoch nicht genutzt. (TZ 3)

Neubauten für das LK Baden–Mödling

Das Land stellte im Zuge der Entscheidungsvorbereitung keine 
Untersuchungen hinsichtlich eines gemeinsamen Standorts (soge
nannte Ein–Haus–Variante) für einen Neubau der Spitäler Baden 
und Mödling an, obwohl ein Gutachten aus dem Jahr 2003 bei zwei 
Standorten auf höhere Investitionskosten und bleibende Kosten
nachteile hingewiesen hatte. Auch Primarärzte der beiden Spitä
ler sowie etliche niedergelassene Ärzte forderten in einer Petition 
die Zusammenführung beider Spitäler an einem der bestehenden 
Standorte oder den Neubau eines Spitals an einem Standort. (TZ 4)

Das Gutachten, in dem die politische Umsetzbarkeit doppelt so hoch 
gewichtet wurde wie die Qualität der medizinischen Versorgung, 
wies auch darauf hin, dass ein Ausbau am bestehenden Standort 
Mödling nicht realisierbar sei. (TZ 4)

Die von der NÖ Landeskliniken–Holding im April 2010 durchgeführte 
Wirtschaftlichkeitsrechnung für das LK Baden–Mödling, in der eine 
Ein–Haus–Variante der Zwei–Haus–Variante gegenübergestellt wurde, 
erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Grundsatzentscheidung für 
die Neubauten an zwei Standorten bereits getroffen war. Die Wirt
schaftlichkeitsrechnung bestätigte lediglich die Grundsatzentschei
dung des Niederösterreichischen Landtages aus dem Jahr 2007. (TZ 5)

Tatsächlich ging auch die Ein–Haus–Variante dieser Wirtschaftlich
keitsrechnung der NÖ Landeskliniken–Holding von einem neuen 
zentralen Standort und einer Reduktion des Standorts Baden auf ein 
Mindestversorgungsmodell mit einer 24–Stunden–Ambulanz und 
einem tagesklinischen Ambulatorium aus. Der dargestellte Vorteil 
der Zwei–Haus–Variante ergab sich im Wesentlichen aus der daraus 
resultierenden Aufrechterhaltung einer Mindestversorgung an bei
den Standorten; dies wäre aber aufgrund der geringen Entfernung 
der beiden Standorte grundsätzlich zu überdenken gewesen. (TZ 5)

Kurzfassung
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Durch einen einheitlichen Standort wären nach Berechnungen des 
RH, die sich auf Daten der NÖ Landeskliniken–Holding stützten, im 
Vergleich zu den geplanten Neubauten in Baden und in Mödling 
Einsparungen von rd. 34 Mill. EUR (ohne Folgekosten) zu erzielen 
gewesen. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus Einsparungen bei 
den Errichtungskosten (rd. 46 Mill. EUR) und provisorischer Bau
ten in Mödling (rd. 3,8 Mill. EUR) und andererseits aus Mehraus
gaben aufgrund der Grundstücksbeschaffung (rd. 15,8 Mill. EUR) 
zusammen. Eine Ein–Haus–Variante wäre auch bei den Personal
kosten erheblich geringer gewesen. (TZ 5)

Auch aus medizinisch–organisatorischen Gründen erschien eine Ein–
Haus–Variante für das LK Baden–Mödling zweckmäßiger. (TZ 5)

Neubau für das LK Neunkirchen und das LK Wiener Neustadt

In Bezug auf die LK Neunkirchen und Wiener Neustadt nahm das 
Land keine Variantenüberlegungen bezüglich eines gemeinsamen 
Standorts vor. (TZ 6)

Am bestehenden Standort des LK Wiener Neustadt wurde als Über
gangslösung ein mit der bestehenden Krankenanstalt verbun
dener Betten– und Funktionstrakt in Raumzellenbauweise für die 
II. Interne Abteilung und die Unfallchirurgie mit 189 Betten und 
Funktionsräumen kostengünstig und in kurzer Bauzeit errichtet. 
Die gravierenden Mängel der Bausubstanz wurden damit in diesem 
Bereich behoben. (TZ 7, 9)

Regionalökonomische Auswirkungen

Zwei vom Land beauftragte Studien aus dem Jahr 2010, welche 
die regionalökonomischen Auswirkungen und Beschäftigungsef
fekte untersuchten, erlaubten keine Rückschlüsse auf die Zuordnung 
volkswirtschaftlicher Effekte zu einer bestimmten Region des Lan
des Niederösterreich. Die Studien waren nicht geeignet, die Bau
entscheidungen volkswirtschaftlich zu belegen. (TZ 8)
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Bausubstanz

Aus diversen Prüfgutachten für die Krankenanstalt in Baden, die 
nach den Plänen des Landes abgerissen werden soll, war die Not
wendigkeit eines Neubaus nicht zwingend ableitbar; die erforder
liche Anpassung an einen modernen Standard hätte auch durch 
Zu– und Umbauten sichergestellt werden können. Das Altgebäude 
der Krankenanstalt in Baden erschien zumindest für eine Nachnut
zung von abgestuften Versorgungsstrukturen, z.B. für ein Pflege
heim, weiter verwendbar. (TZ 9)

Grundstücke und Gebäude

Am bestehenden Standort Baden waren ausreichend Bauflächen 
vorhanden, um einen gemeinsamen Standort des LK Baden–Möd
ling in Baden zu realisieren. (TZ 10)

Bezüglich der Krankenanstalt in Mödling stellte das Land im 
Jahr 2004 fest, dass ein Neubau an einem anderen Standort wesent
liche Vorteile mit sich brächte. Daraufhin erwarb die im Eigentum 
des Landes stehende NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. drei 
aneinander grenzende Grundstücke entlang der Südbahnstrecke zum 
Preis von 5,7 Mill. EUR, ohne zuvor deren Eignung für einen Spi
talsneubau zu untersuchen. Gemäß einem Gutachten vom Novem
ber 2005 waren diese Liegenschaften für eine Krankenanstalt nicht 
geeignet, weshalb das Land von einem Neubau an diesem Stand
ort wieder Abstand nahm. Der Aufwand in Höhe von 5,7 Mill. EUR 
hätte in diesem Fall vermieden werden können. (TZ 11)

Im Jahr 2008 erwarb das Land in unmittelbarer Nähe des bestehen
den Standorts ein weiteres Grundstück zum Preis von 3,0 Mill. EUR. 
Mittlerweile wurde die auf dieser Liegenschaft befindliche Fabriks
halle unter Denkmalschutz gestellt, was die Nutzungsmöglichkeit 
des Grundstücks einschränkte. (TZ 12)

Der Neubau am bestehenden Standort in Mödling wird bei lau
fendem Betrieb einen vermehrten logistischen und organisatorischen 
Aufwand erfordern. Die Lösung, am bestehenden Standort in Möd
ling einen Krankenhausneubau zu errichten, war nicht zweckmä
ßig. (TZ 13)
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Raum– und Funktionsprogramm des LK Baden–Mödling

Die Entscheidung, sowohl in Baden als auch in Mödling neu zu 
bauen, bedingt, dass Bereiche der Basisversorgung an beiden Stand
orten aufrechterhalten werden müssen. Dies führt dazu, dass Nutz
flächen, z.B. für OP–Einrichtungen, Radiologie, Labormedizin, Inten
sivabteilung, doppelt vorgehalten werden. Auch für den Bereich der 
Verwaltung, der sozialen Dienste sowie der Ver– und Entsorgung 
waren die geplanten Nutzflächen an beiden Standorten nahezu gleich 
groß und mussten folglich zweifach bereitgestellt werden. (TZ 16)

Auf Basis der Raum– und Funktionsprogramme könnten für die 
Standorte Baden und Mödling bei einer Ein–Haus–Lösung und 
unverändertem Versorgungsauftrag Flächen im Gesamtausmaß von 
rd. 6.700 m2 eingespart werden. Daraus ergäben sich Einsparungen 
an Errichtungskosten von rd. 46 Mill. EUR. Nicht berücksichtigt sind 
dabei die höheren Folgekosten. (TZ 5, 16)

Versorgungsauftrag der Landeskliniken

Die Versorgungsaufträge der einzelnen Landeskliniken waren gut 
aufeinander abgestimmt, wodurch sich innerhalb der Thermenre
gion ein umfassendes, abgestuftes Leistungsangebot ergab. (TZ 17)

Versorgungsdichte

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Einzugsgebietes lag die Ver
sorgungsdichte in der Thermenregion mit 5,66 Betten je 1.000 Per
sonen im mittleren Bereich des im ÖSG vorgegebenen Bettenmess
ziffer–Intervalls von 4,49 bis 7,49. (TZ 18)

Kosten– und Leistungsentwicklung

Die Kostensteigerungen in den LK Baden–Mödling, Neunkirchen und 
Wiener Neustadt lagen von 2009 auf 2010 unter den Werten der 
Vorjahre. Während die Kosten im LK Neunkirchen um 1,5 % und 
im LK Wiener Neustadt um 4,2 % anstiegen, konnte im LK Baden–
Mödling eine Reduktion um 1,8 % erzielt werden. Im Jahr zuvor hat
ten die Steigerungsraten noch 3,5 % im LK Baden–Mödling, 9,2 % 
im LK Neunkirchen und 7,9 % im LK Wiener Neustadt betragen. 
Wesentlichen Anteil daran hatte die geringere Steigerung der Per
sonalkosten, die von 2009 auf 2010 zwischen 1,9 % und 3,1 % lag, 

Medizinischer  
Versorgungsbedarf
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während sie ein Jahr zuvor noch 4,4 % (Baden–Mödling), 8,0 % 
(Neunkirchen) und 11,4 % (Wiener Neustadt) betrug. (TZ 19)

Die Belagstage wiesen generell eine sinkende Tendenz auf, was eine 
Verschlechterung der durchschnittlichen Auslastung zur Folge hatte. 
Die Auslastung war 2009 auf 2010 rückläufig und in jeder der über
prüften Krankenanstalten niedriger als der Landesdurchschnitt von 
76,0 % bzw. 73,3 %. Österreichweit betrug diese Kennzahl 78,9 % 
bzw. 78,0 %. (TZ 19)

LK Baden–Mödling

Die Aufteilung der medizinischen Fächer auf die Standorte Baden 
und Mödling könnte Nachteile in der medizinischen Versorgung und 
im wirtschaftlichen Bereich mit sich bringen. Allein die Sicherstel
lung einer medizinischen Basisversorgung sowohl in Baden als auch 
in Mödling erfordert die Vorhaltung von Doppelstrukturen, die im 
Fall einer Ein–Haus–Lösung entbehrlich wären. Die geplante Ände
rung der Fächeraufteilung zwischen Baden und Mödling wird auch 
eine Neuorientierung der Patientenströme erfordern. (TZ 20)

Die von der NÖ Landesklinken–Holding verfolgte Strategie, geplante 
Eingriffe am Standort Mödling und akute Behandlungen am Standort 
Baden zu konzentrieren, ließ sich nicht ohne Kompromisse umset
zen. Dies zeigten Beispiele aus den Fachbereichen Gefäßchirurgie, 
Orthopädie, Gynäkologie und Urologie. (TZ 21)

Bei Nutzung der geplanten Raumreserven für drei Großgeräte wären 
an den beiden Standorten des LK Baden–Mödling mit drei CT–, zwei 
MRT– und drei Angiografiegeräten künftig insgesamt acht Groß
geräte in Betrieb. Im Vergleich dazu wären bei einer Konzentration 
an einem Standort insgesamt nur fünf Großgeräte — wie bisher —
notwendig, um den kapazitätsmäßigen Anforderungen zu entspre
chen. Bei tatsächlicher Aktivierung der Raumreserven für diese drei 
medizinischen Großgeräte würden Anschaffungskosten von zumin
dest rd. 2,5 Mill. EUR entstehen. (TZ 22)

Bei der Kapazitätsplanung des LK Baden–Mödling wurde der tages
klinische Bereich ausgebaut. Der noch im Jahr 2009 bestehende 
Anteil tagesklinisch erbrachter Leistungen von 14,86 % verbes
serte sich bis Ende 2010 auf 16,13 %. Der Bundesdurchschnitt lag 
im Jahr 2010 bei 18,58 %. (TZ 23)
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Die Auslastung in Mödling lag mit 70,8 % (2009) bzw. 68,6 % 
(2010) unter dem Bundes– und Landesdurchschnitt. Die Belags
dauer an den Abteilungen für Innere Medizin und Chirurgie des 
LK Baden–Mödling war sowohl im Vergleich zum Landes– als auch 
zum Bundesdurchschnitt höher. Außerdem waren die neu geplanten 
interdisziplinären Aufnahmestationen bei der Dimensionierung der 
verbleibenden Bettenkapazitäten nicht ausreichend berücksichtigt. 
Die Errichtung der geplanten Palliativstation könnte den statio
nären Bereich (insbesondere Abteilungen für Innere Medizin) wei
ter entlasten. (TZ 24)

Aufgrund der Änderungen in der medizinischen Leistungserbrin
gung (Forcierung der tagesklinischen Leistungen), der geplanten 
neuen Betriebsformen (interdisziplinäre Aufnahmeambulanzen und 
–stationen) sowie durch Auslastungsoptimierung und Maßnahmen 
zur Belagsdauerreduktion (z.B. Aufnahme– und Entlassungsma
nagement) wäre gegenüber der derzeitigen Planung eine Verringe
rung der vollstationären Bettenkapazitäten möglich gewesen. (TZ 24)

Die Realisierung des Neubaus des LK Baden–Mödling an zwei Stand
orten lässt einen zusätzlichen Personalbedarf und damit jährliche 
Mehrkosten von rd. 4,66 Mill. EUR erwarten. Etliche für diesen 
erhöhten Bedarf verantwortliche Faktoren (z.B. zwei Aufnahme
stationen statt einer, zwei Tageskliniken statt einer, Leitstellen etc.) 
wären bei der Konzentration des Landesklinikums auf einen Stand
ort nicht gegeben. (TZ 25)

LK Neunkirchen

Die Bemühungen des Landes, in Neunkirchen eine Remobilisations– 
und Nachsorgestation in der Thermenregion einzurichten und durch 
die Verlagerung der orthopädischen Abteilung des LK Wiener Neu
stadt neben der Psychiatrie einen zweiten Schwerpunkt zu etablie
ren, führten zu einem breiten Leistungsspektrum und dadurch zu 
einer langfristigen Absicherung des Standorts. Dies ist für zukünf
tige Umwidmungen — etwa zu einer Standardkrankenanstalt der 
Basisversorgung oder zu einer anderen alternativen Versorgungs
form — hinderlich und es reduziert sich dadurch der Spielraum des 
Landes bei der Versorgungsplanung. (TZ 26)
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Der Anteil an tagesklinischen Leistungen lag im LK Neunkirchen 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (2009: LK Neunkirchen 
7,38 %, Österreich 17,83 %). Die geplante Dimensionierung des 
tagesklinischen Bereichs (ohne Tagesklinik für Psychiatrie) entsprach 
bei 85%iger Auslastung einem Tagesklinikanteil von rd. 25 %. 
(TZ 27)

Die Personalbedarfsabschätzung ergab für das LK Neunkirchen eine 
Personalreduktion von rd. 10 % des Dienstpostenplans 2010; dies 
bedeutete geringere Folgekosten von rd. 3,80 Mill. EUR jährlich. 
(TZ 28)

LK Wiener Neustadt

Das Land plante, im Zuge eines Neubaus des LK Wiener Neustadt 
ein Comprehensive Cancer Center einzurichten. Dazu wäre laut ÖSG 
ein universitärer Standort erforderlich, der in Wiener Neustadt nicht 
vorgesehen war. Die möglichen Synergieeffekte mit MedAustron 
könnten allerdings auch im Rahmen eines regulären Onkologischen 
Referenzzentrums genutzt werden. (TZ 29)

Zusammenarbeit der Institute in der Thermenregion

Um die Auslastung des eigenen MRT–Geräts (45 %) zu steigern, 
plante das LK Neunkirchen, mit einem niedergelassenen Facharzt zu 
kooperieren. Ein entsprechender Bedarf seitens der Zuweiser bestand 
insofern, als kein extramurales MRT–Gerät im Bezirk Neunkirchen 
vorhanden war. Verhandlungen der NÖ Landeskliniken–Holding mit 
der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse im Interesse einer 
besseren Auslastung des MRT–Geräts scheiterten. (TZ 30)

Die Möglichkeit einer teleradiologischen Mitbetreuung des LK Neun
kirchen durch das Radiologieinstitut des LK Wiener Neustadt wurde 
nicht genutzt. Im LK Neunkirchen war auch — über die Kernarbeits
zeit hinaus — rund um die Uhr ein Facharzt im radiologischen Insti
tut anwesend. (TZ 30)

Das LK Neunkirchen wurde hinsichtlich der histologischen und zyto
logischen Untersuchungen sowie der Gefrierschnitte vom patholo
gischen Institut des LK Wiener Neustadt mitversorgt. Die in Neun
kirchen anfallenden Obduktionen wurden durch den Vorstand des 
Wiener Neustädter Instituts für Pathologie außerhalb der Dienst
zeit auf Werkvertragsbasis vorgenommen. Die Kosten dafür belie
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fen sich im Jahr 2009 auf rd. 40.000 EUR; sie stiegen im Jahr 2010 
auf rd. 53.000 EUR. (TZ 31)

An allen Landeskliniken der Thermenregion war ein Labor einge
richtet. Die NÖ Landeskliniken–Holding plante eine Zentralisierung 
der Laborleistungen und sah darin ein Einsparungspotenzial von 
jährlich rd. 650.000 EUR. (TZ 32)

Während das LK Baden–Mödling von einem niedergelassenen Fach
arzt für physikalische Medizin mittels Konsiliardienstes versorgt 
wurde, bestanden sowohl im LK Neunkirchen als auch im LK Wie
ner Neustadt hiefür eigene Primariate. Im Bereich der Physikalischen 
Medizin waren keine den Laborleistungen vergleichbaren Optimie
rungen geplant. (TZ 33)

Allgemeines

Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen und im Hinblick 
auf die geplanten medizinischen Versorgungsstrukturen sowie die 
Versorgungslogistik waren die Betriebsorganisationskonzepte für 
die Landeskliniken Baden–Mödling und Neunkirchen grundsätz
lich geeignet, eine zweckmäßige Betriebsführung bei bestmöglicher 
Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Für das LK Wiener 
Neustadt lag noch kein genehmigtes Betriebsorganisationskonzept 
vor. (TZ 34)

Interdisziplinäre Aufnahmeambulanzen und –stationen

An den LK Baden–Mödling (an beiden Standorten) und Neunkirchen 
waren in den Neubauten interdisziplinäre Aufnahmeambulanzen 
(auch Notfallaufnahmen) mit daran angeschlossenen interdiszipli
nären Aufnahmestationen vorgesehen. Im LK Baden–Mödling war 
jedoch die interdisziplinäre Aufnahmeambulanz und Unfallnotauf
nahme voneinander getrennt geplant. Dadurch konnten Synergien 
nicht genutzt werden. (TZ 35)

Betriebsorganisation
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Ambulanzbesuche außerhalb der Regelbetriebszeit

Die hohe Inanspruchnahme der Ambulanzen der Landeskliniken 
außerhalb der Regelbetriebszeiten und insbesondere an Wochen
enden hing mit der nur eingeschränkt verfügbaren Versorgung im 
niedergelassenen Bereich zusammen. Bemühungen, am Standort 
Mödling einen Wochenendbereitschaftsdienst durch niedergelas
sene Kinderärzte einzurichten, scheiterten bislang mangels einer 
Einigung mit der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse über 
die Honorierung der teilnehmenden Ärzte. (TZ 36)

Bettenbelegung

Für die Neubauten war zweckmäßigerweise geplant, die Bettensta
tionen nicht ausnahmslos den einzelnen Fachabteilungen zuzuord
nen, sondern auch eigenständige interdisziplinäre Pflegemodule zu 
bilden. (TZ 37)

Bereichsleitung Pflege

Die Einführung von Bereichsleitungen in der Pflegeorganisation 
war vor dem Hintergrund des vermehrten Einsatzes interdiszipli
närer Betriebsformen grundsätzlich zweckmäßig und insbeson
dere im LK Wiener Neustadt aufgrund der großen Leitungsspanne 
der Pflegedirektion notwendig. Zweckmäßig war eine gleichzeitige 
Reduktion der Stationsleitungen. (TZ 38)

Intensivbereiche

Das Ausbaukonzept und die räumliche Anordnung der Intensivbe
reiche im örtlichen Verbund der LK Baden–Mödling und Neunkir
chen waren zweckmäßig, weil damit Synergie– und Effizienzpoten
ziale zwischen den einzelnen Bereichen genutzt werden konnten. 
(TZ 39)

Tageskliniken

Die NÖ Landeskliniken–Holding und die Landeskliniken waren 
bemüht, die tagesklinischen Leistungen auszubauen. Damit konnte 
der stationäre Bereich entlastet und eine kostengünstigere, bedarfs
gerechte medizinische Versorgung der Patienten erreicht werden. 
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Hervorzuheben war das Pilotprojekt der interdisziplinären Tages
klinik am Standort Mödling, das durch klar strukturierte Prozesse 
und Vorgaben gekennzeichnet war. (TZ 40)

OP–Bereiche

Für die Neubauten der LK Baden–Mödling und Neunkirchen waren 
Zentral–OP vorgesehen. Die Empfehlungen einer externen OP–Ana
lyse waren bereits umgesetzt bzw. in Umsetzung begriffen. (TZ 41, 42)

Allgemeine Verwaltung

Durch die Planung des LK Baden–Mödling an zwei Standorten konn
ten keine Einsparungspotenziale beim Verwaltungspersonal reali
siert werden. Durch die getrennten Standorte war eine doppelte 
Bereitstellung von Diensträumlichkeiten in den Bereichen für Direk
tion, Personalmanagement, teilweise Finanz– und Rechnungswesen, 
sowie Archivierung, Technik und Bibliothek notwendig. Bei einem 
gemeinsamen Standort könnten rd. 20 % der Nutzflächen in der 
Verwaltung (rd. 500 m2) eingespart werden. Dies hätte auch gerin
gere Baukosten von rd. 2 Mill. EUR zur Folge. (TZ 43)

Reisetätigkeiten

Wegen der getrennten Standorte in Baden und Mödling entstanden 
Reisetätigkeiten von Mitarbeitern. Die Dienstreisen gingen meist zu 
Lasten der Dienstzeit in den Spitälern. (TZ 44)

Speisenversorgung

Die NÖ Landeskliniken–Holding plante die Speisenversorgung an 
den Standorten Mödling, Baden, Neunkirchen und Wiener Neustadt 
durch eine jeweils eigene Küche und durch herkömmliche Produk
tion mit Ausspeisung („Cook and Serve“, d.h. Servieren der Speisen 
unmittelbar nach Zubereitung). Durch die Speisenversorgung nach 
dem Modell „Cook and Chill“ (d.h. Kochen und Kühlen) könnten 
Personalkosten von rd. 3 Mill. EUR eingespart werden. (TZ 45)
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Finanzierung

Das Land sah für die Neubauten der LK Baden–Mödling und Neun
kirchen eine Leasingfinanzierung vor. Durch die Neubauten fallen 
zusätzliche Ausgaben durch die Leasingentgelte und Kautionen in 
der Größenordnung von rd. 39 Mill. EUR (ohne Wertsicherung) an. 
(TZ 46)

Trotz der finanziellen Größenordnung der Bauvorhaben lagen den 
Finanzierungsentscheidungen über die Neubauten der LK Baden–
Mödling und Neunkirchen keine Wirtschaftlichkeitsanalysen 
zugrunde. Der Vorsteuerabzug, ein gängiges Argument für die Vor
teilhaftigkeit des Leasings bei Bauten der öffentlichen Hand, kam 
nach Ansicht des RH bei der Errichtung von Krankenanstalten nicht 
zum Tragen, weil diese bereits durch das Gesundheits– und Sozialbe
reich–Beihilfengesetz zum Vorsteuerabzug berechtigt waren. (TZ 47)
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Kenndaten zu den drei überprüften Landeskliniken
Krankenanstalten Landesklinikum Thermenregion Baden–Mödling (LK Baden–Mödling),

Landesklinikum Thermenregion Neunkirchen (LK Neunkirchen),
Landesklinikum Wiener Neustadt (LK Wiener Neustadt)

Rechtsträger Land Niederösterreich
Die NÖ Landeskliniken–Holding nimmt für das Land Niederösterreich 
die Aufgaben des Trägers hinsichtlich Errichtung, Führung und Betrieb 
aller Landeskrankenanstalten wahr. Sie steht unter der Aufsicht der 
Niederösterreichischen Landesregierung.

Rechtsgrundlagen

kompetenzrechtliche 
Grundlage

Art. 12 Abs. 1 Z 1 B–VG, BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.,  
Angelegenheiten der Heil– und Pflegeanstalten

Bundesrecht Krankenanstalten– und Kuranstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957 i.d.g.F.

Landesrecht NÖ KRANKENANSTALTENGESETZ, LGBl. Nr. 9440 i.d.g.F.
Gesetz über die Errichtung der NÖ Landeskliniken–Holding,  
LGBl. Nr. 9452 i.d.g.F.

Leistungsdaten 2010 LK Baden–Mödling LK Neun
kirchen

LK Wiener 
Neustadt

Standort Baden Standort Mödling

Anzahl

tatsächliche Betten 389 337 366 880

stationäre Aufenthalte 17.535 17.768 14.873 46.532

ambulante Frequenzen 199.363 284.886 302.109 782.060

in %

Auslastung nach Belagstagen 75,7 69,1 68,7 70,4

in Tagen

durchschnittliche Belagsdauer 6,1 4,8 6,2 4,9

in VBÄ1

Personal 724,00 773,41 750,26 2.066,44

in Mill. EUR

Endkosten 74,9 68,3 62,4 199,9

Anzahl in 1.000

LKF–Punkte 47.361 48.069 42.386 131.337

in EUR

Kosten je LKF–Punkt 1,58 1,42 1,47 1,52

Bauvorhaben Neubau Neubau Neubau Neubau

in Mill. EUR

geplante Baukosten 189,7 156,9 166,8 offen

1 Vollbeschäftigungsäquivalente

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding
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 1 (1)_Der_RH_überprüfte_von_April_bis_Juni_2011_die_Ausbaupläne_des_
Landes_Niederösterreich_bezüglich_des_Landesklinikums_Thermenre
gion_Baden–Mödling_(LK Baden–Mödling),_des_Landesklinikums_Ther
menregion_Neunkirchen_(LK Neunkirchen)_und_des_Landesklinikums_
Wiener_Neustadt_(LK Wiener Neustadt).

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Chronologie

18.10.1956
Landtagsbeschluss zur Übernahme der Krankenanstalt Mödling durch das 
Land Niederösterreich

02.07.2002
Beschluss der Niederösterreichischen Landesregierung, die Krankenanstalt Baden zu 
übernehmen

01.01.2003
Übernahme der Rechtsträgerschaft der Krankenanstalt Baden durch das 
Land Niederösterreich

01.01.2005
Zusammenführung der Krankenanstalten Baden und Mödling unter einheitlicher 
Führung als Thermenklinikum Baden–Mödling an zwei Standorten

23.04.2007
19. Holdingversammlung: Beschluss Neubau Landesklinikum Baden–Mödling an zwei 
Standorten 

28.06.2007
Landtagsbeschluss zum Ausbau des Landesklinikums Baden–Mödling um 
rd. 330,5 Mill. EUR

01.01.2008
Übernahme der Rechtsträgerschaft der Spitäler Wiener Neustadt und Neunkirchen 
durch das Land Niederösterreich

07.10.2008
30. Holdingversammlung: Beschluss Neubau Betten– und Funktionstrakt beim 
Landesklinikum Wiener Neustadt

26.02.2009
Landtagsbeschluss: Neubau Betten– und Funktionstrakt beim Landesklinikum Wiener 
Neustadt, Kosten rd. 29,3 Mill. EUR

02.04.2009 34. Holdingversammlung: Beschluss Neubau Landesklinikum Neunkirchen

02.07.2009 Landtagsbeschluss: Neubau Landesklinikum Neunkirchen, Kosten rd. 166,8 Mill. EUR

23.03.2010
41. Holdingversammlung: Beschluss zur Umsetzung des Logistikzentrums Wiener 
Neustadt 

08.06.2010
43. Holdingversammlung: Genehmigung der Gesamtkosten des Logistikzentrums Wiener 
Neustadt, Kosten rd. 18,7 Mill. EUR

14.09.2010
Beschluss der 44. Holdingversammlung, die Gesamtprojektkosten für das 
Landesklinikum Baden–Mödling um 16,1 Mill. EUR für Energieeffizienzmaßnahmen 
aufzustocken

Holding: NÖ Landeskliniken–Holding
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Ziel_der_Gebarungsüberprüfung_war_die_Beurteilung

–_ _der_Entscheidungsgrundlagen_des_Landes_Niederösterreich_für_die_
Neubauten_der_Landeskliniken_Baden–Mödling,_Neunkirchen_und_
Wiener_Neustadt,

–_ _des_ Versorgungsauftrags_ der_ Standorte_ anhand_ des_ Regionalen_
Strukturplans_Gesundheit_für_NÖ_(RSG–NÖ)_sowie

–_ _der_Frage,_ob_durch_das_an_vier_Standorten_vorgehaltene_medizi
nische_Leistungsangebot_mit_Mehrkosten_verbundene_Parallelstruk
turen_in_unmittelbarer_geografischer_Nähe_geschaffen_werden_und_
ob_die_geplanten_Betriebsorganisationen_geeignet_sind,_eine_zweck
mäßige_Betriebsführung_bei_bestmöglicher_Versorgung_der_Patienten_
zu_ermöglichen.

Der_RH_unterzog_im_Hinblick_auf_die_Bedeutung_der_Krankenhausneu
bauten_ in_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_ein
zelne_abgeschlossene_Projektabschnitte_einer_zeitnahen_Überprüfung.

(2)_Zu_dem_im_Dezember_2011_übermittelten_Prüfungsergebnis_nahm_
das_Land_Niederösterreich_im_Februar_2012_Stellung._Die_NÖ_Landes
kliniken–Holding_verzichtete_auf_eine_gesonderte_Stellungnahme.

(3)_Der_RH_erstattete_seine_Gegenäußerung_im_Mai_2012.

(4)_Aufgrund_wiederholter_Vorwürfe_in_diversen_Medien,_der_RH_habe_
dem_ Land_ Niederösterreich_ in_ Bezug_ auf_ Versorgungsverpflichtung_
und_Standortwahl_einen_Rechtsbruch_empfohlen,_ersuchte_der_RH_das_
BMG_um_eine_Äußerung_zu_den_Erreichbarkeitskriterien_des_Österrei
chischen_Strukturplans_Gesundheit_(ÖSG)._Diese_bestätigte_die_Fest
stellungen_des_RH.

(5)_Das_Land_Niederösterreich_erhob_in_seiner_Stellungnahme_den_Vor
wurf,_der_RH_habe_von_vornherein_eine_Ein–Standort–Strategie_ver
treten_und_daraus,_durch_nichts_belegt,_in_medizinisch–fachlicher_und_
in_wirtschaftlicher_Hinsicht_nachteilige_Folgen_abgeleitet._Untermau
ert_habe_er_diese_Feststellung_durch_eigene_Berechnungen,_die_dem_
Land_Niederösterreich_nicht_transparent_gemacht_wurden._Hingegen_
seien_die_zahlreichen_Gutachten,_rechtlichen_Ausführungen_und_ver
traglichen_Regelungen_nicht_berücksichtigt_und_nicht_objektiv_im_Prü
fungsergebnis_dargestellt_worden.

Prüfungsablauf und –gegenstand
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Nach_ Auffassung_ des_ Landes_ Niederösterreich_ hätten_ die_ Empfeh
lungen_des_RH_hinsichtlich_der_Ein–Standort–Strategie_einen_Verstoß_
des_ Landes_ Niederösterreich_ gegen_ bestehende_ Rechtsvorschriften,_
einen_wirtschaftlichen_Nachteil_und_entsprechend_der_volkswirtschaft
lichen_Gesamtrechnung_einen_Verlust_von_Mitteln_und_Arbeitsplät
zen_zur_Folge.

Bei_der_Berechnung_der_Baukosten_zu_einer_Ein–Standort–Variante_sei_
der_RH_von_vollkommen_falschen_Annahmen_ausgegangen_und_habe_
zudem_Baukosten_und_Errichtungskosten_vermischt.

(6)_Der_RH_bemerkt_hiezu_Folgendes:

(a)_Der_RH_stellt_klar,_dass_er_in_seinem_Prüfungsergebnis_die_Ziele_dieser_
Gebarungsüberprüfung_betreffend_die_Landeskliniken_(LK)_Baden–Möd
ling,_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_offengelegt_hat._Zur_Behaup
tung,_er_habe_von_vornherein_eine_Ein–Standort–Strategie_vertreten,_
wird_darauf_verwiesen,_dass_sich_der_RH_—_wie_dem_Prüfungsergebnis_
klar_zu_entnehmen_ist_—_nachweislich_und_umfassend_nicht_nur_mit_
den_Entscheidungsgrundlagen_des_ Landes_Niederösterreich_und_der_
Erfüllung_ des_medizinischen_Versorgungsbedarfs_ auseinandersetzte,_
sondern_auch_mit_der_darauf_aufbauenden_Betriebsorganisation_samt_
Folgekosten.

Dies_entspricht_im_Übrigen_auch_der_strategischen_Grundausrichtung_
des_RH,_die_im_Interesse_der_vollen_Entfaltung_seiner_verfassungsrecht
lichen_Verantwortung_u.a._eine_sachliche_und_objektive_Leistungser
bringung_sicherstellt._Der_RH_weist_daher_die_Behauptung,_er_sei_vor
eingenommen_an_diese_Gebarungsüberprüfung_herangegangen,_ebenso_
scharf_ zurück_wie_den_Vorwurf,_ die_Empfehlungen_des_RH_würden_
bestehenden_Rechtsvorschriften_widersprechen_und_einen_wirtschaft
lichen_Nachteil_für_das_Land_Niederösterreich_bewirken.

(b)_Der_RH_verweist_in_diesem_Zusammenhang_auf_§_18_Abs._2_zwei
ter_Satz_des_Bundesgesetzes_über_Krankenanstalten_und_Kuranstalten_
(KAKuG)._Demnach_kann_die_Landesgesetzgebung_bestimmen,_dass_bei_
Vorliegen_besonderer_topographischer_oder_verkehrsmäßiger_Verhält
nisse_die_Einwohnerrichtwerte_je_Krankenanstalt_(Standardkrankenan
stalt_für_50.000_bis_90.000_Einwohner,_Schwerpunktkrankenanstalt_für_
250.000_bis_300.000_Einwohner)_sowohl_unter–,_als_auch_überschrit
ten_ werden_ dürfen._ Das_ vom_ RH_ diesbezüglich_ um_ Stellungnahme_
ersuchte_BMG_wies_ausdrücklich_darauf_hin,_dass_sich_—_bezogen_auf_
Baden_und_Mödling_—_aus_den_Bestimmungen_des_§_18_KAKuG_keine_
zwingende_Verpflichtung_zur_Einrichtung_von_zwei_Standorten_ergäbe._
Das_BMG_betonte_auch,_dass_länderübergreifende_Versorgungsbezie

Prüfungsablauf und –gegenstand
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hungen_auch_in_dieser_Region_zu_berücksichtigen_seien,_worauf_auch_
der_ÖSG_explizit_hinweise.

(c)_Der_RH_weist_ferner_darauf_hin,_dass_er_sämtliche_Gutachten,_die_
das_Land_Niederösterreich_in_Auftrag_gegeben_hat,_um_die_Standort
entscheidung_zu_untermauern,_anforderte_und_hinterfragte._Im_Hin
blick_darauf,_dass_es_aufgrund_der_Studien_nicht_möglich_war,_volks
wirtschaftliche_Effekte_einer_bestimmten_Region_zuzuordnen,_hielt_sie_
der_RH_ für_nicht_geeignet,_ die_Bauentscheidungen_volkswirtschaft
lich_zu_belegen.

(d)_Im_Übrigen_stützten_sich_die_Feststellungen_des_RH,_insbesondere_
auch_jene_zu_den_Bau–_und_Folgekosten,_selbstverständlich_auf_Unter
lagen_und_Daten_des_Landes_Niederösterreich_bzw._der_NÖ_Landeskli
niken–Holding._Der_RH_hat_in_seinen_Betrachtungen_zu_den_Mehrkosten_
von_zwei_getrennten_Standorten_sehr_wohl_zwischen_Errichtungs–_und_
Baukos_ten_unterschieden.

 2.1 Zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_durch_den_RH_waren_die_Planungs
arbeiten_für_das_LK_Baden–Mödling_an_den_zwei_Standorten_Baden_und_
Mödling_mit_jeweils_eigener_Speisenversorgung_und_für_das_LK_Neun
kirchen_weitgehend_abgeschlossen._Der_Beginn_der_Bauarbeiten_war_
für_Herbst_2011_bzw._Frühjahr_2012_vorgesehen.

Für_das_LK_Wiener_Neustadt_waren_die_Planungen_zur_Betriebsorga
nisation_erst_in_Ausarbeitung.

Mit_Juli_2011_ergab_sich_jeweils_folgender_Projektstand:

Überblick  
Bauvorhaben

Entscheidungsgrundlagen

Prüfungsablauf und –gegenstand
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In_der_Thermenregion_sollen_in_den_nächsten_Jahren_vier_neue_Kranken
häuser_mit_2.089_Betten_und_70.843_m2_Nutzfläche_um_513,4_Mill._EUR_
(Nutzfläche_und_Kosten_ohne_LK_Wiener_Neustadt)_gebaut_werden.

Im_LK_Wiener_Neustadt_musste_im_Jahr_2011_wegen_baulich–organi
satorischer_und_hygienischer_Mängel_an_den_Abteilungen_der_II._Inter
nen_und_der_Unfallchirurgie_—_ungeachtet_des_geplanten_Neubaus_—_
ein_Zubau_in_Raumzellenbauweise1_(siehe_TZ_7)_errichtet_werden.

Ergänzend_zu_den_in_der_Übersicht_dargestellten_Bauvorhaben_soll_in_
Wiener_Neustadt_ein_Logistikzentrum_für_die_Versorgung_des_LK_Wiener_
Neustadt,_des_LK_Neunkirchen,_des_LK_Baden–Mödling,_des_LK_Hainburg_
und_des_LK_Hochegg_mit_Sterilgütern,_Handelswaren_und_pharmazeu
tischen_Spezialitäten_errichtet_werden._Das_Projekt_mit_veranschlagten_
Kosten_von_rd._18,7_Mill._EUR_war_zur_Zeit_der_Gebarungsüberprü
fung_in_der_Ausschreibungs–_und_Vergabephase._Bis_Juli_2011_wurden_
bereits_Aufträge_in_Höhe_von_rd._2,2_Mill._EUR_vergeben.

1_ Bei_der_Raumzellenbauweise_werden_komplette_Raumzellen_vorgefertigt_und_dann_auf_
die_Baustelle_geliefert_und_montiert.

Entscheidungsgrundlagen

Tabelle 1:  Übersicht über die Bauvorhaben und den jeweiligen Projektstand  
(Stand Juli 2011)

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen LK Wiener Neustadt

Standort
Baden

Standort
Mödling

Bauvorhaben Neubau Neubau Neubau Neubau

Projektdauer1 6 Jahre 7 Jahre 5 Jahre keine Angabe

genehmigte Baukosten
(in Mill. EUR)2

beide LK zusammen:
346,6 166,8 keine Angabe

Stand der Umsetzung Ausführungsfreigabe Planungsfreigabe Projektentwicklung

geplante Nutzfläche  
(in m2) 28.298 23.372 19.173 keine Angabe

geplante Betten laut 
RSG–NÖ 443 338 364 944

beauftragte Leistungen  
(in Mill. EUR) 40,8 27,5 20,1 rd. 0,7

1 von Planung bis Umsetzung/Inbetriebnahme
2 ohne Kosten der Liegenschaft, Umsatzsteuer und Finanzierung

Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landeshochbau
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Das_Land_wies_bezüglich_der_beiden_Neubauten_des_LK_Baden–Möd
ling_in_Baden_und_in_Mödling_darauf_hin,_dass_die_Erfüllung_der_im_
ÖSG_verankerten_und_nach_Auffassung_des_Landes_nicht_mehr_zeitge
mäßen_Erreichbarkeitskriterien2_Krankenhäuser_an_beiden_Standorten_
notwendig_mache._Konkrete_Daten_zur_Unterstützung_dieser_Argumen
tation_legte_das_Land_dem_RH_allerdings_nicht_vor.

Für_die_Planungsarbeiten_der_drei_Kliniken_wurden_bereits_rd._90_Mill._
EUR_(vor_allem_für_Generalplanung_und_Betriebsorganisation)_beauf
tragt.

 2.2 Nach_Ansicht_des_RH_waren_bei_der_Planung_neuer_Krankenanstalten_
umfassende_Betrachtungen_anzustellen,_weil_ dadurch_die_Standort
struktur_zumindest_für_die_nächsten_30_Jahre_festgelegt_wird.

Zu_den_vom_Land_ins_Treffen_geführten_Vorgaben_des_ÖSG_fehlten_ent
sprechende_Datengrundlagen._Der_RH_wies_weiters_auch_darauf_hin,_
dass_es_dem_Land_u.a._im_Rahmen_der_Verhandlungen_über_die_Kran
kenanstaltenfinanzierung_gemäß_Art._15a_B–VG_schon_bisher_mög
lich_gewesen_wäre,_auf_eine_Änderung_der_Erreichbarkeitskriterien_des_
ÖSG_hinzuwirken.

 2.3	Das	Land	Niederösterreich	wies	in	seiner	Stellungnahme	auf	die	gesetz
lichen	Grundlagen	hin,	die	es	erfordern	würden,	dass	für	90	%	der	
Wohnbevölkerung	 innerhalb	 von	30	Minuten	 ein	Klinikum	mit	den	
Fächern	der	Grundversorgung	erreichbar	sein	muss	und	dies	nur	mit	den	
beiden	Neubauten	erzielbar	sei.	Mit	nur	einem	Neubau	an	dem	vom	RH	
präferierten	Standort	in	Baden	könne	diese	Anforderung	nicht	erfüllt	
werden.	Im	§	18	Abs.	2	des	KAKuG	sei	geregelt,	dass	pro	50.000	bis	
90.000	Bewohner	eine	Standardkrankenanstalt	einzurichten	 ist.	 Im	
Einzugsgebiet	der	betroffenen	Landeskrankenanstalten	würden	derzeit	
rd.	450.000	Einwohner	in	den	Verwaltungsbezirken	Baden,	Mödling,	
Neunkirchen,	Wiener	Neustadt–Stadt	und	Wiener	Neustadt–Land	leben.	
Damit	sei	die	getroffene	Konzeption	der	Errichtung	von	Neubauten	für	
die	in	Rede	stehenden	Landeskliniken	aus	diesen	gesetzlichen	Grund
lagen	klar	abzuleiten.

 2.4 Bezüglich_ der_ Erreichbarkeitskriterien_ des_ÖSG_verwies_ der_RH_auf_
die_bereits_in_TZ_1_erwähnte_Stellungnahme_des_BMG,_wonach_sich_
—_bezogen_auf_Baden_und_Mödling_—_aus_den_Bestimmungen_des_§_18_
KAKuG_für_das_Land_Niederösterreich_keine_zwingende_Verpflichtung_
zur_Einrichtung_von_zwei_Standorten_ergibt.

2_ 30_Minuten–Erreichbarkeit_für_die_Fächer_Intensivmedizin,_Chirurgie,_Innere_Medizin_
und_Unfallchirurgie;_zu_erfüllen_für_90_%_der_Wohnbevölkerung

Entscheidungsgrundlagen
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Der_Mitteilung_des_BMG_an_den_RH_war_außerdem_zu_entnehmen,_dass_
Anwendung,_Sinn_und_Zweck_der_Erreichbarkeitsrichtwerte_bisweilen_
in_den_Arbeitsgremien_der_Bundesgesundheitskommission_diskutiert_
worden_ seien._ Laut_BMG_hätten_die_Länder_ (auch_Niederösterreich)_
allerdings_ bislang_ keinen_ expliziten_ Änderungswunsch_ hinsichtlich_
der_Erreichbarkeitsrichtwerte_vorgebracht.

 3.1 Mit_ der_ Übernahme_ der_ Gemeindekrankenanstalten_ Baden_ (2003),_
Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_(jeweils_2008)_durch_das_Land_waren_
wesentliche_Voraussetzungen_ für_ eine_ regionenübergreifende_Kran
kenhausplanung_gegeben._Das_Bezirksspital_Mödling_hatte_das_Land_
bereits_im_Jahr_1956_übernommen.

In_ allen_ drei_ Übernahmeverträgen_ verpflichtete_ sich_ das_ Land,_ am_
jeweiligen_Standort_eine_öffentliche_Krankenanstalt_zu_belassen._Wei
tergehende_Verpflichtungen_hinsichtlich_der_bereitzustellenden_Fach
gebiete_enthielten_die_Verträge_nicht._Ein_wesentlicher_Grund_für_die_
Übernahme_der_Gemeindekrankenanstalten_durch_das_Land_war_die_
erhebliche_Belastung_der_Gemeindehaushalte_durch_die_Führung_der_
Krankenanstalten.

Im_Jänner_2005_fiel_die_Entscheidung,_die_beiden_Standorte_Baden_
und_Mödling_unter_einheitlicher_Leitung_zusammenzuführen._Außer
dem_gehört_die_Kinder–_und_Jugendpsychiatrie_in_Hinterbrühl_logis
tisch_zum_Standort_Mödling.

Rahmenbedingungen 
für den Neubau an 
vier Standorten

Entscheidungsgrundlagen

Tabelle 2: Kenndaten zu den Krankenhausübernahmen

Baden Neunkirchen Wiener Neustadt

vorheriger Rechtsträger Stadtgemeinde Baden Stadtgemeinde 
Neunkirchen Stadt Wiener Neustadt

Datum des Übergabe
vertrags 19. November 2002 4. Dezember 2007 4. Dezember 2007

Datum der Übernahme 1. Jänner 2003 1. Jänner 2008 1. Jänner 2008

Bezeichnung Landesklinikum 
Thermenregion Baden

Landesklinikum 
Thermenregion 
Neunkirchen

Landesklinikum Wiener 
Neustadt

Quellen: Übernahmeverträge
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 3.2 Nach_Ansicht_des_RH_erschwerten_die_abgegebenen_Standortgaran
tien_die_Schaffung_effizienter_und_bedarfsgerechter_Versorgungsstruk
turen.3_Eine_flexible_Fächeraufteilung_und_Schwerpunktsetzungen_in_
der_Region_blieben_möglich,_wurden_aber_nicht_genutzt.

 3.3	Das	Land	Niederösterreich	stellte	in	Abrede,	dass	Standortgarantien	
per	se	effiziente	und	bedarfsgerechte	Versorgungsstrukuren	erschweren.	
Die	Formulierungen	in	den	Übernahmeverträgen	würden	genug	Raum	
für	Flexibilität	bieten,	weil	in	den	Verträgen	weder	die	Größenordnung	
noch	die	Fächeraufteilungen	garantiert	würden,	sondern	lediglich	auf	
den	Erhalt	einer	Krankenanstalt	mit	öffentlichem	Versorgungsauftrag	
Bezug	genommen	werde.	Das	Land	Niederösterreich	widersprach	auch	
der	Feststellung	des	RH,	wonach	Schwerpunktsetzungen	in	der	Region	
unterblieben	seien.

 3.4 Der_RH_stellte_klar,_dass_er_auf_das_abgestufte_Versorgungsspektrum_des_
LK_Wiener_Neustadt_als_Schwerpunktversorgung_und_der_LK_Baden–
Mödling_und_Neunkirchen_als_Standardversorgung_Bezug_nahm._Dass_
Standortgarantien_eine_effiziente_und_bedarfsgerechte_Versorgungs
struktur_erschweren,_stellte_der_RH_bereits_bei_mehreren_Gebarungs
überprüfungen_ (zuletzt_bezüglich_der_Krankenhäuser_Hainburg_und_
Kittsee,_Reihe_Niederösterreich_2011/11)_fest._Eine_ausreichende_Fle
xibilität_wurde_—_wie_der_RH_unter_TZ_20_feststellte_—_nicht_dement
sprechend_genutzt.

Externe_Gutachten

 4.1 Ein_ Beratungsunternehmen_ untersuchte_ im_ Auftrag_ des_ Landes_ im_
Jahr_2003_für_Baden_und_Mödling_mehrere_Standort–_und_Fächerkom
binationen._Das_Gutachten_hielt_u.a._fest,_„dass_zwei_Standorte_hohe_
Investitionen_und_bleibende_Kostennachteile_bedeuteten“.4

Anhand_des_Variantenvergleichs_erstellte_das_Beratungsunternehmen_
eine_Nutzwertanalyse,_in_der_die_politische_Umsetzbarkeit_doppelt_so_
hoch_bewertet_wurde_wie_die_Qualität_der_medizinischen_Versorgung._
Aus_der_Nutzwertanalyse_war_ableitbar,_dass_jene_Variante_die_Geeig
netste_war,_die_den_Neubau_und_die_Stärkung_des_Standorts_Baden_mit_
324_Betten_sowie_den_Ausbau_von_Mödling_auf_432_Betten_(jedoch_
nicht_an_bestehendem_Standort_Mödling_realisierbar)_zum_Inhalt_hatte.

3_ siehe_ Bericht_ Reihe_ Kärnten_ 2006/1,_ Reihe_ Vorarlberg_ 2006/1,_ Reihe_ Burgen
land_2008/4,_Reihe_Steiermark_2008/5,_Reihe_Burgenland_2011/8,_Reihe_Nieder
österreich_2011/11

4_ Gutachten_im_Auftrag_des_Landes_Niederösterreich

Neubauten für das 
LK Baden–Mödling

Entscheidungsgrundlagen
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Die_ Zusammenführung_ beider_ Spitäler_ an_ einem_ der_ bestehenden_
Standorte_ oder_ der_Neubau_ eines_Spitals_ an_ einem_Standort_ (soge
nannte_Ein–Haus–Variante),_wie_dies_Primarärzte_der_beiden_Spitäler_
sowie_etliche_niedergelassene_Ärzte_in_einer_Petition_forderten,_wur
den_laut_Auskunft_der_Fachabteilung_des_Amtes_der_Niederösterrei
chischen_Landesregierung_im_Rahmen_der_Entscheidungsvorbereitung_
nicht_untersucht.

 4.2 Der_RH_stellte_fest,_dass_das_Land_im_Zuge_der_Entscheidungsvorbe
reitung_keine_Untersuchungen_hinsichtlich_eines_gemeinsamen_Stand
orts_(Ein–Haus–Variante)_anstellte,_obwohl_das_Beratungsunternehmen_
bei_zwei_Standorten_auf_hohe_Investitionskosten_und_bleibende_Kos
tennachteile_hinwies._Zudem_wies_das_Gutachten_darauf_hin,_dass_ein_
Ausbau_am_bestehenden_Standort_Mödling_nicht_realisierbar_sei._Der_
RH_beanstandete_insbesondere_auch,_dass_im_Gutachten_die_politische_
Umsetzbarkeit_doppelt_so_hoch_gewichtet_wurde_wie_die_Qualität_der_
medizinischen_Versorgung.

 4.3	Das	Land	Niederösterreich	wies	darauf	hin,	dass	das	erwähnte	Gut
achten	des	Beratungsunternehmens	aus	dem	Jahr	2003	lediglich	eine	
erste	Variantenuntersuchung	von	Alternativen	einer	Krankenanstalt	an	
zwei	Standorten	war.	Es	stelle	nur	in	einem	Satz	fest,	dass	lediglich	
aus	dem	Aspekt	der	Kostensicht	die	Ein–Haus–Variante	günstiger	sei.	
Die	Formulierung	der	„politischen	Umsetzbarkeit“	hätte	den	nachvoll
ziehbaren	Hintergrund	gehabt,	dass	zum	einen	die	Schließung	eines	
Krankenhauses	auf	heftigen	Widerstand	stoße	und	zum	anderen	die	
rechtlichen	Grundlagen	im	Zusammenhang	mit	der	Grundversorgung	
einer	Ein–Standort–Strategie	entgegenstehen.

 4.4 Der_ RH_ hielt_ seine_ Kritik_ aufrecht,_ dass_ das_ Land_ Niederösterreich_
selbst_in_Anbetracht_des_beabsichtigten_Investitionsvolumens_von_rd._
350_Mill._EUR_im_Zuge_der_Entscheidungsvorbereitung_keine_Untersu
chungen_hinsichtlich_eines_gemeinsamen_Standorts_anstellte._Er_erin
nerte_in_diesem_Zusammenhang_neuerlich_an_die_damaligen_Vorbe
halte_von_Primarärzten_der_beiden_betroffenen_Krankenhäuser_und_an_
Forderungen_von_niedergelassenen_Ärzten._Der_RH_verblieb_auch_bei_
seiner_Kritik,_dass_das_Land_Niederösterreich_das_von_ihm_beauftragte_
Gutachten_akzeptierte,_obwohl_darin_die_politische_Umsetzbarkeit_dop
pelt_so_hoch_gewichtet_war_wie_die_Qualität_der_medizinischen_Versor
gung.
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Berechnungen_der_NÖ_Landeskliniken–Holding

 5.1 Die_ Grundsatzentscheidungen_ für_ die_ Zwei–Haus–Variante_ waren_
bereits_mit_einstimmigem_Landtagsbeschluss_vom_Juni_2007_gefallen.5_

Die_NÖ_Landeskliniken–Holding_erstellte_im_April_2010_eine_Wirtschaft
lichkeitsrechnung_für_das_LK_Baden–Mödling,_in_der_eine_Ein–Haus–
Variante_ der_ Zwei–Haus–Variante_ gegenübergestellt_ wurde._ Jedoch_
auch_die_Ein–Haus–Variante_ging_von_einem_neuen_zentralen_Stand
ort_und_einer_Reduktion_des_Standorts_Baden_auf_ein_Mindestversor
gungsmodell_mit_einer_24–Stunden–Ambulanz_und_einem_tageskli
nischen_Ambulatorium_aus.

Insgesamt_ ergab_ die_ Berechnung_ einen_ Kostenvorteil_ (Barwert)_ der_
Zwei–Haus–Variante_von_rd._1,54_Mill._EUR_bis_zum_Jahr_2029._Dieses_
Ergebnis_war_im_Wesentlichen_auf_die_Annahme_zurückzuführen,_dass_
die_Kosten_zur_Aufrechterhaltung_einer_Mindestversorgung_in_Baden_
höher_lägen_als_mögliche_Einsparungen_bei_einer_Ein–Haus–Variante.

 5.2 Der_RH_stellte_dazu_ fest,_dass_die_von_der_NÖ_Landeskliniken–Hol
ding_durchgeführte_Wirtschaftlichkeitsrechnung_erst_zu_einem_Zeit
punkt_erfolgte,_zu_dem_die_Grundsatzentscheidungen_für_den_Neubau_
an_zwei_Standorten_bereits_getroffen_waren.

Er_wies_auch_darauf_hin,_dass_sich_der_Vorteil_der_Zwei–Haus–Variante_
in_der_Wirtschaftlichkeitsrechnung_im_Wesentlichen_aus_der_als_not
wendig_angenommenen_Aufrechterhaltung_einer_Mindestversorgung_
an_beiden_Standorten_ergab;_dies_wäre_aber_aufgrund_der_geringen_
Entfernung_der_beiden_Standorte_grundsätzlich_zu_überdenken_gewe
sen._Außerdem_stellte_die_Ein–Haus–Variante_der_NÖ_Landeskliniken–
Holding_nach_Ansicht_des_RH_keine_solche_dar,_weil_auch_für_Baden_
ein_24–Stunden–Betrieb_berücksichtigt_wurde.

Aufbauend_ auf_ den_Berechnungen_ der_NÖ_ Landeskliniken–Holding_
verglich_ der_ RH_ eine_ Ein–Haus–Variante_ mit_ der_ Zwei–Haus–Vari
ante_und_kam_zu_dem_Ergebnis,_ dass_ sich_bei_den_ Investitionskos
ten_ein_Kostenvorteil_von_insgesamt_rd._34_Mill._EUR_zugunsten_der_
Ein–Haus–Variante_ergäbe._Dieser_Betrag_setzt_sich_einerseits_aus_Ein
sparungen_bei_den_Errichtungskosten_(rd._46_Mill._EUR,_siehe_TZ_16)_
und_provisorischer_Bauten_in_Mödling_(rd._3,8_Mill._EUR)_und_ande
rerseits_ aus_ Mehrausgaben_ aufgrund_ der_ Grundstücksbeschaffung_
(rd._15,8_Mill._EUR)_zusammen.

5_ Landtagsbeschluss_vom_Juni_2007_(912/H–11/29–2007)
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42 Niederösterreich 2012/3

Aber_auch_bei_den_laufenden_Kosten_für_den_Betrieb_der_Krankenan
stalt_ergaben_sich_Unterschiede._Laut_Berechnung_der_NÖ_Landeskli
niken–Holding_fiele_der_jährliche_Personalaufwand_bei_einer_Ein–Haus–
Variante_lediglich_um_rd._74.000_EUR_geringer_aus._Dabei_war_aus_der_
Sicht_des_RH_bei_der_Zwei–Haus–Variante_nicht_berücksichtigt,_dass_
zahlreiche_Dienste,_vor_allem_außerhalb_der_Kernarbeitszeit,_doppelt_
vorgehalten_werden_müssten,_wodurch_die_Ein–Haus–Variante_bei_den_
Personalkosten_erheblich_günstiger_wäre.

Schließlich_hielt_der_RH_eine_Ein–Haus–Variante_für_das_LK_Baden–
Mödling_auch_aus_medizinisch–organisatorischen_Gründen_für_zweck
mäßiger_(siehe_hiezu_TZ_20_bis_25).

 5.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	baue	die	vom	RH	ange
stellte	Inves	titions–Vergleichsrechnung	auf	einer	vollkommen	falschen	
Bewertungsbasis	auf,	weil	ein	willkürlich	und	falsch	angesetztes	Flä
chenausmaß	mit	unrichtiger	Berechnungsbasis	herangezogen	worden	
sei.	Darüber	hinaus	sei	die	Wirtschaftlichkeit	einer	lnvestition	und	somit	
auch	eines	Krankenhausneubaus	nur	unter	Einbeziehung	der	laufenden	
Betriebskosten	möglich,	nicht	aber	auf	Basis	einer	Investitionskosten–
Vergleichsrechnung.	Dies	gelte	umso	mehr,	als	im	vorliegenden	Fall	die	
jährlichen	Betriebskosten	knapp	unter	50	%	der	Gesamtsumme	lägen.	

In	der	Wirtschaftlichkeitsrechnung	des	Landes	Niederösterreich	aus	
2010	 seien	 sowohl	 die	 Investitionskosten	 als	 auch	 die	 jährlichen	
Betriebskosten	für	beide	Varianten	verglichen	worden.	Dabei	habe	sich	
gezeigt,	dass	die	zwei	Standorte	wegen	der	vertraglich	vereinbarten	
Aufrechterhaltung	einer	Grundversorgung	wirtschaftlicher	zu	betrei
ben	 seien	 als	 die	 vom	 RH	 vorgeschlagene	 Ein–Haus–Variante.	 Die	
vom	RH	angeführten	erheblichen	Personalkosteneinsparungen	in	einer	
Ein–Haus–Variante	seien	ebenfalls	nicht	nachvollziehbar.	Geringfügig	
höheren	Personalkosten	der	Zwei–Haus–Variante	stünden	aber	erheb
liche	Einsparungen	in	anderen	Bereichen	gegenüber.

 5.4 Der_RH_stützte_selbstverständlich_seine_Investitions–Vergleichsrech
nungen_auf_Daten_der_überprüften_Stellen_(konkret_der_Fachabteilung_
im_Amt_der_Niederösterreichischen_Landesregierung_und_der_NÖ_Lan
deskliniken–Holding)_ des_ Landes_ Niederösterreich._ Ausgehend_ von_
genehmigten_Raum–_und_Funktionsplänen_ für_Baden_und_Mödling_
hinterfragte_der_RH_im_Einzelnen_die_räumlichen_Erfordernisse,_woraus_
sich_mögliche_Einsparungen_von_rd._6.700_m2_ergaben._Unter_Berück
sichtigung_der_unter_TZ_16_angeführten_Kostenwerte_gelangte_der_RH_
zur_Auffassung,_dass_mit_der_Ein–Haus–Variante_rd._46_Mill._EUR_an_
Investitionen_für_die_Gebäude_eingespart_werden_könnten._Ein_Ver
gleich_der_gesamten_ Investitionskosten_ zwischen_ jenen,_wie_ sie_die_
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NÖ_Landeskliniken–Holding_anführte_und_den_Berechnungen_des_RH_
ergibt_für_die_Ein–Haus–Variante_folgenden_Investitionskostenvorteil:

Die_Feststellung_des_RH,_dass_auch_die_Kosten_für_den_laufenden_Betrieb_
(Folgekosten)_der_Zwei–Haus–Variante_wesentlich_höher_seien_als_jene_
der_Ein–Haus–Variante,_beruhte_auf_den_Berechnungen,_dass_bei_der_
Zwei–Haus–Variante_ zahlreiche_Dienste_—_ vor_ allem_ außerhalb_ der_
Kernarbeitszeit_ (Nachtdienste)_ —_ doppelt_ vorgehalten_ werden_ müs
sen._Aufgrund_der_Doppelvorhaltungen_war_daher_allein_im_medizi
nischen_Bereich_von_Personalkostenvorteilen_der_Ein–Haus–Variante_in_
der_Größenordnung_von_rd._2,13_Mill._EUR_auszugehen_(rd._1,40_Mill._
EUR_bei_den_Ärzten_und_rd._0,73_Mill._EUR_beim_sonstigen_medizi
nischen_Personal;_die_Einsparung_beträgt_bei_beiden_Berufsgruppen_
jeweils_14_vollzeitbeschäftigte_Mitarbeiter).

Den_Vergleich_des_gesamten_Personalaufwands_zwischen_den_Berech
nungen_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_und_jenen_des_RH_zeigt_fol
gende_Tabelle:

Entscheidungsgrundlagen

Vergleich Investitionskosten

Berechnung NÖ Landes 
kliniken–Holding

Berechnung RH

Investitionskosten in Mill. EUR

Grundstückskosten für Ein–Haus–Variante 15,805 15,805

Einsparungspotenzial Investitionskosten – 19,830 – 46,000

Einsparung für provisorische Bauten Mödling – 3,750 – 3,750

Investitionskostenvorteil Ein–Haus–Variante gesamt – 7,775 – 33,945

Quellen: NÖ Landeskliniken–Holding; Berechnungen RH

Vergleich Personalaufwand

Berechnung NÖ Landes 
kliniken–Holding

Berechnung RH

Personalaufwand in EUR

Ärzte 200.001 – 1.406.028

sonstiges medizinisches Personal 121.268 – 725.548

nichtmedizinisches Personal – 395.451 – 395.451

– 74.182 – 2.527.027

Quellen: NÖ Landeskliniken–Holding; Berechnungen RH
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Insgesamt_ergaben_sich_im_Personalbereich_Kostenvorteile_von_2,53_Mill._
EUR_für_die_Ein–Haus–Variante;_im_Vergleich_dazu_lagen_diese_laut_
Berechnungen_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_bei_nur_74.000_EUR.

Die_Berücksichtigung_der_Personalkostenvorteile_bei_den_Folgekosten_
sowie_die_geringeren_Investitionskosten_—_alle_anderen_Berechnungs
grundlagen_wurden_von_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_übernommen_
—_ergaben_laut_folgender_Tabelle_für_die_Ein–Haus–Variante_insgesamt_
einen_Kostenvorteil_(Barwert)_von_rd._67_Mill._EUR_bis_zum_Jahr_2029:

Der_RH_verblieb_bei_seiner_Feststellung,_dass_aus_Kostensicht_die_Ein–
Haus–Variante_für_das_LK_Baden–Mödling_erheblich_günstiger_wäre.

Entscheidungsgrundlagen

Gegenüberstellung Geldflüsse

Berechnung NÖ Landes 
kliniken–Holding

Berechnung RH

in EUR

Aufwendungen für Material und sonstige bezogene 
Leistungen

– 150.484 – 150.484

Personalaufwand – 74.182 – 2.527.027

sonstige betriebliche Aufwendungen 796.880 796.880

= Nettofolgekosten 572.214 – 1.880.631

Investitionskosten aus Tabelle „Vergleich 
Investitionskosten”

– 7.775.000 – 33.945.000

= Nettogeldfluss im Jahr der Investition – 7.202.786 – 35.825.631

Nettogeldfluss Folgejahre1 585.000 – 1.922.653

Projekt–Barwert (Vorteil Zwei–Haus–Variante) 1.541.000 

Projekt–Barwert (Vorteil Ein–Haus–Variante) – 66.701.531
1 In den Folgejahren wird eine durchschnittliche Preissteigerung berücksichtigt.

Quellen: NÖ Landeskliniken–Holding; Berechnungen RH
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 6.1 Die_Planungsarbeiten_für_das_LK_Neunkirchen_waren_so_weit_abge
schlossen,_dass_der_Beginn_der_Bauarbeiten_2012_vorgesehen_war._Für_
den_Neubau_des_LK_Wiener_Neustadt_lagen_erst_Beschlüsse_für_projekt
vorbereitende_Maßnahmen_vor._Es_war_geplant,_den_Neubau_im_Nor
den_der_Stadt_in_örtlicher_Nähe_des_Forschungszentrums_MedAustron_
(Therapie–_und_Forschungszentrum_zur_Krebsbehandlung)_zu_errich
ten.6

Das_Land_nahm_in_Bezug_auf_die_LK_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_
keine_Variantenüberlegungen_bezüglich_eines_gemeinsamen_Standorts_
vor._Das_Land_begründete_dies_mit_der_nicht_mehr_wirtschaftlich_zu_
führenden_Betriebsgröße.

 6.2 Nach_Ansicht_des_RH_wäre_es_zweckmäßig_gewesen,_im_Vorfeld_der_
Entscheidung_über_den_Neubau_der_LK_Neunkirchen_und_Wiener_Neu
stadt_alle_Handlungsalternativen_zu_berücksichtigen,_weil_bundesweite_
Vergleichsdaten_belegen,_dass_auch_Krankenanstalten_solcher_Größen
ordnung_wirtschaftlich_zu_führen_sind.

 6.3	Das	Land	Niederösterreich	wies	darauf	hin,	dass	die	dem	RH	vorge
legten	Untersuchungen	 belegen	würden,	 dass	 Krankenanstalten	mit	
Betriebsgrößen	zwischen	200	und	400	Betten	wirtschaftlicher	zu	füh
ren	sind	als	große	Krankenanstalten	mit	800	bis	1.200	Betten.

 6.4 Der_RH_hielt_seine_Kritik_aufrecht,_dass_das_Land_Niederösterreich_im_
Vorfeld_der_Grundsatzentscheidung_für_die_Neubauten_des_LK_Neun
kirchen_und_des_LK_Wiener_Neustadt_nachweislich_nicht_alle_Hand
lungsalternativen_berücksichtigte._Die_ohne_konkrete_Berechnungen_
vorweg_vorgenommene_Ausscheidung_der_Handlungsalternative_eines_
gemeinsamen_Standorts_hielt_der_RH_nach_wie_vor_für_nicht_zweckmä
ßig._

Der_vom_RH_durchgeführte_Krankenhausvergleich_ergab_für_die_rech
nerisch_ zusammengefassten_ LK_ Neunkirchen_ und_ Wiener_ Neustadt_
etwa_durchwegs_günstigere_Kostenkennzahlen_als_für_das_LK_St._Pöl
ten,_wenngleich_bei_geringerer_Leistungsintensität._Umgekehrt_waren_
die_Kostenkennzahlen_bei_einem_Vergleichskrankenhaus_eines_ande
ren_Bundeslandes_bei_um_rd._9_%_geringerer_Leistungsintensität_um_
rd._21_%_günstiger._Dieser_Vergleich_bestärkte_den_RH_in_seiner_Ansicht,_
dass_es_nicht_zweckmäßig_war,_eine_Entscheidungsalternative_von_vorn
herein_auszuschließen.

6_ siehe_Bericht_Reihe_Bund_2011/2

Neubau für das 
LK Neunkirchen und 
das LK Wiener Neu
stadt
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 7.1 Am_bestehenden_Standort_des_LK_Wiener_Neustadt_war_als_Übergangs
lösung_ein_mit_der_Krankenanstalt_verbundener_Betten–_und_Funk
tionstrakt_ für_ die_ II._ Interne_Abteilung_und_die_Unfallchirurgie_mit_
zusammen_189_Betten_und_vier_Operationssälen_vorgesehen._Dieser_
Betten–_und_Funktionstrakt_wurde_in_Raumzellenbauweise_errichtet_
und_stand_im_Juli_2011_unmittelbar_vor_der_Fertigstellung._Die_Kosten_
betrugen_laut_den_Planungen_rd._29,3_Mill._EUR,_eine_Endabrechnung_
lag_zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_durch_den_RH_noch_nicht_vor.

 7.2 Der_RH_erachtete_die_Maßnahme_des_Landes_einer_Anpassung_an_einen_
modernen_Standard_durch_die_Errichtung_eines_Betten–_und_Funkti
onstrakts_ in_Raumzellenbauweise_wegen_der_vergleichsweise_gerin
geren_Kosten_und_der_kurzen_Bauzeit_als_zweckmäßig._Er_empfahl_der_
NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_Anwendung_dieser_Bauweise_auch_
bei_anderen_Krankenhauszubauten_zu_erwägen.

 7.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	die	Raumzellen
bauweise	bei	allen	Zu–	und	Umbauten	von	NÖ	Landeskliniken	geprüft.	
Die	Bauzeit	scheine	sehr	günstig,	bei	den	detaillierten	Kostenverglei
chen	der	einzelnen	Funktionseinheiten	ergebe	sich	jedoch	ein	divergie
rendes	Bild,	weshalb	noch	gesamtwirtschaftliche	Betrachtungen	not
wendig	seien.

 7.4 Der_RH_nahm_zur_Kenntnis,_dass_das_Land_Niederösterreich_im_Zusam
menhang_ mit_ Raumzellenbauten_ noch_ eingehendere_ Überlegungen_
anstellen_wird.

 8.1 Eine_vom_Land_beauftragte_Studie_aus_dem_Jahr_2010_untersuchte_die_
regionalökonomischen_Auswirkungen_von_fünf_niederösterreichischen_
Krankenanstalten,_darunter_auch_das_LK_Baden–Mödling7._Im_Ergeb
nis_wurde_eine_Brutto–Wertschöpfung_für_Gesamtösterreich_von_mehr_
als_103,5_Mill._EUR_(Standort_Baden)_bzw._von_mehr_als_106_Mill._EUR_
(Standort_Mödling)_errechnet.

Eine_weitere_vom_Land_beauftragte_Studie_zu_einem_anderen_Kran
kenhausneubau_in_Niederösterreich8_ging_davon_aus,_dass_sich_der_mit_
dem_Neubau_einhergehende_Beschäftigungseffekt_in_nur_sehr_einge
schränktem_Ausmaß_lokal_auswirkt,_weil_die_Vergabe_über_eine_inter
nationale_Ausschreibung_geregelt_und_daher_dieser_Effekt_sehr_weiträu
mig_verteilt_wird.

7_ Die_anderen_Krankenhäuser_waren_Waidhofen_a.d._Thaya,_Gmünd_und_Zwettl
8_ LK_Amstetten_als_Zentralkrankenanstalt_für_die_Region_Mostviertel

Regionalökonomische 
Auswirkungen
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 8.2 Der_RH_hielt_fest,_dass_es_aufgrund_der_genannten_Studien_nicht_mög
lich_war,_volkswirtschaftliche_Effekte_einer_bestimmten_Region_zuzu
ordnen._Nach_Ansicht_des_RH_waren_daher_die_Studien_nicht_geeignet,_
die_Bauentscheidungen_volkswirtschaftlich_zu_belegen.

 8.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	bleibe	es	dem	RH	unbe
nommen,	den	Inhalt	der	Studie	eines	österreichischen	Universitätspro
fessors	und	international	anerkannten	Experten	in	Zweifel	zu	ziehen.	
Die	Studienergebnisse	würden	sehr	wohl	zeigen,	dass	das	Bekenntnis	
zu	den	Spitalstandorten	die	richtige	Entscheidung	gewesen	sei.	Der	RH	
sei	nicht	in	der	Lage	gewesen,	dem	Studienergebnis	auf	gleicher	fach
licher	Ebene	entgegenzutreten.

 8.4 Der_RH_stellte_klar,_dass_er_weder_die_Ergebnisse_der_beiden_Studien_
noch_die_Qualifikation_der_Autoren_in_Zweifel_zog,_sondern_festhielt,_
dass_die_Studien_weder_auf_die_Bruttowertschöpfung_der_Region_um_
Baden_und_Mödling_abzielten,_noch_auf_regionale_Beschäftigungsef
fekte,_sondern_auf_die_Bruttowertschöpfung_in_Gesamtösterreich_und_
auf_Beschäftigungseffekte_für_eine_andere_Region._Beiden_Studien_war_
es_nicht_möglich,_volkswirtschaftliche_Effekte_einer_bestimmten_Region_
zuzuordnen._Insofern_war_es_nicht_zielführend,_im_Detail_auf_diese_Stu
dien_einzugehen._Nach_Auffassung_des_RH_waren_sie_jedenfalls_nicht_
geeignet,_die_Bauentscheidungen_des_Landes_Niederösterreich_volks
wirtschaftlich_zu_belegen.

 9.1 Einblick_in_die_bestehende_Bausubstanz_sowie_Informationen_über_den_
hygienischen_und_sicherheitstechnischen_Standard_boten_u.a._die_Prüf
protokolle_der_sanitätsbehördlichen_Überprüfungen,_der_sicherheits
technischen_Prüfungen,_der_Prüfungen_nach_dem_Lebensmittel–_und_
Verbraucherschutzgesetz_sowie_diverse_Prüfgutachten_über_haustech
nische_Anlagen.

Darüber_hinaus_war_die_teilweise_sanierungswürdige_Bausubstanz_der_
LK_Baden–Mödling,_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_augenschein
lich_erkennbar._Der_Alterungsprozess_an_Gebäuden,_Haustechnik_und_
Gerätschaften_war_an_den_Standorten_Mödling_und_Neunkirchen_am_
weitesten_fortgeschritten._Zum_LK_Neunkirchen_hatte_dies_auch_der_Lan
desrechnungshof_Niederösterreich_in_seinem_Bericht_1/2009_festgestellt.

Die_gravierenden_Mängel_in_der_Unfallchirurgie_und_in_der_II._Internen_
des_LK_Wiener_Neustadt_sind_durch_die_Inbetriebnahme_des_Raumzel
lenbaues_ab_September_2011_behoben.

Bausubstanz der 
LK Baden–Mödling, 
Neunkirchen und 
Wiener Neustadt
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Der_Standort_Baden_wies_mit_Ausnahme_der_Haustechnik_einen_ins
gesamt_guten_Gesamtzustand_auf._Aus_den_vorliegenden_Gutachten_
war_die_Notwendigkeit_eines_Neubaus_nicht_ableitbar;_die_notwendi
gen_Verbesserungen_könnten_im_postoperativen_Aufwachbereich_und_
im_Aufnahmebereich_der_Internen_durch_bauliche_und/oder_logistische_
Lösungen_herbeigeführt_werden._Das_Land_beabsichtigte_hingegen,_die_
bestehende_Krankenanstalt_in_Baden_abzureißen,_weil_es_ihm_nicht_ein
mal_für_die_Unterbringung_des_—_in_einem_äußerst_schlecht_befind
lichen_Bauzustand_—_Landespflegeheimes_geeignet_erschien.

Zur_Anpassung_an_einen_modernen_Standard_wurden_seit_2005_für_die_
vier_Standorte_Bauvorhaben_in_der_Größenordnung_von_rd._42_Mill._EUR,_
davon_geplante_rd._29,3_Mill._EUR_für_den_Raumzellenbau_in_Wiener_
Neustadt,_getätigt.

 9.2 Nach_Ansicht_des_RH_ließen_sowohl_die_Ergebnisse_der_Gutachten,_als_
auch_seine_eigenen_Feststellungen_vor_Ort_die_Neubauten_in_Neunkir
chen_und_Mödling_dringlicher_erscheinen_als_in_Baden._Für_den_Stand
ort_Baden_könnte_eine_Anpassung_des_Standards_auch_durch_Zu–_und_
Umbauten_—_wie_zuletzt_durch_den_Zubau_für_die_Angiographie_und_
die_MRT_—_sichergestellt_werden.

Der_RH_erachtete_das_Altgebäude_der_Krankenanstalt_Baden_nach_einer_
Anpassung_des_Standards_zumindest_für_eine_Nachnutzung_von_abge
stuften_Versorgungsstrukturen,_z.B._für_ein_Pflegeheim,_als_weiter_ver
wendbar._Er_empfahl_daher_dem_Land_Niederösterreich,_diese_Mög
lichkeit,_die_den_Abriss_der_alten_Krankenanstalt_ersparen_würde,_zu_
untersuchen.

 9.3	Das	Land	Niederösterreich	wies	auf	das	Ergebnis	der	sanitätsbehörd
lichen	 Einschau	 hin,	 das	 eine	 Sanierung	 der	 vorhandenen	 Mängel	
für	nicht	zweckmäßig	und	einen	Neubau	für	unumgänglich	hielt.	Die	
geforderte	Untersuchung	des	Altgebäudes	des	Krankenhauses	Baden	in	
Richtung	einer	Anpassung	an	einen	modernen	Standard	für	eine	Nach
nutzung	als	Pflegeheim	sei	bereits	im	Jahr	2005	erfolgt	und	habe	für	
eine	nachhaltige	und	den	Bedürfnissen	von	pflegebedürftigen	Bewoh
nern	gerechte	Betreuung	ein	negatives	Ergebnis	gebracht.

 9.4 Die_Auffassung_des_Landes_Niederösterreich,_wonach_laut_dem_Ergeb
nis_der_sanitätsbehördlichen_Einschau_in_Bezug_auf_das_Altgebäude_
in_Baden_eine_Sanierung_der_vorhandenen_Mängel_nicht_zweckmäßig_
und_ein_Neubau_unumgänglich_sei,_war_für_den_RH_nicht_nachvollzieh
bar._Dem_Ergebnis_der_sanitätsbehördlichen_Prüfung_vom_August_2010_
konnte_dies_nämlich_nicht_entnommen_werden._Hingegen_fand_sich_
darin_bspw._die_Anmerkung,_dass_„der_Betrieb_zwar_alt,_aber_baulich_
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gut_in_Stand_gehalten“_sei._Bemängelt_wurden_im_Wesentlichen_die_
fehlende_Anzahl_von_postoperativen_Aufwachbetten_und_die_Situie
rung_des_Aufnahmebereichs_für_die_Interne_Abteilung._Der_RH_ver
blieb_daher_bei_seiner_Ansicht,_dass_das_Krankenhaus_in_Baden_nach_
Umbauarbeiten_ zumindest_ als_ Pflegeheim_ weiter_ verwendbar_ wäre,_
und_hielt_seine_diesbezügliche_Empfehlung_aufrecht.

Standort_Baden

 10.1 Eine_Kostenbewertung_ im_Herbst_2004_hatte_ ergeben,_dass_ für_den_
Standort_Baden_eine_Kombination_aus_Teilsanierung_und_Zubau_die_
günstigste_Variante_gewesen_war.9_Im_Jahr_2007_beschloss_der_Nieder
österreichische_Landtag,_die_Krankenanstalt_am_bestehenden_Standort_
neu_zu_bauen.10

Zwecks_Erweiterung_der_bestehenden_Krankenanstalt_erwarb_das_Land_
direkt_angrenzende_Flächen_von_rd._6.800_m2_zum_Gesamtpreis_von_
rd._1,5_Mill._EUR._Dadurch_sollte_es_möglich_sein,_den_Neubau_neben_
dem_ bestehenden_ Spital_ ohne_ große_ Betriebsbeeinträchtigungen_ zu_
errichten._Neben_den_vom_Land_bereits_angekauften_Flächen_waren_
zur_ Zeit_ der_ Gebarungsüberprüfung_ weitere_ angrenzende_ Grund
stücke_im_Ausmaß_von_12.700_m2_mit_einem_geschätzten_Wert_von_
rd._3,6_Mill._EUR_unbebaut.

Eine_Erweiterungsoption_des_ geplanten_Neubaus_mit_ einem_vierten_
Pavillon_war_ in_den_Vorplanungen_enthalten,_nicht_mehr_ jedoch_ in_
der_Endversion._Diese_Option_hätte_den_Ankauf_der_weiteren_Flächen_
erfordert.

 10.2 Nach_Ansicht_des_RH_waren_am_bestehenden_Standort_Baden_ausrei
chend_Bauflächen_vorhanden,_um_einen_gemeinsamen_Standort_des_
LK_Baden–Mödling_in_Baden_zu_realisieren.

 10.3	Das	Land	verwies	auf	seine	bisherigen	Ausführungen	und	wiederholte,	
dass	eine	Ein–Standort–Variante	in	Baden	aus	den	bereits	genannten	
Gründen	nicht	zu	untersuchen	war.

9_ 2._Baubeirat_Baden/Mödling,_16._September_2004
10_ Im_September_ 2004_untersuchte_ das_ Land_drei_Optionen_ für_ die_Krankenanstalt_ in_

Baden:_Totalsanierung,_Teilsanierung_mit_Zubau_und_kompletter_Neubau._Ein_Neubau_
hätte_laut_den_damaligen_Berechnungen_12_%_mehr_und_die_Totalsanierung_18_%_mehr_
an_Investitionsmittel_erfordert.

Grundstücke und 
Gebäude

Entscheidungsgrundlagen



50 Niederösterreich 2012/3

 10.4 Der_RH_vermisste_eine_Stellungnahme_zu_den_nach_seiner_Auffassung_
ausreichend_vorhandenen_Bauflächen_am_Standort_Baden,_zumal_das_
zuständige_Mitglied_ der_Niederösterreichischen_ Landesregierung_ im_
Jahr_2007_selbst_auf_diesen_Umstand_hingewiesen_hatte_(siehe_dazu_
TZ_12).

Standort_Mödling

 11.1 Für_die_Krankenanstalt_Mödling_kam_das_Land_im_Jahr_2004_nach_meh
reren_untersuchten_Varianten_zum_Ergebnis,_dass_ein_Neubau_an_einem_
anderen_Standort_wesentliche_Vorteile_mit_sich_brächte.11_Daher_erwarb_
die_ im_Eigentum_des_Landes_ stehende_NÖ_Landesimmobiliengesell
schaft_m.b.H._im_Jahre_2003_zum_Preis_von_5,7_Mill._EUR_drei_aneinan
der_grenzende_Grundstücke_mit_einer_Gesamtfläche_von_rd._31.000_m2_
entlang_der_Südbahnstrecke.

Ein_Gutachten_im_Auftrag_des_LK_Mödling_vom_November_2005_stellte_
allerdings_fest,_dass_dieser_Standort_wegen_seiner_Nähe_zur_elektrifi
zierten_ Eisenbahnstrecke_ u.a._ aufgrund_ der_ möglichen_ elektrischen_
Interferenzen_mit_den_empfindlichen_medizinischen_Geräten_und_wegen_
der_unmittelbaren_Nachbarschaft_zu_einer_Hauptader_des_Schienenver
kehrs_mit_einer_zu_erwartenden_Steigerung_des_Verkehrsaufkommens_
für_eine_Krankenanstalt_nicht_geeignet_war.

Folglich_nahm_das_ Land_ vom_Bau_ einer_Krankenanstalt_ an_ diesem_
Standort_wieder_Abstand._Auf_einem_der_drei_Grundstücke_wurde_zwi
schenzeitlich_das_Landeskriminalamt_Niederösterreich_–_Standort_Möd
ling_errichtet.

 11.2 Der_RH_beanstandete,_dass_die_NÖ_Landesimmobiliengesellschaft_m.b.H._
die_Liegenschaft_erwarb,_ohne_zuvor_deren_Eignung_für_einen_Spitals
neubau_zu_untersuchen._Der_Aufwand_in_Höhe_von_rd._5,7_Mill._EUR_
hätte_in_diesem_Fall_vermieden_werden_können._Der_RH_empfahl_dem_
Land_Niederösterreich,_andere_im_Interesse_des_Landes_liegende_Nut
zungsmöglichkeiten_ zu_ überlegen_ oder_ die_ Grundstücke_ möglichst_
gewinnbringend_zu_veräußern.

 11.3	Das	 Land	 Niederösterreich	 wies	 darauf	 hin,	 dass	 nach	 Erwerb	 des	
Grundstücks	in	Mödling	ein	Gutachten	in	Reaktion	auf	Anrainerpro
teste	festgestellt	habe,	dass	die	Nähe	der	Bahn	negative	Auswirkungen	
auf	die	medizinisch–technischen	Geräte	hervorrufen	könne,	weshalb	
von	 einem	Neubau	 an	 diesem	Standort	Abstand	 genommen	wurde.	

11_ Niederösterreichischer_Landtag,_342/H–11/11_(2004)
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Im	Übrigen	habe	keines	der	Grundstücke	in	dieser	Lage	in	den	letzten	
zehn	Jahren	an	Wert	verloren,	der	Grundstückswert	sei	sogar	laufend	
gestiegen.

 11.4 Der_RH_hielt_fest,_dass_das_Land_Niederösterreich_erst_2005_aufgrund_
der_ eisenbahntechnischen_ Untersuchung,_ die_ zwei_ Jahre_ nach_ dem_
Erwerb_der_Liegenschaft_erfolgte,_von_einem_Neubau_an_diesem_Stand
ort_Abstand_nahm._Zur_Aufgabe_des_Standorts_verwies_der_RH_darauf,_
dass_bspw._das_LKH_Salzburg–Universitätsklinikum,_eine_Krankenan
stalt_mit_hochgradiger_medizintechnischer_Ausstattung,_unmittelbar_
an_einer_vielbefahrenen_Hochleistungsstrecke_gelegen_ist.

 12.1 Im_Zusammenhang_mit_dem_bestehenden_Standort_Mödling,_der_für_
einen_Neubau_nicht_ausreichend_Platz_bot,_wies_das_zuständige_Mit
glied_der_Niederösterreichischen_Landesregierung_in_einer_Holdingver
sammlung_im_April_2007_darauf_hin,_dass_am_Standort_Baden_ausrei
chend_Erweiterungsflächen_zur_Verfügung_stünden.

Das_Land_erwarb_trotzdem_im_Jahr_2008_in_unmittelbarer_Nähe_zur_
bestehenden_Krankenanstalt,_allerdings_durch_Wohnhäuser_getrennt,_
ein_weiteres_an_der_Bahn_gelegenes_Grundstück_in_Mödling_zum_Preis_
von_rd._3,0_Mill._EUR.12_Drei_Jahre_nach_dem_Kauf_wurde_die_auf_die
sem_Grund_befindliche_Fabrikshalle_unter_Denkmalschutz_gestellt,_was_
die_Nutzungsmöglichkeit_des_Grundstücks_einschränkte.

 12.2 Der_RH_kritisierte,_ dass_ für_ die_Grundstücksankäufe_Ausgaben_von_
insgesamt_rd._8,7_Mill._EUR_anfielen,_obwohl_die_Liegenschaften_nicht_
geeignet_oder_nur_eingeschränkt_benutzbar_waren.

Der_RH_gab_ferner_zu_bedenken,_dass_bei_Spitalsneubauten_im_Hinblick_
auf_sich_ändernde_Rahmenbedingungen_und_den_medizinischen_Fort
schritt_Erweiterungsmöglichkeiten_eingeplant_werden_sollten._Er_hielt_
die_Entscheidung,_am_bestehenden_Standort_in_Mödling_einen_Neubau_
zu_errichten,_auch_aus_diesem_Grund_für_unzweckmäßig.

 12.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	behauptete	Ein
schränkung	der	Nutzungsmöglichkeit	der	unter	Denkmalschutz	stehen
den	Fabrikshalle	keinesfalls	gegeben.	Das	Grundstück	wurde	bereits	in	
das	aktuelle	Aus–	und	Umbauvorhaben	einbezogen	und	fungiere	der
zeit	unter	anderem	als	Standort	 für	die	Betriebs–Kinderbetreuungs
einrichtung,	als	Manipulationsfläche	für	das	Bauvorhaben	sowie	als	
Parkplatz	für	das	Krankenhaus.

12_ für_Parkplätze,_Betriebskindergarten
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 12.4 Der_RH_sah_insofern_eine_Einschränkung_der_Nutzungsmöglichkeiten,_
als_das_denkmalgeschützte_Gebäude_nicht_entfernt_werden_darf_und_
benötigte_Bauflächen_dadurch_nicht_frei_werden.

 13.1 Der_Neubau,_bestehend_aus_drei_Pavillons,_soll_bei_Aufrechterhaltung_
des_vollen_Spitalbetriebs_in_drei_Bauetappen_erfolgen._Dabei_müssen_
einige_Bereiche,_wie_z.B._die_Kinderabteilung,_die_Pathologie_oder_die_
Küche,_mehrmals_übersiedeln._Weiters_wird_auch_die_Errichtung_von_
Provisorien,_wie_z.B._für_die_Küche_und_den_Speisesaal,_notwendig_sein.

 13.2 Nach_Ansicht_des_RH_wird_der_Neubau_am_bestehenden_Standort_bei_
laufendem_ Betrieb_ einen_ vermehrten_ logistischen_ und_ organisato
rischen_Aufwand_ erfordern._Auch_deshalb_ erachtete_ er_ die_ Lösung,_
am_bestehenden_Standort_in_Mödling_einen_Krankenhausneubau_zu_
errichten,_für_nicht_zweckmäßig.

 13.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	Entscheidung,	
am	 bestehenden	 Standort	 Mödling	 einen	 Neubau	 zu	 errichten,	 wie	
bereits	dargelegt,	wirtschaftlich	und	gesetzlich	erforderlich	und	somit	
zweckmäßig.

 13.4 Der_RH_verwies_dazu_auf_seine_Gegenäußerung_zu_TZ_1.

Standort_Neunkirchen

 14.1 Nach_der_Übernahme_der_Rechtsträgerschaft_im_Jahr_2008_beschloss_der_
Niederösterreichische_Landtag_im_Juli_2009_den_Neubau_des_LK_Neun
kirchen_am_Standort_der_bestehenden_Krankenanstalt._Für_den_Neu
bau_waren_genügend_freie_Flächen_und_auch_Ergänzungsflächen_auf_
der_anderen_Seite_der_beim_Spital_vorbeiführenden_Straße_vorhanden._
Auf_dem_Erweiterungsareal_befand_sich_neben_einem_Park_auch_ein_
sowjetischer_Soldatenfriedhof.

 14.2 Der_ RH_ vertrat_ die_ Ansicht,_ dass_ der_ Neubau_ in_ Neunkirchen_ den_
Betrieb_—_im_Unterschied_zum_geplanten_Bauvorhaben_in_Mödling_—_
nur_geringfügig_beeinträchtigen_wird._Bezüglich_des_sowjetischen_Sol
datenfriedhofs_wies_er_auf_mögliche_Einschränkungen_in_einer_allfäl
ligen_Nutzung_des_Erweiterungsareals_hin.13

13_ Art._19_Staatsvertrag_betreffend_die_Wiederherstellung_eines_unabhängigen_und_demo
kratischen_Österreich,_BGBl._Nr._152/1955_i.d.g.F._und_Art._34_I._Zusatzprotokoll_zu_den_
Genfer_Abkommen_vom_12._August_1949,_BGBl._Nr._527/1982
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 14.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	eine	Nutzungs
einschränkung	durch	den	sowjetischen	Soldatenfriedhof	aufgrund	der	
aktuellen	Planung	nicht	gegeben.

Standort_Wiener_Neustadt

 15 Wie_ bereits_ erwähnt,_ plante_ das_ Land,_ den_Neubau_ des_ LK_Wiener_
Neustadt_im_Norden_der_Stadt_zu_errichten_und_auf_dem_Gelände_des_
zukünftigen_LK_Wiener_Neustadt_ab_April_2012_ein_Logistikzentrum_
zu_bauen_(Inbetriebnahme_2013).

Die_Grundstücke_für_den_geplanten_Neubau_des_LK_Wiener_Neustadt_
und_des_Versorgungszentrums_wurden_zur_Zeit_der_Gebarungsüber
prüfung_ durch_ den_ RH_ auf_ der_ Internetseite_ der_ Eigentümerin_ frei_
zum_Verkauf_angeboten._Das_Land_beabsichtigte,_nach_intern_erfolgter_
Detailabklärung_ab_September_2011_die_Grundstücke_anzukaufen_bzw._
sie_optional_zu_sichern.

 16.1 Die_Raum–_und_Funktionsprogramme_sahen_für_den_Standort_in_Baden_
eine_Soll–Nutzfläche_von_28.298_m2_und_für_den_Standort_Mödling_
eine_Soll–Nutzfläche_von_23.372_m2,_somit_zusammen_51.670_m2_vor._
Einschließlich_ energieeffizienter_Maßnahmen_waren_Baukosten_von_
rd._346,6_Mill._EUR_geplant_bzw._genehmigt._Die_Abteilung_für_Lan
deshochbau_bezifferte_ die_Errichtungskosten_ je_m2_Nutzfläche_ zwi
schen_6.400_EUR_und_7.600_EUR.14

Die_Entscheidung,_sowohl_in_Baden_als_auch_in_Mödling_neu_zu_bauen,_
bedingt,_dass_Bereiche_der_Basisversorgung_an_beiden_Standorten_auf
rechterhalten_werden_müssen._Dies_führt_dazu,_dass_Nutzflächen,_z.B._
für_OP–Einrichtungen,_Radiologie,_Labormedizin,_ Intensivabteilung,_
doppelt_vorgehalten_werden._Zwangsläufig_erhöht_sich_damit_der_Flä
chenbedarf_gegenüber_einer_Ein–Haus–Lösung._So_bedarf_es_für_die_
Aufstellung_eines_weiteren_OP–Tisches_ laut_Raum–_und_Funktions
programm_rd._200_m2_Nutzfläche,_für_die_Aufstellung_eines_radiolo
gischen_Gerätes_rd._100_m2._Für_den_patientennahen_Bereich_der_Ver
waltung,_die_sozialen_Dienste_sowie_die_Ver–_und_Entsorgung_waren_
die_geplanten_Nutzflächen_an_beiden_Standorten_nahezu_gleich_groß_
und_mussten_folglich_im_doppelten_Ausmaß_bereitgestellt_werden.

14_ Errichtungskosten_ohne_Grundankauf,_Umsatzsteuer_und_Finanzierungskosten

Raum– und Funkti
onsprogramm LK
Baden–Mödling
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 16.2 Der_RH_überarbeitete_die_genehmigten_Daten_der_Abteilung_für_Lan
deshochbau_und_stellte_Überlegungen_hinsichtlich_der_notwendigen_
Nutzflächen_für_den_Fall_einer_Ein–Haus–Variante_an._Die_nachfolgende_
Tabelle_zeigt,_dass_bei_einer_Ein–Haus–Lösung_und_unverändertem_Ver
sorgungsauftrag_Flächen_im_Gesamtausmaß_von_rd._6.700_m2_einge
spart_werden_könnten:

Zur_ Bewertung_ der_ einzusparenden_ Nutzflächen_ übermittelte_ die_
NÖ_Landeskliniken–Holding_dem_RH_im_September_2011_Kostenricht
werte_für_Bau–_und_Errichtungskosten._Anhand_dieser_Kostenrichtwerte_
errechnete_der_RH_die_möglichen_Einsparungen_an_Errichtungskosten_
bei_nur_einem_Standort_mit_rd._46_Mill._EUR;_nicht_berücksichtigt_sind_
die_höheren_Folgekosten._Die_meisten_Einsparungen_an_Nutzflächen_
ergäben_sich_in_den_Bereichen_der_„Untersuchung_und_Behandlung“_
sowie_„Ver–_und_Entsorgung“.

Nicht_berücksichtigt_wurden_zusätzliche_Flächenreduktionen_bei_einer_
allfälligen_Verminderung_der_Bettenanzahl,_die_sich_durch_eine_höhere_
Auslastung,_interdisziplinärer_Bettenbelegung_und_vermehrtes_tages
klinisches_Angebot_ergeben_könnten.

 16.3	Für	das	Land	Niederösterreich	seien	die	vom	RH	angeführten	Flächen
einsparungen	im	Ausmaß	von	6.700	m2	in	keiner	Weise	nachvollzieh
bar.	Die	angeführten	möglichen	einzusparenden	Flächen	würden	auf	
keinerlei	Leistungszahlen	basieren	und	u.a.	auch	höherwertige	Funk
tionsflächen	beinhalten,	die	keineswegs	einzusparen	wären.	Demzu
folge	seien	auch	die	angeführten	Einsparungen	von	46	Mill.	EUR	weder	
nachvollziehbar	noch	realitätsbezogen.
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Tabelle 3: Nutzflächenberechnung für eine Ein–Haus–Lösung

Baden Mödling Summe Ein–Haus–
Lösung

(laut RH)

Einsparungs
potenzial
(laut RH)

in m2 in m2

Untersuchung und Behandlung 6.565 6.136 12.701 10.892 1.809

Pflege 12.839 9.569 22.408 21.097 1.311

Verwaltung 1.580 1.244 2.824 2.314 510

Soziale Dienste 3.576 3.575 7.151 5.937 1.214

Ver– und Entsorgung 3.330 3.055 6.385 4.514 1.871

Gesamtfläche 27.890 23.579 51.469 44.754 6.715

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung für Landeshochbau BD6; Berechnungen des RH
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In	diesem	Zusammenhang	verwies	das	Land	Niederösterreich	auch	auf	
eine	falsche	Bezeichnung	bzw.	Berechnung.	Die	im	Bericht	angeführten	
Baukosten	seien	nach	ÖNORM	1801–1	Errichtungskosten.

 16.4 Der_RH_hielt_dem_Vorwurf,_seine_Berechnungen_seien_objektiv_nicht_
nachvollziehbar,_entgegen,_dass_er_sich_dabei_selbstverständlich_auf_
Daten_der_überprüften_Stellen_(konkret_der_Fachabteilung_im_Amt_der_
Niederösterreichischen_Landesregierung_und_der_NÖ_Landeskliniken–
Holding)_gestützt_hatte.

Zur_Feststellung_potenziell_ einzusparender_Flächen_hinterfragte_der_
RH_—_ausgehend_von_den_genehmigten_Raum–_und_Funktionsplänen_
für_Baden_und_Mödling_—_im_Einzelnen_die_räumlichen_Erfordernisse._
Funktionsräume_(wie_etwa_OP–Säle_oder_Ambulanzbereiche)_übernahm_
er_ungekürzt._Allein_durch_die_Reduktion_von_Flächen_der_Verwaltung,_
der_ Warteräume,_ der_ Besprechungsräume_ und_ der_ Toilettenanlagen_
sowie_bei_den_Flächen_für_die_allgemeine_Infrastruktur_(z.B._Küchen,_
Ver–_und_Entsorgungsbereiche)_ergaben_sich_mögliche_Einsparungen_
von_rd._6.700_m2._Die_gesamte_Flächenreduktion_betrug_knapp_13_%.

Die_Einsparungen_in_Höhe_von_rd._46_Mill._EUR_errechneten_sich_aus_
den_vom_Land_Niederösterreich_mitgeteilten_Kostendaten._Die_Gesamt
kosten_je_m2_Nutzfläche_ergaben_bei_den_vom_Land_genehmigten_Kosten_
von_rd._346,6_Mill._EUR_und_51.469_m2_rd._6.734_EUR_je_m2,_somit_
rd._45,1_Mill._EUR_an_Einsparungen._Die_zuständige_Fachabteilung_des_
Landes_bezifferte_die_durchschnittlichen_Errichtungskosten_für_Kran
kenanstalten_mit_6.400_EUR_bis_7.600_EUR_je_m2._Der_RH_ging_daher_
von_einem_Wert_von_rd._6.800_EUR_je_m2_Nutzfläche_aus.

Im_Übrigen_wies_der_RH_darauf_hin,_dass_er_die_Errichtungskosten_ande
rer_Krankenanstalten_als_Benchmarks_heranzog._Es_handelte_sich_dabei_
um_Werte_von_5.891_EUR_je_m2_(KH_Hallein_—_Sanierung_mit_Neubau)_
bis_7.254_EUR_je_m2_(LKH_Klagenfurt_—_Neubau).

Entscheidungsgrundlagen
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 17.1 Die_folgende_Tabelle_gibt_einen_Überblick_über_die_Fächerstruktur_und_
die_Bettenanzahl_der_Krankenanstalten_der_Thermenregion_anhand_des_
RSG–NÖ:

Versorgungsauftrag 
der Landeskliniken

Medizinischer Versorgungsbedarf

Tabelle 4:  Fächerstruktur und Bettenzahlen der Krankenanstalten der Thermenregion 
gemäß RSG–NÖ

Standort
Baden

Standort
Mödling

Landesklinikum Thermen
region

Baden–
Mödling Neunkirchen Wiener 

Neustadt Hochegg

Innere Medizin 134 116 250 94 180 524

Chirurgie 72 40 112 45 103 260

Neurochirurgie 40 40

Unfallchirurgie 70 70 86 156

Orthopädie 32 32 80 112

Urologie 26 26 40 66

Gynäkologie und 
Geburtshilfe 55 55 26 42 123

Kinder– und 
Jugendheilkunde 32 32 30 62

Kinder– und 
Jugendpsychiatrie 381 10 48

Psychiatrie 83 83 56 15 154

Psychosomatik für 
Erwachsene 20 20

Neurologie 91 106 197

Augenheilkunde 10 10 29 39

Hals–, Nasen– und 
Ohrenheilkunde 38 38

Dermatologie 25 25

Pulmologie 70 10 80

Nuklearmedizin 32 32

Palliativmedizin 10 10 8 18

Remobilisation 
und Nachsorge 32 32

Intensivmedizin 24 22 46 12 67 125

gemischter Belag 24 31 55 19 46 120

Gesamt 443 338 819 364 944 144 2.271
1 Standort Hinterbrühl

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding
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Die_unterschiedliche_Fächerstruktur_der_einzelnen_Landeskliniken_der_
Thermenregion_spiegelte_verschiedene_Funktionen_im_Sinne_einer_abge
stuften_Versorgung_wider,_an_deren_Spitze_das_LK_Wiener_Neustadt_
stand._Es_verfügte_als_Schwerpunktkrankenanstalt15_über_das_breiteste_
Leistungsangebot._Die_Standorte_Baden_und_Mödling_bildeten_gemein
sam_eine_Standardkrankenanstalt,_die_zusätzlich_Leistungen_in_mehre
ren_Spezialfächern_(Unfallchirurgie,_Urologie,_Augenheilkunde,_Kinder
heilkunde_und_–psychiatrie)_bot._Für_das_LK_Neunkirchen_waren_neben_
seiner_Funktion_als_Standardkrankenanstalt_mit_den_Abteilungen_für_
Psychiatrie_und_Orthopädie_zwei_zusätzliche_Schwerpunkte_vorgese
hen._Das_LK_Hochegg_nahm_die_Funktion_einer_Sonderkrankenanstalt_
wahr,_deren_Leistungsangebot_auf_die_Behandlung_von_pulmologischen_
und_neurologischen_Krankheiten_konzentriert_war.

Die_konkreten_Versorgungsaufträge_der_einzelnen_Krankenanstalten_
waren_Ergebnis_ einer_mehrstufigen_Planung,_ deren_Ausgangspunkt_
der_ÖSG_bildete_und_der_den_bundesweiten_Rahmen_für_die_Versor
gungsplanung_in_den_Regionalen_Strukturplänen_Gesundheit_vorgab._
Das_Ende_2010_im_RSG–NÖ_vereinbarte_intramurale_Leistungsange
bot_war_von_der_Landesregierung_als_Landeskrankenanstaltenplan_in_
Form_einer_Verordnung_verbindlich_festzulegen.16

 17.2 Nach_Ansicht_des_RH_waren_die_Versorgungsaufträge_der_einzelnen_Lan
deskliniken_gut_aufeinander_abgestimmt,_wodurch_sich_innerhalb_der_
Thermenregion_ein_umfassendes,_abgestuftes_Leistungsangebot_ergab.

 18.1 Insgesamt_ standen_2.271_Betten_ für_die_ rd._450.000_Einwohner_der_
politischen_Bezirke_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_Wiener_Neu
stadt–Stadt_ sowie_Wiener_Neustadt–Land_ zur_Verfügung._Dies_ ent
sprach_einer_Versorgungsdichte_von_5,06_Betten_je_1.000_Einwohner.

Für_die_in_den_Regionalen_Gesundheitsplänen_vorzunehmende_Versor
gungsplanung_waren_die_Einwohnerzahlen_allein_allerdings_nicht_aus
reichend._Laut_ÖSG_waren_auch_inländische_Gastpatienten_zu_berück
sichtigen._Bei_Einberechnung_der_Patientenströme_ergab_sich_für_die_
vier_Landeskliniken17_der_Thermenregion_im_Jahr_2009_ein_tatsäch
liches_Einzugsgebiet_von_rd._400.000_Personen._Das_entsprach_einer_
Versorgungsdichte_von_5,66_Betten_je_1.000_Einwohner.

15_ gemäß_§_2a_Abs._1_lit._b_i.V.m._Abs._3_KAKuG,_BGBl._Nr._1/1957_i.d.F._BGBl._I_Nr._69/2011_
unter_Berücksichtigung_der_an_den_Standort_Neunkirchen_verlegten_Abteilung_für_Ortho
pädie

16_ vgl._§_10a_KAKuG,_BGBl._Nr._1/1957_ i.d.F._BGBl._ I_Nr._69/2011_und_§_21a_NÖKAG,_
LGBl._9440–31

17_ Baden–Mödling,_Neunkirchen,_Wiener_Neustadt,_Hochegg

Versorgungsdichte

Medizinischer Versorgungsbedarf
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Die_Bettenmessziffer_lag_damit_innerhalb_des_im_ÖSG_vorgegebenen_
Spielraums_von_4,49_bis_7,49_Betten_ je_1.000_Einwohner._Dies_ traf_
auch_auf_die_einzelnen_Standorte_zu._Das_LK_Neunkirchen_wies_mit_
6,24_die_höchste_Bettenmessziffer_auf._Die_niedrige_Bettenmessziffer_
des_LK_Hochegg_von_5,00_erklärte_sich_aufgrund_seiner_Funktion_als_
Sonderkrankenanstalt_für_Pulmologie_und_Neurologie._Das_LK_Hoch
egg_war_insofern_nicht_mit_den_anderen_Landeskliniken_vergleichbar.

Bei_ Berücksichtigung_ des_ für_ die_ Thermenregion_ prognostizierten_
Bevölkerungszuwachses_war_ im_Jahr_2030_mit_einem_erhöhten_tat
sächlichen_Einzugsgebiet_zu_rechnen._Die_regionsweite_Bettenmess
ziffer_würde_unter_diesen_Umständen_mit_4,92_Betten_je_1.000_Ein
wohner_niedriger_ausfallen,_läge_2030_aber_immer_noch_innerhalb_des_
derzeit_gültigen_ÖSG–Intervalls.

Medizinischer Versorgungsbedarf

Tabelle 5: Bettenmessziffern gemäß RSG–NÖ

Landesklinikum
Thermen

regionBaden–
Mödling Neunkirchen Wiener 

Neustadt Hochegg

Betten gesamt 819 364 944 144 2.271

tatsächliches Einzugsgebiet 150.061 58.372 164.073 28.777 401.283

Bettenmessziffer1 2009 5,46 6,24 5,75 5,00 5,66
1 Bettenmessziffer = Betten/(tatsächliches Einzugsgebiet/1.000)

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding

Tabelle 6:  Bettenmessziffern gemäß RSG–NÖ anhand der prognostizierten Einwohner
zahlen der entsprechenden Bezirke im Jahr 2030

Landesklinikum
Thermen

regionBaden–
Mödling Neunkirchen Wiener 

Neustadt Hochegg

Betten gesamt 819 364 944 144 2.271

tatsächliches Einzugsgebiet 179.279 62.200 187.340 32.567 461.386

Bettenmessziffer1 2030 4,57 5,85 5,04 4,42 4,92
1 Bettenmessziffer = Betten/(tatsächliches Einzugsgebiet/1.000)

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding
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 18.2 Wie_der_RH_feststellte,_lag_—_unter_Berücksichtigung_des_tatsächlichen_
Einzugsgebiets_ —_ die_ Versorgungsdichte_ in_ der_ Thermenregion_ mit_
5,66_Betten_je_1.000_Personen_im_mittleren_Bereich_des_im_ÖSG_vorge
gebenen_Bettenmessziffer–Intervalls_von_4,49_bis_7,49._Das_LK_Neun
kirchen_wies_die_höchste_Bettenmessziffer_auf,_weil_bei_Berechnung_
des_tatsächlichen_Einzugsgebiets_die_im_RSG–NÖ_vorgesehene_Verle
gung_der_Orthopädie_und_die_Etablierung_einer_Station_für_Remobili
sation_und_Nachsorge,_die_eine_Änderung_der_Patientenströme_erwar
ten_ließen,_noch_nicht_berücksichtigt_werden_konnten.

Bis_2030_war_aufgrund_der_absehbaren_medizinischen_Entwicklung_
eine_noch_stärkere_Verlagerung_des_Leistungsangebots_in_den_tages
klinischen_bzw._ambulanten_Bereich_zu_erwarten,_die_eine_Reduzie
rung_der_vollstationären_Kapazitäten_möglich_erscheinen_ließ._Der_RH_
empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_dieses_Szenarium_noch_in_
die_Planung_für_die_Neubauten_in_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_
Wiener_Neustadt_einfließen_zu_lassen.

 18.3	Das	Land	Niederösterreich	wies	darauf	hin,	dass	die	Bettenmesszif
fer,	auch	wenn	sie	immer	als	Vergleichszahl	herangezogen	wird,	kei
nen	Parameter	für	die	Wirtschaftlichkeit	eines	Hauses	darstelle.	Die	
Berechnungen	des	RH	seien	objektiv	nicht	nachvollziehbar.	Der	für	die	
Thermenregion	zutreffende	Wert	läge	bei	4,0	Betten	pro	1.000	Ein
wohner	und	damit	sogar	unter	der	ÖSG–Bandbreite.

 18.4 Der_RH_stellte_klar,_dass_er_anhand_der_Bettenmessziffer_Aussagen_über_
den_regionalen_Versorgungsbedarf_traf_und_nicht,_wie_vom_Land_Nie
derösterreich_behauptet_wird,_über_die_Wirtschaftlichkeit_der_einzelnen_
Krankenhäuser._Dies_deshalb,_weil_Bettenmessziffern_für_die_Kapazi
tätsplanung_der_akutstationären_Versorgung_von_hoher_Relevanz_sind,_
wie_die_sogenannten_„Bettenmessziffer–Soll–Intervalle“_des_ÖSG_zei
gen_(vgl._Kap._2.2.2._ÖSG,_S._15_f).

Der_RH_stellte_ in_diesem_Zusammenhang_auch_klar,_dass_er_ für_die_
laut_dem_Land_Niederösterreich_nicht_nachvollziehbare_Berechnung_
der_Bettenmessziffer_ausschließlich_auf_Daten_der_NÖ_Landeskliniken–
Holding_zurückgriff._Der_laut_Stellungnahme_des_Landes_Niederöster
reich_angeblich_richtige_Wert_von_4,0_Betten_pro_1.000_Einwohner_ist_
für_den_RH_seinerseits_nicht_nachvollziehbar_und_wurde_im_Zuge_der_
Gebarungsüberprüfung_auch_nicht_vorgebracht.

Medizinischer Versorgungsbedarf
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 19.1 Die_folgende_Tabelle_gibt_einen_Überblick_über_die_Entwicklung_der_
Kosten_für_den_Zeitraum_2009_bis_2010:

Während_die_Kosten_im_LK_Neunkirchen_um_rd._1,5_%_und_im_LK_Wie
ner_Neustadt_um_rd._4,2_%_anstiegen,_konnte_im_LK_Baden–Mödling_
eine_Reduktion_um_rd._1,8_%_erzielt_werden._Im_Jahr_zuvor_hatten_die_
Steigerungsraten_noch_rd._3,5_%_im_LK_Baden–Mödling,_rd._9,2_%_im_
LK_Neunkirchen_und_rd._7,9_%_im_LK_Wiener_Neustadt_betragen.

Wesentlichen_ Anteil_ daran_ hatte_ die_ geringere_ Steigerung_ der_ Per
sonalkosten,_die_von_2009_auf_2010_zwischen_rd._1,9_%_und_3,1_%_
lag,_während_sie_ein_Jahr_zuvor_noch_4,4_%_(Baden–Mödling),_8,0_%_
(Neunkirchen)_und_11,4_%_(Wiener_Neustadt)_betrug._Die_hohen_Stei
gerungsraten_für_die_LK_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_von_2008_
auf_2009_erklärten_sich_durch_die_2008_erfolgte_Übernahme_der_Kran
kenanstalten_durch_das_Land_und_die_damit_einhergehende_Anpassung_
an_einen_modernen_Standard.

Kosten– und Leis
tungsentwicklung der 
Landeskliniken

Medizinischer Versorgungsbedarf

Tabelle 7:  Kostendaten LK Baden–Mödling (ohne Hinterbrühl), LK Wiener Neustadt und 
LK Neunkirchen 2009 bis 2010

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen LK Wiener Neustadt

2009 2010 Veränder ung 2009 2010 Veränder ung 2009 2010 Verände rung

in 1.000 EUR in % in 1.000 EUR in % in 1.000 EUR in %

Kosten gesamt 145.820 143.238 – 1,8 61.485 62.393 1,5 191.881 199.898 4,2

davon Personal
kosten 83.023 84.590 1,9 41.498 42.714 2,9 112.636 116.111 3,1

Quellen: LK Baden–Mödling, LK Neunkirchen, LK Wiener Neustadt
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Den_Kosten_standen_folgende_Leistungen_gegenüber:

Wie_die_Tabelle_zeigt,_waren_die_stationären_Aufenthalte_im_LK_Baden–
Mödling_und_im_LK_Wiener_Neustadt_leicht_rückläufig;_im_LK_Neunkir
chen_hingegen_war_eine_geringe_Steigerung_erkennbar._Die_Belagstage_
wiesen_generell_eine_sinkende_Tendenz_auf,_was_eine_Verschlechterung_
der_durchschnittlichen_Auslastung_zur_Folge_hatte._Die_Auslastung_war_
von_2009_auf_2010_in_jeder_der_überprüften_Krankenanstalten_rückläu
fig_und_niedriger_als_der_Landesdurchschnitt_von_76,0_%_bzw._73,3_%._
Österreichweit_ betrug_diese_Kennzahl_78,9_%_bzw._78,0_%._Bei_ der_
durchschnittlichen_Belagsdauer_lag_2010_der_landesweite_Vergleichs
wert_bei_rd._5,7_Tagen,_der_Bundesdurchschnitt_bei_5,5_Tagen.

 19.2 Der_RH_anerkannte_die_zu_den_Vorperioden_vergleichsweise_günstigere_
Kostenentwicklung_in_den_Jahren_2009_und_2010._Angesichts_der_nied
rigen_Bettenauslastung_und_der_im_LK_Neunkirchen_über_dem_Landes–_
bzw._Bundesdurchschnitt_gelegenen_Belagsdauern_empfahl_der_RH_der_

Medizinischer Versorgungsbedarf

Tabelle 8:  Leistungsdaten LK Baden–Mödling, LK Neunkirchen und LK Wiener Neustadt 
2009 bis 2010

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen LK Wiener Neustadt

2009 2010 Verände rung 2009 2010 Veränder ung 2009 2010 Veränder ung

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

tatsächliche 
Betten 726 726 – 367 366 – 874 880 0,7

stationäre 
Aufenthalte 35.862 35.303 – 1,6 14.719 14.873 1,0 47.000 46.532 – 1,0

ambulante 
Frequenzen 486.767 484.249 – 0,5 272.443 302.109 10,9 732.627 782.060 6,7

Belagstage 198.403 192.477 – 3,0 98.367 91.784 – 6,7 232.279 226.241 – 2,6

in %
Veränderung 

in %
in %

Veränderung 
in %

in %
Veränderung 

in %

Auslastung 74,9 72,6 – 3,1 73,4 68,7 – 6,4 72,8 70,4 – 3,3

Anzahl
Veränderung 

in %
Anzahl

Veränderung 
in %

Anzahl
Veränderung 

in %

durchschn.
Belagsdauer
in Tagen

5,5 5,5 – 6,7 6,2 – 7,5 4,9 4,9 –

Anzahl 
in 1.000

Veränderung 
in %

Anzahl 
in 1.000

Veränderung 
in %

Anzahl 
in 1.000

Veränderung 
in %

LKF–Punkte 97.746 95.430 – 2,4 42.631 42.386 – 0,6 132.351 131.337 – 0,8

Quellen: LK Baden–Mödling, LK Neunkirchen, LK Wiener Neustadt
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NÖ_Landeskliniken–Holding,_bei_der_Neuerrichtung_der_Landeskliniken_
die_geplanten_Bettenzahlen_für_das_LK_Baden–Mödling_und_für_das_
LK_Neunkirchen_nochmals_zu_überdenken.

 19.3	Das	 Land	 Niederösterreich	 teilte	 mit,	 es	 werde	 im	 vollstationären	
Bereich	des	LK	Baden–Mödling	sieben	und	des	LK	Neunkirchen	acht	
Betten	einsparen.

Fächeraufteilung

 20.1 Entsprechend_den_Planungen_war_der_Standort_Baden_grundsätzlich_für_
die_Akutversorgung_vorgesehen,_in_Mödling_sollten_ein_Eltern–Kind–
Zentrum_eingerichtet_werden_und_vor_allem_geplante_operative_Ein
griffe_stattfinden_(z.B._interdisziplinäre_operative_Tagesklinik,_geplante_
orthopädische_Operationen).

Im_Konkreten_war_in_den_Neubauten_beider_Standorte_des_LK_Baden–
Mödling_folgende_Fächeraufteilung_geplant:

LK Baden–Mödling

Medizinischer Versorgungsbedarf
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Einige_der_derzeit_noch_getrennt_geführten_Abteilungen_(Radiologie,_
Gynäkologie_und_Geburtshilfe)_sollten_nach_der_unmittelbar_bevorste
henden_Pensionierung_des_jeweiligen_Abteilungsvorstandes_zu_einer_
gemeinsamen_Abteilung_unter_einer_Leitung_zusammengeführt_werden.

Medizinischer Versorgungsbedarf

Tabelle 9: Geplante Fächeraufteilung LK Baden–Mödling

Standort Baden Standort Mödling Organisationsform

Innere Medizin Basisversorgung
Spezialisierung: 
Gastroenterologie/Hepa
to logie, Nephro logie 
mit Dialyse, Onkologie, 
Psycho somatik

Basisversorgung
Spezialisierung: 
Kardiologie inkl. Herz
katheter und Elektro
physiologie, konser
vative Angiologie

an jedem Standort eine 
eigenständige Abteilung

Chirurgie Hauptabteilung mit 
komplettem Leistungs
spektrum einer Stan
dard krankenanstalt

Basisversorgung mit 
definiertem Leistungs
spektrum v.a. für 
elektive Patienten

eine Abteilung an bei
den Standorten, ope
rative Tagesklinik in 
Mödling

Unfallchirurgie/
Orthopädie

Hauptabteilung mit 
komplettem Leistungs
spektrum

Basisversorgung, tags
über Ambulanz betrieb 
inkl. Nachbe treuungs
ambulanz, elektive 
ortho pädische Eingriffe

eine Abteilung an 
beiden Standorten

Gynäkologie und 
Geburtshilfe

Mitversorgung, 
Beratungsambulanz und 
onkologische Versorgung

Abteilung geplante Zusammen
legung zu einer 
Abteilung in Mödling

Kinderheilkunde Abteilung eine Abteilung in 
Mödling

Augenheilkunde Mitversorgung dislozierte Tagesklinik betrieben von der Fach
abteilung des LK Wiener 
Neustadt

Psychiatrie Abteilung mit Tages
klinik

Mitversorgung eine Abteilung in Baden

Kinder– und 
Jugendpsychiatrie

eine Abteilung in der 
Hinterbrühl (logistisch 
bei Mödling)

Pathologie Institut (Hauptstandort) Mitversorgung ein Institut für beide 
Standorte 

Radiologie Institut (Hauptstandort) Institut, außerhalb 
Kern arbeitszeit 
teleradio logische Versor
gung durch Baden

geplante Zusammen
legung zu einem Institut 
für beide Standorte

Labor Basislabor Basislabor Zentrallabor am LK 
Wiener Neustadt

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding
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Weiterhin_an_beiden_Standorten_vorgesehen_war_eine_internistische,_
chirurgische_ und_ unfallchirurgische_ Basisversorgung._ Medizinische_
Spezialfächer_ (z.B._Spezialisierungen_in_den_Abteilungen_für_ Innere_
Medizin)_hingegen_sollten_zwischen_den_Standorten_aufgeteilt_werden.

Wesentliche_Änderungen_gegenüber_dem_derzeitigen_medizinischen_
Leistungsangebot_der_beiden_Häuser_waren_die_geplante_Etablierung_
der_sogenannten_„großen“_Chirurgie18_und_eines_„Traumazentrums“_
sowie_die_Konzentration_der_onkologischen_Leistungen_am_Standort_
Baden._ In_Mödling_sollte_es_—_wie_erwähnt_—_zur_Errichtung_eines_
Eltern–Kind–Zentrums_(bei_Auflassung_der_Abteilung_für_Gynäkolo
gie_und_Geburtshilfe_in_Baden)_und_einer_Tagesklinik_sowie_zur_Kon
zentration_der_geplanten_orthopädischen_Eingriffe_kommen._

Nach_Erhebungen_des_RH_betrafen_im_Jahr_2009_rd._85_%_der_medi
zinischen_Leistungen_der_beiden_Standorte_die_Basisversorgung_und_
lediglich_rd._15_%_ein_medizinisches_Spezialfach._Durch_die_geplante_
Fächeraufteilung_war_eine_Änderung_dieses_Verhältnisses_auf_rd._75_%_
(Basisversorgung)_zu_rd._25_%_(Spezialfächer)_zu_erwarten.

 20.2 Nach_den_Feststellungen_des_RH_stand_bei_der_von_der_NÖ_Landes
kliniken–Holding_ entworfenen_ Fächeraufteilung_ zwischen_ beiden_
Standorten_die_wohnortnahe_medizinische_Basisversorgung_der_loka
len_Bevölkerung_im_Vordergrund._Die_beabsichtigte_Trennung_zwischen_
Akutversorgung_(Baden)_und_geplanten_Eingriffen_(Mödling)_sowie_die_
Vorhaltung_medizinischer_Spezialfächer_nur_an_jeweils_einem_Stand
ort_sollte_eine_wirtschaftlichere_Betriebsführung_ermöglichen,_jedoch_
könnte_die_Fächeraufteilung_auf_zwei_Standorte_trotz_der_Bemühungen_
der_NÖ_Landeskliniken–Holding_Nachteile_in_der_medizinischen_Ver
sorgung_und_ im_wirtschaftlichen_Bereich_mit_ sich_bringen._Der_RH_
kritisierte_die_für_die_Aufrechterhaltung_der_medizinischen_Basisver
sorgung_(75_%_bis_85_%_der_Leistungen)_in_Baden_und_Mödling_not
wendigen_Doppelstrukturen,_die_im_Fall_einer_Ein–Haus–Lösung_ent
behrlich_wären.

Die_ geplante_ Änderung_ der_ Fächeraufteilung_ zwischen_ Baden_ und_
Mödling_wird_auch_eine_Neuorientierung_der_Patientenströme_erfor
dern._Der_RH_empfahl_daher_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_zeitge
recht_Maßnahmen_zur_Lenkung_der_Patientenströme_zu_ergreifen_(z.B._
Information_der_Bevölkerung,_der_Rettungsdienste_und_der_niederge
lassenen_Ärzte).

18_ Das_medizinische_Leistungsangebot_umfasst_jene_Leistungen,_die_der_abgestuften_Ver
sorgung_einer_Standardkrankenanstalt_entsprechen.

Medizinischer Versorgungsbedarf
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 20.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dazu	mit,	es	habe	mit	Jahresende	2011	
bereits	 eine	 Kampagne	 zur	 Lenkung	 der	 Patientenströme	 gestartet.	
Sowohl	die	niedergelassenen	Ärzte	als	auch	die	Rettungsorganisati
onen	seien	dabei	auf	Änderungen	der	Versorgungssituation	vorberei
tet	worden.

Medizinische_Fachrichtungen

 21.1 (1)_Die_Abteilung_für_Innere_Medizin_am_Standort_Mödling_hatte_2005_
einen_neuen_Schwerpunkt_„Behandlung_von_Herzgefäßerkrankungen“_
erhalten_und_war_mit_einem_Herzkatheterlabor_ausgestattet_worden._
Zum_Leistungsspektrum_gehörten_neben_der_Koronarangiografie_die_
Versorgung_von_Herzinfarktpatienten19_ sowie_ elektrophysiologische_
Untersuchungen_von_Patienten_mit_Herzrhythmusstörungen._Um_den_
Herzkatheter_verstärkt_für_akuten_Bedarf_freihalten_zu_können,_waren_
im_Neubau_am_Standort_Mödling_räumliche_Kapazitäten_für_ein_wei
teres_Angiografiegerät_vorgesehen._

(2)_Am_Standort_Baden_war_von_der_Abteilung_für_Chirurgie_in_enger_
Zusammenarbeit_mit_der_Abteilung_für_Radiologie_ein_Schwerpunkt_
„Gefäßchirurgie“_etabliert_worden,_der_im_Unterschied_zur_Kardiolo
gie_in_Mödling_allerdings_vor_allem_die_Behandlung_peripherer_Gefäße_
zum_Gegenstand_hatte._Aufgrund_dieser_Schwerpunktsetzung_war_für_
den_Standort_Baden_2011_ein_Angiografiegerät_(Anschaffungskosten_
rd._520.000_EUR)_angeschafft_und_mittels_Raumzelle_(Anschaffungskos
ten_rd._1,12_Mill._EUR)_ein_eigener_Zubau_errichtet_worden.20_Interven
tionelle_Eingriffe_(Ballondehnungen_und_das_Setzen_von_Stents)_wur
den_von_der_Abteilung_für_Radiologie_vorgenommen,_die_deshalb_ein_
zweites_CT–Gerät_forderte,_für_das_in_den_Plänen_des_Neubaus_bereits_
Raumkapazitäten_berücksichtigt_waren.

Laut_einem_vorläufigen_Konzept_war_geplant,_elektive_Gefäßpatienten_
in_Baden_ zu_konzentrieren_und_nur_die_Akutversorgung_an_beiden_
Standorten_aufrechtzuerhalten.21

19_ Diese_erfolgte_im_Rahmen_des_Infarktnetzwerkes,_das_in_Kooperation_mit_den_Kranken
anstalten_Eisenstadt_und_Wiener_Neustadt_betrieben_wurde.

20_ Zu_den_Anschaffungskosten_für_das_Gerät_und_die_Raumzelle_kamen_noch_Kosten_für_
die_Anbindung_an_das_Hauptgebäude_und_Planungskosten_hinzu,_die_sich_zusammen_
auf_238.000_EUR_beliefen._Insgesamt_waren_daher_Gesamtkosten_von_rd._1,88_Mill._EUR_
zu_verzeichnen.

21_ In_diesem_Konzept_war_auch_die_Einrichtung_eines_interdisziplinären,_aus_Vertretern_der_
Fachrichtungen_Chirurgie,_Interne_Medizin_und_den_Röntgeninstituten_beider_Stand
orte_besetzten_„Gefäßboards“_vorgesehen.

Medizinischer Versorgungsbedarf
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(3)_Auch_im_unfallchirurgischen–orthopädischen_Bereich_sollten_auf
grund_ der_ Konzentration_ der_ elektiven_Behandlungen_ am_Standort_
Mödling_orthopädische_Leistungen_in_Mödling_erbracht_werden,_obwohl_
das_dafür_notwendige_MRT–Gerät_in_Baden_stand._Die_Pläne_für_den_
Neubau_in_Mödling_sahen_daher_räumliche_Kapazitäten_für_ein_zusätz
liches_Gerät_vor.

(4)_Am_Standort_Mödling_war_ein_Eltern–Kind–Zentrum_geplant._Am_
Standort_Baden_sollte_im_Zusammenhang_mit_den_bevorstehenden_Pen
sionierungen_der_Primarii,_die_Abteilung_für_Gynäkologie_und_Geburts
hilfe_aufgelassen_und_nur_mehr_eine_Beratungsambulanz_bestehen_blei
ben._Dennoch_war_geplant,_gynäkologische_Krebserkrankungen_—_auch_
tagesklinisch_—_in_Baden_zu_behandeln,_weil_die_dortige_Interne_Abtei
lung_u.a._auf_Onkologie_spezialisiert_war.

(5)_Die_Abteilung_für_Urologie_war_am_Standort_Baden_vorgesehen._Dies_
galt_trotz_der_geplanten_Konzentration_elektiver_Leistungen_in_Möd
ling_grundsätzlich_auch_für_tagesklinische_Behandlungen,_weil_das_für_
Nierensteinzertrümmerungen_und_Zystoskopien_notwendige_Kombige
rät_in_Baden_aufgestellt_werden_sollte._In_der_Mödlinger_Tagesklinik_
sollten_allerdings_Kinder_urologisch_behandelt_werden_und,_falls_perso
naltechnisch_möglich,_einzelne_tagesklinische_Leistungen_bei_Erwach
senen_vorgenommen_werden.

 21.2 Die_Entscheidung_des_Landes,_das_LK_Baden–Mödling_über_zwei_Stand
orte_verteilt_zu_betreiben,_wird_aus_Sicht_des_RH_—_wie_bereits_erwähnt_—
zu_Doppelstrukturen_führen._Die_von_der_NÖ_Landesklinken–Holding_
verfolgte_Strategie,_elektive_Eingriffe_am_Standort_Mödling_und_akute_
Behandlungen_am_Standort_Baden_zu_konzentrieren,_ließ_sich_nicht_
ohne_Kompromisse_umsetzen_und_trug_zu_Doppelstrukturen_bei,_wie_
die_Beispiele_aus_den_Fachbereichen_Gefäßchirurgie,_Orthopädie,_Gynä
kologie_und_Urologie_zeigten.

Die_Zusammenlegung_der_Abteilungen_Gynäkologie/Geburtshilfe_am_
Standort_Mödling_unter_Einbindung_der_Kinderabteilung_in_Form_eines_
Eltern–Kind–Zentrums_hielt_der_RH_insbesondere_aufgrund_der_besse
ren_kinderärztlichen_Versorgung_der_Neugeborenen_für_zweckmäßig.

 21.3	Das	Land	Niederösterreich	hielt	die	im	Prüfungsergebnis	angeführten	
Beispiele	für	nicht	nachvollziehbar.	So	solle	es	zukünftig	am	Stand
ort	Mödling	die	Orthopädie	nur	im	Rahmen	der	Unfallchirurgie	geben.	
Diesbezüglich	sei	bereits	bei	der	Personalauswahl	Rechnung	getragen	
worden;	der	Abteilungsvorstand	bringe	bereits	beide	Ausbildungen	mit.
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Entgegen	der	Feststellung	des	RH	würden	die	derzeit	an	beiden	Stand
orten	betriebenen	Abteilungen	Gynäkologie	und	Frauenheilkunde	an	
einem	Standort	 zusammengelegt	werden,	um	die	Abstimmung	noch	
effizienter	zu	gestalten	und	die	Kosten	weiter	zu	reduzieren.

 21.4 Der_RH_entgegnete,_die_dargestellten_Beispiele_dienten_zur_Verdeut
lichung,_ dass_ die_ Entscheidung_ des_ Landes_ Niederösterreich,_ das_
LK_Baden–Mödling_auch_hinkünftig_über_zwei_Standorte_verteilt_zu_
betreiben,_ zu_Doppelstrukturen_ führen_wird._Die_Konzentration_der_
gynäkologischen_und_geburtshilflichen_Leistungen_war_zwar_grund
sätzlich_im_Eltern–Kind–Zentrum_in_Mödling_geplant,_die_Behandlung_
von_gynäkologischen_Krebserkrankungen_allerdings_in_Baden_vorge
sehen._Von_einer_vollständigen_Konzentration_der_gynäkologischen_
Behandlungen_war_daher_nicht_auszugehen,_weil_auch_die_gynäkolo
gische_Krebsbehandlung_entsprechende_Fachärzte_der_Gynäkologie_in_
Baden_erfordern_wird.

Hinsichtlich_der_Orthopädie,_die_in_Mödling_im_Rahmen_der_Unfall
chirurgie_betrieben_werden_soll,_wies_der_RH_darauf_hin,_dass_dafür_in_
Zukunft_ein_zusätzliches_MRT–Gerät_an_diesem_Standort_erforderlich_
sein_wird._Die_Planungen_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_bestätigten_
dies_insofern,_als_sie_bereits_eine_entsprechende_Raumreserve_mit_bau
lichen_Vorkehrungen_berücksichtigt_hatten.

Der_RH_hielt_daher_an_seiner_Ansicht_fest,_dass_der_Betrieb_des_LK_Baden–
Mödling_auf_zwei_Standorte_verteilt_zu_Doppelstrukturen_führen_wird.

Medizinische_Großgeräte

 22.1 Insgesamt_waren_in_den_Neubauten_folgende_Räumlichkeiten_für_Groß
geräte_vorgesehen:
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Bei_Nutzung_aller_geplanten_Raumreserven_für_Großgeräte_wären_an_
den_ beiden_ Standorten_ des_ LK_ Baden–Mödling_ mit_ drei_ CT–,_ zwei_
MRT–_und_drei_Angiografiegeräten_künftig_insgesamt_acht_Großge
räte_in_Betrieb._Im_Vergleich_dazu_wären_bei_einer_Konzentration_an_
einem_Standort_insgesamt_nur_fünf_Großgeräte_—_wie_bisher_—_not
wendig,_um_den_kapazitätsmäßigen_Anforderungen_zu_entsprechen.

 22.2 Der_RH_wies_darauf_hin,_dass_bei_tatsächlicher_Aktivierung_der_Raum
reserven_für_ein_zusätzliches_Angiografiegerät,_ein_CT–_und_ein_MRT–
Gerät_weitere_Anschaffungskosten_von_zumindest_rd._2,5_Mill._EUR_
anfallen_würden._Der_RH_empfahl_daher_der_NÖ_Landeskliniken–Hol
ding,_ die_Notwendigkeit_ der_ geplanten_ Raumreserven_ nochmals_ zu_
überdenken.

 22.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	Einplanung	
von	Raumreserven	für	Großgeräte	bei	einem	Klinikum	mit	einer	Lebens
dauer	von	mehreren	Jahrzehnten	aufgrund	steigender	Patientenzahlen	
sowie	des	Fortschritts	der	Medizintechnik	zwingend	erforderlich.	Ein
sparungen,	wie	 im	Prüfungsergebnis	vorgeschlagen,	seien	aus	Sicht	
des	Landes	grob	fahrlässig.

 22.4 Der_RH_stützte_seine_Empfehlung_auf_die_Tatsache,_dass_bei_Neuerrich
tung_des_LK_Baden–Mödling_an_zwei_Standorten_im_Vergleich_zu_einer_
Ein–Haus–Variante_drei_zusätzliche_Großgeräte_mit_Anschaffungskos
ten_von_rd._2,5_Mill._EUR_erforderlich_sein_werden.

Tabelle 10:  Großgeräte und Raumreserven in den geplanten Neubauten des  
LK Baden–Mödling

CT Raum
reserve MRT Raum

reserve Angiografie Raum
reserve Gesamt

Standort Baden 1 1 1 – 1 – 4

Standort Mödling 1 – – 1 1 1 4

Summe LK Baden–
Mödling bei Nutzung der 
Raumreserve

3 2 3 8

Großgeräte erforderlich 
für einen Standort 2 1 2 5

Differenz 1 1 1 3

Quellen:  Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm des Landesklinikums 
Thermenregion Baden; Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm des 
Landesklinikums Thermenregion Mödling; Berechnungen des RH
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Geplante_Bettenkapazitäten

 23.1 Die_folgende_Tabelle_enthält_eine_Gegenüberstellung_der_im_Jahr_2010_
vorhandenen_mit_den_geplanten_Betten_im_LK_Baden–Mödling:

Tabelle 11: Vergleich Bettenkapazitäten LK Baden–Mödling

Ist 2010 geplant Differenz

Baden Mödling gesamt Baden Mödling gesamt gesamt

Anzahl Anzahl Anzahl

Innere Medizin 141 121 262 134 116 250 – 12

Chirurgie 71 53 124 72 40 112 – 12

Unfallchirurgie und Orthopädie 31 71 102 70 32 102 –

Gynäkologie und Geburtshilfe 32 37 69 55 55 – 14

Urologie 30 30 26 26 – 4

Kinderheilkunde 36 36 30 30 – 6

Palliativstation 10 10 10

Psychiatrie 57 57 68 68 11

interdisziplinäre Aufnahmestation 12 8 20 20

Summe
vollstationärer Bereich 362 318 680 392 281 673 – 7

Tagesstation 12 23 35 35

Tagesklinik Kinder 2 2 2

Tagesklinik Psychiatrie 15 15 15 15 –

Tagesklinik Augen 10 10 10

Summe tagesklinischer Bereich 15 15 27 35 62 47

Summe Intensiv–/IMCU–Bereich 12 19 31 24 22 46 15

Summe Bettenkapazität 389 337 726 443 338 781 55

Quellen:  Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm, Landesklinikum Thermen
region Baden; Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm, Landes
klinikum Thermenregion Mödling
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In_den_Neubauten_war_eine_Erhöhung_der_Bettenanzahl_um_insgesamt_
55_vorgesehen,_die_sich_aus_einer_Steigerung_der_Intensiv–/IMCU22–
Betten_(15_Betten),_dem_Aufbau_der_interdisziplinären_Aufnahmestati
onen_(insgesamt_20_Betten)_und_der_Errichtung_einer_dislozierten_Tages
klinik_für_Augenheilkunde_(zehn_Betten),_die_von_der_entsprechenden_
Abteilung_des_LK_Wiener_Neustadt_betrieben_werden_sollte,_ergab._Um_
die_Erhöhung_der_psychiatrischen_Betten,_die_Einrichtung_der_Palli
ativstation_und_den_Ausbau_des_tagesklinischen_Bereichs_auszuglei
chen,_waren_Bettenreduktionen_im_vollstationären_Bereich_geplant.

Der_Anteil_an_tagesklinisch_erbrachten_Leistungen_lag_im_LK_Baden–
Mödling_im_Jahr_2009_mit_14,86_%_unter_dem_bundesweiten_Durch
schnittswert_von_17,83_%.23_Der_Wert_verbesserte_sich_bis_Ende_2010_
auf_16,13_%._Der_Bundesdurchschnitt_lag_2010_bei_18,58_%.

 23.2 Der_RH_stellte_fest,_dass_bei_der_Kapazitätsplanung_des_LK_Baden–Möd
ling_der_tagesklinische_Bereich_ausgebaut_wurde._Bezogen_auf_die_Pati
entenzahlen_2009_und_2010_entsprach_die_Dimensionierung_des_tages
klinischen_Bereichs_(ohne_die_geplante_Tagesklinik_für_Augenheilkunde)_
bei_85%iger_Auslastung_einem_Tagesklinikanteil_von_rd._30_%.24_Nach_
Ansicht_des_RH_war_die_tagesklinische_Leistungserbringung_Ausdruck_
einer_modernen_und_bedarfsgerechten_Versorgung,_die_zudem_Kosten
vorteile_mit_sich_brachte.

 23.3	Nach	Ansicht	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	Zahl	von	17,83	%	
tagesklinischer	 Leistungen	 in	 Österreich	 nicht	 nachvollziehbar	 und	
dürfte	unter	Hinzurechnung	 von	Null–Tages–Aufenthalten	 zustande	
gekommen	sein.

 23.4 Aufgrund_ der_ Abrechnungssystematik_ des_ LKF–Systems_ werden_
bekanntlich_ operative_ tagesklinische_ Leistungen_ als_ tagesklinische_
Leistungen_(im_engeren_Sinne)_und_konservative_tagesklinische_Leis
tungen_ im_Regelfall_als_Null–Tagesaufenthalte_erfasst._Die_Betrach
tungen_des_RH_umfassten_den_gesamten_Tagesklinikbereich_(mit_Aus
nahme_der_geplanten_Tagesklinik_für_Augenheilkunde),_weshalb_er_aus_
Gründen_der_Vergleichbarkeit_sämtliche_Null–Tagesaufenthalte_(tages
klinische_Leistungen_im_engeren_Sinne_und_sonstige_Null–Tagesfälle)_
in_die_Berechnungen_miteinbezog.

22_ Intermediate_Care_Unit;_Überwachungsbettenstation
23_ Berechnung_der_Tagesklinikanteile_als_Anteil_der_Null–Tagesaufenthalte_an_den_gesam

ten_Aufenthalten;_einschließlich_der_Anzahl_ambulanter_Chemotherapien_im_LK_Baden–
Mödling

24_ 250_Betriebstage,_Auslastung_85_%,_Belegung:_operative_Tagesklinik_1,5_Patienten/
Betriebstag;_konservative_Tagesklinik_1_Patient/Betriebstag
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Im_Interesse_einer_objektiven_Darstellung_berücksichtigte_der_RH_auch_die_
im_LK_Baden–Mödling_ambulant_erbrachten_Chemotherapien,_weil_diese_
bundesweit_häufig_als_Null–Tagesaufenthalte_dargestellt_werden._Der_RH_
erinnerte_daran,_dass_auch_im_ÖSG_Berechnungen_von_Tagesklinikantei
len_unter_Einbeziehung_der_Null–Tagesaufenthalte_durchgeführt_werden.

 24.1 In_den_Jahren_2009_und_2010_betrug_im_LK_Baden–Mödling_die_durch
schnittliche_Auslastung_(ohne_Intensivbereich)_insgesamt_76,49_%_bzw._
74,15_%._Auslastungsschwache_Abteilungen_waren_vor_allem_die_Chi
rurgie_Mödling_(71,88_%_bzw._69,86_%),_die_Unfallchirurgie_Mödling_
(71,59_%_bzw._71,55_%),_die_Gynäkologie_und_Geburtshilfe_ (Baden:_
54,25_%_bzw._49,47_%,_Mödling:_65,69_%_bzw._61,08_%)_sowie_die_Kin
derheilkunde_(51,52_%_bzw._45,81_%).

Wie_folgende_Tabelle_zeigt,_fielen_die_Belagsdauern_an_den_Abteilungen_
für_Innere_Medizin_und_Chirurgie_des_LK_Baden–Mödling_sowohl_im_
Vergleich_zum_Landes–_als_auch_zum_Bundesdurchschnitt_höher_aus:

Tabelle 12: Durchschnittliche Auslastung LK Baden–Mödling 2009 und 2010

2009 2010

Baden Mödling gesamt Baden Mödling gesamt

Anzahl Anzahl

tatsächliche vollstationäre Betten1 362 318 680 362 318 680

Belagstage in Tagen2 107.687 82.164 189.851 104.457 79.577 184.034

in % in %

Auslastung  
(ohne Intensiv) 81,50 70,79 76,49 79,06 68,56 74,15

1 ohne Intensiv–/IMCU–Bereich und Tagesklinik Psychiatrie
2 ohne Belagstage Intensiv–/IMCU–Bereich

Quellen: LK Baden–Mödling; DIAG; eigene Berechnungen des RH

Tabelle 13: Belagsdauern im Vergleich 2010

LK Baden–Mödling
Niederösterreich Österreich

Baden Mödling gesamt

in Tagen in Tagen

Innere Medizin 6,88 6,02 6,45 6,11 5,28

Chirurgie 6,09 6,51 6,26 5,54 5,24

Quellen: LK Baden–Mödling; DIAG
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 24.2 Nach_Ansicht_ des_ RH_wurden_ die_ neu_ geplanten_ interdisziplinären_
Aufnahmestationen_bei_der_Dimensionierung_der_verbleibenden_Bet
tenkapazitäten_nicht_ausreichend_berücksichtigt._Dies_wäre_aber_erfor
derlich,_weil_den_interdisziplinären_Aufnahmestationen_in_der_Praxis_
Entlastungswirkungen_für_den_stationären_Bereich_(vor_allem_Abtei
lungen_für_Innere_Medizin_und_Chirurgie)_und_eine_Reduktion_der_sta
tionären_ Aufnahmen_ nachgewiesen_ wurden.25_ Der_ RH_ wies_ darauf_
hin,_dass_eine_hohe_Effektivität_der_interdisziplinären_Aufnahmesta
tionen_nur_bei_knappen_Bettenkapazitäten_im_nachgelagerten_statio
nären_Bereich_zu_erwarten_war.26_Auch_die_Errichtung_der_geplanten_
Palliativstation_könnte_den_stationären_Bereich_(insbesondere_Abtei
lungen_für_Innere_Medizin)_entlasten.

Aufgrund_der_Änderungen_in_der_medizinischen_Leistungserbringung_
(Forcierung_ der_ tagesklinischen_ Leistungen),_ der_ geplanten_ neuen_
Betriebsformen_ (interdisziplinäre_ Aufnahmeambulanzen_ und_ –sta
tionen)_ sowie_ durch_ Auslastungsoptimierung_ und_ Maßnahmen_ zur_
Belagsdauerreduktion_(z.B._Aufnahme–_und_Entlassungsmanagement)_
wäre_nach_Ansicht_des_RH_eine_Verringerung_der_vollstationären_Bet
tenkapazitäten_möglich.

Der_RH_empfahl_daher_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_eine_Redimen
sionierung_der_Bettenkapazitäten_vorzunehmen._Er_wies_weiters_darauf_
hin,_dass_auch_diesbezüglich_die_Einsparungseffekte_bei_der_Konzen
tration_auf_einen_Standort_wesentlich_höher_ausfallen_würden_als_bei_
einem_standortübergreifenden_Betrieb.

 24.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dazu	mit,	dass	bezüglich	der	Tabelle	13	
„Belagsdauern	 im	 Vergleich	 2010“	 der	 unter	 der	 Abteilung	 Innere	
Medizin	für	das	LK	Baden	angeführte	Wert	von	6,88	nicht	nachvoll
ziehbar	sei.	Eine	Abfrage	aus	dem	Dokumentations–	und	Informati
onssystem	für	Analysen	im	Gesundheitswesen	(DIAG)	ergäbe	für	die	
Innere	Medizin	in	Baden	für	das	Jahr	2010	den	Wert	von	3,88	Tagen	
(im	Vergleich	zum	Österreich–Wert	von	5,28	Tagen).

Das	Land	sagte	im	Übrigen	zu	—	unabhängig	von	den	im	Regionalen	
Strukturplan	Gesundheit	für	die	Thermenregion	seiner	Ansicht	nach	
schon	 im	Bundesländervergleich	sehr	geringen	Bettenmessziffern	—,	
im	Sinne	der	Empfehlung	des	RH	eine	weitere	Redimensionierung	der	
Betten	für	Baden/Mödling	zu	prüfen.

25_ siehe_Evaluations–Bericht_„Zentrale_Interdisziplinäre_Aufnahmestation_LK_WV_Horn_
–_Modellregion_Waldviertel_(IAS_Horn)“,_Dezember_2008

26_ Diese_Aussage_gilt_sinngemäß_für_den_tagesklinischen_Bereich.
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 24.4 Der_RH_verwies_darauf,_dass_ihm_die_NÖ_Landeskliniken–Holding_im_
Juli_2011_Leistungsdaten_2010_für_die_Abteilung_Innere_Medizin_Baden_
(u.a._6.223_Aufenthalte,_42.661_Belagstage)_übermittelte._Anhand_der_
auch_vom_BMG_verwendeten_Berechnungsformel_ergab_sich_daraus_
eine_durchschnittliche_Belagsdauer_von_6,86_Tagen._Diesen_Wert_ver
glich_der_RH_mit_den_betreffenden_Daten_aus_dem_Dokumentations–_
und_Informationssystem_für_Analysen_im_Gesundheitswesen_(DIAG),_
die_einen_unwesentlich_höheren_Wert_von_6,88_Tagen_auswiesen._Letz
teren_nahm_der_RH_unter_Nennung_der_Quelle_(DIAG)_in_sein_Prüfungs
ergebnis_auf.

Die_vom_Land_genannten_Werte_zur_Belagsdauer_der_Abteilung_Innere_
Medizin_Baden_stehen_weder_mit_den_Daten_der_NÖ_Landeskliniken–
Holding_noch_mit_den_DIAG–Daten_im_Einklang.

Folgekosten_Personal

 25.1 Für_die_beiden_Neubauten_des_LK_Baden–Mödling_lag_eine_Personalbe
darfsabschätzung_(Stand_Oktober_2010)_vor,_die_ein_externer_Berater_
unter_Bezugnahme_auf_den_Dienstpostenplan_2010_erstellt_hatte.

Die_Berechnung_mit_einer_Schwankungsbreite_von_+/–_10_%_ergab_für_
den_Standort_Baden_eine_Personalerhöhung_um_rd._126_Stellen_(9,0_%),_
für_den_Standort_Mödling_eine_Personalreduktion_von_rd._32_Stellen_
(–_2,3_%)._Insgesamt_resultierte_daraus_eine_Erhöhung_von_rd._94_Stel
len_(6,7_%),_wovon_rd._82_Stellen_auf_Eigenpersonal_und_rund_zwölf_auf_
Fremdpersonal_entfielen,_letztere_für_den_zusätzlichen_Personalbedarf_
in_der_Küche_in_Baden._Der_größte_Personalmehrbedarf_wurde_für_das_
Pflegepersonal_(77,8_%)_berechnet;_Kürzungen_traten_bei_den_Hebam
men_(–_3,8_%)_und_dem_Betriebspersonal_(–_7,3_%)_auf.

Bewertet_mit_den_Personaldurchschnittssätzen_für_2011_bedeutete_die_Per
sonalerhöhung_jährliche_Mehrkosten_von_insgesamt_rd._4,33_Mill._EUR_
für_das_Eigenpersonal_und_zusätzliche_Mehrkosten_von_rd._325.000_EUR_
für_das_Fremdpersonal.

Folgende_Faktoren_sind_für_die_Personalveränderung_verantwortlich:
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 25.2 Der_RH_stellte_fest,_dass_eine_Realisierung_des_Neubaus_des_LK_Baden–
Mödling_an_zwei_Standorten_zusätzlichen_Personalbedarf_(94_Stellen)_
und_damit_jährliche_Mehrkosten_von_rd._4,66_Mill._EUR_erwarten_ließ._
Er_wies_darauf_hin,_dass_etliche_für_diesen_erhöhten_Bedarf_verantwort
liche_Faktoren_(z.B._zwei_Aufnahmestationen_statt_einer,_zwei_Tages
kliniken_statt_einer,_Leitstellen_etc.)_bei_der_Konzentration_des_Landes
klinikums_auf_einen_Standort_nicht_gegeben_wären.

Mehrbedarf_bestand_an_diplomiertem_Pflegepersonal,_Pflegehelfern_und_
Schreibkräften,_während_die_Personalbedarfsrechnung_bei_den_Hebam
men_aufgrund_der_Konzentration_der_Geburtshilfe_am_Standort_Möd
ling_einen_Überschuss_ergab.

 25.3	Das	Land	Niederösterreich	verwies	 in	seiner	Stellungnahme	darauf,	
dass	Personalerhöhungen	in	diversen	medizinischen	Bereichen	durch	
die	medizinische	Leistungserweiterung	bedingt	seien	und	keinesfalls	
durch	die	beiden	Standorte	begründet	werden	könnten.

Tabelle 14: Personalerhöhende und personalreduzierende Faktoren LK Baden–Mödling

personalerhöhende Faktoren personalreduzierende Faktoren

Erhöhung IMCU–Bereich Verlagerung Normalpflege zur Tagesklinik

Einrichtung Palliativstation Einrichtung einer Wochenstation

Erhöhung Dialyseplätze Konzentration Geburtshilfe in Mödling

Einrichtung von zwei interdisziplinären 
Aufnahmestationen Kombination Unfallchirurgie und Orthopädie

Erhöhung psychiatrische Betten Wegfall Unfall–OP

Ausweitung OP (Augen, Orthopädie) Auslagerungen bzw. Fremdvergaben (Logistikzentrum, 
Sterilisation, Reinigung etc.)

Ambulanz/Diagnostik (v.a. Baden)

teilweise Unterbesetzung Anästhesie 
(v.a. Baden)

teilweise Unterbesetzung Stationen

Schreibdienst/Leitstellen

Technikversorgung (zweimal rund um 
die Uhr)

Mitversorgung Pflegeheim Baden

Quelle: Personalbedarfsabschätzung LK Thermenregion Baden–Mödling–Hinterbrühl
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Zudem	sei	die	angeführte	Planung	von	zwei	Tageskliniken	falsch.	Tages
klinische	Behandlungen	würden	laut	Planung	zukünftig	nur	am	Stand
ort	Mödling	angeboten.	Das	Land	Niederösterreich	stelle	daher	die	jähr
lichen	Mehrkosten	von	4,66	Mill.	EUR	in	Abrede.

 25.4 Die_ im_ Prüfungsergebnis_ dargestellte_ Personalbedarfsberechnung_
stammte_—_worauf_der_RH_ausdrücklich_hinwies_—_von_einem_exter
nen_Berater_des_Landes_Niederösterreich_und_stellte_bereits_das_Ergeb
nis_einer_Redimensionierung_dar._Wesentliche_für_den_erhöhten_Perso
nalbedarf_verantwortliche_Faktoren_wären_bei_der_Konzentration_des_
Landesklinikums_auf_einen_Standort_nicht_gegeben._Der_RH_verblieb_
deshalb_bei_seinen_Feststellungen.

Zur_Ansicht_des_Landes_Niederösterreich,_die_vom_RH_erwähnte_Pla
nung_von_zwei_Tageskliniken_sei_unrichtig,_verwies_der_RH_auf_die_ihm_
von_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_zur_Verfügung_gestellten_Unter
lagen,_die_für_den_Standort_Baden_eine_konservative_Tagesklinik_mit_
zwölf_Betten_und_für_den_Standort_Mödling_eine_Tagesklinik_(opera
tiv_und_konservativ)_mit_23_Betten_auswiesen._Wo_die_tagesklinischen_
urologischen_ Leistungen_ im_Erwachsenenbereich_ stattfinden_ sollen,_
war_zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_noch_unklar.

Fächeraufteilung

 26.1 Für_das_LK_Neunkirchen_war_grundsätzlich_ein_auf_die_Gewährleistung_
medizinischer_Basisversorgung_in_den_Fachbereichen_Chirurgie,_Innere_
Medizin_sowie_Gynäkologie_und_Geburtshilfe_ausgerichtetes_Leistungs
spektrum_geplant.27_Ergänzt_wurde_dieses_allerdings_um_eine_Station_für_
Remobilisation_und_Nachsorge_(RNS)_sowie_Abteilungen_für_Psychiat
rie_und_Orthopädie,_denen_eine_über_den_Bezirk_Neunkirchen_hinaus
gehende_Versorgungsfunktion_zugedacht_war._Erstens_sollte_auch_die_
am_Standort_Wiener_Neustadt_geplante_psychiatrische_Tagesklinik_von_
Neunkirchen_aus_geführt_werden._Zweitens_plante_die_NÖ_Landeskli
niken–Holding,_die_Orthopädie_des_LK_Wiener_Neustadt_nach_Neunkir
chen_zu_verlegen_und_mit_der_dortigen_Abteilung_zusammenzuschlie
ßen.

Laut_ Konzept_ sollte_ das_ LK_ Neunkirchen_ das_ komplette_ Leistungs
spektrum_Orthopädie_ inklusive_ der_Wirbelsäulenchirurgie_ abdecken_
und_ auch_ die_ orthopädische_ Konsiliarversorgung_ für_ Wiener_ Neu
stadt_sicherstellen,_wo_weiterhin_ein_orthopädischer_Ambulanzbetrieb_

27_ Beispielsweise_sollten_künftig_keine_chirurgisch–onkologischen_Eingriffe_an_Leber_und_
Bauchspeicheldrüse_mehr_angeboten,_sondern_nur_mehr_am_Standort_Wiener_Neustadt_
vorgenommen_werden.

LK Neunkirchen
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u.a._für_Nachbehandlungen_aufrechtzuerhalten_war._Das_Projekt_zur_
Zusammenführung_der_Abteilungen_für_Orthopädie_bzw._Unfallchirur
gie_befand_sich_zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_in_der_Konzept
phase_und_sollte_mit_Pensionsantritt_des_Primararztes_für_Orthopädie_
in_Wiener_Neustadt_Anfang_2012_umgesetzt_werden.

In_der_Unfallchirurgie_sollten_im_Gegenzug_alle_Leistungen_am_LK_Wie
ner_ Neustadt_ konzentriert_ und_ von_ dort_ aus_ auch_ die_ in_ Neunkir
chen_tagsüber_weiterhin_zu_betreibende_Ambulanz_durch_Konsiliar
ärzte_betreut_werden.

Grundsätzliche_ Vorgabe_ der_ NÖ_ Landeskliniken–Holding_ für_ das_
LK_Neunkirchen_war,_einen_möglichst_hohen_planbaren_Leistungsan
teil_zu_realisieren_und_im_LK_Wiener_Neustadt_die_Akutversorgung_zu_
konzentrieren.

 26.2 Der_RH_wies_darauf_hin,_dass_die_Bemühungen_des_Landes,_in_Neunkir
chen_eine_RNS–Station_in_der_Thermenregion_einzurichten_und_durch_
die_Verlagerung_der_orthopädischen_Abteilung_des_LK_Wiener_Neustadt_
neben_der_Psychiatrie_einen_zweiten_Schwerpunkt_zu_etablieren,_zu_
einem_breiten_Leistungsspektrum_und_dadurch_zu_einer_langfristigen_
Absicherung_des_Standorts_führten._Der_RH_gab_jedoch_zu_bedenken,_
dass_dies_für_zukünftige_Umwidmungen_—_etwa_zu_einer_Standard
krankenanstalt_der_Basisversorgung_oder_zu_einer_anderen_alternativen_
Versorgungsform_—_hinderlich_ist_und_sich_dadurch_der_Spielraum_des_
Landes_bei_der_Versorgungsplanung_reduziert.

Hinsichtlich_ der_ Strategie,_ elektive_ und_ tagesklinische_ Eingriffe_ in_
Neunkirchen_ zu_ forcieren,_ um_ die_ Akutversorgung_ in_ der_ Schwer
punktkrankenanstalt_Wiener_Neustadt_zu_entlasten,_wies_der_RH_—_wie_
im_Fall_des_LK_Baden–Mödling_—_auf_die_Schwierigkeit_hin,_eine_sol
che_Trennung_in_der_Praxis_konsequent_umzusetzen.

 26.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	erfolgte	Schwer
punksetzung	in	Neunkirchen	fachlich,	strukturell	sowie	wirtschaftlich	
schlüssig	und	basiere	auf	dem	vernünftigen	Einsatz	bereits	vorhan
dener	Ressourcen.	Das	Land	sah	auch	einen	Widerspruch	zur	Feststel
lung	des	RH,	wonach	ein	innerhalb	der	Thermenregion	umfassendes	
und	abgestuftes	Leistungsangebot	festgestellt	wurde.

 26.4 Der_RH_verblieb_bei_seiner_Ansicht,_dass_die_Schwerpunktsetzungen_des_
LK_Neunkirchen_in_der_Orthopädie_und_Psychiatrie_sowie_die_geplante_
Errichtung_einer_RNS–Station_neben_einem_breiten_Leistungsspektrum_
auch_zu_einer_langfristigen_Absicherung_des_Standorts_Neunkirchen_
führten._Allfällige_Umwidmungen_zu_einer_alternativen_Versorgungs
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form,_wie_etwa_zu_einer_Standardkrankenanstalt_der_Basisversorgung,_
werden_dadurch_erheblich_erschwert.

Die_Feststellungen_des_RH_zum_umfassenden_und_abgestuften_Leistungs
angebot_(TZ_17)_bezogen_sich_auf_die_gesamte_Thermenregion_und_auf_
die_Abstimmung_der_Versorgungsaufträge_ der_ einzelnen_Landeskli
niken_zueinander._Der_vom_Land_Niederösterreich_behauptete_Wider
spruch_war_daher_nicht_erkennbar.

Kapazitäten

 27.1 Die_folgende_Tabelle_enthält_eine_Gegenüberstellung_der_im_Jahr_2010_
vorhandenen_mit_den_geplanten_Betten_im_LK_Neunkirchen:

Tabelle 15: Vergleich Bettenkapazitäten LK Neunkirchen

2010 geplant Differenz 
geplant zu 2010

Innere Medizin 119 94 – 25

Chirurgie 64 45 – 19

Gynäkologie und Geburtshilfe 38 26 – 12

Unfallchirurgie und Orthopädie 71 – 71

Orthopädie 80 80

Psychiatrie 44 44 0

Remobilisation 32 32

interdisziplinäre Aufnahmestation 71 7

Summe vollstationärer Bereich 336 328 – 8

interdisziplinäre Tagesklinik 121 12

Tagesklinik Psychiatrie 15 121 – 3

Summe tagesklinischer Bereich 15 24 9

Summe Intensiv–/IMCU–Bereich 15 12 – 3

Summe 366 364 – 2
1  zusätzlich noch bauliche Reserven: interdisziplinäre Aufnahmestation +2, interdisziplinäre Tagesklinik +2, Tagesklinik 

Psychiatrie +3

Quellen: Betriebsorganisationsplanung Neubau, LK Thermenregion Neunkirchen; NÖ Landeskliniken–Holding
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In_den_Fachrichtungen_Innere_Medizin,_Chirurgie_sowie_Gynäkologie_
und_Geburtshilfe_war_ein_Bettenabbau_geplant._Im_Gegenzug_sollten_
eine_neue_RNS–Station,_eine_interdisziplinäre_Aufnahmestation_und_
eine_interdisziplinäre_Tagesklinik_geschaffen_werden._Es_war_weiters_
geplant,_die_Abteilung_für_Orthopädie_und_Unfallchirurgie_in_eine_aus
schließlich_orthopädische_Abteilung_umzuwandeln_und_dorthin_auch_
die_entsprechende_Abteilung_des_LK_Wiener_Neustadt_zu_transferieren.

Der_Anteil_an_tagesklinischen_Leistungen_lag_im_LK_Neunkirchen_deut
lich_unter_dem_Bundesdurchschnitt_ (2009:_LK_Neunkirchen_7,38_%,_
Österreich_17,83_%).28

 27.2 Der_RH_stellte_fest,_dass_für_die_Fachrichtungen_Innere_Medizin,_Chi
rurgie_und_Geburtshilfe_eine_Bettenreduktion_geplant_war,_die_durch_
die_Errichtung_einer_RNS–Station_(vor_allem_für_ältere_Patienten_der_
Inneren_Medizin),_einer_interdisziplinären_Aufnahmestation_und_einer_
Tagesklinik_im_Wesentlichen_kompensiert_werden_sollte,_wodurch_die_
Anzahl_der_Betten_in_etwa_gleich_bleibt.

Hinsichtlich_der_Abteilung_für_Orthopädie_empfahl_der_RH_der_NÖ_Lan
deskliniken–Holding,_für_einen_geregelten_Transfer_der_Abteilung_des_
LK_Wiener_Neustadt_in_das_LK_Neunkirchen_zu_sorgen._Die_geplanten_
Bettenkapazitäten_sollten_mittelfristig_nach_Inbetriebnahme_des_Neu
baus_evaluiert_und_gegebenenfalls_angepasst_werden.

Bezogen_auf_die_Patientenzahlen_2009_und_2010_entsprach_die_Dimen
sionierung_des_tagesklinischen_Bereichs_(ohne_Tagesklinik_Psychiat
rie)_bei_85%iger_Auslastung_einem_Tagesklinikanteil_von_rd._25_%.29_
Der_RH_wies_darauf_hin,_dass_—_verglichen_mit_der_derzeitigen_tages
klinischen_Leistungserbringung_(für_2009_rd._7,38_%)_—_ein_Aufhol
bedarf_bestand._Der_RH_empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_
Bemühungen_des_LK_Neunkirchen_zur_Forcierung_der_tagesklinischen_
Leistungen_zu_unterstützen.

 27.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dazu	mit,	dass	der	Transfer	der	Abtei
lung	für	Orthopädie	des	LK	Wiener	Neustadt	in	das	LK	Neunkirchen	
bereits	mittels	eines	Projektes	initiiert	worden	sei.	Die	Entflechtung	
der	organisatorischen	Einheiten	werde	im	Jahr	2012	umgesetzt.	Durch	
diese	Konzentration	der	orthopädischen	Leistungen	auf	einen	Standort	
seien	bereits	65	stationäre	Betten	eingespart	worden.	Die	NÖ	Landes

28_ Berechnung_der_Tagesklinikanteile_als_Anteil_der_Null–Tages–Aufenthalte_an_den_gesam
ten_Aufenthalten;_einschließlich_der_Anzahl_ambulanter_Chemotherapien_im_LK_Neun
kirchen

29_ 250_Betriebstage,_Auslastung_85_%,_Belegung:_operative_Tagesklinik_1,5_Patienten/
Betriebstag;_konservative_Tagesklinik_1_Patient/Betriebstag
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kliniken–Holding	forciere	in	allen	NÖ	Landeskliniken	den	Ausbau	der	
tagesklinischen	Leistungen.	Eine	Auswertung	der	DIAG–Daten	zeige	
für	die	Thermenregion	eine	Steigerung	der	tagesklinischen	Leistungen	
von	2010	auf	2011	im	Ausmaß	von	58	%.

Folgekosten_Personal

 28.1 Für_den_Neubau_des_LK_Neunkirchen_lag_eine_Personalbedarfsabschät
zung_(Stand_Oktober_2010)_vor,_die_ein_externer_Berater_unter_Bezug_
auf_den_Dienstpostenplan_2010_erstellt_hatte.

Insgesamt_ergab_die_Personalbedarfsabschätzung_mit_einer_Schwan
kungsbreite_ von_ +/–_ 10_ %_ eine_ Verringerung_ des_ Personals_ um_
rd._64_Stellen._Der_größte_Anteil_bei_der_Stellenreduktion_der_Ärzte_
entfiel_auf_die_Abteilung_für_Orthopädie_(Wegfall_der_Unfallchirurgie),_
nicht_berücksichtigt_waren_ jedoch_der_Ärztebedarf_ für_die_orthopä
dische_Ambulanz_und_die_Konsiliarversorgung_des_LK_Wiener_Neustadt.

Auch_ beim_ Pflegepersonal_ war_ eine_ Reduktion_ im_ Personalstand_
ge_plant,_die_u.a._aus_dem_Wegfall_der_IMCU–Betten_und_der_Umschich
tung_vom_stationären_in_den_tagesklinischen_Bereich_resultierte.

Bewertet_mit_den_Personaldurchschnittssätzen_für_2011_ergab_die_Perso
nalreduktion_geringere_Personalkosten_von_insgesamt_rd._3,80_Mill._EUR_
jährlich.

 28.2 Der_ RH_ stellte_ fest,_ dass_ die_ Personalbedarfsabschätzung_ für_ das_
LK_ Neunkirchen_ eine_ Personalreduktion_ von_ rd._ 10_ %_ des_ Dienst
postenplans_ 2010_ ergab;_ dies_ bedeutete_ geringere_ Folgekosten_ von_
rd._3,80_Mill._EUR_jährlich._Er_empfahl,_die_Einsparungen,_die_sich_vor_
allem_aus_der_neuen_Betriebsorganisation,_den_neuen_baulichen_Struk
turen_und_der_medizinischen_Schwerpunktsetzung_ergeben,_tatsäch
lich_zu_realisieren.

 28.3	Zielsetzung	des	Landes	Niederösterreich	sei	es,	nach	Baufertigstellung	
die	Realisierung	der	Einsparungen	 im	LK	Neunkirchen	wie	 geplant	
umzusetzen.	Ein	laufendes	Controlling/Berichtswesen	auf	unterschied
lichen	Ebenen	solle	dabei	die	Verfolgung	der	Umsetzung	unterstützen.	
Damit	werde	der	Empfehlung	des	RH	entsprochen.
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 29.1 Das_LK_Wiener_Neustadt_erfüllte_die_Funktion_eines_regionalen_Schwer
punktkrankenhauses_ für_ die_ Thermenregion,_ hatte_ in_ ausgewählten_
Fachrichtungen,_z.B._Radioonkologie_und_Strahlentherapie,_Neurochi
rurgie,_Urologie,_allerdings_auch_überregionalen_Versorgungscharak
ter.

Zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_lag_noch_kein_genehmigtes_Betriebs
organisationskonzept_vor_(siehe_auch_TZ_34)._Der_RH_stützte_daher_seine_
Beurteilung_auf_den_RSG–NÖ,_in_dem_einige_Änderungen_betreffend_
den_Standort_Wiener_Neustadt_enthalten_waren.

Unter_anderem_sah_der_RSG_ein_neues_Referenzzentrum_für_den_Bereich_
der_Onkologie_vor._Der_ in_der_ I._ Internen_Abteilung_des_LK_Wiener_
Neustadt_bestehende_onkologische_Schwerpunkt_sollte_entsprechend_
ausgebaut_ werden._ Als_ Endausbaustufe_ war_ die_ Einrichtung_ eines_
Comprehensive_Cancer_Center_geplant;_eine_Option,_die_im_ÖSG_für_
Onkologische_Referenzzentren_an_universitären_Standorten_vorgese
hen_war._Das_künftige_Comprehensive_Cancer_Center_sollte_eng_mit_der_
Forschungs–,_Diagnose–_und_Therapieeinrichtung_MedAustron_zusam
menarbeiten._Ein_entsprechender_Projektauftrag_war_zur_Zeit_der_Geba
rungsüberprüfung_formuliert_worden,_weitere_konkretere_Planungs
schritte_hatten_das_Land_und_die_NÖ_Landeskliniken–Holding_jedoch_
noch_nicht_unternommen.

 29.2 Bezüglich_der_Pläne_des_Landes,_im_Zuge_eines_Neubaus_des_LK_Wiener_
Neustadt_ein_Comprehensive_Cancer_Center_einzurichten,_wies_der_RH_
auf_den_laut_ÖSG_hiefür_erforderlichen_universitären_Standort_hin,_der_
in_Wiener_Neustadt_nicht_vorgesehen_war._Die_möglichen_Synergieef
fekte_mit_MedAustron_könnten_aus_der_Sicht_des_RH_allerdings_auch_
im_Rahmen_eines_regulären_Onkologischen_Referenzzentrums_genutzt_
werden._Er_empfahl_daher_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_Pla
nungen_auf_diese_Versorgungsstufe_zu_beschränken.

 29.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	Universitätskli
nik	Wien	in	die	Planung	des	Comprehensive	Cancer	Center	involviert.	
Damit	werde	eine	Zusammenarbeit	über	die	Grenzen	Niederösterreichs	
hinaus	mit	Burgenland	und	Wien	realisiert.	Der	Empfehlung	des	RH,	
sich	auf	ein	Referenzzentrum	zu	beschränken,	werde	nicht	gefolgt.

 29.4 Der_RH_stellte_klar,_dass_sich_seine_Empfehlung_auf_die_im_ÖSG_festge
legten_Strukturqualitätskriterien_für_den_Fachbereich_Onkologie_bezog,_
wonach_allfällige_Comprehensive_Cancer_Center_ausdrücklich_„nur_an_
universitären_Standorten_vorzusehen“_sind._Im_Sinne_einer_bundeswei
ten_abgestuften_Versorgungsplanung_wurde_damit_ein_klarer_Vorbe
halt_zugunsten_der_Universitätskliniken_getroffen._Insofern_vermochte_

LK Wiener Neustadt
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auch_das_Argument_des_Landes_Niederösterreich,_die_Universitätsklinik_
Wien_sei_involviert_(auf_welche_Art_und_Weise_wurde_nicht_erläutert),_
die_Einrichtung_eines_Comprehensive_Cancer_Center_nicht_zu_rechtfer
tigen.

Radiologie

 30.1 Das_ Institut_ für_ Radiologie_ am_ LK_ Neunkirchen_ war_ aufgrund_ der_
orthopädischen_Schwerpunktsetzung_neben_einem_CT–_auch_mit_einem_
MRT–Gerät_ausgestattet._Letzteres_verzeichnete_im_Jahr_2010_eine_Fre
quenz_von_2.265_Untersuchungen,_was_bei_bis_zu_5.000_möglichen_
Untersuchungen_pro_Jahr30_einer_Auslastung_von_rd._45_%_entsprach.

Um_die_Auslastung_des_eigenen_MRT–Geräts_zu_steigern,_plante_das_
LK_Neunkirchen_mit_einem_niedergelassenen_Facharzt_zu_kooperieren._
Ein_entsprechender_Bedarf_seitens_der_Zuweiser_bestand_insofern,_als_
kein_extramurales_MRT–Gerät_im_Bezirk_Neunkirchen_vorhanden_war._
Der_Zubau_für_das_Großgerät_wurde_daher_zusätzlich_mit_einem_sepa
raten_Zugang_sowie_einem_kleinen_Wartebereich_ausgestattet._Obwohl_
zwischen_dem_Landesklinikum_und_einem_niedergelassenen_Arzt_Einig
keit_bestand,_nur_80_%_des_sozialversicherungsrechtlichen_Tarifs_zu_
verrechnen,_scheiterten_die_Verhandlungen_mit_der_Niederösterreichi
schen_Gebietskrankenkasse_über_einen_entsprechenden_Kassenvertrag.

Obwohl_ das_ Radiologieinstitut_ des_ LK_ Neunkirchen_ mit_ jenem_ des_
LK_Wiener_Neustadt_teleradiologisch_verbunden_war,_war_auch_—_über_
die_Kernarbeitszeit_hinaus_—_rund_um_die_Uhr_ein_Facharzt_im_radio
logischen_Institut_des_LK_Neunkirchen_anwesend.

 30.2 Der_RH_wertete_die_Versuche_des_LK_Neunkirchen,_die_Auslastung_des_
MRT–Gerätes_zu_erhöhen,_positiv._Er_empfahl_daher_der_NÖ_Landes
kliniken–Holding,_die_Verhandlungen_über_einen_Kassenvertrag_wie
der_aufzunehmen.

Der_RH_verwies_auch_auf_die_mögliche_teleradiologische_Mitbetreuung_
des_Radiologieinstituts_Neunkirchen_durch_Wiener_Neustadt._Er_emp
fahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_Möglichkeiten_der_Teleradi
ologie_zu_nutzen_und_dadurch_Einsparungen_bei_den_Nachtdiensten_
von_rd._250.000_EUR_jährlich31_zu_realisieren.

30_ 250_Betriebstage,_20_Untersuchungen_je_Betriebstag,_zehn_Stunden_tägliche_Betriebs
zeit

31_ Dies_ entsprach_ den_ Kosten_ für_ zweieinhalb_ Dienstposten_ (12*_ 365/1.664_ =_ 2,63_ ≈_
2,5_VBÄ)_auf_Basis_des_von_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_angegebenen_Personal
durchschnittssatzes_für_Ärzte_im_Jahr_2011_von_100.430,57_EUR.

Zusammenarbeit der 
Institute in der Ther
menregion
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 30.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	es	unterstütze	auch	weiterhin	eine	
Zusammenarbeit	mit	den	niedergelassenen	Fachärzten.	Diese	werde	
jedoch	bisher	von	der	Niederösterreichischen	Gebietskrankenkasse	blo
ckiert.	Die	verstärkte	Nutzung	der	Teleradiologie	mit	dem	LK	Wiener	
Neustadt	werde	als	Einsparungspotenzial	realisiert	werden;	dadurch	
könnten	 im	LK	Neunkirchen	Nachtdienste	durch	einen	Facharzt	 im	
radiologischen	lnstitut	vermieden	werden.

Pathologie

 31.1 Das_LK_Neunkirchen_wurde_hinsichtlich_der_histologischen_und_zyto
logischen_ Untersuchungen_ sowie_ der_ Gefrierschnitte_ vom_ patholo
gischen_Institut_des_LK_Wiener_Neustadt_mitversorgt.

Die_in_Neunkirchen_anfallenden_Obduktionen_wurden_durch_den_Vor
stand_des_Wiener_Neustädter_ Instituts_ für_Pathologie_außerhalb_der_
Dienstzeit_auf_Werkvertragsbasis_vorgenommen._Als_Grund_dafür_wurde_
der_niedrige_Personalstand_am_Institut_in_Wiener_Neustadt_genannt,_
der_bei_einer_Mitbetreuung_der_Obduktionen_zu_Überschreitungen_des_
Krankenanstalten–Arbeitszeitgesetzes32_geführt_hätte._Die_Kosten_dafür_
beliefen_sich_im_Jahr_2009_auf_rd._40.000_EUR;_sie_stiegen_im_Jahr_2010_
auf_rd._53.000_EUR.

 31.2 Der_RH_empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_Entwicklung_der_
Kosten_für_die_auf_Werkvertragsbasis_vorgenommenen_Obduktionen_
zu_beobachten,_die_Personalressourcen_des_Instituts_für_Pathologie_in_
Wiener_Neustadt_zu_evaluieren_und_nach_Möglichkeit_eine_Mitversor
gung_der_Pathologie_in_Neunkirchen_durch_das_LK_Wiener_Neustadt_
zu_realisieren.

 31.3	Laut	Mitteilung	des	Landes	Niederösterreich	sei	im	Sinne	der	Emp
fehlung	des	RH	geplant,	seitens	des	LK	Wiener	Neustadt	die	patholo
gische	Versorgung	des	LK	Neunkirchen	zu	gewährleisten.

32_ Bundesgesetz,_mit_dem_ein_Arbeitszeitgesetz_ für_Angehörige_von_Gesundheitsberu
fen_ in_ Kranken–,_ Pflegeanstalten_ und_ ähnlichen_ Einrichtungen_ geschaffen_ (Kran
kenanstalten–Arbeitszeitgesetz_–_KA–AZG)_und_das_Arbeitszeitgesetz_geändert_wird,_
BGBl._I_Nr._8/1997.
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Laborleistungen

 32.1 Zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_war_an_allen_Landeskliniken_der_
Thermenregion_ein_Labor_eingerichtet._Das_Laborinstitut_des_LK_Baden–
Mödling_verteilte_sich_auf_zwei_Standortlabore,_von_denen_Mödling_
über_ein_eigenes_Primariat_verfügte.33_Als_Schwerpunktkrankenhaus_
verfügte_das_LK_Wiener_Neustadt_über_das_größte_Laborinstitut._Die_Pri
marärztin_leitete_auch_das_Labor_des_LK_Neunkirchen._Das_LK_Hochegg_
verfügte_über_eine_eigene_Laboreinrichtung,_die_aufgrund_des_begrenz
ten_Leistungsspektrums_jedoch_klein_dimensioniert_war_und_kein_eige
nes_Primariat_aufwies.

Da_in_den_Labors_in_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_Hochegg_nicht_
alle_Parameter_untersucht_werden_konnten,_ergingen_zwischen_20_%_bis_
45_%_des_Arbeitsvolumens_als_Aufträge_zur_Befundung_an_das_Labor
institut_in_Wiener_Neustadt.

Vor_diesem_Hintergrund_plante_die_NÖ_Landeskliniken–Holding_eine_
Zentralisierung_der_Laborleistungen._Ein_entsprechendes_Konzept_sah_
vor,_die_Einrichtungen_in_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_Hochegg_
als_Standortlabors_unter_der_Personal–_und_Budgethoheit_des_zukünf
tigen_Zentrallabors_in_Wiener_Neustadt_zusammenzufassen.

Das_ Potenzial_ für_ Einsparungen_ bei_ Umsetzung_ des_ Laborkonzepts_
lag_ laut_NÖ_Landeskliniken–Holding_für_den_operativen_Betrieb_bei_
rd._650.000_EUR_jährlich.

 32.2 Der_RH_empfahl_die_rasche_Umsetzung_der_Pläne_zur_Optimierung_der_
Leistungserbringung_im_Bereich_der_Labordiagnostik.

 32.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	das	Laborkon
zept	in	der	Thermenregion	wie	geplant	zur	Umsetzung	kommen.

Physikalische_Medizin

 33.1 Sowohl_im_LK_Neunkirchen_als_auch_im_LK_Wiener_Neustadt_waren_
Institute_für_Physikalische_Medizin_mit_eigenem_Primariat_eingerich
tet._Das_LK_Baden–Mödling_wurde_von_einem_niedergelassenen_Fach
arzt_für_Physikalische_Medizin_mittels_Konsiliardienstes_versorgt.

33_ In_Baden_war_das_Labor_der_Abteilung_für_Innere_Medizin_zugeordnet_und_wurde_von_
einem_Oberarzt_geleitet.
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 33.2 Der_RH_kritisierte,_dass_im_Bereich_der_Physikalischen_Medizin_keine_
Optimierungen_geplant_waren_und_empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–
Holding,_ ein_ ähnliches_Modell_wie_ im_Bereich_ der_ Labordiagnostik_
umzusetzen_und_damit_Synergiemöglichkeiten_zu_nutzen.

 33.3	Das	Land	Niederösterreich	sagte	zu,	künftig	die	Möglichkeit	von	Opti
mierungen	im	Bereich	der	physikalischen	Medizin	zu	prüfen.

 34.1 Zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_lagen_folgende_Betriebsorganisa
tionskonzepte_vor:

Das_noch_nicht_genehmigte_Betriebsorganisationskonzept_des_LK_Wie
ner_Neustadt_stand_dem_RH_nicht_zur_Verfügung34._Die_nachfolgenden_
Ausführungen_beziehen_sich_daher_ausschließlich_auf_die_LK_Baden–
Mödling_und_Neunkirchen.

Die_Betriebsorganisationskonzepte_waren_prozessorientiert_und_folgten_
im_Wesentlichen_folgenden_Grundprinzipien:

–_ _Trennung_der_Patientenströme_in_elektive_(geplante)_und_nicht_elek
tive_(Spontan–,_Not–_und_Akutfälle)_Patienten;_der_Anteil_der_plan
baren_Handlungen_sollte_dabei_möglichst_hoch_gehalten_bzw._erhöht_
werden,_indem_nicht_geplante_Abläufe_in_geplante_Abläufe_über
geführt_werden_(z.B._Ambulanzorganisation_in_Form_von_interdis
ziplinären_Aufnahmeambulanzen_und_Terminambulanzen)

–_ _Patientenführung_durch_Beschriftungen_und_Leitsysteme

–_ _Nutzung_von_Synergien_durch_multifunktionelle_und_gemeinsame_
Raum–_sowie_Personalnutzung_(z.B._Intensiv–_und_IMCU–Bereich)

34_ auch_nicht_die_Entwürfe

Allgemeines

Betriebsorganisation

Tabelle 16: Bearbeitungsstand Betriebsorganisationskonzepte

LK Baden–Mödling Baden: Konzept vom August 2010
Mödling: Konzept vom Juli 2010

LK Neunkirchen Konzept vom Februar 2009, Änderung aufgrund RSG–NÖ vom 
Dezember 2010

LK Wiener Neustadt in Bearbeitung

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding
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–_ _Optimierung_der_Betriebsgröße_von_bestimmten_Leistungsbereichen_
(z.B._durch_Zentral–OP).

 34.2 Auf_Basis_der_gegebenen_Rahmenbedingungen_und_im_Hinblick_auf_
die_geplanten_medizinischen_Versorgungsstrukturen_sowie_die_Versor
gungslogistik_waren_die_Betriebsorganisationskonzepte_für_die_Lan
deskliniken_Baden–Mödling_und_Neunkirchen_grundsätzlich_geeignet,_
eine_zweckmäßige_Betriebsführung_bei_bestmöglicher_Versorgung_der_
Bevölkerung_ sicherzustellen._Für_das_LK_Wiener_Neustadt_ lag_noch_
kein_genehmigtes_Betriebsorganisationskonzept_vor.

Interdisziplinäre_Aufnahmeambulanzen_und_–stationen

 35.1 An_den_LK_Baden–Mödling_(an_beiden_Standorten)_und_Neunkirchen_
waren_in_den_Neubauten_interdisziplinäre_Aufnahmeambulanzen_(auch_
Notfallaufnahmen)_mit_daran_angeschlossenen_interdisziplinären_Auf
nahmestationen_vorgesehen.

Die_interdisziplinäre_Aufnahmeambulanz_soll_der_richtigen_Zuteilung_
von_ungeplanten_Patienten,_ der_Erstbehandlung,_ der_notfallmedizi
nischen_Versorgung_und_der_Abklärung_der_Diagnose_für_eine_gezielte_
Transferierung_dienen._Die_Aufnahmestation_sah_eine_Aufnahme_bzw._
Beobachtung_von_Patienten_für_die_Dauer_von_maximal_24_Stunden_
vor._Daneben_waren_an_den_Standorten_Baden_und_Mödling_eigene_
Unfallnotaufnahmen_geplant.

Neben_den_interdisziplinären_Aufnahmeambulanzen_waren_für_die_elek
tiven_ambulanten_Patienten_und_für_fachspezifische_Untersuchungen_
an_stationären_Patienten_Fachambulanzen_(bzw._Unfallnachbehand
lungen)_geplant,_die_als_Terminambulanzen_geführt_werden_sollen.

Grundelemente der 
Betriebsorganisation
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In_den_betroffenen_Landeskliniken_liefen_vereinzelt_Pilotprojekte_zu_
interdisziplinären_Aufnahmeambulanzen_und_–stationen_sowie_zu_Ter
minambulanzen.35

 35.2 Der_ RH_ erachtete_ die_ interdisziplinären_ Aufnahmeambulanzen_ und__
–stationen_als_wesentliche_Elemente_der_neuen_Betriebsorganisationen,_
weil_von_ihnen_wesentliche_Entlastungswirkungen_für_den_Betrieb_der_
Fachambulanzen_und_den_Stationsbetrieb_ausgehen_sollten._Er_bewer
tete_die_diesbezüglich_initiierten_Pilotprojekte_positiv,_weil_damit_Erfah
rungswissen_ für_ die_ neuen_ Betriebsorganisationen_ gesammelt_ wer
den_kann.

Der_ RH_ kritisierte_ jedoch_ die_ getrennte_ Konzeption_ von_ interdiszi
plinärer_Aufnahmeambulanz_und_Unfallnotaufnahme_im_LK_Baden–
Mödling_und_empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_Zusam
menlegung_der_ an_beiden_Standorten_derzeit_ getrennt_voneinander_
geplanten_ interdisziplinären_ Aufnahmeambulanzen_ und_ Unfallnot
aufnahmen_zu_prüfen_und_allenfalls_eine_zentrale_Aufnahmestelle_je_
Standort_vorzusehen.

35_ Entsprechend_den_derzeitigen_Gegebenheiten_konnten_die_Pilotprojekte_nur_in_adap
tierter_Form_implementiert_werden._Beispiele_für_Pilotprojekte:_interdisziplinäre_Auf
nahmeambulanz_und_–station_in_Mödling,_interdisziplinäre_Aufnahmestation_in_Baden,_
geplante_Errichtung_einer_interdiziplinären_Aufnahmestation_in_Neunkirchen,_Termin
ambulanz_in_der_Unfallnachbehandlung_in_Mödling,_Terminambulanz_in_der_Orthopä
die_in_Neunkirchen

Tabelle 17: Ambulanzorganisation

interdisziplinäre 
Aufnahmeambulanz

Unfallnot
aufnahme Fachambulanzen interdisziplinäre 

Aufnahmestation

LK Baden–Mödling

Standort Baden für alle Patienten 
außer Verunfallte ja ja

12 Betten
(plus 4 bauliche 
Reserve)

Standort Mödling

für alle Patienten 
außer Verunfallte, 
Geburtshilfe und 
Kinder

ja ja
8 Betten
(plus 4 bauliche 
Reserve)

LK Neunkirchen für alle Patienten 
außer Geburtshilfe keine ja

7 Betten
(plus 2 bauliche 
Reserve)

Quellen:  Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm des Landesklinikums 
Thermenregion Baden; Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm des 
Landesklinikums Thermenregion Mödling; Betriebsorganisationsplanung Neubau, LK Thermenregion Neunkirchen; 
NÖ Landeskliniken–Holding
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 35.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	die	Erfah
rungen	der	initiierten	Pilotprojekte	in	die	Entscheidung,	ob	die	emp
fohlene	zentrale	Aufnahmestelle	je	Standort	sinnvoll	ist,	einfließen.

Ambulanzbesuche_außerhalb_der_Regelbetriebszeiten

 36.1 Der_RH_überprüfte_die_Inanspruchnahme_der_Ambulanzen_in_den_Lan
deskliniken_an_Wochentagen_außerhalb_der_Regelbetriebszeiten_(werk
tags_von_7.00_bis_13.00_Uhr)_sowie_an_Samstagen,_Sonn–_und_Feier
tagen,_weil_ eine_ fachärztliche_Versorgung_ im_extramuralen_Bereich_
zu_diesen_Zeiten_nur_eingeschränkt_bzw._(am_Wochenende)_gar_nicht_
vorhanden_war._Im_Rahmen_eines_Rufbereitschaftsdienstes_war_aller
dings_an_Wochentagen_von_19.00_bis_7.00_Uhr_und_am_Wochenende_
jeweils_ein_niedergelassener_Arzt_für_Allgemeinmedizin_verfügbar._

Besonders_hoch_war_die_ starke_ Inanspruchnahme_der_Ambulanzbe
suche_in_den_Ambulanzen_der_Kinderabteilungen_außerhalb_der_Regel
betriebszeiten._Sie_betrug_in_Mödling_rd._53_%_und_in_Wiener_Neu
stadt_rd._72_%.

Tabelle 18: Ambulanzbesuche 2010 außerhalb der Regelbetriebszeiten

Ambulanzbesuche1 
gesamt

davon außerhalb der 
Regelbetriebszeiten Anteil

Anzahl in %

LK Baden–Mödling 590.911 247.269 41,8

LK Neunkirchen2 253.237 108.125 42,7

LK Wiener Neustadt 714.122 241.689 33,8

1  Darunter sind alle Kontakte mit den Ambulanzen subsumiert, auch wenn sie in Folge zu einem stationären Aufenthalt führen.
2 Daten für den Bereich Physikalische Ambulanz waren nicht klar zuordenbar.

Quellen: Landeskliniken; Berechnungen des RH

Tabelle 19:  Ambulanzbesuche Kinderambulanzen 2010 außerhalb der Regelbetriebszeiten

Ambulanzbesuche1 
gesamt

davon außerhalb der 
Regelbetriebszeiten Anteil

Anzahl in %

LK Baden–Mödling 33.566 17.644 52,6

LK Wiener Neustadt 19.313 13.835 71,6

1 Darunter sind alle Kontakte mit den Ambulanzen subsumiert, auch wenn sie in Folge zu einem stationären Aufenthalt führen.
Quellen: Landeskliniken; Berechnungen des RH
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Insgesamt_ 6.633_ Ambulanzbesuche_ und_ damit_ rd._ 38_ %_ aller_ Fre
quenzen,_die_an_der_Kinderambulanz_Mödling_außerhalb_der_Regel
betriebszeiten_ stattfanden,_ entfielen_ auf_ das_ Wochenende_ bzw._ auf_
Feiertage._Vor_diesem_Hintergrund_erwogen_Vertreter_des_Standortes_
Mödling,_ einen_ Wochenendbereitschaftsdienst_ der_ niedergelassenen_
Kinderärzte_ im_Landesklinikum_einzurichten._Das_Projekt_ scheiterte_
jedoch_mangels_einer_Einigung_mit_der_Niederösterreichischen_Gebiets
krankenkasse_über_die_Honorierung_der_teilnehmenden_Ärzte.

 36.2 Die_Inanspruchnahme_der_Ambulanzen_der_drei_Landeskliniken_außer
halb_der_Regelbetriebszeiten_und_insbesondere_an_Wochenenden_hing_
nach_Ansicht_des_RH_mit_der_nur_eingeschränkt_verfügbaren_Versor
gung_im_niedergelassenen_Bereich_zusammen._Aus_diesem_Grund_emp
fahl_der_RH_dem_Land_Niederösterreich,_auf_bereits_vorhandene_Struk
turen_im_extramuralen_Bereich_zurückzugreifen_und_den_bestehenden_
Bereitschaftsdienst_der_Ärzte_für_Allgemeinmedizin_örtlich_in_die_Lan
deskliniken_zu_integrieren.

 36.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dazu	mit,	es	unterstütze	weiterhin	alle	
Möglichkeiten	einer	Kooperation	mit	der	niedergelassenen	Ärzteschaft	
im	Umkreis	des	Landesklinikums.	Jegliche	Kooperationen	seien	bisher	
von	der	Niederösterreichischen	Gebietskrankenkasse	abgelehnt	worden.

Bettenbelegung

 37.1 Die_NÖ_Landeskliniken–Holding_gab_für_die_Neubauten_ein_Betten
raster_bei_den_Normalbetten_von_21_Betten_je_Gruppe,_42_Betten_je_Sta
tion_und_84_Betten_je_Bettenebene_vor._Andere_Vorgaben_galten_für_
die_Sonderklasse_und_für_die_Psychiatrie.

Für_die_Neubauten_war_geplant,_die_Bettenstationen_nicht_ausnahmslos_
den_einzelnen_Fachabteilungen_zuzuordnen,_sondern_auch_eigenstän
dige_interdisziplinäre_Pflegemodule_zu_bilden._So_war_eine_Gliederung_
nach_den_Kriterien_operative_Eingriffe_und_konservative_Behandlungen_
erwogen_worden,_die_durch_fachspezifische_Einheiten_ergänzt_werden_
sollte,_wo_dies_ zur_Zentralisierung_ administrativer_ Tätigkeiten_not
wendig_war._Die_Zuständigkeit_für_das_Bettenmanagement_war_noch_
nicht_fixiert.

Bereits_zur_Zeit_der_Gebarungsüberprüfung_wurden_die_Betten_in_den_
Krankenanstalten_ansatzweise_interdisziplinär_belegt._Das_LK_Wiener_
Neustadt_hatte_hiefür_eine_eigene_Leitlinie_entwickelt._
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 37.2 Der_RH_unterstützte_den_vermehrten_Einsatz_von_ interdisziplinären_
Betriebsformen._Er_empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_inter
disziplinäre_Belegung_weiter_voranzutreiben_und_das_zukünftig_fächer
übergreifende_Bettenmanagement_—_in_Abstimmung_mit_den_Abtei
lungsvorständen_—_mittelfristig_dem_Verantwortungsbereich_der_Pflege_
zu_übertragen.

 37.3	Nach	Mitteilung	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	interdisziplinäre	
Belegung	schon	vor	der	Prüfung	ein	Schwerpunkt	gewesen	und	voran
getrieben	worden.	Das	Bettenmanagement	werde	 in	beiden	Kliniken	
bereits	durch	die	Pflege	durchgeführt.

Bereichsleitung_Pflege

 38.1 Im_LK_Wiener_Neustadt_wurde_die_Pflegeorganisation_um_eine_Funk
tion_zwischen_der_Pflegedirektion_und_den_Stationsleitungen,_die_soge
nannte_„Bereichsleitung“,_ergänzt._Die_Bereichsleitung_war_für_die_Pfle
gekräfte_an_mehreren_Abteilungen,_wie_z.B._Gynäkologie_und_Chirurgie,_
bzw._ in_einem_bestimmten_Funktionsbereich,_wie_z.B._der_ Intensiv–_
und_Anästhesiepflege,_und_damit_für_40_bis_100_Mitarbeiter_zustän
dig._Insgesamt_waren_am_LK_Wiener_Neustadt_elf_Bereichsleiter_tätig._
Im_Gegenzug_waren_einige_Stationsleitungen_seit_dem_Jahr_2009_nicht_
nachbesetzt_und_von_64_auf_49_reduziert_worden.

Laut_Stellenbeschreibung_der_Funktion_Bereichsleitung_Pflege_war_der_
Aufgabenbereich_breiter_definiert_als_jener_der_Stationsleitungen._So_
sollten_die_Bereichsleiter_u.a._in_Kooperation_mit_der_Pflegedirektion_
auch_Personalentwicklung_betreiben_und_Zielvereinbarungen_mit_den_
Stationsleitungen_entwickeln.

Im_LK_Neunkirchen_war_das_Bereichsleiterkonzept_ebenfalls_implemen
tiert_worden,_jedoch_noch_keine_Bereichsleitung_besetzt._Im_LK_Baden–
Mödling_waren_Bereichsleitungen_noch_nicht_eingeführt.

 38.2 Nach_Ansicht_des_RH_war_die_Einführung_von_Bereichsleitungen_vor_
dem_Hintergrund_des_vermehrten_Einsatzes_interdisziplinärer_Betriebs
formen_grundsätzlich_zweckmäßig_und_ insbesondere_ im_LK_Wiener_
Neustadt_aufgrund_der_großen_Leitungsspanne_der_Pflegedirektion_not
wendig._Der_RH_gab_jedoch_zu_bedenken,_dass_damit_eine_zusätzliche_
Führungsebene_geschaffen_wurde._Positiv_beurteilte_der_RH_deshalb_
die_gleichzeitige_Reduktion_der_Stationsleitungen_im_LK_Wiener_Neu
stadt._Vor_diesem_Hintergrund_empfahl_er_der_NÖ_Landeskliniken–Hol
ding,_das_Konzept_der_Bereichsleitung_nur_dort_anzuwenden,_wo_auch_
gleichzeitig_Stationsleitungen_eingespart_werden.
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 38.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	die	Stations
größen	von	derzeit	25	bzw.	31	Betten	auf	42	Betten	angehoben	wer
den,	wodurch	die	Führungsmannschaft	der	Pflege	reduziert	und	Sta
tionsleitungen	eingespart	werden	könnten.

Intensivbereiche

 39.1 An_den_LK_Baden–Mödling_und_Neunkirchen_gab_es_zur_Zeit_der_Geba
rungsüberprüfung_ im_ Intensivbereich_ Überwachungseinheiten_ und_
Intensivbehandlungseinheiten_–_Stufe_II;_am_Standort_Mödling_wei
ters_eine_Überwachungseinheit_für_Neonatologie_und_Risikokinderbe
treuung.

Die_Auslastung_der_Intensivbereiche_in_den_Jahren_2009_und_2010_ist_
in_nachfolgender_Tabelle_dargestellt:36

Am_geringsten_war_die_Auslastung_an_der_interdisziplinären_IMCU_im_
LK_Neunkirchen,_weshalb_im_Neubau_eine_Bettenreduktion_im_IMCU–
Bereich_geplant_war._Die_höchste_Auslastung_wies_die_Neonatologie/
Risikokinderbetreuung_ in_ Mödling_ auf._ Im_ Zuge_ des_ Neubaus_ war_
ge_plant,_diesem_Umstand_mit_einer_Erhöhung_um_zwei_Betten_entge
genzuwirken.

36_ Das_ LK_Wiener_Neustadt_wurde_ in_ den_Vergleich_nicht_miteinbezogen,_weil_—_wie_
erwähnt_—_noch_keine_genehmigte_Betriebsorganisation_vorlag.

Tabelle 20: Auslastung der Intensivbereiche nach Belagstagen in den Jahren 2009 und 2010

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen

Standort Baden Standort Mödling

2009 2010 2009 2010 2009 2010

in % in % in %

Herzüberwachung/IMCU Interne 58,30 54,85 45,98 44,06 68,00 69,26

Intensiv (Anästhesie) 82,701 80,901 68,951 64,691 76,94 62,28

IMCU interdisziplinär in Intensiv/Anästhesie in Intensiv/Anästhesie 34,73 50,14

Neonatologie/
Risikokinderbetreuung 144,042 81,44

1  Bei den Intensiveinheiten (Anästhesie) im LK Baden–Mödling waren auch die interdisziplinären IMCU integriert, weil eine 
gemeinsame Nutzung stattfand und daher isolierte Auswertungen nicht aussagekräftig waren.

2 Die hohe Auslastung ergab sich durch Fälle mit sehr langer Verweildauer.

Quellen: LK Baden–Mödling; LK Neunkirchen
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Insgesamt_ wird_ es_ am_ LK_ Baden–Mödling_ durch_ den_ Anstieg_ der_
IMCU–Betten_zu_einer_Erhöhung_des_Intensivbereichs_um_15_Betten_
kommen._Bei_den_Intensivbetten_im_Bereich_der_Anästhesie_wird_die_
geplante_Erhöhung_in_Baden_die_Reduktion_in_Mödling_kompensieren._
Die_geringe_Auslastung_im_LK_Neunkirchen_wird_durch_die_Reduktion_
an_IMCU–Betten_berücksichtigt.

Aufgrund_der_überdurchschnittlich_hohen_Auslastung37_der_bestehen
den_Intensivstationen_Anästhesie_wurden_die_interdisziplinären_IMCU_
mitgenutzt_(Auslastung_Intensiv–Anästhesie_und_IMCU_interdiszipli
när_für_2010:_Baden_80,90_%;_Mödling_64,69_%)._Die_für_die_Betreuung_
von_Intensivbetten_notwendige_Personalbesetzung_war_jedoch_höher_
als_jene_von_IMCU–Betten.38

Um_Engpässe_zu_vermeiden,_waren_in_den_Neubauten_höhere_interdis
ziplinäre_IMCU–Kapazitäten_vorgesehen._Damit_sollte_durch_flexiblen_
Personaleinsatz_zwischen_Intensiv–_und_interdisziplinären_IMCU–Bet
ten_ ein_ Ausgleich_ erreicht_ werden._ Die_ geplante_ Auslastung_ dieses_
Bereichs_lag_für_das_gesamte_LK_Baden–Mödling_—_nach_Berücksich
tigung_der_Personalbesetzung_Intensivbetten_—_auf_Basis_der_Patien
tenzahlen_2010_bei_63,81_%.

37_ Als_Benchmark_(laut_Österreichischem_Zentrum_für_Dokumentation_und_Qualitätssiche
rung_in_der_Intensivmedizin;_ASDI)_für_die_Auslastung_im_Intensivbereich_sind_rd._70_%_
heranzuziehen.

38_ Personalschlüssel_laut_Strukturqualitätskriterien:_Intensiv–Stufe_II_drei_diplomierte_Pfle
gekräfte_für_ein_Bett;_IMCU_1,5_diplomierte_Pflegekräfte_für_ein_Bett

Tabelle 21: Vergleich Intensivkapazitäten (in Betten) LK Baden–Mödling und LK Neunkirchen

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen

Standort Baden Standort Mödling gesamt

Ist 2010 geplant Ist 2010 geplant Ist 2010 geplant Ist 2010 geplant

Herzüberwachung/IMCU 
Interne 5 8 6 8 11 16 5 3

Intensiv (Anästhesie) 5 8 7 4 12 12 6 6

IMCU interdisziplinär 2 8 2 4 4 12 4 3

Neonatologie/Risiko
kinderbetreuung 4 6 4 6

Summe 12 24 19 22 31 46 15 12

Quelle: NÖ Landeskliniken–Holding
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Auch_bei_den_internen_IMCU–Betten_war_eine_Erweiterung_um_fünf_
Betten_(Baden_drei,_Mödling_zwei)_in_den_Neubauten_geplant._Basie
rend_auf_den_Patientenzahlen_2010_errechnete_der_RH_für_diese_Bet
ten_an_beiden_Standorten_zusammen_eine_durchschnittliche_Auslas
tung_von_33,66_%.

In_den_Neubauten_war_die_räumliche_Anordnung_des_Intensiv–/IMCU–
Bereichs_im_örtlichen_Verbund_geplant.

 39.2 Der_RH_bewertete_die_räumliche_Anordnung_der_Intensivbereiche_im_
örtlichen_Verbund_als_positiv,_weil_damit_Synergie–_und_Effizienzpo
tenziale_zwischen_den_einzelnen_Bereichen_genutzt_werden_könnten._
Vor_diesem_Hintergrund_war_auch_die_Vorgehensweise_im_LK_Baden–
Mödling_zu_sehen,_IMCU–Betten_aufzubauen.

Trotz_der_festgestellten_Ausgleichsfunktion_der_IMCU–Betten_vertrat_
der_RH_die_Ansicht,_dass_deren_Aufbau_im_LK_Baden–Mödling_redi
mensioniert_werden_könnte._Bei_einer_Reduzierung_sowohl_der_inter
disziplinären_ IMCU_ als_ auch_ der_ Internen_ IMCU_ um_ jeweils_ insge
samt_vier_Betten_wäre_eine_Auslastung_von_etwa_70_%_zu_erreichen._
Neben_geringeren_Personalkosten_von_jährlich_1,20_Mill._EUR_könnte_
dies_auch_zu_Einsparungen_bei_den_Investitionskosten_führen._Der_RH_
empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_eine_Redimensionierung_der_
IMCU–Bereiche_zu_prüfen.

 39.3	Das	Land	Niederösterreich	sagte	zu,	die	Möglichkeit	einer	Redimensi
onierung	der	IMCU–Bereiche	im	LK	Baden–Mödling	nochmals	zu	prü
fen.

Tageskliniken

 40.1 Die_NÖ_Landeskliniken–Holding_war_bestrebt,_die_tagesklinische_Leis
tungserbringung_auszubauen._Aus_diesem_Grund_vereinbarte_sie_mit_
den_einzelnen_Landeskliniken_entsprechende_Ziele_bezüglich_der_tages
klinischen_Leistungen.

Die_vereinbarten_Tagesklinikanteile_bei_den_einzelnen_Leistungen_konn
ten_im_Jahr_2010_zum_überwiegenden_Teil_erreicht_bzw._übertroffen_
werden;_auffallend_hoch_waren_die_Anteile_im_LK_Neunkirchen._Zum_
Beispiel_ lag_ der_ Tagesklinikanteil_ bei_ den_ Curettagen_ (Entfernung_
von_Gewebe_aus_der_Gebärmutterhöhle)_ in_Baden_und_Mödling_mit_
28,2_%_und_30,2_%_über_der_Vorgabe_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_
(25_%)_und_dem_Österreichdurchschnitt_(24,3_%)._Bei_der_Zirkumzi
sion_(Umschneidung_und_Teilentfernung_der_Vorhaut)_übertrafen_alle_
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vier_Krankenhäuser_die_Vorgabe_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_von_
60_%_und_den_Österreichdurchschnitt_(56_%)_deutlich_(z.B._Wiener_Neu
stadt_91,2_%)._Mit_83,3_%_Tagesklinikanteil_beim_Karpaltunnelsyndrom_
(Nerveneinklemmung_im_Handgelenksbereich)_lag_das_LK_Neunkirchen_
deutlich_über_der_Vorgabe_(30_%)_und_dem_Österreichwert_ (33,1_%)_
sowie_den_drei_anderen_Krankenanstalten.

Am_Standort_Mödling_wurde_im_April_2011_eine_interdisziplinäre_Tages
klinik_mit_14_Betten_ in_Betrieb_genommen._Durch_die_gleichzeitige_
Umwidmung_von_stationären_Betten_erfolgte_dabei_keine_strukturelle_
Ausweitung._Das_tagesklinische_Potenzial_für_das_derzeitige_Leistungs
aufkommen_des_Standorts_Mödling_wurde_mit_etwa_2.200_Operationen_
geschätzt,_wovon_jeweils_rd._25_%_auf_die_Abteilungen_für_Unfallchi
rurgie,_Chirurgie_und_Gynäkologie_entfielen._Das_restliche_Viertel_betraf_
die_Urologie_und_die_Innere_Medizin._Von_April_bis_Juni_2011_wurden_
insgesamt_372_Patienten_am_Standort_Mödling_tagesklinisch_behandelt._
Das_entsprach_einem_Anstieg_von_über_300_%;_im_selben_Zeitraum_des_
Vorjahres_wurden_lediglich_115_Patienten_in_dieser_Form_behandelt.

In_ den_Neubauten_der_ LK_Baden–Mödling_und_Neunkirchen_waren_
verschiedene_tagesklinische_Betriebsformen_geplant_(interdisziplinäre_
chirurgische,_konservative,_psychiatrische_Tagesklinik,_Tagesklinik_für_
Augenheilkunde_und_Tagesklinik_für_Kinder–_und_Jugendheilkunde).

 40.2 Die_Bemühungen_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_und_der_Landeskli
niken,_die_tagesklinischen_Leistungen_auszubauen,_bewertete_der_RH_
positiv,_weil_damit_der_stationäre_Bereich_entlastet_und_eine_kosten
günstigere,_ bedarfsgerechte_ medizinische_ Versorgung_ der_ Patienten_
erreicht_werden_konnte._Insbesondere_hob_er_das_Pilotprojekt_der_inter
disziplinären_Tagesklinik_am_Standort_Mödling_hervor,_das_durch_klar_
strukturierte_Prozesse_und_Vorgaben_gekennzeichnet_war._Der_RH_emp
fahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_aus_der_Vorbereitung_und_der_
Umsetzung_des_Projekts_in_Mödling_gewonnenen_Erfahrungen_bei_der_
Implementierung_der_Tageskliniken_in_den_Neubauten_einfließen_zu_
lassen.

 40.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	bereits	die	
aus	allen	niederösterreichischen	Landeskliniken	gewonnenen	Erfah
rungen	bei	der	Implementierung	der	Tageskliniken	in	die	Neubauten	
einfließen.
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OP–Bereiche

 41.1 Der_Zustand_und_die_Organisation_der_OP–Bereiche_in_den_Kranken
anstalten_der_Thermenregion_waren_unterschiedlich:

An_keinem_der_vier_Standorte_bestand_ausschließlich_ein_Zentral–OP,_
vielmehr_lagen_komplexe,_betriebsorganisatorisch_nicht_effiziente_bau
liche_Strukturen_vor.39_Die_ täglichen_Betriebszeiten_ lagen_zwischen_
sechs_und_13_Stunden;_in_jeder_Krankenanstalt_gab_es_somit_bereits_
sogenannte_„lange_Tische“,_die_über_eine_Betriebszeit_von_sieben_Stun
den_hinausgingen.

39_ Baden:_OP–Säle_auf_zwei_gegenüberliegende_Bereiche_verteilt;_Mödling:_OP–Säle_auf_
zwei_Stockwerke_verteilt;_Neunkirchen:_dislozierte_OP–Säle_(davon_ein_Container–OP)_
befinden_sich_am_anderen_Gebäudeende_als_der_Zentral–OP_inkl._Aufwachraum;_Wie
ner_Neustadt:_OP–Säle_an_fünf_Standorten

Tabelle 22:  Übersicht OP–Bereiche der LK Baden–Mödling, Neunkirchen und  
Wiener Neustadt 2010

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen LK Wiener Neustadt

Baden Mödling

OP–Organisation kein Zentral–OP kein Zentral–OP Zentral–OP 
und dezentrale 
OP–Säle (ein 
Container–OP)

Zentral–OP und 
dezentrale OP–Säle

Anzahl OP–Säle 5 5 6 18

Auslastung 2010 in % 74 70 3. Quartal 63,6
4. Quartal 69,4 1. Halbjahr 61,1

Betriebszeiten zwischen 
7,25 und 
9,50 Stunden 
täglich

3 OP–Säle je 
7 Stunden, 
2 OP–Säle je 
13 Stunden 
(außer Montag)

4 OP–Säle zwi
schen 6,50 und 
6,75 Stunden 
täglich, 1 OP–Saal 
11,25 Stunden 
täglich

zwischen 6,25 und 
11,17 Stunden täglich

OP–Statut ja ja ja ja

IT–unterstützte OP–Ver
waltung ja ja ja ja

OP–Management 1 OP–Manager mit organisa tori scher 
Weisungs befugnis

interimistischer 
OP–Manager 
(Ärzt licher 
Direktor)

eingerichtet, jedoch 
ohne erforderliche 
Entscheidungs
kompetenzen

Quellen: LK Baden–Mödling; LK Neunkirchen; LK Wiener Neustadt
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Für_die_Neubauten_der_LK_Baden–Mödling_und_Neunkirchen_waren_
Zentral–OP_mit_folgenden_Kapazitäten_vorgesehen:

Der_Dimensionierung_der_OP–Kapazitäten_lagen_grundsätzlich_geplante_
Betriebszeiten_von_zwölf_Stunden_zugrunde,_für_die_tagesklinischen_
OP–Säle_des_LK_Baden–Mödling_eine_Betriebszeit_von_acht_Stunden.40

Im_LK_Baden–Mödling_war_ein_zusätzlicher_OP–Saal_am_Standort_Baden_
vorgesehen._Im_Gegenzug_sollte_ein_OP–Saal_in_Mödling_reduziert_wer
den._In_den_Planungen_waren_jedoch_Raumreserven_für_einen_weite
ren_OP–Saal_am_Standort_Mödling_berücksichtigt.

Insgesamt_ergab_sich_für_das_LK_Neunkirchen_eine_Reduktion_bei_der_
Anzahl_der_OP–Säle,_die_im_Wesentlichen_auf_die_verlängerten_Betriebs
zeiten_und_das_durch_die_Fächerverschiebung_zwischen_dem_LK_Wie
ner_Neustadt_und_dem_LK_Neunkirchen_geänderte_Leistungsaufkom
men_zurückzuführen_war.

 41.2 Der_RH_hielt_ die_geplanten_Zentral–OP_ für_ zweckmäßig,_weil_ diese_
Betriebsform_einen_sparsamen_Ressourceneinsatz_ermöglicht._Bezüglich_
der_in_den_Planungen_enthaltenen_Raumreserve_am_Standort_Mödling_
räumte_der_RH_ein,_dass_das_geänderte_Leistungsaufkommen_zwischen_
den_Standorten_Baden_und_Mödling_und_die_zusätzlichen_OP–Leis
tungen_aus_der_Augentagesklinik_die_Kalkulation_der_OP–Kapazitäten_
erschwerten._Dennoch_empfahl_er_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_die_

40_ Da_die_tagesklinischen_Patienten_am_OP–Tag_nach_Hause_entlassen_werden,_war_eine_
OP–Nutzung_bis_16.00_Uhr_vorgesehen,_um_die_Entlassung_der_Patienten_bis_spätestens_
20.00_Uhr_zu_ermöglichen.

Tabelle 23:  Geplante OP–Saal–Kapazitäten LK Baden–Mödling und 
LK Neunkirchen

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen

Baden Mödling gesamt

Anzahl Anzahl

Stand 2010 5 5 10 6

geplant 6 4 10 5

Differenz 1 – 1 – – 1

Quellen:  Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungszahlen, Raum– und Funktionsprogramm des 
Lan desklinikums Thermenregion Baden; Betriebsorganisatorische Grundsätze, Leistungs
zahlen, Raum– und Funktionsprogramm des Landesklinikums Thermenregion Mödling; Betriebs
organisationsplanung Neubau, LK Thermenregion Neunkirchen
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Dimensionierung_der_OP–Kapazitäten_zu_überarbeiten_und_die_in_Möd
ling_vorgesehene_Raumreserve_zu_streichen.

Die_geplante_Ausdehnung_der_OP–Betriebszeiten_wertete_der_RH_posi
tiv,_zumal_er_in_seinen_Berichten_bereits_längere_und_damit_effektivere_
OP–Dienstzeiten_empfohlen_hatte_(zuletzt_Reihe_Oberösterreich_2011/4).

 41.3	Nach	Ansicht	des	Landes	Niederösterreich	stehe	die	Empfehlung	des	
RH,	die	festgestellte	Raumreserve	zu	streichen,	im	Widerspruch	zu	sei
nen	Feststellungen,	wonach	Erweiterungsmöglichkeiten	bei	Spitalsneu
bauten	eingeplant	werden	sollten.

 41.4 Der_RH_wies_darauf_hin,_dass_die_Planung_der_OP–Kapazitäten_sowohl_
für_die_Standorte_Baden_und_Mödling_jeweils_zwei_OP–Säle_mit_einer_
Betriebszeit_von_nur_acht_Stunden_enthielt._Eine_Betriebszeit_von_zwölf_
Stunden_—_wie_sie_auch_bei_den_restlichen_sechs_OP–Sälen_vorgesehen_
war_—_ergäbe_eine_zusätzliche_OP–Kapazität_von_acht_Stunden_pro_Tag_
je_Standort._Aus_diesem_Grund_empfahl_der_RH,_die_Dimensionierung_
der_OP–Kapazitäten_zu_überarbeiten_und_die_in_Mödling_vorgesehene_
Raumreserve_zu_streichen.

Der_ Hinweis_ des_ RH_ auf_ einzuplanende_ Erweiterungsmöglichkeiten_
bei_Spitalsneubauten_(TZ_12)_gründete_sich_vor_allem_auf_die_einge
schränkten_baulichen_Möglichkeiten_am_Standort_Mödling.

 42.1 An_allen_drei_Landeskliniken_führte_ein_externer_Berater_Evaluierungen_
des_OP–Managements_durch._Die_in_den_Evaluierungsberichten_enthal
tenen_Beanstandungen_waren_einerseits_auf_die_baulich–räumlichen_und_
gerätetechnisch/materiellen_Gegebenheiten_zurückzuführen,_anderer
seits_bestand_auch_Handlungsbedarf_bei_den_dem_OP–Bereich_zugrun
deliegenden_Prozessen_und_beim_OP–Management_selbst._Weitere_The
men_waren_u.a._die_Dienstzeiten_der_Ärzte_sowie_die_unterschiedlichen_
und_nicht_abgestimmten_Beginnzeiten_der_einzelnen_Berufsgruppen_im_
OP–Bereich._Die_Empfehlungen_der_Evaluierungsberichte_wurden_zum_
Teil_bereits_umgesetzt_bzw._waren_in_Umsetzung_begriffen_(z.B._Eta
blierung_einer_hauptberuflichen_OP–Managerin_mit_organisatorischer_
Weisungsbefugnis_für_beide_Standorte_am_LK_Baden–Mödling).

 42.2 Der_RH_anerkannte_die_Bemühungen_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_
die_Effizienz_der_kostenintensiven_OP–Bereiche_zu_steigern._Er_emp
fahl_ der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_ bezüglich_der_drei_ Landeskli
niken_die_noch_offenen_Maßnahmen_der_externen_OP–Analyse_nach_
Möglichkeit_rasch_umzusetzen,_um_in_den_Neubauten_einen_reibungs
losen_und_effizienten_OP–Betrieb_zu_gewährleisten.
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Weiters_empfahl_er_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_in_Bezug_auf_das_
LK_Baden–Mödling_und_das_LK_Neunkirchen_die_Vereinbarkeit_der_OP–
Betriebszeiten_mit_den_Ärzte–Betriebsvereinbarungen_zu_prüfen_und_
gegebenenfalls_entsprechende_Verhandlungen_in_die_Wege_zu_leiten._
Ferner_wären_die_Dienstzeiten_der_beteiligten_Berufsgruppen_(Ärzte,_
Pflegedienst)_und_die_OP–Betriebszeiten_zu_synchronisieren.

 42.3	Das	Land	Niederösterreich	sagte	zu,	die	von	einem	Berater	durchge
führte	externe	Evaluierung	des	OP–Managements	und	die	Vorschläge	
für	die	Umsetzung	prüfen	zu	lassen.	Die	Abstimmung	der	Vereinbar
keit	der	OP–Betriebszeiten	mit	den	Ärzte–Betriebsvereinbarungen	werde	
bereits	geprüft.	Verhandlungen	über	eine	Synchronisierung	der	Dienst
zeiten	und	OP–Betriebszeiten	seien	bereits	in	Gange.

Allgemeine_Verwaltung

 43.1 Die_Verwaltungsbereiche_des_LK_Baden–Mödling_waren_laut_Betriebsor
ganisation_auf_beide_Standorte_—_mit_dem_Schwerpunkt_in_Baden_—_ver
teilt._Am_Standort_Baden_war_dafür_eine_Nutzfläche_von_rd._1.600_m2_
vorgesehen,_am_Standort_Mödling_rd._1.200_m2._Durch_die_getrenn
ten_Standorte_war_eine_doppelte_Bereitstellung_von_Diensträumlich
keiten_in_den_Bereichen_für_Direktion,_Personalmanagement,_teilweise_
Finanz–_und_Rechnungswesen,_sowie_Archivierung,_Technik_und_Bibli
othek_notwendig.

Die_bereits_erwähnte_Personalbedarfsabschätzung_des_externen_Bera
ters_ergab_für_das_LK_Baden–Mödling,_dass_„beim_Verwaltungsperso
nal_aufgrund_der_planerischen_Vorgaben_(Anzahl_der_zu_besetzenden_
Leitstellen,_sowie_mit_Ausnahme_des_Rechnungswesens_und_der_Lei
tungsfunktionen_doppelte_Versorgungsstrukturen)_nur_geringe_Syner
gien_möglich_sind“._So_blieb_der_geplante_Personalbedarf_für_Verwaltung_
(einschließlich_ Betriebspersonal)_ mit_ 253,5_ Dienstposten_ gegenüber_
2010_mit_252,3_Dienstposten_nahezu_unverändert.

 43.2 Nach_ Ansicht_ des_ RH_ könnten_ bei_ einem_ gemeinsamen_ Standort_
rd._20_%_der_Nutzflächen_in_der_Verwaltung_(rd._500_m2)_eingespart_
werden._Dies_hätte_auch_geringere_Baukosten_von_rd._2_Mill._EUR_zur_
Folge._Durch_den_Betrieb_an_einem_Standort_könnten_zudem_Syner
gieeffekte_beim_Verwaltungspersonal_realisiert_werden.

 43.3	Nach	Ansicht	 des	 Landes	Niederösterreich	 entspräche	 es	 nicht	 den	
Tatsachen,	dass	durch	die	Errichtung	zweier	Landeskliniken	an	zwei	
Standorten	keine	Einsparungen	beim	Verwaltungspersonal	 realisiert	
werden	könnten.
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 43.4 Der_RH_verwies_in_diesem_Zusammenhang_auf_seine_Gegenäußerung_
zu_TZ_25._Die_im_Prüfungsergebnis_dargestellte_Personalbedarfsrech
nung_stammte_von_einem_externen_Berater_des_Landes_Niederöster
reich_und_stellte_bereits_das_Ergebnis_einer_Redimensionierung_dar.

Reisetätigkeiten

 44.1 Die_Bediensteten_in_den_Landeskliniken_sind_nach_dem_NÖ_Spitalsärzte
gesetz_1992_(NÖ SÄG)41_42_bzw._dem_NÖ_Landes–Bedienstetengesetz_
(NÖ LBG)43_angestellt.

Durch_die_Zusammenlegung_der_Krankenanstalten_Baden_und_Möd
ling_ im_ Jahr_ 2005_ zum_ Thermenklinikum_ Baden–Mödling_ bildeten_
sie_eine_Dienststelle._Die_Bediensteten_hatten_als_Dienstort_entweder_
Baden_oder_Mödling._Daran_änderte_auch_die_Planung_der_NÖ_Lan
deskliniken–Holding,_das_LK_Baden–Mödling_an_zwei_Standorten_neu_
zu_errichten,_nichts.

Dies_hatte_zur_Folge,_dass_den_Bediensteten_im_Falle_einer_Dienstver
richtung_am_jeweils_anderen_Ort_grundsätzlich_Reisegebühren_ (Rei
sekostenvergütungen_und_Tagesgebühren)44_zustanden._Die_Tagesge
bühren_ konnten_ entfallen,_wenn_ am_ anderen_Dienstort_ eine_Küche_
betrieben_wurde.

Im_Jahr_2010_wurden_von_verschiedenen_Berufsgruppen_671_Fahrten_
verrechnet._Die_meisten_dieser_Fahrten_ergaben_ sich_ in_der_Berufs
gruppe_der_Ärzte,_wobei_sieben_Ärzte_385_Stunden45_im_Jahr_2010_auf_
Fahrten_zwischen_den_beiden_Standorten_verbrachten_und_somit_weni
ger_Zeit_für_kurative_Tätigkeiten_am_Patienten_hatten._Für_zwölf_Mit
arbeiter_anderer_Berufsgruppen_fielen_im_selben_Zeitraum_286_Stun
den_Fahrtzeit_zwischen_den_beiden_Standorten_an.

 44.2 Der_RH_wies_darauf_hin,_dass_es_sich_—_trotz_Zusammenlegung_der_
Führungsstrukturen_der_Krankenanstalten_zu_einer_Dienststelle_—_nach_
wie_vor_um_zwei_Betriebe_handelte._Die_Dienstreisen_gingen_meist_zu_

41_ LGBl._Nr._9410_i.d.g.F.
42_ Turnusärzte,_Fachärzte_in_Ausbildung,_Oberärzte,_nicht_jedoch_die_Primarii,_welche_als_

„normale“_Landesbedienstete_angestellt_wurden,_da_der_Schwerpunkt_ihrer_Tätigkeit_
nicht_im_kurativen_Bereich_lag.

43_ LGBl._Nr._2100_i.d.g.F.
44_ §§_99_ ff._NÖ_LBG;_diese_Bestimmungen_galten_ auch_ für_Ärzte_nach_dem_NÖ_SÄG_

(§_48b_NÖ_SÄG)
45_ Für_eine_Strecke_Baden_–_Mödling_benötigt_man_netto_rd._20_Minuten,_10_Minuten_für_

die_Vorbereitung_zur_Wegfahrt_und_retour_auch_wieder_rd._30_Minuten.
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Lasten_der_Dienstzeit_in_den_Spitälern;_die_Bediensteten_hatten_somit_
weniger_Zeit_für_kurative_Tätigkeiten_am_Patienten._Auch_aus_diesem_
Grund_wäre_aus_der_Sicht_des_RH_einer_Ein–Haus–Variante_der_Vor
zug_zu_geben.

 44.3	Laut	Mitteilung	des	Landes	Niederösterreich	stünden	die	geringfügigen	
anfallenden	Kosten	für	Dienstreisen	zwischen	den	beiden	Standorten	
in	keiner	Relation	zum	Nutzen	der	mit	der	Konsiliar–	und	Zusammen
arbeitstätigkeit	(Liaisontätigkeit)	für	die	regionale	Versorgung	verbun
denen	Einsparungen.

 44.4 Der_RH_hielt_ kritisch_ fest,_ dass_der_vom_Land_Niederösterreich_all
gemein_behauptete_höhere_Nutzen_der_Konsiliar–_und_Zusammenar
beitstätigkeit_für_die_regionale_Versorgung_durch_keine_Berechnungen_
untermauert_wurde.

Speisenversorgung

 45.1 Für_die_zukünftige_Speisenversorgung_sah_ein_vom_Land_in_Auftrag_
gegebenes_Betriebsorganisationskonzept_aus_dem_Jahr_2004_für_das_
LK_Baden–Mödling_am_Standort_Baden_eine_zentrale_Produktionskü
che_mit_dem_Verpflegungssystem_„Cook_and_Chill“_vor._Darunter_wird_
ein_Verfahren_der_Speisenversorgung_verstanden,_bei_welchem_Speisen_
im_herkömmlichen_Verfahren_gegart,_unmittelbar_nach_der_Zuberei
tung_schockgekühlt_und_danach_kühl_gelagert_werden.46_Das_System_
eignet_sich_vor_allem_im_Bereich_der_Krankenhäuser_und_Pflegeheime,_
weil_die_hygienische_Sicherheit_nach_den_Vorgaben_des_1998_in_Kraft_
getretenen_HACCP–Konzepts_ (Hazard_Analysis_ and_Critical_ Control_
Point)_die_Vermehrung_von_pathogenen_Keimen_sowie_die_Bildung_von_
Toxinen_verhindert._Das_„Cook_and_Chill“–System_findet_vor_allem_in_
der_ Sozialgastronomie_ (Krankenanstalten,_ Alten–_ und_ Pflegeheime,_
Kindergärten,_Schulen,_Horte)_Anwendung._Für_das_System_sind_eine_
Zentralküche_zur_Herstellung_der_Speisen_und_Ausgabestationen_für_
jede_weitere_zu_versorgende_Krankenanstalt_erforderlich.

46_ Die_Speisen_müssen_innerhalb_einer_Stunde_von_75°_auf_10°_bzw._innerhalb_von_90_Minu
ten_auf_3°_abgekühlt_werden_und_bei_3°_bis_4°_gelagert_und_transportiert_werden._Die_
Verbesserungen_durch_„Cook_and_Chill“_ergeben_sich_aus_den_Anforderungen_der_Ernäh
rungsphysiologie,_der_Mikrobiologie_und_der_betriebswirtschaftlichen_Aufwendungen._
Nachteile_sind_in_den_Kosten_für_die_Schnellkühlsysteme_und_entweder_beim_größeren_
Geschirraufwand_beim_Mehrwegsystem_oder_bei_der_Zunahme_des_Abfalls_beim_Ein
wegsystem_sowie_hinsichtlich_des_logistischen_Mehraufwands_zu_sehen.
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Dieses_ Versorgungsmodell_ wurde_ von_ der_ NÖ_ Landeskliniken–Hol
ding_in_den_späteren_Betriebsorganisationsplanungen_nicht_mehr_in_
Betracht_gezogen.

Die_NÖ_Landeskliniken–Holding_plante_vielmehr,_dass_die_Speisenver
sorgung_der_Standorte_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_Wiener_Neu
stadt_mit_jeweils_einer_eigenen_Küche_und_herkömmlicher_Produktion_
mit_Ausspeisung_(„Cook_and_Serve“)_erfolgen_soll._Die_NÖ_Landeskli
niken–Holding_ging_dabei_von_folgenden_Annahmen_aus,_die_sich_am_
tatsächlichen_Bedarf_orientierten:

Die_Anzahl_der_durchschnittlich_pro_Tag_prognostizierten_gewichteten_
Portionen_war_mit_dem_Iststand_aus_2009_nahezu_ident._Lediglich_für_
den_Standort_Baden_waren_statt_rd._550_Portionen_rd._740_Portionen_
geplant,_weil_eine_Leistungsausweitung_durch_die_Mitversorgung_des_
künftig_größeren_Pflegeheims_vorgesehen_war._Dadurch_ergäbe_sich_
ein_Personalmehrbedarf_von_rd._13,5_Mitarbeitern,_der_mit_12,5_VBÄ_
an_Fremdpersonal_sowie_mit_weiteren_0,5_VBÄ_in_Baden_und_Mödling_
im_Verwaltungsbereich_abgedeckt_werden_soll._Die_Mehrkosten_werden_
voraussichtlich_rd._0,4_Mill._EUR_betragen._Für_die_Küche_im_geplanten_
LK_Wiener_Neustadt_lagen_noch_keine_Plandaten_vor.

 45.2 Angesichts_der_bei_der_Neuorganisation_der_Speisenversorgung_von_
der_NÖ_Landeskliniken–Holding_für_den_Standort_Baden_errechneten_
Personalaufstockung_und_der_damit_verbundenen_Mehrkosten_ver_glich_
der_RH_anhand_eines_„Cook_and_Chill“–Modells_mögliche_Einsparungs
potenziale.

Tabelle 24: Speisenversorgung NÖ Landeskliniken–Holding

durchschnittlich ge wich
tete Tages portionen

Personal Personalkosten

Anzahl in VBÄ1 in Mill. EUR2

LK Wiener Neustadt 890 70,8 2,70

LK Mödling 420 29,9 1,06

LK Baden 735 46,5 1,60

LK Neunkirchen 490 33,0 1,26

Summe 2.535 180,2 6,62
1  Am Standort Baden beinhaltet das Personal in VBÄ das eigene Personal (21,0), das Fremdpersonal (13,0) und das zu sätzliche 

Fremdpersonal (12,5).
2  Die Personalkosten beinhalten die durchschnittlichen Personalkosten 2009 eigener Mitarbeiter sowie das unter den Sach

aufwand fallende Fremdpersonal.

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung; Berechnungen des RH
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Der_RH_legte_seinem_Modell_eine_Zentralküche_für_3.000_bis_5.000_Tages
portionen_zugrunde,_die_bspw._im_Versorgungszentrum_Wiener_Neustadt_
eingerichtet_werden_könnte._Ergänzend_notwendig_wären_u.a._Finali
sierungsküchen_als_Essen–Ausgabestellen_an_den_einzelnen_Standor
ten._Der_RH_erweiterte_sein_Modell_um_Stauräume_für_die_Transportwa
gen_bzw._Räume_für_die_Wagenreinigung_und_Speisenverteilung._Nicht_
inkludiert_war_das_Personal_für_die_Frühstücks–_und_Abendessenszu
bereitung._Daraus_ergäbe_sich_folgender_Personalbedarf:

Der_ RH_ errechnete_ auf_ diese_ Weise_ ein_ Einsparungspotenzial_ von_
rd._113_Mitarbeitern._Allerdings_müssten_für_die_Zubereitung_des_Früh
stücks_ und_ des_ Abendessens_ in_ den_ vier_ Landeskliniken_ zusätzlich_
rd._25_Mitarbeiter_(auch_in_Teilzeit)_vorgesehen_werden._Damit_könnte_
nach_Ansicht_des_RH_mit_einem_Personalstand_von_rd._90_Mitarbei
tern_ die_ gesamte_ Speisenversorgung_ der_ vier_ Landeskliniken_ erfol
gen._Die_ Einsparungen_ an_Personalkosten_ könnten_ rd._ 3_Mill._ EUR_
pro_Jahr_betragen._Zudem_würde_sich_in_den_LK_Baden–Mödling_und_
in_Neunkirchen_auch_ein_geringerer_Flächenbedarf_von_ rd._450_m2_
(rd._2,7_Mill._EUR_geringere_Baukosten)_ergeben.

Der_RH_wies_ auf_ die_Kostenvorteile_ einer_ zeitlichen_und_ räumlichen_
Entkopplung_der_Speisenproduktion_von_der_Speisenausgabe_durch_das_
Modell_„Cook_and_Chill“_hin._Er_empfahl_der_NÖ_Landeskliniken–Holding,_
die_Zentralküche_in_das_Logistikzentrum_Wiener_Neustadt_zu_integrieren_
und_die_Betriebsorganisation_sowie_das_Raum–_und_Funktionsprogramm_
der_drei_überprüften_Landeskliniken_dahingehend_zu_überarbeiten.

Tabelle 25: Speisenversorgung mit „Cook and Chill“

mögliche Tages
portionen

Personal Personalkosten

Anzahl in VBÄ in Mill. EUR

Produktion in Wiener 
Neustadt Zentralküche 3.000 bis 5.000 35 1,33

Ausgabestelle LK Wiener 
Neustadt 1.200 10 0,38

Ausgabestelle LK Mödling 600 6 0,23

Ausgabestelle LK Baden 1.200 10 0,38

Ausgabestelle LK 
Neunkirchen 600 6 0,23

Summe 3.600 67 2,55

Quelle: Berechnungen des RH
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 45.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	habe	es	zum	Wohle	der	
Patienten	und	Mitarbeiter	die	Entscheidung	getroffen,	an	allen	Stand
orten	täglich	frisch	in	eigenen	Küchen	zu	kochen	(Cook	and	Serve).	
Das	Land	sei	davon	überzeugt,	dass	Cook	and	Serve	qualitativ	hoch
wertiger	ist	als	alternative	Methoden,	wie	die	vorgeschlagene	Cook	and	
Chill–Variante.	Neben	der	Qualität	sei	auch	der	ökologische	Aspekt	
ausschlaggebend	gewesen,	weil	durch	die	Transporttätigkeit	von	der	
Zentralküche	zu	den	einzelnen	Standorten	zusätzliche	Umweltbelas
tungen	durch	den	Verkehr	entstünden.	Im	Übrigen	müsse	die	regionale	
Wertschöpfung	miteinbezogen	werden.

 45.4 Der_RH_hielt_es_in_Anbetracht_der_negativen_Beurteilung_der_Speisen
zubereitung_mittels_Cook_and_Chill_durch_das_Land_Niederösterreich_
für_bemerkenswert,_dass_dieses_System_auch_in_niederösterreichischen_
Landeskindergärten_und_Horten_angewendet_wird._Darüber_hinaus_wies_
der_RH_darauf_hin,_dass_sich_in_anderen_Bundesländern_auch_Kranken
häuser_und_Altenheime_dieses_Speisenversorgungssystems_bedienen.

 46.1 (1)_Das_Land_sah_für_die_Finanzierung_der_Neubauten_der_LK_Baden–
Mödling_ und_Neunkirchen_ eine_ Leasingfinanzierung_ vor._ Dies_ ent
sprach_der_Praxis_des_Landes_bei_der_Sonderfinanzierung_von_Bauvor
haben.

Im_jeweiligen_Rechnungsabschluss_des_Landes_scheinen_bei_Leasing
finanzierungen_die_Ausgaben_für_die_jährlichen_Leasingentgelte_und_
Kautionen_ auf._ Die_ noch_ aushaftenden_ Kautionen_ und_ Leasingent
gelte_von_abgeschlossenen_Bauprojekten_werden_ im_Nachweis_über_
den_Stand_der_nicht_fälligen_Verwaltungsschulden47_ausgewiesen.

Im_ersten_Jahr_nach_Inbetriebnahme_werden_die_Zahlungen_aus_den_Lea
singverträgen_rd._16,32_Mill._EUR_(Standort_Baden),_rd._19,60_Mill._EUR_
(Standort_Mödling)_und_rd._12,20_Mill._EUR_(LK_Neunkirchen)_betra
gen._Die_jährlichen_Zahlungen_werden_in_den_Folgejahren_abnehmen_
und_sich_nach_elf_Jahren_auf_rd._13,27_Mill._EUR_(Standort_Baden),_
rd._7,88_Mill._EUR_(Standort_Mödling)_und_rd._9,62_Mill._EUR_(LK_Neun
kirchen)_belaufen.48

47_ Finanzierungserfordernisse_für_künftige_Finanzjahre
48_ Beträge_ohne_Wertsicherung;_Beträge_für_den_Standort_Mödling_ohne_Leasingentgelte_

für_die_Mobilien_

Finanzierung
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(2)_ Im_ Zeitraum_ 2005_ bis_ 2010_ wies_ der_ Gesamthaushalt_ des_ Lan
des_durchgehend_einen_Abgang_auf._In_diesem_Zeitraum_stiegen_die_
Einnahmen_ (ohne_ Fremdfinanzierung)_ um_ rd._ 14_ %,_ die_ Ausgaben_
um_rd._19_%._Die_durchschnittlichen_Steigerungsraten_der_Ausgaben_
waren_höher_als_jene_der_Einnahmen._Im_selben_Zeitraum_stiegen_die_
Schulden_des_Landes,_und_zwar_die_Finanzschulden_aus_Darlehen_um_
rd._136_%_von_rd._1,68_Mrd._EUR_(2005)_auf_rd._3,96_Mrd._EUR_(2010)._
Die_inneren_Anleihen49_verringerten_sich_von_rd._1,52_Mrd._EUR_auf_
rd._1,33_Mrd._EUR.
49_ Kreditähnliche_Finanzierungen_aus_eigenen_Rücklagen,_die_zu_einem_späteren_Zeit

punkt_aus_dem_Ressortbudget_getilgt_werden.

Tabelle 26: Leasingfinanzierung LK Baden–Mödling und LK Neunkirchen

LK Baden–Mödling LK Neunkirchen

Standort Baden Standort Mödling1

in Mill. EUR in Mill. EUR

Immobilienleasing

Gesamtkosten gemäß ÖNORM B 1801–12 211,80
(Kostenbasis 02/10)

118
(Kostenbasis 01/07)

154,80
(Kostenbasis 01/09)

Gesamtinvestitionskosten3 272,20 1701 195

Leasingentgelt jährlich 11,09 halbjährlich 3,58 jährlich 8,06

Kautionszahlung jährlich 2,18 einmalig 11,72
halbjährlich rd. 0,363 jährlich 1,56

Mobilienleasing Langläufer

Gesamtkosten gemäß ÖNORM B 1801–12 6,95 6

Gesamtinvestitionskosten3 8,90 7,50

halbjährliches Leasingentgelt rd. 0,503 rd. 0,427

Mobilienleasing Kurzläufer

Gesamtkosten gemäß ÖNORM B 1801–12 6,95 6

Gesamtinvestitionskosten3 8,90 7,50

halbjährliches Leasingentgelt 1,02 rd. 0,863

1  Die Leasingtransaktion für den Standort Mödling unterscheidet sich insofern von jener des Standorts Baden und des LK Neun
kirchen als bestehende Immobilienleasingverträge (z.B. Projekt OP Mödling, Umbau Unfallerstversorgung etc.) integriert 
wurden, wodurch sich auch höhere Gesamtinvestitionskosten ergaben. Die Mobilienleasingverträge werden nach Abschluss des 
Hochbauvorhabens bei Übergabe der Mobilien erstellt und unterfertigt werden.

2  Gesamtkosten im Hoch– und Tiefbau, Untergliederung in neun Kostenbereiche (Grund, Aufschließung, Bauwerk – Rohbau, 
Bauwerk – Technik, Bauwerk – Ausbau, Einrichtung, Außenanlagen, Honorare, Nebenkosten, Reserven)

3  Gesamtkosten zuzüglich Finanzierungs– und Nebenkosten (Valorisierungen, Zwischenfinanzierungszinsen, Nebenkosten, v.a. 
Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungsgebühr und Bestandvertragsgebühr)

Quellen: Land Niederösterreich; NÖ Landeskliniken–Holding
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Auch_die_nicht_fälligen_Verwaltungsschulden_stiegen_an._Die_darin_ent
haltenen_offenen_Tilgungen_und_Kautionen_für_leasingfinanzierte_Bau
projekte_erhöhten_sich_um_rd._45_%_von_rd._695,90_Mill._EUR_(2005)_
auf_rd._1,02_Mrd._EUR_(2010).

 46.2 Der_RH_wies_vor_dem_Hintergrund_der_dargestellten_Entwicklung_der_
finanziellen_ Lage_ des_ Landes_ in_ den_ Jahren_2005_bis_ 2010_ auf_ die_
zusätzliche_finanzielle_Belastung_durch_die_Krankenhausneubauten_hin._
Die_jährlichen_Leasingentgelte_und_Kautionszahlungen_für_die_Kran
kenhausneubauten_erhöhen_nicht_nur_die_jährlichen_Ausgaben_des_Lan
des,_sondern_auch_die_nicht_fälligen_Verwaltungsschulden._Durch_die_
Neubauten_fallen_zusätzliche_Ausgaben_durch_die_Leasingentgelte_und_
Kautionen_in_der_Größenordnung_von_rd._39_Mill._EUR_(ohne_Wertsi
cherung)_an.

 46.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dazu	mit,	es	weise	in	einem	umfas
senden	Leasingbericht	 alle	 geleisteten	Zahlungen	und	die	künftigen	
Belastungen	aus	den	Leasingverträgen	aus.	Entsprechend	der	Voran
schlags–	und	Rechnungsabschlussverordnung	sei	der	Nachweis	über	
den	Stand	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	transparent	darge
stellt.

 46.4 Der_RH_stellte_klar,_dass_es_ihm_bei_seinen_Ausführungen_vor_allem_
um_die_zusätzliche_finanzielle_Belastung_des_Landes_durch_die_Kran
kenhausneubauten_ging._Die_Transparenz_der_nicht_fälligen_Verwal
tungsschulden_wurde_nicht_thematisiert.

 47.1 Entsprechend_den_ langjährigen_Gepflogenheiten_des_Landes50_wur
den_zur_Sonderfinanzierung_der_Neubauten_des_LK_Baden–Mödling_
und_Neunkirchen_Leasingfinanzierungen_herangezogen._Wirtschaft
lichkeitsanalysen_in_Form_von_Gegenüberstellungen_einzelner_Finan
zierungsalternativen_(z.B._Leasing–_versus_Darlehensfinanzierung_bzw._
Mischformen)_lagen_nicht_vor._Das_Amt_der_Niederösterreichischen_Lan
desregierung_begründete_die_Vorteile_der_Leasingfinanzierung_vor_allem_
mit_dem_Vorsteuerabzug_für_die_Errichtungskosten_und_den_dadurch_
um_16,67_%_geringeren_Gesamtkosten.

50_ Auch_die_Bauvorhaben_LK_Wiener_Neustadt,_Funktions–_und_Bettentrakt_sowie_sicher
heitstechnische_Maßnahmen_(Gesamtkosten_von_29,30_Mill._EUR,_Preisbasis_1._Jän
ner_2010)_und_LK_Wiener_Neustadt,_Neubau_Versorgungseinheit_Maßnahmen_(Gesamt
kosten_von_18,70_Mill._EUR,_Preisbasis_1._Jänner_2010)_waren_leasingfinanziert.
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Im_Rahmen_der_Leasingfinanzierung_übernahm_die_jeweilige_Leasing
gesellschaft_auch_die_baukaufmännische_Abwicklung_und_erhielt_dafür_
einen_Anspruch_auf_0,1_%_(für_Baden_und_Neunkirchen)_bzw._0,5_%_
(für_Mödling)_der_Errichtungskosten._

 47.2 In_Anbetracht_der_finanziellen_Größenordnung_der_Bauvorhaben_bean
standete_der_RH,_dass_den_Finanzierungsentscheidungen_über_die_Neu
bauten_ der_ LK_Baden–Mödling_ und_Neunkirchen_ keine_Wirtschaft
lichkeitsanalysen_ zugrundelagen._Der_Vorsteuerabzug,_ ein_gängiges_
Argument_für_die_Vorteilhaftigkeit_des_Leasings_bei_Bauten_der_öffentli
chen_Hand,_kam_nach_Ansicht_des_RH_bei_der_Errichtung_von_Kranken
anstalten_nicht_zum_Tragen,_weil_diese_bereits_durch_das_Gesundheits–_
und_Sozialbereich–Beihilfengesetz51_ zum_Vorsteuerabzug_berechtigt_
waren._Der_RH_empfahl_daher_dem_Land_Niederösterreich,_für_künf
tige_ Krankenhausneubauten_ den_ Finanzierungsentscheidungen_ eine_
umfassende_Wirtschaftlichkeitsanalyse_zugrundezulegen.

Für_die_baukaufmännische_Abwicklung_der_Bauvorhaben_Baden–Möd
ling_und_Neunkirchen_durch_die_Leasinggesellschaften_wird_ein_Ent
gelt_in_der_Größenordnung_von_rd._1_Mill._EUR_anfallen,_wobei_die_
Abgeltung_für_Mödling_besonders_auffällig_war._Nach_Ansicht_des_RH_
verfügt_das_Amt_der_Niederösterreichischen_Landesregierung_(Baudi
rektion_–_Abteilung_Landeshochbau)_über_ausreichendes_Fachwissen,_
um_diese_Aufgabe,_die_zu_seinen_Kernaufgaben_zählt,_selbst_zu_erfül
len._Aufgrund_der_gewählten_Leasingfinanzierung_war_allerdings_die_
Zuziehung_externer_Experten_zwingend_erforderlich._Der_RH_empfahl_
dem_Land_Niederösterreich,_eine_enge_Zusammenarbeit_von_Fachab
teilung_und_Leasinggesellschaften_anzustreben,_um_eine_angemessene_
Begleitung_der_Bauprojekte_und_die_erforderliche_Qualität_der_Ergeb
nisse_sicherzustellen.

 47.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	in	die	Bewer
tung	der	Vorteilhaftigkeit	von	Sonderfinanzierungen	aufgrund	der	lang
fristigen	 Nutzungsdauer	 sowie	 der	 hohen	 Investitionsvolumina	 von	
Krankenanstaltenbauten	neben	den	rein	wirtschaftlichen	Gegenüber
stellungen	aktueller	Finanzierungskonditionen	auch	langfristige	Risiko
abwägungen	einfließen.	So	lägen	die	Finanzierungskonditionen	eigen
tumsrechtlich	besicherter,	langfristig	vermieteter	Immobilien	aufgrund	
der	derzeitigen	Situation	der	Finanzmärkte	kaum	über	den	Konditi
onen	einer	Kreditfinanzierung	des	Landes	Niederösterreich	mit	glei
cher	Laufzeit.	Die	Zusammenarbeit	zwischen	dem	Land	und	der	Lea
singgesellschaft	erfolge	auf	Grundlage	einer	festgelegten	Projekt–	und	

51_ BGBl._Nr._746/1996_i.d.g.F.



106 Niederösterreich 2012/3

Finanzierung

Organisationsstruktur,	wodurch	die	gewünschte	enge	Zusammenarbeit	
zukünftig	noch	besser	gewährleistet	sei.

 47.4 Der_ RH_ nahm_ die_ Stellungnahme_ des_ Landes_ Niederösterreich_ zur_
Kenntnis._Er_hielt_jedoch_fest,_dass_die_vom_Land_angeführten_Überle
gungen_(Vergleich_der_Finanzierungskonditionen_für_langfristig_ver
mietete_Immobilien_mit_einer_Kreditfinanzierung_mit_gleicher_Laufzeit_
und_Risikoabwägungen_in_Bezug_auf_Änderungen_im_Gesundheits–_und_
Sozialbereich–Beihilfengesetz)_bei_den_Finanzierungsentscheidungen_
über_die_Neubauten_der_LK_Baden–Mödling_und_Neunkirchen_weder_
dokumentiert_noch_quantifiziert_waren.

 48.1 Im_Folgenden_wurden_jene_Feststellungen_des_RH,_die_gegen_Kranken
hausneubauten_an_vier_Standorten_sprechen,_nochmals_zusammenge
fasst_dargestellt:

Alle_vier_Standorte_betreffend:

Das_Land_Niederösterreich_stellte_im_Vorfeld_der_Entscheidungen_über_
die_Neubauten_in_Baden,_Mödling,_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_
keine_Untersuchungen_hinsichtlich_ gemeinsamer_ Standorte_ (Baden/
Mödling,_Neunkirchen/Wiener_Neustadt)_an_und_zog_somit_nicht_alle_
Handlungsalternativen_in_Betracht._(TZ_4,_6)

Vom_Land_Niederösterreich_beauftragte_Studien_über_die_regionalöko
nomischen_Auswirkungen_von_Krankenanstalten_waren_nicht_geeig
net,_die_Bauentscheidungen_des_Landes_volkswirtschaftlich_zu_bele
gen._(TZ_8)

Die_Krankenhausneubauten_stellten_eine_zusätzliche_Belastung_für_den_
Landeshaushalt_dar._(TZ_47)

Die_Entscheidung,_an_jedem_Standort_eine_Küche_nach_der_herkömm
lichen_Methode_(Cook_and_Serve)_zu_betreiben,_führte_zu_hohen_Kos
tennachteilen._Eine_Cook_and_Chill–Speisenversorgung_mit_einer_Zent
ralküche_ in_Wiener_Neustadt_brächte_bei_gleicher_Qualität_ jährliche_
Einsparungen_von_zumindest_3_Mill._EUR._(TZ_45)

Die_Standorte_Baden_und_Mödling_betreffend:

Untersuchungen_hinsichtlich_eines_gemeinsamen_Standorts_(Ein–Haus–
Variante)_unterblieben,_obwohl_ein_vom_Land_beauftragtes_Beratungs
unternehmen_bei_zwei_Standorten_auf_hohe_Investitionskosten_und_blei
bende_Kostennachteile_hinwies._Zudem_wies_das_Gutachten_darauf_hin,_

Zusammenfassende 
Betrachtung
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dass_ein_Ausbau_am_Standort_Mödling_nicht_realisierbar_sei._Im_Gut
achten_wurde_die_politische_Umsetzbarkeit_übrigens_doppelt_so_hoch_
gewichtet_wie_die_Qualität_der_medizinischen_Versorgung._(TZ_4)

Eine_von_der_NÖ_Landeskliniken–Holding_durchgeführte_Wirtschaftlich
keitsrechnung_erfolgte_erst_zu_einem_Zeitpunkt,_zu_dem_die_Grundsatz
entscheidungen_für_den_Neubau_an_zwei_Standorten_bereits_getroffen_
waren._Der_Vorteil_der_Zwei–Haus–Variante_in_der_Wirtschaftlichkeits
rechnung_ergab_sich_im_Wesentlichen_aus_der_als_notwendig_angenom
menen_Aufrechterhaltung_einer_Mindestversorgung_an_beiden_Stand
orten,_die_aber_aufgrund_ihrer_geringen_Entfernung_grundsätzlich_zu_
überdenken_gewesen_wäre._(TZ_5)

Der_vom_RH_auf_Grundlage_der_Berechnungen_der_NÖ_Landeskliniken–
Holding_vorgenommene_Kostenvergleich_einer_Ein–Haus–Variante_mit_
der_Zwei–Haus–Variante_kam_zu_dem_Ergebnis,_dass_sich_bei_den_Inves
titionskosten_ein_Kostenvorteil_von_insgesamt_rd._34_Mill._EUR_(ohne_
Folgekosten)_zugunsten_der_Ein–Haus–Variante_ergäbe._(TZ_5)

Die_Grundstücksauswahl_für_die_Krankenhausneubauten_wurde_ohne_
Berücksichtigung_einer_allfälligen_Zusammenlegung_der_Krankenan
stalten_getroffen._Dadurch_ergaben_sich_auch_keine_Erweiterungsopti
onen_für_den_Standort_Mödling._(TZ_12,_13)

Die_Zusammenführung_beider_Standorte_zu_einem_gemeinsamen_wurde_
von_Primarärzten_sowie_etlichen_niedergelassenen_Ärzten_unterstützt._
(TZ_4)

Eine_Ein–Haus–Variante_wäre_auch_aus_medizinisch–organisatorischen_
Gründen_ zweckmäßiger._ Beispielsweise_ erforderte_ die_ medizinische_
Grundversorgung_(75_%_bis_85_%_der_Leistungen)_an_beiden_Stand
orten_Doppelstrukturen._Die_Strategie,_elektive_Eingriffe_am_Standort_
Mödling_und_akute_Behandlungen_am_Standort_Baden_zu_konzentrie
ren,_ ließ_sich_nicht_ohne_Kompromisse_umsetzen_und_trug_zu_Dop
pelstrukturen_bei._Ein_optimierter_Einsatz_von_Großgeräten_war_nicht_
möglich._(TZ_20,_21,_22)

Durch_die_getrennten_Standorte_konnten_auch_keine_Einsparungspoten
ziale_in_der_Verwaltung_realisiert_werden._(TZ_43)
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Die_Standorte_Neunkirchen_und_Wiener_Neustadt_betreffend:

Die_Erweiterung_des_Leistungsspektrums_des_LK_Neunkirchen_mit_den_
Schwerpunkten_Psychiatrie_und_Orthopädie_führte_zu_einer_langfris
tigen_Absicherung_des_Standortes_und_hemmte_allfällige_Strukturbe
reinigungen_in_der_Zukunft._(TZ_26)

Synergien_ bei_ den_ Großgeräten_ (z.B._ MRT)_ könnten_ besser_ genutzt_
werden._(TZ_30)

 48.2 In_ Anbetracht_ der_ zusammengefasst_ dargestellten_ Argumente,_ der_
hohen_finanziellen_Belastung_des_Landeshaushalts_ durch_die_Kran
kenhausneubauten_und_der_Tatsache,_dass_bei_der_Planung_von_Kran
kenhausneubauten_die_Standortstruktur_zumindest_ für_die_nächsten_
30_Jahre_festgelegt_wird,_empfahl_der_RH_dem_Land_Niederösterreich,_
seine_Entscheidung,_für_die_LK_Baden–Mödling,_Neunkirchen_und_Wie
ner_Neustadt_an_vier_Standorten_Krankenhausneubauten_zu_errichten,_
nochmals_zu_überdenken._Der_RH_hielt_insbesondere_die_Festlegung,_
das_LK_Baden–Mödling_weiterhin_an_zwei_getrennten_Standorten_zu_
betreiben,_für_nicht_zweckmäßig.
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 49 Zusammenfassend empfahl der RH:

(1) Im Hinblick auf die Tatsache, dass bei der Planung von Kran
kenhausneubauten die Standortstruktur zumindest für die nächsten 
30 Jahre festgelegt wird, sollte die Entscheidung, die LK Baden–
Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt an vier Standorten neu 
zu errichten, nochmals überdacht werden. (TZ 48)

(2) Bezüglich der in Mödling erworbenen Liegenschaften, die als 
Standort für eine Krankenanstalt nicht geeignet waren, sollten im 
Interesse des Landes gelegene Nutzungsmöglichkeiten überlegt oder 
die Grundstücke möglichst gewinnbringend veräußert werden. (TZ 11)

(3) Für das Altgebäude der Krankenanstalt in Baden wäre nach 
einer Anpassung an einen modernen Standard eine Nachnutzung 
von abgestuften Versorgungsstrukturen, z.B. für ein Pflegeheim, zu 
untersuchen. (TZ 9)

(4) Aufgrund der eingeschränkt verfügbaren Versorgung im nie
dergelassenen Bereich wäre der bestehende Bereitschaftsdienst der 
Ärzte für Allgemeinmedizin örtlich in die Landeskliniken zu inte
grieren. (TZ 36)

(5) Für künftige Krankenhausneubauten wäre den Finanzierungsent
scheidungen eine umfassende Wirtschaftlichkeitsanalyse zugrunde
zulegen. (TZ 47)

(6) Um eine angemessene Begleitung der Bauprojekte und die erfor
derliche Qualität der Ergebnisse sicherzustellen, wäre eine enge 
Zusammenarbeit von Fachabteilung und Leasinggesellschaft anzu
streben. (TZ 47)

(7) Die Anwendung einer Bauweise in Raumzellenstruktur wäre 
wegen der vergleichsweise geringeren Kosten und der kurzen Bau
zeit auch bei anderen Krankenhauszubauten zu erwägen. (TZ 7)

(8) Aufgrund der bis 2030 absehbaren medizinischen Entwicklung, 
die eine noch stärkere Verlagerung des Leistungsangebots in den 
tagesklinischen bzw. ambulanten Bereich erwarten lässt, wäre eine 
Reduzierung der vollstationären Kapazitäten noch in den Planungen 
für die Neubauten in Baden, Mödling, Neunkirchen und Wiener 
Neustadt zu berücksichtigen. (TZ 18)

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen

Land Niederösterreich

NÖ Landeskliniken–
Holding
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(9) Angesichts der niedrigen Bettenauslastung und der im LK Neun
kirchen über dem Landes– bzw. Bundesdurchschnitt gelegenen 
Belagsdauern wären bei der Neuerrichtung der Landeskliniken die 
geplanten Bettenzahlen für das LK Baden–Mödling und für das 
LK Neunkirchen nochmals zu überdenken. (TZ 19)

(10) Im Hinblick auf die geplante Änderung der Fächeraufteilung 
zwischen Baden und Mödling wären zeitgerecht Maßnahmen zur 
Lenkung der Patientenströme zu ergreifen. (TZ 20)

(11) Die Notwendigkeit der an den beiden Standorten des LK Baden–
Mödling geplanten Raumreserven für drei medizinische Großgeräte 
sollte überdacht werden. (TZ 22)

(12) Aufgrund der Änderungen in der medizinischen Leistungser
bringung, der geplanten neuen Betriebsformen sowie durch Auslas
tungsoptimierung und Maßnahmen zur Belagsdauerreduktion wäre 
für das LK Baden–Mödling eine Redimensionierung der Bettenka
pazitäten vorzunehmen. (TZ 24)

(13) Für einen geregelten Transfer der Abteilung für Orthopädie des 
LK Wiener Neustadt in das LK Neunkirchen sollte gesorgt werden. 
In diesem Zusammenhang sollten die geplanten Bettenkapazitäten 
mittelfristig nach Inbetriebnahme des Neubaus evaluiert und gege
benenfalls angepasst werden. (TZ 27)

(14) Die Bemühungen des LK Neunkirchen zur Forcierung der tages
klinischen Leistungen sollten unterstützt werden. (TZ 27)

(15) Die Einsparungen des LK Neunkirchen, die sich vor allem aus 
der neuen Betriebsorganisation, den neuen baulichen Strukturen 
und der medizinischen Schwerpunktsetzung ergeben, sollten tat
sächlich realisiert werden. (TZ 28)

(16) Die Einrichtung eines Comprehensive Cancer Centers im Zuge 
eines Neubaus des LK Wiener Neustadt sollte auf die Versorgungs
stufe im Rahmen eines regulären Onkologischen Referenzzentrums 
beschränkt werden. (TZ 29)

(17) Im Interesse einer besseren Auslastung des MRT–Gerätes im 
LK Neunkirchen sollten die Verhandlungen über einen Kassenver
trag wieder aufgenommen werden. (TZ 30)
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(18) Zwischen dem LK Wiener Neustadt und dem LK Neunkirchen 
wären die Möglichkeiten der Teleradiologie auszubauen und dadurch 
Einsparungen bei den Nachtdiensten von rd. 250.000 EUR jährlich 
zu realisieren. (TZ 30)

(19) Die Entwicklung der Kosten für die auf Werkvertragsbasis vor
genommenen Obduktionen wären zu beobachten, die Personalres
sourcen des Instituts für Pathologie in Wiener Neustadt zu evaluie
ren und nach Möglichkeit eine Mitversorgung durch das LK Wiener 
Neustadt zu realisieren. (TZ 31)

(20) Die Pläne zur Optimierung der Leistungserbringung im Bereich 
der Labordiagnostik sollten rasch umgesetzt werden. (TZ 32)

(21) Es wäre zu evaluieren, ob im Bereich der Physikalischen Medi
zin ein ähnliches Modell wie im Bereich der Labordiagnostik umge
setzt und Synergiemöglichkeiten genutzt werden könnten. (TZ 33)

(22) Die Zusammenlegung der sowohl in Baden als auch in Mödling 
derzeit getrennt voneinander geplanten interdisziplinären Aufnah
meambulanzen und Unfallnotaufnahmen wäre zu prüfen und allen
falls eine zentrale Aufnahmestelle je Standort vorzusehen. (TZ 35)

(23) Die interdisziplinäre Belegung wäre weiter voranzutreiben und 
das zukünftig fächerübergreifende Bettenmanagement mittelfristig 
dem Verantwortungsbereich der Pflege zu übertragen. (TZ 37)

(24) Das Konzept der Bereichsleitung sollte nur dort angewendet 
werden, wo auch gleichzeitig Stationsleitungen eingespart werden. 
(TZ 38)

(25) Für das LK Baden–Mödling wäre eine Redimensionierung der 
IMCU–Bereiche zu prüfen. (TZ 39)

(26) Die aus der Vorbereitung und der Umsetzung des Projekts der 
interdisziplinären Tagesklinik am Standort Mödling gewonnenen 
Erfahrungen wären bei der Implementierung der Tageskliniken in 
den Neubauten zu nutzen. (TZ 40)

(27) Die Dimensionierung der OP–Kapazitäten im LK Baden–Möd
ling sollten überarbeitet und die in Mödling vorgesehene Raumre
serve gestrichen werden. (TZ 41)
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Schlussbemerkungen/ 
Schlussempfehlungen

(28) Bezüglich der LK Baden–Mödling, Neunkirchen und Wiener 
Neustadt wären die noch offenen Maßnahmen einer externen OP–
Analyse nach Möglichkeit rasch umzusetzen, um in den Neubauten 
einen reibungslosen und effizienten OP–Betrieb zu gewährleisten. 
(TZ 42)

(29) In Bezug auf das LK Baden–Mödling und das LK Neunkir
chen wären die Vereinbarkeit der OP–Betriebszeiten mit den Ärzte–
Betriebsvereinbarungen zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende 
Verhandlungen in die Wege zu leiten. Weiters wären die Dienst
zeiten der beteiligten Berufsgruppen und die OP–Betriebszeiten zu 
synchronisieren. (TZ 42)

(30) Wegen der Kostenvorteile einer Speisenproduktion durch das 
Modell „Cook and Chill“ wären für die Versorgung der Landeskli
niken in der Thermenregion eine Zentralküche in das Logistikzent
rum Wiener Neustadt zu integrieren und die Betriebsorganisation 
sowie das Raum– und Funktionsprogramm der überprüften Lan
deskliniken dahingehend zu überarbeiten. (TZ 45)
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AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, 
 BGBl. Nr. 51/1991 i.d.g.F.

B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
BGBl. Bundesgesetzblatt
BH Bezirkshauptmannschaft(en)
BKA  Bundeskanzleramt
BM... Bundesministerium ...
BMF für Finanzen
BMWFJ für Wirtschaft, Familie und Jugend
bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise

EDV elektronische Datenverarbeitung
EUR Euro

ff. fortfolgende

gem. gemäß
GewO Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 i.d.g.F.

i.d.g.F. in der geltenden Fassung
i.d.R. in der Regel
IKS Internes Kontrollsystem
inkl. inklusive
Investitions- Gesetz vom 28. Oktober 1998 zur Beschleunigung von
Beschleuni- Verwaltungsverfahren über die Errichtung oder Änderung
gungsgesetz von Anlagen, LGBl. Nr. 1/1999 (Salzburg)
i.S.d. im Sinne des
IT Informationstechnologie

km/h Kilometer pro Stunde

L–VG Landes–Verfassungsgesetz
LAKIS Landeskommunikations– und Informationssystem
LGBl. Landesgesetzblatt
lt. laut

Mill. Million(en)
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NÖ Niederösterreich
Nr.  Nummer
n.v. nicht verfügbar

Pyrotechnik- Pyrotechnikgesetz 1974, BGBl. Nr. 282/1974 
gesetz 1974 (aufgehoben durch das Pyrotechnikgesetz 2010)
Pyrotechnik- Pyrotechnikgesetz 2010, BGBl. I Nr. 131/2009 i.d.g.F.
gesetz 2010

RH Rechnungshof
rd. rund

Salzburger Bau- Salzburger Baupolizeigesetz 1997, LGBl. Nr. 40/1997 i.d.g.F.
polizeigesetz 
StVO Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 i.d.g.F.

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
UVS Unabhängiger Verwaltungssenat

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalent(–e, –en)
vgl. vergleiche
VStG Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991 i.d.g.F.
VStV Verwaltungsstrafverfahren
VVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 53/1991 

i.d.g.F.

z.B. zum Beispiel

Abkürzungen
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Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Ausgewählte Leistungsbereiche der Bezirkshaupt
mannschaften Melk, St. Johann im Pongau und  
St. Veit an der Glan

Die Kosten für die Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren waren 
in der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau deutlich nied-
riger, die Erledigungszahlen pro Mitarbeiter deutlich höher als in den 
Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Veit an der Glan. Die Dif-
ferenzen waren durch unterschiedliche Funktionalitäten der jewei-
ligen IT–Programme und durch nicht angemessenen Personaleinsatz 
mitbestimmt. Beträchtliche Unterschiede für idente Delikte wiesen 
auch die landesweiten Richtwerte für Strafhöhen auf.

Auch die Betriebsanlagenverfahren erledigte die Bezirkshauptmann-
schaft St. Johann am effizientesten. Für die rasche und wirtschaftliche 
Abwicklung waren dabei eine nahezu flächendeckende Verfahrens-
konzentration des Betriebsanlagenverfahrens mit dem Bauverfahren, 
ein Prozesscontrolling und die frühzeitige Einbindung von Sachver-
ständigen maßgeblich. In Melk und St. Veit dauerten die Verfah-
ren rund einen Monat länger und es fanden hier auch weniger An-
lagenüberprüfungen statt.

Eine zentrale Stelle zur möglichst kundenfreundlichen Erbringung 
von häufig nachgefragten Leistungen (Bürgerbüro) war nur in der 
Bezirkshauptmannschaft Melk eingerichtet. Die Bezirkshauptmann-
schaft St. Johann führte noch keine Kundenbefragung durch. 

Der RH überprüfte die von den Strukturdaten her vergleichbaren 
Bezirkshauptmannschaften Melk, St. Johann im Pongau und St. Veit 
an der Glan. Die Prüfung umfasste die Leistungsbereiche

– Verwaltungsstrafverfahren

– Betriebsanlagenverfahren und

Prüfungsziel

KURZFASSUNG
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– Bürgerservice

– sowie die Einrichtung eines Internen Kontrollsystems.

Ziel der Überprüfung war, die Organisation und die Abläufe der 
überprüften Leistungsbereiche in den einzelnen Bezirkshauptmann-
schaften zu erheben, um die Effektivität, Bürgerfreundlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung zu vergleichen. (TZ 1)

Die Organisationsgrundlagen für die Bezirkshauptmannschaften in 
den drei Ländern unterschieden sich deutlich. Die Organisation der 
Bezirkshauptmannschaften war in Niederösterreich grundsätzlich 
mit drei hierarchischen Ebenen vorgegeben. In Kärnten und Salz-
burg war die Organisation durch die Bezirkshauptleute innerhalb 
eines landesweit vorgegebenen Rahmens gestaltbar. In den Bezirks-
hauptmannschaften Niederösterreichs war mit den Fachgebietslei-
tern eine hierarchische Stufe mehr als in Kärnten und Salzburg 
möglich, durch die Einheitlichkeit der Organisationsstrukturen war 
jedoch grundsätzlich eine bessere Vergleichbarkeit gegeben. (TZ 5)

Der Umfang der den Bezirkshauptleuten vorbehaltenen Agenden war 
in den drei überprüften Bezirkshauptmannschaften unterschiedlich. 
In St. Veit waren die erteilten Genehmigungsbefugnisse an Einzel-
personen und nicht an Positionen geknüpft. (TZ 6)

Personaleinsatz und Kosten im Verwaltungsstrafverfahren

Die Anzahl der für die Erledigung der Strafverfahren eingesetzten 
Mitarbeiter korrelierte in den drei Bezirkshauptmannschaften nicht 
mit der Anzahl der Anzeigen (Werte für 2010):

Organisation der 
Bezirkshauptmann
schaften

Leistungsbereich 
Verwaltungsstraf
verfahren

Kurzfassung

Anzeigen
Befasste Mitarbeiter  

in VBÄ

Anzahl

Melk 58.772 9,46

St. Johann 70.234 7,84

St. Veit 22.622 9,30

Quellen:  BH Melk, St. Johann, St. Veit, Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, 
Salzburg, Kärnten
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Daraus resultierten auch unterschiedliche Erledigungszahlen je Mit-
arbeiter. Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann wies im Jahr 2010 
die deutlich höchste Erledigungszahl pro Mitarbeiter von nicht-
automatisierten Verwaltungsstrafverfahren (5.034 Erledigungen pro 
VBÄ) auf. Die Kosten bezogen auf die Gesamterledigungen (ein-
schließlich automatisierter Verfahren) waren mit rd. 9 EUR am 
geringsten. Dies war auf Skaleneffekte und die effiziente Nutzung 
des eingesetzten IT–Programms für die Bearbeitung von Verwal-
tungsstrafverfahren zurückzuführen. (TZ 7, 8, 21)

Die Bezirkshauptmannschaft Melk befasste mehr Mitarbeiter, als ein 
landesinternes Berechnungsmodell vorgab. Mit nur rd. 1.407 nicht-
automatisierten Erledigungen pro VBÄ im Jahr 2010 wurden hier die 
Effizienzsteigerungspotenziale des neuen IT–Programms noch nicht 
voll ausgeschöpft. Die Kosten bezogen auf die Gesamterledigungen 
beliefen sich auf rd. 14 EUR (um rd. 18 % geringer als noch 2008). 
Der Rückgang der Istkosten je Erledigung in der Bezirkshauptmann-
schaft Melk gegenüber 2008 war im Jahr 2009 insbesondere auf die 
Erhöhung der Verfahrensanzahl bei nahezu gleichbleibendem Mitar-
beiterstand und im Jahr 2010 auch auf eine Verringerung des einge-
setzten Personals (– 0,69 VBÄ) zurückzuführen. (TZ 7, 8, 21)

In der Bezirkshauptmannschaft St. Veit erfolgten im Jahr 2010  
2.396 nichtautomatisierte Erledigungen pro VBÄ. Die insgesamt 
hohe Mitarbeiteranzahl war insbesondere auf die eingeschränkte 
Funktionalität des landesweiten IT–Programms für Verwaltungs-
strafen zurückzuführen. Unter anderem mussten hier alle Anonym-
verfügungen (auch die Radar–Anonymverfügungen) noch manuell 
bearbeitet werden. Dies trieb die Kosten bezogen auf die Gesamt-
erledigungen auf 28 EUR im Jahr 2010 in die Höhe. (TZ 7, 8, 21)

Strafhöhen und Strafeinnahmen

Der Umfang des Anonymverfügungskatalogs und die Höhe der darin 
aufgelisteten Geldstrafen waren jeweils landesweit einheitlich, zwi-
schen den Ländern ergaben sich jedoch zum Teil beträchtliche, sach-
lich kaum begründbare Unterschiede in den vorgesehenen Strafhö-
hen: So betrug z.B. für die Überschreitung der Fahrgeschwindigkeit 
von 50 km/h im Ortsgebiet um 16 bis 20 km/h die festgelegte Strafe 
bei Anonymverfügungen zwischen 35 EUR (St. Veit) und 60 EUR 
(Melk). Auch in den Katalogen für Strafverfügungen zeigten sich 
für diese Geschwindigkeitsüberschreitung im Landesvergleich Unter-
schiede in den vorgesehenen Strafhöhen mit einer Bandbreite von 
45 EUR (St. Veit) bis 75 EUR (St. Johann). (TZ 10)

Kurzfassung
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Die unterschiedlichen Strafhöhen führten auch zu unterschiedlich 
hohen Einnahmen. Die durchschnittlich höchste Strafe je Anonym-
verfügung im Jahr 2010 hob die Bezirkshauptmannschaft St. Johann 
mit rd. 51 EUR (Melk 45 EUR, St. Veit 39 EUR) ein. Die durchschnitt-
lich höchsten Strafen je Strafverfügung bzw. Straferkenntnis sprach 
2010 die Bezirkshauptmannschaft St. Veit mit rd. 165 EUR (Melk 
147 EUR, St. Johann 146 EUR) aus. An Strafgeldern hob z.B. die 
Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Jahr 2010 rd. 1,88 Mill. EUR 
aus 36.498 bezahlten Anonymverfügungen und die Bezirkshaupt-
mannschaft St. Veit 360.000 EUR aus 9.246 Anonymverfügungen 
ein. (TZ 11)

IT–Programme für Verwaltungsstrafverfahren

Die drei in die Überprüfung einbezogenen Länder Kärnten, Nieder-
österreich und Salzburg hatten für die Verwaltungsstrafverfah-
ren jeweils eigens entwickelte Softwareprodukte in Verwendung, 
obwohl diese Verfahren österreichweit nach demselben Verfahrens-
recht abzuwickeln waren. (TZ 12)

Die benutzerorientierte Gestaltung (z.B. vollautomatische Erledi-
gungsroutinen, strukturierte Übersichtsmasken) machte das nie-
derösterreichische IT–Programm besonders zweckmäßig. Das Pro-
gramm ermöglichte eine hohe Automatisierung der Erledigungen 
und gewährleistete eine optimale Unterstützung der Mitarbeiter 
bei der Bearbeitung der Akten. Beim IT–Programm in Salzburg 
war in einzelnen Bereichen die technische Umsetzung aufgrund des 
Alters der Software nicht am neuesten Stand, die Nutzung erfolgte 
jedoch sehr effizient. Das Programm in Kärnten wies eine nur ein-
geschränkte Funktionalität auf: Der Mangel an automatisierten oder 
automatisierbaren Arbeitsabläufen (z.B. bei Radar–Anonymverfü-
gungen oder Erstellung von Schriftstücken) führte zu teilweise inef-
fizienten und unnötig aufwendigen Verarbeitungsschritten. (TZ 13)

Ablauf Anonymverfügungen, Strafverfügungen und Straferkennt-
nisse 

An den Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Johann war im IT–
Programm für Verwaltungsstrafverfahren eine Routine zur vollau-
tomatischen Bearbeitung von Anonymverfügungen vorgesehen, in 
der Bezirkshauptmannschaft St. Veit war in jedem Fall eine hän-
dische Verarbeitung der eingelangten Anzeigen (auch bei Radaran-
zeigen) erforderlich. (TZ 17)

Kurzfassung
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Die postalische Abfertigung der Anonymverfügungen erfolgte in Nie-
derösterreich und Salzburg landesweit zentral, in der Bezirkshaupt-
mannschaft St. Veit durch einen privaten Dienstanbieter. Die lan-
desweit zentrale postalische Abfertigung von automatisch erstellten 
Strafverfügungen gab es nur in Niederösterreich. (TZ 17, 19)

Alle drei überprüften Bezirkshauptmannschaften erreichten in den 
Jahren 2009 und 2010 bei Anonymverfügungen eine Erledigungs-
quote (= Erledigung durch Zahlung des Strafbetrags) von zumin-
dest 80 %. Dies wies die Anonymverfügung als eine effiziente Mög-
lichkeit der Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren aus, zumal 
wenig Personaleinsatz und keine nachweisliche Zustellung erfor-
derlich waren. (TZ 18) 

Die Durchführung des Ermittlungsverfahrens und damit die Wah-
rung des Parteiengehörs im ordentlichen Verfahren (Straferkenntnis) 
erfolgte an den überprüften Bezirkshauptmannschaften unterschied-
lich: In Melk und St. Johann wurden die ordentlichen Verfahren 
vornehmlich schriftlich abgeführt, in St. Veit wurden hingegen ver-
mehrt mündliche Verwaltungsstrafverhandlungen durchgeführt. Dies 
bedingte in der Bezirkshauptmannschaft St. Veit einen hohen Zeit-
aufwand für die Erhebung des Sachverhalts, entsprach jedoch einem 
Bedürfnis der Bürger. (TZ 19)

Die Möglichkeit der elektronischen Signatur von Strafverfügungen 
und Straferkenntnissen bestand nur in der Bezirkshauptmann-
schaft St. Veit noch nicht. (TZ 19)

Das IT–Programm an der Bezirkshauptmannschaft Melk bereitete 
den Exekutionsantrag automatisch vor, die Kommunikation mit dem 
Bezirksgericht erfolgte über den elektronischen Rechtsverkehr. An 
den Bezirkshauptmannschaften St. Johann und St. Veit wurden die 
Exekutionsanträge hingegen durch die Mitarbeiter händisch erstellt 
und im Postweg an das zuständige Bezirksgericht übermittelt. Die 
Übermittlung der Exekutionsbewilligung erfolgte hier ebenfalls per 
Post. (TZ 20)

Kurzfassung
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Verfahrenseinstellungen 

In der Bezirkshauptmannschaft St. Johann war der Anteil von Ver-
fahrenseinstellungen an den eingelangten Anzeigen mit rd. 27 % 
bzw. in der Bezirkshauptmannschaft Melk mit rd. 15 % im Jahr 
2010 signifikant höher als in der Bezirkshauptmannschaft St. Veit 
mit rd. 4 %. Dies war in St. Johann und Melk auch durch die Lage 
und Struktur der Bezirke begründet (z.B. größere Dichte an hoch-
rangigen Straßen, Transitrouten und Fremdenverkehrsgebieten). In 
Salzburg erfolgten Verfahrenseinstellungen bei Erfüllung von vor-
definierten Kriterien vollautomatisch ohne die erforderliche Befas-
sung eines Mitarbeiters. In der Bezirkshauptmannschaft Melk schlug 
das IT–Programm eine Einstellung vor, ein Sachbearbeiter hatte die 
Freigabe zu erteilen. In Kärnten wurden einzustellende Verfahren 
bei der Kontrolle aller Anzeigen händisch von der Verarbeitung aus-
genommen. Standardisierte Auswertungen der Einstellungsgründe 
(z.B. wegen Verjährung) gab es an keiner der überprüften Bezirks-
hauptmannschaften, obwohl diese einen wichtiger Parameter für die 
Effizienz der Aufgabenerfüllung dargestellt hätten. (TZ 15)

Rechtsmittel gegen Strafverfahren

Die drei überprüften Bezirkshauptmannschaften führten keine 
gesonderten Aufzeichnungen über die eingebrachten Einsprüche 
gegen Strafverfügungen bzw. die Art, wie diese erledigt wurden, und 
begaben sich dadurch einer Möglichkeit, allfällige Qualitätsmängel 
in den Entscheidungen aufzudecken. Die überprüften Bezirkshaupt-
mannschaften erfassten allerdings die Zahl der Berufungen gegen 
Straferkenntnisse an den Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS). 
Die Berufungsquote an den UVS lag in St. Veit mit 5 % (2009) und 
8 % (2010) deutlich unter den Werten von Melk und St. Johann für 
2010 (18 % bzw. 19 %). Nur die Bezirkshauptmannschaft St. Johann 
vermerkte die Erledigungsart des UVS und ermittelte auch eine 
Stattgabequote, die einen wichtigen Indikator für die Qualität der 
Erledigungen darstellte. (TZ 9)

Kurzfassung
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Personaleinsatz und Kosten im Betriebsanlagenverfahren

Die Anzahl der Verfahren und der damit befassten Mitarbeiter wie-
sen im Jahr 2010 deutliche Unterschiede auf:

Die Gesamtanzahl der abgeschlossenen Betriebsanlagenverfahren 
war in der Bezirkshauptmannschaft St. Johann mit 1.035 Verfah-
ren (2010) wegen der Anzahl der Bauverfahren und den daraus 
resultierenden Überprüfungsverfahren von Betriebsanlagen deutlich 
höher als in Melk (329 Verfahren) und St. Veit (92 Verfahren). In 
der Bezirkshauptmannschaft St. Johann erledigten im Jahr 2010 
die eingesetzten 6,75 vollbeschäftigten Mitarbeiter 153 Verfah-
ren pro VBÄ, in Melk 5,46 Mitarbeiter 60 Verfahren pro VBÄ und 
in St. Veit 2,28 Mitarbeiter 40 Verfahren pro VBÄ. Eine nahezu 
flächendeckende Verfahrenskonzentration des Betriebsanlagen-
verfahrens mit dem Bauverfahren, ein Prozesscontrolling und die 
frühzeitige Einbindung von Sachverständigen waren für die rasche 
und wirtschaftliche Abwicklung von Betriebsanlagenverfahren 
der Bezirkshauptmannschaft St. Johann maßgeblich. (TZ 22, 23)

Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann wies dadurch auch erheb-
lich günstigere Kosten je abgeschlossenes Verfahren auf: Im Jahr 
2010  549 EUR je abgeschlossenes Verfahren gegenüber 1.069 EUR 
in Melk und 2.632 EUR in St. Veit. In St. Veit war die Anzahl der 
erledigten Verfahren insgesamt gering und ein Bereichsleiterwech-
sel bewirkte eine zusätzliche Kostenbelastung. (TZ 31)

Leistungsbereich 
Betriebsanlagen
verfahren

Kurzfassung

Betriebs
anlagenverfahren

Befasste Mitarbeiter  
in VBÄ

Anzahl

Melk 329 5,46

St. Johann 1.035 6,75

St. Veit 92 2,28

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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Verfahrensdauer

Qualitäts– und Zeitvorgaben für Betriebsanlagenverfahren sind 
geeignete Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung, effizienten 
Abwicklung und kundenorientierten Verwaltungstätigkeit und stel-
len auch wichtige Standortfaktoren dar. Für die Bezirkshauptmann-
schaften Melk und St. Johann bestanden klare Zeitvorgaben des 
Landes, die jeweils auch eingehalten werden konnten: In Nieder-
österreich sollten 80 % aller Betriebsanlagengenehmigungsverfah-
ren innerhalb von 13 Wochen ab Vorliegen der vollständigen Unter-
lagen bis zur Bescheidausfertigung erledigt werden; das Salzburger 
Investitions–Beschleunigungsgesetz sah vor, dass Betriebsanlagen-
verfahren längstens innerhalb von drei Monaten nach Vorliegen 
der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sein sollten. Seitens 
des Landes Kärnten gab es zur Dauer von Betriebsanlagenverfah-
ren keine Vorgaben. (TZ 24)

Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann wies trotz einer Vielzahl 
konzentrierter Anlagenverfahren (gemeinsame Durchführung des 
Bau– und Betriebsanlagenverfahrens) über den Vergleichszeitraum 
die kürzeste Verfahrensdauer auf, z.B. im Jahr 2010  57 Tage (Me-
dianwert). Die Gründe lagen insbesondere in der größeren Anzahl 
von Beratungen und Vorbesprechungen gemeinsam mit den Amts-
sachverständigen. In der Bezirkshauptmannschaft Melk bestand mit 
84 Tagen im Jahr 2010 noch Optimierungspotenzial, insbesondere 
hinsichtlich einer besseren Verfügbarkeit der Amtssachverständigen. 
In der Bezirkshauptmannschaft St. Veit war die Verschlechterung der 
Erledigungsdauer von 68 Tage (2009) auf 95 Tage (2010) vor allem 
in der Doppelzuteilung des neuen Bereichsleiters begründet. (TZ 25)

Controlling

Als Controlling–Instrument setzte Niederösterreich ein IT–unter-
stütztes Monitoringprogramm („Verfahrensexpress“) ein, das in ein 
Anlagenprogramm zur IT–mäßigen Unterstützung des Verfahrens-
ablaufs (z.B. Aktenverfolgung, Terminverfolgung) eingebunden war. 
Allerdings wurden die Einzelergebnisse nicht allen Bezirkshaupt-
mannschaften zur Verfügung gestellt. Zudem waren die Vorgaben 
für die Erfassung der Kennzahlen nicht ausreichend präzise for-
muliert und es fehlten Qualitätskontrollen. Dadurch war die Aus-
wertbarkeit und Vergleichbarkeit der Verfahrensdauer nur bedingt 
sichergestellt. (TZ 26)
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In Salzburg waren ein Kennzahlensystem für alle Bereiche der 
Bezirkshauptmannschaften sowie ein eigens entwickeltes Prozess-
controlling–Programm implementiert. Die Ergebnisse des landeswei-
ten Benchmarking wurden auch den Bezirkshauptmannschaften für 
Steuerungszwecke übermittelt. Allerdings war auch in der Bezirks-
hauptmannschaft St. Johann die korrekte Erfassung der Kennzahlen 
mangels ausreichender Information der Mitarbeiter beeinträchtigt. 
(TZ 26)

In Kärnten bestand lediglich eine Berichtspflicht über die Anzahl 
der erstellten Bescheide. Darüber hinaus gab es keine Auswertungen 
oder Verfahrensstatistiken. Rückmeldungen des Landes Kärnten 
an die Bezirkshauptmannschaft St. Veit über die Entwicklung der 
Bescheidzahl im Vergleich zu den anderen Bezirkshauptmannschaf-
ten erfolgten nicht. (TZ 26)

Verfahrenskonzentration bei Betriebsanlagengenehmigungen

Die Niederösterreichische Bau–Übertragungsverordnung sowie die 
Salzburger Bau–Delegierungsverordnungen waren wichtige Maß-
nahmen zur Verfahrenskonzentration. Dadurch konnten Verfahren 
effizienter durchgeführt werden und den Antragstellern stand über 
die Dauer des gesamten Verfahrens ein einheitlicher Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Durch die unterschiedliche Nutzung der Übertra-
gungs–Ermächtigung seitens der Gemeinden konnten die Synergie-
potenziale allerdings nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden: 
Im Bezirk St. Johann übertrugen 23 von 25 Gemeinden die Zustän-
digkeit für Bauverfahren bei genehmigungspflichtigen Betriebsan-
lagen an die Bezirkshauptmannschaft, im Bezirk Melk lediglich 13 
von 40 Gemeinden. In Salzburg war zusätzlich der Übertragungs-
umfang unterschiedlich. Im Bezirk St. Veit war mangels einer ent-
sprechenden landesrechtlichen Regelung keine Konzentration der 
Bau– und Betriebsanlagenverfahren bei der Bezirkshauptmann-
schaft möglich. (TZ 27) 

Beistellung von Amtssachverständigen

Die rasche Verfügbarkeit von sachlich qualifizierten Sachverstän-
digen stellt einen Schlüsselfaktor für eine kurze Verfahrensdauer 
dar. Die drei überprüften Bezirkshauptmannschaften konnten auf 
Sachverständige des Landes und in Niederösterreich auch auf jene 
des Gebietsbauamtes zurückgreifen. Bei größeren (insbesondere bei 
konzentrierten) Verfahren betrug die Wartezeit auf Sachverständi-
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gentermine bei der Bezirkshauptmannschaft Melk mehr als zwei 
Monate, so dass in Einzelfällen die landesinternen zeitlichen Vor-
gaben nicht eingehalten werden konnten. (TZ 28)

Während in den Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Johann 
technische Vorprüfungen der Anträge erfolgten, übermittelte die 
Bezirkshauptmannschaft St. Veit die Projektunterlagen den Amts-
sachverständigen des Landes erst mit der Anberaumung der Ver-
handlung. (TZ 28)

Projekt– und Bausprechtage

Ausreichende Beratungs– und Informationsangebote sind eine wichtige 
Maßnahme, um Betriebsanlagenverfahren effizienter, wirtschaftlicher 
und bürgerfreundlicher durchzuführen. In der Bezirkshauptmann-
schaft Melk fanden zweimal im Monat, in der Bezirkshauptmann-
schaft St. Johann wöchentlich Bau– bzw. Projektsprechtage statt. 
Die vermehrten Beratungen und Vorbesprechungen gemeinsam mit 
den Amtssachverständigen in St. Johann wirkten sich positiv auf die 
Erledigungsdauer aus. In der Bezirkshauptmannschaft St. Veit gab es 
keine regelmäßigen Projektsprechtage. (TZ 29)

Überprüfungen

Überprüfungen von Betriebsanlagen wurden in den drei überprüften 
Bezirkshauptmannschaften in unterschiedlicher Häufigkeit durch-
geführt. Dies war durch die unterschiedlichen Interpretationen der 
Überprüfungspflicht, uneinheitliche rechtliche Vorgaben (Baurecht), 
die jeweilige personelle Ausstattung sowie eine unterschiedliche 
Prüfungsorganisation mitbedingt. (TZ 30)

Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann wies insbesondere durch 
die baurechtliche Überprüfungspflicht im Vergleich zu den beiden 
anderen Bezirkshauptmannschaften deutlich mehr Überprüfungen 
auf: 292 im Jahr 2009, 320 im Jahr 2010; dem standen — sum-
miert aus den Jahren 2009 und 2010 — 114 Überprüfungen in der 
Bezirkshauptmannschaft Melk und 29 Überprüfungen in der Bezirks- 
hauptmannschaft St. Veit gegenüber. In der Bezirkshauptmann-
schaft Melk erfolgten amtswegige Überprüfungen vor allem beim 
Vorliegen besonderer Umstände (z.B. besonders große Anlage), in der 
Bezirkshauptmannschaft St. Veit nur bei Anzeigen an die Behörde 
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oder im Rahmen der jährlichen Prüfung der SEVESO–Betriebe1.  
(TZ 30)

Die Einhaltung der gemäß einem Erlass des BMWFJ periodisch vor-
gesehenen Überprüfungen von Betrieben mit Gefährdungspotenzial 
für die körperliche Sicherheit von Personen (z.B. Einkaufszentren, 
Großmärkte) konnte nur für Melk und St. Johann, nicht jedoch für 
St. Veit nachgewiesen werden. (TZ 30)

Deregulierungsvorschläge der Landeshauptleutekonferenz zum  
Be  triebs anlagenverfahren

Die Landeshauptleutekonferenz erstattete im September 2010 an den 
Bund Vorschläge zur Deregulierung unter anderem des Betriebsan-
lagenverfahrens. Die Vorschläge bezwecken Kostenreduktionen bei 
den betroffenen Behörden durch Entfall von Überprüfungshand-
lungen und Genehmigungsverfahren, die Beschleunigung der Ver-
fahrensabläufe und die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten. Teil-
weise sind sie auch mit Erleichterungen für die Anlagenbetreiber 
verbunden. Die Vorschläge bringen teilweise jedoch auch eine finan-
zielle Belastung für den Unternehmer, weil Prüfungspflichten auf 
den Anlagenbetreiber übertragen und die Kosten dafür dann direkt 
im Gewerbebetrieb und nicht mehr bei der Behörde anfallen. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen haben teilweise auch Auswirkungen 
auf den behördlichen Rechtsschutz und verschlechtern die Rechts-
stellung der betroffenen Anrainer der Gewerbebetriebe. (TZ 32)

Organisation

Bürgerserviceleistungen umfassen parteienverkehrsintensive Leis-
tungen (z.B. Reisedokumente, Führerscheinangelegenheiten, Aus-
bildungs– und Übungsfahrten) von kurzer Bearbeitungsdauer, die 
rasch und durch vereinfachten Kontakt der Bürger mit der Verwal-
tung erbracht werden und insgesamt die Behördengänge erleichtern 
sollen. Nur in der Bezirkshauptmannschaft Melk wurden diese Leis-
tungen entsprechend einer generellen Regelung in Niederösterreich 
zentral durch ein Bürgerbüro mit zwei Außenstellen erledigt. Weni-
ger kundenfreundlich erfolgte die Erledigung in den Bezirkshaupt-
mannschaften St. Johann (z.B. Amtskasse in anderem Gebäudeteil) 
und St. Veit (unterschiedliche Stockwerke, fehlender Lift) durch die 

1 Ein SEVESO–Betrieb ist eine Industrieanlage, deren Aktivität in der Verwendung, Her-
stellung, Lagerung und Beförderung von gefährlichen Stoffen besteht (z.B. Raffinerien, 
petrochemische und chemische Werke, Erdöl– und Explosivstoff–Lager).

Leistungsbereich 
Bürgerservice
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jeweils zuständigen Organisationseinheiten. Insbesondere bestand 
in St. Johann und St. Veit keine Zahlungsmöglichkeit bei den die 
Leistung erbringenden Mitarbeitern. (TZ 33, 34) 

Personaleinsatz und Kosten für das Bürgerservice

Im Bürgerservice erbrachten die damit befassten Mitarbeiter im 
Jahr 2010 an den drei Bezirkshauptmannschaften folgende Anzahl 
an Erledigungen:

Die Bürgerserviceleistungen wurden im Jahr 2010 am kostengüns-
tigsten und mit dem geringsten Personaleinsatz in der Bezirkshaupt-
mannschaft St. Johann mit vier vollbeschäftigten Mitarbeitern und 
4.653 Erledigungen pro VBÄ erbracht. In der Bezirkshauptmann-
schaft St. Veit wurden 3,43 Mitarbeiter eingesetzt und diese führten 
3.761 Erledigungen pro VBÄ durch. In der Bezirkshauptmann-
schaft Melk kamen auf die eingesetzten 5,75 Mitarbeiter durch-
schnittlich 3.041 Erledigungen pro VBÄ. Die Kosten pro Erledigung 
im Jahr 2010 unterschieden sich in den drei überprüften Bezirks-
hauptmannschaften beträchtlich: Sie reichten von rd. 15 EUR in 
St. Johann über rd. 20 EUR in St. Veit bis rd. 30 EUR in Melk. 
Der ungünstige Wert in der Bezirkshauptmannschaft Melk war auf 
eine vergleichsweise hohe Mitarbeiteranzahl und zwei Außenstellen 
zurückzuführen, wobei trotz bereits erzielter Einsparungen (rd. 16 % 
von 2008 bis 2010) noch ein weiteres Effizienzsteigerungspoten-
zial bestand. (TZ 33, 38)

Kurzfassung

Erledigungen 
Bürgerservice

Befasste Mitarbeiter 
in VBÄ

Anzahl

Melk 17.488 5,75

St. Johann 18.612 4,00

St. Veit 12.901 3,43

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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Öffnungszeiten und Kundenfrequenz

Eine bürgernahe Verwaltung erfordert ausreichende Öffnungs-
zeiten, weil sie auch Berufstätigen genügend Möglichkeiten geben, 
Leistungen in Anspruch zu nehmen. Die längsten Öffnungszeiten 
für den Parteienverkehr wies das Bürgerbüro der Bezirkshaupt-
mannschaft Melk mit einem bürgerfreundlichen langen Nachmittag 
(Montag) von 13:00 bis 19:00 Uhr auf. Aufgrund von Personalkür-
zungen sperrte die Bezirkshauptmannschaft St. Johann hingegen 
das Gebäude seit September 2010 von Dienstag bis Freitag bereits 
ab 12:00 Uhr, also während der Amtsstunden. Bürger konnten an 
diesen Tagen ab 12:00 Uhr nur nach telefonischer Terminverein-
barung Leistungen in Anspruch nehmen. (TZ 35)

Keine Bezirkshauptmannschaft verfügte über vollständige Aufzeich-
nungen zur Anzahl und zeitlichen Lagerung der Kundenkontakte. 
(TZ 35)

Kundenbefragungen

Durch Kundenbefragungen und ein systematisches Beschwerde-
management können Stärken und Schwächen der Bezirkshaupt-
mannschaften aus Sicht der Kunden erfasst und gegebenenfalls 
Verbesserungsmaßnahmen überlegt werden. Keine der überprüften 
Bezirkshauptmannschaften führte regelmäßig Kundenbefragungen 
durch. Zuletzt fanden Anfang 2007 in der Bezirkshauptmann-
schaft Melk und im Jahr 2003 in der Bezirkshauptmannschaft St. 
Veit Kundenbefragungen statt, in der Bezirkshauptmann-
schaft St. Johann noch nie. Das Bürgerbüro in Melk erreichte auf 
einer fünfstufigen Schulnotenskala den Durchschnittswert 1,32. 
Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit kam bei den Schlüsselgrößen 
Allgemeine Zufriedenheit, Mühe bei der Hilfestellung und Bezirks-
hauptmannschaft als service– und kundenorientiertes Dienstleis-
tungsunternehmen auf einer siebenstufigen Skala (1 = außerordent-
lich zufrieden, 7 = extrem unzufrieden) auf den Durchschnittswert 
von 1,52. (TZ 37)

Auch ein systematisches Beschwerdemanagement hatte keine der 
drei überprüften Bezirkshauptmannschaften eingerichtet. (TZ 36) 
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Auf die Bürger wirkende Qualitätsstandards begrenzten für Betriebs-
anlagenverfahren (Melk und St. Johann) die Verfahrensdauer und 
schrieben die Verpflichtung zur Information der Antragsteller vor 
(St. Johann). In Melk und St. Veit konnten die Bürger Anliegen auch 
außerhalb der Parteienverkehrszeiten erledigen. Ansonsten waren 
für die überprüften Leistungsbereiche an den Bezirkshauptmann-
schaften vorrangig interne Qualitätsstandards vorgegeben. (TZ 39)

Eine generelle rechtliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Inter-
nen Kontrollsystems bestand in keinem der überprüften Länder. 
Keine Bezirkshauptmannschaft verfügte über einen systematischen 
Ansatz und eine Gesamtdarstellung des Internen Kontrollsystems. 
Insbesondere fehlten Prozessbeschreibungen mit den entsprechenden 
Kontrollelementen und die Erfassung der mit der Leistungserbrin-
gung verbundenen Risiken. Maßnahmen zur Korruptionsprävention 
durch Informationen waren in den Bezirkshauptmannschaften Melk 
und St. Veit ansatzweise vorhanden. (TZ 40, 41)

In allen überprüften Ländern erfolgte die Darstellung der Produkte 
bzw. Leistungen in landesweiten Katalogen oder sie waren zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung gerade in Ausarbeitung. Die Leistun-
gen waren jedoch — auch im Bereich der bundesweit einheitlich zu 
vollziehenden mittelbaren Bundesverwaltung — länderweise unter-
schiedlich festgelegt. Da auch die Kosten– und Leistungsrechnungs-
systeme der überprüften Bezirkshauptmannschaften sehr unter-
schiedlich gestaltet waren, ließen sie keinen direkten Datenvergleich 
zu. (TZ 46, 47)

Nur Kärnten hatte ein den Bereich der Bezirkshauptmannschaf-
ten einbeziehendes Kostenrechnungssystem implementiert. Im Land 
Salzburg war an den Bezirkshauptmannschaften ein Kennzahlen-
system implementiert, für rd. 77 % der festgelegten Produktgrup-
pen wurden auch Kostenkennzahlen erarbeitet. Sowohl in Kärnten 
als auch in Salzburg beruhten die ausgewiesenen Kosten für die 
erstellten Leistungen jedoch jeweils auf nachträglichen Zeitschät-
zungen anstatt auf laufenden Istzeiterfassungen. In Niederösterreich 
fanden für Leistungen der Bezirkshauptmannschaften zuletzt 2001 
Kostenberechnungen statt. Die Implementierung einer laufenden 
Kosten– und Leistungsrechnung wäre zweckmäßiger als eine zeit-
lich begrenzte Erfassung der Istzeiten. (TZ 47)

Qualitätsstandards 
für die Leistungs
bereiche

Grundlagen zur Ein
führung eines Inter
nen Kontrollsystems

Kosten– und Leis
tungsdaten und 
Kenn zahlenvergleiche
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Kenndaten des Jahres 2010 der Bezirkshauptmannschaften Melk,  
St. Johann im Pongau und St. Veit an der Glan

Rechtsgrundlagen Niederösterreich:  Gesetz über die Organisation der Bezirkshauptmannschaften 
LGBl. 0150–0

Salzburg:  Gesetz vom 19. Mai 1976 über die Einrichtung und Geschäfts
führung der Bezirkshauptmannschaften im Lande Salzburg 
LGBl. Nr. 59/1976 i.d.g.F.;

  Verordnung der Landeshauptfrau von Salzburg vom 23. Mai 2007, 
mit der die Geschäftsordnung der Bezirkshauptmannschaften 
geregelt wird (Bezirks haupt mannschaften–Geschäftsordnung) 
LGBl. Nr. 37/2007 i.d.g.F.

Kärnten:  Gesetz vom 28. Jänner 1982 über die Organisation der Bezirks
haupt mannschaften LGBl. Nr. 19/1982 i.d.g.F.

Melk St. Johann St. Veit

Mitarbeiteranzahl (in VBÄ) zum 31.12. 98,00 96,84 88,94

Gebarung in EUR

Personalaufwand lt. Rechnungsabschluss 4.785.450 5.265.800 4.246.248

Sachausgaben lt. Rechnungsabschluss 1.656.154 1.334.558 955.700

Gesamtausgaben 6.441.604 6.600.358 5.201.948

Leistungen Anzahl

Erledigungen Verwaltungsstrafverfahren 53.395 61.915 23.956

Mitarbeiter für Verwaltungsstrafverfahren 
(in VBÄ)

9,46 7,84 9,301 

Betriebsanlagen– (Genehmigungs–,  
Bau– und Überprüfungs–)verfahren2 329 1.035 92

Mitarbeiter für Betriebsanlagenverfahren 
(in VBÄ)

5,46 6,75 2,28

Leistungen Bürgerservice 17.488 18.612 12.901

Mitarbeiter im Bürgerservice (in VBÄ) 5,75 4,00 3,43

Einrichtung eines Bürgerbüros ja nein nein

Tabelle enthält Rundungsdifferenzen.

1 ohne Leihpersonal im Ausmaß von 0,7 VBÄ
2  In St. Veit wurden keine, in Melk vergleichsweise wenige Bauverfahren durchgeführt, weshalb in diesen 

Bezirkshauptmannschaften auch die Anzahl der einbezogenen Überprüfungen deutlich geringer war.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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 1 (1) Der RH überprüfte von März bis Juli 2011 in den drei Bezirks-
hauptmannschaften (BH) Melk (BH Melk), St. Johann im Pongau 
(BH St. Johann) und St. Veit an der Glan (BH St. Veit) sowie ergänzend 
in den Ländern Niederösterreich, Salzburg und Kärnten die Leistungs-
bereiche Verwaltungsstrafverfahren, Betriebsanlagenverfahren und Bür-
gerservice sowie die Einrichtung eines Internen Kontrollsystems. Der 
überprüfte Zeitraum umfasste die Jahre 2008 bis 2010. 

Die Stellungnahmen der Länder Salzburg und Niederösterreich langten 
im März, jene des Landes Kärnten im Mai 2012 ein. Der RH erstattete 
seine Gegenäußerungen im Mai 2012.

(2) Ziel der Überprüfung war, die Organisation und die Abläufe der 
überprüften Leistungsbereiche in den einzelnen BH zu erheben, um 
die Effektivität, Bürgerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Leis-
tungserbringung zu vergleichen.

(3) Das Land Niederösterreich erhob in seiner Stellungnahme den Vor-
wurf, die vom RH präsentierten Ergebnisse seiner Vergleichsrechnungen 
seien in einer Vielzahl von Fällen nicht nachvollziehbar und metho-
disch falsch. Die angewendeten Methoden könnten nämlich schon 
wegen der ungewichteten Leistungsvergleiche — insbesondere in den 
Bereichen Verwaltungsstraf– und Betriebsanlagenverfahren — zu kei-
nen vergleichbaren Aussagen führen. Dazu komme noch, dass es schon 
die vom RH gewählte Struktur des Prüfungsergebnisses wesentlich 
erschwere, entsprechend Stellung zu nehmen. Das vorliegende Prü-
fungsergebnis lasse jedenfalls einen Vergleich der von den überprüf-
ten BH erbrachten Leistungen objektiv gesehen nicht zu.

Die Stellungnahmen der Länder Salzburg und Kärnten gingen in fun-
dierter Weise auf die Feststellungen des RH ein, ohne dessen metho-
dische Vorgangsweise oder dessen Objektivität in Zweifel zu ziehen.

(4) Der RH bemerkt zur Stellungnahme des Landes Niederösterreich 
Folgendes:

Die Vergleichbarkeit der Leistungen der überprüften BH war für den 
RH wesentlich. Er bezog daher bei allen überprüften BH die gleichen 
Leistungen und die dafür anfallenden Kosten ein. Mangels einheitlich 
definierter Produkt– und Leistungskataloge sowie Kostenrechnungs-
modelle waren Unschärfen nicht gänzlich zu vermeiden. In zahlreichen 
Abstimmungsgesprächen erarbeitete der RH jedoch gemeinsam mit den 
zuständigen Mitarbeitern in den BH jene Verwaltungsstrafverfahren 
und Betriebsanlagenverfahren, die in allen überprüften BH durchge-
führt wurden und somit in die Berechnungen einzubeziehen waren. Die 

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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Grundlagen und notwendigen Erläuterungen zum Verständnis der Zah-
lenwerke wurden im Berichtstext oder in Fußnoten offen gelegt. Eine 
zusätzliche Gewichtung der einzelnen Verfahren oder Bearbeitungs-
schritte hätte angesichts der zugrunde liegenden Basiszahlen weder 
die Aussagen noch allfällige Rangordnungen verändert. Der RH wies 
daher die pauschale und undifferenzierte Kritik des Landes Nieder-
österreich am methodischen Vorgehen entschieden zurück. 

 2 Der methodologische Ansatz zur Auswahl der zu überprüfenden BH 
basierte auf einer Rang– und auf einer Relationsanalyse unter Einbe-
ziehung von Strukturdaten der Bezirke (z.B. Einwohnerzahl, Straßen-
verkehrsflächen, Anzahl Gewerbeberechtigungen, Anzahl Gemeinden), 
die den überprüften Leistungsbereichen zugeordnet wurden. Dabei 
wurden zunächst Rangordnungen dieser Strukturdaten und der rela-
tiven Anteile erstellt und die jeweils ähnlichsten Bezirke aus den drei 
Ländern zu fünf homogenen Clustern zusammengefasst. Zusätzlich 
wurden noch weitere Kriterien wie z.B. Repräsentativität des Bezirks 
für das betreffende Land, der Abstand der Einwohnerzahl des Bezirks 
vom Medianwert2 des Landes, kürzlich erfolgte Prüfungen der Lan-
desrechnungshöfe und die Mitwirkung von BH in Benchmarkingpro-
jekten berücksichtigt. 

 3 Der RH überprüfte die in allen drei BH erbrachten und daher vergleich-
baren Leistungen der Bereiche Verwaltungsstrafverfahren, Betriebsan-
lagenverfahren und Bürgerservice. Die ausgewählten Leistungsbereiche 
spiegeln das breite Spektrum des Aufgabenbereichs einer BH wider und 
sind sowohl für Einzelbürger (Bürgerservice, Verwaltungsstrafen) als 
auch für die Wirtschaft bzw. den Wirtschaftsstandort (Betriebsanla-
genverfahren) von besonderer Bedeutung. Den Verwaltungsstraf– und 
Betriebsanlagenverfahren liegen einheitliche bundesgesetzliche Vor-
schriften zugrunde, wodurch eine Vergleichbarkeit gegeben war und 
Best–Practice–Modelle erkannt werden konnten. Die kundenfreund-
liche Erbringung von Leistungen im Bürgerservice stellt einen wesent-
lichen Aspekt der Bürgerorientierung dar.

Die Verwaltungsstrafverfahren umfassten die Anonymverfügungen, die 
Strafverfügungen und die Straferkenntnisse sowie deren Vollstreckung.

2 Der Median ist jener Wert, der in der Mitte einer nach der Größe geordneten Reihe 
liegt. Die Hälfte der Werte liegt demnach unterhalb und die andere Hälfte der Werte 
liegt oberhalb des Medianwertes.

Auswahl der Bezirks
hauptmannschaften

Prüfungsgrundlagen

Überprüfte Leistungs
bereiche
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Als Betriebsanlagenverfahren bezog der RH in seine Überprüfung 
Genehmigungs– und Änderungsverfahren von Betriebsanlagen (§§ 77 
Abs. 1 und 81 Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)), vereinfachte Geneh-
migungsverfahren (§ 359b GewO), Überprüfungen (§§ 338 und 82b 
GewO) sowie jene anlagenrechtlichen Verfahren3 ein, die in allen drei 
BH in der überprüften Organisationseinheit vollzogen wurden und sta-
tistisch auswertbar waren. Sofern in den Ländern Baurechtsübertra-
gungen an die BH erfolgten, beinhalteten die Genehmigungsverfah-
ren auch Bauverfahren (insbesondere BH St. Johann).

Als vergleichbare Leistungen im Bürgerservice zog der RH jene heran, 
die in der BH Melk im Bürgerbüro (z.B. Reisedokumente, Führerschein-
angelegenheiten, Übungs– und Ausbildungsfahrten, Religionsaustritte) 
und auch in den beiden anderen BH erbracht wurden.

 4 (1) Die Kosten– und Leistungsrechnungssysteme der überprüften BH 
waren sehr unterschiedlich gestaltet und ließen keinen direkten Daten-
vergleich zu. Der RH ermittelte demnach Norm– und Istkosten sowie 
die durchschnittlichen Stückkosten der Verwaltungsstrafverfahren bzw. 
der Betriebsanlagenverfahren und des Leistungsbereichs Bürgerservice. 
Dazu fasste der RH die mit der Leistungserbringung betrauten Mitar-
beiter entsprechend dem dafür geschätzten Zeitaufwand zu Kosten-
stellen zusammen, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Die Werte 
für die Berechnung der Stückkosten stammten aus elektronischen Auf-
zeichnungen und aus Nebenaufzeichnungen der BH, in Einzelfällen 
— wenn wie z.B. in der BH St. Veit Daten fehlten — basierten sie auf 
Schätzungen der BH.

Für die Ermittlung der Normkosten zog der RH die jeweils im Land 
gültigen Personalnormkosten heran. Diesen wurden Verwaltungssach-
ausgaben — entsprechend den Richtlinien für die Ermittlung und Dar-
stellung von Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen4 — hinzuge-
rechnet. Für die Istkostenrechnung ging der RH von den jeweiligen 
Rechnungsabschlüssen aus und ermittelte durch Hinzurechnungen (z.B. 
EDV–Kosten, Kostenansätze für zentral vom Land abgewickelte Ver-
fahrensschritte) und Kürzungen (z.B. Mietzahlungen) vergleichbare 
Ausgabenwerte. Kalkulatorische Kosten (z.B. Abschreibungen) blieben 
unberücksichtigt. Aus den Personalkosten für Overheadleistungen (Per-
sonalkosten der Bezirkshauptleute samt Sekretariat und Verwaltungs-
direktor bzw. Bezirkssekretär, anteilige Personalkosten der ersten Füh-

3 Diese umfassen Verfahren gem. §§ 79, 81 Abs. 2 und Abs. 3, 83, 354 und 360 GewO.
4 Verordnung des BMF betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der 

finanziellen Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen BGBl. II Nr. 50/1999 
i.d.g.F.
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rungsebene, Personalkosten der internen Leistungsabteilungen) und 
den Sachausgaben errechnete der RH einen Zuschlagssatz auf die Per-
sonal–Istkosten der jeweiligen Kostenstelle.

(2) Der RH stellte für die überprüften Leistungsbereiche sowohl die 
Norm– als auch die Istkosten dar. Die Istkosten wichen von den Norm-
kosten in allen Leistungsbereichen zumeist deutlich nach oben ab (z.B. 
im Bürgerservice in den Jahren 2008 bis 2010 bei allen drei BH im 
Durchschnitt zwischen rd. 23 % und 26 %, beim Strafverfahren bei der 
BH Melk um durchschnittlich 18 %, beim Betriebsanlagenverfahren in 
den BH St. Johann und St. Veit um durchschnittlich 24 % bzw. 32 %). 

Da die Normkosten zumeist erheblich niedriger als die tatsächlichen 
Kosten waren, wurden jeweils auch die Istkosten dargestellt, um die 
konkreten Auswirkungen richtig zu ermitteln und einzuschätzen (vgl. 
TZ 21, 31 und 38).

 5.1 (1) Insgesamt gab es zur Zeit der Überprüfung in Österreich 84 BH 
und 15 Städte mit eigenem Statut. Die BH sind organisatorisch Lan-
desbehörden und werden als Verwaltungsbehörden der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung in erster Instanz in allen Angelegenheiten der 
mittelbaren Bundesverwaltung und der Landesverwaltung tätig, die 
nicht Sonderbehörden zugewiesen sind. Die von der Landesregierung 
bestellten Bezirkshauptleute, denen die innere Leitung der BH obliegt, 
unterstehen im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung dem Lan-
deshauptmann und im Bereich der Landesverwaltung der Landesre-
gierung bzw. ihren einzelnen Mitgliedern. 

In den Ländern Kärnten, Niederösterreich und Salzburg sind insge-
samt 34 BH — davon acht in Kärnten, 21 in Niederösterreich und fünf 
in Salzburg — eingerichtet. Ihre Organisation ist landesgesetzlich gere-
gelt. In allen drei Ländern war die Erlassung näherer Organisations-
vorschriften für die BH durch die Landeshauptleute vorgesehen.5 In 
Salzburg gab es eine Geschäftsordnung der BH im Verordnungsrang, 
in Kärnten und Niederösterreich handelte es sich bei diesen Vorschrif-
ten um Erlässe der jeweiligen Landeshauptleute. 

5 Kärnten: § 4 Abs. 2 Gesetz vom 28. Jänner 1982 über die Organisation der Bezirks-
hauptmannschaften; 
Niederösterreich: § 2 Abs. 2 Gesetz über die Organisation der Bezirkshauptmann-
schaften; 
Salzburg: § 5 Abs. 1 Gesetz vom 19. Mai 1976 über die Errichtung und Geschäfts-
führung der Bezirkshauptmannschaften im Lande Salzburg

Organisatorischer 
Aufbau der über
prüften Bezirks
hauptmannschaften

Prüfungsgrundlagen
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(2) Entsprechend einer landesweit gültigen Vorgabe war die BH Melk 
in fünf Bereiche und 17 Fachgebiete gegliedert. 

(3) Für Salzburg war landesweit die Einrichtung von Gruppen vorge-
sehen. Die Bezirkshauptleute konnten jedoch selbst die Struktur ihrer 
Behörde, wie die Zahl der Gruppen und die Zuordnung der Sachbear-
beitungsbereiche, bestimmen. Die BH St. Johann war in sieben Grup-
pen gegliedert. 

(4) In Kärnten war landesweit die Einrichtung von maximal zehn 
Bereichen vorgesehen. In der BH St. Veit bestanden acht Bereiche. 
Zur Zeit der Überprüfung war das Bauwesen dem Bereich Gewerbe-
recht angegliedert. 

Organisatorischer Aufbau der  
überprüften Bezirkshauptmannschaften

Tabelle 1: Bereichs– und Fachgebietsgliederung der Bezirkshauptmannschaft Melk

Bezirkshauptmann (mit Stabstelle Bürodirektion)

Bereich  
Allgemeine  
Verwaltung

Bereich 
Gesundheit, 

Jugend, Soziales

Bereich 
Land– und 

Forstwirtschaft

Bereich 
Wirtschaft und 

Umwelt

Bereich 
Sicherheit 

und Ordnung

Bürgerbüro Jugendwohlfahrt Forstwesen Gewerberecht Verkehr

Schulen und 
Kindergärten

Soziales
Jagd und 
Fischerei, 

Agrarwesen
Anlagenrecht Strafen

Wahlen, Gemeinden, 
Kultur  

und Vollstreckung
Gesundheitswesen Veterinärwesen Umweltrecht Polizei

Staatsbürgerschaft und 
Personenstandsausweis

Katastrophen

Quelle: BH Melk

Tabelle 2:  Gruppengliederung der Bezirkshauptmannschaft St. Johann

Bezirkshauptmann/–frau

Gruppe Zentrale 
Dienste

Gruppe Gewerbe 
und Baurecht

Gruppe Umwelt 
und Forst

Gruppe 
Soziales

Gruppe 
Gesundheit

Gruppe Polizei 
und Verkehr

Gruppe Jugend
wohlfahrt

Quelle: BH St. Johann
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 5.2 Die Organisationsgrundlagen für die BH in den drei Ländern unter-
schieden sich deutlich. Die Organisation der BH in Niederösterreich 
war verbindlich vorgegeben, in Kärnten und Salzburg war sie durch 
die Bezirkshauptleute innerhalb eines vorgegebenen Rahmens gestalt-
bar. In der BH Melk war mit den Fachgebietsleitern eine hierarchische 
Stufe mehr als in St. Johann und St. Veit eingerichtet, dafür war in 
Niederösterreich grundsätzlich eine Einheitlichkeit der Organisations-
strukturen und damit eine bessere Vergleichbarkeit gegeben.

 5.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	seien	die	17	Fachge-
biete	keine	aufbauorganisatorische	Gliederung,	sondern	nach	Materi-
engesetzen	geordnete	Leistungsgruppen.	Fachgebietsleitungen	als	eine	
dritte	hierarchische	Ebene	würden	eingerichtet,	wenn	dies	eine	sinn-
volle	Führungsspanne	erfordere.	In	Melk	seien	4	Bereichsleiter	(jeweils	
auch	eine	Fachgebietsleitung)	und	12	Fachgebietsleiter	eingesetzt,	die	
durchschnittliche	Führungsspanne	umfasse	daher	6	Personen.

 5.4 Der RH entgegnete, dass die BH Melk mit den Fachgebietsleitungen 
eine stärkere hierarchische Gliederung aufwies als die BH St. Johann 
und die BH St. Veit.

 6.1 Der Umfang der den Bezirkshauptleuten vorbehaltenen Agenden und 
die Genehmigungsermächtigungen in den drei überprüften BH waren 
unterschiedlich. 

In der BH Melk waren in einer schriftlichen Dienstanweisung die 
Genehmigungsbefugnisse z.B. für Strafverfahren für die jeweiligen 
Positionen in Abhängigkeit von der Strafhöhe festgelegt. In der BH 
St. Johann galten die im Rahmen der Stellenbeschreibungen festge-
legten Befugnisse, in der BH St. Veit wurden Zeichnungsbefugnisse 
schriftlich einzelnen Mitarbeitern erteilt. Die Genehmigungsermächti-
gung der Bereichsleiter in St. Veit erfolgte pauschal im Rahmen einer 
internen Bereichsleitersitzung und war im Protokoll dokumentiert.

Organisatorischer Aufbau der  
überprüften Bezirkshauptmannschaften

Tabelle 3:  Bereichsgliederung der Bezirkshauptmannschaft St. Veit

Behördenleitung

Bereich 
Organisation 

und 
Verwaltung

Bereich 
Gewerbe recht 

(Bau und 
Umwelt)

Bereich 
Wasserrecht, 
Verkehr und 

Kraftfahrwesen

Bereich 
Verwaltungs

strafrecht

Bereich 
Gesundheits– 

und 
Veterinär

wesen

Bereich 
Land– 
und 

Forst wirt
schaft

Bereich 
Bau– und 
Umwelt
wesen

Bereich 
Sicherheits
verwaltung, 

Jugend, Familie; 
Sozialwesen

Quelle: BH St. Veit
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Im Vergleich der drei überprüften BH behielt sich der Bezirkshaupt-
mann in der BH Melk die meisten Genehmigungen (z.B. Straferkennt-
nisse ab 1.050 EUR, bescheidmäßige Ablehnungen, Strafmilderungen, 
Verfahrenseinstellungen, Ausschreibungen von Verhandlungen) vor. 
Der Bezirkshauptmann von St. Johann delegierte die Erlassung von 
Bescheiden gänzlich an die Mitarbeiter, er unterfertigte die Erledi-
gungen an die Volksanwaltschaft. Bei Akten, bei denen Medien– bzw. 
Öffentlichkeitsinteresse bestand, war der Bezirkshauptmann zu infor-
mieren. Die vom Bezirkshauptmann lt. Bezirkshauptmannschaften–
Geschäftsordnung6 festzulegenden Grundsätze für die fachlichen Ent-
scheidungen lagen allerdings schriftlich nicht vor. In St. Veit oblagen 
z.B. Führerscheinentzüge, Grundverkehrsakte und Probefahrtkennzei-
chen der Behördenleitung. 

 6.2 Als allgemeiner Organisationsgrundsatz wären Genehmigungsbefug-
nisse an Positionen und nicht an Einzelpersonen zu knüpfen, um eine 
klare und beständige Organisationsstruktur zu schaffen.

 6.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	seien	Genehmi-
gungsbefugnisse	grundsätzlich	in	der	Stellenbeschreibung	festgelegt.	

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	erfolge	in	der	BH	St.	Johann	
die	Erledigung	von	Akten	primär	durch	die	zuständigen	Sachbearbeiter.	
Die	Übertragung	der	Eigenverantwortung	diene	sowohl	der	Motivation	
als	auch	der	Raschheit	der	Durchführung	von	Verfahren.

 7.1 (1) Das Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) sieht das ordentliche Ver-
fahren (Straferkenntnis) und drei verkürzte Verfahren (Organstrafver-
fügung, Anonymverfügung und Strafverfügung) vor. Die Organstraf-
verfügung führt zu keinem weiteren Verfahren, wenn der Strafbetrag 
zeitgerecht bezahlt wird. Bei diesem Verfahren werden keine Verfah-
rensschritte an den Bezirksverwaltungsbehörden gesetzt, so dass diese 
Verfahrensart in die gegenständliche Überprüfung nicht einbezogen 
wurde. 

Materielle Grundlagen für die Verwaltungsstrafverfahren finden sich 
sowohl in Bundes– als auch in Landesgesetzen. Den meisten Verwal-
tungsstrafen liegen Materiengesetze des Verkehrsrechts zugrunde (z.B. 
Straßenverkehrsordnung, Führerscheingesetz). Die Bezirksverwaltungs-

6 § 5 Abs. 6 

Aufbauorganisation 
und Personalausstat
tung 

Leistungsbereich Verwaltungsstrafverfahren 
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behörden bzw. Bundespolizeidirektionen sind in erster Instanz zur 
Untersuchung und Bestrafung von Verwaltungsübertretungen berufen. 

(2) Folgende Tabelle stellt die Anzahl der Anzeigen und die Personal-
ausstattung für Verwaltungsstrafen in den drei überprüften BH für 
das Jahr 2010 dar:

(3) An der BH Melk war das Fachgebiet Strafen dem Bereich Sicher-
heit und Ordnung eingegliedert. Mit dem Fachgebietsleiter waren im 
Fachgebiet Strafen im Jahr 2010 14 Mitarbeiter in Ausmaß von ins-
gesamt rd. 9,46 VBÄ beschäftigt, die 58.772 Anzeigen bearbeiteten. 

Seitens des Landes Niederösterreich lag ein internes Berechnungsmo-
dell für die notwendige personelle Ausstattung des Fachgebiets Stra-
fen vor. Unter Heranziehung der dort angeführten Erledigungszeiten 
(z.B. je Anonymverfügung sechs Minuten, je Strafverfügung 20 Minu-
ten, je Straferkenntnis drei Stunden) hätte die BH Melk die in den Jah-
ren 2008 bis 2010 durchgeführten Erledigungen mit durchschnittlich 
rd. 7 VBÄ (bei 1.680 Leistungsstunden je VBÄ) bewältigen können. 

(4) An der BH St. Johann erfolgte die Erledigung der Strafverfahren 
grundsätzlich in der Gruppe Polizei und Verkehr. Im Jahr 2010 waren 
16 Mitarbeiter dieser Gruppe sowie drei Mitarbeiter aus den Gruppen 
Umwelt und Forst sowie Gewerbe und Baurecht (für die facheinschlä-
gigen Strafverfahren) und ein Kanzleimitarbeiter im Ausmaß von ins-
gesamt rd. 7,84 VBÄ7 mit Verwaltungsstraferledigungen befasst. Sie 
bearbeiteten 70.234 Anzeigen. 

7 Bei mehreren Mitarbeitern waren lediglich geringe Leistungsanteile dem überprüften 
Bereich zuzuordnen.

Leistungsbereich  
Verwaltungsstrafverfahren

Tabelle 4:  Anzahl der Anzeigen und der befassten Mitarbeiter im Jahr 2010

 Anzeigen Befasste Mitarbeiter Befasste Mitarbeiter in VBÄ

Anzahl

Melk 58.772 14 9,46

St. Johann 70.234 20 7,84

St. Veit 22.622 11 9,30

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten
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(5) An der BH St. Veit war für die Verwaltungsstrafen der Bereich 
Verwaltungsstrafrecht eingerichtet. Mit dem Bereichsleiter waren im 
Jahr 2010 elf Mitarbeiter im Ausmaß von insgesamt rd. 9,30 VBÄ tätig, 
die 22.622 Anzeigen bearbeiteten. 

(6) Die Fallzuweisung an die Sachbearbeiter erfolgte in allen drei BH für 
Verfahren im Bereich Straßenverkehr nach einem Buchstabenschlüs-
sel.8 Eine Rotation der Buchstabenzuteilung war nicht vorgesehen. 

 7.2 Die Anzahl der für die Erledigung der Strafverfahren zuständigen 
Mitarbeiter korrelierte in den drei BH nicht mit der Anzahl der Anzei-
gen. Die BH St. Johann erhielt die meisten Anzeigen und bearbei-
tete diese mit dem geringsten Personaleinsatz. Die BH Melk setzte 
mehr Mitarbeiter für Verwaltungsstrafverfahren ein, als es dem inter-
nen Berechnungsmodell entsprach. Die hohe Anzahl der in der BH  
St. Veit eingesetzten Mitarbeiter war insbesondere auf die einge-
schränkte Funktionalität (z.B. Mangel an automatisierten Abläufen) 
des installierten IT–Programms für Verwaltungsstrafen zurückzufüh-
ren (vgl. TZ 13). Der RH empfahl daher den BH Melk und St. Veit, vor-
handene Rationalisierungspotenziale im Personaleinsatz für Verwal-
tungsstrafen auszuschöpfen.

Der RH empfahl allen überprüften BH, ein Rotationssystem bei der 
Zuweisung der Verfahren an die Sachbearbeiter vorzusehen, um eine 
interne Kontrolle und eine Qualitätskontrolle sicherzustellen.

 7.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	lägen	dem	lan-
desinternen	Berechnungsmodell	1.330	(nach	Abzug	der	Overheadleis-
tungen)	und	nicht	1.680	Leistungsstunden	zugrunde.	Überdies	habe	der	
RH	drei	Mitarbeiter	mit	Behinderung	mit	einem	Wert	von	1,65	VBÄ	
berücksichtigt,	obwohl	diese	 im	Dienstpostenplan	mit	nur	0,5	VBÄ	
angerechnet	würden.	

Ein	Rotationssystem	an	der	BH	Melk	werde	bereits	insofern	praktiziert,	
als	eine	jährliche	quantitative	Auswertung	des	Anfalls	mit	notwendi-
gen	Anpassungen	in	der	Buchstabenzuteilung	sowie	Vertretungen	im	
Krankheits–	und	Urlaubsfall	erfolgten.	Ein	Vorteil	des	praktizierten	
Systems	sei	die	bessere	Kenntnis	der	von	Verwaltungsstrafverfahren	
betroffenen	Personen	durch	den	Sachbearbeiter.

8 Die übrigen Verfahren waren nach Materiengesetzen zugeordnet.

Leistungsbereich  
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(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	bestehe	durch	die	Vertre-
tung	im	Krankheits–	oder	Urlaubsfall	und	personelle	Veränderungen	
bereits	teilweise	ein	Rotationsprinzip.	Zukünftig	werde	diese	Empfeh-
lung	verstärkt	umgesetzt.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	der	Vorschlag,	ein	
Rotationssystem	 vorzusehen,	 im	 Rahmen	 der	 nächsten	 Tagung	 der	
Strafreferenten	Kärntens	zur	Diskussion	gestellt.

 7.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass sich auch unter Ansatz 
von 1.330 Leistungsstunden ein Soll–Personalstand von 8,63 VBÄ und 
damit eine Überbesetzung ergibt. Einen Anteil an Overheadleistungen von 
20 % bei allen operativ tätigen Mitarbeitern erachtete der RH jedoch als 
nicht gerechtfertigt. Zudem stammte das Berechnungsmodell aus 2001 
und zu dieser Zeit war ein noch nicht annähernd so hoher Automatisie-
rungsgrad bei den Erledigungen gegeben.

Der zu berücksichtigende Wert der Mitarbeiter mit Behinderung wurde 
in Abstimmung mit der BH Melk ermittelt. Der im Dienstpostenplan 
ausgewiesene Wert erlaubt hingegen keinen Rückschluss auf die tat-
sächliche Leistung der Mitarbeiter.

Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich weiters, dass die jährliche 
Verschiebung von Buchstabenbereichen zur gleichmäßigen Arbeitsver-
teilung zu keiner ausreichenden Rotation führt. Die Rotation dient einer 
effizienten internen Kontrolle und soll einer zu starken, die Objektivi-
tät allenfalls beeinträchtigenden Nahebeziehung vorbeugen.

 8.1 Für die Ermittlung der durchschnittlichen Anzahl der Erledigungen 
pro vollbeschäftigtem Mitarbeiter erhob der RH die Anzahl jener erle-
digten Verwaltungsstrafverfahren, die manuell bearbeitet wurden. Die 
automatisch erledigten Anonymverfügungen blieben bei der Ermitt-
lung der durchschnittlichen Mitarbeiterleistung in Melk (durchschnitt-
lich rd. 36.600 in den Jahren 2008 bis 2010) und St. Johann (durch-
schnittlich 22.700 in den Jahren 2008 bis 2010) unberücksichtigt, weil 
diese Erledigungen zu keinem Arbeitsaufwand führten. Die hohe Zahl 
an automatisch verarbeiteten Anonymverfügungen an der BH Melk war 
darauf zurückzuführen, dass die BH Melk als einzige auch Radaranzei-
gen an ausländische Autofahrer automatisch erledigte (vgl. TZ 17). In 
St. Veit wurden alle Anonymverfügungen manuell bearbeitet. Die im 
Jahr 2010 zum Abbau der Rückstände im Exekutionsbereich zusätz-
lich eingesetzte Leiharbeitskraft im Ausmaß von 0,7 VBÄ wurde bei 
der Berechnung der Erledigungen je VBÄ einbezogen (vgl. TZ 20).

Mitarbeitererledi
gungen im Verwal
tungsstrafverfahren
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Tabelle 5:  Manuell erledigte Verwaltungsstrafverfahren

2008 2009 2010

Anzahl

Manuell erledigte Verwaltungs straf
verfahren

Melk 13.857 15.619 13.307

St. Johann 36.019 49.382 39.466

St. Veit1 n.v. 24.983 23.956

davon manuelle Anonymverfügungen

Melk 5.794 5.622 3.343

St. Johann 19.289 29.091 21.156

St. Veit n.v. 14.957 11.279

davon Strafverfügungen und  
–erkenntnisse

Melk 7.864 9.577 9.450

St. Johann 15.975 19.581 17.559

St. Veit n.v. 9.529 10.828

davon Exekutionen

Melk 199 420 514

St. Johann 755 710 751

St. Veit 34 497 1.849

VBÄ für Verwaltungsstrafverfahren

Melk 10,15 9,90 9,46

St. Johann 7,55 8,43 7,84

St. Veit2 8,71 8,87 10,0

Manuelle Erledigungen pro VBÄ

Melk 1.365 1.578 1.407

St. Johann 4.771 5.858 5.034

St. Veit1 n.v. 2.817 2.396

1  Die Anzahl der erledigten Verwaltungsstrafverfahren (mit Ausnahme der Exekutionen) in der BH St. Veit für das Jahr 2008 
war wegen der Umstellung des IT–Programms für Verwaltungsstrafverfahren mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar.

2  Das im Jahr 2010 eingesetzte Leihpersonal (Ausfertigung von Exekutionen) im Ausmaß von 0,7 VBÄ wurde bei dieser 
Berechnung einbezogen.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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Die nachfolgende Abbildung stellt die manuellen Erledigungen pro 
Mitarbeiter für den Betrachtungszeitraum gegenüber.

 8.2 Die manuellen Erledigungszahlen der Verwaltungsstrafverfahren pro 
vollbeschäftigtem Mitarbeiter wichen stark voneinander ab, die Band-
breite reichte von 1.365 (Melk 2008) bis 5.858 (St. Johann 2009). Der 
RH führte die hohe Erledigungszahl pro Mitarbeiter in der BH St. Johann 
auf Skaleneffekte9, aber auch auf die Effizienz durch eine bereits lange 
in Verwendung stehende Software zurück. In der BH Melk konnten 
hingegen wegen der kurzen Dauer des Vollbetriebs des neuen IT–Pro-
gramms für Verwaltungsstrafverfahren (seit November 2010) noch nicht 
alle Effizienzsteigerungspotenziale voll ausgeschöpft werden. Der RH 
empfahl der BH Melk, den Personaleinsatz im Hinblick auf die Effizi-
enzsteigerung durch das neue IT–Programm anzupassen. Den BH Melk 
und St. Veit empfahl er, die Ursachen für die geringeren Erledigungs-
zahlen je Mitarbeiter im Zuge eines Benchlearning–Prozesses näher zu 
untersuchen und eine Steigerung der Erledigungszahlen im Verwal-
tungsstrafbereich anzustreben.

9 Skaleneffekte (auch als Größenvorteile bezeichnet) können eintreten, wenn die pro-
duzierte Menge/Leistungsmenge stärker steigt, als es der Erhöhung der eingebrachten 
Produktionsfaktoren entspricht. Dabei werden Fixkosten auf eine hohe Anzahl von 
Produkten/Leistungen verteilt, wodurch die Gesamtkosten je Stück insgesamt gesenkt 
werden können.
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Abbildung 1: Manuell erledigte Verwaltungsstrafverfahren  
  pro Mitarbeiter

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Melk

St. Johann

St. Veit

Quellen:  BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, 
Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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 8.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	ein	Leistungs-
vergleich	auf	Basis	der	Fallzahlen	für	manuell	erledigte	Verwaltungs-
strafverfahren	pro	Mitarbeiter	methodisch	falsch	und	ermögliche	keine	
ausgewogene	Beurteilung	der	tatsächlichen	Leistungsunterschiede	der	
überprüften	BH,	weil	Verfahrensarten,	die	sehr	unterschiedliche	Zeit-
erfordernisse	aufwiesen,	ungewichtet	berücksichtigt	worden	seien.

Auch	hätten	Verfahrenseinstellungen	 („Abbrechen	von	Erhebungen“	
gemäß	§	34	VStG)	 in	die	Anzahl	der	manuell	erledigten	Verfahren	
einbezogen	werden	müssen.

Die	Einbeziehung	der	 in	der	BH	St.	Johann	erledigten	Anonymver-
fügungen	gegen	deutsche	Fahrzeughalter	als	manuelle	Erledigungen	
führe	nach	Ansicht	des	Landes	Niederösterreich	zu	einer	Verzerrung	
der	Ergebnisse,	so	dass	die	Vergleichsberechnung	nicht	aussagekräftig	
sei.	Da	es	weder	Zeitaufzeichnungen	noch	ein	eigenes	Fachgebiet	für	
die	Erledigung	der	Verwaltungsstrafverfahren	an	der	BH	St.	Johann	
gäbe,	erscheine	die	dargelegte	Anzahl	der	befassten	Mitarbeiter	ebenso	
wie	die	Anzahl	der	erledigten	Straferkenntnisse	nicht	plausibel.

Weiters	teilte	das	Land	Niederösterreich	mit,	dass	bei	der	BH	Melk	im	
Jahr	2011	im	Vergleich	zum	Vorjahr	die	Anzeigen	um	rd.	47	%	und	
ebenso	die	Erledigungszahlen	 (z.B.	Strafverfügungen	um	 rd.	22	%,	
Straferkenntnisse	um	26	%)	sowie	die	Strafeinnahmen	(um	24	%)	deut-
lich	gestiegen	wären.	Um	Fertigung	und	Unterzeichner	auf	der	Anonym-
verfügung	ersichtlich	zu	machen,	müssten	diese	nunmehr	programm-
technisch	vom	jeweiligen	Sachbearbeiter	freigegeben	werden,	wodurch	
die	Anzahl	der	manuellen	Erledigungen	steige.	Die	zusätzlichen	Auf-
gaben	würden	ohne	zusätzliche	Mitarbeiter	bewältigt.	Mit	dem	neuen	
IT–Programm	für	Strafverfahren	sei	die	Effizienz	der	Erledigungen	im	
Verwaltungsstrafbereich	 bereits	wesentlich	 gesteigert	 und	 somit	 der	
Anregung	des	RH	Rechnung	getragen	worden.	Ab	2012	würden	sich	
in	Niederösterreich	die	Abläufe	in	den	Strafabteilungen	z.B.	durch	die	
Einführung	des	Aktenverwaltungsprogramms	LAKIS	und	der	Amts-
signatur	mit	Auswirkungen	auf	die	erforderliche	Arbeitszeit	verändern.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	wären	höhere	Erledigungs-
zahlen	nur	durch	eine	verbesserte	Funktionalität	des	in	Verwendung	
stehenden	 IT–Programms	sowie	durch	vermehrte	Kontrolltätigkeiten	
und	Anzeigenlegungen	durch	die	Exekutive	zu	erzielen.

 8.4 (1) Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass er die Zusam-
mensetzung der berücksichtigten manuellen Erledigungen darge-
stellt und jeweils die drei gleichen Verfahrensarten einbezogen hat. 
Diese waren gemäß VStG abzuwickeln, die vollzogenen Materienge-
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setze betrafen überwiegend einheitliches Bundesrecht (z.B. StVO). Eine 
Gewichtung der Verfahrensarten hätte das Verhältnis der Erledigungs-
zahlen der drei BH zueinander nur unwesentlich verändert. Die BH 
Melk wies im Vergleich auch erheblich weniger erledigte Strafverfü-
gungen und –erkenntnisse im Verhältnis zum eingesetzten Personal 
aus. Die Darstellung ist daher nachvollziehbar und aussagekräftig.

Die Einbeziehung der abgebrochenen Verfahren unterblieb bei allen 
drei BH, weil es bei diesen Sachverhalten zu keiner Verfahrenseinlei-
tung kam. 

An den auf Plausibilität überprüften Zahlen zur Anzahl der befassten 
Mitarbeiter sowie zur Anzahl der erledigten Straferkenntnisse bestan-
den bei keiner der überprüften BH Zweifel. Die bei der BH St. Johann 
als manuelle Erledigungen berücksichtigten Anonymverfügungen 
waren durch einen Mitarbeiter zu überprüfen und manuell freizuge-
ben, die vollautomatische Erledigung von Anonymverfügungen an 
der BH Melk erforderte hingegen keinerlei Befassung des zuständi-
gen Sachbearbeiters. 

Den hohen Anteil an automatisch erledigten Verfahren an der BH Melk 
hob der RH positiv hervor (siehe TZ 13).

Der RH sah durch die vom Land Niederösterreich angeführte Effizi-
enzsteigerung das Vorhandensein von Rationalisierungspotenzialen 
bestätigt.

(2) Dem Land Kärnten entgegnete der RH, dass eine Erhöhung der 
Erledigungszahlen auch durch einen reduzierten Mitarbeitereinsatz 
erreichbar ist.

 9.1 (1) Das VStG sieht gegen Strafverfügungen das Rechtsmittel des Ein-
spruchs an die Verwaltungsstrafbehörde erster Instanz vor, die dann 
das ordentliche Verfahren einzuleiten hat. Gegen ein Straferkenntnis 
ist das Rechtsmittel der Berufung möglich, welches entweder durch 
die Behörde selbst (Berufungsvorentscheidung) oder durch den Unab-
hängigen Verwaltungssenat (UVS) erledigt wird. 

(2) Die Bearbeitung der erhobenen Rechtsmittel erfolgte in den drei 
überprüften BH durch den jeweiligen Sachbearbeiter, der die Erstent-
scheidung getroffen hatte. Kontrollen der erstinstanzlichen Rechtsmit-
telentscheidungen über die Höhe der Strafverfügungen im Sinne eines 
Vier–Augen–Prinzips waren nicht vorgesehen.

Rechtsmittel in 
Verwaltungsstraf
verfahren
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(3) Die drei überprüften BH führten keine gesonderten Aufzeichnungen 
über die eingebrachten Einsprüche gegen Strafverfügungen bzw. die 
Art, wie diese erledigt wurden. Die Zahl der Vorlagen von Berufungen 
gegen Straferkenntnisse an den UVS erfassten alle drei BH, nicht jedoch 
die Anzahl der Berufungsvorentscheidungen. 

(4) Nur die BH St. Johann vermerkte in der Statistik über die Beru-
fungen gegen Straferkenntnisse auch die Entscheidungsart des UVS 
(z.B. Stattgebung, Herabsetzung der Strafe) und ermittelte neben der 
Berufungs– auch eine Stattgabequote, letztere betrug 2010 rd. 20 %. 

Leistungsbereich  
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Tabelle 6: Straferkenntnisse und Berufungsquote 

2008 2009 2010

Anzahl

ausgestellte Straferkenntnisse

Melk 1.017 1.105 910

St. Johann 2.376 2.305 2.334

St. Veit n.v. 597 916

Berufungen an den UVS

Melk 131 166 164

St. Johann 524 341 448

St. Veit1 n.v. 31 70

in %

Berufungsquote 

Melk 13 15 18

St. Johann 22 15 19

St. Veit n.v. 5 8 

1  Die Anzahl der Straferkenntnisse und der Berufungen in der BH St. Veit für das Jahr 2008 war wegen der Umstellung des 
IT–Programms für Verwaltungsstrafverfahren mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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 9.2 Die Stattgabequote stellt einen wichtigen Indikator für die Qualität 
der Erledigungen dar. Der RH empfahl den BH Melk und St. Veit, eine 
Berufungsstatistik mit der Art der Entscheidung zu führen, um daraus 
allfällige Qualitätsmängel in den Entscheidungen abzuleiten. Allen 
drei überprüften Ländern empfahl der RH die standardisierte Auswer-
tung aller eingebrachten Rechtsmittel, also auch der Einsprüche gegen 
Strafverfügungen, bzw. der Daten über Berufungsvorentscheidungen.

Der RH kritisierte in den überprüften BH die fehlende Kontrolle der 
Erledigung von Rechtsmitteln durch die mit der Entscheidung befassten 
Sachbearbeiter. Er empfahl die Einführung einer Genehmigung von 
erstinstanzlichen Rechtsmittelerledigungen durch den Vorgesetzten.

 9.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	lägen	Daten	über	
die	Anzahl	der	eingelangten	Berufungen	und	der	getroffenen	Berufungs-
vorentscheidungen	vor.	Die	Schaffung	einer	standardisierten	Auswer-
tungsmöglichkeit	 im	Rahmen	des	neuen	 IT–Programms	für	Verwal-
tungsstrafverfahren	werde	überlegt.	Ein	standardisierter	Übergang	der	
Rechtsmittelerledigung	auf	den	Vorgesetzten	brächte	keine	Qualitäts-
steigerung.

Leistungsbereich  
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Abbildung 2: Berufungsquote
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(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	wäre	die	mögliche	Ver-
meidung	von	Qualitätsmängeln	durch	standardisierte	Auswertungen	
aller	Rechtsmittel	jedenfalls	mit	zusätzlichen	Ressourcen	ohne	bestimm-
baren	Mehrwert	verbunden.	Ein	standardisierter	Übergang	der	Rechts-
mittelerledigung	auf	den	Vorgesetzten	erfordere	zusätzliche	Personal-
ressourcen	für	Kontrollzwecke.

(3)	Laut	Stellungnahmen	der	Länder	Niederösterreich	und	Salzburg	
bedürften	Berufungsvorentscheidungen	bereits	jetzt	der	Genehmigung	
durch	Vorgesetzte.

(4)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	gäbe	es	in	der	BH	St.	Veit	
seit	Jahren	eine	lückenlose	Sammlung	aller	UVS–Entscheidungen.	Im	
Hinblick	auf	 die	Einführung	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit	 erster	
Instanz	werde	eine	Prüfung	weiterer	Auswertungsmöglichkeiten	vor-
behalten.	Bei	Bedarf	könnte	das	Land	den	BH	im	Hinblick	auf	die	
Anregung	 des	 RH	 quartalsweise	weitere	Kennzahlen	 aus	 dem	 IT–
Programm	für	Verwaltungsstrafverfahren	zur	Verfügung	stellen.	Die	
Rechtsmittelerledigungen	nach	Abschluss	eines	ordentlichen	Verfah-
rens	unterlägen	dem	Vier–Augen–Prinzip	und	würden	ausschließlich	
durch	einen	Vorgesetzten	genehmigt.

 9.4 (1) Der RH entgegnete den Ländern Niederösterreich und Kärnten, dass 
seine Empfehlung nicht nur die quantitative Erfassung von Berufungen 
umfasste, sondern die Führung einer vollständigen Berufungsstatistik, 
aus der auch die Art der Entscheidung ersichtlich ist. 

(2) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass zusätzliche Auswer-
tungsmöglichkeiten nicht mehr Personal erfordern und Maßnahmen 
zur Qualitätsverbesserung jedenfalls einen Mehrwert darstellen.

(3) Der RH entgegnete den Ländern Niederösterreich, Salzburg und 
Kärnten, dass ein wirksames Internes Kontrollsystem jedenfalls alle 
Rechtsmittelerledigungen umfassen muss. Eine Genehmigung durch 
den Vorgesetzten würde dies sicherstellen.

Leistungsbereich  
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 10.1 (1) Die in den Verwaltungsstrafverfahren vollzogenen Materiengesetze 
enthalten in der Regel einen Strafrahmen, der die Grundlage für die 
Strafbemessung darstellt. 

Für Delikte, welche durch eine Anonymverfügung (§ 49a VStG) geahn-
det werden können, müssen die konkreten Übertretungen und die dafür 
zu verhängenden Strafhöhen (maximal 220 EUR) im Verordnungsweg 
durch die BH festgelegt werden. Bei der Verhängung einer Anonym-
verfügung unterbleibt die Ausforschung des Täters (wenn dieser unbe-
kannt ist). Die Anonymverfügung wird an die Person zugestellt, von 
der die Behörde mit Grund annehmen kann, dass sie der Täter ist, sie 
den Täter kennt oder diesen leicht feststellen kann. Das Verfahren ist 
durch rechtzeitige Einzahlung des Strafbetrags erledigt. Ein Rechts-
mittel gegen die Anonymverfügung ist nicht vorgesehen. 

In allen drei überprüften Ländern waren der Umfang des Anonym-
verfügungskatalogs und die Höhe der Geldstrafen jeweils landesweit 
einheitlich, zwischen den Ländern bestanden jedoch Unterschiede in 
den vorgesehenen Strafhöhen. 

(2) Mittels Strafverfügung (§§ 47 ff. VStG) können Übertretungen 
geahndet werden, wenn deren Begehung durch eigene dienstliche 
Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Organe oder durch automa-
tisierte Überwachung festgestellt wurde. Die Höhe der Strafe ist mit 
365 EUR begrenzt, ein weiteres Ermittlungsverfahren ist nicht zwin-
gend vorgesehen.

Im Bereich der Strafverfügungen kamen an allen überprüften BH Straf-
kataloge zur Anwendung, welche die bei erstmaliger Tatbegehung zu 
verhängenden Geldstrafen für häufige Delikte vorsahen. Die verwen-
deten Kataloge waren jeweils landesweit gültig. Auch in den Strafka-
talogen zeigten sich im Ländervergleich Unterschiede in den vorgese-
henen Strafhöhen. Die Sachbearbeiter wurden durch die Strafkataloge 
aber nicht in der freien Ermessensausübung beschränkt. Wenn dem 
VStG entsprechende Gründe vorlagen, konnte auch ein abweichendes 
Strafmaß verhängt werden. 

(3) Die nachfolgende Tabelle stellt die Anonymverfügungsverord-
nungen und Strafkataloge der drei überprüften BH für Geschwindig-
keitsüberschreitungen bis 20 km/h gegenüber: 

Strafhöhen und Er
messensspielräume

Leistungsbereich  
Verwaltungsstrafverfahren



154 Niederösterreich 2012/3

 10.2 Die vom RH festgestellten Unterschiede bei den vorgesehenen Straf-
höhen waren teilweise beträchtlich und sachlich kaum begründbar. 
So war die Strafe für eine Überschreitung der Geschwindigkeit von 
50 km/h im Ortsgebiet um 20 km/h in Melk um 25 EUR oder rd. 71 % 
(als Anonymverfügung) bzw. rd. 56 % (als Strafverfügung) höher als 
in St. Veit. Der RH empfahl daher den Ländern, die Anonymverfü-
gungsverordnungen und die Strafkataloge abzustimmen, um Verwal-
tungsübertretungen im gesamten Bundesgebiet möglichst einheitlich 
zu bestrafen. Dies entspricht auch dem VStG, das als Grundlage für die 
Strafbemessung die mit der Tat verbundene Schädigung und Gefähr-
dung und den Eintritt sonst nachteiliger Folgen der Tat vorsieht. 

 11.1 Für die Einnahmen aus Verwaltungsstrafen waren in den vollzogenen 
Materiengesetzen entsprechende Widmungen vorgesehen. Das VStG 
normierte für alle Fälle, in denen es keine gesonderte Widmung gab, 
eine subsidiäre Widmung der Strafgelder für Zwecke der Sozialhilfe im 
jeweiligen Land. In der Straßenverkehrsordnung (dem am häufigsten 
vollzogenen Materiengesetz) war eine Widmung der Strafgelder für 
den Straßenerhalter vorgesehen. 

Einnahmen aus 
Verwaltungsstraf
verfahren
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Tabelle 7: Ausgewählter Vergleich von Strafhöhen

Vorgesehene Strafe bei 
Anonymverfügung

Vorgesehene Strafe bei 
Strafverfügung

Melk St. Johann St. Veit1 Melk St. Johann St. Veit1

in EUR

§ 20 Abs. 2 StVO: Überschreiten 
der Fahrgeschwindigkeit von  
50 km/h im Ortsgebiet zwischen 
16 und 20 km/h

60 55 35 65–70 75 45 

§ 20 Abs. 2 StVO: Überschreiten 
der Fahrgeschwindigkeit von  
100 km/h auf Freilandstraßen 
zwischen 16 und 20 km/h

45 50 35 55–65 70 45 

§ 20 Abs. 2 StVO: Überschreiten 
der Fahrgeschwindigkeit von  
130 km/h auf Autobahnen 
zwischen 11 und 20 km/h

45 45 45 50–65 – 60 

1  In St. Veit gelten die angeführten Strafbeträge bei Überschreitungen der Fahrgeschwindigkeit im Ortsgebiet und auf 
Freilandstraßen um bis zu 20 km/h.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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Die Einnahmen der einzelnen BH aus Verwaltungsstrafen stellten sich 
wie folgt dar: 

Leistungsbereich  
Verwaltungsstrafverfahren

Tabelle 8: Einnahmen aus Verwaltungsstrafen

2008 2009 2010

Einnahmen aus Anonymverfügungen (EUR)

Melk1 1.054.685 1.496.200 1.700.395

St. Johann 1.353.500 1.884.370 1.877.025

St. Veit2 n.v 367.926 361.584

Anzahl bezahlter Anonymverfügungen

Melk1 27.756 40.002 38.214

St. Johann 33.117 44.173 36.498

St. Veit3 n.v. 9.073 9.246

Durchschnittliche Strafhöhe Anonym
verfügung (EUR)

Melk1 37,99 37,40 44,50

St. Johann 40,87 42,66 51,43

St. Veit n.v 40,55 39,11

Einnahmen aus Strafverfügungen bzw. 
Straferkenntnissen (EUR)

Melk 1.309.144 1.350.556 1.388.110

St. Johann 2.471.956 2.505.770 2.568.527

St. Veit2 n.v 910.215 1.784.896

Anzahl Strafverfügungen bzw. Straf
erkenntnisse

Melk 7.864 9.577 9.450

St. Johann 15.975 19.581 17.559

St. Veit2 n.v. 5.110 10.828

Durchschnittliche Strafhöhe Strafverfügung 
bzw. Straferkenntnis (EUR)

Melk 166,47 141,02 146,89

St. Johann 154,74 127,97 146,28

St. Veit n.v 178,12 164,84

1  Die Daten der BH Melk basieren auf den Auswertungen des neuen IT–Programms für Verwaltungsstrafverfahren (vgl. 
TZ 13), so dass die Einnahmen für 1.728 Anonymverfügungen, die im Jahr 2008 im alten System abgewickelt wurden, nicht 
enthalten sind.

2  Aufgrund der Umstellung des Buchhaltungsprogamms im April 2009 war die Aufgliederung der Strafeinnahmen in der 
BH St. Veit für 2008 und für Jänner bis April 2009 mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar. Die dargestellten Werte für 
2009 umfassen daher den Zeitraum Mai bis Dezember 2009.

3   Die Anzahl der bezahlten Anonymverfügungen in der BH St. Veit für das Jahr 2008 war wegen der Umstellung des IT– 
Programms für Verwaltungsstrafverfahren mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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Die durchschnittliche Strafhöhe von Anonymverfügungen ist der fol-
genden grafischen Darstellung zu entnehmen:

 11.2 Durch die Unterschiede in den Anonymverfügungsverordnungen erga-
ben sich auch unterschiedlich hohe durchschnittliche Einnahmen aus 
Anonymverfügungen. Die durchschnittlichen Strafhöhen waren 2010 
in der BH St. Johann mit rd. 51 EUR für Anonymverfügungen und in 
der BH St. Veit mit rd. 165 EUR für Strafverfügungen bzw. –erkennt-
nisse am höchsten. Die BH Melk und St. Veit hoben 2010 mit rd. 45 EUR 
bzw. 39 EUR durchschnittlich weniger pro Anonymverfügung ein. Im 
Sinne einer Gleichbehandlung wären möglichst einheitliche Strafhö-
hen vorzusehen und die Anonymverfügungsverordnungen und die 
Strafkataloge abzustimmen.

 11.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	habe	es	im	Zuge	
des	Vorbereitungsgremiums	,,Effiziente	Verwaltung	und	Aufgabenkritik“	
zur	Arbeitsgruppe	Verwaltungsreform	die	Einrichtung	einer	bundeswei-
ten	,,Straftatbestandsdatenbank“	(Straftatbestände	aus	allen	Materien-
gesetzen	des	Bundes	und	der	Länder	einschließlich	einheitlicher	Straf-
sätze)	massiv	unterstützt	und	erwarte	sich	auch	Unterstützung	durch	
den	RH.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	erfordere	eine	verbind-
liche	Harmonisierung	der	Strafkataloge	bundesgesetzliche	Änderungen.

Leistungsbereich  
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Abbildung 3: Durchschnittliche Strafhöhe von Anonymverfügungen
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Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	aufgrund	des	län-
derübergreifenden	Charakters	der	Empfehlung	eine	gesonderte	Prüfung	
des	Vorschlags	in	Aussicht	genommen.

 11.4 (1) Der RH bekräftigte gegenüber dem Land Niederösterreich, dass 
er ein entsprechendes Verwaltungsreformprojekt zur Errichtung eines 
Verwaltungsstrafregisters für zweckmäßig erachtete, weil die dadurch 
angestrebte Harmonisierung des Vollzugs wesentlich zur Umsetzung 
seiner Empfehlung beitragen kann.

(2) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass eine Gesetzesände-
rung nur bei einer verbindlichen Festlegung von Strafhöhen in Straf-
katalogen erforderlich ist. Die Abstimmung der vorgesehenen Strafhö-
hen könnte jedoch grundsätzlich auch auf freiwilliger Basis erfolgen.

IT–Programme für Verwaltungsstrafverfahren

 12.1 Nachdem es sich vor allem bei den verkürzten Verwaltungsstrafver-
fahren um Massenverfahren handelt, erfolgt die Erledigung mittels 
automatisierter Datenverarbeitungssysteme. Die drei von der Prüfung 
betroffenen Länder hatten jeweils eigens entwickelte Softwareprodukte 
in Verwendung. An den drei überprüften BH waren alle Verfahrens-
arten vollständig in der IT–Applikation abgebildet. Die IT–Lösungen 
der jeweiligen Landesregierung kamen allerdings teilweise nicht in 
den Städten mit eigenem Statut zur Anwendung, dies erforderte wei-
tere Schnittstellen innerhalb der Länder.

 12.2 Der RH sah es als wenig effizient an, dass jedes Land eine eigene 
IT–Applikation für die Abwicklung der Verwaltungsstrafverfahren 
entwickelte, zumal diese Verfahren österreichweit nach demselben 
Verfahrensrecht abzuwickeln sind. Die Möglichkeiten einer länder-
übergreifenden Kooperation wären zu prüfen und zu nutzen. Auf eine 
Verwendung des jeweiligen IT–Programms im gesamten Bundesland 
wäre hinzuwirken. 

 12.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	gäbe	es	eine	enge	
Kooperation	zwischen	dem	BMI	und	den	Ländern	beim	BMI–Projekt	
„VStV	Neu“,	bei	dem	das	Land	versuchen	werde,	auf	Basis	des	existie-
renden	niederösterreichischen	Programms	eine	einheitliche	Lösung	zu	
erreichen.

Ablauforganisation

Leistungsbereich  
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In	den	überwiegenden	Fällen	werde	die	Strafenapplikation	des	Landes	
auch	von	den	Magistraten	angewendet.	An	der	Optimierung	der	Koope-
ration	mit	den	Polizeidienststellen	bei	Organmandaten	werde	gearbeitet.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	würde	ein	Austausch	der	
aktuellen	IT–Lösung	erhebliche	zusätzliche	Kosten	nach	sich	ziehen,	
zumal	die	in	Salzburg	eingesetzte	IT–Lösung	eine	hohe	Nutzungseffi-
zienz	aufweise.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	aufgrund	des	län-
derübergreifenden	Charakters	der	Empfehlung	eine	gesonderte	Prüfung	
des	Vorschlags	in	Aussicht	genommen.

 12.4 (1) Der RH begrüßte gegenüber dem Land Niederösterreich die Bestre-
bungen zur Vereinheitlichung bzw. zum flächendeckenden Einsatz einer 
IT–Lösung.

(2) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass den einmaligen Umstel-
lungskosten für die Vereinheitlichung der IT–Programme Einsparungen 
durch den Entfall der (Weiter)Entwicklung länderweise unterschied-
licher IT–Lösungen gegenüber stehen. Ferner würde so ein problemloser 
Datenaustausch zwischen allen Verwaltungsstrafbehörden ermöglicht.

 13.1 (1) Das IT–Programm in Niederösterreich wurde etappenweise in 
Betrieb genommen und war ab November 2010 im Volleinsatz. Es 
sah eine vollautomatische Erledigungsroutine für Radar–Anonym-
verfügungen sowie in hohem Grad automatisierte Erledigungsmög-
lichkeiten für sonstige Anonymverfügungen und Strafverfügungen 
vor. Ferner stellte das Programm eine gut strukturierte Übersichts-
maske zur Verfügung, auf der alle wesentlichen Daten zum Verfah-
ren ersichtlich und die für die Bearbeitung notwendigen Links (wie 
z.B. Verwaltungsvorstrafen, Geo–Daten zum Ort der Tatbegehung im 
Straßenverkehrsbereich) zugänglich waren. Die Verfahren wurden 
im Bereich der Massenerledigung unter Verzicht auf einen Papierakt 
vollständig und ausschließlich im Programm abgebildet. Einzig bei 
umfangreichen ordentlichen Verfahren wurde zusätzlich ein Papier-
akt geführt. 

(2) Das IT–Programm in Salzburg war bereits seit 2001 im Betrieb 
und wurde seither stetig angepasst und verbessert. Auch hier war 
eine Routine zur vollautomatischen Erstellung von Radar–Anonym-
verfügungen implementiert. Die Erstellung der übrigen Erledigungen 
war in verschiedenen Menüs gut strukturiert möglich. Die Verfahrens-
übersicht war nicht so umfassend wie jene des niederösterreichischen 
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Programms, beinhaltete aber die notwendigen Eckdaten des Verfah-
rens. Die Massenverfahren waren auch in Salzburg vollständig im IT–
System abgebildet und ermöglichten so bei Anonymverfügungen den 
Verzicht auf Papierakte. 

(3) In Kärnten war das eingesetzte IT–Programm eine Applikation 
zum elektronischen Aktenverwaltungsprogramm des Landes Kärnten. 
Das 2008 eingeführte Kärntner Programm erwies sich in der Hand-
habung als wenig praktikabel und es gab nur wenige automatisierte 
Verfahrensabläufe. So war es in Kärnten nicht möglich, Anonym-
verfügungen vollautomatisch zu erstellen. Auch mussten die BH die 
automatisierten Workflows im Hintergrund teilweise selbst erstellen 
(und konnten diese auch ändern). Darüber hinaus war das Programm 
ungeeignet, den Papierakt für die Massenverfahren abzulösen, weil 
die Erledigungen nur teilweise elektronisch signiert bzw. unverän-
derbar gesichert werden konnten. Eine automatisierte Erstellung von 
Schriftstücken unter Heranziehung vorhandener Datensätze war nur 
ansatzweise möglich und durch schlecht gestaltete Vorlagen oft nicht 
effizient. Darüber hinaus behinderten noch zahlreiche Softwarefehler 
den reibungslosen Einsatz. 

 13.2 (1) Der RH erachtete die benutzerorientierte Gestaltung des niederöster-
reichischen IT–Programms als besonders zweckmäßig. Durch diese IT–
Lösung wurde eine höchstmögliche Automatisierung der Erledigungen 
und eine optimale Unterstützung der Mitarbeiter bei der Bearbeitung 
der Akten gewährleistet.

(2) Der RH anerkannte den hohen Effizienzgrad beim Einsatz des Pro-
gramms in Salzburg. Jedoch war in einzelnen Bereichen die technische 
Umsetzung aufgrund des Alters der Software nicht mehr am neues-
ten Stand.

(3) Der RH stellte fest, dass das IT–Programm in Kärnten eine nur ein-
geschränkte Funktionalität bot. Der Mangel an automatisierten oder 
automatisierbaren Arbeitsabläufen führte zu teilweise ineffizienten und 
unnötig aufwendigen Verarbeitungsschritten. Der RH empfahl daher 
dem Land Kärnten, das Grundkonzept der IT–Lösung im Bereich der 
Strafverfahren zu überarbeiten. Die Übernahme einer bereits in Betrieb 
befindlichen IT–Lösung eines anderen Landes wäre empfehlenswert.

 13.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	stehe	es	einer	Ablöse	der	beste-
henden	IT–Lösung	im	Bereich	der	Verwaltungsstrafverfahren	durch	eine	
bundesweit	einheitliche	Anwendung	offen	gegenüber,	wenn	damit	auch	
eine	Vereinheitlichung	der	Geschäftsprozesse	innerhalb	aller	BH	ver-
bunden	sei.

Leistungsbereich  
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Einleitung der Strafverfahren – Anzeigen

 14.1 (1) Die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens erfolgt aufgrund 
einer Anzeige. Für die Anzeigen durch Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes sowie durch andere Organe der öffentlichen Verwaltung 
wurde österreichweit eine einheitliche Schnittstelle zum Datenaus-
tausch (VStV–Schnittstelle) vereinbart. Daneben gab es eine eigene 
Datenaufbereitungsschnittstelle für Radaranzeigen. Die Verteilung der 
Daten an die örtlich zuständigen Bundesländer erfolgte durch die Bun-
desanstalt Statistik Österreich an die jeweiligen Landesrechenzentren. 

(2) In Niederösterreich und Salzburg erfolgten der Import der VStV–
Datensätze sowie anschließend deren Verteilung an die zuständigen 
BH zentral durch die Landes–EDV. Die Radardatensätze wurden, sofern 
möglich, automatisiert zu Anonymverfügungen verarbeitet und die 
verbleibenden Anzeigen in derselben Weise weitergeleitet. 

(3) In Kärnten wurden alle Datensätze durch das Land nach BH aufge-
teilt und anschließend zum lokalen Datenimport in das IT–Programm 
durch die jeweilige BH bereitgestellt. 

 14.2 Der RH empfahl, im Zuge der Neugestaltung der IT–Lösung in Kärnten 
den zentralen Datenimport der Anzeigen in das IT–Programm für Ver-
waltungsstrafverfahren vorzusehen.

 14.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	sei	eine	Umstellung	des	Sys-
tems	auf	ein	zentrales	Einlesen	der	Anzeigendaten	Ende	März	2012	
durchgeführt	worden.	Damit	sei	es	auch	möglich,	die	Anonymverfü-
gungen	weitestgehend	vollautomatisch	abzuarbeiten.

Verfahrenseinstellungen

 15.1 (1) Die Behörde kann nach § 21 Abs. 1 VStG ohne weiteres Verfahren 
von der Verhängung einer Strafe absehen, wenn nur ein geringfügi-
ges Verschulden vorliegt und die Folgen der Übertretung unbedeu-
tend sind. Weiters kann von der Einleitung und Durchführung eines 
Strafverfahrens abgesehen werden, wenn die Verfolgung aussichtslos 
erscheint bzw. der damit verbundene Aufwand im Missverhältnis zur 
Verwaltungsübertretung steht.

Leistungsbereich  
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(2) Dementsprechend sahen die IT–Programme für Verwaltungsstraf-
verfahren in Niederösterreich und Salzburg Parameter (z.B. auslän-
dische Kraftfahrzeuge (mit Ausnahme von Deutschland und Schweiz), 
Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 9 bzw. 10 km/h) vor, nach denen 
Verfahrenseinstellungen durchgeführt wurden. In Niederösterreich 
erstellte das Programm beim Anzeigenimport eine Vorschlagsliste an 
einzustellenden Verfahren, welche dann durch den Sachbearbeiter zu 
kontrollieren und freizugeben war. In Salzburg erfolgte die Verfahrens-
einstellung bei Erfüllung dieser Kriterien vollautomatisch. 

(3) In Kärnten wurden nicht weiter zu verfolgende Übertretungen bei 
der Kontrolle der Anzeigen händisch von der Verarbeitung ausge-
nommen.

(4) In den Fällen, in denen die Einstellung nach Ermessen des Sachbe-
arbeiters erfolgte, waren in den überprüften BH Kontrollschritte vor-
gesehen. 

(5) Eine manuelle Einstellung von Verfahren erfolgte an allen BH im 
Falle der Verjährung. Eine nähere Auswertung, aus welchen Gründen 
die Einstellung (z.B. wegen Verjährung) erfolgte, war standardisiert an 
keiner der überprüften BH möglich.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Zahl der Anzeigen sowie der auto-
matisch und manuell eingestellten Verfahren dar: 
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 15.2 In den drei überprüften BH wurden zwischen rd. 3 % (St. Veit 2009) 
und rd. 30 % (St. Johann 2008) der eingelangten Anzeigen eingestellt; 
in Melk betrug die Einstellungsquote in den Jahren 2009 und 2010  
15 %. Die hohe Zahl der Verfahrenseinstellungen in St. Johann und 
Melk war durch die Lage und Struktur der Bezirke begründet (z.B. grö-
ßere Dichte an hochrangigen Straßen, Transitrouten und Fremdenver-
kehrsgebieten). Dadurch kam es vermehrt zu Verfahrenseinstellungen 
bei Anzeigen gegen ausländische Autolenker.

Der RH kritisierte, dass in Salzburg Verfahrenseinstellungen vollauto-
matisch abliefen. Er empfahl dem Land Salzburg, ähnlich wie in Melk, 
zumindest eine einem Sachbearbeiter zurechenbare Freigabe der Ein-
stellungen vorzusehen. 

Der RH empfahl dem Land Kärnten, einen standardisierten Einstel-
lungsvorschlag in das Verfahren zu implementieren. Die diesbezüg-
lichen Kriterien sollten jenen der übrigen Länder angeglichen werden.

Leistungsbereich  
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Tabelle 9: Verfahrenseinstellungen1

2008 2009 2010

Anzahl

Anzeigen2

Melk 47.126 58.340 58.772

St. Johann 67.715 84.601 70.234

St. Veit n.v. 27.414 22.622

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

Verfahrenseinstellungen 
automatisch 

Melk 4.283 9 6.287 11 7.387 13

St. Johann 13.138 19 16.536 20 11.816 17

St. Veit – – – – – –

Verfahrenseinstellungen 
manuell 

Melk 1.743 4 2.210 4 1.467 2

St. Johann 6.999 10 7.695 9 7.386 11

St. Veit n.v. n.v. 779 3 808 4

Verfahrenseinstellungen 
insgesamt

Melk 6.026 13 8.497 15 8.854 15

St. Johann 20.137 30 24.231 29 19.202 27

St. Veit n.v. n.v. 779 3 808 4

1 Tabelle enthält Rundungsdifferenzen
2  Die Anzahl der Anzeigen in der BH St. Veit für das Jahr 2008 war wegen der Umstellung des IT–Programms für 

Verwaltungsstrafverfahren mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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Der RH empfahl allen drei überprüften Ländern, standardisierte und 
damit auswertbare Einstellungsbegründungen vorzusehen. Die Erfas-
sung von verjährten Verfahren wäre ein wichtiger Parameter für die 
Effizienz der Aufgabenerledigung an den BH.

 15.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	stehe	es	der	Emp-
fehlung	des	RH	grundsätzlich	positiv	gegenüber.	Eine	Umsetzungsmög-
lichkeit	in	der	IT–Applikation	werde	geprüft.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	sei	eine	zusätzliche	Aus-
wertung	der	Einstellungsgründe	technisch	möglich,	 jedoch	könne	in	
der	Überprüfung	der	Verfahrenseinstellungen	kein	dem	Mehraufwand	
gegenüberstehender	Mehrwert	erkannt	werden.	Die	Umsetzung	der	Emp-
fehlung,	eine	zurechenbare	Freigabe	vorzusehen,	würde	einen	zusätz-
lichen	Personalbedarf	erfordern	und	brächte	keinen	Vorteil.	

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	eine	gesonderte	Prü-
fung	des	Vorschlags	in	Aussicht	genommen.

 15.4 Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass Auswertungen zum „Ein-
stellungsgrund Verjährung“ einen wichtigen Indikator für notwendige 
Verbesserungen im Verfahrensablauf darstellen. Weiters wies der RH 
darauf hin, dass die Verfahrenseinstellung eine Ermessensentschei-
dung ist, die gemäß den gesetzlichen Anforderungen des VStG eine 
Zurechenbarkeit zu einem Sachbearbeiter — z.B. durch eine manuelle 
Freigabe — aufweisen muss.

Verfahrensabtretungen

 16.1 (1) Die örtliche Zuständigkeit eines Verwaltungsstrafverfahrens liegt in 
der Regel am Ort der Tatbegehung. Das Strafverfahren kann auch an 
die zuständige Behörde am Ort des Hauptwohnsitzes des Beschuldigten 
abgetreten werden, wenn dies der Vereinfachung oder Beschleunigung 
des Verfahrens dient. Die Abtretung von Verwaltungsstrafverfahren 
innerhalb des Landes wurde in den drei überprüften BH unterschied-
lich gehandhabt.

(2) In Niederösterreich kamen die BH des Landes überein, dass eine 
Verfahrensabtretung nur aus wichtigem Grund (Beschleunigung oder 
Vereinfachung des Verfahrens) vorgenommen werden durfte. Verfah-
rensabtretungen waren im IT–Programm für Verwaltungsstrafverfah-
ren auf elektronischem Wege möglich. 
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(3) An der BH St. Johann gab es keine über die gesetzlichen Bestim-
mungen hinausreichenden Vorgaben bezüglich der Abtretung von Ver-
fahren. Eine Verfahrensabtretung innerhalb des IT–Programms war auf 
elektronischem Wege nicht möglich.

(4) In Kärnten war bis April 2011 aufgrund eines Erlasses der Kärnt-
ner Landesregierung die Abtretung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
an die Behörde des Hauptwohnsitzes des Beschuldigten bei Verstößen 
im Straßenverkehr untersagt. Die seit Mai 2011 mögliche Abtretung 
war jedoch nicht auf elektronischem Wege über das eingesetzte IT–
Programm durchführbar. 

 16.2 Die fehlende Möglichkeit der elektronischen Verfahrensabtretung inner-
halb des Landes führte in Salzburg und Kärnten dazu, dass die (i.d.R. 
elektronisch eingelangten) Anzeigen ausgedruckt und physisch an 
die neu zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet werden 
mussten. Der RH empfahl den Ländern Kärnten und Salzburg, die IT–
Lösung dahingehend zu erweitern, dass eine Abtretung auf elektro-
nischem Wege ermöglicht wird.

 16.3	(1)	 Laut	 Stellungnahme	 des	 Landes	 Salzburg	 sei	 eine	 elektronische	
Abtretung	von	Verwaltungsstrafen	aus	technischer	Sicht	realisierbar.	
Da	bereits	ein	Großteil	der	Einsprüche	in	elektronischer	Form	(per	E–
Mail)	einlange,	sollten	diese	Einsprüche	jedoch	auch	von	der	Tatortbe-
hörde	abgearbeitet	werden,	eine	Abtretung	bringe	keinen	Zusatznutzen.

(2)	 Laut	 Stellungnahme	 des	 Landes	Kärnten	 könne	 eine	 technische	
Lösung	aus	Ressourcengründen	frühestens	2013	implementiert	werden.

 16.4 Der RH stellte gegenüber dem Land Salzburg klar, dass die Empfeh-
lung lediglich auf eine vereinfachte technische Möglichkeit der Ver-
fahrensabtretung im gesetzlich vorgesehenen Bedarfsfall abzielt.

Ablauf Anonymverfügungen

 17.1 (1) Bei Einlangen der Anzeigen über die VStV– bzw. Radar–Schnitt-
stelle nahmen alle drei Länder durch das IT–Programm eine Sortie-
rung jener Anzeigen vor, welche durch Anonymverfügungen erledigt 
werden konnten. 

(2) An den BH Melk und St. Johann war durch das IT–Programm für 
Verwaltungsstrafverfahren eine Routine zur vollautomatischen Ver-
arbeitung von Anonymverfügungen vorgesehen. Die anonymver-
fügungsfähigen Anzeigen, bei denen Kontroll– bzw. Verarbeitungs-
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schritte durch einen Mitarbeiter zu setzen waren, wurden in Melk und  
St. Johann zur Erledigung als manuelle Anonymverfügung vorge-
schlagen, wobei der Sachbearbeiter diese Anzeigen einer anderen Ver-
arbeitung (Strafverfügung, ordentliches Verfahren) zuführen konnte. 

In Niederösterreich wurden alle anonymverfügungsfähigen Radaran-
zeigen, bei denen ein Zulassungsbesitzer automatisch ausgeforscht wer-
den konnte, vollautomatisch verarbeitet. In Salzburg erfolgte die voll-
automatische Verarbeitung nur bei österreichischen Fahrzeughaltern. 
Anzeigen gegen ausländische Fahrzeughalter mussten nach Einlangen 
der Zulassungsdaten vom Sachbearbeiter zur Verarbeitung freigege-
ben werden, weshalb die so erstellten Anonymverfügungen als manu-
elle Erledigungen aufschienen (2010 rd. 12.700 Anonymverfügungen). 

An der BH St. Veit war in jedem Fall eine händische Verarbeitung aller 
eingelangten Anzeigen erforderlich, auch bei Radaranzeigen.

(3) Die Zeichnung der Anonymverfügungen erfolgte an allen drei 
überprüften BH durch elektronische Signatur. Die postalische Abfer-
tigung der Anonymverfügungen wurde in Niederösterreich zentral für 
alle BH über die Landesregierung vorgenommen. In Salzburg erfolgte 
die Abfertigung der Anonymverfügungen aller Salzburger BH zentral 
durch die BH Tamsweg. Das Land Kärnten sah keine zentrale Abfer-
tigung der Anonymverfügungen vor. An der BH St. Veit wurden die 
Anonymverfügungen durch einen privaten Dienstanbieter abgefertigt. 

 17.2 Der RH empfahl dem Land Kärnten und dem Land Salzburg, eine 
vollautomatische Routine der Verarbeitung von Radaranzeigen in 
die Strafenapplikation zu integrieren bzw. diese zu erweitern, um die 
Abwicklung zu beschleunigen und den manipulativen Aufwand für 
die Mitarbeiter zu verringern. Weiters empfahl er dem Land Kärnten 
die Einführung einer zentralen Abfertigung für alle Anonymverfü-
gungen. Dadurch könnten die Effizienz der Abwicklung verbessert 
und die Kosten reduziert werden. 

 17.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	bestünden	nur	zum	öster-
reichischen	Kraftfahrzeugzentralregister	und	zum	deutschen	Halter-
register	elektronische	Schnittstellen.	Sowohl	bei	österreichischen	als	
auch	bei	deutschen	Zulassungsbesitzern	werde	nach	der	Radaranzeige	
automatisch	der	Fahrzeughalter	in	das	Datenverarbeitungssystem	der	
BH	übernommen.	Bei	deutschen	Zulassungsbesitzern	würden	nach	der	
Freigabe	 durch	 den	 Sachbearbeiter	 eine	 Anonymverfügung	 und	 bei	
Nichtbezahlung	eine	Lenkererhebung	generiert	und	versandt.	

Leistungsbereich  
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(2)	 Laut	Stellungnahme	des	 Landes	Kärnten	könne	 seit	Ende	März	
2012	durch	die	Umstellung	des	Systems	auf	ein	zentrales	Einlesen	der	
Anzeigendaten	die	Erledigung	von	Anonymverfügungen	weitestgehend	
vollautomatisch	erfolgen.	Damit	reduziere	sich	der	manuell	abzuarbei-
tende	Teil	der	Anzeigen	um	ca.	50	%.

 18.1 Die Anonymverfügungen der drei überprüften BH wiesen eine Erledi-
gungsquote durch Zahlung des Strafbetrags zwischen rd. 80 % (St. Veit 
2009) und rd. 88 % (Melk 2010) auf. Die nachfolgende Tabelle stellt die 
Anonymverfügungen einschließlich der Erledigungsquote durch Zah-
lung des Strafbetrags im Überblick dar. 

Leistungsbereich  
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Tabelle 10: Bezahlte Anonymverfügungen

2008 2009 2010

Anzahl

Anonymverfügungen 
Melk 34.865 46.190 43.431

St. Johann 40.410 53.673 43.605

St. Veit 8.707 14.957 11.279

Bezahlte Anonymverfügungen

Melk 29.484 40.002 38.214

St. Johann 33.117 44.173 36.498

St. Veit1 n.v. 12.016 9.246

in %

Anteil der durch Bezahlung erledigten 
Anonymverfügungen

Melk 85 87 88

St. Johann 82 82 84

St. Veit n.v. 80 82

1  Die Anzahl der bezahlten und aufgehobenen Anonymverfügungen in der BH St. Veit für das Jahr 2008 war wegen der 
Umstellung des IT–Programms für Verwaltungsstrafverfahren mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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 18.2 Die Anonymverfügung stellt aus Sicht des RH eine rasche und effi-
ziente Art der Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren dar (keine 
nachweisliche Zustellung, wenig Personaleinsatz). Der RH empfahl 
allen drei Ländern, die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur 
Ausstellung von Anonymverfügungen zu prüfen und gegebenenfalls 
die Anonymverfügungsverordnungen auf weitere Übertretungen aus-
zuweiten.

 18.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	die	Nut-
zung	der	Anonymverfügungsverordnungsmöglichkeiten	laufend	über-
prüft	und	gegebenenfalls	ausgeweitet.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	widerspreche	der	Vor-
schlag	der	länderspezifischen	Erweiterung	der	Anonymverfügungsver-
ordnungen	grundsätzlich	einer	Harmonisierung	der	Strafkataloge.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	eine	gesonderte	Prü-
fung	des	Vorschlags	in	Aussicht	genommen.

 18.4 Der RH stellte gegenüber dem Land Salzburg klar, dass auch hier eine 
länderübergreifende Abstimmung anzustreben ist.

Ablauf Strafverfügungen und Straferkenntnisse

 19.1 (1) Jene Anzeigen, bei denen das IT–Programm aufgrund der Art der 
Übertretung keine Zuordnung als anonymverfügungsfähige Anzeige 
vornehmen konnte, wurden in Niederösterreich zur Erledigung mit-
tels Strafverfügung vorgeschlagen, wenn dies rechtlich möglich war. 
Die Entscheidung über die weiteren Verfahrensschritte (Ausforschung 
des Täters, Ausstellung der Strafverfügung) oblag dem Sachbearbei-
ter. Strafverfügungen wurden elektronisch signiert und die automa-
tisch erstellten über die Landesregierung ausgedruckt und abgefertigt.

(2) In Salzburg vermerkte das IT–Programm, dass die Anzeige nicht 
anonymverfügungsfähig war, der Sachbearbeiter führte daraufhin 
nach eigenem Ermessen die weitere Verarbeitung durch. Ein automa-
tischer Entscheidungsvorschlag wurde nicht generiert. Die ausgefertig-
ten Strafverfügungen wurden elektronisch signiert, an der BH in der 
Kasse gedruckt und durch die Kanzlei der BH abgefertigt. 

Leistungsbereich  
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(3) An der BH St. Veit wurden die vom System als nicht anonymverfü-
gungsfähig gekennzeichneten Anzeigen ausgedruckt und dem jeweils 
zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung zugeteilt. Die-
ser vermerkte sodann die weiteren Verfahrensschritte auf der ausge-
druckten Anzeige, welche die Kanzlei umsetzte. Die erstellten Straf-
verfügungen fertigte bis März 2011 der Bereichsleiter, im April 2011 
erhielten die Sachbearbeiter die Zeichnungsbefugnis. Die Möglichkeit 
der elektronischen Signatur der Strafverfügung bestand in St. Veit bis 
zum Ende der Gebarungsüberprüfung nicht. Die Abfertigung erfolgte 
durch die Kanzlei der Strafabteilung. 

(4) Wurde keine Verarbeitung zu einer Strafverfügung vorgenommen 
oder war dies nicht möglich, so wurde das ordentliche Verfahren ein-
geleitet. Im ordentlichen Verfahren hat die Behörde nach der Ermitt-
lung des Beschuldigten und Durchführung eines Ermittlungsverfah-
rens mittels Straferkenntnis zu entscheiden.

Die Durchführung des Ermittlungsverfahrens und damit die Wahrung 
des Parteiengehörs im ordentlichen Verfahren erfolgten an den über-
prüften BH unterschiedlich. In Melk und St. Johann wurden die ordent-
lichen Verfahren vornehmlich schriftlich abgeführt. Dagegen gab es 
in St. Veit eine sehr hohe Anzahl an mündlichen Verwaltungsstrafver-
handlungen, was zu einem hohen Zeitaufwand bei der Erhebung des 
Sachverhalts führte, jedoch einem Bedürfnis der Bürger entsprach.10 
Die Fertigung der Straferkenntnisse erfolgte in Niederösterreich und 
Salzburg elektronisch, in St. Veit händisch durch den Bereichsleiter. 

 19.2 Der RH erachtete die zentrale Abfertigung von Strafverfügungen für 
die BH in Niederösterreich als zweckmäßig. Er empfahl daher den Län-
dern Kärnten und Salzburg die Einführung bzw. Ausweitung der zen-
tralen Abfertigung für Strafverfügungen für das gesamte Land und in 
Kärnten die Einführung der elektronischen Signatur für Strafverfü-
gungen und Straferkenntnisse. 

 19.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	sei	die	Ausweitung	der	
zentralen	Abfertigung	auf	alle	Strafverfügungen	realisierbar	und	werde	
bereits	im	Zuge	des	Projekts	„Duale	Zustellung“	umgesetzt.

(2)	 Laut	 Stellungnahme	 des	 Landes	 Kärnten	 seien	 die	 technischen	
und	organisatorischen	Möglichkeiten	durch	die	Implementierung	der	
Amtssignatur	bei	Anonymverfügungen	und	im	ELAK–System	des	Lan-
des	realisiert.

10 z.B. im Jahr 2010  337 Niederschriften über mündliche Verfahren
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Vollstreckung von rechtskräftigen Strafen

 20.1 (1) Die durch rechtskräftige Erledigungen verhängten Geldstrafen sind 
durch die Behörde zu vollstrecken, die die Strafe verhängt hat. Die 
Maßnahmen zur Vollstreckung finden sich im Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz 1991 (VVG). 

(2) In begründeten Fällen genehmigten alle drei BH Zahlungsaufschub 
bzw. Ratenzahlungen. 

(3) Blieben die außergerichtlichen Einbringungsversuche erfolglos, 
konnte an der BH Melk ein Exekutionsantrag in der Strafenapplika-
tion automatisch vorbereitet und über den elektronischen Rechtsver-
kehr beim zuständigen Bezirksgericht eingebracht werden. Die Exeku-
tionsbewilligung langte ebenfalls auf elektronischem Wege ein. An den 
BH St. Johann und St. Veit erstellten die Mitarbeiter die Exekutionsan-
träge händisch und übermittelten diese im Postweg an das zuständige 
Bezirksgericht. Die Übermittlung der Exekutionsbewilligung erfolgte 
hier ebenfalls per Post. 

Durch die bei der Umstellung des IT–Programms für Verwaltungs-
strafverfahren im Jahr 2008 und des Buchhaltungsprogamms im Jahr 
2009 aufgetretenen Probleme an der BH St. Veit waren in den Jahren 
2008 und 2009 nur eingeschränkt Betreibungsmaßnahmen möglich. 
Zur Aufarbeitung des Rückstandes wurde 2010 eine Leiharbeitskraft 
im Ausmaß von 0,7 VBÄ eingesetzt, wodurch die Anzahl der Exeku-
tionen 2010 deutlich höher war. 

Leistungsbereich  
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Tabelle 11: Eingeleitete Exekutionen

2008 2009 2010

Anzahl

Eingeleitete Exekutionen

Melk 199 420 514

St. Johann 755 710 751

St. Veit 34 497 1.849

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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 20.2 Der Verfahrensablauf zur Vollstreckung von rechtskräftig verhängten 
Geldstrafen war in allen drei überprüften BH grundsätzlich gleich. 
Der RH erachtete den vorhergehenden Versuch der Einbringung von 
Geldstrafen durch andere Maßnahmen als eine Exekution (insbeson-
dere durch Zahlungsaufschub und Ratenzahlung) als zweckmäßig. 

Der RH empfahl den BH in Kärnten und Salzburg, die kostengüns-
tigere und effizientere Nutzung elektronischer Kommunikationsmit-
tel mit den Gerichten im Exekutionsverfahren unter Beachtung von 
Kosten und Nutzen zu erwägen.

 20.3	(1)	 Laut	 Stellungnahme	 des	 Landes	 Salzburg	 sei	 der	 elektronische	
Rechtsverkehr	mit	Gerichten	bereits	im	Rahmen	des	Projekts	„elektro-
nischer	Rechtsverkehr	mit	der	Justiz“	getestet	worden.	Bis	heute	habe	
jedoch	die	Schnittstellenproblematik	technisch	nicht	gelöst	werden	kön-
nen.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	die	elektronische	
Übermittlung	von	Exekutionsanträgen	beim	Amt	der	Landesregierung	
derzeit	getestet	und	nach	positivem	Verlauf	in	allen	BH	eingerichtet.

 21.1 Der RH ermittelte die Norm– und Istkosten der Verwaltungsstraf-
verfahren insgesamt sowie die Durchschnittskosten je erledigtes 
Verfahren. Die Berechnung der Kosten je Erledigung erfolgte unter 
Zugrundelegung aller erledigten Verwaltungsstrafverfahren — also 
der manuellen und der automatisierten Erledigungen.11

11 Im Gegensatz dazu erfolgte die Ermittlung der Erledigungen je VBÄ (vgl. TZ 8) auf 
Basis der manuell erledigten Verwaltungsstrafverfahren.

Kostenanalyse der 
Verwaltungsstraf
verfahren 

Leistungsbereich  
Verwaltungsstrafverfahren



BH Melk, St. Johann im Pongau 
und St. Veit an der Glan

Niederösterreich

Niederösterreich 2012/3 171

Leistungsbereich  
Verwaltungsstrafverfahren

Die durchschnittlichen Istkosten je Erledigung an den drei BH stellen 
sich grafisch folgendermaßen dar:

Tabelle 12:  Norm– und Istkosten Verwaltungsstrafverfahren

Normkosten Istkosten

2008 2009 2010 2008 2009 2010

in EUR

Gesamtkosten Straf
verfahren

Melk1 638.950 646.310 627.567 739.665 756.144 756.552

St. Johann 497.619 575.290 521.429 525.104 574.410 561.287

St. Veit 579.662 614.914 652.450 603.417 624.424 670.790

Anzahl

Erledigte Straf verfahren 

Melk 42.928 56.187 53.395 42.928 56.187 53.395

St. Johann 57.140 73.964 61.915 57.140 73.964 61.915

St. Veit2 n.v. 24.983 23.956 n.v. 24.983 23.956

in EUR

Kosten je Erledigung

Melk 14,88 11,50 11,75 17,23 13,46 14,17

St. Johann 8,42 7,78 8,71 9,19 7,77 9,07

St. Veit2 n.v. 24,61 27,24 n.v. 24,99 28,00

1  In den Gesamtkosten der BH Melk sind Kosten für 1,35 VBÄ enthalten, die nicht auf den Idealdienstpostenplan 
angerechnet werden.

2  Die Anzahl der erledigten Strafverfahren in der BH St. Veit für das Jahr 2008 war wegen der Umstellung des IT–Programms 
für Verwaltungsstrafverfahren mit vertretbarem Aufwand nicht erhebbar.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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 21.2 Der Rückgang der Istkosten je Erledigung in der BH Melk um rd. 18 % 
(von 2008 auf 2010) war im Jahr 2009 insbesondere auf die Erhöhung 
der Verfahrensanzahl bei nahezu gleichbleibendem Mitarbeiterstand 
und im Jahr 2010 auch auf eine Verringerung des eingesetzten Perso-
nals (– 0,69 VBÄ) zurückzuführen. 

Die BH St. Johann hatte von den drei BH die meisten Strafverfahren 
zu bearbeiten und konnte dies mit der geringsten Mitarbeiteranzahl 
erledigen, woraus die günstigsten Kosten je Erledigung resultierten. 
Der RH sah dies auch in der effizienten Nutzung des seit 2001 einge-
setzten IT–Programms für Verwaltungsstrafverfahren begründet.

Die hohen Kosten je Erledigung der BH St. Veit waren auch darauf 
zurückzuführen, dass alle Anonymverfügungen manuell erledigt wur-
den. Die manuelle Erledigung verursachte einen hohen Mitarbeiterein-
satz, obwohl insgesamt die niedrigste Anzahl an Strafverfahren vorlag, 
so dass die durchschnittlichen Istkosten je Verwaltungsstrafverfahren 
im Jahr 2010  28 EUR betrugen. 

 21.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	kämen	die	Berech-
nungen	aufgrund	der	nicht	einheitlich	und	ungewichtet	einbezogenen	
Daten	zu	einem	nicht	vergleichbaren	Ergebnis.

Abbildung 4: Durchschnittliche Istkosten je erledigtes  
  Verwaltungsstrafverfahren
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Quellen:  BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, 
Kärnten; Berechnungen RH
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 21.4 Der RH bezog bei allen überprüften BH die gleichen Verfahrensarten ein 
und ermittelte und vereinheitlichte die anzusetzenden Kosten gemein-
sam mit den BH bzw. den Ländern. Mangels detaillierter Zeiterfas-
sungen und Zuordnung zu den Leistungen waren Unschärfen nicht 
gänzlich zu vermeiden. Angesichts der Basiszahlen hätte eine Gewich-
tung jedoch zu keinen anderen Aussagen geführt.

 22.1 (1) Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie sind Bundessache 
in Gesetzgebung und Vollziehung. Die Vollziehung erfolgt in mittel-
barer Bundesverwaltung. Behörden erster Instanz in Gewerberechts-
angelegenheiten, worunter auch die Betriebsanlagenverfahren fallen, 
sind grundsätzlich die Bezirksverwaltungsbehörden. 

(2) Folgende Tabelle stellt für das Jahr 2010 die Anzahl der Verfahren 
und die damit befassten Mitarbeiter in den drei überprüften BH dar:

(3) In der BH Melk erfolgte die Erledigung der Betriebsanlagenver-
fahren im Fachgebiet Anlagenrecht, das dem Bereich Wirtschaft und 
Umwelt zugeordnet war. Mit dem Fachgebietsleiter waren im Jahr 
2010 sechs Mitarbeiter (im Ausmaß von rd. 3,96 VBÄ) mit der Erledi-
gung von Betriebsanlagenverfahren befasst. Die Abwicklung adminis-
trativer Tätigkeiten erfolgte durch zwei Mitarbeiter (im Ausmaß von 
1,5 VBÄ) der Kanzlei (u.a. die Protokollführung bei Verhandlungen 
vor Ort). Insgesamt waren 2010 somit rd. 5,46 vollbeschäftigte Mitar-
beiter (2009: rd. 5,15) tätig. Sie bearbeiteten 329 Verfahren. 

Aufbauorganisation 
und Personalaus
stattung

Leistungsbereich Betriebsanlagenverfahren 

Tabelle 13:  Anzahl der Betriebsanlagenverfahren und der befassten Mitarbeiter für 2010

Betriebs
anlagenverfahren

Befasste Mitarbeiter Befasste Mitarbeiter in VBÄ

Anzahl

Melk 329 8 5,46

St. Johann 1.035 10 6,75

St. Veit 92 4 2,28

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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(4) In der BH St. Johann war für die Abwicklung der Betriebsanlagen-
verfahren die Gruppe Gewerbe und Baurecht zuständig. Die Anzahl 
der befassten Mitarbeiter betrug 2009 insgesamt rd. 7,11 VBÄ und 
2010 rd. 6,75 VBÄ. Die Mitarbeiter waren in Teams organisiert, denen 
je ein bestimmtes Gebiet zugewiesen war. Einsparungen führten 2010 
zu einer Personalreduktion. Mitte 2011 erfolgte eine weitere Reduk-
tion um einen Verwaltungsjuristen. 2010 wurden insgesamt 1.035 Ver-
fahren bearbeitet. 

(5) In der BH St. Veit war für die Abwicklung von Betriebsanlagenver-
fahren der Bereich Gewerberecht zuständig. Neben dem Bereichsleiter 
waren in dieser Abteilung ein Sachbearbeiter sowie zwei Assistenz-
kräfte — insgesamt rd. 2,45 VBÄ (2009) bzw. rd. 2,28 VBÄ (2010) — 
mit der Verfahrensabwicklung befasst. Mit der Pensionierung des frü-
heren Bereichsleiters im Juni 2010 übernahm der Bereichsleiter des 
Bereichs Bau– und Umweltwesen zusätzlich die Leitung des Bereichs 
Gewerberecht und wendete rd. 37 % seiner Arbeitszeit für Betriebs-
anlagenverfahren auf. 2010 bearbeiteten die Mitarbeiter 92 Verfahren. 

 22.2 Die Betriebsanlagenverfahren wurden in den drei BH mit unterschied-
lich hohen Personalressourcen abgewickelt. Vor allem den geringen 
Personaleinsatz durch die Doppelzuteilung des neuen Bereichsleiters 
in der BH St. Veit beurteilte der RH kritisch, weil ein Leitungswechsel 
im Übergangszeitraum zumeist verstärkten Ressourcenbedarf erfordert 
(z.B. für Einarbeitung, Teambildung). Dies führte zu entsprechenden 
Verzögerungen in der Verfahrensdauer (vgl. TZ 25).

Die in der BH St. Johann erfolgte Aufteilung in mehrere „Teams“ erwies 
sich im Hinblick auf die landes– bzw. bezirksspezifischen Gegeben-
heiten und unter Berücksichtigung der Erledigungszahlen als zweck-
mäßig. 

 22.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	die	metho-
dische	 Vergleichbarkeit	 der	 Zahlenangaben	 bezweifelt.	 Der	 Bericht	
erwähne	nicht,	dass	die	in	Niederösterreich	praktizierte	vollständige	
Verfahrens	konzentration	nicht	nur	Bau–	und	Betriebsanlagenverfah-
ren,	sondern	alle	betroffenen	Materiengesetze	wie	Wasser,	Naturschutz,	
Umweltrecht,	Forst,	Verkehr	 etc.	umfasse	und	als	One–Stop	gelebt	
werde.	Es	sei	daher	nicht	nachvollziehbar,	ob	von	gleichen	Leistun-
gen	und	Verfahren	ausgegangen	werde,	zumal	Niederösterreich	pro	
Jahr	durchschnittlich	rd.	2.200	abgeschlossene	Verfahren	zur	Geneh-
migung	von	Betriebsanlagen	aufweise,	für	die	BH	St.	Johann	alleine	
hingegen	1.035	Genehmigungsverfahren	gezählt	worden	wären.	Die	
für	Benchlearningprozesse	notwendigen	gemeinsamen	Vergleichsbasen	
seien	nicht	ersichtlich.	Die	unterschiedlich	hohen	Personalressourcen	
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könnten	nur	bei	Kenntnis	der	von	den	einzelnen	BH	als	„Verfahren“	
angegebenen	Erledigungen	seriös	kommentiert	werden.

Die	Einrichtung	von	regionalen	Bearbeitungsteams	sei	grundsätzlich	ab	
einer	gewissen	Bezirksgröße	vorgesehen	und	werde	für	Melk	geprüft.

 22.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass die Ausgangs-
lage des Vergleichs jene Betriebsanlagenverfahren waren, die die BH 
Melk abwickelte. Die einbezogenen Verfahren umfassten auch Über-
prüfungen und sind in der Fußnote zu Tabelle 14 detailliert aufgelistet. 
Die einzubeziehenden Verfahrensarten wurden mit den zuständigen 
Leitern der Organisationseinheiten abgestimmt, um jene Verfahrens-
arten zu erarbeiten, die — trotz gewisser unvermeidbarer Unschärfen 
— aus Sicht des RH die bestmögliche Basis für einen Vergleich dar-
stellten. Auf diese Art wurde auch die Anzahl der damit befassten Mit-
arbeiter festgelegt.

Im Zuge der Erhebung des Sachverhalts wurde auch mit der BH Melk 
Übereinstimmung über die Anzahl der erledigten und einbezogenen 
Verfahren erzielt.

Aufgrund der Offenlegung der Grundlagen aller im Bericht aufschei-
nenden Zahlen und der eingehenden Erörterung während der Erhe-
bungen vor Ort sieht der RH die mehrfach vorgebrachte Kritik am 
methodischen Vorgehen sachlich nicht berechtigt.

 23.1 Aus der Anzahl der abgeschlossenen Betriebsanlagenverfahren (Geneh-
migungs–, Bau– und Überprüfungsverfahren) ermittelte der RH die 
durchschnittliche Anzahl erledigter Verfahren pro vollbeschäftigtem 
Mitarbeiter (VBÄ).12 

12 Die Erhebung der Verfahrensanzahlen für 2008 unterblieb, weil die Datenlage eine Ver-
gleichbarkeit nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermöglicht hätte.

Mitarbeitererledi
gungen im Betriebs
anlagenverfahren
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Bei der Anzahl der Erledigungen pro Mitarbeiter zeigten sich deutliche 
Unterschiede zwischen den BH.

Tabelle 14:  Erledigungen Betriebsanlagenverfahren einschließlich Bauverfahren und 
Überprüfungen

2009 2010

Anzahl

Abgeschlossene Betriebsanlagenverfahren (inkl. 
Bauverfahren und Überprüfungen)1

Melk 252 329

St. Johann 937 1.035

St. Veit 81 92

davon Bauverfahren

Melk 19 14

St. Johann 254 292

St. Veit unzuständig unzuständig

davon Überprüfungen

Melk 62 110

St. Johann 309 336

St. Veit 15 29

Befasste VBÄ 

Melk 5,15 5,46

St. Johann 7,11 6,75

St. Veit 2,45 2,28

Erledigungen je VBÄ

Melk 49 60

St. Johann 132 153

St. Veit 33 40

1  umfassen Genehmigungsverfahren (gem. §§ 77, 81 Abs. 1 und 359b GewO), Überprüfungshandlungen (gem. §§ 338, 
82b GewO), Nachweis von Prüfbescheinigungen sowie Kontrollen nach dem Pyrotechnikgesetz i.d.g.F. und sonstige mit 
Bescheid abgeschlossene Betriebsanlagenverfahren (gem. §§ 79, 81 Abs. 2 und Abs. 3, 83, 354 und 360 GewO)

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Berechnungen RH
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 23.2 Die hohe Gesamtanzahl der Verfahren war in der BH St. Johann durch 
die Übertragung der Zuständigkeit für Bauverfahren von Betriebs-
anlagen sowie den daraus resultierenden notwendigen Überprü-
fungsverfahren beeinflusst. Im Jahr 2010 wickelte die BH St. Johann 
292 Bauverfahren größtenteils im Rahmen von Betriebsanlagenge-
nehmigungsverfahren (sogenannte konzentrierte Verfahren) ab. Die 
BH Melk erledigte im gleichen Zeitraum 14 Bauverfahren, weil nur 
13 der insgesamt 40 Gemeinden des Bezirks Melk die Zuständigkeit 
an die Bezirksverwaltungsbehörde abgetreten hatten. Die BH St. Veit 
war für Bauverfahren nicht zuständig (vgl. TZ 27).

Die BH St. Johann wies aufgrund der raschen und effizienten Erle-
digung der Betriebsanlagenverfahren (z.B. Abschluss bereits im Zuge 
der Verhandlung vor Ort (vgl. TZ 25)) und der frühzeitigen Integration 
der Amtssachverständigen in den Ablaufprozess (vgl. TZ 28) auch die 
höchste Anzahl an Erledigungen pro vollbeschäftigtem Mitarbeiter auf. 

 23.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	seien	die	hohen	Erle-
digungen	der	BH	St.	Johann	teilweise	durch	die	größere	Zahl	an	Bau-
übertragungen	zu	erklären.	Die	angeführten	Erledigungen	umfassten	
allerdings	nur	die	baurechtlichen	und	gewerberechtlichen	Verfahren,	
nicht	auch	den	ausschließlich	in	der	BH	Melk	gegebenen	zusätzlichen	
Aufwand	für	die	ebenfalls	„mitkonzentrierten	Verfahren“.

Abbildung 5: Erledigungen pro Mitarbeiter der vom RH in die 
  Überprüfung einbezogenen Betriebsanlagenverfahren
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Die	„Nachweise	von	Prüfbescheinigungen	sowie	Kontrollen	nach	dem	
Pyrotechnikgesetz	 i.d.g.F.“	 seien	 von	 der	 BH	 Melk	 nicht	 abgefragt	
geworden,	so	dass	hier	möglicherweise	Erledigungszahlen	fehlten.	Ins-
gesamt	erscheine	das	Erhebungsergebnis	im	Licht	der	Bandbreite	der	
erhobenen	Verfahrenszahlen	wenig	realistisch	und	nachvollziehbar.

Auch	in	Niederösterreich	werde	in	vielen	Fällen	der	Bescheid	bereits	
vor	Ort	ausgedruckt	und	das	Verfahren	damit	abgeschlossen.

 23.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass die dem Bericht 
zugrunde liegenden Verfahrenszahlen bei allen drei BH gleich erho-
ben und mehrfach abgestimmt wurden. Die anderen betroffenen Län-
der hatten die Verfahrenszahlen auch nicht in Zweifel gezogen. Beson-
derheiten wie die vermehrten Bau– und Überprüfungsverfahren in 
St. Johann legte der RH offen. Die Bestimmung des § 356b Abs. 1 
GewO 1994, die eine weitreichende Verfahrens– und Entscheidungs-
konzentration der bundesrechtlichen Bewilligungen für genehmi-
gungspflichtige Betriebsanlagen vorsieht, wurde von allen drei BH 
angewendet. Ein ausschließlich in der BH Melk gegebener relevanter 
Mehraufwand für „mitkonzentrierte Verfahren“ ist nicht nachvollzieh-
bar.

Die Anzahl der „Nachweise von Prüfbescheinigungen sowie Kontrollen 
nach dem Pyrotechnikgesetz i.d.g.F.“ wurden selbstverständlich auch 
von der BH Melk erfragt und sind in den Verfahrenszahlen enthalten. 
2009 führte die BH Melk 22 und im Jahr 2010 36 Überprüfungen durch. 

Zeitvorgaben der Länder

 24.1  (1) Zur Sicherstellung einer kurzen Verfahrensdauer bei Betriebsanla-
gengenehmigungen bestanden für die BH Melk und St. Johann klare 
Zeitvorgaben. Vorgaben des Landes Kärnten fehlten für die BH St. Veit.

(2) Um eine Beschleunigung der Betriebsanlagenverfahren zu erreichen, 
gab es in Niederösterreich seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein 
IT–unterstütztes Monitoringverfahren — den sogenannten „Verfah-
rensexpress“. Ziel des Landes Niederösterreich war, dass 80 % aller 
Betriebsanlagengenehmigungsverfahren innerhalb von 13 Wochen 
ab Vorliegen der vollständigen Unterlagen mit Bescheidausfertigung 
erledigt werden. Die BH Melk erreichte in den Jahren 2009 und 2010 
diese Vorgabe. 

Ablauforganisation
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(3) Das Land Salzburg beschloss im Jahr 1998 ein Gesetz zur Beschleu-
nigung von Verwaltungsverfahren über die Errichtung oder Ände-
rung von Anlagen (Investitions–Beschleunigungsgesetz). Ziel dieses 
Gesetzes war u.a., Betriebsanlagenverfahren längstens innerhalb von 
drei Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen abzuschlie-
ßen. Auch die BH St. Johann erfüllte 2009 und 2010 die zeitliche Vor-
gabe des Landes. 

(4) Seitens des Landes Kärnten gab es zur Dauer von Betriebsanlagen-
verfahren keine Vorgaben und auch sonstige landesweite Standards 
zur Qualitätssicherung fehlten. Als Information über die Verfahrens-
dauer diente eine in unregelmäßigen Abständen durchgeführte Studie 
der Universität Klagenfurt bzw. der Fachhochschule Kärnten namens 
„Speedy Offiziales“. Diese Studie hatte primär zum Ziel, die Entwick-
lung der Verfahrensdauer von Betriebsanlagenverfahren in Kärnten 
darzustellen. 

 24.2 Der RH erachtete die Erarbeitung von Qualitäts– und Zeitvorgaben für 
Betriebsanlagenverfahren als eine geeignete Maßnahme zur Verfah-
rensbeschleunigung, effizienten Abwicklung und kundenorientierten 
Verwaltungstätigkeit, zumal Letztere auch einen wichtigen Standort-
faktor darstellen. Im Sinne einer wirkungsorientierten Verwaltungs-
führung war die Vorgabe von konkret formulierten Leistungszielen 
für die Dauer von Betriebsanlagengenehmigungen in Niederösterreich 
und in Salzburg zweckdienlich. Die im Land Kärnten vorliegende Stu-
die „Speedy Offiziales“ stellte nur die Dauer der Verfahren und die 
zugrunde liegenden Einflussfaktoren dar. Der RH empfahl dem Land 
Kärnten, zeitliche Vorgaben für Betriebsanlagenverfahren zu definie-
ren.

 24.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	wären	bei	konsequenter	Anwen-
dung	des	AVG	(Fristsetzung	zur	Vervollständigung	des	Antrags	bei	sons-
tiger	Zurückweisung)	bei	gängigen	Betriebsanlagen	rasche	Genehmi-
gungsverfahren	(unter	60	Tagen)	gewährleistet,	dies	stünde	jedoch	im	
Spannungsverhältnis	zum	Bild	einer	bürgerfreundlichen	Behörde.

 24.4 Der RH hielt dem Land Kärnten entgegen, dass er in Niederösterreich 
und Salzburg trotz landesweiter Vorgaben für die Dauer von Betriebs-
anlagenverfahren keine negativen Auswirkungen hinsichtlich der Bür-
gerfreundlichkeit der Verfahren feststellte.
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Verfahrensdauer

 25.1 Der RH erhob in allen drei BH für die Jahre 2009 und 2010 den Medi-
anwert für jene Genehmigungsverfahren, die innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen wurden. Die Dauer umfasste den Zeitraum vom Zeit-
punkt des Ansuchens bis zur Bescheidausfertigung. Die Darstellung 
erfolgte in Form des Medianwertes, um eine Verzerrung der Verfah-
rensdauer durch einzelne Extremwerte zu vermeiden. In Einzelfällen 
dauerten Genehmigungsverfahren länger als 500 Tage (2010: fünf Ver-
fahren der BH Melk, 14 Verfahren der BH St. Johann, ein Verfahren 
der BH St. Veit).

Tabelle 15:  Verfahrensdauer der Genehmigungsverfahren,  
  die kürzer als ein Jahr dauerten

2009 2010

in Tagen

Median der innerhalb eines Jahres 
abgeschlossenen Verfahren

Melk 92 84

St. Johann 57 57

St. Veit 68 95

Anzahl

Ausgewertete Verfahren 

Melk 124 137

St. Johann1 258 308

St. Veit 60 52

in %

Gesamtzahl der Verfahren 

Melk 87,32 93,84

St. Johann 95,91 91,12

St. Veit 100 98,11

1  Im Jahr 2009 konnten in St. Johann aus Gründen einer EDV–Systemumstellung nur die Verfahren ab dem 
1. April zur Auswertung herangezogen werden.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Berechnungen RH
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Die grafische Darstellung zeigt, dass der Medianwert in den drei BH 
zwischen 57 (St. Johann) und 95 Tagen (St. Veit) lag.

 25.2 Unter Heranziehung der Medianwerte wies St. Johann mit 57 Tagen 
trotz einer Vielzahl konzentrierter Anlagenverfahren über den Ver-
gleichszeitraum die besten Werte auf. Die Gründe lagen insbeson-
dere in der größeren Anzahl von Beratungen und Vorbesprechungen 
gemeinsam mit den Amtssachverständigen, wodurch der Großteil der 
Betriebsanlagenverfahren bereits im Zuge der Verhandlung vor Ort 
abgeschlossen werden konnte.

Die Verschlechterung der Verfahrensdauer der BH St. Veit im Jahr 
2010 auf 95 Tage (2009: 68 Tage) war nach Ansicht des RH vor allem 
darin begründet, dass der neue Bereichsleiter wegen seiner Doppelzu-
teilung nur mehr 37 % seiner Arbeitszeit für Betriebsanlagenverfah-
ren aufwenden konnte.

Potenzial zur Optimierung der Verfahrensdauer in der BH Melk sah 
der RH unter anderem in einer besseren zeitlichen Verfügbarkeit der 
Amtssachverständigen (vgl. TZ 28).

Abbildung 6: Medianwert für die Dauer der 
  Betriebsanlagengenehmigungen
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 25.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	 trage	 eine	größere	
Verfügbarkeit	der	Amtssachverständigen	zur	Optimierung	der	Verfah-
rensdauer	bei	und	würde	wegen	des	größeren	Personalbedarfs	auch	zu	
höheren	Kosten	führen.	Um	diesen	Aufwand	zu	vermeiden,	werde	lau-
fend	versucht,	die	interne	Koordination	zu	verbessern.

 25.4 Der RH sah die Verbesserung der internen Koordination der Amtssach-
verständigen als wichtigen Ausgangspunkt für die Optimierung der 
Verfahrensdauer.

Controlling und Berichtswesen

 26.1 (1) Für das Controlling und das interne Berichtswesen bei Betriebsan-
lagenverfahren bestanden unterschiedliche Vorgaben der Länder, teil-
weise wurden dazu eigene IT–Programme eingesetzt.

(2) Die BH Niederösterreichs übermittelten einmal jährlich Auswer-
tungen der Verfahrensdauer an die Landesamtsdirektion. Das dazu 
verwendete Monitoringprogramm („Verfahrensexpress“) war in ein 
Anlagenprogramm, das den Verfahrensablauf (z.B. Aktenverfolgung, 
Terminverfolgung) IT–mäßig unterstützte, eingebunden. Das Benut-
zerhandbuch enthielt jedoch keine klaren inhaltlichen Anweisungen, 
wie die unterschiedlichen Verfahren zu erfassen und zu dokumentie-
ren waren. Der RH stellte unterschiedliche Vorgangsweisen bei der 
Erfassung auswertungsrelevanter Verfahrensdaten zwischen einzel-
nen Mitarbeitern der BH Melk fest. Das Land Niederösterreich plante 
die Integration des Anlagenprogramms in sein Aktenverwaltungssys-
tem (NÖ LAKIS). 

Landesweite Vergleiche der Kennzahlen zur Verfahrensdauer lagen 
dem Land vor, wurden den BH aber nicht zur Verfügung gestellt. Zur 
Orientierung wurde den BH ein landesweiter Durchschnitt aller Ver-
fahren übermittelt. 

(3) Zur Auswertung der Dauer von Betriebsanlagengenehmigungs-
verfahren sowie der Verfahrensart (normal, einfach und konzentriert) 
verwendete das Land Salzburg ein eigens entwickeltes Prozesscont-
rolling–Programm. Das Land Salzburg fasste die von den BH daraus 
erstellten Verfahrensstatistiken in Form eines Jahresberichts zum Inves-
titions–Beschleunigungsgesetz zusammen, legte diesen der Landesre-
gierung und dem Landtag vor und übermittelte den Bericht auch an 
die Bezirkshauptleute.
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In Salzburg war weiters basierend auf einem vordefinierten Produkt-
katalog des Landes ein Kennzahlensystem für alle Verwaltungsbereiche 
der BH implementiert. Die einzelnen BH übermittelten die erhobenen 
Kennzahlen an das Land, das eine Zusammenfassung, zuletzt halb-
jährlich, an alle BH weiterleitete und so einen Vergleich mit anderen 
BH ermöglichte. Detaillierte Produktdefinitionen für die Erhebung der 
Erledigungszahlen in Gewerbe– und Bauverfahren lagen vor. Die Kom-
munikation dieser erfolgte in der BH St. Johann nicht ausreichend, 
wodurch die korrekte Erfassung beeinträchtigt war.

Ein Projektteam unter Einbindung aller BH des Landes Salzburg arbei-
tete zur Zeit der Überprüfung des RH an der Implementierung eines 
neuen IT–Systems zur Kennzahlenerfassung. Einheitliche Auswer-
tungen zu den Betriebsanlagenverfahren sollen zukünftig durch eine 
automatische Erfassung der Verfahrenszahlen über das landesweite 
Aktenverwaltungsprogramm sichergestellt werden. 

(4) Für die BH St. Veit bestand eine jährliche Berichtspflicht an die 
Gewerbeabteilung des Landes über die Anzahl der erstellten Bescheide. 
Darüber hinaus gab es keine Auswertungen oder Verfahrensstatistiken. 
Rückmeldungen des Landes Kärnten an die BH St. Veit über die Ent-
wicklung der Bescheidzahl im Vergleich zu den anderen BH erfolgten 
nicht. 

 26.2 (1) Der RH befürwortete generell die Einrichtung eines landeswei-
ten Prozesscontrolling. Dies ermöglicht eine Analyse der Effizienz 
und ein Benchmarking zwischen den einzelnen Verwaltungseinheiten. 
Dazu müssen die entsprechenden Daten auch allen BH zur Verfügung 
gestellt und Benchlearning–Prozesse implementiert werden. Wesent-
lich für das Berichtswesen ist eine effiziente und korrekte Erfassung 
der Kennzahlen z.B. durch integrierte und automatisierte Erfassung 
der benötigten Daten.

(2) Für Niederösterreich anerkannte der RH die jährliche, landesweite 
Auswertung der von den BH erhobenen Verfahrensexpress–Kenn-
zahlen, bemängelte jedoch nicht ausreichend präzise formulierte Vorga-
ben für die Erfassung der Kennzahlen und fehlende Qualitätskontrollen. 
Durch Unklarheiten in der Eingabesystematik war die Auswertbarkeit 
und Vergleichbarkeit der Verfahrensdauer nur bedingt sichergestellt. 
Der RH empfahl dem Land Niederösterreich daher die Überarbeitung 
des Benutzerhandbuchs sowie eine Verbesserung der Schulungsmaß-
nahmen.
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Der RH bemängelte, dass die Einzelergebnisse nicht allen BH zur Ver-
fügung gestellt wurden. Um ein Benchlearning zu ermöglichen und 
gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung setzen zu können, emp-
fahl er dem Land Niederösterreich die Übermittlung der vom Land 
erhobenen detaillierten Auswertungen an alle BH. 

(3) In Salzburg erachtete es der RH als positiv, dass die Ergebnisse des 
landesweiten Benchmarking auch den BH für Steuerungszwecke über-
mittelt wurden. Um das Berichtswesen effizienter zu gestalten, empfahl 
der RH dem Land Salzburg die Zusammenführung des Prozesscontrol-
ling–Systems und der Kennzahlenerfassung sowie der BH St. Johann 
die ausreichende Information aller Mitarbeiter, um die korrekte Erfas-
sung der Kennzahlen sicherzustellen.

(4) In Kärnten bemängelte der RH, dass für Betriebsanlagenverfahren 
kein internes Kennzahlensystem sowie kein Berichtswesen eingerichtet 
waren. Der RH empfahl dem Land Kärnten daher die Einführung eines 
landesweiten — in das elektronische Aktenverwaltungssystem integ-
rierten — kennzahlenbasierten Prozesscontrolling–Systems.

 26.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	es	dann	sinn-
voll,	 die	 Einzelergebnisse	 allen	 BH	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 wenn	
begleitend	ein	Benchlearning–Prozess	aufgesetzt	werde.	Der	Ansatz	in	
Niederösterreich	sei	ein	schrittweiser:	Einführung	von	Monitoringsys-
temen,	Aufbau	einer	Vertrauenskultur,	Verbesserungsmaßnahmen	auf-
grund	von	Vorschlägen	der	Betroffenen	und	erst	dann	der	Einsatz	von	
Benchlearning.	Voraussetzung	für	einen	erfolgreichen	Benchlearning–
Prozess	sei	eine	Vertrauenskultur	und	ein	gewisser	Reifegrad	des	Unter-
nehmens.	Da	sich	Wettbewerb	und	Vertrauenskultur	ausschließen	wür-
den,	seien	für	Wettbewerbszwecke	unanalysiert	aus	Kurzfassungen	des	
RH	genutzte	Daten	ergebnisorientierten	Lernprozessen	wenig	dienlich.

Das	 Benutzerhandbuch	 werde	 überarbeitet	 und	 die	 Schulungsmaß-
nahmen	verbessert,	damit	sich	bessere	Auswertungsmöglichkeiten	ergä-
ben.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	würden	die	Daten	 für	
das	Prozesscontrolling–	und	Bezirkshauptmannschaften–Kennzahlen-
system	in	Salzburg	zentral	zusammengeführt,	in	Berichten	aufberei-
tet	und	verdichtet.	Das	bestehende	Kennzahlen–System	werde	derzeit	
unter	Einbindung	der	BH	weiterentwickelt.	Eine	Zusammenführung	
zweier	auf	Grundlage	unterschiedlicher	Datenerhebungen	eingerich-
teter	elektronischer	Systeme	würde	einen	zusätzlichen	Aufwand	ohne	
erkennbaren	Nutzen	bringen.
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(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	sei	beim	Amt	der	Landes-
regierung	für	den	Sachverständigenbereich	ein	Qualitätssicherungssys-
tem	eingeführt	und	werde	seit	Jahren	angewendet.

 26.4 (1) Der RH anerkannte die Herangehensweise des Landes Niederöster-
reich und sah darin keinen Widerspruch zu seiner Empfehlung. Der 
RH stellt sorgfältig erhobene Daten zur Verfügung, um Lernprozesse 
zu initiieren. Aus diesem Grund erfolgten ausführliche Gespräche und 
Analysen durch den RH mit den betroffenen Organisationseinheiten 
bereits im Zuge der Prüfung vor Ort.

(2) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass er die Zusammenfüh-
rung der beiden Kennzahlensysteme insbesondere im Hinblick auf die 
Erhebung von zum Teil gleichen Kennzahlen als effizienter erachtete. 
Mit jeder zusätzlichen manuellen Erfassung von Kennzahlen steigt 
zudem die Fehleranfälligkeit.

(3) Das vom Land Kärnten in der Stellungnahme angeführte System 
verfolgte das Ziel, im Bereich der Amtssachverständigen einheitliche 
Prozesse und Verfahrensabläufe sicherzustellen. Ein landesweites kenn-
zahlenbasiertes Prozesscontrolling–System zur Analyse der Effizienz 
und zum Benchmarking zwischen den Verwaltungseinheiten ersetzt 
dieses System allerdings nicht.

Verfahrenskonzentration

 27.1 (1) Rechtliche Regelungen der Länder können für die Gemeinden 
die Möglichkeit vorsehen, die baubehördlichen Zuständigkeiten für 
Betriebsanlagen von der Gemeinde auf die BH zu übertragen. In diesen 
Fällen erfolgt die baurechtliche Genehmigung im Rahmen des gewerbe-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens (konzentriertes Verfahren). Diese 
Kompetenzübertragung erleichtert in den betreffenden Gemeinden die 
gemeinsame Verhandlung vor Ort im Bau– und Betriebsanlagenver-
fahren, verhindert Doppelgleisigkeiten und fördert einen One–stop–
shop–Prozess.

(2) In Niederösterreich ermöglichte die Niederösterreichische Bau–
Übertragungsverordnung (LGBl. 1090/2 i.d.g.F.) die Übertragung von 
Baurechtsangelegenheiten bei genehmigungspflichtigen gewerblichen 
Betriebsanlagen an die BH. Im Bezirk Melk nahmen 13 von insgesamt 
40 Gemeinden diese Möglichkeit wahr. 
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(3) Im Bezirk St. Johann übertrugen 23 von 25 Gemeinden die Zustän-
digkeit für Bauverfahren von Betriebsanlagen an die BH St. Johann. 
2009 wurden 54 % der abgeschlossenen Betriebsanlagenverfahren 
der BH St. Johann zusammen mit einem Bauverfahren durchgeführt. 
Der Umfang der Delegierungsmöglichkeit für die Gemeinde (z.B. hin-
sichtlich Bauplatzerklärungen oder Bundes–, Landes– und Gemeinde-
bauten) war jedoch unterschiedlich und beruhte je nach Übertragungs-
zeitpunkt auf zwei unterschiedlichen Bau–Delegierungsverordnungen 
(LGBl. Nr. 86/1998 und LGBl. Nr. 99/1968 jeweils i.d.g.F.). 

(4) In Kärnten gab es keine vergleichbare Regelung. Eine Konzentra-
tion der Bau– und Gewerbeverfahren bei der BH St. Veit war somit 
nicht möglich.

Jede BH in Kärnten hatte seit 1993 einen Verfahrenskoordinator zu 
bestellen, der für die interne Koordination, für die Kontaktaufnahme 
mit betroffenen Gemeinden bzw. anderen Behörden und für die Koor-
dination der Amtssachverständigen zuständig war. In der BH St. Veit 
führte der mit der Verfahrenskoordination beauftragte Leiter des 
Bereichs Gewerberecht soweit möglich die Bau– und Betriebsanla-
genverhandlungen vor Ort gleichzeitig durch. 

 27.2 Der RH befürwortete eine Verfahrenskonzentration und die Einbezie-
hung des Bauverfahrens in das Betriebsanlagenverfahren, weil dadurch 
Verfahren effizienter und wirtschaftlicher durchgeführt werden konn-
ten und den Antragstellern über die Dauer des gesamten Verfahrens 
ein Ansprechpartner zur Verfügung stand. Hinzuweisen ist auch auf 
die in § 356b der GewO enthaltene Verpflichtung zur Koordinierung 
des Betriebsanlagen–Genehmigungsverfahrens durch die zuständige 
Gewerbebehörde mit der Baubehörde. 

Die Niederösterreichische Bau–Übertragungsverordnung sowie die 
Salzburger Bau–Delegierungsverordnungen waren wichtige Maßnah-
men zur Verfahrenskonzentration. Es wurde dadurch sowohl die Durch-
führung von Betriebsanlagenverfahren erleichtert als auch die Umset-
zung des bürgerfreundlichen One–stop–shop–Prinzips gefördert. Durch 
die unterschiedliche Nutzung der Ermächtigung (insbesondere in Nie-
derösterreich) und den unterschiedlichen Übertragungsumfang (in Salz-
burg) konnten die Synergiepotenziale aber nicht in vollem Umfang 
ausgeschöpft werden.

Der RH empfahl dem Land Kärnten, eine rechtliche Grundlage zu schaf-
fen, um Gemeinden eine Delegierung der Baurechtskompetenzen für 
Betriebsanlagenverfahren an die BH zu ermöglichen. 
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Er empfahl insbesondere den Ländern Kärnten und Niederösterreich, die 
Verfahrenskonzentration des Genehmigungsverfahrens für Betriebsan-
lagen mit Baurechtsangelegenheiten in Abstimmung mit den Gemein-
den zu forcieren. 

Dem Land Salzburg empfahl der RH eine Zusammenführung der zwei 
Bau–Delegierungsverordnungen, um eine landesweit einheitliche Norm 
zu schaffen.

 27.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	auch	in	Nie-
derösterreich	die	Möglichkeit	eines	Verfahrenskoordinators	vorgesehen	
und	die	Konzentration	der	Verfahren	gelte	für	alle	betroffenen	Mate-
riengesetze.	Die	Nutzung	der	Übertragungsverordnung	 für	das	Bau-
recht	läge	im	eigenen	Wirkungsbereich	der	Gemeinden,	die	freiwillige	
gemeinsame	Durchführung	von	Bau–	und	Gewerbeverfahren	gelinge	
bereits	zu	einem	hohen	Prozentsatz.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	sei	der	Mehrwert	einer	
Zusammenlegung	der	zwei	Delegierungsverordnungen	im	Sinne	eines	
hohen	 Bürgernutzens	 schwer	 erkennbar.	 Es	 verbliebe	 allenfalls	 ein	
rechtsbereinigender	Gesichtspunkt.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	seien	beide	an	Kärnten	
gerichteten	Empfehlungen	an	den	Leiter	der	Arbeitsgruppe	„Aufgaben-
reform“	herangetragen	worden	und	würden	im	Rahmen	des	„Kärntner	
Gemeindereformkonvents“	behandelt.

 27.4 (1) Der RH unterstützte gegenüber dem Land Niederösterreich die 
Bestrebungen zur verstärkten Übertragung der Baurechtskompetenz 
an die Gewerberechtsbehörden.

(2) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, eine Zusammenführung 
der Bau–Delegierungsverordnungen zu einer landesweit einheitlichen 
Norm würde den Behörden die Vollziehung erleichtern. Eine transpa-
rentere und übersichtlichere Rechtslage entspricht einer bürgerfreund-
lichen Verwaltung im Interesse der Antragsteller.
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Organisationsstrukturen zur Beistellung von Amtssachverständigen

 28.1 (1) Die Verfügbarkeit von qualifizierten Amtssachverständigen ist 
ein wesentlicher Faktor für die Dauer und Erledigungsqualität von 
Betriebs anlagenverfahren, weil deren Gutachten im Zuge des Geneh-
migungsverfahrens für die Behörde unerlässlich sind. Auch bei Über-
prüfungen von Betriebsanlagen kommt diesen eine wichtige Rolle zu. 
Die Beistellung der Amtssachverständigen für Betriebsanlagenverfah-
ren war länderspezifisch unterschiedlich organisiert. 

(2) Die BH Melk griff für Betriebsanlagenverfahren stets auf einen Bau– 
und einen Maschinenbautechniker des Gebietsbauamtes St. Pölten und 
im Einzelfall auf Spezialisten aus der Baudirektion des Landes zurück. 
Das Gebietsbauamt meldete der BH Melk halbjährlich die zur Verfü-
gung stehenden Termine (für Verhandlungen und Bausprechtage) der 
Amtssachverständigen. Als einen der Gründe für eine Nichteinhaltung 
von zeitlichen Vorgaben nannte die BH Melk die mangelnde Möglich-
keit der Anberaumung eines raschen Verhandlungstermins (insbeson-
dere bei konzentrierten Verfahren) wegen der zeitlichen Restriktionen 
der Amtssachverständigen. Bei größeren Verfahren betrug die Warte-
zeit laut Angaben der BH Melk im Jahr 2010 mehr als zwei Monate. 
Die Amtssachverständigen prüften sowohl im Zuge der Bausprechtage 
als auch in Verhandlungspausen an Verhandlungstagen vorliegende 
Projektunterlagen auf deren Verhandlungsreife. 

(3) Der BH St. Johann standen hausintern bis Herbst 2010 drei, dann 
zwei bautechnische Amtssachverständige zur Verfügung. Die gewerbe-
technischen Amtssachverständigen stellte das Land bei, wobei je zwei 
Amtssachverständige an den zwei Verhandlungstagen pro Woche und 
einer am wöchentlichen Projektsprechtag der BH zur Verfügung stan-
den. Darüber hinaus forderte die BH im Bedarfsfall Spezialisten (z.B. 
Umwelttechniker) der Umweltabteilung des Landes an. Die Vorprüfung 
von Akten auf deren Verhandlungsreife erfolgte während der Projekt-
sprechtage bzw. in Verhandlungspausen. 

(4) Die BH St. Veit griff bei Betriebsanlagenverfahren stets auf die 
Amtssachverständigen der Abteilungen Umwelt sowie Wasserwirt-
schaft des Landes zurück. Mangels Projektsprechtagen in der BH gab 
es keine Möglichkeit zur „Vorprüfung“ der Akten durch Amtssach-
verständige wie in Melk bzw. St. Johann vor Anberaumung der Ver-
handlung. Im Regelfall wurden den Amtssachverständigen die Pro-
jektunterlagen durch die BH St. Veit erst mit der Anberaumung der 
Verhandlung zur Prüfung übermittelt. 
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Eine Besonderheit des Sachverständigenwesens in Kärnten war die Ein-
richtung einer eigenen Unterabteilung „Umweltkontrolle“ des Landes 
Kärnten. Neben der Durchführung von amtswegigen Kontrollen über-
prüfte diese aufgrund von Aufträgen durch die Gewerbebehörden auch 
Betriebsanlagen. Erstüberprüfungen der Auflagenerfüllung nach der 
Inbetriebnahme erfolgten durch die verfahrensbeteiligten Amtssach-
verständigen im Auftrag der Gewerbebehörde. 

 28.2 Die rasche Verfügbarkeit von sachlich qualifizierten Sachverständigen 
ist ein Schlüsselfaktor zu einer kurzen Verfahrensdauer und zu aus-
reichenden Möglichkeiten zur Überprüfung von Betriebsanlagen. Im 
Rahmen der Verwaltungsreformdiskussion13 empfahl der RH verbes-
serte Organisationsmaßnahmen, wie etwa die institutionelle Errich-
tung von elektronisch vernetzten (und allenfalls auch länderübergrei-
fenden) Sachverständigenpools. 

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, eine raschere Verfügbar-
keit der Amtssachverständigen sicherzustellen. Die historisch gewach-
sene Organisationsform der Gebietsbauämter erschwerte — im Ver-
gleich zur zentralen Organisation der Amtssachverständigen wie in 
Kärnten — eine landesweit einheitliche Vorgehensweise. 

Eine spezielle Situation war aufgrund der großen Anzahl abgewickelter 
Bauverfahren (292 Bauverfahren im Jahr 2010) bei der BH St. Johann 
gegeben. Hier war die Integration der bautechnischen Amtssachver-
ständigen in der BH zweckmäßig und ermöglichte die rasche Abwick-
lung der konzentrierten Betriebsanlagenverfahren.

Der RH bemängelte bei der BH St. Veit die im Vergleich zu den ande-
ren BH im Regelfall späte Einbindung der Amtssachverständigen erst 
im Zuge der Kundmachung einer Verhandlung und empfahl eine mög-
lichst frühe Einbindung.

 28.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	seien	die	Möglich-
keiten	eines	länderübergreifenden	Sachverständigenpools	im	Rahmen	
der	Verwaltungsreform	schon	umfassend	geprüft	worden.	Das	Ergebnis	
sei	eine	Kooperation	bei	der	Ausbildung.	Die	Einrichtung	eines	Pools	
sei	aufgrund	der	knappen	Ressourcen	und	mangelnder	Sinnhaftigkeit	
verworfen	worden.	Eine	echte	Entlastung	in	diesem	Bereich	brächte	
die	radikale	Vereinfachung	von	gesetzlichen	Vorgaben.

13 Siehe dazu Lösungsvorschläge und erster Zwischenbericht des Vorbereitungsgremiums 
für das Arbeitspaket 7 „Effizienz der Verwaltung“.
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Weiters	 führte	das	Land	Niederösterreich	aus,	die	Organisation	der	
Gebietsbauämter	in	Niederösterreich	sei	nicht	nur	,,historisch	gewach-
sen“,	 sondern	auch	zweckmäßig,	was	schon	ein	schlichter	Größen-
vergleich	der	Länder	Kärnten	und	Niederösterreich	zeige.	Die	vom	RH	
empfohlene	frühzeitige	Einbindung	der	Amtssachverständigen	sei	bei	
räumlicher	Nähe	zur	BH	leichter	möglich	als	bei	einer	zentralen	Orga-
nisation.	Die	Vorschläge	des	RH	ließen	eine	einheitliche	Linie	und	Pra-
xiskenntnis	vermissen.	Die	Einrichtung	der	Gebietsbauämter	habe	sich	
aus	mehrfacher	Sicht	bewährt.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	seien	einem	Austausch	von	
Sachverständigen	zwischen	Gebietskörperschaften	rechtliche	Schran-
ken	und	aufgrund	der	angespannten	Personalsituationen	aus	faktischen	
Gründen	Grenzen	gesetzt.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	sei	im	Sachverständigen-
dienst	der	Kärntner	Landesregierung	bereits	vor	Jahren	ein	zentraler	
elektronischer	Terminkalender	(Sachverständigenpool)	zur	Optimierung	
der	Terminkoordination	eingerichtet	worden	und	ab	Juli	2011	seien	
auch	die	wasserbautechnischen	Sachverständigen	und	die	Amtssach-
verständigen	für	Naturschutz	diesem	zugeordnet	worden.	Die	Errich-
tung	von	allenfalls	auch	länderübergreifenden	Sachverständigenpools	
werde	gesondert	geprüft.

Weiters	erläuterte	das	Land	Kärnten,	es	würden	die	Projektunterlagen	
durch	die	BH	St. Veit	überprüft	und	im	Bedarfsfall	die	Kontaktauf-
nahme	mit	den	Amtssachverständigen	empfohlen.	Die	späte	Einbin-
dung	der	Amtssachverständigen	 erfolge	nur	 für	den	Fall,	 dass	 eine	
Vorprüfung	der	Projektunterlagen	deren	Vollständigkeit	ergeben	habe.

 28.4 (1) Der RH führte dem Land Niederösterreich gegenüber aus, dass eine 
Beschleunigung der Verfahren an der BH Melk die raschere Verfüg-
barkeit von Sachverständigen voraussetzt. Die Organisationsstrukturen 
und Arbeitsabläufe der Gebietsbauämter wurden im Zuge der Erhe-
bungen ausführlich mit allen Vor– und Nachteilen erörtert. Der Vor-
teil in der zentralen Organisation besteht in der besseren Möglichkeit 
zum Kapazitätsausgleich, die größeren Entfernungen sah der RH als 
vergleichsweise geringeres Problem.

(2) Vor allem in Bereichen mit einem hohen Spezialisierungsgrad des 
Wissens erschien dem RH eine auch länderübergreifende Zusammen-
arbeit der Sachverständigen sinnvoll. Neben einer besseren Vernetzung 
im jeweiligen Land könnte eine koordinierte Vorgangsweise mittels 
einer Vereinbarung gem. Art. 15a B–VG ermöglicht werden.
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(3) Der RH sah die elektronische Terminkoordination der Amtssach-
verständigen in Kärnten als ein Instrument an, um deren wirtschaft-
lichen und zweckmäßigen Einsatz sicherzustellen, seine Empfehlung 
war jedoch umfassender und auf die Errichtung von elektronisch ver-
netzten (und allenfalls auch länderübergreifenden) Sachverständigen-
pools gerichtet.

Weiters entgegnete der RH dem Land Kärnten, dass trotz Vorprüfung 
der Projekte durch die BH wiederholt Unterlagen von den Amtssach-
verständigen nachgefordert werden mussten.

Projekt– bzw. Bausprechtage 

 29.1 (1) Zur Beratung und zur Vorbereitung von Projekteinreichungen boten 
die drei überprüften BH den Projektwerbern Vorbesprechungsmöglich-
keiten an.

(2) In der BH Melk war eine Vorsprache jederzeit möglich. Zweimal im 
Monat fanden Bausprechtage zur Beratung hinsichtlich der Voraus-
setzungen eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens statt. Zur 
Qualitätssicherung sowie zur Sicherstellung einer einheitlichen Vor-
gehensweise hatten die Mitarbeiter an Bausprechtagen ein standardi-
siertes Prüfungsschema der zu klärenden Fragen zur Verfügung. Die 
Projektwerber erhielten eine Auflistung der je nach Verfahren vorzule-
genden Projektsunterlagen. Beratung durch die Amtssachverständigen 
des Landes wurde Projektwerbern auch durch die wöchentlichen Amts-
tage der Gebietsbauämter und der Amtssachverständigen–Abteilungen 
des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung angeboten. 

(3) Die BH St. Johann führte in wöchentlichen Projektsprechtagen Vor-
besprechungen durch, an denen die zuständigen Juristen, die bautech-
nischen Amtssachverständigen der BH sowie ein gewerbetechnischer 
Amtssachverständiger des Landes teilnahmen. Diese Sprechtage wur-
den laut Mitteilung der BH St. Johann gut angenommen und führten zu 
einer besseren Planbarkeit des weiteren Verfahrensablaufs. Zur Infor-
mation über benötigte Unterlagen legte die BH Merkblätter auf bzw. 
stellte diese auf ihrer Homepage zur Verfügung. Projektanten wurden 
auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit den Sachbearbeitern und 
den Amtssachverständigen hingewiesen. Die Amtssachverständigen 
des Landes standen im Bedarfsfall darüber hinaus an deren wöchent-
lichen Amtstagen ebenfalls für Beratungsleistungen zur Verfügung. 
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(4) In der BH St. Veit gab es keine regelmäßigen Projektsprechtage. Auf 
Ersuchen der Projektwerber bzw. wenn es aus Sicht der BH aufgrund 
der Komplexität des Projekts zweckdienlich schien, wurden Projekt-
vorbesprechungen unter Einbeziehung der erforderlichen Amtssach-
verständigen vereinbart. Projektwerber konnten sich am wöchent-
lichen Amtstag auch an die Amtssachverständigen–Abteilung des 
Amtes der Landesregierung wenden. Die Protokollierung dieser Bera-
tungsgespräche erfolgte in einem standardisierten Formular, in dem 
die Amtssachverständigen ihre Beurteilung der Projektsunterlagen bzw. 
Hinweise auf noch fehlende Unterlagen festhalten konnten. Standardi-
sierte Antragsformulare für Betriebsanlagenverfahren erhielten Antrag-
steller auf der Homepage der BH. 

 29.2 Der RH erachtete ausreichende Beratungs– und Informationsangebote 
für eine wichtige Maßnahme, um Betriebsanlagenverfahren effizienter, 
wirtschaftlicher und bürgerfreundlicher durchzuführen. Insbesondere 
bei einer Verbindung mehrerer Verfahren (konzentrierte Verfahren) 
erleichterte die frühzeitige Erörterung des Projekts gemeinsam mit dem 
Projektwerber, der Behörde und den Amtssachverständigen die Koordi-
nierung und Planung der Verfahren. Der RH empfahl, die Beratungs– 
und Informationsmöglichkeiten im Vorfeld zur Abklärung offener Fra-
gen aufrechtzuerhalten und nach Möglichkeit auszubauen. 

Der RH begrüßte die Durchführung von Bau– bzw. Projektsprech-
tagen unter Beiziehung der Amtssachverständigen in den BH Melk 
und St. Johann. Die wöchentliche Durchführung eines Projektsprech-
tages in St. Johann wirkte sich im Vergleich zu den beiden ande-
ren BH positiv auf die Erledigungsdauer aus. Der RH empfahl der 
BH St. Veit die Einführung von regelmäßigen Projektsprechtagen.

 29.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	Durchfüh-
rung	von	für	die	Projektwerber	kostenlosen	Bausprechtagen	in	Nieder-
österreich	weiterhin	fixer	Bestandteil	der	Serviceleistungen.

(2)	 Laut	 Stellungnahme	 des	 Landes	Kärnten	 stünden	 bei	 speziellen	
Fragestellungen	die	Sachverständigen	des	Amtes	der	Kärntner	Lan-
desregierung	zur	Verfügung.	Die	Einrichtung	von	Projektsprechtagen	
erscheine	derzeit	mangels	Verfügbarkeit	einer	ausreichenden	Anzahl	
von	Amtssachverständigen	nicht	möglich,	werde	trotz	der	begrenzten	
Ressourcen	jedoch	überlegt.	Zukünftig	würden	die	beiden	Sachverstän-
digen	bzw.	Sachbearbeiter	der	BH	St.	Veit	Fort–	und	Weiterbildungen	
in	mehreren	Rechtsgebieten	erhalten,	um	entsprechende	Beratungen	
durch	eigene	Mitarbeiter	vermehrt	anbieten	zu	können.
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 30.1 (1) Die GewO sieht in § 338 eine amtswegige Überprüfung von Betriebs-
anlagen vor. Das BMWFJ ordnete darüber hinaus mittels Erlass vom 
17. Juni 2002, GZ 33.310/1–I/8/02, die besondere Überwachung jener 
Betriebe an, in denen es zu einer Ansammlung einer großen Anzahl 
von Personen kommen kann (z.B. Einkaufszentren, Großmärkte) und 
bei denen es bei Eintritt besonderer Umstände (z.B. Brand, Schäden an 
baulichen Einrichtungen) zu einer Gefährdung der körperlichen Sicher-
heit von Personen kommen kann. Die Erfassung und Evidenthaltung 
dieser Anlagen obliegt dem Land. Die BH als zuständige Gewerbebe-
hörde hat die betreffenden Betriebe mindestens alle fünf Jahre an Ort 
und Stelle zu überprüfen. 

(2) Die BH Melk führte in den Jahren 2009 und 2010 insgesamt 
114 Überprüfungen von Betriebsanlagen (ohne Kontrollen nach dem 
Pyrotechnikgesetz14) durch und verwies darauf, dass amtswegige Über-
prüfungen je nach Umfang der Anlage bzw. der anlagenbezogenen 
„Vorgeschichte“ des Betreibers durchgeführt würden. 

Die BH Melk stellte auch sicher, dass alle Tankstellen des Bezirks im 
Abstand von vier Jahren und Betriebe, bei denen es aufgrund von 
Menschenansammlungen zu Gefährdungen kommen kann (Erlass des 
BMWFJ), im Abstand von fünf Jahren überprüft wurden. Über peri-
odisch vorgeschriebene Überprüfungen wurden entsprechende Evi-
denzen geführt.

Bei Mitabwicklung eines Bauverfahrens sah die Niederösterreichische 
Bauordnung eine Überprüfung nur vor, wenn keine Bescheinigung 
des Bauführers über die bewilligungsgemäße Ausführung des Bau-
werks vorgelegt wurde. 

(3) Die BH St. Johann wies in den Jahren 2009 und 2010 mit 292 
und 320 Überprüfungen (ohne Kontrollen nach dem Pyrotechnikge-
setz) im Vergleich zu den beiden anderen BH eine hohe Anzahl auf. 
Dies war durch die Abarbeitung eines Rückstandes aus Vorjahren und 
durch das Salzburger Baupolizeigesetz 1997 bedingt, das der BH als 
Baubehörde vorschreibt, „tunlichst“ binnen Jahresfrist ab Einlangen 
der Vollendungsanzeige die konsensgemäße Umsetzung des Bauvor-
habens zu überprüfen. Im Zuge der baurechtlichen kommissionellen 
Überprüfungsverhandlung wurde auch die Einhaltung der gewerbe-
14 Nach dem Pyrotechnikgesetz obliegt der Behörde die Marktüberwachung hinsichtlich 

der Überprüfung, ob nur pyrotechnische Gegenstände und Sätze in Verkehr gebracht 
werden, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Sie ist ermächtigt, die hiezu 
erforderlichen Untersuchungen und Handlungen bei Herstellern, Importeuren und Händ-
lern durchzuführen, wie insbesondere Produktionsstätten, Lager und sonstige Geschäfts-
räume zu betreten, Stichproben zu ziehen sowie in die einschlägigen Geschäftsunter-
lagen Einsicht zu nehmen.

Überprüfungen
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rechtlichen Vorschriften und Auflagen kontrolliert. Bei Mängeln wurde 
durch nachfolgende Überprüfungen sichergestellt, dass der Anlagen-
inhaber den bescheidkonformen Zustand herstellte. 

Die BH St. Johann wies auch die Einhaltung der periodisch vorgese-
henen Überprüfungen von Betrieben gemäß dem BMWFJ–Erlass nach. 
Ein Erlass des Landes Salzburg sah darüber hinaus ab dem Jahr 2009 
eine Überprüfung der Tankstellen und Tanklager mindestens einmal 
in fünf Jahren vor. 

(4) Überprüfungen erfolgten in der BH St. Veit nur bei Anzeigen an 
die Behörde sowie im Rahmen der jährlichen Prüfung der SEVESO–
Betriebe15. In den Jahren 2009 und 2010 führte die BH St. Veit insge-
samt 29 Überprüfungen von Betriebsanlagen (ohne Kontrollen nach 
dem Pyrotechnikgesetz) durch. Die Überprüfung von Betrieben gemäß 
BMWFJ–Erlass aus 2002 konnte für den Bezirk St. Veit weder seitens 
der BH noch durch das Land Kärnten nachgewiesen werden. 

Die Umweltkontrollabteilung des Landes Kärnten kontrollierte in einer 
Schwerpunktaktion seit März 2008 systematisch mit Unterstützung der 
BH als Gewerbebehörde die Tankstellen. Im Hinblick auf die perso-
nellen Ressourcen wurde seitens der BH St. Veit eine lückenlose Über-
prüfung aller Tankstellen im Bezirk bisher nicht umgesetzt. 

 30.2 Die BH führten Überprüfungen von Betriebsanlagen in unterschied-
licher Häufigkeit durch. Dies war durch unterschiedliche Interpreta-
tionen der Überprüfungspflicht, uneinheitliche rechtliche Vorgaben 
(Tankstellen–Erlass in Salzburg), durch die jeweilige personelle Aus-
stattung sowie eine unterschiedliche Prüfungsorganisation bedingt.

Da die BH Melk Überprüfungen von Betriebsanlagen vorrangig nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände (z.B. nach Umfang der Anlage, Vorge-
schichte des Betreibers) durchführte, war die Anzahl vergleichsweise 
niedrig. Der RH kritisierte insbesondere die geringe Anzahl der durch-
geführten Überprüfungen durch die BH St. Veit. Er verwies auf mög-
liche Amtshaftungsansprüche bei unzureichender Überwachung von 
Betrieben insbesondere in Bezug auf die vorgeschriebenen Auflagen 
zur Vermeidung der Gefährdung der körperlichen Sicherheit von Per-
sonen. Der RH empfahl den BH Melk und St. Veit eine Intensivierung 
der Überprüfungstätigkeit und allen drei BH, Überprüfungen nach 
einem Prüfungsplan systematisch durchzuführen. 

15 Ein SEVESO–Betrieb ist eine Industrieanlage, deren Aktivität in der Verwendung, Her-
stellung, Lagerung und Beförderung von gefährlichen Stoffen besteht (z.B. Raffinerien, 
petrochemische und chemische Werke, Erdöl– und Explosivstoff–Lager).
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Der RH bemängelte, dass weder die BH St. Veit noch das Amt der 
Kärntner Landesregierung für die Durchführung einer periodischen 
Kontrolle von Betrieben im Sinne des BMWFJ–Erlasses Sorge getra-
gen hatten. Der RH empfahl dem Land Kärnten und der BH St. Veit, 
umgehend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Betriebs-
anlagen zu erfassen und deren regelmäßige kommissionelle Überprü-
fung sicherzustellen.

Der RH anerkannte die von der BH St. Johann gesetzten Maßnahmen 
zur Überwachung der konsensgemäßen Umsetzung ihrer Betriebsan-
lagenbescheide.

 30.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	die	gesetz-
lich	vorgesehenen	und	mit	Erlass	geregelten	Überprüfungen	zeitgerecht	
durchgeführt.	Derzeit	bestünden	aber	bereits	Überlegungen	für	ein	Über-
prüfungsmanagement	bei	den	niederösterreichischen	BH,	die	eine	Effi-
zienzsteigerung	bei	der	Überprüfungstätigkeit	zum	Ziel	haben.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	müsse	für	Überprüfungen	
anhand	eines	Prüfplanes	eine	für	das	gesamte	Bundesgebiet,	zumin-
dest	aber	 für	das	gesamte	Land	geltende	Prüfsystematik	 (Prüfkrite-
rien)	ausgearbeitet	bzw.	vorgegeben	werden.	Dies	liege	nicht	im	Kom-
petenzbereich	einer	BH.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	sei	beabsichtigt,	durch	
personelle	Umschichtungen	die	 erforderlichen	Ressourcen	 zu	 schaf-
fen,	um	eine	regelmäßige	kommissionelle	Überprüfung	von	(insbeson-
dere	gefährlichen)	Betriebsanlagen	sicher	zu	stellen.	Die	Überprüfung	
der	Tankstellen	im	Bezirk	werde	seit	März	2008	forciert.	Die	Gewer-
bebehörde	führe	ferner	regelmäßig	Erstüberprüfungen	von	Betriebsan-
lagen	durch	und	unterziehe	alle	SEVESO–Betriebe	jährlich	einer	Über-
prüfung.	Weiters	führe	das	Amt	der	Landesregierung	auf	Basis	eines	
Umweltinspektionsplans	laufende	systematische	Kontrollen	durch.

In	seiner	Stellungnahme	führte	das	Land	Kärnten	weiters	aus,	dass	die	
Schwierigkeit	der	Definition	des	Begriffs	„Ansammlung	einer	großen	
Anzahl	 von	 Personen“	 zu	 Problemen	 bei	 der	 Feststellung	 der	 vom	
BMWFJ–Erlass	umfassten	Betriebsanlagen	führe.

 30.4 (1) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass für die Erarbeitung 
eines systematischen Prüfungsplans Prüfungsstandards des Bundes 
oder der Länder begrüßenswert, aber nicht notwendig sind und die-
ser im Aufgabenbereich der jeweils zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde erarbeitet werden kann.
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(2) Der RH begrüßte die vom Land Kärnten in Aussicht gestellten Maß-
nahmen, die zu einer Ausweitung der bisher nur in einem sehr geringen 
Ausmaß durchgeführten Überprüfungen führen sollen und betonte die 
Notwendigkeit, umgehend alle vom BMWFJ–Erlass umfassten Betriebs-
anlagen zu erfassen und deren Überprüfung mindestens alle fünf Jahre 
sicherzustellen.

 31.1 Der RH ermittelte die Norm– und Istkosten, die für die Erledigung der 
Betriebsanlagenverfahren insgesamt anfielen, sowie die durchschnitt-
lichen Norm– und Istkosten je abgeschlossener Erledigung.

Kostenanalyse der 
Betriebsanlagen
verfahren

Tabelle 16:  Norm– und Istkosten Betriebsanlagenverfahren

Normkosten Istkosten

2008 2009 2010 2008 2009 2010

in EUR

Gesamtkosten Betriebs
anlagenverfahren 

Melk 316.678 356.042 334.648 377.112 338.986 351.864

St. Johann 483.895 501.799 471.131 603.670 637.897 568.365

St. Veit 160.862 183.698 173.225 210.674 229.132 242.159

Anzahl

Erledigte Betriebs
anlagenverfahren 

Melk n.v. 252 329 n.v. 252 329

St. Johann n.v. 937 1.035 n.v. 937 1.035

St. Veit n.v. 81 92 n.v. 81 92

in EUR

Kosten je erledigtes 
Betriebsanlagen  
verfahren

Melk n.v. 1.413 1.017 n.v. 1.345 1.069

St. Johann n.v. 536 455 n.v. 681 549

St. Veit n.v. 2.268 1.883 n.v. 2.829 2.632

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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Die durchschnittlichen Istkosten je Betriebsanlagenverfahren an den 
drei BH stellen sich demnach folgendermaßen dar:

 31.2 Die hohe Anzahl der Betriebsanlagenverfahren in der BH St. Johann 
führte zu den vergleichsweise höchsten Gesamtkosten, allerdings 
gelang es durch die effiziente Gestaltung des Ablaufs (z.B. Projekt-
sprechtage, Bausachverständige vor Ort) die Kosten je abgeschlos-
senes Verfahren günstig zu gestalten. Die in der BH St. Veit ausge-
wiesenen Kosten je abgeschlossenes Verfahren waren auf die niedrige 
Anzahl der erledigten Betriebsanlagenverfahren durch das vorhandene 
Personal zurückzuführen. Die Effizienz 2010 war durch einen Wech-
sel in der Bereichsleitung (Einarbeitungszeit, Arbeitsübergabe, Kosten 
anlässlich der Pensionierung des Bereichsleiters) belastet. Außerdem 
wirkte sich die Konzentration mit dem Bauverfahren in den BH Melk 
und St. Johann positiv auf Erledigungszahlen und Durchschnittskos-
ten aus.

 31.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	könne	es	zum	dar-
gestellten	Kostenvergleich	 nicht	 Stellung	 nehmen,	weil	 fraglich	 sei,	
ob	der	RH	eine	notwendige	Gewichtung	insbesondere	hinsichtlich	der	
miterledigten	Bauverfahren	vorgenommen	habe	und	wenn	ja	mit	wel-
chen	Parametern.	Nicht	ersichtlich	sei	auch,	inwieweit	die	Kosten	für	
die	Leistungen	der	Amtssachverständigen	eingeflossen	seien.

Abbildung 7: Durchschnittliche Istkosten je erledigtes  
  Betriebsanlagenverfahren
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 31.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass angesichts der stark 
unterschiedlichen Basiszahlen eine Gewichtung der Bauverfahren die 
im gegenständlichen Vergleich aufgezeigte relative Kostengüns tigkeit 
nicht verändert hätte. Die Kosten sowie der Arbeitsaufwand der Amts-
sachverständigen wurden in keiner der drei überprüften BH einbezo-
gen.

 32.1 Im Rahmen der Verwaltungsreformdiskussion erstattete die Landes-
hauptleutekonferenz im September 2010 an den Bund Vorschläge zur 
Deregulierung von bundesrechtlichen Regelungen. Mehrere Vorschläge 
betrafen dabei die GewO und die Regelungen zum Betriebsanlagen-
verfahren. Die Vorschläge sahen für das Betriebsanlagenrecht insbe-
sondere vor: 

1)  Entlastung der Behörde von behördlichen Überprüfungsverpflich-
tungen durch Bauführerbescheinigungen und Bestätigungen durch 
Zivilingenieure;

2)  Stärkung der Selbstüberprüfungspflicht des Inhabers einer geneh-
migten Betriebsanlage durch Anreize (z.B. Förderungen) und Sank-
tionen (Erlöschen der Anlagengenehmigung bei wiederholter Unter-
lassung); 

3)  Klare und erweiterte Dokumentations– und Vorlagepflichten an die 
Behörde für die vom Anlageninhaber in Auftrag gegebenen Über-
prüfungen;

4)  Genehmigungsfreistellungen für Anlagenteile, die bereits einer wei-
teren Überwachungsvorschrift unterliegen oder zertifizierte Anla-
gen darstellen;

5)  Evaluierung und Überarbeitung des bereits vorgesehenen verein-
fachten Verfahrens mit dem Ziel einer weiteren Vereinfachung;

6)  Ausweitung des Katalogs der im vereinfachten Verfahren zu geneh-
migenden Betriebsanlagen;

7)  Ausweitung des Katalogs der für die Genehmigungsfreiheit bestimm-
ten gewerberechtlichen Betriebsanlagen;

8)  Neudefinition der Anlagenzulassung und Entfall des Genehmi-
gungsverfahrens für Änderungsmaßnahmen, die keine Außenwir-
kung haben;

Deregulierungsvor
schläge der Landes
hauptleutekonferenz 
zum Betriebsanlagen
verfahren
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9)  Erleichterung der Kundmachungsvorschriften für Genehmigungs-
verfahren (Entfall persönlicher Ladungen, Nutzung neuer Medien);

10) Anordnung von Zwangs– und Sicherheitsmaßnahmen durch münd-
liche Bescheide vor Ort und Protokollierung in der Verhandlungs-
schrift; 

11) Übertragung des Bauverfahrens für gewerbliche Betriebsanlagen 
in die Kompetenz der Gewerbebehörde.

 32.2 Die vorgeschlagenen Maßnahmen bezwecken Kostenreduktionen bei 
den betroffenen Behörden durch Entfall von Überprüfungshandlungen 
und Genehmigungsverfahren, die Beschleunigung der Verfahrensab-
läufe und die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten (Punkte 1 sowie 4 
bis 11). Teilweise sind sie auch mit Erleichterungen für die Anlagen-
betreiber verbunden (Punkte 4 bis 8 und 11). 

Die Vorschläge bringen teilweise jedoch auch eine finanzielle Belas-
tung für den Anlagenbetreiber, weil Prüfungspflichten auf ihn über-
tragen und die Kosten dafür dann direkt im Betrieb und nicht mehr 
bei der Behörde anfallen (Punkte 1 bis 3).

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben teilweise auch Auswirkungen 
auf den behördlichen Rechtsschutz und verschlechtern die Rechtsstel-
lung der betroffenen Anrainer der Betriebe (Punkte 6, 7 und 9).

 32.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	überschreite	der	RH	
mit	diesen	Feststellungen	seine	verfassungsrechtliche	Kompetenz,	die	
sich	auf	die	Umsetzung	der	konkreten	Gesetzesbeschlüsse	beschränke.	
Es	überrasche	zudem,	dass	es	von	Seiten	des	RH	an	einer	Unterstüt-
zung	dieser	Vorschläge	fehle,	die	doch	zu	erheblichen	Kostenreduk-
tionen	für	die	Behörden	führen	würden.	Die	vorgeschlagene	Kosten-
überwälzung	durch	Deregulierungsmaßnahmen	stelle	der	RH	einseitig	
negativ	dar.

 32.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass er zur umfas-
senden und aktuellen Behandlung des Themenbereichs jene Vorschläge 
der Landeshauptleutekonferenz, die Regelungen zum Betriebsanlagen-
verfahren betrafen, dargestellt und die damit verbundenen Auswir-
kungen im Hinblick auf mögliche Einsparungen bzw. Kostenverlage-
rungen aufgezeigt hatte, ohne darüber eine Wertung abzugeben. Der 
RH sieht gerade auch in der Beratung der allgemeinen Vertretungskör-
per eine wesentliche Aufgabe, die er beispielsweise durch die Begut-
achtung von Gesetzesentwürfen wahrnimmt.
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 33.1 (1) Im Bürgerservice ist es ein zentrales Anliegen, den Kontakt der Bür-
ger mit der Verwaltung zu vereinfachen und Behördengänge zu erleich-
tern und zu beschleunigen. In der BH Melk war aus diesem Grund ein 
Bürgerbüro eingerichtet, in dem kundenintensive Leistungen von kur-
zer Bearbeitungsdauer zentral erledigt wurden. In den BH St. Johann 
und St. Veit waren die entsprechenden Leistungen auf mehrere Grup-
pen bzw. Bereiche aufgeteilt.

(2) Ausgehend von den im Bürgerbüro der BH Melk erbrachten Leis-
tungen16 erhob der RH in allen drei BH die Anzahl dieser Leistungen 
und der damit befassten Mitarbeiter und ermittelte daraus die Erledi-
gungen je vollbeschäftigten Mitarbeiter. 

Die Erledigungen des Bürgerservices sind in der Tabelle ausgewiesen:

16 Die erhobenen Leistungen umfassten Anträge Passwesen, Befreiung von Gurten, Helm 
und Kindersicherung, Parkausweis für Behinderte, Religionsaustritte, alle Anträge im 
Führerscheinwesen (ausgenommen Führerscheinentzug), Lenkerprüfungen (Termine, 
Prüfungslisten), Taxilenkerausweise, Schülertransportausweise, Ausbildungs– und 
Übungsfahrten, Begutachtungsplaketten (Ausgaben) und Fahrlehrer– und Fahrschul-
lehrerberechtigungen.

Erledigungen im 
Bürgerservice

Leistungsbereich Bürgerservice

Tabelle 17: Erledigungen Bürgerservice

2008 2009 2010

Anzahl

Erledigungen Bürgerservice

Melk 13.505 15.564 17.488

St. Johann 14.894 16.351 18.612

St. Veit 9.881 11.508 12.901

VBÄ im Bürgerservice 

Melk 6,75 6,75 5,75

St. Johann 3,90 4,10 4,00

St. Veit 2,65 3,20 3,43

Erledigungen pro VBÄ

Melk 2.001 2.306 3.041

St. Johann 3.819 3.988 4.653

St. Veit 3.729 3.596 3.761

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Berechnungen RH
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Die Anzahl der Erledigungen je VBÄ zeigte in den drei BH folgende 
Entwicklung: 

 33.2 Der RH stellte fest, dass die BH Melk im Bürgerservice aufgrund einer 
vergleichsweise hohen Mitarbeiteranzahl die wenigsten Erledigungen 
pro VBÄ aufwies, wobei sich die Erledigungszahl je Mitarbeiter durch 
Verringerung des Mitarbeiterstandes um ein VBÄ von 2008 bis 2010 
um rd. 52 % verbesserte. Die Mitarbeiteranzahl war auch wegen der 
Betreuung von zwei Außenstellen — in Pöggstall und Ybbs — höher als 
in den übrigen BH. Diese beiden Außenstellen waren pro Woche ins-
gesamt 23,5 Stunden geöffnet. Der RH wies auf die positiven Aspekte 
der Einrichtung eines Bürgerbüros, insbesondere auf die ausgedehnten 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros in Melk hin (vgl. TZ 35).

Die Erledigungen je Mitarbeiter stiegen an der BH St. Johann kontinu-
ierlich an, da steigende Erledigungszahlen nicht zur Ausweitung des 
Personaleinsatzes führten, sondern mit annähernd gleichem Personal-
einsatz erbracht wurden. In St. Veit führten steigende Erledigungs-
zahlen zu einem erhöhten Personaleinsatz, so dass nahezu keine Stei-
gerung der Erledigung je Mitarbeiter erreicht wurde. Insgesamt erfolgte 
die Leistungserbringung mangels zentralem Bürgerbüro in St. Johann 
und St. Veit (z.B. wegen fehlender Zahlungsmöglichkeit am Ort der 
Leistungserbringung) weniger bürgerfreundlich.

Abbildung 8: Erledigung pro Mitarbeiter im Bürgerservice
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Im Hinblick auf die Erledigungszahlen empfahl der RH der BH Melk, 
den Mitarbeitereinsatz derart zu steuern, dass eine Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung erreicht werden kann.

 33.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	das	Bürgerbüro	
neben	der	Erbringung	der	verglichenen	Leistungen	auch	als	Anlauf-
stelle	für	allgemeine	Fragen	genutzt	(z.B.	Beihilfen,	Behördenwegwei-
ser),	wobei	die	Anzahl	bzw.	Zeitdauer	dieser	nicht	zu	unterschätzenden	
Leistungen	nicht	berücksichtigt	worden	sei.	Die	Betreuung	der	zwei	
Außenstellen	Ybbs	und	Pöggstall	stelle	eine	besondere	Serviceleistung	
für	den	Bürger	dar.	Durch	die	Erledigung	der	Wahlleistungen	sei	ein	
effizienter	Mitarbeitereinsatz	auch	außerhalb	parteienintensiver	Zeiten	
gewährleistet.

In	den	Leistungen	des	Bürgerbüros	sei	auch	der	Anteil	des	Zahlungs-
verkehrs	enthalten,	wobei	diese	zusätzliche	Serviceleistung,	ebenso	wie	
die	für	den	Zahlungsverkehr	nötigen	Vorgänge	in	den	anderen	BH,	im	
Bericht	nicht	erwähnt	würden.

 33.4 Der RH hob die Errichtung des Bürgerbüros in den BH Niederöster-
reichs als Best–Practice hervor. Zu den einbezogenen Erledigungen 
führte er aus, dass er persönliche und telefonische Vorsprachen in kei-
ner der überprüften BH zur Anzahl der Leistungen hinzugezählt hatte, 
weil über Anzahl und Zeitdauer keine Daten zur Verfügung standen 
und er von einem gleichartigen Anfrageverhalten der Bürger ausging. 

Da der RH großen Wert auf die Vergleichbarkeit der Daten legte, wur-
den die auf die Abwicklung des Zahlungsverkehrs entfallenden Zeiten 
gemeinsam mit der BH Melk festgelegt und bei der Anzahl der im 
Bürgerbüro tätigen Mitarbeiter durch einen entsprechenden Abzug 
berücksichtigt.

 34.1 (1) In Niederösterreich war aufgrund einer Regelung in der Geschäfts-
ordnung für die BH seit 1. Jänner 2002 bei jeder BH ein Bürgerbüro 
eingerichtet. Ein Projektteam, bestehend aus Mitarbeitern der nieder-
österreichischen BH, erarbeitete ab Oktober 2001 ein Konzept für ein 
Bürgerbüro mit einem Leistungskatalog, den Rahmenbedingungen für 
die Organisation, die Informationstechnologie und die personelle Aus-
stattung, den notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung und einem 
Zeitplan. 

Einrichtung eines 
Bürgerbüros
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Bei der Einrichtung des Bürgerbüros wurde das vorhandene Personal 
von den betreffenden Fachgebieten übernommen und kein zusätz-
liches Personal eingestellt. Im Bürgerbüro waren neun Mitarbeiter tätig, 
wobei jeder Mitarbeiter jede angebotene Leistung vollständig erbringen 
konnte. Im überprüften Zeitraum wurden folgende Pflichtleistungen, 
die von allen Bürgerbüros in Niederösterreich erbracht werden muss-
ten, angeboten:

–  Führerscheinangelegenheiten (inkl. Aufsicht bei theoretischen und 
Verwaltungsarbeit nach praktischen Lenkerprüfungen, ausgenom-
men Führerscheinentzug)

–  Ausgabe von Begutachtungsplaketten

–  Ausstellung von Fahrlehrer– und Fahrschullehrerberechtigungen

–  Bewilligung von Ausnahmen von der Helm–/Gurt–/Kindersiche-
rungspflicht 

–  Ausstellung von Jagdkarten (ausgenommen Entzüge)

–  Ausstellung von Parkausweisen für Behinderte

–  Ausstellung von Reisedokumenten

–  Religionsaustritte

–  Ausstellung von Schülertransportausweisen und Taxilenkeraus-
weisen

–  Bewilligung von Übungs– und Ausbildungsfahrten

–  Abwicklung des Zahlungsverkehrs (bar, Bankomatkarte, Kreditkarte).

Darüber hinaus wickelte die BH Melk Verletzungsanzeigen, Versiche-
rungsanfragen und Radfahrbewilligungen als sogenannte Wahlleis-
tungen (diese können optional von den Bürgerbüros der BH erbracht 
werden) ab. Für einige Leistungen waren Online–Anträge möglich (z.B. 
Grundverkehr, Gewerbe). 

Zur Zeit der Überprüfung durch den RH erfolgte landesweit eine Eva-
luierung der Bürgerbüros, die zu einer Optimierung der Leistungen 
und Prozesse führen soll. 
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(2) In der BH St. Johann war kein Bürgerbüro eingerichtet. Parteien-
verkehrsintensive Angelegenheiten wie Lenkerberechtigungen, Reise-
dokumente und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten, wurden im Erd-
geschoß des Amtsgebäudes von den jeweils zuständigen Mitarbeitern 
bearbeitet. Die Amtskasse befand sich in einem anderen Gebäudeteil. 
Die übrigen in der BH Melk im Bürgerbüro erbrachten Leistungen (wie 
bspw. Parkausweise für Behinderte, Religionsaustritte) waren auf ver-
schiedene Gruppen in der BH aufgeteilt. Die Bürger hatten die Mög-
lichkeit, in verschiedenen Angelegenheiten Online–Anträge einzubrin-
gen (z.B. Zustimmung der Grundverkehrskommission, Schulwechsel, 
Gewerbeangelegenheiten, Wunschkennzeichen). Davon machten pro 
Jahr rd. 50 Bürger Gebrauch. 

(3) In der BH St. Veit bestand ebenfalls kein Bürgerbüro. Die Bereiche 
der BH waren auf mehrere Standorte aufgeteilt, wobei nur im Haupt-
gebäude eine Kassa eingerichtet war. Im Erdgeschoß des Hauptgebäu-
des konnten Reisedokumente ausgestellt werden, das Führerschein-
wesen und die Amtskasse waren im ersten Stock untergebracht. Ein 
Lift war nicht vorhanden. Im Jahr 2003/2004 scheiterte die Errich-
tung eines Bürgerbüros an finanziellen Überlegungen im Hinblick auf 
einen Umbau der Räumlichkeiten. Lediglich ein barrierefreier Zugang 
zu einer Informationsstelle wurde geschaffen. Für einige Leistungen 
waren Online–Anträge möglich (z.B. Rodungsbewilligungen, Wohn-
kostenbeihilfe für Zivildienstleistende, Religionsaustritte, Namensän-
derungen, Gewerbeangelegenheiten), allerdings langten seit 2007 erst 
70 derartige Anträge ein. 

 34.2 Der RH empfahl bereits in seinen Positionen zur Verwaltungsreform 
(Reihe 2009/1 und 2011/1) die Einrichtung bzw. den Ausbau von Bür-
gerservicestellen nach dem One–stop–shop–Prinzip bei den BH. Die 
Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Bürger und Unternehmer 
in den jeweiligen Lebenssituationen entspricht nach Ansicht des RH 
den Anforderungen an eine moderne Verwaltung. In einem Bürgerbüro 
können Kunden an einer Stelle und im Idealfall mit einem einzigen 
Kundenkontakt Leistungen bis hin zur Abwicklung der Gebührenzah-
lung in Anspruch nehmen. Auch für Mitarbeiter ist im Regelfall eine 
gleichmäßige Auslastung und abwechslungsreiche Tätigkeit gewähr-
leistet.

Der RH bewertete die Einrichtung eines Bürgerbüros in der BH Melk im 
Sinne einer bürgernahen Verwaltung als positiv. Auch die sehr guten 
Ergebnisse im Rahmen einer Kundenbefragung (vgl. TZ 37) wiesen 
darauf hin, dass das Bürgerbüro den Bedürfnissen der Bürger entge-
genkam. Der RH empfahl daher auch den BH St. Johann und St. Veit 
für parteienverkehrsintensive und oft nachgefragte Leistungen die Ein-
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richtung eines zentralen Bürgerbüros, in dem jeder Mitarbeiter in der 
Lage ist, jede dort angebotene Leistung zu erbringen. Jedenfalls sollte 
bei parteienverkehrsintensiven Leistungsbereichen eine Zahlungsmög-
lichkeit vorgesehen werden. 

 34.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	habe	es	diese	Emp-
fehlung	seit	2002	bei	allen	BH	verwirklicht.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	ermögliche	die	örtliche	
Zusammenführung	der	(parteienverkehrsintensiven)	Bürgerserviceleis-
tungen	im	Erdgeschoß	der	BH	St.	Johann	die	einfache	Erreichbarkeit	
durch	den	Bürger	und	sichere	andererseits,	wie	vom	RH	angeführt,	
äußerst	geringe	Kosten	von	rd.	15	EUR	pro	Erledigungsfall.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	werde	eine	gesonderte	Prü-
fung	des	Vorschlags	in	Aussicht	genommen.

 34.4 Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass parteienverkehrsinten-
sive Dienstleistungen für die Bürger in zentralen Bürgerbüros zusam-
menzufassen und dort auch Zahlungsmöglichkeiten zu schaffen sind, 
um den wachsenden Ansprüchen der Bürger an eine moderne Verwal-
tung zu entsprechen. 

 35.1 (1) Die BH waren zu folgenden Zeiten geöffnet: Öffnungszeiten und 
Kundenfrequenz
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(2) Aufgrund einer Vorgabe des Amtes der Niederösterreichischen Lan-
desregierung war das Bürgerbüro Melk während der Amtsstunden zu 
besetzen, damit bei Bedarf die Leistungen des Bürgerbüros in Anspruch 
genommen werden konnten. Auf den Websites der BH Melk unter „Bür-
gerbüro“ und unter „Kundmachungen“ waren die Parteienverkehrs-
zeiten für das Bürgerbüro unterschiedlich angegeben. 

(3) Die BH St. Johann schloss das Gebäude seit September 2010 von 
Dienstag bis Freitag ab 12:00 Uhr, also während der Amtsstunden, ab. 
Die BH St. Johann begründete dieses Vorgehen mit erfolgten Perso-
nalkürzungen. Bürger konnten nach 12:00 Uhr nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung Leistungen in Anspruch nehmen. Montag Nach-
mittag war geöffnet, weil amtsärztliche Untersuchungen zu verein-
barten Terminen stattfanden. 

Tabelle 18:  Öffnungszeiten

Melk St. Johann St. Veit

in 
Stunden

in 
Stunden

in 
Stunden

Parteienverkehr

Di, Do, Fr  
8:00–12:00,
Mo 13:00–19:00
Di zusätzlich
13:00–15:00

20 Mo–Fr 8:00–12:00 20
Mo–Fr 8:00–12:00,
Di zusätzlich
13:00–16:00

23

Parteienverkehr 
Bürger büro

Mo–Fr 8:00–12:00,
Mo zusätzlich
13:00–19:00
Di zusätzlich 
13:00–15:00

281 – – – –

Amtsstunden2 
Mo 7:30–19:00,
Di–Do 7:30–15:30,
Fr 7:30–13:00

41
Mo–Do 7:30–16:15,
Fr 7:30–12:30

40
Mo–Do 7:30–16:00,
Fr 7:30–13:00

39,5

Öffnungszeiten 
des Gebäudes

Mo 7:30–19:00,
Di–Do 7:30–15:30,
Fr 7:30–13:00

41
Di–Fr 7:30–12:00,
Mo 7:30–17:30

28
Mo–Do 7:30–16:00,
Fr 7:30–13:00

39,5

1  Die BH Melk änderte nach Übermittlung des Prüfungsergebnisses die Parteienverkehrszeiten von 26 auf 28 Stunden 
(Dienstag zusätzlich von 13:00 bis 15:00).

2  § 13 Abs. 5 AVG: Die Behörde ist nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen entgegenzunehmen 
oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten, und, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr 
bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche und telefonische Anbringen entgegenzunehmen. Die Amtsstunden und die für den 
Parteienverkehr bestimmte Zeit sind im Internet und durch Anschlag an der Amtstafel bekanntzumachen.

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Berechnungen RH
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(4) In der BH St. Veit waren die Mitarbeiter mündlich angewiesen, 
auch außerhalb der Parteienverkehrszeiten Leistungen an Bürger zu 
erbringen. Darüber hinaus waren telefonische Terminvereinbarungen 
möglich. 

(5) Keine BH hatte vollständige Aufzeichnungen über die Anzahl und 
zeitliche Lagerung der Kundenkontakte.

 35.2 Der RH erachtete ausreichende Öffnungszeiten, die auch Berufstätigen 
genügend Möglichkeiten geben, Leistungen in Anspruch zu nehmen, 
als unerlässlich. In einer flexiblen und kundenfreundlichen Gestaltung 
der Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen kommt eine bürgernahe 
Verwaltung zum Ausdruck. Der RH anerkannte insbesondere die lan-
gen Öffnungszeiten des Bürgerbüros Melk am Montag Nachmittag als 
bürgerfreundlich. Die Anweisung, auch außerhalb der Parteienver-
kehrszeiten Leistungen an Bürger zu erbringen (BH Melk und St. Veit), 
erachtete der RH als positiv. Die Vorgangsweise der BH St. Johann, das 
Gebäude während der Amtsstunden bereits um 12:00 Uhr zu schlie-
ßen, beurteilte der RH als wenig bürgerfreundlich.

Der RH empfahl der BH St. Johann, die Öffnungszeiten bürgerfreund-
licher zu gestalten. Weiters empfahl er allen drei BH, in regelmäßigen 
Abständen Bedarfserhebungen durchzuführen sowie systematische und 
längerfristige Aufzeichnungen über die Anzahl und zeitliche Lagerung 
der Kundenkontakte in sämtlichen Leistungsbereichen zu führen und 
gegebenenfalls die Öffnungszeiten anzupassen.

 35.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	seien	durch	die	Perso-
naleinsparungen	der	letzten	zwei	Jahre	von	knapp	9	%	die	vom	RH	
empfohlenen	Erhebungen	nicht	zu	bewerkstelligen.	Diese	Einsparungen	
hätten	dazu	geführt,	die	Parteienverkehrszeiten	auf	die	Vormittage	zu	
beschränken.	An	diesem	Umstand	werde	vorerst	seitens	der	BH	nichts	
verändert.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	würden	Bedarfserhebungen	
sowie	systematische	und	längerfristige	Aufzeichnungen	über	die	Anzahl	
und	zeitliche	Lagerung	der	Kundenkontakte	in	den	einzelnen	Bereichen	
der	BH	St.	Veit	künftig	vorgenommen	werden.

 35.4 Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass eine Erfassung der Zahl 
und zeitlichen Lagerung der Kundenkontakte nicht mit einem merk-
baren Mehraufwand verbunden ist. Gerade bei einer Verkürzung von 
Parteienverkehrszeiten ist es um so wichtiger, diese zu Zeiten anzu-
bieten, zu denen sie von den Bürgern besonders in Anspruch genom-
men werden.
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 36.1 (1) Aufgrund einer Regelung für alle niederösterreichischen BH war der 
jeweilige Stellvertreter des Bezirkshauptmanns beauftragt, Beschwer-
den der Bürger entgegenzunehmen, den Beschwerdeführer aufzuklären 
und die Beschwerde gegebenenfalls an die sachlich in Betracht kom-
menden Behörden zur Erledigung weiterzuleiten. Der stellvertretende 
Bezirkshauptmann in der BH Melk erledigte telefonische Beschwerden 
in der Regel sofort, ohne diese schriftlich zu dokumentieren. Schrift-
liche Beschwerden wurden den jeweils zuständigen Fachgebieten zuge-
teilt. 

(2) Für Beschwerden in den BH St. Johann und St. Veit gab es keine Rege-
lungen. Die Bezirkshauptleute teilten mit, dass sehr selten Beschwer-
den einlangten.

 36.2 Nach Ansicht des RH liefert ein systematisches Beschwerdemanage-
ment wichtige Hinweise auf die Stärken und Schwächen einer Behörde 
aus Kundensicht. Er empfahl allen drei BH, sämtliche Beschwerden mit 
Eingangsdatum, Beschwerdeführer, Inhalt sowie Datum und Art der 
Erledigung zentral zu erfassen, um die Anforderungen der Kunden zu 
erheben und Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln.

 36.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	habe	der	RH	nicht	
zwischen	 ,,Beschwerden	im	engeren	Sinn“,	die	sich	gegen	Personen	
bzw.	Handlungen	der	BH	Melk	 richten,	und	zwischen	„allgemeinen	
Anfragen	aller	Art“	unterschieden.	Selbstverständlich	würden	von	der	
BH	über	Beschwerden	Akten	angelegt	und	diese	elektronisch	nachvoll-
ziehbar	erfasst.	Die	Einrichtung	eines	darüber	hinausgehenden	pro-
fessionellen	Beschwerdemanagements	werde	beim	Amt	der	Landesre-
gierung	umgesetzt	und	nachfolgend	auf	die	dezentralen	Dienststellen	
ausgeweitet	werden.	

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	würden	zum	Beschwer-
demanagement	derzeit	Überlegungen	angestellt,	wobei	sich	eine	mög-
liche	 Doppelgleisigkeit	 zwischen	 zentraler	 Erfassung	 und	 Behand-
lung	in	den	einzelnen	Gruppen	zeige.	Die	Daten	so	zu	erfassen,	dass	
sie	nach	allen	Richtungen	auswertbar	wären,	stelle	einen	erheblichen	
Zusatzaufwand	dar.

(3)	 Laut	Stellungnahme	des	 Landes	Kärntens	habe	 die	BH	St.	Veit	
bereits	eine	Datenbank	angelegt,	in	der	seit	2012	sämtliche	Beschwer-
defälle	mit	Eingangsdatum,	Beschwerdeführer,	Inhalt	sowie	Datum	und	
Art	der	Erledigung	erfasst	würden.

Beschwerde
management
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 36.4 (1) Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass seine Emp-
fehlung darauf abzielte, sämtliche (z.B. auch mündlich oder telefo-
nisch) vorgebrachte Beschwerden zu erfassen und auszuwerten. Er 
begrüßte daher die nunmehr begonnene Einrichtung eines professio-
nellen Beschwerdemanagements.

(2) Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass er eine Erfassung von 
Kundenbeschwerden nach auswertbaren Kriterien unabhängig von der 
Berücksichtigung des Anliegens bei der jeweiligen Sachentscheidung 
als ein notwendiges Instrument zur Qualitätssteigerung ansieht.

 37.1 (1) Im Zeitraum von Dezember 2006 bis Jänner 2007 fand in der BH 
Melk eine Kundenbefragung statt. Im Rahmen einer Führungskräf-
teausbildung erfasste ein Mitarbeiter der BH Melk anhand eines Fra-
gebogens die Kundenzufriedenheit. Im Befragungszeitraum füllten 
1.277 Kunden einen Fragebogen aus. Das Bürgerbüro erzielte auf einer 
fünfstufigen Schulnotenskala die Durchschnittsnote von 1,32. 

(2) Die BH St. Johann führte bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung 
keine Kundenbefragung durch. 

(3) In der BH St. Veit fand zuletzt 2003 eine Kundenbefragung statt. 
Eine Gesellschaft für Unternehmensberatung führte in den acht Kärnt-
ner BH eine schriftliche Befragung von Kunden durch. Über die BH 
St. Veit wurden 888 Fragebögen ausgewertet. Bei den Schlüsselgrö-
ßen Allgemeine Zufriedenheit, Mühe bei der Hilfestellung und BH als 
service– und kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen erreichte 
die BH auf einer siebenstufigen Skala (1 = außerordentlich zufrieden, 
7 = extrem unzufrieden) einen durchschnittlichen Wert von 1,52. Kri-
tikpunkte waren vor allem nicht kundenfreundliche Öffnungszeiten 
und lange Bearbeitungszeiten. 

 37.2 Der RH erachtete regelmäßige und standardisierte Kundenbefragungen 
als wichtiges Instrument einer bürgernahen und dienstleistungsorien-
tierten Verwaltung zur Erfassung und Steigerung der Kundenzufrie-
denheit. Damit können Stärken und Schwächen der BH aus Sicht der 
Kunden erfasst und gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen über-
legt werden. Der RH empfahl den BH, regelmäßig Kundenbefragungen 
durchzuführen und verwies auf das Projekt des Bundeskanzleramtes 
„Qualitätsstandards in Bezirksverwaltungsbehörden“, in dem Kunden-
befragungen in Bürgerbüros im Abstand von drei Jahren vorgeschla-
gen wurden. 

Kundenbefragung/
Kundenzufrieden
heitsmessung
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 37.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	führe	dieses	alle	zwei	
Jahre	eine	umfassende	Imageerhebung	durch.	Das	letztjährige	Umfrage-
ergebnis	vom	November	2011	habe	ergeben,	dass	97	%	der	Befragten	mit	
den	Serviceleistungen	in	den	Bürgerbüros	zufrieden	seien.	Die	Kunden-
befragungen	durch	die	einzelnen	BH	fänden	periodisch	und	nach	Maß-
gabe	der	Ressourcen	statt,	Ziel	sei	eine	Durchführung	alle	fünf	Jahre.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	müssten	Kundenbefra-
gungen	systemisiert	und	an	allen	fünf	BH	im	Land	Salzburg	in	glei-
cher	Form	zur	gleichen	Zeit	und	in	regelmäßigen	Abständen	erfolgen,	
um	daraus	nachvollziehbare	und	auswertbare	Daten	zu	erhalten.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärntens	werde	derzeit	die	Durch-
führung	einer	weiteren	landesweiten	Kundenbefragung	geprüft.

 38.1 Der RH ermittelte, ausgehend von den im Bürgerbüro in der BH Melk 
erbrachten wichtigsten Leistungen (z.B. Pässe, Führerscheine), die 
Norm– und Istkosten des Bürgerbüros bzw. in den BH St. Johann 
und St. Veit die für die Erbringung dieser Leistungen aufgewendeten 
Gesamtkosten (Kostenstelle Bürgerservice) sowie die durchschnittlich 
je Erledigung angefallenen Norm– und Istkosten. 

Kostenanalyse der 
Bürgerserviceleis
tungen

Tabelle 19:  Norm– und Istkosten Bürgerservice

Normkosten Istkosten

2008 2009 2010 2008 2009 2010

in EUR

Gesamtkosten Bürger
service

Melk 386.616 399.636 403.333 487.992 483.865 529.358

St. Johann 202.366 218.702 218.232 247.323 270.235 278.048

St. Veit 140.756 173.428 194.108 177.449 196.301 251.669

Anzahl

Erledi gungen 

Melk 13.505 15.564 17.488 13.505 15.564 17.488

St. Johann 14.894 16.351 18.612 14.894 16.351 18.612

St. Veit 9.881 11.508 12.901 9.881 11.508 12.901

in EUR

Kosten je Erledigung

Melk 28,63 25,68 23,06 36,13 31,09 30,27

St. Johann 13,59 13,38 11,73 16,61 16,53 14,94

St. Veit 14,25 15,07 15,05 17,96 17,06 19,51

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit; Ämter der Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten; Berechnungen RH
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Die durchschnittlichen Istkosten je Erledigung an den drei BH stellen 
sich demnach folgendermaßen dar:

 38.2 Die vergleichsweise hohe Mitarbeiteranzahl im Bürgerbüro der BH Melk 
im Verhältnis zur Anzahl der erbrachten Leistungen war ausschlagge-
bend für die hohen Stückkosten. 

Die Istkosten je Erledigung des Bürgerbüros gingen in der BH Melk 
von 2008 bis 2010 um rd. 16 % zurück. Dieser Rückgang der Kosten je 
Erledigung war insbesondere auf eine Steigerung der erbrachten Leis-
tungen von 13.505 auf 17.488 (oder rd. 29 %) — ohne zusätzliches 
Personal — zurückzuführen. Der RH sah ein weiteres Effizienzsteige-
rungspotenzial, weil die Leistungen im Jahr 2010 mit weniger Perso-
nal als im Vorjahr erbracht werden konnten. 

Die BH St. Johann und St. Veit wiesen in den Jahren 2008 und 2009 
ähnliche Stückkosten (rd. 17 EUR bzw. 18 EUR) auf. Im Jahr 2010 
führte insbesondere ein Anstieg der Sachausgaben der BH St. Veit 
zu einer Erhöhung der Istkosten je Erledigung im Bürgerservice um 
rd. 2,5 EUR oder rd. 14 %. 

Abbildung 9: Durchschnittliche Istkosten je Erledigung  
  im Bürgerservice
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 38.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	bedinge	die	zusätz-
liche	Beratungstätigkeit	im	Bürgerbüro	durch	umfassend	geschulte	Mit-
arbeiter	mehr	Zeitaufwand	und	höhere	Kosten.	Eine	Vergleichbarkeit	
der	Stückkosten	könne	seriöserweise	erst	dann	angestellt	werden,	wenn	
in	allen	Organisationen	eine	vergleichbare	Struktur	und	vergleichbares	
Leistungsangebot	bestünde.	Die	Kostenanalyse	sei	daher	nicht	nach-
vollziehbar.

 38.4 Der RH zog die wichtigsten im Bürgerbüro in der BH Melk erbrachten 
Leistungen zum Vergleich heran, die in allen drei BH erbracht wurden 
und ging davon aus, dass die Beratung der Bürger durch die Mitarbei-
ter in St. Johann und St. Veit ebenfalls zufriedenstellend erfolgte.

 39.1 (1) Qualitätsstandards dienen dazu, einen Maßstab für die Aufgaben-
erledigung zu definieren, um die Leistungserbringung zu vereinheit-
lichen und das Ergebnis zu verbessern. Qualitätsstandards können auf 
interne Wirkungen, wie die Steigerung der Effizienz, die Optimierung 
der Prozesse und die leichtere Vergleichbarkeit der Leistungen, oder 
auf externe Wirkungen, insbesondere auf die Verbesserung der Leis-
tungs– und Servicequalität gegenüber den Bürgern abzielen. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren in den überprüften Leis-
tungsbereichen einzelne Qualitätsstandards vorgegeben:

Qualitätsstandards 
für Leistungen
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(2) Für Verwaltungsstrafverfahren wurden im Zuge der Überarbeitung 
der Produktbeschreibungsblätter für die Salzburger BH interne Quali-
tätsstandards (z.B. Erledigungsrate, Verfahrensdauer, Berufungs– und 
Stattgabequote, Kostenwirtschaftlichkeit, Arbeitsproduktivität) defi-
niert. In allen drei BH waren die Verfahrensabläufe in den IT–Applikati-
onen hinterlegt und landesweit einheitliche Strafenkataloge in Geltung, 
wodurch ein einheitlicher Verfahrensablauf und eine Gleichmäßigkeit 
in der Bestrafung innerhalb des jeweiligen Landes gewährleis tet waren. 
Über die verfahrensrechtlich vorgesehenen Bestimmungen hinausge-
hende Qualitätsstandards waren nicht definiert.

Tabelle 20:  Qualitätsstandards

Verwaltungs
strafverfahren

Betriebsanlagen
verfahren

Bürgerservice

Melk keine Vorgaben
Vorgabe zur Dauer 
des Verfahrens, 
Bausprechtage

Leistungserbringung 
auch außerhalb der 
Parteienverkehrszeiten

Interne Standards des 
Bürgerbüros für die räumliche 
und personelle Ausstattung 
(z.B. Raumgröße, Anzahl, 
Einstufung, Anforderungs
profil und Qualifikation 
der Mitarbeiter), für 
die Sicherheits– und 
Informationstechnologie 

St. Johann

Interne Standards 
(z.B. Erledigungsrate, 
Verfahrensdauer, 
Berufungs– und 
Stattgabequote, 
Kostenwirtschaftlichkeit, 
Arbeitsproduktivität)

Vorgabe zur Dauer des 
Verfahrens

Verpflichtung zur 
Beratung und Vorprüfung 
der Unterlagen, 
Projektsprechtage

Interne Standards in 
Ausarbeitung (z.B. 
Verfahrenshöchstkosten, 
Überprüfungsquote)

Interne Standards für 
einzelne Leistungen in Aus
arbeitung (z.B. Kostenhöhe, 
Kostendeckungsgrad)

St. Veit keine Vorgaben keine Vorgaben
Leistungserbringung auch 
außerhalb der Parteienver
kehrszeiten

Quellen: BH Melk, St. Johann, St. Veit
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(3) Für Betriebsanlagenverfahren legten die Länder Niederösterreich 
und Salzburg Vorgaben für die Erledigungsdauer fest.

In der BH Melk waren regelmäßige Bausprechtage vorgesehen.

Im Land Salzburg existierte eine gesetzliche Verpflichtung zur Beratung 
und zur Vorprüfung von Unterlagen, um vollständige Einreichunter-
lagen zu erhalten und die Einhaltung der vorgesehenen Erledigungs-
frist sicherzustellen. Ein Erlass des Landesamtsdirektors legte weitere 
Informationspflichten der BH fest (z.B. Benennung der Ansprechpart-
ner, Ablaufbeschreibung des Genehmigungsverfahrens, Informatio-
nen über Wirtschaftsförderungen). Die Produktbeschreibungen für den 
Bereich Betriebsanlagen der BH St. Johann wurden zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung überarbeitet und werden diverse interne Standards 
vorgeben (z.B. Verfahrenshöchstkosten, Überprüfungsquote).

In St. Veit gab es für die Betriebsanlagenverfahren keine Vorgaben. 

(4) Für Bürgerserviceleistungen enthielt das Konzept für Bürgerbüros 
in Niederösterreich aus dem Jahr 2002 Qualitätsstandards u.a. für die 
personelle, räumliche und sicherheitstechnische Ausstattung und die 
Aus– und Weiterbildung der Mitarbeiter der Bürgerbüros. So waren 
Anforderungsprofile für die Leiter und Mitarbeiter der Bürgerbüros, 
die Anzahl der Mitarbeiter und verschiedene Schulungsmaßnahmen 
festgelegt sowie die Ausgestaltung der Arbeitsplätze und des Warte-
bereichs vorgegeben. 

Die Mitarbeiter der BH Melk und St. Veit waren angewiesen, nachge-
fragte Bürgerserviceleistungen in den Amtsstunden auch außerhalb der 
Parteienverkehrszeiten zu erbringen. An der BH St. Johann waren für 
einzelne Leistungen, die dem Bürgerservice zuzurechnen waren, interne 
Standards in Ausarbeitung. In St. Veit fehlten für diesen Bereich Vor-
gaben bzw. Qualitätsstandards. Für die Prozesse (z.B. Dauer der War-
tezeiten) und die Ergebnisqualität der parteienverkehrsintensiven Leis-
tungen waren an keiner der überprüften BH Standards vorgegeben.

 39.2  Der RH sah die Erarbeitung von Qualitätsstandards als wichtigen Bei-
trag zur Weiterentwicklung und Bürgerorientierung der öffentlichen 
Verwaltung. Positiv beurteilte der RH daher die in Salzburg definierten 
Qualitätsstandards für Verwaltungsstrafverfahren und empfahl den 
Ländern Kärnten und Niederösterreich, für diese Verfahren entspre-
chende Standards festzulegen.
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Da die effiziente und kundenorientierte Abwicklung der Betriebsan-
lagenverfahren einen wichtigen Standortfaktor darstellt, empfahl der 
RH den drei Ländern die Einführung oder Weiterentwicklung diesbe-
züglicher Qualitätsstandards, z.B. für die personelle Ausstattung der 
zuständigen Organisationseinheiten, für die Sachverständigentätigkeit 
und für Kontrollen von Betriebsanlagen.

Der RH anerkannte auch die Festlegung von Qualitätsstandards für 
die räumliche und personelle Ausstattung der Bürgerbüros in Nieder-
österreich. 

In den überprüften Leistungsbereichen waren an den BH jedoch vor-
rangig interne Qualitätsstandards vorgegeben. Um allen Bürgern die 
Leistungen in gleicher Qualität anbieten zu können, empfahl der RH, 
insbesondere für jene Bereiche, die die Interessen der Bürger direkt 
und unmittelbar betreffen (z.B. Dauer der Erledigung, Erreichbarkeit, 
Wartezeiten, Gesprächsführung und Auskunftsfähigkeit der Mitarbei-
ter, Überprüfungsfrequenzen), verstärkt Qualitätsstandards zu definie-
ren und deren Erreichung laufend zu evaluieren.

 39.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	gäbe	es	neben	den	
allgemeinen	Informationen	im	Internet	sowie	in	Form	von	Checklisten	
eine	Verfahrensvereinbarung,	die	mit	dem	Antragsteller	geschlossen	
werden	könne.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	seien	in	den	Produktka-
talogen	für	alle	Produkte	und	Dienstleistungen	Prozessbeschreibungen	
sowie	Qualitätsstandards	und	Ziele	vorhanden.	Qualitätsstandards	für	
Betriebsanlagenverfahren	seien	überdies	zum	einen	im	Investitions–
Beschleunigungsgesetz	und	zum	anderen	im	Kennzahlensystem	festge-
legt,	welches	sich	derzeit	im	Roll–out	befinde	und	flächendeckend	über	
alle	Produkte	Qualitätsstandards	festzulegen	versuche.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	sei	ein	Benchmarking–Pro-
jekt	für	Betriebsanlagenverfahren	in	der	vom	RH	geforderten	Dimension	
nicht	gegeben.	Der	Grund	hiefür	liege	in	den	begrenzt	verfügbaren	Per-
sonalressourcen,	die	primär	für	einen	korrekten	und	rechtskonformen	
Vollzug	eingesetzt	würden.	Eine	gesonderte	Prüfung	der	Empfehlungen	
werde	in	Aussicht	genommen.

 39.4 (1) Der RH anerkannte die systematische Festlegung von Standards 
in den Produktkatalogen, wies jedoch darauf hin, dass es sich dabei 
zumeist um interne Leistungsstandards handelte. Die Empfehlung des 
RH war hingegen primär auf Definition und Weiterentwicklung von 



216 Niederösterreich 2012/3

Qualitätsstandards gerichtet, die die Interessen und die Position der 
vom Verwaltungshandeln betroffenen Bürger unmittelbar betreffen. 

(2) Der RH teilte dem Land Kärnten mit, dass die Einführung von Qua-
litätsstandards im Betriebsanlagenverfahren unabhängig von einem 
Benchmarking–Projekt möglich ist. Er verwies dabei auf bereits erar-
beitete Grundlagen wie z.B. die Mindeststandards aus dem Projekt 
„Qualitätsstandards in Bezirksverwaltungsbehörden“.

 40.1 Die rechtlichen Grundlagen, die die Organisation der BH regeln, ent-
halten einzelne Maßnahmen, die dem Internen Kontrollsystem (IKS) 
zuzurechnen sind.

So schreibt die als Dienstanweisung der Niederösterreichischen Lan-
desregierung ergangene Geschäftsordnung für die BH den Bezirks-
hauptleuten vor, bestimmte Agenden (wie z.B. Geschäftseinteilung, 
Arbeitsverteilungsplan, Stellenbeschreibungen, Fertigungsbefugnisse) 
in Dienstanweisungen zu regeln.

Im Bezirkshauptmannschaften–Gesetz des Landes Salzburg war die 
Erlassung einer Geschäftsordnung durch die Landeshauptleute sowie 
die Erlassung der Geschäftseinteilung und einer Kanzleiordnung (samt 
den zu enthaltenden Bestimmungen) durch die Bezirkshauptleute nach 
Genehmigung durch die Landeshauptleute vorgeschrieben.

Im Kärntner Bezirkshauptmannschaften–Gesetz war die Festlegung 
einer Geschäftseinteilung und darüber hinaus die mindestens einwö-
chige Vertretung der Kassenleiter durch den Kassenleiter einer ande-
ren BH vorgeschrieben. 

 40.2 Die rechtlichen Grundlagen legten zwar einzelne dem IKS zurechenbare 
Maßnahmen fest, eine generelle Verpflichtung zur Einrichtung eines 
solchen fehlte aber in allen drei BH. Der RH erachtete eine rechtliche 
Verpflichtung zur Einführung eines umfassenden IKS bei den Bezirks-
verwaltungsbehörden als zweckmäßig. Er verwies als positives Beispiel 
auf die in der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien ent-
haltene klare Verpflichtung des Dienststellenleiters („den Dienststellen-
leitern obliegt“), ein internes Kontroll– und Risikomanagementsystem 
einzurichten und empfahl den überprüften Ländern, ebenfalls entspre-
chende rechtliche Vorgaben zur Einrichtung eines umfassenden IKS 
zu schaffen. 

Rechtliche Grundla
gen zur Einführung 
eines Internen Kont
rollsystems 

Kontrolle und Steuerung
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 40.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	führe	der	RH	die	
Bestimmung	der	Geschäftsordnung	für	den	Magistrat	der	Stadt	Wien	
als	positives	Beispiel	an,	diese	lege	jedoch	keine	weiteren	inhaltlichen	
Vorgaben	 fest.	 In	Niederösterreich	würden	Führungskräfte	 im	Zuge	
ihrer	Ausbildung	und	 in	weiteren	Schulungen	 zum	Thema	Korrup-
tionsprävention	mit	entsprechendem	Kontrollhandwerkzeug	ausgestat-
tet.	Das	neue	IT–Programm	für	Verwaltungsstrafen	enthalte	umfang-
reiche	Prozessbeschreibungen,	die	den	Führungskräften	Auswertungen	
in	jede	Richtung	ermöglichten.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	stellten	die	Auswertungen	
zu	den	auf	Basis	der	Produktkataloge	vorhandenen	Daten	einen	gut	
strukturierten	Kontrollmechanismus	in	qualitativer	und	quantitativer	
Hinsicht	(Zeit,	Qualität	und	Kosten)	dar.	Damit	sei	ein	internes	Kont-
rollsystem	 aufgebaut.	 Ein	 darüber	 hinausgehender	 rechtlicher	 Rah-
men	bewirke	hingegen	eine	Reduktion	der	Flexibilität	bei	Weiterent-
wicklungen.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	würde	die	Schaffung	einer	
rechtlichen	Vorgabe	zur	Einrichtung	eines	umfassenden	Internen	Kont-
rollsystems	sowie	die	Beschreibung	der	bestehenden	Prozesse	und	deren	
Risiken	grundsätzlich	befürwortet.	

 40.4 Wichtig erschien dem RH eine rechtliche Verpflichtung für die Ein-
richtung eines Internen Kontrollsystems. Für die inhaltliche Ausgestal-
tung kann auf bewährte Modelle wie z.B. COSO zurückgegriffen wer-
den, um ein den Bedürfnissen der jeweiligen Organisation adäquates 
Internes Kontrollsystem einzurichten.

 41.1 (1) Zur Dokumentation des IKS verwiesen die drei überprüften BH auf 
landesweit gültige Erlasssammlungen sowie auf behördeninterne Rege-
lungen, die den internen Verwaltungsablauf (z.B. Kanzleiordnungen, 
Reisevorschriften, Geschäftseinteilungen) regelten und auch einzelne 
Kontrollmaßnahmen (z.B. Genehmigung von Reiseanträgen) beinhal-
teten.

(2) Stellenbeschreibungen fehlten in der BH St. Veit; in der BH Melk 
waren sie teilweise nicht vollständig ausgefüllt; die BH St. Johann 
hatte kein Organigramm erstellt. 

Internes Kontroll
system in den 
überprüften Bezirks
hauptmannschaften
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(3) Detaillierte Prozessbeschreibungen mit entsprechenden Kontrollele-
menten für die Tätigkeiten der Behörde (z.B. detaillierte Beschreibung 
des Ablaufs für Betriebsanlagengenehmigungen, Detailregelungen zur 
Gebührenvorschreibung) fehlten in allen drei BH weitgehend. Ledig-
lich in der BH Melk lag ein grobes Ablaufschema sowie eine von einer 
Mitarbeiterin zusammengefasste Ablaufbeschreibung für Betriebsan-
lagenverfahren vor. Für Teilbereiche lagen Checklisten für die Leis-
tungserbringung (z.B. für Leistungen im Bürgerservice (BH Melk), für 
Sprechtage im Betriebsanlagenverfahren (BH Melk und St. Johann)) 
bzw. Textbausteine für die Erstellung der Bescheide (BH St. Johann 
und St. Veit) vor. Der Ablauf der Verwaltungsstrafverfahren für Ver-
kehrsstrafen war in allen drei BH durch die IT–mäßige Abwicklung 
klar festgelegt. 

(4) Durch die in den drei BH erteilten Fertigungsermächtigungen, die 
teilweise durch mündliche Weisungen ergänzt/abgeändert wurden (BH 
Melk) und die vorgesehenen Prozesse (z.B. Berufung oder Einspruch 
bei Verwaltungsstrafverfahren (in allen drei BH), Einzelzeichnungs-
befugnis für ein Konto (BH Melk)) war das Vier–Augen–Prinzip nicht 
bei der Erbringung aller Leistungen gewahrt. In wichtigen Bereichen 
könnte die Wirksamkeit des Vier–Augen–Prinzips durch einfache orga-
nisatorische Maßnahmen (z.B. Änderung der Zuteilung bei Rechtsmit-
teln) ermöglicht werden. Teilweise stellten bei Verwaltungsverfahren 
die weiteren Beteiligten (z.B. Sachverständige in Betriebsanlagenver-
fahren) einen externen Kontrollmechanismus dar. 

(5) Als Grundlagen für die Gebarung galten beispielsweise die Verfah-
rensvorschrift für die Verrechnung des Bundes aus dem Jahr 1980 (BH 
St. Veit) oder eine Kassasicherungsvorschrift aus 1961 (BH St. Johann). 
Kassaprüfungen fanden unregelmäßig (BH St. Veit: 2008 sechs Prü-
fungen, 2009 fünf und 2010 eine Prüfung) und selten (BH St. Johann 
seit 2008 eine Kassaprüfung) statt. Die gesetzlich vorgesehene Vertre-
tung des Kassaleiters der BH St. Veit durch den Kassaleiter einer ande-
ren BH erfolgte in den Jahren 2008 bis 2010 nicht.

(6) Als Maßnahmen zur Korruptionsprävention wurden im Intranet 
der BH Melk und St. Veit Informationen zur Verfügung gestellt (wie 
Korruption entstehen kann, was darunter zu verstehen ist, wie man 
dagegen vorbeugen kann; Erlässe zur Geschenkannahme oder zur Teil-
nahme an Repräsentationsveranstaltungen) und auf den Verhaltens-
kodex des BKA zur Korruptionsprävention hingewiesen.
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(7) Im Aus– und Fortbildungsprogramm des Landes Kärnten wurde ein 
Seminar über „Das Interne Kontrollsystem als weitreichendes Manage-
mentinstrument“ angeboten. 

 41.2 (1) Der RH sah detaillierte Beschreibungen der wichtigsten Prozesse 
als notwendigen Ausgangspunkt für deren effiziente Gestaltung, für 
die Risikoidentifikation und das Risikomanagement und damit für ein 
wirkungsvolles IKS an. Mögliche Risiken der Leistungserbringung einer 
BH liegen z.B. im Bereich der Gebührenvorschreibungen (Zeitpunkt 
und Höhe der Vorschreibung), bei Berufungen gegen die Höhe von ver-
hängten Verwaltungsstrafen, in der Auswahl des falschen Genehmi-
gungsverfahrens oder in der Erlassung rechtswidriger Bescheide. Die 
Leistungserbringung sollte auf Arbeitsanweisungen/Prozessbeschrei-
bungen basieren, so dass die Übereinstimmung des Ablaufs mit den 
Vorgaben überprüft werden kann. Stellenbeschreibungen unterstützen 
eine klare Aufgabenzuteilung und eine Verbesserung der Arbeitsab-
läufe. Zuständigkeiten und Vertretungsbefugnisse sind klar und schrift-
lich festzulegen. Für bedeutende und gebarungsrelevante Vorgänge 
ist das Vier–Augen–Prinzip sicherzustellen. Zur Sensibilisierung der 
Mitarbeiter für die Korruptionsprävention sollten regelmäßige Fort-
bildungs– und Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiter sowie 
entsprechendes Informationsmaterial beitragen.

(2) Der RH stellte fest, dass in keiner BH ein systematischer Ansatz und 
eine Gesamtdarstellung des IKS vorlagen. Insbesondere fehlten detail-
lierte Prozessbeschreibungen und teilweise das Bewusstsein für mög-
liche mit der Leistungserbringung verbundene Risiken. 

(3) Der RH empfahl daher den überprüften Stellen, Prozessbeschrei-
bungen mit entsprechenden Kontrollelementen für alle wesentlichen 
Abläufe der BH zu erarbeiten, darauf aufbauend die Risiken zu identi-
fizieren, zu bewerten und den weiteren Umgang mit Risiken (Maßnah-
mensetzung, Risikotragung) festzulegen. Die vorgesehenen Kontroll-
schritte müssen durchgeführt und entsprechend dokumentiert werden.

 41.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	seien	im	Bildungs-
programm	des	Landes	Seminare	zur	Korruptionsprävention	vorgesehen.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	stelle	die	Auswertungen	
der	Daten,	die	auf	Grundlage	der	Produktkataloge	erhoben	würden,	
sowie	die	in	den	Produktkatalogen	enthaltenen	Prozessbeschreibungen	
einen	gut	strukturierten	Kontrollmechanismus	in	qualitativer	und	quan-
titativer	Hinsicht	(Zeit,	Qualität	und	Kosten)	dar.	
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(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	würden	aufbauend	auf	
der	 derzeit	 laufenden	 systematischen	 Aufgaben–	 und	 Prozesskritik	
für	 sämtliche	 Vollziehungsbereiche	 des	 Landes	 in	 je	 einer	 BH	 und	
einer	Abteilung	des	Amtes	der	Kärntner	Landesregierung	Pilotprojekte	
zur	 Prozess–	 und	 Risikobeschreibung	 gestartet.	 Nach	 erfolgreichem	
Abschluss	der	Pilotprojekte	solle	das	Interne	Kontrollsystem	flächen-
deckend	auf	die	gesamte	Kärntner	Landesverwaltung	ausgeweitet	wer-
den.	Für	die	Kärntner	Gemeinden	bestünden	bereits	rechtliche	Vorga-
ben	zur	Etablierung	eines	Internen	Kontrollsystems.

Weiters	teilte	das	Land	Kärnten	mit,	dass	im	Jahr	2011	grundsätzlich	
wieder	der	Tausch	der	einwöchigen	Dienstverrichtung	der	Kassenleiter	
in	eine	andere	Bezirkskasse	und	zwei	Kassenprüfungen	pro	BH	statt-
gefunden	hätten.

 41.4 Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass Prozessbeschreibungen 
einen wichtigen Grundstein für die Einführung eines Internen Kont-
rollsystems bilden, dass darüber hinaus jedoch detailliert die Bearbei-
tungsschritte und Kontrollmaßnahmen darzulegen und durchgeführte 
Kontrollen entsprechend zu dokumentieren wären.

Einzelfeststellungen BH St. Johann

Kostenvorschreibungen	bei	baubehördlichen	Nachprüfungen

 42.1 Für die Nachprüfungen der Einhaltung der in den baubehördlichen 
Genehmigungsbescheiden verfügten Auflagen wurden Kommissions-
gebühren vorgeschrieben, wenn die befassten Mitarbeiter den damit 
verbundenen Aufwand (z.B. umfangreicher Aktenvermerk wegen (vie-
ler) unerledigter Auflagen) „als wesentlich erachteten“. Für kurze Über-
prüfungshandlungen, für Überprüfungen nach dem Strahlenschutzge-
setz und für Überprüfungen, ob ein Gewerbe unbefugt ausgeübt wurde, 
schrieben die Mitarbeiter in der Regel keine Gebühren vor. Bei jährlich 
rd. 300 Nachprüfungen ermittelte der RH für das Jahr 2010 rd. 50 Zah-
lungseingänge für Kommissionsgebühren für diese Prüfungen. 

 42.2 Der RH bemängelte, dass keine klaren Kriterien für die Vorschreibung 
von Kommissionsgebühren festgelegt wurden. Er empfahl der BH 
St. Johann, eindeutige interne Vorgaben für die Mitarbeiter zur Vor-
schreibung von Kommissionsgebühren festzulegen.

 42.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	seien	die	aufgezeigten	Män-
gel	bei	den	Kostenvorschreibungen	bereinigt	worden.

Einzelfeststellungen 
zum Kontrollsystem
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Abwicklung	der	Reisetätigkeit

 43.1 Die BH St. Johann führte ein elektronisches Außendienstbuch, in das 
geplante Dienstreisen zur Genehmigung einzutragen waren. Weder auf 
den Dienstreiseanträgen noch auf den Dienstreiseabrechnungen waren 
alle von den Mitarbeitern im Zuge der Nachprüfungen besuchten Ziel-
orte und Aktenzahlen dokumentiert, obwohl dies im Außendienstbuch 
vorgesehen war. Dadurch konnte eine Zuordnung der Dienstreisen zu 
den Zahlungseingängen nicht vorgenommen und nicht eindeutig fest-
gestellt werden, bei welchen Überprüfungen Kommissionsgebühren 
vorgeschrieben wurden. 

 43.2 Der RH empfahl der BH St. Johann, die Mitarbeiter auf die betreffenden 
Regelungen hinzuweisen und deren Einhaltung zu überprüfen, damit 
für die Genehmigung und Kontrolle der Dienstreisen klarere Grund-
lagen zur Verfügung stehen. 

 43.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	seien	die	aufgezeigten	Män-
gel	bei	den	Dienstreiseanträgen	bereinigt	worden.

Einzelfeststellungen BH St. Veit

Kassagebarung

 44.1 (1) Die BH St. Veit hatte an einem weiteren Standort, an dem das 
Gesundheitsamt und die Strafabteilung untergebracht waren, keine 
Kassa eingerichtet, so dass dort keine Einzahlungsmöglichkeit bestand. 
Für die Bezahlung von Impfungen bzw. die Einzahlung von Strafgel-
dern mussten die Bürger den Hauptstandort der BH St. Veit aufsuchen 
bzw. übernahmen die Mitarbeiter der BH St. Veit die einzuzahlenden 
Gelder und tätigten Sammeleinzahlungen in der Kasse im Hauptge-
bäude der BH St. Veit. 

(2) Zur Höhe der Strafeinnahmen wurden dem RH von der Kassa der BH 
St. Veit unvollständige Listen und unterschiedliche Beträge übermit-
telt. Erst in Zusammenarbeit mit dem Land gelang es der BH St. Veit, 
plausible Daten zur Verfügung zu stellen.

 44.2 Der RH empfahl die Schaffung einer Einzahlmöglichkeit am Standort 
des Gesundheitsamtes und der Strafabteilung, um das mit der beste-
henden Vorgangsweise verbundene Risiko zu vermeiden. Für die Mitar-
beiter der Kassa wären unverzüglich Schulungsmaßnahmen zu setzen, 
um die Erfüllung der Anforderungen an die kassaführenden Mitarbei-
ter sicherzustellen.
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 44.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	laufe	ein	Test	für	eine	zweite	
Amtskasse	im	Gesundheitsamt	der	BH	Spittal/Drau.	Nach	erfolgreichem	
Abschluss	werde	dasselbe	System	im	Gesundheitsamt	der	BH	St.	Veit	
implementiert.

Ladungen	im	Betriebsanlagenverfahren

 45.1 Die nicht ordnungsgemäße Ladung von Parteien im Betriebsanlagen-
verfahren (bzw. deren fehlender Nachweis) führte in der Vergangen-
heit in der BH St. Veit zu Verfahrensmängeln. Verfahren auf Wieder-
einsetzung von übergangenen Parteien waren zur Zeit der Überprüfung 
durch den RH anhängig. In der BH St. Veit wurden aufgrund der auf-
getretenen Mängel im Zusammenhang mit Ladungen von Parteien 
Verbesserungsmaßnahmen gesetzt (z.B. Kontrolle noch vor Verhand-
lungsbeginn, ob alle Rückscheine eingelangt sind und ob die Gemeinde 
zusätzliche Nachbarn nachweislich geladen hat).

 45.2  Obwohl die BH St. Veit Maßnahmen setzte, wies der RH darauf hin, 
dass zur Vermeidung des Risikos übergangener Parteien verstärkt für 
die ordnungsgemäße Ladung der Parteien sowie deren nachweisliche 
aktenmäßige Dokumentation Sorge zu tragen wäre (z.B. durch genaue 
Beschreibung der Prozesse und Kontrollschritte). 

Produkt– und Leistungskataloge

 46.1 (1) Grundlage der Gebarungsüberprüfung war die Erhebung (möglichst 
vergleichbarer) Kosten– und Leistungsdaten. Auch für strategische 
(z.B. Leistungsumfang) und operative Entscheidungen (z.B. Ablauf-
verbesserungen) bildet die Darstellung der erbrachten Leistungen in 
Produkt– bzw. Leistungskatalogen eine wesentliche Basis.

(2) Ausgehend von einem für die Einmalkostenrechnung im Jahr 2001 
erstellten sehr detaillierten Leistungskatalog begann das Land Nieder-
österreich Anfang 2011 mit einer Neufassung des Katalogs. Die in 
Teilleistungen untergliederten Leistungen wurden zu Leistungsgruppen 
zusammengefasst. Die Leistungsbeschreibung sollte die Zielgruppen, 
die rechtlichen Grundlagen und das Ziel der Leistung beschreiben. Für 
die Verwaltungsstrafverfahren waren zehn Teilleistungen (z.B. Ano-
nymverfügung, Strafverfügung, Straferkenntnis, Entscheidung über 
Einsprüche, Abtretung des Strafverfahrens, Rechtshilfeersuchen) defi-
niert, die alle Materien umfassten. Der Strafvollzug war als weitere 
Leistung mit fünf Teilleistungen definiert. 

Kosten– und  
Leistungsdaten
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(3) Auch in Salzburg war ein Projekt zur Überarbeitung der für alle 
BH des Landes geltenden Produktbeschreibungsblätter im Gange. Bis 
dahin umfasste das Produkt Strafverfahren (aus der Produktgruppe 
Strafwesen und Exekutionen) die Strafverfahren bis hin zur Vollstre-
ckung für alle Verwaltungsstrafen. Gewerbe– und Umweltstrafen waren 
allerdings in weiteren Produktgruppen (Gewerberecht Strafen sowie 
Umwelt und Forst) erfasst. Es war vorgesehen, für die Produkte Ziele 
und Kennzahlen zu definieren. 

(4) In Kärnten gab es für die Vollzugsbereiche der BH eine Produktlis te, 
die laufend angepasst wurde. Die Produktgruppe Verwaltungsstraf-
recht definierte elf Produkte (z.B. ordentliches Strafverfahren mit und 
ohne zusätzliche Verfahrensschritte, Strafverfügung, Anonymverfü-
gung, Strafvollzug), die Verfahren aller Materiengesetze umfassten. Für 
einzelne Produkte waren Aktivitäten beschrieben und Ziele definiert. 

 46.2 In allen überprüften Ländern erfolgte die Darstellung der Produkte 
bzw. Leistungen in landesweiten Katalogen oder diese waren zur Zeit 
der Überprüfung in Ausarbeitung. Die Leistungen waren jedoch län-
derweise unterschiedlich definiert, so dass ein Vergleich ohne weitere 
Analyse nicht möglich war. Der RH erachtete die Vereinheitlichung 
der Produkt– und Leistungskataloge für im Rahmen der mittelbaren 
Bundesverwaltung erbrachte Leistungen als zweckmäßig. Er empfahl 
daher den Ländern, gemeinsam und mit den zuständigen Bundesres-
sorts einheitliche Produkt– und Leistungsdefinitionen zumindest für 
die Leistungen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung zu erar-
beiten.

 46.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	versuchten	sich	
die	Länder	—	soweit	möglich	—	untereinander	abzustimmen.	Grenzen	
durch	unterschiedliche	landesinterne	Organisationsvorgaben	müssten	
dabei	berücksichtigt	werden.

Die	 bestehenden	 Systeme,	 Leistungskataloge	 und	Kostenrechnungen	
mit	einem	Schlag	zu	ersetzen,	würde	jedoch	eine	extreme	Ressourcen-
vergeudung	bedeuten.	Die	Vorgabe	eines	zentralen	Leistungskataloges	
werde	daher	abgelehnt.	Eine	schrittweise	Angleichung	der	Leistungska-
taloge	erfolge	ohnehin	(z.B.	im	Rahmen	von	E–Government–Prozessen).

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	seien	Versuche,	den	Pro-
duktkatalog	 mit	 anderen	 Ländern	 abzustimmen,	 wenig	 erfolgreich	
gewesen,	weil	diese	unter	Berücksichtigung	der	jeweiligen	Organisa-
tionsstrukturen	entwickelt	worden	seien,	die	naturgemäß	sehr	unter-
schiedlich	seien.	Die	Produktkataloge	seien	hinsichtlich	des	Detaillie-
rungsgrades	sehr	heterogen	und	damit	für	Vergleiche	kaum	verwendbar.
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(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	wäre	eine	Vereinheitlichung	
der	Produkt–	und	Leistungsdefinitionen	für	Leistungen	im	Rahmen	der	
mittelbaren	Bundesverwaltung	zu	begrüßen.	Da	die	Produktkataloge	
der	einzelnen	Bundesländer	in	ihrer	Definition	und	Detailliertheit	auch	
aufgrund	unterschiedlicher	Entwicklungen	sehr	divergieren	würden,	sei	
dies	sehr	aufwändig.	Für	die	mittelbare	Bundesverwaltung	könne	ein	
derartiges	Vorhaben	nur	von	den	zuständigen	Bundesressorts	initiiert	
und	auch	federführend	umgesetzt	werden.

 46.4 Der RH entgegnete den Ländern, dass der Vorteil abgestimmter Pro-
dukt– und Leistungskataloge in der Vergleichbarkeit derart festgelegter 
Produkte bzw. Leistungen liegt, unabhängig von der jeweiligen Organi-
sationsstruktur des Leistungserstellers. Durch einen Vergleich eindeu-
tig definierter Leistungen können auch Kostenvorteile der eingesetzten 
Verfahren erkannt und offen gelegt werden. Ein entsprechendes Ver-
waltungsreformprojekt könnte sowohl bedeutende Einsparungen für 
die Verwaltung als auch wesentliche Leistungsverbesserungen für die 
Bürger bewirken.

Kosten– und Leistungsrechnungs– bzw. Kennzahlensysteme in den BH

 47.1 (1) Die Kosten– und Leistungsrechnungssysteme für die überprüften 
BH waren sehr unterschiedlich gestaltet und ließen keinen direkten 
Datenvergleich zu.

(2) Das Land Niederösterreich führte zuletzt im Jahr 2001 eine Einmal-
kostenrechnung für alle Verwaltungsstellen — so auch für die BH — 
durch. Der von den Mitarbeitern der BH Melk im Nachhinein geschätzte 
Zeitaufwand wurde mit Personal–Normkosten bewertet. Unter Berück-
sichtigung von direkt zuordenbaren Fremd–, Gebäude–, Anlagen– und 
allgemeinen Abteilungskosten sowie der erzielten Erlöse wurden Kosten 
bzw. ein Ergebnis je erbrachte Leistung dargestellt. Zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung errechnete das Land aufgrund von Änderungen im 
Dienstrecht neue Personal–Normkosten. Es plante für einen Zeitraum 
von einem halben Jahr bzw. für einzelne Leistungen für ein ganzes 
Jahr und in der Folge in regelmäßigen Abständen (alle drei bis vier 
Jahre) die Erfassung der von den Mitarbeitern geleisteten Istzeiten 
für die erstellten Leistungen und die Ermittlung von Produktkosten. 
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(3) Im Land Salzburg war in den BH ein Kennzahlensystem imple-
mentiert, für rd. 77 % der festgelegten Produktgruppen wurden auch 
Kostenkennzahlen erarbeitet. Die Gruppenleiter der BH St. Johann 
schätzten dazu im Nachhinein zunächst vierteljährlich und seit Mitte 
2010 halbjährlich den Zeiteinsatz ihrer Mitarbeiter für Produkte bzw. 
Produktgruppen, die aus mehreren Teilleistungen bestanden. Dieser 
Zeiteinsatz wurde mit Arbeitsplatz–Normkosten für die Mitarbeiter-
kategorien Akademiker, Maturanten und Fachkräfte bewertet, die sich 
aus Bruttopersonalkosten, Sachkosten und Verwaltungsgemeinkosten 
zusammensetzten. Daraus wurden Produktstückkosten ermittelt. Die 
Arbeitsplatz–Normkosten für 2010 basierten auf den Istkosten des Jah-
res 1993, die seitdem um die jährlichen Bezugssteigerungen angepasst 
wurden. Die Kostensätze waren Durchschnittswerte entsprechend der 
im Land Salzburg 1993 gegebenen Verteilung der Dienstverhältnisse 
(Beamte/Vertragsbedienstete). Die Anzahl der Beamten ging jedoch von 
1993 bis 2010 um knapp 24 % zurück, während jene der Vertragsbe-
diensteten um 26 % anstieg. 

(4) Die Kostenrechnung des Landes Kärnten bestand aus einer Kosten-
arten–, Kostenstellen– und Kostenträgerrechnung und wurde als jähr-
liche Einmalkostenrechnung für die gesamte Landesverwaltung — somit 
auch für die BH St. Veit — durchgeführt. Die Anzahl der erbrachten 
Produkte (Leistungen) erhob das Land Kärnten nicht, so dass keine 
Stückkosten ermittelt wurden. Die aktuellen Kostenrechnungsberichte 
stellte das Land Kärnten seinen Verwaltungsorganisationen im Rahmen 
eines Data Warehouse laufend zur Verfügung. In der BH St. Veit hat-
ten die Bezirkshauptfrau und der Verwaltungsdirektor darauf Zugriff. 

Der Zeiteinsatz für die einzelnen Produkte wurde in der BH St. Veit erst 
nach Ablauf des Geschäftsjahres von den Mitarbeitern bzw. den Vorge-
setzten (für ausgeschiedene Mitarbeiter) geschätzt. Teilweise waren die 
Zeitangaben mit jenen des Vorjahres ident. Die Zuordnung der Mitar-
beiter auf die Kostenstellen entsprach in den überprüften Leistungsbe-
reichen nicht immer der tatsächlichen organisatorischen Zuordnung. 
Kostenstellenverantwortliche waren in der BH St. Veit nicht definiert. 

 47.2 Die Kosten– und Leistungsrechnungen unterstützen die Verwaltung 
beim Auffinden von Verbesserungspotenzialen. Kärnten hatte ein den 
Bereich der BH einbeziehendes Kostenrechnungssystem implementiert. 

Der RH kritisierte, dass die zuletzt erfolgte Kostenermittlung für die 
BH Melk bereits über zehn Jahre zurück lag, wodurch die Aussage-
kraft eingeschränkt war. Die vom Land Niederösterreich geplante Erfas-
sung von Istzeiten für die Leistungserbringung sah der RH als zweck-
mäßig an. Er empfahl dem Land Niederösterreich jedoch anstelle der 
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zeitlich begrenzten Erfassung der Istzeiten die Implementierung einer 
laufenden Kosten– und Leistungsrechnung.

Den Ländern Kärnten und Salzburg empfahl der RH, anstelle von 
nachträglichen Zeitzuschätzungen laufende Istzeiterfassungen für die 
erstellten Produkte/Leistungen zur Ermittlung von validen Gesamt– 
und Stückkosten. Durch die zwischenzeitliche Änderung des Verhält-
nisses von Beamten zu Vertragsbediensteten war im Land Salzburg 
nicht sichergestellt, dass die Arbeitsplatz–Normkosten noch realitäts-
nahe Werte darstellten. Der RH empfahl eine Überprüfung der Grund-
lagen der Personal– und Sachkosten.

Um Fehler in den Kostenstellenzusammensetzungen in der BH St. Veit 
künftig zu vermeiden, wären von den Kostenstellenverantwortlichen 
die Basisdaten (Kostenstellenzusammensetzung, Zeitzuordnungen) lau-
fend zu warten bzw. zu aktualisieren.

 47.3	(1)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	die	Kosten	
derzeit	periodisch	durch	das	 seit	August	2011	angewendete	Modell	
„Zeitzuordnung	neu“	ermittelt.	Die	flächendeckende	Implementierung	
einer	permanenten	Kosten–	und	Leistungsrechnung	werde	abgelehnt,	
weil	sich	in	der	reinen	Hoheitsverwaltung	weder	die	Leistungen	noch	
die	Kosten	permanent	verändern	würden.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Salzburg	würden	sich	durch	eine	
tages–	oder	wochenaktuelle	Istzeiterfassung	keine	nennenswerten	Qua-
litätsverbesserungen	ergeben	bzw.	die	Aussagekraft	der	Kennzahlen	sich	
nicht	wesentlich	 erhöhen.	Mit	 einer	Normkostenbewertung	 könnten	
Kostenvergleiche	ressourcenschonend	und	rasch	durchgeführt	werden.	
Detailkostenerhebungen	seien	ohnehin	mit	 Istkosten	durchzuführen.	
Beim	 Vergleich	 der	 Normkosten	 mit	 den	 Istkosten	 könnten	 Abwei-
chungen	entstehen,	weil	Normkosten	auf	Durchschnittswerten	aufset-
zen	würden.

(3)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	könne	eine	Umstellung	von	
nachgängigen	Zeitzuschätzungen	hin	zu	laufenden	Istzeiterfassungen	
nur	sinnvoll	umgesetzt	werden,	wenn	dies	online	über	ein	Erfassungstool	
erfolge.	Mittelfristig	werde	das	Land	Kärnten	dieses	Instrumentarium	
anbieten	können	und	sukzessive	auf	eine	laufende	Zeiterfassung	umstel-
len.	

Der	Verwaltungsdirektor	der	BH	St.	Veit	werde	eine	laufende	Wartung	
bzw.	Aktualisierung	der	Kostenstellen	vornehmen.
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 47.4 (1) Der RH entgegnete den Ländern Niederösterreich und Salzburg, 
dass für Steuerungszwecke der Kostenrechnung möglichst aktuelle 
und valide Echtdaten zugrunde gelegt werden müssen. Nur dadurch 
können entsprechende Benchmarkingvergleiche und rasche Anpas-
sungen vorgenommen werden. Da die meisten Prozesse automations-
unterstützt abgewickelt werden, wäre eine Istzeiterfassung mit vertret-
barem Mehraufwand implementierbar.

(2) Dem Land Salzburg entgegnete der RH weiters, dass auch die Rich-
tigkeit von Normkosten regelmäßig zu überprüfen ist und diese gege-
benenfalls anzupassen sind, wenn sich die Grundlagen wesentlich ver-
ändert haben.

 48.1 Der RH hat als Ergebnis der Gebarungsüberprüfung generelle Emp-
fehlungen für die überprüften Verwaltungsbereiche erarbeitet und 
einige Vorgangsweisen als Best–Practice–Modelle qualifiziert: 

–  Für wichtige Prozesse und Produkte der Bezirkshauptmannschaf-
ten sollten von den Ländern Qualitätsstandards festgelegt und 
deren Einhaltung laufend evaluiert werden.

–  Elektronische Prozesse erhöhen im Verwaltungsstrafverfahren 
die Effizienz und verringern den manipulativen Aufwand für 
die Mitarbeiter (z.B. bei Radaranzeigen, beim Rechtsverkehr mit 
den Gerichten).

–  Die Bündelung von manipulativen Tätigkeiten (z.B. länderweise 
zentrale Abfertigung von Standarderledigung) erwies sich als 
zweckmäßig.

–  IT–Applikationen für Verwaltungsstrafverfahren sollten optimiert 
und möglichst bundesweit genutzt werden.

–  Anonymverfügungsverordnungen und Strafkataloge sollten stär-
ker harmonisiert werden.

–  Für die mittelbare Bundesverwaltung sollten die Produkt– und 
Leistungskataloge der Bezirkshauptmannschaften vereinheitlicht 
werden. 

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen
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–  Für wichtige Prozesse und Produkte der Bezirkshauptmannschaf-
ten sollten standardisierte Controllingdaten erhoben und den ein-
zelnen Bezirkshauptmannschaften für Benchlearning–Prozesse 
zur Verfügung gestellt werden.

–  Die Erfassung der für das Controlling und Benchmarking benö-
tigten Daten sollte in das Aktenverwaltungsprogramm integriert 
werden und automatisiert erfolgen.

–  Die Einbeziehung des Bauverfahrens in das Betriebsanlagenver-
fahren erhöht die Effizienz.

–  Die rasche Erledigung von Betriebsanlagenverfahren war von der 
Verfügbarkeit qualifizierter Sachverständiger abhängig. Elektro-
nisch vernetzte und allenfalls auch länderübergreifende Sachver-
ständigenpools könnten zu einer Beschleunigung beitragen.

–  Betriebsanlagenverfahren könnten durch vorgelagerte Beratungs– 
und Informationsangebote effizienter, wirtschaftlicher und bür-
gerfreundlicher durchgeführt werden.

–  Eine ausreichend häufige Überprüfung von Betrieben ist auch zur 
Verhinderung von möglichen Amtshaftungsansprüchen notwen-
dig.

–  Bürgerbüros mit ausreichend langen Öffnungszeiten vereinfach-
ten und erleichterten den Kontakt der Bürger mit der Verwal-
tung und wirkten sich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus.

 48.2 Der RH wies darauf hin, dass die Umsetzung der Best–Practice–
Modelle österreichweit Effizienzsteigerungen in den BH bewirken 
könnte.

 48.3	Laut	 Stellungnahme	des	 Landes	Niederösterreich	war	 das	 Land	 ein	
wesentlicher	Inputgeber	beim	Projekt	„Qualitätsstandards	für	Bezirks-
hauptmannschaften“.	Der	RH	habe	Ergebnisse	und	Ideen	aus	dem	Pro-
jekt	nunmehr	als	Empfehlungen	des	RH	übernommen.	Dies	deute	darauf	
hin,	dass	es	dem	RH	an	praktischen	Erfahrungen	bei	Organisationsent-
wicklungen	mangele.	Benchmarking	werde	dabei	vom	RH	anders	ver-
standen,	als	von	der	Wissenschaft	und	Literatur	vorgegeben.	Der	RH	
solle	jedoch	vielmehr	die	Funktion	eines	Motivators	übernehmen.
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 48.4 Die Empfehlungen des RH für die überprüften Verwaltungsbereiche 
beruhen auf den von ihm erhobenen und aufgezeigten Sachver-
halten und Vergleichen, wie sie im vorliegenden Bericht enthalten 
sind. Soweit dabei Empfehlungen aus anderen Projekten eingeflos-
sen sind, hat der RH dies offen gelegt (z.B. Intervall für Kundenbe-
fragung). Die Unterstützung von Ergebnissen aus Verwaltungsre-
formprojekten, an denen Niederösterreich zudem wesentlich beteiligt 
war, kann deren Umsetzung wesentlich beschleunigen. Der RH greift 
diese dann auf, wenn sie mit seinen Feststellungen und Bewer-
tungen konform gehen. Auch Empfehlungen an andere Länder, die 
auf bereits umgesetzten Maßnahmen eines Landes beruhen (wie z.B. 
die Einrichtung eines Bürgerbüros), entsprechen dem Prinzip des 
Best–Practice und des Benchlearnings — des Lernens vom Besten.

 49 Für die überprüften Stellen hob der RH zusammenfassend nachfol-
gende Empfehlungen hervor:

(1) Die Bezirkshauptmannschaften sollten bei der Zuweisung der 
Verwaltungsstrafverfahren an die Sachbearbeiter ein Rotationssys-
tem vorsehen. (TZ 7)

(2) Die Länder sollten standardisierte Auswertungsmöglichkeiten 
aller eingebrachten Rechtsmittel — auch der Einsprüche gegen Straf-
verfügungen bzw. Daten über Berufungsvorentscheidungen — schaf-
fen. (TZ 9)

(3) Erstinstanzliche Rechtsmittelerledigungen sollten durch einen 
Vorgesetzten genehmigt werden. (TZ 9)

(4) Die Länder sollten die Anonymverfügungsverordnungen und die 
Strafkataloge abstimmen, um Verwaltungsübertretungen im gesam-
ten Bundesgebiet möglichst einheitlich zu bestrafen. (TZ 10, 11)

(5) Hinsichtlich der länderweise unterschiedlichen IT–Applikati-
onen für Verwaltungsstrafverfahren wären Möglichkeiten einer 
länder übergreifenden Kooperation zu prüfen und zu nutzen; zur 
Vermeidung von Schnittstellen innerhalb eines Landes wäre auf 
die Verwendung eines einheitlichen IT–Programms sowohl in den 
Bezirks hauptmannschaften als auch in den Städten mit eigenem 
Statut hinzuwirken. (TZ 12)

(6) In den Ländern wären standardisierte und damit auswertbare 
Einstellungsbegründungen in Verwaltungsstrafverfahren vorzuse-
hen. (TZ 15)

Länder Kärnten, Nie
derösterreich, Salz
burg bzw. Bezirks
hauptmannschaften 
St. Veit, Melk und  
St. Johann
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(7) Die Länder sollten Ausweitungsmöglichkeiten der Anonymver-
fügungsverordnungen auf weitere Übertretungen prüfen und die 
Verordnungen gegebenenfalls ausweiten. (TZ 18)

(8) Die Länder sollten die institutionelle Errichtung von elektro-
nisch vernetzten (und allenfalls auch länderübergreifenden) Sach-
verständigenpools prüfen. (TZ 28)

(9) Die Beratungs– und Informationsmöglichkeiten im Vorfeld von 
Verfahren zur Abklärung offener Fragen sollten aufrechterhalten 
und nach Möglichkeit ausgebaut (Bezirkshauptmannschaften Melk 
und St. Johann) bzw. geschaffen (Bezirkshauptmannschaft St. Veit) 
werden. (TZ 29)

(10) Überprüfungen von Betriebsanlagen sollten nach einem Prü-
fungsplan systematisch durchgeführt werden. (TZ 30)

(11) Bedarfserhebungen sowie systematische und längerfristige Auf-
zeichnungen über die Anzahl und zeitliche Lagerung der Kunden-
kontakte in sämtlichen Leistungsbereichen wären in regelmäßigen 
Abständen vorzunehmen und gegebenenfalls die Öffnungszeiten 
anzupassen. (TZ 35)

(12) Die drei Bezirkshauptmannschaften sollten sämtliche Beschwer-
den von Kundenseite systematisch erfassen und auswerten. (TZ 36)

(13) Die drei Bezirkshauptmannschaften sollten regelmäßig Kun-
denbefragungen durchführen. (TZ 37)

(14) Qualitätsstandards für Betriebsanlagenverfahren wären fest-
zulegen. (TZ 39)

(15) Die Länder sollten insbesondere für jene Leistungsbereiche der 
Bezirkshauptmannschaften, die die Interessen der Bürger direkt und 
unmittelbar betreffen, Qualitätsstandards einführen oder weiter-
entwickeln (z.B. Dauer der Erledigung, Erreichbarkeit, Wartezeiten, 
Gesprächsführung und Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter, Überprü-
fungsfrequenzen) und deren Erreichung laufend evaluieren. (TZ 39)

(16) Die Länder sollten rechtliche Vorgaben zur Einrichtung eines 
umfassenden Internen Kontrollsystems schaffen. (TZ 40)

(17) Die drei Bezirkshauptmannschaften sollten Prozessbeschrei-
bungen mit entsprechenden Kontrollelementen für alle wesentlichen 
Abläufe erarbeiten, Risiken identifizieren und bewerten, den weite-
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ren Umgang mit Risiken festlegen und die vorgesehenen Kontroll-
schritte durchführen und dokumentieren. (TZ 41, 42, 43, 45)

(18) Die Länder sollten gemeinsam und mit den zuständigen Bun-
desressorts einheitliche Produkt– und Leistungsdefinitionen zumin-
dest für die Leistungen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwal-
tung erarbeiten. (TZ 46)

(19) Für die Kostenermittlung sollten anstelle von Zeitzuschätzungen 
im Nachhinein (Länder Kärnten und Salzburg) bzw. der zeitlich 
begrenzten Erfassung von Istzeiten (Land Niederösterreich) laufende 
Istzeiterfassungen bzw. eine laufende Kosten– und Leistungsrech-
nung durchgeführt werden. (TZ 47)

(20) Die Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Veit sollten die 
Ursachen für die geringeren Erledigungszahlen je Mitarbeiter im 
Zuge eines Benchlearning–Prozesses untersuchen, noch vorhan-
dene Rationalisierungspotenziale im Personaleinsatz ausschöpfen 
und eine Steigerung der Erledigungszahlen im Verwaltungsstraf-
bereich anstreben. (TZ 7, 8)

(21) Von den Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Veit wäre eine 
Berufungsstatistik mit der Art der Entscheidung zu führen. (TZ 9)

(22) Die Länder Kärnten und Niederösterreich sollten die Verfah-
renskonzentration von Genehmigungsverfahren für Betriebsanla-
gen mit Baurechtsangelegenheiten in Abstimmung mit den Gemein-
den forcieren. (TZ 27)

(23) Die Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Veit sollten die 
Überprüfungstätigkeit von Betriebsanlagen intensivieren. (TZ 30)

(24) Interne Qualitätsstandards für Verwaltungsstrafverfahren wären 
zu definieren. (TZ 39)

Land Kärnten bzw. 
Bezirkshauptmann
schaft St. Veit und 
Land Niederösterreich 
bzw. Bezirkshaupt
mannschaft Melk
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(25) Die IT–Lösungen für Verwaltungsstrafverfahren sollten erwei-
tert werden, um eine Verfahrensabtretung im elektronischen Wege 
zu ermöglichen. (TZ 16)

(26) In den Strafapplikationen wäre eine vollautomatische Routine 
zur Verarbeitung von Radaranzeigen zu implementieren bzw. diese 
zu erweitern. (TZ 17)

(27) Für Strafverfügungen wäre eine landesweit zentrale Abferti-
gung für sämtliche BH einzuführen bzw. auszuweiten. (TZ 19)

(28) Die Bezirkshauptmannschaften sollten die Nutzung elektro-
nischer Kommunikationsmittel mit den Gerichten unter Beachtung 
von Kosten und Nutzen erwägen. (TZ 20)

(29) Die Bezirkshauptmannschaften sollten für parteienverkehrsin-
tensive und oft nachgefragte Leistungen zentrale Bürgerbüros mit 
Zahlungsmöglichkeit einrichten. (TZ 34)

(30) Das Land Kärnten sollte das Grundkonzept der IT–Lösung im 
Bereich der Strafverfahren überarbeiten und die Übernahme einer 
bestehenden IT–Lösung eines anderen Landes in seine Überlegungen 
einbeziehen. (TZ 12, 13)

(31) Der zentrale Datenimport der Anzeigen in das IT–Programm 
für Verwaltungsstrafverfahren wäre im Zuge der Neugestaltung der 
IT–Lösung in Kärnten vorzusehen. (TZ 14)

(32) In die Strafenapplikation wäre ein standardisierter, den übrigen 
Ländern angeglichener Einstellungsvorschlag für Verwaltungsstraf-
verfahren zu implementieren. (TZ 15) 

(33) Anonymverfügungen sollten zentral abgefertigt werden. (TZ 17)

(34) Die elektronische Signatur für Strafverfügungen und Strafer-
kenntnisse wäre einzuführen. (TZ 19)

(35) Für die Betriebsanlagenverfahren sollten zeitliche Vorgaben 
definiert und ein landesweites, in das elektronische Aktenverwal-
tungssystem integriertes kennzahlenbasiertes Prozesscontrolling–
System eingeführt werden. (TZ 24, 26)

Land Kärnten bzw. 
Bezirkshauptmann
schaft St. Veit und 
Land Salzburg bzw. 
Bezirkshauptmann
schaft St. Johann

Land Kärnten bzw. 
Bezirkshauptmann
schaft St. Veit
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(36) Eine rechtliche Grundlage wäre zu schaffen, um Gemeinden 
eine Delegierung der Baurechtskompetenzen für Betriebsanlagen an 
die Bezirkshauptmannschaften zu ermöglichen. (TZ 27)

(37) Amtssachverständige wären in Betriebsanlagenverfahren mög-
lichst früh einzubinden. (TZ 28) 

(38) Das Land Kärnten und die Bezirkshauptmannschaft St. Veit 
sollten die in einem Erlass des BMWFJ aus 2002 vorgesehene regel-
mäßige kommissionelle Überprüfung gefährlicher Betriebsanlagen 
sicherstellen. (TZ 30)

(39) Am Standort des Gesundheitsamtes und der Strafabteilung 
sollte eine Einzahlmöglichkeit für die Bürger geschaffen werden, 
die Mitarbeiter der Kassa wären unverzüglich in der Kassaführung 
zu schulen. (TZ 44)

(40) Um Fehler in den Kostenstellenzusammensetzungen zu vermei-
den, sollten Kostenstellenverantwortliche die Basisdaten (Kosten-
stellenzusammensetzung, Zeitzuordnungen) laufend warten bzw. 
aktualisieren. (TZ 47)

(41) In der Bezirkshauptmannschaft Melk wäre der Personaleinsatz 
für Verwaltungsstrafverfahren im Hinblick auf Effizienzsteigerungen 
durch das neue IT–Programm anzupassen. (TZ 8)

(42) Erhobene detaillierte Auswertungen zu Betriebsanlagenverfah-
ren sollten allen Bezirkshauptmannschaften des Landes übermittelt 
werden, um ein Benchlearning zu ermöglichen. Das Benutzerhand-
buch des Anlagenprogramms wäre zu überarbeiten und die Schu-
lungsmaßnahmen wären zu verbessern. (TZ 26)

(43) Die raschere Verfügbarkeit der Amtssachverständigen in 
Betriebsanlagenverfahren wäre sicherzustellen. (TZ 28)

(44) Der Mitarbeitereinsatz im Bürgerbüro wäre derart zu steuern, 
dass eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbrin-
gung erreicht werden kann. (TZ 33)

Land Niederösterreich 
bzw. Bezirkshaupt
mannschaft Melk
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(45) Bei Einstellungen von Verwaltungsstrafverfahren wäre zumin-
dest eine einem Sachbearbeiter zurechenbare Freigabe vorzusehen. 
(TZ 15)

(46) Das Prozesscontrolling–System und die Kennzahlenerfassung 
sollten zusammengeführt und die korrekte Erfassung der Kenn-
zahlen durch ausreichende Information aller Mitarbeiter sicherge-
stellt werden. (TZ 26)

(47) Die zwei Bau–Delegierungsverordnungen wären zusammen-
zuführen, um eine landesweit einheitliche Norm für die Übertra-
gung von Baurechtskompetenzen in Betriebsanlagenverfahren zu 
schaffen. (TZ 27)

(48) In der Bezirkshauptmannschaft St. Johann wären die Öffnungs-
zeiten bürgerfreundlicher zu gestalten. (TZ 35)

(49) Die Grundlagen der Arbeitsplatz–Normkosten (Personal– und 
Sachkosten) wären zu überprüfen. (TZ 47)

Land Salzburg bzw. 
Bezirkshauptmann
schaft St. Johann
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wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärnt-
ner Landes– und Hypothekenbank – Holding (Kärntner Lan-
desholding–Gesetz – K–LHG), LGBl. Nr. 37/1991 i.d.g.F.

LGBl. Landesgesetzblatt
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Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder Kärnten,  
Niederösterreich und Tirol

Die finanzielle Lage von Kärnten und Niederösterreich verschlech
terte sich im Zeitraum 2005 bis 2010 signifikant. Auch in Tirol ver
schlechterte sich die finanzielle Lage, allerdings war die Ausgangs
situation im Vergleich zu den beiden anderen Ländern wesentlich 
günstiger. Die Finanzschulden verdoppelten sich im Zeitraum 2005 
bis 2010 in Kärnten von 680,1 Mill. EUR auf 1,4 Mrd. EUR (+ 110 %); 
in Niederösterreich stiegen sie von 1,7 Mrd. EUR auf 4 Mrd. EUR 
(+ 136 %) und in Tirol von 106,3 Mill. EUR auf 234,0 Mill. EUR 
(+ 120 %).

Die unterschiedliche Verbuchung der Schulden und Vermögenswerte 
in den Rechnungsabschlüssen der überprüften Länder erschwerte 
die Beurteilung und den Vergleich der finanziellen Lage erheblich. 
Für wichtige Bereiche des Rechnungswesens fehlen Regelungen. Dies 
betrifft vor allem die Bewertung des Vermögens und die Ermittlung 
und Darstellung zukünftiger Verpflichtungen (sogenannte nicht fäl
lige Verwaltungsschulden). Kärnten wies im Jahr 2010 nicht fällige 
Verwaltungsschulden von rd. 1,9 Mrd. EUR und Niederösterreich 
von 6,5 Mrd. EUR auf, Tirol unterließ deren Darstellung im Rech
nungsabschluss. Obwohl damit hohe Belastungen für die Zukunft 
verbunden sind, erfolgte ihre Ermittlung auf völlig unterschied
lichen Grundlagen bzw. unterblieb.

Die bestehenden Regelungen zum Rechnungswesen sind unzu
länglich, eine möglichst getreue Darstellung der Vermögens– und 
Ertragslage ist nicht sichergestellt.
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Die Ziele der Gebarungsüberprüfung bestanden darin, die finanzi
elle Lage der Bundesländer Kärnten, Niederösterreich und Tirol zu 
erheben und zu beurteilen sowie auf Grundlage der mittelfristigen 
Finanzplanung einen allfälligen Konsolidierungsbedarf aufzuzei
gen. Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um das erste 
Teilergebnis einer alle Bundesländer umfassenden Querschnitts
überprüfung, deren Ziel eine bundesweite Darstellung der Finanz
lage der Länderhaushalte ist. (TZ 1)

Dabei berücksichtigte der RH, dass die Bundesländer nur einge
schränkte Möglichkeiten haben, den Haushalt einnahmenseitig zu 
gestalten. Als Mindestkriterium für eine erfolgreiche Konsolidierung 
setzte der RH eine Reduktion der Schuldenquote voraus. Für eine 
nachhaltige Konsolidierung sollte sich diese Reduktion über meh
rere Jahre erstrecken und nicht überwiegend durch Einmalmaßnah
men (z.B. Veräußerung von Vermögen) bestimmt sein. (TZ 12, 107)

Die finanzielle Lage der drei Länder stellte der RH anhand von Kenn
zahlen zur Entwicklung der Jahresergebnisse, der Verschuldung und 
der Haftungen dar. (TZ 1)

Da die drei Länder auch ihre Jahresergebnisse unterschiedlich dar
stellten, waren für einen Vergleich Anpassungen notwendig. Der 
RH ermittelte dazu ein vereinheitlichtes Jahresergebnis.1 (TZ 11, 
Anhänge 1 bis 3)

Entwicklung der Jahresergebnisse

Von 2005 bis 2010 stiegen die Einnahmen des Landeshaus
halts (ohne Fremdfinanzierung) um 20 % (von 1.892,1 Mill. EUR 
auf 2.266,9 Mill. EUR), die Ausgaben hingegen um 26 % (von 
1.958,5 Mill. EUR auf 2.457,1 Mill. EUR). Die jährliche Steigerungs
rate der Einnahmen lag durchschnittlich bei 3,7 %, jene der Ausgaben 
bei 4,6 %. Der Haushalt des Landes Kärnten wies im Zeitraum 2005 
bis 2010 durchgehend einen Abgang auf. (TZ 12, 26)
1 Die drei Länder führten das administrative Jahresergebnis im Rechnungsquerschnitt 

zumeist mit Null an, obwohl tatsächlich Abgänge bestanden. Für das vereinheitlichte 
Jahresergebnis verminderte der RH das administrative Jahresergebnis um die neu auf-
genommenen Finanzschulden und grenzte periodenrein ab. Dabei bereinigte er das 
Jahresergebnis soweit erforderlich um die Verrechnung von Überschüssen/Abgängen 
der Vorjahre bzw. des laufenden Jahres (siehe dazu TZ 10 und Anhang 1 (Kärnten), 
Anhang 2 (Niederösterreich) sowie Anhang 3 (Tirol)).

Prüfungsziele

KuRzfAssuNG

Finanzielle Lage des 
Landes Kärnten
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Das vereinheitlichte Jahresergebnis2 verschlechterte sich von 
– 66,2 Mill. EUR im Jahr 2005 auf – 190,2 Mill. EUR im Jahr 2010. 
Der Primärsaldo3 war in den Jahren 2005 bis 2010 negativ; im 
Jahr 2010 lag er bei – 1 % des Bruttoregionalprodukts (BRP)4. 
(TZ 12, 13, 26)

Knapp über 70 % der Gesamteinnahmen des Landes Kärnten stamm
ten im Jahr 2010 aus Ertragsanteilen und Transfers, nur 10 % aus 
eigenen Steuern, Leistungen etc. (TZ 27)

Mit Einnahmen in Höhe von insgesamt rd. 371,7 Mill. EUR aus dem 
Verkauf der Krankenhausliegenschaften an die Landeskrankenan
stalten–Betriebsgesellschaft (KABEG) verbesserte das Land im Zeit
raum 2005 bis 2009 seine Jahresergebnisse. Da jedoch die KABEG 
den Erwerb dieser Liegenschaften über Darlehen finanzierte, erhöh
ten sich dementsprechend ihre Schulden. In wirtschaftlicher Betrach
tungsweise verlagerte das Land Kärnten mit dem Verkauf der Kran
kenhausliegenschaften lediglich Schulden, die es in den jeweiligen 
Jahren zur Abgangsfinanzierung des Landeshaushalts aufnehmen 
hätte müssen, auf die KABEG. Diese „ausgelagerten“ Schulden sind 
nunmehr vom Land Kärnten im Wege der Refundierung der Annu
itäten an die KABEG zu finanzieren. (TZ 26)

Der größte Anteil an den Gesamtausgaben des Jahres 2010 ent
fiel auf die Haushaltsgruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauför
derung (22 %), gefolgt von Unterricht, Erziehung, Sport und Wis
senschaft (21 %) und der Gruppe Finanzwirtschaft (17 %). Diese 
umfasst Ausgaben, die funktionell keiner anderen Gruppe zuorden
bar waren. (TZ 29)

Die größten Ausgabensteigerungen in den Jahren 2005 bis 2010 ver
zeichneten die Aufgabenbereiche Dienstleistungen (+ 111 %), Soziale 
Wohlfahrt (+ 45 %) und Kunst (+35 %). Rückläufig waren die Aus
gaben in den Aufgabenbereichen Sonstiger Verkehr (– 67 %), Ener
giewirtschaft (– 37 %) und Industrie und Gewerbe (– 9 %). (TZ 30)

2 siehe Fußnote 1 sowie TZ 10 und Anhang 1
3 Der Primärsaldo entspricht dem vereinheitlichten Jahresergebnis bereinigt um die Zins-

ausgaben.
4 Das Bruttoregionalprodukt gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren und Dienstleis-

tungen) an, die innerhalb einer Region hergestellt werden und dem Endverbrauch die-
nen.

Kurzfassung
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84 % der Gesamtausgaben des Landes Kärnten im Jahr 2010 waren 
Pflichtausgaben, davon entfiel ein knappes Viertel auf Personalaus
gaben. Rund die Hälfte der Ermessensausgaben entfiel auf Förde
rungen. (TZ 31)

Kärnten gab im Jahr 2010 rd. 427,0 Mill. EUR (17,4 % der Gesamt
ausgaben) für Förderungen aus. Knapp die Hälfte davon entfiel auf 
die Haushaltsgruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung. 
(TZ 33)

Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Das Land Kärnten wies in der Vermögensübersicht für das Jahr 2010 
Finanzschulden von rd. 1,4 Mrd. EUR, nicht fällige Verwaltungsschulden 
von rd. 1,9 Mrd. EUR und sonstige Schulden von rd. 140,2 Mill. EUR 
auf. (TZ 16, 35, 40)

Die Finanzschulden verdoppelten sich von 2005 bis 2010 von 
rd. 680,1 Mill. EUR auf rd. 1,4 Mrd. EUR. Bis zum Jahr 2014 ist von 
einem weiteren Anstieg auszugehen. Die Verschuldung pro Einwoh
ner erhöhte sich von rd. 1.200 EUR im Jahr 2005 auf rd. 2.500 EUR 
im Jahr 2010 (+ 109,5 %). (TZ 17, 38, 42)

Der Schuldendienst (Ausgaben für Zinsen und für die Tilgungen 
von Finanzschulden sowie der Schuldendienst für bestimmte aus
gegliederte Rechtsträger) stieg von rd. 83,9 Mill. EUR (2005) auf 
rd. 123,9 Mill. EUR (2010); im Jahr 2010 beanspruchte er rd. 5 % 
der Gesamtausgaben. (TZ 18, 41)

Für die Jahre 2011 und 2012 sieht das Land Kärnten keine Schul
dentilgungen vor. Im Jahr 2014 müssen rd. 238,9 Mill. EUR und im 
Jahr 2018 rd. 251,0 Mill. EUR für den Schuldendienst aufgewendet 
werden (Stand 2011). (TZ 43)

Entwicklung der nicht fälligen Verwaltungsschulden

Mit den nicht fälligen Verwaltungsschulden werden Finanzierungs–
verpflichtungen für künftige Finanzjahre dargestellt. Diese stie
gen von rd. 1,1 Mrd. EUR im Jahr 2005 auf rd. 1,9 Mrd. EUR im 
Jahr 2010 (+ 66 %). Den höchsten Anteil an den nicht fälligen Ver
waltungsschulden hatte der vom Land übernommene Schulden
dienst für die KABEG. Dieser stieg von 426,1 Mill. EUR (2005) auf 
974,4 Mill. EUR (2010). (TZ 39)

Kurzfassung
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Die nicht fälligen Verwaltungsschulden waren in der Bilanz auch 
unter der Position Aktive Rechnungsabgrenzung dargestellt und 
erhöhten diese um rd. 1,9 Mrd. EUR. (TZ 9, 39)

Haftungen

Die Haftungen des Landes Kärnten betrugen Ende 2010 
rd. 22,6 Mrd. EUR. Davon entfielen rd. 19,8 Mrd. EUR auf die 
Hypo Alpe–Adria–Bank AG und die Hypo Alpe–Adria–Bank Inter
national AG. Die übrigen Haftungen des Landes in Höhe von 
rd. 2,8 Mrd. EUR bestanden großteils (rd. 1,3 Mrd. EUR) zugunsten 
der KABEG und für veräußerte Wohnbaudarlehen (1,2 Mrd. EUR). 
(TZ 20, 87)

Auf jeden Einwohner Kärntens kam im Jahr 2010 ein Haftungsvo
lumen von rd. 40.444 EUR. (TZ 20)

Insgesamt waren die Landeshaftungen höher als das BRP Kärn
tens. Ein Schlagendwerden auch nur eines Teils dieser Haftungen 
hätte schwerwiegende Auswirkungen auf den Landeshaushalt zur 
Folge. (TZ 20, 87)

Eine eigenständige Bewertung des Risikopotenzials der Haftungen 
im Verantwortungsbereich des Landes Kärnten erfolgte nicht, obwohl 
die Höhe der übernommenen Haftungen in Anbetracht der finan
ziellen Situation des Landes laufende Risikobewertungen erforder
lich gemacht hätte. (TZ 96)

Entwicklung der Jahresergebnisse

Von 2005 bis 2010 stiegen die Einnahmen des Landeshaus
halts (ohne Fremdfinanzierung) um 14 % (von 6.172,2 Mill. EUR 
auf 7.040,7 Mill. EUR), die Ausgaben hingegen um 19 % (von 
6.467,8 Mill. EUR auf 7.678,7 Mill. EUR). Die jährliche Steigerungs
rate der Einnahmen lag durchschnittlich bei 2,7 %, jene der Aus
gaben bei 3,5 %. Der Haushalt des Landes Niederösterreich wies im 
Zeitraum 2005 bis 2010 durchgehend einen Abgang auf. (TZ 12, 44)

Finanzielle Lage des 
Landes Niederöster
reich

Kurzfassung
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Das vereinheitlichte Jahresergebnis5 verschlechterte sich von 
– 295,6 Mill. EUR im Jahr 2005 auf – 638,0 Mill. EUR im Jahr 2010 
(– 115,8 %). Der Primärsaldo war in den Jahren 2005 bis 2010 nega
tiv; im Jahr 2010 lag er bei – 1,2 % des BRP. (TZ 12, 13, 44)

Rund 61 % der Gesamteinnahmen des Landes Niederösterreich 
stammten im Jahr 2010 aus Ertragsanteilen und Transfers, etwa ein 
Drittel aus eigenen Steuern, Leistungen etc. (TZ 45)

Der größte Anteil an den Gesamtausgaben des Jahres 2010 entfiel auf 
die Haushaltsgruppe Dienstleistungen (31 %), gefolgt von Sozialer 
Wohlfahrt und Wohnbauförderung (20 %) und der Gruppe Unter
richt, Erziehung, Sport und Wissenschaft (17 %). (TZ 47)

Die größten Ausgabensteigerungen in den Jahren 2005 bis 2010 
verzeichneten die Aufgabenbereiche Dienstleistungen (+ 112 %), 
Gesundheit (+ 76 %) und Kunst (+48 %). Rückläufig waren die 
Ausgaben in den Aufgabenbereichen Energiewirtschaft (– 38 %), 
übrige Hoheitsverwaltung (– 30 %) und Industrie und Gewerbe 
(– 18 %). (TZ 48)

62 % der Gesamtausgaben des Landes Niederösterreich im Jahr 
2010 waren Pflichtausgaben, davon entfiel rund die Hälfte auf Per
sonalausgaben. (TZ 49)

Niederösterreich gab im Jahr 2010 rd. 1,6 Mrd. EUR für Förderungen 
aus, das waren rd. 21,2 % der Gesamtausgaben des Landeshaus
halts. Von 2005 bis 2010 erhöhten sich die Ausgaben für Förde
rungen um knapp 160 Mill. EUR (rd. 10,9 %). (TZ 51)

Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Das Land Niederösterreich wies in der Vermögensübersicht für das 
Jahr 2010 Finanzschulden von rd. 4,0 Mrd. EUR, innere Anlei
hen von rd. 1,3 Mrd. EUR, nicht fällige Verwaltungsschulden von 
6,5 Mrd. EUR sowie sonstige Schulden von rd. 1,4 Mrd. EUR aus. 
(TZ 16, 52, 57)

Die Finanzschulden stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 von 
rd. 1,7 Mrd. EUR auf rd. 4,0 Mrd. EUR, das waren 136 %. Die 
Verschuldung pro Einwohner erhöhte sich von rd. 1.067 EUR im 

5 siehe Fußnote 1 sowie TZ 10 und Anhang 2
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Jahr 2005 auf rd. 2.458 EUR im Jahr 2010. Die inneren Anleihen6 
verringerten sich im selben Zeitraum von rd. 1,5 Mrd. EUR auf 
rd. 1,3 Mrd. EUR. (TZ 17, 57)

Die Belastung des Landeshaushalts durch den Schuldendienst (Til
gungen und Zinsen) war in den Jahren 2005 bis 2010 durch unter
schiedlich hohe Tilgungen gekennzeichnet. Im Jahr 2006 war der 
Schuldendienst mit 514,2 Mill. EUR am höchsten; im Jahr 2010 gab 
das Land Niederösterreich vor allem aufgrund niedrigerer Tilgungen 
168,4 Mill. EUR für den Schuldendienst aus, das waren rd. 2,2 % 
des Gesamthaushalts. (TZ 18, 62)

Für die Jahre 2014, 2015 und 2016 sind hohe Tilgungen vorgesehen. 
Der Schuldendienst wird demnach im Jahr 2014 rd. 824,0 Mill. EUR, 
im Jahr 2015 rd. 627 Mill. EUR und im Jahr 2016 rd. 755,8 Mill. EUR 
betragen (Stand 2011). (TZ 64)

Entwicklung der nicht fälligen Verwaltungsschulden

Die nicht fälligen Verwaltungsschulden stiegen von rd. 4,6 Mrd. EUR 
im Jahr 2005 auf rd. 6,5 Mrd. EUR im Jahr 2010. Dabei handelte 
es sich um Finanzierungsverpflichtungen für künftige Finanzjahre, 
die sich vor allem aus Darlehen und Zuschüssen für den Wohn
bau, die Wohnhaussanierung und für Wohnbeihilfen sowie aus Til
gungen und Kautionen für leasingfinanzierte Bauprojekte zusam
mensetzten. (TZ 58)

Die Verpflichtungen aus Sonderfinanzierungen (bspw. Leasingfi
nanzierungen), die in den nicht fälligen Verwaltungsschulden ent
halten waren, beliefen sich im Jahr 2010 auf rd. 1,6 Mrd. EUR (nur 
abgeschlossene Projekte). (TZ 59)

Im Jahr 2010 wurden nicht fällige Verwaltungsschulden in Höhe 
von 3.965,0 Mill. EUR in der Vermögensübersicht aktivseitig unter 
der Position Aktive Rechnungsabgrenzung dargestellt. Gleichzeitig 
erhöhte sich das Eigenkapital um den Betrag von 3.281,2 Mill. EUR. 
(TZ 59)

6 Mit inneren Anleihen erfolgte in Niederösterreich die Finanzierung von Soll–Abgän-
gen. Dabei wurden Rücklagen oder andere zweckgebundene Mittel in Form eines inter-
nen Vorschusses zur Abgangsfinanzierung verwendet. Im Gegensatz zu den effektiven 
Finanzschulden stellen innere Anleihen eine buchhalterische Schuld dar, der noch 
keine unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen gegenüberstehen. Innere Anleihen 
sind jedoch spätestens zu dem Zeitpunkt zu tilgen, zu dem die entlehnten Mittel für 
den Zweck, für den sie bestimmt waren, zur Verfügung stehen müssen.

Kurzfassung
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Haftungen

Die Haftungen des Landes Niederösterreich betrugen Ende 2010 
rd. 11,9 Mrd. EUR. Davon entfielen rd. 5,9 Mrd. EUR auf die 
Hypo NOE Gruppe Bank AG (Hypo NOE). Die übrigen Haftungen 
des Landes lagen bei rd. 6,0 Mrd. EUR und betrafen vor allem ver
äußerte Wohnbauförderungsdarlehen und die NÖ Landes–Beteili
gungsholding GmbH. (TZ 20, 88)

Auf jeden Einwohner Niederösterreichs entfiel im Jahr 2010 ein Haf
tungsvolumen von rd. 7.400 EUR. Insgesamt beliefen sich die Haf
tungen im Jahr 2010 auf rd. 27,1 % des BRP. (TZ 20)

Eine eigenständige Bewertung des Risikopotenzials der Haftungen 
im Verantwortungsbereich des Landes erfolgte nicht. (TZ 99)

Entwicklung der Jahresergebnisse

Von 2005 bis 2010 stiegen die Einnahmen des Landeshaus
halts (ohne Fremdfinanzierung) um 21 % (von 2.317,5 Mill. EUR 
auf 2.791,8 Mill. EUR), die Ausgaben hingegen um 25 % (von 
2.368,1 Mill. EUR auf 2.959,2 Mill. EUR). Die jährliche Steigerungs
rate der Einnahmen lag durchschnittlich bei 3,8 %, jene der Ausga
ben bei 4,6 %. Der Haushalt des Landes Tirol wies im Zeitraum 2005 
bis 2010 durchgehend einen Abgang auf. (TZ 12, 13, 65)

Das vereinheitlichte Jahresergebnis7 verschlechterte sich von 
– 50,6 Mill. EUR im Jahr 2005 auf – 114,5 Mill. EUR im Jahr 2009; 
im Jahr 2010 konnte sich der Haushalt bei –110,5 Mill. EUR stabi
lisieren. Der Primärsaldo war in den Jahren 2005 bis 2010 nega
tiv; im Jahr 2010 lag er bei – 106,9 Mill. EUR bzw. bei – 0,4 % des 
BRP von Tirol. (TZ 12, 13, 65)

Rund 64 % der Gesamteinnahmen des Landes Tirol stammten im 
Jahr 2010 aus Ertragsanteilen und Transfers, mehr als ein Viertel 
aus eigenen Steuern, Leistungen etc. (TZ 66)

Der größte Anteil an den Gesamtausgaben des Jahres 2010 entfiel 
auf die Haushaltsgruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 
(25 %), gefolgt von Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 
(20 %) und der Gruppe Gesundheit (17 %). (TZ 68)

7 siehe Fußnote 1 sowie TZ 10 und Anhang 3

Finanzielle Lage des 
Landes Tirol
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Die größten Ausgabensteigerungen in den Jahren 2005 bis 2010 ver
zeichneten die Aufgabenbereiche Energiewirtschaft (+ 67 %), Son
stiger Verkehr (+ 62 %) und übrige Hoheitsverwaltung (+ 59 %). 
Rückläufig waren die Ausgaben für Industrie und Gewerbe (– 26 %). 
(TZ 69)

79 % der Gesamtausgaben des Landes Tirol im Jahr 2010 waren 
Pflichtausgaben, davon entfiel knapp ein Drittel auf Personalaus
gaben. (TZ 70)

Das Land Tirol gab im Jahr 2010 rd. 1 Mrd. EUR für Förderungen 
aus, das waren rd. 35 % der Gesamtausgaben des Landeshaushalts. 
Die Ausgaben für Förderungen stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 
um rd. 27 %. (TZ 72, 73)

Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Das Land Tirol wies für das Jahr 2010 Finanzschulden von 
rd. 234,0 Mill. EUR, Leasingverpflichtungen von rd. 1,4 Mill. EUR 
und sonstige Schulden von rd. 205,7 Mill. EUR auf. (TZ 17, 79)

Die Finanzschulden des Landes erhöhten sich von 106,3 Mill. EUR 
(2005) auf 234,0 Mill. EUR (2010), das waren 120 %. Die Ver
schuldung pro Einwohner stieg von rd. 154 EUR im Jahr 2005 auf 
rd. 331 EUR im Jahr 2010. (TZ 17, 79)

Nach dem Tilgungs– und Zahlungsplan des Landes Tirol (Stand: Juli 
2011) sollen bis zum Ablauf des Jahres 2021 alle Darlehen vollstän
dig getilgt sein. (TZ 86)

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen) stieg von 16,6 Mill. EUR 
(2005) auf 59,2 Mill. EUR (2010). Im Jahr 2010 beanspruchte er 
rd. 2 % der Gesamtausgaben des Landeshaushalts. (TZ 18, 82)

Entwicklung der nicht fälligen Verwaltungsschulden

Die nicht fälligen Verwaltungsschulden waren nicht vollständig im 
Rechnungsabschluss ausgewiesen. Nicht ausgewiesen war bspw. 
ein Stiftungslehrstuhl an der Universität Innsbruck in Höhe von 
300.000 EUR. (TZ 83)

Kurzfassung
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Sonderfinanzierungen bestanden — allerdings in geringem Um fang — 
in Form von Leasingfinanzierungen. Im Jahr 2010 beliefen sich die 
daraus erwachsenden Verpflichtungen insgesamt auf rd. 1,4 Mill. EUR. 
(TZ 83)

Haftungen

Die Haftungen des Landes Tirol betrugen Ende 2010 rd. 8,0 Mrd. EUR. 
Der größte Teil davon, nämlich rd. 7,9 Mrd. EUR, entfiel auf die 
Hypo Tirol Bank AG. Die übrigen Haftungen des Landes waren mit 
rd. 73,3 Mill. EUR im Vergleich zu den beiden anderen überprüften 
Ländern niedrig. (TZ 20, 89)

Auf jeden Einwohner Tirols entfiel im Jahr 2010 ein Haftungsvolu
men von rd. 11.300 EUR. Insgesamt lagen die Haftungen des Landes 
im Jahr 2010 bei etwa einem Drittel des BRP von Tirol. (TZ 20, 89)

Die Haftung für die Hypo Tirol Bank AG war im Rechnungsabschluss 
des Landes (Nachweis für Haftungen) nicht ausgewiesen. Diese Haf
tung kam für das Land nach Inanspruchnahme der Landes–Hypo
thekenbank Tirol Anteilsverwaltung zum Tragen. (TZ 101)

Eine eigenständige Bewertung des Risikopotenzials der Haftungen 
im Verantwortungsbereich des Landes erfolgte nicht. (TZ 104)

In allen drei Ländern stiegen von 2005 bis 2010 die Ausgaben stär
ker als die Einnahmen. Während Kärnten und Tirol jährliche Aus
gabensteigerungen von durchschnittlich 4,6 % verzeichneten, lag 
Niederösterreich bei 3,5 %. Die jährlichen Einnahmenzuwächse 
betrugen in Kärnten durchschnittlich 3,7 %, in Niederösterreich 
2,7 % und in Tirol 3,8 %. (TZ 12)

Das vereinheitlichte Jahresergebnis verschlechterte sich im Zeit
raum 2005 bis 2010 in allen drei Ländern: in Kärnten um 187,2 %, 
in Niederösterreich um 115,8 % und in Tirol um 118,4 %. (TZ 13)

Der Primärsaldo der Haushalte von Kärnten, Niederösterreich und 
Tirol war im Zeitraum 2005 bis 2010 durchgehend negativ. In 
Kärnten verschlechterte er sich kontinuierlich von – 0,3 % des BRP 
auf – 1 % des BRP, in Tirol von – 0,2 % auf – 0,4 % des BRP. Im 
Gegensatz zu Kärnten konnte Tirol den Wert für 2010 gegenüber 
2009 bereits wieder verbessern (2009: – 0,5 %). In Niederösterreich 
unterlag der Primärsaldo starken Schwankungen; er verschlechterte 

Zusammenfassender 
Vergleich der finanzi
ellen Lage der Länder 
Kärnten, Niederöster
reich und Tirol

Kurzfassung



Niederösterreich 2012/3 257

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

Kurzfassung

sich von 2005 bis 2010 von – 0,6 % des BRP auf – 1,2 % des BRP 
und war im gesamten Zeitraum schlechter als in den beiden ande
ren überprüften Ländern. (TZ 13)

Den größten Teil der Einnahmen (61 % bis 70 %) schöpften die 
Länder aus Ertragsanteilen und Transfers, die maßgeblich von den 
Steuereinnahmen des Bundes und der Einwohnerzahl des Landes 
beeinflusst waren. Die Möglichkeiten, einnahmenseitige Konsoli
dierungsmaßnahmen zu setzen, waren daher für alle Länder ein
geschränkt. (TZ 27, 45, 66)

In allen drei Ländern verzeichneten die Aufgabenbereiche Erziehung 
und Unterricht, Gesundheit, Forschung und Wissenschaft, Soziale 
Wohlfahrt, Kunst und Kultur sowie Dienstleistungen teils beträcht
liche Ausgabensteigerungen. Diese Aufgabenbereiche trugen maß
geblich zu den hohen Wachstumsraten der Ausgaben bei und sind 
wichtige Ansatzpunkte für Konsolidierungsmaßnahmen. (TZ 14)

Der Anteil der Förderungsausgaben an den Gesamtausgaben war 
im Jahr 2010 in den drei überprüften Ländern sehr unterschied
lich: Kärnten 17,4 %, Niederösterreich 21,2 %, Tirol 34,6 %. (TZ 32)

Im Jahr 2010 betrugen die Finanzschulden8 von Kärnten 8,8 % des 
BRP, jene von Niederösterreich 9,0 % des BRP. Weitaus niedriger 
waren hingegen die Finanzschulden von Tirol mit 0,9 % des BRP. 
(TZ 16, 17)

Alle drei Länder wiesen im Zeitraum 2005 bis 2010 einen signifi
kanten Anstieg der Finanzschulden auf (Kärnten: + 109,5 %, Nieder
österreich: + 135,8 %; Tirol: + 120,1 %). Auch die Finanzschulden 
je Einwohner erhöhten sich in diesem Zeitraum stark: in Kärnten 
von 1.216 EUR auf 2.548 EUR (+ 109,5 %), in Niederösterreich von 
1.067 EUR auf 2.458 EUR (+ 130,4 %) und in Tirol von 154 EUR 
auf 331 EUR (+ 114,9 %). (TZ 17)

Im Zeitraum 2005 bis 2010 erhöhten sich auch die nicht fälligen 
Verwaltungsschulden. Kärnten verzeichnete einen Anstieg von 
1.127,3 Mill. EUR auf 1.875,2 Mill. EUR (+ 66 %), Niederöster
reich von 4.615,1 Mill. EUR auf 6.476,6 Mill. EUR (+ 40 %). Die 
von Tirol ausgewiesenen Werte waren unvollständig. Ein Vergleich 
der nicht fälligen Verwaltungsschulden der drei Länder war nicht 
möglich. (TZ 17)

8 einschließlich weitergegebener Darlehen
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Im Jahr 2010 gab das Land Kärnten 5,0 % der Gesamtausgaben für 
den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) aus. In Niederösterreich 
beanspruchte im Jahr 2010 der Schuldendienst 2,2 % der Gesamt
ausgaben, in Tirol 2,0 %. (TZ 18)

Keines der drei überprüften Länder bot im Rechnungsabschluss einen 
vollständigen Überblick über die Verbindlichkeiten der ausgeglie
derten Rechtsträger. Die wahre finanzielle Lage des Landes war 
daher den Rechnungsabschlüssen nicht zu entnehmen. (TZ 19)

Im Jahr 2010 kamen auf jeden Einwohner Kärntens Haftungen 
im Ausmaß von rd. 40.444 EUR; in Niederösterreich waren es 
rd. 7.400 EUR und in Tirol rd. 11.300 EUR. In Kärnten betrugen 2010 
die Haftungen mehr als das Siebenfache der Ausgaben des Landes
haushalts, in Niederösterreich 156 % und in Tirol 271 %. Ein Schla
gendwerden auch nur eines Teils dieser Haftungen hätte schwerwie
gende Auswirkungen auf den jeweiligen Landeshaushalt. (TZ 20)

Kärnten

Die mittelfristige Finanzplanung des Landes Kärnten (Stand 2010) 
wies auch für die kommenden Jahre eine steigende Neuverschul
dung aus. Für das Jahr 2014 wurde eine Schuldenquote9 von 18,5 % 
des BRP erwartet. (TZ 109)

Die vom Amt der Kärntner Landesregierung neu berechneten Kenn
zahlen vom August 2011 wiesen gegenüber der Planung aus dem 
Jahr 2010 auf eine niedrigere Neuverschuldung hin. Die Schulden
quote wird nach dieser Berechnung weniger stark ansteigen (erwar
tete Schuldenquote 2014: 16,3 %). Die folgende Abbildung zeigt die 
geplante Schuldenentwicklung aufgrund der Finanzplanung 2010 
sowie der Neuberechnung vom August 2011: (TZ 110)

9 Die Schuldenquote im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung umfasst die Finanz-
schulden, die weitergegebenen Darlehen, für die Rückzahlungen des Landes erfolgen 
sowie die sonstigen Rückzahlungsverpflichtungen des Landes (vgl. TZ 47).

Konsolidierung der 
Landeshaushalte

Kurzfassung
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Um von einer Haushaltskonsolidierung sprechen zu können, wäre 
ein Rückgang der Schuldenquote erforderlich. Ein solcher Rückgang 
wurde vom Land Kärnten im überprüften Zeitraum nicht erreicht 
und ist bis 2014 auch nicht vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen 
reichen nicht aus, um den Schuldenstand zu verringern. (TZ 109, 
110)

Zu begrüßen war in diesem Zusammenhang, dass nach Mitteilung 
des Landes Kärnten vom April 2012 das Rechnungsergebnis für 2011 
deutlich günstiger ausfalle als noch in den Voranschlägen ausge
wiesen. (TZ 110, 111)

Niederösterreich

Die mittelfristige Finanzplanung des Landes Niederösterreich für die 
Jahre 2010 bis 2013 (Stand 2010) ließ für die kommenden Jahre 
einen Rückgang der Neuverschuldung erwarten. Dadurch blieb die 
Schuldenquote über den gesamten Planungszeitraum bei knapp über 

Kurzfassung

 Entwicklung des Schuldenstandes und der Schuldenquote in Kärnten, 2005 bis 2014  
(ab 2010 geplante Entwicklung)

Schuldenstand in Mill. EUR – Stand 2010

Schuldenquote in % am BRP – Stand 2010 Schuldenquote in % am BRP – Neuberechnung 2011

Schuldenstand in Mill. EUR – Neuberechnung 2011

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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12 % des BRP konstant. Für das Jahr 201410 wurde eine Schulden
quote (Finanzschulden und innere Anleihen) von 12,1 % des BRP 
erwartet. (TZ 113)

Eine dem RH im Juli 2011 übermittelte Neuberechnung der Finanz
abteilung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung 
ging von einem Rückgang der Schuldenquote auf unter 11 % des BRP 
im Planungszeitraum aus. Dieser Berechnung lagen Mehreinnahmen 
für den Landeshaushalt durch — zum damaligen Zeitpunkt nicht 
näher spezifizierte — Einmalmaßnahmen (Entnahme aus der Ver
anlagung des Landes Niederösterreich) zugrunde. Dadurch sollte es 
im Jahr 2011 zu keiner Neuverschuldung und im Jahr 2012 zu einer 
Reduktion der Schulden um rd. 150 Mill. EUR kommen. (TZ 113, 114)

Die folgende Abbildung stellt die Schuldenentwicklung aufgrund des 
Budgetprogramms 2010 bis 2013 (Stand 2010) sowie der Neuberech
nung des Amtes der Landesregierung vom Juli 2011 dar: (TZ 114)

10 Die Zahlen des Jahres 2014 wurden auf Anfrage des RH ergänzend zum Budgetpro-
gramm vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung übermittelt.
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Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass die mittelfristige Finanz
planung des Landes Niederösterreich (Stand 2010) durch die vor
gesehene Einbremsung der Neuverschuldung eine Konsolidierung 
anstrebte. In der Neuberechnung, die das Amt der Niederösterrei
chischen Landesregierung im Juli 2011 dem RH übermittelte, wurde 
bereits für die Jahre 2011 bis 2014 mit einem Rückgang der Schul
denquote gerechnet. Allerdings wird durch die angekündigten ein
nahmenseitigen Maßnahmen eine geringere nachhaltige Wirkung 
erreicht als durch strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen. (TZ 114)

Im Zusammenhang mit der vom RH eingemahnten Konsolidierung 
über strukturelle Maßnahmen verwies das Land Niederösterreich 
in seiner Stellungnahme vom März 2012 auf das neue Budgetpro
gramm 2012 bis 2015, das eine Reduktion der Finanzschulden um 
nominell 25 % vorsehe. Die Schuldenreduktion solle durch die Ver
wendung von Mitteln des Landes aus der Veranlagung beschleu
nigt werden. (TZ 114)

Tirol

Die mittelfristige Finanzplanung des Landes Tirol ging von einem 
Rückgang der Neuverschuldung aus. Die Schuldenquote wird den
noch von 1,7 % (2011) auf 2,3 % des BRP (2014) ansteigen. Die fol
gende Abbildung stellt die Schuldenentwicklung aufgrund der mit
telfristigen Finanzplanung dar: (TZ 117)

Kurzfassung
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Die im mittelfristigen Haushaltsplan des Landes Tirol vorgesehenen 
Maßnahmen reichten nicht aus, um den Schuldenstand bzw. die 
Schuldenquote zu verringern. Allerdings ist die Schuldenquote im 
Vergleich zu den Ländern Kärnten und Niederösterreich nach wie 
vor niedrig. (TZ 117, 118)

Im Kontext der vom RH dargelegten Notwendigkeit der Senkung der 
Schuldenquote war zu begrüßen, dass lt. Stellungnahme des Landes 
Tirol vom März 2012 die aktuellen Planungswerte der mittelfristigen 
Haushaltsplanung für das Jahr 2014 von einem (niedrigeren) Schul
denstand von 270 Mill. EUR ausgingen und die erwartete Schulden
quote auf 1 % des BRP sinken werde. (TZ 118)

Kurzfassung

Entwicklung des Schuldenstandes und der Schuldenquote in Tirol, 2005 bis 2014  
(ab 2010 geplante Entwicklung)

Schuldenstand in Mill. EUR – Stand 2010 Schuldenquote in % am BRP – Stand 2010

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Aus internationalen Beispielen ließ sich eine Reihe von Faktoren 
ableiten, die entscheidend zum Erfolg von Konsolidierungsmaß
nahmen beitrugen: (TZ 119)

Wesentliche Faktoren 
für die Konsolidie
rung von öffentlichen 
Haushalten aus inter
nationale Beispielen

Kurzfassung

Erfolgsfaktoren einer Konsolidierung

Erfolgsfaktor Beispielhafte Maßnahmen Beispielländer

Ausgabenseitige Konso
lidierung

–  Ansetzen bei den Bereichen mit besonders hohem 
Ausgabenanstieg

Schweden, Finnland, 
Niederlande

Konsolidierung als 
Teil einer gesamtwirt
schaftlichen Strategie

–  Wirkung von Konsolidierungsmaßnahmen auf die 
Gesamtwirtschaft berücksichtigen

–  Flankierung von wachstumsfördernden Maßnahmen
–  gezielte Kürzungen, nicht gleichmäßig über alle 

Bereiche, sondern nach Bedeutung für Gesamt
strategie

Neuseeland, 
Dänemark

Reform der Finanzver
flechtung der Gebiets
körperschaften

–  Erhöhung der Effizienz und Effektivität öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung

–  Zusammenführung von Ausgaben–, Aufgaben– und 
Finanzierungsverantwortung

–  Erhöhung des Gestaltungsspielraums durch 
Reduktion von Zweckbindungen

Belgien, Kanada, USA

Verstärkte Kontrolle 
innerhalb des 
Budgetprozesses

–  Ausbau der Kompetenzen und Wirksamkeit von 
Budgetkontrollinstanzen

– Unabhängigkeit der Budgetkontrolle sichern
– frühzeitige Kontrolle im Budgetprozess ermöglichen

Niederlande, 
Schweden

Erhöhte Transparenz 
öffentlicher Haushalte

–  Schuldenstand transparenter, vollständiger und 
vergleichbarer gestalten

Schweden

Einbremsen des 
Ausgabenanstiegs bei 
Transfers an Haushalte und 
Unternehmen

–  Erhöhung der Transfers nach Maßgabe der Haus
halts lage bzw. nach einem gesonderten Index 

–  Koordination zwischen Ressorts und Gebiets
körperschaften verbessern

Schweden, Finnland, 
Kanada

Aufgabenkritik, 
Aufgabenreform

–  Aktuelle öffentliche Aufgabenwahrnehmung 
kritisch hinterfragen

–  Kooperation, Koordination und Bündelung von 
ähnlichen Aufgaben zwischen Ressorts und Gebiets
körperschaften anstreben

Kanada

Quelle: RH



264 Niederösterreich 2012/3

Der Österreichische Stabilitätspakt 2011 sah vor, dass die Länder, 
wie auch der Bund und die Gemeinden, einen gemeinsam verein
barten Stabilitätsbeitrag (Anteil am Defizit) zu leisten hatten. Den 
Ländern war es erlaubt, verringerte Stabilitätsbeiträge in einem Jahr 
durch einen erhöhten Stabilitätsbeitrag im Folgejahr auszugleichen. 
Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, Überschüsse eines Landes 
auf ein anderes Land zu übertragen, um das Gesamtziel der Län
der einzuhalten. In diesem Fall wurde von einem Sanktionsverfah
ren abgesehen. Die Möglichkeit der Anrechnung von Überschüssen 
durch andere Bundesländer kann allerdings zu negativen Anrei
zen führen. (TZ 22)

Die Voranschlags– und Rechnungsabschlussverordnung 1997 (VRV)  
regelt Form und Gliederung der Rechnungsabschlüsse der Länder 
und Gemeinden. (TZ 3)

Verbesserungsbedarf stellte der RH fest bei der

–  teilweise fehlenden Verbindlichkeit von Regelungen der VRV für 
die Länder: In wichtigen Bereichen, wie etwa bei der Führung 
eines außerordentlichen Haushalts, sind die Regelungen der VRV 
nur für die Gemeinden, nicht aber die Länder verbindlich; dies 
erschwert die Vergleichbarkeit der Rechnungsabschlüsse; (TZ 4)

–  Unzulänglichkeit einzelner Regelungen: Wichtige Begriffe bzw. 
Bereiche des Rechnungswesens, wie etwa die nicht fälligen Ver
waltungsschulden und die Rücklagengebarung sind nicht ausrei
chend geregelt; (TZ 10)

–  Vereinheitlichung der Ermittlung des Jahresergebnisses; (TZ 5)

–  Bewertung und bilanziellen Darstellung von Vermögensgegen
ständen, den Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. (TZ 6)

–  Die Schulden wurden in den drei überprüften Ländern unter
schiedlich verbucht, zudem bestanden unterschiedliche Schulden
arten. Allein bei den drei überprüften Ländern stellte der RH sechs 
Schuldenarten fest. (TZ 8)

–  Die nicht fälligen Verwaltungsschulden wurden in den Vermö
gensübersichten von Kärnten und Niederösterreich sowohl auf 
der Aktivseite (Position Aktive Rechnungsabgrenzung) als auch 
auf der Passivseite dargestellt. Tirol wies die nicht fälligen Ver
waltungsschulden unvollständig aus. (TZ 9)

Nachhaltigkeit der 
Konsolidierungsmaß
nahmen

Rechnungswesen der 
Länder

Kurzfassung
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Die drei überprüften Länder legten den Förderungsbegriff der VRV 
unterschiedlich aus. Gesamtstaatlich betrachtet fehlten dadurch 
grundlegende Informationen über den Umfang der Förderungsaus
gaben. (TZ 32, 50, 71)

Beim Verkauf von Darlehensforderungen verbuchte das Land Nie
derösterreich die Differenz zwischen dem Nominale und dem Ver
wertungserlös in Höhe von 855,5 Mill. EUR im Jahr 2007 teilweise 
als Aktive Rechnungsabgrenzung (850,9 Mill. EUR) und teilweise als 
Wertberichtigung des Umlaufvermögens (4,6 Mill. EUR). Durch die 
jährlichen Buchungen von Wertberichtigungen verringerte sich der 
Posten Aktive Rechnungsabgrenzung im selben Ausmaß. Eine Vertei
lung der Wertberichtigung auf die Folgejahre widersprach aus Sicht 
des RH dem Vorsichtsprinzip gemäß den Grundsätzen der ordnungs
mäßigen Buchführung und dem Jährlichkeitsgebot lt. VRV. (TZ 55)

Kurzfassung
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Kenndaten zur finanziellen Lage der Länder Kärnten, Niederösterreich  
und Tirol für das Jahr 2010

Rechtsgrundlagen Landesverfassungsgesetz vom 11. Juli 1996, mit dem die Verfassung des Landes 
Kärnten erlassen wird (Kärntner Landesverfassung – K–LV), LGBl. Nr. 85/1996 i.d.g.F.

Niederösterreichische Landesverfassung, LGBl. Nr. 0001/1979 (NÖ–LV) i.d.g.F.

Tiroler Landesverordnung (TLO), LGBl. Nr. 61/1988

Verordnung des Bundesministers für Finanzen mit der Form und Gliederung der Voran
s chläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, der Gemeinden und von Gemeinde ver
bänden geregelt werden (Voranschlags– und Rechnungsab schlussverordnung 1997 
– VRV 1997), BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.F.

Jahresergebnisse
Kärnten Nieder österreich Tirol

in Mill. EUR1

Einnahmen2 2.266,93 7.040,7 2.791,8

Ausgaben 2.457,13 7.678,7 2.959,2

Vereinheitlichtes Jahresergebnis4  – 190,2 – 638,0 – 110,5

Vereinheitlichtes Jahresergebnis  
in % des BRP5 – 1,2 % – 1,4 % – 0,4 %

Primärsaldo – 164,4 – 548,6 – 106,9

Primärsaldo in % des BRP5 – 1,0 % – 1,2 % – 0,4 %

Eigenfinanzierungs–Quote 97,9 %3 94,4 % 99,0 %

Öffentliches Defizit nach Maastricht6 – 383,0 – 663,5 – 4,9

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzierungsverpflichtungen 3.440,2 13.133,0 441,1

davon

Finanzschulden (Stand 31. Dezember) 1.424,87 3.962,0 234,0

Innere Anleihen (Stand 31. Dezember) – 1.326,7 –

Nicht fällige Verwaltungsschulden  
(Stand 31. Dezember) 1.875,2 6.476,6 1,4

(unvollständig)

Sonstige Schulden (Stand 31. Dezember) 140,2 1.367,7 205,7

Finanzschulden in % des BRP5 8,8 %7 9,0 % 0,9 %

Finanzschulden in EUR pro Einwohner 2.548,37 2.458,1 330,5

Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 123,9 168,4 59,2

Schuldendienst in % der Gesamtausgaben 5,0 %8 2,2 % 2,0 %

Haftungen

Haftungen (Stand 31. Dezember)13 22.612,2 11.944,0 8.013,3

Haftungen in EUR pro Einwohner13 40.444 7.410 11.317

Quellen: Ämter der Landesregierungen, Statistik Austria, RH
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Kenndaten zur finanziellen Lage des Landes Kärnten 2005 bis 2010

Jahresergebnisse
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005/ 
2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 1.892,19 1.943,2 2.080,8 2.265,6 2.258,5 2.266,99 + 19,8

Ausgaben 1.958,59 2.027,4 2.156,6 2.354,5 2.442,2 2.457,19 + 25,5

Vereinheitlichtes Jahresergebnis4 – 66,2 – 84,2 – 75,8 – 89,0 – 183,7 – 190,2 – 187,2

Vereinheitlichtes Jahresergebnis 
in % des BRP5 – 0,5 % – 0,6 % – 0,5 % – 0,6 % – 1,2 % – 1,2 %

Primärsaldo – 45,4 – 61,6 – 50,1 –60,8 – 153,8 – 164,4 – 262,0

Primärsaldo in % des BRP5 – 0,3 % – 0,4 % – 0,3 % – 0,4 % – 1,0 % – 1,0 %

Eigenfinanzierungs–Quote 109,8 %9 112,4 % 112,9 % 108,5 % 100,5 % 97,9 %9

Öffentliches Defizit nach Maastricht6 – 146,1 – 178,7 – 167,0 – 188,1 – 432,0 – 383,0 – 162,1

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzie
rungs  verpflichtungen lt. 
Vermögensübersicht

1.925,9 2.494,8 2.942,5 3.379,2 3.717,6 3.440,2 + 78,6

davon

Finanzschulden7  

(Stand 31. Dezember) 
680,1 758,4 875,2 1.026,5 1.202,1 1.424,8 + 109,5

nicht fällige Verwaltungs - 
schul den (Stand 31. Dezember)

1.127,3 1.609,3 1.940,3 2.206,2 2.384,7 1.875,2 + 66,3

sonstige Schulden  
(Stand 31. Dezember)

118,5 127,1 127,0 146,5 130,8 140,2 + 18,3

Finanzschulden7 in % des BRP5 4,9 % 5,1 % 5,6 % 6,4 % 7,7 % 8,8 %

Finanzschulden7 in EUR 
pro Einwohner

1.216,5 1.355,7 1.562,5 1.831,1 2.146,4 2.548,3 + 109,5

Schuldendienst  
(Zinsen und Tilgung)

83,9 138,3 122,2 127,7 169,0 123,9 + 47,7

Schuldendienst in % der 
Gesamtausgaben8 4,3 % 6,8 % 5,7 % 5,4 % 6,9 % 5,0 %

Haftungen13

Haftungen (Stand 31. Dezember) 21.275,2 26.156,9 24.247,9 22.838,6 20.924,2 22.612,2

Haftungen in EUR  
pro Einwohner

38.053 46.754 43.291 40.741 37.361 40.444

Haftungen in %  
der Gesamtausgaben

890,0 % 1.290,2 % 1.124,4 % 970,0 % 856,8 % 743,1 %

Haftungen in % des BRP5 152,2 % 176,4 % 155,7 % 142,9 % 133,4 % 139,6 %

Mittelfristige finanzplanung (stand August 2011)
2011 2012 2013 2014 2011/2014

in Mill. EUR1 in %

geplante Nettoneuverschuldung  231,0  163,1  115,7  126,0 – 45,4

geplanter Primärsaldo in % des BRP5 – 0,9 % – 1,0 % – 1,2 % – 1,6 %

geplanter Schuldenstand10 2.649,5 2.795,5 2.944,7 3.071,0 + 15,9

geplante Schuldenquote 15,8 % 16,0 % 16,3 % 16,3 %

geplante Tilgung 0 0 63,2 166,2 –

geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 49,6 55,5 125,7 238,9 + 381,7

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, Statistik Austria (Stand September 2011), RH
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Kenndaten zur finanziellen Lage des Landes Niederösterreich 2005 bis 2010

Jahresergebnisse
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005/ 
2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 6.172,2 5.841,4 7.093,7 7.011,0 6.801,0 7.040,7 + 14,1

Ausgaben 6.467,8 6.505,7 7.372,3 7.747,5 7.472,5 7.678,7 + 18,7

Vereinheitlichtes Jahresergebnis4 – 295,6 – 664,3 – 278,5 – 736,6 – 671,5 – 638,0 – 115,8

Vereinheitlichtes Jahresergebnis 
in % des BRP5 – 0,8 % – 1,7 % – 0,7 % – 1,6 % – 1,6 % – 1,4 %

Primärsaldo – 234,6 – 599,8 – 188,3 – 624,3 – 566,5 – 548,6 – 133,8

Primärsaldo in % des BRP5 – 0,6 % – 1,5 % – 0,4 % – 1,4 % – 1,3 % – 1,2 %

Eigenfinanzierungs–Quote 102,0 % 100,5 % 98,7 % 98,0 % 94,7 % 94,4 %

Öffentlicher Überschuss/
Öffentliches Defizit nach 
Maastricht6

+ 170,7 + 151,7 – 32,6 – 232,8 – 552,6 – 663,5 – 488,6

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzie
rungs  verpflichtungen lt. 
Vermögensübersicht

9.068,8 9.713,6 10.405,9 11.368,0 12.363,2 13.133,0 + 44,8

davon

Finanzschulden  

(Stand 31. Dezember) 
1.680,2 2.042,8 2.271,4 2.557,2 3.222,9 3.962,0 + 135,8

Innere Anleihen  
(Stand 31. Dezember)

1.517,4 1.380,1 1.365,5 1.566,6 1.500,6 1.326,7 – 12,6

nicht fällige Verwaltungs- 
schul den (Stand 31. Dezember)

4.615,1 5.027,9 5.511,0 5.883,2 6.309,7 6.476,6 + 40,3

sonstige Schulden  
(Stand 31. Dezember)

1.256,1 1.262,9 1.258,1 1.361,1 1.330,1 1.367,7 + 8,9

Finanzschulden in % des BRP5 4,5 % 5,1 % 5,3 % 5,7 % 7,5 % 9,0 %

Finanzschulden in EUR  
pro Einwohner

1.067,1 1.289,2 1.425,8 1.597,1 2.006,0 2.458,1 + 130,4

Schuldendienst  
(Zinsen und Tilgung)

423,7 514,2 154,8 393,4 176,8 168,4 – 60,3

Schuldendienst in % der 
Gesamtausgaben

6,6 % 7,9 % 2,1 % 5,1 % 2,4 % 2,2 %

Haftungen

Haftungen (Stand 31. Dezember) 5.967,1 6.168,2 7.203,9 7.105,1 11.851,4 11.944,0

Haftungen in EUR  
pro Einwohner

3.790 3.893 4.522 4.437 7.377 7.410

Haftungen in %  
der Gesamtausgaben

91,4 % 95,5 % 97,1 % 90,9 % 158,4 % 155,9 %

Haftungen in % des BRP5 15,9 % 15,5 % 16,9 % 15,9 % 27,7 % 27,1 %

Mittelfristige finanzplanung (stand Juli 2011)
2011 2012 2013 2014 2011/2014

in Mill. EUR1 in %

Nettoneuverschuldung 0  150,0 0 0 –

geplanter Primärsaldo in % des BRP5 – 1,0 % – 0,6 % – 0,9 % – 1,4 %

geplanter Schuldenstand11 5.269,9 5.103,6 5.092,0 5.079,9 – 3,6

geplante Schuldenquote 11,5  % 10,7 % 10,3 % 9,9 %

geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 481,1 288,1 484,1 843,5 + 75,3

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Statistik Austria, RH
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Kenndaten zur finanziellen Lage des Landes Tirol 2005 bis 2010

Jahresergebnisse
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005/ 
2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen12 2.317,5 2.410,5 2.533,8 2.706,3 2.767,0 2.791,8 + 20,5

Ausgaben 2.368,1 2.500,1 2.594,6 2.788,0 2.881,5 2.959,2 + 25,0

Vereinheitlichtes Jahresergebnis4 – 50,6 – 71,0 – 52,4 – 77,0 – 114,5 – 110,5  – 118,4

Vereinheitlichtes Jahresergebnis 
in % des BRP5 – 0,2 % – 0,3 % – 0,2 % – 0,3 % – 0,5 % – 0,4 %

Primärsaldo – 49,7 – 67,7 – 45,8 – 71,2 – 112,0 – 106,9 – 115,4

Primärsaldo in % des BRP5 – 0,2 % – 0,3 % – 0,2 % – 0,3 % – 0,5 % – 0,4 %

Eigenfinanzierungs–Quote 104,2 % 101,9 % 104,5 % 107,5 % 99,4 % 99,0 %

Öffentlicher Überschuss nach 
Maastricht6 + 96,6 + 66,2 + 132,8 + 197,7 + 27,9 – 4,9 – 105,1

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzie rungs 
verpflichtungen

276,8 364,1 350,3 349,1 375,1 441,1 + 59,4

davon

Finanzschulden  

(Stand 31. Dezember) 
106,3 167,2 187,0 199,7 199,7 234,0 + 120,1

nicht fällige Verwaltungs-schul den 
(Stand 31. Dezember)

k.A. k.A. k.A. 2,3 1,9 1,4

sonstige Schulden  
(Stand 31. Dezember)

170,5 196,9 163,3 147,1 173,5 205,7 + 20,6

Finanzschulden in % des BRP5 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,9 %

Finanzschulden in EUR  
pro Einwohner

153,9 240,5 267,8 284,5 283,4 330,5 + 114,7

Schuldendienst  
(Zinsen und Tilgung)

16,6 27,4 47,6 74,8 57,7 59,2 + 256,6

Schuldendienst in %  
der Gesamtausgaben

0,7 % 1,1 % 1,8 % 2,7 % 2,0 % 2,0 %

Haftungen

Haftungen (Stand 31. Dezember) 9.352,9 11.081,1 10.312,4 9.279,4 8.456,2 8.013,3

Haftungen in EUR  
pro Einwohner

13.542 15.937 14.766 13.217 11.998 11.317

Haftungen in %  
der Gesamtausgaben

395,0 % 443,2 % 397,5 % 332,8 % 293,5 % 270,8 %

Haftungen in % des BRP5 43,8 % 49,0 % 43,4 % 37,5 % 35,2 % 32,3 %

Mittelfristige finanzplanung
2011 2012 2013 2014 2011/2014

in Mill. EUR1 in %

Nettoneuverschuldung  146,0   99,7  94,4  83,7 – 42,7

geplanter Primärsaldo in % des BRP5 – 0,8 % – 0,6 % – 0,5 % – 0,5 %

geplanter Schuldenstand 429,8 520,7 598,8 659,0 + 53,3

geplante Schuldenquote 1,7 % 1,9 % 2,2 % 2,3 %

geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 66,1 89,5 92,7 105,6 + 59,8

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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 1 Der RH überprüfte von Februar bis Mai 2011 die Konsolidierungsmaß-
nahmen der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol. Die Prüfung 
fand in den Ämtern der Landesregierungen der drei Länder statt. Der 
Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2005 bis 2010. Das Prüfungser-
gebnis wurde im Jänner 2012 an die überprüften Länder weitergelei-
tet. Das Land Kärnten gab dazu Ende April 2012 eine Stellungnahme 
ab, die Länder Niederösterreich und Tirol im März 2012. Der RH erstat-
tete seine Gegenäußerung im Mai 2012.

Die Ziele der Gebarungsüberprüfung bestanden darin, die finanzielle 
Lage der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol zu erheben und 
zu beurteilen sowie auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 
einen allfälligen Konsolidierungsbedarf aufzuzeigen. Die finanzielle 
Lage wurde an Hand von Kennzahlen zu den Jahresergebnissen, den 
Schulden und den Haftungen für den Zeitraum 2005 bis 2010 darge-
stellt und beurteilt. Mit einem Vergleich dieser Kennzahlen bezweckte 
der RH überdies, Unterschiede in den drei Ländern aufzuzeigen.

Die unterschiedliche Verbuchung der Schulden und der Vermögens-
werte in den Rechnungsabschlüssen der überprüften Länder erschwerte 
die Darstellung der finanziellen Lage jedoch erheblich. Dadurch waren 
die Rechnungsabschlüsse der Länder Kärnten, Niederösterreich und 
Tirol nicht vergleichbar.

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um das erste Teil-
ergebnis einer alle Bundesländer umfassenden Querschnittsüberprü-
fung, deren Ziel eine bundesweite Darstellung der Finanzlage der Län-
derhaushalte ist.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Fußnoten zu Kenndatenkästen:

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 ohne Forderungsverzicht in der Höhe von 585,9 Mill. EUR (2010)
4 errechneter Wert
5 Bruttoregionalprodukt (ab 2009 Prognosewerte)
6 Stand September 2011; positive Werte bedeuten öffentliche Überschüsse, negative Werte öffentliche Defizite
7 einschließlich weitergegebener Darlehen
8  Die Höhe der Gesamtausgaben wurde um die Forderungsverzichte an die Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG) bereinigt, weil 

diese den Jahresvergleich verzerren würden.
9 ohne Forderungsverzichte in der Höhe von 432,2 Mill. (2005) bzw. 585,9 Mill. EUR (2010)
10  Finanzschulden, weitergegebene Darlehen, für die Rückzahlungen des Landes erfolgen sowie sonstige Rückzahlungsverpflichtungen
11 Finanzschulden und innere Anleihen
12  ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden) bzw. Abwicklung Soll Überschüsse Vorjahre/Soll Abgang laufendes Jahr (betrifft 

2006 und 2010)
13  Laut Stellungnahme des Amtes der Kärntner Landesregierung von April 2012 betragen die Haftungen 2010 rd. 22,6 Mrd. EUR. Dadurch entfallen 

rd. 40.444 EUR auf jeden Einwohner; die Haftungssumme beträgt 743,1 % der Gesamtausgaben des Landeshaushalts und 139,6 % des BRP. Die 
Korrektur erfolgt mit dem Rechnungsabschluss 2011.
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 2 (1) Das Land Niederösterreich erhob in seiner Stellungnahme den Vor-
wurf, der RH habe einerseits festgestellt, dass die Rechnungsabschlüsse 
der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol nicht vergleichbar seien, 
andererseits aber dennoch Gegenüberstellungen vorgenommen, die 
zwangsläufig zu eigentlich unmöglichen und damit unzulässigen Ver-
gleichen führten. So seien in einer umfangreichen Liste Kennzahlen aus 
den Budgets der drei Länder gegenübergestellt worden. Dadurch und 
insbesondere im Zusammenhang mit der Darstellung der Jahresergeb-
nisse und der Finanzschulden bzw. der Haushaltsergebnisse in Rela-
tion zum Bruttoregionalprodukt (BRP) habe der RH das Objektivitäts-
gebot verletzt. 

Das Land Niederösterreich kritisierte ferner, dass das Prüfungsergebnis 
des RH in wesentlichen Punkten überholt sei, weil zwischenzeitlich die 
Vorgaben der EU betreffend Konsolidierungsmaßnahmen neu gefasst, 
in Österreich neue Regelungen betreffend Schuldenbremse, Konsolidie-
rungspaket sowie neue Stabilitätsziele ausverhandelt und für das Land 
Niederösterreich ein neues Budgetprogramm 2012 bis 2015 beschlos-
sen worden sei.

Nach Ansicht des Landes Niederösterreich fordere der RH in seinem 
Prüfungsergebnis konkludent, dass sämtliche Tilgungen von Darle-
hen durch Haushaltsüberschüsse zu bedecken wären und keine Refi-
nanzierung der Darlehen erfolgen sollte. Eine derartige Forderung sei 
noch von keinem Wirtschaftswissenschaftler erhoben worden, führe 
in ein volkswirtschaftliches Dilemma und gehe an der Realität vorbei. 

Vehement lehnte das Land Niederösterreich das Lead und die Kurz-
fassung ab. Durch das isolierte, seines Kontextes beraubte Lead müsse 
der Leser ohne Kenntnis der komplexen Zusammenhänge zwangsläufig 
zu falschen Schlüssen kommen. In der Kurzfassung habe der RH die 
Aussage getroffen, dass sich die finanzielle Lage der drei überprüften 
Länder im Zeitraum 2005 bis 2010 verschlechtert habe, ohne auf die 
näheren Ursachen bzw. auf länderspezifische Entwicklungen und ver-
änderte Rahmenbedingungen einzugehen. Durch die bis heute anhal-
tende Wirtschafts– und Finanzkrise seien weltweit sämtliche öffent-
liche Haushalte unter Druck geraten und habe sich deren finanzielle 
Situation massiv verschlechtert. In Niederösterreich habe außerdem 
die Übernahme der Gemeindespitäler in den Landeshaushalt zu hohen 
Budgetbelastungen und steigenden Schulden geführt, während andere 
Bundesländer ihre Spitäler und deren Schulden budgetschonend in 
Krankenanstaltengesellschaften ausgegliedert hätten.

Prüfungsablauf und –gegenstand
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(2) Der RH bemerkte hiezu Folgendes:

Dass die Rechnungsabschlüsse der Länder kaum vergleichbar waren, 
hatte der RH bereits in seinem Bericht über die Prüfung der Haushalts-
struktur der Länder (u.a. Reihe Niederösterreich 2009/4) kritisch festge-
stellt. Tatsächlich erschwerten die Unterschiede in den Rechnungsab-
schlüssen der drei überprüften Länder die Darstellung ihrer finanziellen 
Lage erheblich. Im Interesse der dennoch gebotenen Gegenüberstel-
lung waren daher teilweise Anpassungen erforderlich, auf die der RH 
in jedem Einzelfall ausdrücklich hinwies. Dem RH ist es ein Anliegen, 
durch die Weiterentwicklung des Rechnungswesens der Länder mehr 
Transparenz und eine verbesserte Vergleichsbasis zu erzielen, weshalb 
seine Feststellungen zum Rechnungswesen mehrere Empfehlungen in 
diese Richtung enthielten. Hauptzweck der zusammenfassenden Dar-
stellung der Kenndaten war es, einen Gesamtüberblick über die wich-
tigsten Kennzahlen zur finanziellen Lage der überprüften Länder zu 
vermitteln. Zur Beurteilung der finanziellen Lage eines Landes zog der 
RH mehrere Kennzahlen heran. Dadurch war ein möglichst umfas-
sender Überblick über die Entwicklung der maßgebenden Haushalts-
größen im Zeitraum 2005 bis 2010 gewährleistet.

Die Behauptung, der RH habe mit dem gegenständlichen Prüfungser-
gebnis das Objektivitätsgebot verletzt, wird scharf zurückgewiesen. Die 
strategische Grundausrichtung des RH sichert im Interesse der vollen 
Entfaltung seiner verfassungsrechtlichen Verantwortung u.a. eine sach-
liche und objektive Leistungserbringung. Dass dies auch im Rahmen 
der gegenständlichen Querschnittsüberprüfung gelungen ist, beweisen 
die Stellungnahmen der nach denselben Maßstäben überprüften Län-
der Tirol und Kärnten, die in sachlicher und fundierter Weise auf die 
Feststellungen des RH eingingen, ohne dessen Unvoreingenommen-
heit und Objektivität in Zweifel zu ziehen.

Zum Vorwurf, das Prüfungsergebnis des RH sei in wesentlichen Punk-
ten überholt, stellte der RH klar, dass er die Überprüfung an Ort und 
Stelle im Mai 2011 abgeschlossen, danach erhaltene Informationen 
aus den drei Ländern (auch aus Niederösterreich) aber noch im Prü-
fungsergebnis verwertet hatte. Der RH nahm im Rahmen des vorlie-
genden Berichtes selbstverständlich auch auf Hinweise in den Stel-
lungnahmen der drei überprüften Länder Bedacht. Allgemein wies der 
RH darauf hin, dass besonders bei Prüfungen in Themenbereichen, in 
denen häufige Datenaktualisierungen, rollierende Planungen und oft-
malige Veränderungen der Rahmenbedingungen erfolgen, aktuellste 
Entwicklungen nicht mehr berücksichtigt werden können. So gesehen 
war auch die Stellungnahme des Landes Niederösterreich als überholt 

Prüfungsablauf und –gegenstand
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zu betrachten, zumal der Anfang Mai 2012 unterzeichnete Österrei-
chische Stabilitätspakt 2012 darin nicht berücksichtigt war.

Der auf einer unzulässigen Interpretation beruhenden Vermutung des 
Landes Niederösterreich, der RH habe gefordert, sämtliche Tilgungen 
von Darlehen durch Haushaltsüberschüsse zu bedecken, hielt der RH 
entgegen, dass — wie aus dem Zusammenhang sämtlicher Empfeh-
lungen zweifelsfrei erkennbar — der RH vor allem ausgabenbegren-
zende oder ausgabenreduzierende Maßnahmen für erforderlich hält. 

Zur Kritik des Landes Niederösterreich am Lead und an der Kurzfas-
sung stellte der RH klar, dass diese Berichtsbestandteile in seinen gel-
tenden Qualitätsstandards festgelegt und auch in internationalen Prü-
fungsstandards verankert sind. Lead und Kurzfassung sind ein Produkt. 
Das Lead soll Antwort auf jene Frage geben, die das Zielpublikum als 
erste zu dem Prüfungsthema bzw. Prüfungsergebnis stellen würde. Es 
hebt die Kernaussage des Berichtsbeitrags hervor. Die Kurzfassung 
erfüllt die Funktion eines Management Letter und dient der aussage-
kräftigen und selbsttragenden Schnellinformation für den eiligen Leser. 
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Prüfungsfeststellungen 
des RH finden sich im umfangreichen Langtext. Der RH wies auch in 
diesem Zusammenhang auf die Stellungnahmen der gleichfalls über-
prüften Länder Tirol und Kärnten hin, in denen keine vergleichbaren 
Vorbehalte geäußert wurden.

Der Hinweis des Landes Niederösterreich auf die seinerzeitige Über-
nahme der Gemeindespitäler in den Landeshaushalt war zutreffend. 
Der RH erinnerte daran, dass auch er aufgrund der gebotenen Objek-
tivität der Darstellung im gegenständlichen Prüfungsergebnis wieder-
holt auf diesen Umstand hingewiesen hatte.

 3.1 Das öffentliche Rechnungswesen der Länder basiert auf der Kamerali-
stik und ist zahlungsorientiert aufgebaut. Nach § 16 Abs. 1 F–VG kann 
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem RH Form 
und Gliederung der Rechnungsabschlüsse der Gebietskörperschaften 
insoweit regeln, als dies zur Vereinheitlichung erforderlich ist.

Ausgangslage

Rechnungswesen

Prüfungsablauf und –gegenstand
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Diese Regelung erfolgte durch die Voranschlags– und Rechnungs-
abschlussverordnung 1997 (VRV)11. Mit der VRV wurde zwar eine 
gemeinsame Grundlage für eine einheitliche Darstellung geschaffen, 
sie enthält jedoch nur Rahmenregelungen, welche die Länder unter-
schiedlich handhabten. Die Vorschriften genügten den Anforderun-
gen an ein modernes Rechnungswesen nicht.

 3.2 Der RH wies nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer Anpassung 
der VRV nach dem Vorbild der Haushaltsrechtsreform des Bundes hin.

 3.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	die	VRV	nicht	mit	
den	Bestimmungen	der	Haushaltrechtsreform	des	Bundes	vergleichbar.	
Aufbau	und	Gliederung	der	Voranschläge	und	Rechnungsabschlüsse	des	
Bundes	seien	fundamental	anders	gestaltet	als	in	der	VRV.	Eine	bloße	
Anpassung	der	VRV	würde	deshalb	nicht	ausreichen.	Das	Land	Nieder
österreich	stünde	aber	einer	Weiterentwicklung	der	VRV	grundsätzlich	
positiv	gegenüber.	Bei	einer	Weiterentwicklung	sollten	zuerst	die	kon
kreten	Ziele	festgelegt	werden,	die	mit	dem	Rechnungswesen	erreicht	
werden	sollen,	und	dann	die	VRV	entsprechend	angepasst	werden.

 3.4 Der RH stimmte dem Land Niederösterreich zu, dass bei der Weiter-
entwicklung des Rechnungswesens konkrete Ziele, die mit dem Rech-
nungswesen erreicht werden sollen, festzulegen sind.

Verbindlichkeit der Regelungen

 4.1 In mehreren Bestimmungen sind die Regelungen der VRV nur für die 
Gemeinden, nicht aber für die Länder verbindlich. Die VRV räumt den 
Ländern explizit Regelungsmöglichkeiten12 ein, von denen diese jedoch 
keinen Gebrauch machen („fehlende Selbstbindung der Länder“). Dies 
führt in der Verrechnung zu unterschiedlichen Vorgangsweisen. Ein 
Beispiel dafür war die Führung eines außerordentlichen Haushalts. Ein 
solcher ist zur Darstellung einmaliger Maßnahmen, wie etwa größere 
Investitionen, vorgesehen. Das Land Tirol führte einen außerordent-
lichen Haushalt, die beiden anderen überprüften Länder nicht.

11 Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Form und Gliederung der 
Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, Gemeinden und von Gemeinde-
verbänden geregelt werden (Voranschlags– und Rechnungsabschlussverordnung 1997 
– VRV 1997), BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.F.

12 Beispielsweise im § 2 Abs. 3 (Abwicklung Überschuss/Abgaben der Vorjahre), § 9 Abs. 1 
Z 2 (Voranschlagsquerschnitt), § 16 Abs. 3 (Vermögens– und Schuldenrechnung) oder 
§ 17 Abs. 1 Z 2 (Rechnungsquerschnitt) VRV.

Unterschiede

Rechnungswesen



Niederösterreich 2012/3 275

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

 4.2 Der RH empfahl, im Sinne der Harmonisierung des Rechnungswesens 
einheitliche und verbindliche Regelungen für die Länder und Gemein-
den zu schaffen. Aus Gründen der Budgetklarheit und Einheitlichkeit 
sollte von den Ländern die gänzliche Auflassung des außerordent-
lichen Haushalts in Erwägung gezogen werden.

 4.3	(1)	Das	Land	Kärnten	teilte	mit,	im	Sinne	der	Transparenz	und	Ver
gleichbarkeit	der	Länder	untereinander	würden	die	Anregungen	des	RH	
zur	Harmonisierung	des	Rechnungswesens	voll	unterstützt.

(2)	Das	Land	Niederösterreich	befürwortete	eine	Weiterentwicklung	des	
Rechnungswesens.	Der	Forderung	des	RH,	den	außerordentlichen	Haus
halt	aufzulassen,	stünde	nichts	entgegen.	Das	Land	Niederösterreich	
führe	seit	dem	Jahr	2003	keinen	außerordentlichen	Haushalt	mehr.

Ermittlung des Jahresergebnisses

 5.1 Eine Definition für einen administrativen Budgetsaldo, wie bspw. das 
Nettodefizit des Bundes, fehlt in der VRV.

Das administrative Jahresergebnis war in den drei Ländern zumeist 
mit Null angegeben („ausgeglichener Haushalt“), obwohl tatsächlich 
Abgänge bestanden. Nach den Vorgaben der VRV ergibt sich ein aus-
geglichener Haushalt, weil Schuldaufnahmen, die einen ausgabensei-
tigen Fehlbetrag ausgleichen, als Einnahmen zu verbuchen sind.

Weiters sind nach der VRV13 Überschüsse bzw. Abgänge aus Vorjah-
ren spätestens im Voranschlag des zweitnächsten Finanzjahres zu ver-
anschlagen. Diese Regelung ist aber nur für die Gemeinden, nicht für 
die Länder verpflichtend. Kärnten (teilweise) und Tirol machten von 
dieser Regelung Gebrauch, Niederösterreich nicht. Die Jahresergeb-
nisse der drei Länder waren dadurch nicht vergleichbar.

13 § 2 Abs. 3 VRV (Gegenstand der Veranschlagung)

Rechnungswesen

Tabelle 1:  führung eines außerordentlichen Haushalts in den Ländern Kärnten, 
 Niederösterreich und Tirol

Kärnten Niederösterreich Tirol

Führung eines außerordentlichen 
Haushalts nein nein ja

Quelle: RH



276 Niederösterreich 2012/3

 5.2 Die Ergebnisermittlung und die dazugehörigen Nachweise sollten 
methodisch und formal angeglichen werden.

 5.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	dass	gegen	eine	methodische	und	
formale	Angleichung	der	Ergebnisermittlung	und	der	Nachweise	kein	
Einwand	bestehe.	In	den	Beschlüssen	des	Niederösterreichischen	Land
tages	über	die	Voranschläge	würden	die	Gesamtausgaben	und	Gesamt
einnahmen,	 die	 Schuldaufnahmen,	 die	 Tilgungen	 sowie	 der	 Netto–
Abgang	angegeben.	Die	Möglichkeit,	Abgänge	bzw.	Überschüsse	auch	
in	den	kommenden	Budgetjahren	zu	verrechnen,	werde	in	Niederöster
reich	nicht	genutzt.

Bewertungsvorschriften

 6.1 (1) Die VRV enthält nur wenige Bestimmungen über Form und Glie-
derung der Vermögensrechnung der Länder; die Ausgestaltung bleibt 
gemäß § 16 Abs. 3 VRV grundsätzlich den Ländern überlassen. 
§ 17 VRV sieht eine Reihe von Nachweisen vor, die auch die Vermö-
gensrechnung betreffen, wie bspw. einen Nachweis über den Schul-
denstand, über gegebene Darlehen, über den Stand an nicht fälligen 
Verwaltungsforderungen und Verwaltungsschulden, an Wertpapieren 
sowie Beteiligungen.

Die Vermögensrechnung im Bereich des öffentlichen Rechnungswe-
sens der Länder hat nicht die Bedeutung einer Bilanz im privatwirt-
schaftlichen Bereich. Sie besitzt im Vergleich dazu eine untergeordnete 
Aussagekraft, weil die Länder die im privatwirtschaftlichen Bereich 
geltenden Bewertungsvorschriften nicht oder nur teilweise anwenden.

Die Vermögensübersichten der Länder waren miteinander nicht ver-
gleichbar, weil unterschiedliche Bewertungsgrundsätze zur Anwen-
dung kamen.

Rechnungswesen

Tabelle 2:  unterschiede bei der Ermittlung des Jahresergebnisses in den Ländern 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Kärnten Niederösterreich Tirol

Abwicklung des Überschusses bzw. 
Abgangs der Vorjahre  ja nein ja

Quelle: RH



Niederösterreich 2012/3 277

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

(2) In Kärnten wurden Grundstücke mit dem Anschaffungswert akti-
viert. Gebäude und Investitionen wurden mit 50 % des Anschaffungs-
werts eingestellt und in der Folge nicht weiter abgeschrieben. 

Ab dem Rechnungsjahr 2007 nahm das Land Kärnten die Landesstra-
ßen B und L in das Anlagevermögen auf. Der Gesamtwert des Straßen-
bestandes wurde anhand einer speziellen Bewertungsmethode ermit-
telt und mit 50 % des ermittelten Wertes aktiviert.

(3) In Niederösterreich waren Grundstücke ebenfalls mit dem Anschaf-
fungswert aktiviert. Gebäude und Investitionen wurden mit 50 % des 
Anschaffungswerts eingestellt und in der Folge nicht weiter abge-
schrieben. Bei den Landeskliniken und Landespflegeheimen setzte das 
Land die Buchwerte laut Anlagenspiegel an.

(4) In Tirol waren Grundstücke mit dem Anschaffungswert aktiviert. 
Gebäude sowie technische und betriebliche Einrichtungen wurden mit 
Anschaffungswerten oder auf Basis von Gutachterwerten eingestellt 
und in der Folge entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.14

(5) Die Aktivierung von Beteiligungen und Forderungen erfolgte in 
den drei überprüften Ländern mit dem Nominalwert.

14 In der Regel betrug die Nutzungsdauer bei technischen und maschinellen Einrichtungen 
zwischen fünf und zehn Jahre. Das Land Tirol verfügte dazu über eine Anlagenklas-
senübersicht, in welcher alle Anlagengüter nach Nutzungsdauer und Kosten aufgelis-
tet waren. Gebäude wiesen eine Nutzungsdauer von 40 Jahren auf.

Rechnungswesen

Tabelle 3:  unterschiede bei der Bewertung von Vermögensbeständen in den Ländern 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Kärnten Niederösterreich Tirol

Grundstücke Anschaffungswert Anschaffungswert Anschaffungswert

Gebäude und Investi
ti onen

50 % des Anschaffungs
werts;

keine Abschreibung

50 % des Anschaffungs
werts bzw. Buchwerte 
bei Landeskliniken und 
Landespflegeheimen;
keine Abschreibung

Gutachterwerte oder 
Anschaffungswerte;

nach Nutzungsdauer 
abgeschrieben

Beteiligungen und 
Forderungen Nominalwert Nominalwert Nominalwert

Aktivierung 
Landesstraßen ja nein nein

Quelle: RH
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 6.2 Einheitliche Bewertungsvorschriften sind nach Ansicht des RH des-
halb erforderlich, um die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Ver-
mögensübersichten zu verbessern. Der RH empfahl daher, für die Ver-
mögensrechnung klare Regelungen für die Aktivierung und Bewertung 
von Vermögensgegenständen zu forcieren, um eine getreue Darstel-
lung der Vermögenslage zu erreichen.

 6.3	Das	Land	Niederösterreich	wies	darauf	hin,	dass	die	Vermögensrech
nung	lt.	VRV	für	die	Länder	nicht	verpflichtend	sei.	In	Niederöster
reich	sei	die	Vermögensrechnung	in	den	Nachweisen	zum	Rechnungs
abschluss	enthalten	und	entspräche	der	VRV.	Gegen	klare	Regeln	für	
die	Vermögensrechnung	bestehe	kein	Einwand.

Bilanzielle Vermögensübersicht

 7.1 Der Rechnungsabschluss von Tirol enthielt im Unterschied zu Kärnten 
und Niederösterreich keine bilanzielle Darstellung des Vermögens. Eine 
Bilanz ist derzeit in der VRV nicht verpflichtend vorgesehen.

 7.2 Eine Bilanz sollte nach Ansicht des RH Bestandteil jeder Vermögens-
rechnung sein. Er empfahl daher dem Land Tirol, die Vermögensrech-
nung im Rechnungsabschluss durch eine bilanzielle Darstellung zu 
ergänzen.

 7.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	es	sei	ebenfalls	der	Ansicht,	dass	
eine	Bilanz	Bestandteil	jeder	Vermögensrechnung	nach	der	VRV	sein	
sollte.

Schulden

 8.1 Der RH konnte in den Rechnungsabschlüssen der drei überprüften Län-
der sechs unterschiedliche Arten von Verbindlichkeiten feststellen:

Rechnungswesen

Tabelle 4:  unterschiede bei der Erstellung einer Vermögensrechnung in den Ländern 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Kärnten Niederösterreich Tirol

Vermögensrechnung enthält eine 
bilanzielle Übersicht ja ja nein

Quelle: RH
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 8.2 Die unterschiedlichen Schuldenarten in den Rechnungsabschlüssen 
erschwerten eine Analyse der tatsächlichen Verschuldenssituation. Der 
RH empfahl, eine Bereinigung der derzeit unübersichtlichen Darstellung 
der Verbindlichkeiten unverzüglich in Angriff zu nehmen und mög-
lichst die Begriffsdefinitionen des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG)15 
zu übernehmen.

 8.3	Das	Land	Niederösterreich	führte	aus,	dass	es	verschiedenen	Arten	von	
Verbindlichkeiten	gäbe	und	dass	gegen	eine	einheitliche	Darstellung	kein	
Einwand	bestehe.	Diese	könne	sich	jedoch	nicht	auf	eine	bloße	Über
nahme	des	BHG	beschränken.	

 8.4 Der RH erachtete es im Sinne der Harmonisierung des Rechnungswe-
sens als zweckmäßig, einheitliche Definitionen für die verschiedenen 
Arten von Verbindlichkeiten festzulegen und anzuwenden. 

15 Gemäß § 65 Abs. 1 BHG sind Finanzschulden alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die 
zu dem Zweck eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu ver-
schaffen. Nach § 65 Abs. 3 BHG sind als Finanzschulden ferner Geldverbindlichkeiten 
des Bundes aus Rechtsgeschäften zu behandeln, 1. aufgrund derer ein Dritter die Leistung 
von Ausgaben des Bundes nach Maßgabe ihrer Fälligkeit übernimmt und der Bund die-
sem die Ausgaben erst nach Ablauf des Finanzjahres, in dem die Ausgaben durch den 
Bund zu leisten waren, zu ersetzen hat oder 2. die zwar nicht zu dem im Abs. 1 ange-
führten Zweck abgeschlossen werden, bei denen aber dennoch dem Bund außergewöhn-
liche Finanzierungserleichterungen dadurch eingeräumt werden, dass die Fälligkeit der 
Gegenleistung des Bundes auf einen mehr als zehn Jahre nach dem Empfang der Leis-
tung gelegenen Tag festgesetzt oder hinausgeschoben wird, wobei sich die Fälligkeit im 
Falle der Erbringung der Gegenleistung in mehreren Teilbeträgen nach der Fälligkeit des 
letzten Teilbetrages richtet.

Rechnungswesen

Tabelle 5:  unterschiede bei der Darstellung von Verbindlichkeiten in den Ländern 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Kärnten Niederösterreich Tirol

Finanzschulden im engeren Sinn ja ja ja

Weitergegebene Darlehen ja nein nein

Sonstige Rückzahlungsverpflichtungen ja nein nein

Innere Anleihen nein ja nein

Ausgeborgte Fondsmittel nein nein ja

Sonstige Schulden ja ja ja

Quelle: RH
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Nicht fällige Verwaltungsschulden

 9.1 Mit den nicht fälligen Verwaltungsschulden werden— anders als mit den 
Schulden in TZ 8 — Finanzierungsverpflichtungen für künftige Finanz-
jahre (bspw. Finanzierungszusagen, Leasingverpflichtungen) darge-
stellt. Deren Darstellung in den Rechnungsabschlüssen der überprüf-
ten Länder war unterschiedlich. Wie der RH feststellte, wurden sie in 
Kärnten und Niederösterreich auf der Passivseite und auf der Aktiv-
seite der Vermögensübersicht (Position Aktive Rechnungsabgrenzung) 
ausgewiesen. Tirol wies sie—  im Gegensatz zu Kärnten und Nieder-
österreich — unvollständig aus.

Der Begriff der nicht fälligen Verwaltungsschulden wurde zudem unter-
schiedlich interpretiert. Kärnten wies darunter Leasingverbindlichkeiten 
einschließlich Zinsen aus, während Niederösterreich derartige Sonder-
finanzierungen ohne Zinsen darstellte.

 9.2 Der RH empfahl den Ländern Kärnten und Niederösterreich, nicht 
fällige Verwaltungsschulden, die Vorbelastungen im Sinne von § 45 
Abs. 1 BHG16 sind, nicht in der Bilanz (Vermögensübersicht), sondern 
— wie in § 17 Abs. 2 Z 5 der VRV ohnehin vorgesehen — in einem 
eigenen Nachweis auszuweisen. Die aktivseitige Darstellung von nicht 
fälligen Verwaltungsschulden unter der Position Aktive Rechnungs-
abgrenzung sollte jedenfalls unterbleiben.

Verpflichtungen aus Sonderfinanzierungen (bspw. Leasingfinanzie-
rungen), die die Länder ebenfalls als nicht fällige Verwaltungsschul-
den darstellten, trugen hingegen Merkmale von Finanzschulden, da 
sie die Kriterien von § 65 Abs. 3 BHG erfüllten. Der RH empfahl daher, 
Sonderfinanzierungen in einem eigenen Nachweis auszuweisen, aus 
dem neben den jährlichen Annuitäten auch das ausstehende Kapital, 
Zinsen, Tilgungen, Kautionen und sonstige mit der Finanzierung in 
Verbindung stehende Ausgaben (Nebenkosten) ersichtlich sind. Eine 
Gliederung nach Einzelprojekten würde nach Ansicht des RH den Infor-
mationsgehalt des Nachweises zusätzlich erhöhen.

 9.3	(1)	Das	Land	Kärnten	teilte	mit,	es	werde	die	Anregung	des	RH	gerne	
aufgreifen	und	die	Verbindlichkeiten	des	Landes	aus	Sonderfinanzie
rungen	zukünftig	als	zusätzliche	Anlage	zum	Rechnungsabschluss	dar
stellen.

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	der	Empfeh
lung,	nicht	fällige	Verwaltungsschulden	in	einem	eigenen	Nachweis	dar
16 Vorbelastungen sind Verpflichtungen, zu deren Erfüllung in mehreren Finanzjahren 

oder zumindest in einem folgenden Finanzjahr Ausgaben zu leisten sind.

Rechnungswesen
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zustellen,	bereits	entsprochen.	Das	Land	Niederösterreich	lege	dem	Land
tag	außerdem	jährlich	einen	umfangreichen	Leasingbericht	vor.	Seiner	
Ansicht	nach	seien	Leasingverbindlichkeiten	mit	Finanzschulden	nicht	
vergleichbar.	Leasingraten	seien	im	Grunde	—	ähnlich	wie	Mieten	—	Ent
gelte	für	die	Überlassung	der	Nutzung	an	einem	Leasingobjekt.	

Zur	Darstellung	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	merkte	das	Land	
Niederösterreich	an,	dass	die	VRV	keine	diesbezüglichen	Regelungen	
enthalte.	Daher	sei	die	vom	Land	Niederösterreich	gewählte	Darstellung	
zulässig.	Die	Darstellung	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	sei	im	
Sinne	einer	aussagekräftigen	Vermögensrechnung	sinnvoll.	

Da	bei	einer	Aufnahme	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	in	den	
Vermögensnachweis	eine	aktivseitige	Abgrenzung	erfolgen	müsse,	werde	
das	Land	Niederösterreich	diese	Abgrenzung	künftig	nicht	mehr	unter	
Aktive	Rechnungsabgrenzung,	sondern	unter	einer	eigenen	Post	„Wert
berichtigungen	aus	zukünftigen	Verpflichtungen“	vornehmen.	

 9.4 Der RH wies gegenüber Niederösterreich darauf hin, dass nicht nur 
Leasingfinanzierungen, sondern sämtliche Sonderfinanzierungen (also 
bspw. auch Forderungseinlösemodelle) in einen Nachweis zum Rech-
nungsabschluss aufzunehmen sind und dass Verpflichtungen aus Son-
derfinanzierungen Merkmale von Finanzschulden tragen, da sie die in 
§ 65 Abs. 3 BHG genannten Kriterien erfüllen.

Ein aktivseitiger Ausgleich für nicht fällige Verwaltungsschulden unter 
einer eigenen Post „Wertberichtigungen aus zukünftigen Verpflichtungen“ 
wäre jedenfalls der bisherigen Darstellung unter „Aktive Rechnungsab-
grenzung“ vorzuziehen, wenngleich der RH weiterhin die Ansicht ver-
trat, dass nicht fällige Verwaltungsschulden nicht in der Bilanz darge-
stellt werden sollten.  

Reformbedarf

 10.1 (1) Wichtige Begriffe bzw. Bereiche des Rechnungswesens, wie etwa 
die Begriffe „nicht fällige Verwaltungsschulden“ (siehe auch TZ 9), 
„Finanzschulden“ (siehe auch TZ 8) oder „Rücklagen“ sind in der VRV 
nicht definiert. Dies eröffnete Interpretationsmöglichkeiten für die Län-
der und führte in weiterer Folge dazu, dass die Rechnungsabschlüsse 
nicht ausreichend transparent und vergleichbar waren. Andererseits 
legten die überprüften Länder den in der VRV definierten Begriff der 
Förderungen unterschiedlich aus. Dies hatte zur Folge, dass gesamt-
staatlich gesehen keine vergleichbaren und aussagekräftigen Infor-

Rechnungswesen
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mationen über die Förderungsausgaben zur Verfügung standen (siehe 
näher für Kärnten: TZ 32, Niederösterreich: TZ 50, Tirol: TZ 71).

(2) In den RH–Berichten zur Haushaltsstruktur der Länder sowie zur 
Haushaltsstruktur der Stadt Wien17 hatte der RH eine Reform des Rech-
nungswesens der Länder empfohlen. In Hinblick auf die Zielsetzungen 
des Rechnungswesens, nämlich eine getreue Darstellung der Vermögens–, 
Finanz– und Ertragslage zu geben, lauteten seine Empfehlungen darin 
zusammengefasst wie folgt:

1.  Aussagefähigkeit und Transparenz des Rechnungswesens erreichen 
durch:

–  Vergleichbarkeit von Datengrundlagen, Einheitlichkeit von Begriffen, 
Abgrenzungskriterien, Kontierung und Verbuchungspraxis,

–  aufgabenbezogene Konsolidierbarkeit der Gebietskörperschaften,

–  übersichtliche Darstellung von ökonomischen Sondereffekten in 
Abgrenzung zur laufenden Haushaltsführung;

2.  Wiedergabe der wahren finanziellen Lage und der Entwicklung der 
Haushalte erreichen durch:

–  Abbildung der laufenden Haushaltserfolge unter Einbeziehung von 
nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen,

–  Ergebnisdarstellung auch unter Einbeziehung ausgegliederter Einheiten, 
sachgerechte Bewertung von Vermögensbeständen und Fortschrei-
bung der Wertentwicklung;

3. Vollständigkeit des Rechnungswesens erreichen durch:

–  Darstellung von Belastungen bzw. Verbindlichkeiten zukünftiger 
Rechnungsjahre sowie von Leasingfinanzierungen, Sonderfinanzie-
rungsformen und Wohnbauförderung,

–  Überblick über ausgegliederte Einheiten (Nicht–Marktteilnehmer mit 
öffentlichen Aufgaben) bezüglich Ergebnis– und Vermögensrech-
nung und Verbindlichkeiten.

17 Berichte zur Haushaltsstruktur der Länder: Reihe Burgenland 2009/4, Kärnten 2009/5, 
Niederösterreich 2009/4, Oberösterreich 2009/5, Salzburg 2009/3, Steiermark 2009/4, 
Tirol 2009/3, Vorarlberg 2009/3, Wien 2010/6

Rechnungswesen
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 10.2 Der RH empfahl den drei überprüften Ländern in diesem Zusammen-
hang erneut, sich auf eine Vorgangsweise zur Weiterentwicklung ihres 
Rechnungswesens im Sinne einer integrierten Vermögens–, Finanz– und 
Erfolgsrechnung zu verständigen und sich diesbezüglich sowohl unter-
einander als auch mit dem Bund abzustimmen. Dies auch deshalb, um 
eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage des Gesamt-
staates zu erhalten. Insbesondere wies der RH darauf hin, dass für einen 
aussagekräftigen Gesamtüberblick über die Ertrags–, Vermögens– und 
Finanzlage eines Landes auch die Berücksichtigung von ausgegliederten 
Einheiten in den Rechnungsabschlüssen im Sinne einer Konsolidierung 
erforderlich ist.

 10.3	Das	Land	Niederösterreich	führte	aus,	dass	es	für	eine	Erweiterung	und	
Verbesserung	der	VRV	im	Sinne	der	Erhöhung	der	Vergleichbarkeit	und	
Transparenz	eintrete.	Eine	Konsolidierung	ausgegliederter	Einheiten	sei	
auch	in	der	Haushaltsrechtsreform	des	Bundes	nicht	vorgesehen.	Für	die	
Darstellung	der	ausgegliederten	Einheiten	in	den	Rechnungsabschlüssen	
bestehe	derzeit	keine	rechtliche	Grundlage.	Es	gäbe	keine	hinreichenden	
Gründe,	die	 in	der	Hoheitsverwaltung	angewandte	Kameralistik	über	
Bord	zu	werfen.

 10.4 Der RH erwiderte, dass das neue Haushaltsrecht des Bundes zwar keine 
vollkonsolidierte Bilanz vorsieht, sehr wohl jedoch ausgegliederte Ein-
heiten mittels der „At equity–Methode“ integriert. Mit dieser Methode 
wird die Entwicklung des anteiligen Eigenkapitals in der Bilanz abge-
bildet.

 11.1 Die drei Länder führten im Rechnungsquerschnitt18 das administra-
tive Jahresergebnis zumeist mit Null an, obwohl tatsächlich Abgänge 
bestanden. Der ausgeglichene Haushalt kam dadurch zustande, weil 
nach den Vorgaben der VRV Schuldaufnahmen, die einen ausgaben-
seitigen Fehlbetrag ausglichen, als Einnahmen zu verbuchen waren 
(siehe dazu TZ 5). Darüberhinaus machten die Länder Kärnten und 
Tirol — im Gegensatz zu Niederösterreich — von der in der VRV vor-
gesehenen Möglichkeit Gebrauch, den Überschuss oder Abgang eines 
Finanzjahres im folgenden bzw. zweitfolgenden Finanzjahr zu ver-
rechnen (Abwicklung des Überschusses bzw. Abgangs der Vorjahre). 
Die Jahresergebnisse dieser beiden Länder enthielten daher insoweit 
periodenfremde Werte.

18 Der Rechnungsquerschnitt fasst die Ergebnisse der laufenden Gebarung, der Vermö-
gensgebarung (ohne Finanztransaktionen) und der Finanztransaktionen zusammen 
und gibt einen Überblick über den Gesamthaushalt.

Grundlagen

Vergleich der finanziellen Lage

Rechnungswesen
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 11.2 Für einen Vergleich der drei Länder waren daher Anpassungen nötig: 
Um den tatsächlichen Abgang bzw. Überschuss der Finanzjahre 2005 
bis 2010 länderübergreifend analysieren und vergleichen zu können, 
verminderte der RH das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene admi-
nistrative Jahresergebnis um die neu aufgenommenen Finanzschulden 
und grenzte periodenrein ab (d.h. er bereinigte das Jahresergebnis soweit 
erforderlich um die Abwicklung der Abgänge bzw. Überschüsse der 
Vorjahre und des laufenden Jahres). Das so ermittelte Ergebnis wurde 
vom RH als vereinheitlichtes Jahresergebnis bezeichnet. Es stellt einen 
rechnerischen Hilfswert dar, um die Jahresergebnisse der Länder ver-
gleichen zu können. Die detaillierte Berechnung ist in den Anhängen 1 
(Kärnten), 2 (Niederösterreich) und 3 (Tirol) dargestellt.

Der Primärsaldo entspricht dem vereinheitlichten Jahresergebnis berei-
nigt um die Zinsausgaben.19 Der Primärsaldo gibt Aufschluss über die 
Auswirkungen der aktuellen Budgetpolitik auf die zukünftige Entwick-
lung der öffentlichen Finanzen.

Das Ergebnis der laufenden Gebarung20 und der Vermögensgeba-
rung21 (ohne finanzielle Transaktionen) zeigt die Eigenfinanzierungs-
kraft eines Landes. Die Eigenfinanzierungsquote dient dementspre-
chend der Einschätzung des Eigenfinanzierungspotenzials. Werte über 
100 % bedeuten, dass Mittel für Investitionen, Schuldentilgungen oder 
zum Aufbau von Rücklagen zur Verfügung stehen. Erreicht das Land 
keine hundertprozentige Deckung (d.h. die Eigenfinanzierungsquote ist 
unter 100 %), müssen Ausgaben über Finanztransaktionen (bspw. durch 
Darlehensaufnahmen oder Rücklagenentnahmen) finanziert werden.

 11.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	der	Netto–Abgang	
(=	Netto–Neuverschuldung)	für	Vergleiche	besser	geeignet	als	das	ver
einheitlichte	 Jahresergebnis,	 weil	 letzteres	 durch	 die	 jährlich	 stark	
schwankenden	Tilgungszahlungen	wesentlich	beeinflusst	sei.	Für	Län
dervergleiche	sollte	nach	Meinung	des	Landes	Niederösterreich	aus
schließlich	der	Netto–Abgang	herangezogen	werden.

19 bei Kärnten: ohne sonstige Rückzahlungsverpflichtungen
20 Die laufende Gebarung enthält einnahmenseitig u.a. die eigenen Steuern, Ertragsanteile, 

Einnahmen aus Leistungen, Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit sowie 
laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts; ausgabenseitig wer-
den u.a. die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge, Verwaltungs– 
und Betriebsaufwand, Zinsen für Finanzschulden sowie laufende Transferzahlungen an 
Träger des öffentlichen Rechts erfasst.

21 Die Vermögensgebarung enthält einnahmenseitig u.a. die Veräußerung von unbeweg-
lichem Vermögen, die Veräußerung von beweglichem Vermögen und Kapitaltransferzah-
lungen von Trägern des öffentlichen Rechts; ausgabenseitig werden u.a. der Erwerb von 
unbeweglichem Vermögen, der Erwerb von beweglichem Vermögen und Kapitaltrans-
ferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts erfasst.
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 11.4 Nach Ansicht des RH sind beide Kennzahlen relevant, je nachdem ob 
die Tilgungen in die Betrachtung einbezogen werden oder nicht. Der 
RH sah in der ausschließlichen Netto–Darstellung keinen Vorteil, weil 
Darlehenstilgungen für die Länderhaushalte eine beträchtliche Aus-
gabenposition darstellen. Er nahm aber für Niederösterreich die Dar-
stellung der Netto–Abgänge als zusätzliche Information in TZ 44 auf. 

 12.1 (1) Die Tabelle 6 stellt die Einnahmen und Ausgaben, das vereinheit-
lichte Jahresergebnis, den Primärsaldo und das öffentliche Defizit 
(„Maastricht“) der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol im 
Jahr 2010 sowie deren Veränderung im Zeitraum 2005 bis 2010 dar:

Die Haushalte der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol wiesen 
im Jahr 2010 negative Ergebnisse auf.

(2) Die Betrachtung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 
für den Zeitraum 2005 bis 2010 (Abbildung 1) zeigte, dass in den drei 
Ländern die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei den Ausga-

Jahresergebnisse

Vergleich der finanziellen Lage

Tabelle 6: Jahresergebnisse der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol 2010

Kärnten Niederösterreich Tirol

in Mill. EUR1
Veränderung 
2005/2010

in %
in Mill. EUR1

Veränderung 
2005/2010

in %
in Mill. EUR1

Veränderung 
2005/2010

in %

Einnahmen2 2.266,93 + 19,8 7.040,7 + 14,1 2.791,8 + 20,5

Ausgaben 2.457,13 + 25,5 7.678,7 + 18,7 2.959,2 + 25,0

Vereinheitlichtes Jah res 
ergebnis – 190,2 – 187,2 – 638,0 – 115,8 – 110,5 – 118,4

Vereinheitlichtes Jah res
ergebnis in % des BRP4 – 1,2 % – – 1,4 % – – 0,4 % –

Primärsaldo – 164,4 – 262,0 – 548,6 – 133,8 – 106,9 – 115,1

Primärsaldo  
in % des BRP4 – 1,0 % – – 1,2 % – – 0,4 % –

Öffentliches Defizit 
(„Maastricht“)4 – 383,0 – 162,1 – 663,5 – 488,7 – 4,9 – 105,1

Eigenfinanzierungsquote 97,9 %3 – 94,4 % – 99,0 % –

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung
3 ohne Berücksichtigung eines Forderungsverzichts in Höhe von 585,9 Mill. EUR (2010)
4 Stand September 2011
5 Bruttoregionalprodukt (ab 2009 Prognosewerte)

Quellen: Ämter der Landesregierungen, RH
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ben höher war als bei den Einnahmen (siehe dazu TZ 27, 28: Kärnten; 
TZ 45, 46: Niederösterreich; TZ 66, 67: Tirol):

 12.2 Der RH wies darauf hin, dass die jährlichen Ausgabensteigerungen von 
durchschnittlich 4,6 % (Kärnten und Tirol) bzw. 3,5 % (Niederöster-
reich) weit über den jährlichen Einnahmenzuwächsen (3,7 % Kärnten, 
2,7 % Niederösterreich, 3,8 % Tirol) lagen und mittel– bis langfristig 
nicht finanzierbar sind. Auch kann nach Ansicht des RH aufgrund 
der jüngsten Wirtschaftsprognosen nicht mit so hohen konjunkturell 
bedingten Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen gerechnet werden, 
um die Finanzierungslücken (teilweise) zu schließen. Der RH empfahl 
den überprüften Ländern, insbesondere aber Kärnten und Niederöster-
reich, Maßnahmen zu ergreifen, die das Haushaltsgleichgewicht nach-
haltig wieder herstellen. Da die fiskalpolitischen Gestaltungsmöglich-
keiten der Länder einnahmenseitig stark eingeschränkt sind, ist daher 
das Hauptaugenmerk auf ausgabenreduzierende Maßnahmen zu legen.

 12.3	(1)	Das	Land	Kärnten	teilte	mit,	auch	in	Zukunft	sei	geplant,	allfäl
lige	Mehreinnahmen	(insbesondere	aus	Steuererträgnissen)	zur	Absen
kung	des	Defizits	zu	verwenden.
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Kärnten Niederösterreich Tirol
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Quellen: Rechnungsabschlüsse, RH

Abbildung 1:  Durchschnittliche Wachstumsraten der Einnahmen und Ausgaben im 
Zeitraum 2005 bis 2010

Einnahmen Ausgaben
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(2)	Das	Land	Niederösterreich	zeigte	in	seiner	Stellungnahme	auf,	dass	
es	nur	endfällige	Darlehen	aufgenommen	habe,	deren	Tilgungen	hohe	
Schwankungen	aufwiesen.	Darüber	hinaus	habe	Niederösterreich	sämt
liche	Krankenanstalten	in	den	Landeshaushalt	integriert,	deren	Abgänge	
und	Schuldaufnahmen	im	Rechnungsabschluss	enthalten	seien.	Kärnten	
und	Tirol	hätten	hingegen	die	Krankenanstalten	in	Gesellschaften	ausge
gliedert,	deren	Schulden	nicht	in	den	Rechnungsabschlüssen	aufschienen.	

 12.4 Der RH erinnerte daran, dass auch er wiederholt auf den Umstand 
hingewiesen hat, dass Niederösterreich die Gebarung der Krankenan-
stalten im Landeshaushalt darstellte. Soweit es die Datenlage zuließ, 
berücksichtigte der RH auch die Organisationsformen in den beiden 
anderen überprüften Ländern. Bspw. war auch die Verpflichtung des 
Landes Kärnten zur Abdeckung von Darlehen der Landeskrankenan-
stalten–Betriebsgesellschaft (KABEG) im Rechnungsabschluss als nicht 
fällige Verwaltungsschuld ausgewiesen. 

 13.1 (1) Das vereinheitlichte Jahresergebnis verschlechterte sich im Zeit-
raum 2005 bis 2010 in Kärnten um 187,2 %, in Niederösterreich um 
115,8 % und in Tirol um 118,4 % (Tabelle 6).

(2) Der Primärsaldo der Haushalte von Kärnten, Niederösterreich und 
Tirol war im Zeitraum 2005 bis 2010 durchgehend negativ (Kärnten 
2010: – 164,4 Mill. EUR; Niederösterreich 2010: – 548,6 Mill. EUR; 
Tirol 2010: – 106,9 Mill. EUR).

Abbildung 2 stellt den Primärsaldo in % des BRP im Zeitraum 2005 
bis 2010 dar:

Vergleich der finanziellen Lage
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Von 2005 bis 2009 verschlechterte sich der negative Primärsaldo des 
Landes Kärnten von – 0,3 % des BRP auf – 1 % des BRP, jener des 
Landes Tirol von – 0,2 % des BRP auf – 0,5 % des BRP. Während Tirol 
den Wert für 2010 gegenüber 2009 bereits wieder verbessern konnte 
(2010: – 0,4 %), war dies in Kärnten nicht der Fall (2010: – 1 %). In 
Niederösterreich unterlag der Primärsaldo v.a. aufgrund unterschiedlich 
hoher Tilgungen starken Schwankungen. Der Primärsaldo verschlech-
terte sich von – 0,6 % des BRP im Jahr 2005 auf – 1,2 % des BRP im 
Jahr 2010 und war im gesamten Betrachtungszeitraum schlechter als 
in den beiden anderen Ländern.

 13.2 Der negative Primärsaldo in den überprüften Ländern im Zeitraum 2005 
bis 2010 bedeutete, dass diese Länder nicht nur den Zinsaufwand, son-
dern auch operative Ausgaben durch weitere Schulden finanzieren 
mussten.

 13.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	dass	die	Darstellung	durch	Dar
lehenstilgungen	in	den	Jahren	2006	und	2008	i.H.v.	450	Mill.	EUR	
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Abbildung 2: Primärsaldo in % des BRP
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bzw.	281	Mill.	EUR	verzerrt	werde.	Der	Primärsaldo	sei	für	die	Dar
stellung	der	budgetären	Entwicklung	nicht	geeignet.	Da	der	Saldo	der	
laufenden	Gebarung	im	Prüfungszeitraum	immer	positiv	gewesen	sei,	
werde	der	Ansicht	des	RH,	dass	nicht	nur	der	Zinsaufwand,	sondern	
auch	operative	Ausgaben	durch	weitere	Schulden	finanziert	werden	
müssten,	widersprochen.

 13.4 Der RH verwies auf die Unterschiede zwischen dem Primärsaldo, der 
die Darlehenstilgungen miteinbezieht, und dem Saldo der laufenden 
Gebarung, der Tilgungen nicht berücksichtigt. Da Darlehenstilgungen 
für die Länderhaushalte eine beträchtliche Ausgabenposition darstell-
ten, sollten diese in die Betrachtung einbezogen werden. Der Primär-
saldo22 ist im Übrigen eine im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 
und in der Finanzstatistik häufig verwendete Kennzahl23, die Auskunft 
über die Auswirkungen der aktuellen Budgetpolitik auf die zukünftige 
langfristige Entwicklung der öffentlichen Finanzen gibt.

Aufgabenbereiche

 14.1 Die einzelnen Voranschlagsansätze werden in Anlehnung an das von 
den Vereinten Nationen empfohlene Schema für Zwecke der Vergleich-
barkeit einem oder mehreren Aufgabenbereichen zugeordnet. Abbil-
dung 3 gibt einen Überblick über die Ausgabenentwicklung der drei 
Länder auf Basis der Aufgabenbereiche:

22 Definition siehe FN 3
23 siehe bspw. Österreichischer Staatsschuldenausschuss: Bericht über die öffentlichen 

Finanzen, Wien 2010; Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung: WIFO Monats-
berichte 4/2005, Wien 2005; Österreichische Nationalbank: Eurosystem, Fiskalindika-
toren laut Maastricht, Wien 2012 (auf www.oenb.at)

Ausgaben

Vergleich der finanziellen Lage
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Kärnten

Niederösterreich

Tirol

Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)

Land– und Forstwirtschaft1

Energiewirtschaft
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Sonstiger Verkehr
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Übrige Hoheitsverwaltung
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Abbildung 3:  Ausgabenentwicklung der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol im 
 Zeitraum 2005 bis 2010 auf Basis der Aufgabenbereiche
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1  Der Rückgang bei Land– und Forstwirtschaft in Tirol ist vor allem auf eine hohe Ausgangsbasis im Jahr 2005 durch Ein
malzahlungen aufgrund einer Hochwasserkatastrophe zurückzuführen. Bereinigt man die Ausgabenentwicklung um diese 
Zahlungen, ergab sich für Tirol eine Steigerung von rd. 19,4 %.

Quellen: Ämter der Landesregierungen, RH
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Die Aufgabenbereiche Erziehung und Unterricht, Gesundheit, For-
schung und Wissenschaft, Soziale Wohlfahrt, Kunst und Kultur und 
Dienstleistungen wiesen in allen drei Ländern teils beträchtliche Aus-
gabensteigerungen auf.

Der Aufgabenbereich Dienstleistungen wuchs in Kärnten (+ 111 %) und 
Niederösterreich (+ 77 %) besonders stark. In Kärnten war dies vor 
allem auf die Erhöhung der Beiträge des Landes zum Schuldendienst der 
KABEG zurückzuführen (2005: 59,6 Mill. EUR, 2010: 124,4 Mill. EUR). 
In Niederösterreich waren es vor allem die Ausgaben für Landeskli-
niken (ohne chronischen Bereich und Investitionen); sie stiegen auf-
grund der Übertragung von Gemeindespitälern in den Landeshaushalt 
von 890,2 Mill. EUR im Jahr 2005 auf 1,9 Mrd. EUR im Jahr 2010 an 
(siehe näher für Kärnten TZ 30, Niederösterreich TZ 48, Tirol TZ 69).

 14.2 Die Aufgabenbereiche mit hohen Ausgabensteigerungen (Erziehung 
und Unterricht, Gesundheit, Forschung und Wissenschaft, Soziale 
Wohlfahrt, Kunst und Kultur, Dienstleistungen) trugen maßgeblich zu 
den hohen Wachstumsraten der Gesamtausgaben in den drei Ländern 
bei und stellen nach Ansicht des RH wichtige Ansatzpunkte für die 
Konsolidierungsmaßnahmen dar.

 14.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreichs	sollten	die	Bereiche	
Erziehung	und	Unterricht	sowie	Forschung	und	Wissenschaft	auch	in	
Konsolidierungsphasen	von	Einsparungen	ausgenommen	werden.

 14.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass auch die Bereiche 
Erziehung und Unterricht sowie Forschung und Wissenschaft nicht gene-
rell von Konsolidierungsüberlegungen ausgenommen werden sollten. 
Vielmehr sollten die unterschiedlichen Ausgaben nach ihrer Bedeutung 
für künftige Wachstumschancen differenziert werden. Da rüber hinaus 
verwies der RH auf TZ 121, wo er die Einbettung der Konsolidierung 
in eine wirtschaftspolitische Gesamtstrategie (die forschungs– und wis-
sensbasiert sein kann) empfiehlt.

Pflicht– und Ermessensausgaben

 15.1 Bei den Pflichtausgaben handelt es sich — im Gegensatz zu Ermessens-
ausgaben — um Ausgaben, zu deren Leistung das Land aufgrund von 
gesetzlichen Bestimmungen dem Grunde und der Höhe nach verpflich-
tet ist. Die Unterscheidung in Pflicht– und Ermessensausgaben ist des-
halb von Bedeutung, weil bei den Pflichtausgaben Konsolidierungs-
maßnahmen zumeist nur in Verbindung mit der Änderung gesetzlicher 
Bestimmungen erfolgen können.

Vergleich der finanziellen Lage
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 15.2 Die Länder Kärnten und Tirol wiesen einen besonders hohen Anteil an 
Pflichtausgaben auf (Kärnten: rd. 84 %, Tirol: rd. 80 %). Dies schränkt 
die Flexibilität im Budgetvollzug ein und kann vor allem dann nach-
teilig sein, wenn es darum geht, rasch wirksame Konsolidierungsmaß-
nahmen zu setzen (siehe näher zu Kärnten TZ 31, Niederösterreich 
TZ 49, Tirol TZ 70).

 16.1 Die Vermögensübersichten der Länder enthielten jeweils den Gesamt-
betrag der Schulden und Finanzierungsverpflichtungen für künftige 
Jahre. Dieser setzte sich aus den Finanzschulden, den inneren Anlei-
hen (nur in Niederösterreich), den nicht fälligen Verwaltungsschulden 
und den sonstigen Schulden zusammen.

In Tabelle 7 sind die Schulden und Finanzierungsverpflichtungen der 
drei Länder mit Ende 2010 dargestellt sowie die Erhöhung der Schul-
denstände in % von 2005 bis 2010. Die nicht fälligen Verwaltungs-
schulden beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen.

Schulden

Vergleich der finanziellen Lage

Abbildung 4:  Verteilung der Pflicht– und Ermessensausgaben der Länder Kärnten,  
Niederösterreich und Tirol, 2010
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Quellen: Ämter der Landesregierungen, RH
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 16.2 Die detaillierte Untergliederung der Finanzschulden und der nicht fäl-
ligen Verwaltungsschulden erfolgt für Kärnten in den TZ 38, 39, für 
Niederösterreich in den TZ 57, 58 und für Tirol in den TZ 79, 83.

 16.3	Das	Land	Niederösterreich	führte	in	seiner	Stellungnahme	aus,	dass	die	
Darstellung	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	in	den	einzelnen	
Ländern	unterschiedlich	und	ein	Vergleich	der	nicht	fälligen	Verwal
tungsschulden	problematisch	sei.	Niederösterreich	würde	als	einziges	
Bundesland	Zusagen	 im	Bereich	der	Wohnbauförderung	und	 innere	
Anleihen	ausweisen.

 16.4 Der RH entnahm die Darstellung der Schulden und Finanzierungsver-
pflichtungen dem Rechnungsabschluss des Landes Niederösterreich 
(Nachweis Vermögensstand). Die gewählte Darstellungsform gibt einen 
Gesamtüberblick je Land. Ein Vergleich der nicht fälligen Verwaltungs-
schulden war schon deshalb nicht möglich, weil Tirol, wie in TZ 83 
dargestellt, diese nicht vollständig auswies.  
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Tabelle 7:  schulden und finanzierungsverpflichtungen der Länder Kärnten, Niederöster
reich und Tirol im Jahr 2010

Kärnten Niederösterreich Tirol

in Mill. EUR1
Veränderung 
2005/2010

in %
in Mill. EUR1

Veränderung 
2005/2010

in %
in Mill. EUR1

Veränderung 
2005/2010

in %

Gesamtbetrag der 
Schul  den und Finan zie
rungsverpflichtungen 
laut Vermögens übersicht 3.440,2 + 78,6 13.133,0 + 44,8 441,1 + 59,4

davon Finanzschulden 1.424,82 + 109,5 3.962,0 + 135,8 234,0 + 120,1
 Innere Anleihen – – 1.326,7 – 12,6 – –
  Nicht fällige Ver-

wal tungsschulden 1.875,2 + 66,3 6.476,6 + 40,3 1,4 k.A.

 Sonstige Schulden 140,2 + 18,3 1.367,7 + 8,9 205,7 + 20,6

Finanzschulden in % 
des BRP3 8,8 %2 – 9,0 % – 0,9 % –

Finanzschulden in EUR 
pro Einwohner 2.548,3 + 109,5 2.458,1 + 130,4 330,5 + 114,7

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 einschließlich weitergegebener Darlehen
3 Bruttoregionalprodukt (ab 2009 Prognosewerte)

Quellen: Ämter der Landesregierungen, Statistik Austria, RH
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 17.1 (1) Im Zeitraum 2005 bis 2010 stiegen die Finanzschulden der drei Län-
der signifikant (Kärnten: + 109,5 %; Niederösterreich: + 135,8 %; Tirol: 
+ 120,1 %); Ende 2010 lagen sie in Kärnten bei rd. 1.424,8 Mill. EUR 
und in Niederösterreich bei rd. 3.962,0 Mill. EUR. Die Finanzschul-
den von Tirol waren im Vergleich dazu weitaus niedriger, sie betru-
gen Ende 2010 rd. 234,0 Mill. EUR.

Im Jahr 2005 betrugen die Finanzschulden von Kärnten noch 4,9 % 
des BRP, von Niederösterreich 4,5 % des BRP und von Tirol 0,5 % des 
BRP; im Jahr 2010 waren die Finanzschulden24 von Kärnten bereits 
auf einen Wert von 8,8 % des BRP und jene von Niederösterreich auf 
9,0 % des BRP angestiegen. Der Finanzschuldenstand von Tirol war 
mit 0,9 % des BRP im Jahr 2010 im Beobachtungszeitraum zwar auch 
gestiegen, bewegte sich jedoch nach wie vor auf einem im Vergleich 
zu den beiden anderen Ländern niedrigen Niveau.

(2) Aufgrund des Anstiegs der Finanzschulden erhöhten sich auch die 
Finanzschulden je Einwohner. Die folgende Abbildung stellt für den 
Zeitraum 2005 bis 2010 den Anstieg der Finanzschulden je Einwoh-
ner dar:

24 einschließlich weitergegebener Darlehen
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Abbildung 5: Finanzschulden je Einwohner in Kärnten, Niederösterreich und Tirol
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Von 2005 bis 2010 erhöhten sich die Finanzschulden je Einwohner in 
Kärnten von 1.216 EUR auf 2.548 EUR (+ 109,5 %), in Niederösterreich 
von 1.067 EUR auf 2.458 EUR (+ 130,4 %) und in Tirol von 154 EUR 
auf 331 EUR (+ 114,7 %).

(3) Im selben Zeitraum erhöhten sich auch die nicht fälligen Verwaltungs-
schulden in Kärnten von 1.127,3 Mill. EUR auf 1.875,2 Mill. EUR (+ 66,3 %) 
und in Niederösterreich von 4.615,1 Mill. EUR auf 6.476,6 Mill. EUR 
(+ 40,3 %).

Tirol wies seit dem Jahr 2008 unter den nicht fälligen Verwaltungs-
schulden die Leasingverpflichtungen mit 1,4 Mill. EUR im Rechnungs-
abschluss aus. Der RH stellte allerdings weitere Verpflichtungen fest, 
die nicht ausgewiesen waren (TZ 83). Die Werte für Tirol waren daher 
unvollständig, ihre vollständige Höhe war während der Gebarungs-
überprüfung nicht feststellbar. Ein Vergleich der nicht fälligen Ver-
waltungsschulden der Länder war nicht möglich.

 17.2 Der RH empfahl den Ländern Kärnten und Niederösterreich, struktu-
rell und nachhaltig wirkenden Maßnahmen zur Erreichung einer aus-
geglichenen Budgetgebarung und Eindämmung der Neuverschuldung 
Priorität zu geben. Im Hinblick auf die Entwicklung in Tirol empfahl 
der RH dem Land Tirol, die gute finanzielle Situation des Landes nicht 
durch einen weiteren Schuldenanstieg zu gefährden.

 17.3	Das	 Land	 Niederösterreich	 teilte	 mit,	 dass	 es	 mit	 dem	 Budgetpro
gramm	2012	bis	2015	einen	Budgetpfad	vorgelegt	habe,	der	strukturell	
und	nachhaltig	wirkende	Maßnahmen	vorsehe,	um	die	Neuverschul
dung	jährlich	zu	senken	und	um	darüber	hinaus	auch	die	Schulden	
bis	2015	abzubauen.

 17.4 Der RH begrüßte, dass mit dem Budgetprogramm 2012 bis 2015 Kon-
solidierungsmaßnahmen beschlossen wurden.

 18 Die Tabelle 8 stellt den Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen) der 
überprüften Länder im Jahr 2010 sowie dessen Veränderung in % im 
Zeitraum 2005 bis 2010 dar:

Schuldendienst
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Im Jahr 2010 gab das Land Kärnten rd. 123,9 Mill. EUR für den Schul-
dendienst (Ausgaben für Zinsen und Tilgung von Finanzschulden ein-
schließlich weitergegebener Darlehen und sonstiger Rückzahlungs-
verpflichtungen) aus, das waren rd. 5,0 % der Gesamtausgaben des 
Landeshaushalts. In Niederösterreich belief sich der Schuldendienst 
aufgrund niedrigerer Tilgungen im Jahr 2010 auf rd. 168 Mill. EUR, das 
waren rd. 2,2 % der Gesamtausgaben; in Tirol auf rd. 59,2 Mill. EUR, 
das waren rd. 2,0 % der Gesamtausgaben.

 19.1 Die Rechnungsabschlüsse der überprüften Länder boten keinen voll-
ständigen Überblick über die Verbindlichkeiten der ausgegliederten 
Rechtsträger. 

Die weitestgehenden Informationen wies das Land Kärnten aus, das 
in den „Erläuterungen zum Rechnungsabschluss“ neben den Finanz-
schulden und den weitergegebenen Darlehen auch sonstige Rückzah-
lungsverpflichtungen darstellte (siehe dazu die Tabelle 18). Bei Letz-
teren handelte es sich um Darlehen, die ausgegliederte Rechtsträger 
am Kapitalmarkt aufgenommen hatten und für die Rückzahlungsver-
pflichtungen des Landes bestanden.

 19.2 Die Rechnungsabschlüsse der überprüften Länder gaben somit die 
wahre finanzielle Lage des Landes nicht vollständig wieder. Der RH 
empfahl, die Schulden unter Einbeziehung ausgegliederter Einheiten 
vollständig darzustellen, um eine umfassende Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage der überprüften Länder zu ermöglichen.

 19.3	Das	Land	Niederösterreich	führte	in	seiner	Stellungnahme	aus,	dass	es	
keine	Rückzahlungsverpflichtungen	für	Darlehen	ausgegliederter	Rechts
träger	übernommen	habe.	Niederösterreich	habe	als	einziges	Bundes

Schulden der ausge
gliederten Rechts
träger

Vergleich der finanziellen Lage

Tabelle 8: schuldendienst der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol im Jahr 2010

Kärnten Niederösterreich Tirol

in Mill. EUR1
Veränderung 
2005/2010

in %
in Mill. EUR1

Veränderung 
2005/2010

in %
in Mill. EUR1

Veränderung 
2005/2010

in %

Schuldendienst 123,9 + 47,7 168,4 – 60,3 59,2 256,6

Schuldendienst in % 
der Gesamt ausgaben 5,0 %2 – 2,2 % – 2,0 % –

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Die Höhe der Gesamtausgaben wurde bereinigt um einen Forderungsverzicht an die KABEG, weil dieser den Jahresvergleich 

verzerren würde.

Quellen: Ämter der Landesregierungen, RH
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land	die	Landeskliniken	im	Haushalt	vollständig	integriert,	während	
andere	Länder	ihre	Krankenanstalten	in	Gesellschaften	ausgegliedert	
hätten.	Laut	VRV	bestehe	keine	Verpflichtung	zur	Darstellung	ausge
gliederter	Rechtsträger.

 20.1 (1) Haftungen sind in der VRV als das Einstehen für eine gesetzlich 
oder vertraglich begründete Verpflichtung definiert.

In den Ländern Kärnten, Niederösterreich und Tirol bestanden zum 
31. Dezember 2010 Haftungen in folgender Höhe (Tabelle 9 gibt den 
jeweils zum 31. Dezember 2010 aushaftenden, verbürgten Darlehens-
betrag wieder):

(2) Im Jahr 2010 wies das Land Kärnten im Rechnungsabschluss Haf-
tungen von insgesamt rd. 20,4 Mrd. EUR aus. Allerdings waren im 
Haftungsnachweis Haftungen in Höhe von rd. 1,2 Mrd. EUR für ver-
äußerte Wohnbaudarlehen nicht enthalten, wie das Amt der Kärntner 
Landesregierung im April und Mai 2012 dem RH über Anfrage bekannt 
gab. Weiters ging aus diesen Mitteilungen hervor, dass die Haftungen 
zugunsten der Hypo Alpe–Adria–Bank AG und der Hypo Alpe–Adria–
Bank International AG mit Ende 2010 nicht rd. 18,8 Mrd. EUR, wie im 
Rechnungsabschluss ausgewiesen, sondern 19,8 Mrd. EUR betrugen.  

Die übrigen Haftungen des Landes bestanden überwiegend zugunsten 
der KABEG (1.315,9 Mill. EUR). Die Haftungen des Landes Kärnten 

Haftungen

Tabelle 9: Haftungen der Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Kärnten Niederösterreich Tirol2

in Mill. EUR1

Haftungen  
(Stand 31.12.2010) 22.612,2 11.944,0 8.013,3

davon  Haftungen zu gunsten 
der Hypo–Banken 19.771,4 5.910,8 7.880,0

Haftungen in EUR pro 
Einwohner 40.444 7.410 11.317

Haftung in % des BRP 139,6 % 27,1 % 32,3 %

Haftung in % der Gesamt
ausgaben des Landeshaushalts 743,1 % 155,9 % 270,8 %

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 Haftung des Landes Tirol im Wege der Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung

Quellen: Ämter der Landesregierungen, Rechnungsabschlüsse
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betrugen im Jahr 2010 mehr als das Siebenfache der Gesamtausga-
ben des Landes und waren höher als das BRP Kärntens (siehe TZ 87).

(3) Die Haftung des Landes Niederösterreich betrug im Jahr 2010 
rd. 11.944,0 Mill. EUR; davon entfielen rd. 5.910,8 Mill. EUR auf die 
HYPO NOE Gruppe Bank AG und die HYPO NOE Landesbank AG. Die 
übrigen Haftungen betrugen im Jahr 2010 mehr als 6 Mrd. EUR und 
betrafen vor allem veräußerte Wohnbaudarlehen und die NÖ Landes–
Beteiligungsholding. Die Gesamtsumme der Haftungen belief sich im 
Jahr 2010 auf etwa das Eineinhalbfache der Ausgaben des Landes-
haushalts und lag bei rd. 27 % des BRP (siehe TZ 88).

(4) Die Haftungen des Landes Tirol lagen im Jahr 2010 bei 
rd. 8.013,3 Mill. EUR, der überwiegende Teil davon, nämlich 
rd. 7.880,0 Mill. EUR entfiel auf die Hypo Tirol Bank AG. Diese Haf-
tung kommt für das Land Tirol erst nach einer Inanspruchnahme der 
Haftung der Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung zum Tra-
gen. Die Haftungen des Landes betrugen im Jahr 2010 mehr als das 
Zweieinhalbfache der Ausgaben des Landeshaushalts bzw. rund ein 
Drittel des BRP (siehe TZ 89).

(5) Im Jahr 2010 kam auf einen Einwohner von Kärnten im Durch-
schnitt ein Haftungsvolumen von rd. 40.444 EUR; in Niederösterreich 
waren es rd. 7.400 EUR. In Tirol betrug das Haftungsvolumen je Ein-
wohner im Jahr 2010 rd. 11.300 EUR.

 20.2 Der RH wies darauf hin, dass die von den drei Ländern übernommenen 
Haftungen im Überprüfungszeitraum die Ausgaben der Landeshaus-
halte (teilweise um ein Mehrfaches) überschritten. Besonders hoch 
waren dabei die Haftungen für die ehemaligen Landes–Hypotheken-
banken (siehe TZ 90). Ein Schlagendwerden auch nur eines Teils die-
ser Haftungen hätte nach Auffassung des RH schwerwiegende Aus-
wirkungen auf den jeweiligen Landeshaushalt zur Folge.

 20.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	habe	die	Hypo	NOE	
Gruppe	Bank	AG	keine	Staatshilfe	in	Anspruch	genommen	habe,	eine	
Kernkapitalquote	von	12	%	und	eine	Eigenmittelquote	von	19	%.	Dass	
ein	Schlagendwerden	der	Haftungen	bei	einer	Landesbank	schwerwie
gende	Auswirkungen	hätte,	sei	unbestritten.	Im	Unterschied	zu	Nie
derösterreich	seien	die	Haftungen	zugunsten	der	Hypo	Alpe–Adria–
Bank	AG	im	Jahr	2009	tatsächlich	schlagend	geworden,	während	die	
Hypo	NOE	Gruppe	Bank	AG	zu	jenen	österreichischen	Banken	mit	der	
höchsten	Kern–	und	Eigenkapitalquote	sowie	guten	wirtschaftlichen	
Ergebnissen	gehöre.
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 20.4 Der RH erwiderte, dass für die Gesamtbeurteilung der finanziellen Lage 
der drei Länder auch die Haftungen, darunter auch jene zugunsten der 
jeweiligen Hypo–Banken, dargestellt wurden. Die Ausführungen des 
Landes Niederösterreich betrafen jedoch inhaltlich die wirtschaftliche 
Lage dieser Banken. Die Überprüfung der Hypo Alpe–Adria–Bank AG 
bzw. der Hypo NOE Gruppe Bank AG im Hinblick auf diese Thematik 
war nicht Gegenstand dieser Gebarungsüberprüfung.  

 21 Art. 13 Abs. 2 B–VG sieht eine Koordination zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden in der Haushaltsführung vor. Seit 1999 gibt es mit 
dem Österreichischen Stabilitätspakt ein nationales Übereinkommen 
zur Umsetzung der vereinbarten Verpflichtungen des Europäischen 
Stabilitätspaktes. Der Österreichische Stabilitätspakt regelt eine stabi-
litätsorientierte Budgetpolitik von Bund, Ländern und Gemeinden. Dazu 
wurden Stabilitätsbeiträge vereinbart, die die Gebietskörperschaften 
zu erbringen hatten. Die aktuelle Vereinbarung beruht auf einer Eini-
gung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden vom Mai 2012.

 22.1 Der Österreichische Stabilitätspakt 2011 sah vor, dass die Länder wie 
auch der Bund und die Gemeinden einen gemeinsam vereinbarten 
Stabilitätsbeitrag (Anteil am Defizit) zu leisten hatten. Diese Verein-
barung beinhaltete sowohl einen Gesamtbeitrag aller Länder als auch 
einzelne Verpflichtungen für jedes Bundesland. Bei einem Verfehlen 
des Stabilitätsbeitrags war ein Sanktionsverfahren vorgesehen.

Den Ländern war es erlaubt, verringerte Stabilitätsbeiträge in einem 
Jahr durch einen erhöhten Stabilitätsbeitrag im Folgejahr auszuglei-
chen. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, Überschüsse eines Lan-
des auf ein anderes Land zu übertragen, um das Gesamtziel der Län-
der einzuhalten. In diesem Fall wurde von einem Sanktionsverfahren 
abgesehen. Ebenso von einem Sanktionsverfahren abgesehen wurde 
bei nicht erwartbar gewesenen Abgabenausfällen.

Folgende Stabilitätsbeiträge der Bundesländer wurden im Österreichi-
schen Stabilitätspakt für die Jahre 2011 bis 2014 vereinbart:

Verpflichtungen der 
Länder im Rahmen 
des österreichischen 
Stabilitätspaktes
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Die im Österreichischen Stabilitätspakt vereinbarten Stabilitätsbeiträge 
der Länder ermitteln sich nach den Grundsätzen des ESVG 95. Damit 
ist die Kongruenz dieser Werte zu dem alle staatlichen Ebenen umfas-
senden Stabilitätsprogramm sichergestellt. Die mittelfristigen Finanz-
planungen der Länder beruhen jedoch auf den Grundsätzen der VRV.

Im Stabilitätspakt 2011 verpflichteten sich deshalb die Vertragspart-
ner, bei der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammen-
hang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu ver-
antwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu 
dokumentieren.

Gesamtstaatlich betrachtet unterliegt Österreich dem Sanktionssy-
stem der Europäischen Union. Insbesondere die Verordnung (EU) 
Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 
des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken 
ergänzte die präventive und korrektive Komponente des Stabilitäts– 
und Wachstumspakts durch neue, abgestufte finanzielle Sanktionen 
für Mitgliedstaaten des Euroraumes. Bei der präventiven Komponente 
werden erhebliche Abweichungen von einer vorsichtigen Haushalts-

Tabelle 10:  Öffentliches Defizit nach den stabilitätsbeiträgen der Bundes
länder, Mai 2011

2011 2012 2013 2014

in % des BIP1

Burgenland – 0,02 – 0,01 – 0,01 0,00

Kärnten – 0,06 – 0,05 – 0,05 – 0,05

Niederösterreich – 0,15 – 0,11 – 0,09 – 0,10

Oberösterreich – 0,11 – 0,11 – 0,09 – 0,08

Salzburg – 0,04 – 0,04 – 0,04 – 0,04

Steiermark – 0,16 – 0,13 – 0,09 – 0,07

Tirol – 0,01 0,00 0,00 0,00

Vorarlberg – 0,02 – 0,02 – 0,02 – 0,02

Wien – 0,19 – 0,12 – 0,11 – 0,13

summe Bundesländer max. – 0,75 max. – 0,60 max. – 0,50 max. – 0,50
1 Werte gerundet

Quelle: Österreichischer Stabilitätspakt 2011
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politik eine verzinsliche Einlage nach sich ziehen. Bei der korrektiven 
Komponente ist nach einem Beschluss zur Feststellung eines übermä-
ßigen Defizits eine unverzinsliche Einlage in Höhe von 0,2 % des BIP 
vorgesehen. Leistet der betreffende Mitgliedstaat der Empfehlung zur 
Korrektur des übermäßigen Defizits nicht Folge, soll diese Einlage in 
eine Geldbuße umgewandelt werden. Um die Durchsetzung zu gewähr-
leisten, ist für die Verhängung dieser Sanktionen eine sogenannte 
„umgekehrte Mehrheit“ vorgesehen. Das bedeutet, dass eine von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagene Sanktion als beschlossen 
betrachtet wird, wenn der Europäische Rat sie nicht mit qualifizierter 
Mehrheit ablehnt.

 22.2 Nach dem Stabilitätspakt 2011 hatten alle Länder zusammen die Ziel-
vorgabe, das Defizit von – 0,75 % im Jahr 2011 auf – 0,5 % des BIP ab 
dem Jahr 2013 zu senken. Nach Ansicht des RH kann die Möglichkeit 
der Anrechnung von Überschüssen durch andere Bundesländer für die 
Erreichung des Stabilitätsziels zu negativen Anreizen führen. Der RH sah 
keine Notwendigkeit für diese Klausel.

 22.3	Das	Land	Niederösterreich	führte	aus,	dass	jedes	Land	gemäß	Öster
reichischem	Stabilitätspakt	seine	exakt	definierten	jährlichen	Stabili
tätsbeiträge	zu	erbringen	hätte.	Es	könne	kein	Anreiz	dafür	bestehen,	
höhere	Defizite	zu	machen,	im	Vertrauen	darauf,	dass	ein	anderes	Land	
Überschüsse	erziele.

 23.1 (1) Die Erfüllung der Zielvorgaben des Österreichischen Stabilitäts-
paktes 2011 erfordert vor allem von den Bundesländern Kärnten und 
Niederösterreich eine hohe Haushaltsdisziplin: 
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Um das Stabilitätsziel zu erreichen, musste Kärnten 2011 mit 
rd. – 173 Mill. EUR ein deutlich geringeres öffentliches Defizit erzielen 
als in den Jahren davor (2010: rd. – 383 Mill. EUR). Auch das Ziel Nie-
derösterreichs für 2011 lag mit rd. – 438 Mill. EUR deutlich unter dem 
öffentlichen Defizit von 2010 mit rd. – 663 Mill. EUR. Tirol hätte bereits 
im Jahr 2010 mit einem öffentlichen Defizit von rd. – 5 Mill. EUR das 
Ziel für 2011 von rd. – 38 Mill. EUR erreicht.

(2) Die Vorgängerregelung zum Stabilitätspakt 2011, der Österreichische 
Stabilitätspakt 2008, sah ursprünglich eine Geltungsdauer für die 
Jahre 2008 bis 2013 vor. Aufgrund der Finanz– und Wirtschaftskrise 
erfüllten jedoch sämtliche Gebietskörperschaften die vereinbarten Ziel-
werte nicht. Aus diesem Grunde wurden mit dem Stabilitätspakt 2011 
neue Stabilitätsziele vereinbart und die Geltungsdauer des Paktes um 
ein Jahr verlängert, der damit an die aktuelle Finanzausgleichsperi-
ode angepasst wurde. Tabelle 11 stellt die im Stabilitätspakt 2008 ver-
einbarten und die tatsächlich geleisteten Stabilitätsbeiträge der Län-
der Kärnten, Niederösterreich und Tirol (Stand September 2011) dar:

Öffentliches Defizit Kärnten

Stabilitätsziel Kärnten

Öffentliches Defizit Niederösterreich

Stabilitätsziel Niederösterreich

Öffentliches Defizit Tirol

Stabilitätsziel Tirol
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Quellen: Ämter der Landesregierungen Kärnten, Niederösterreich, Tirol; BMF

Abbildung 6:  Öffentliches Defizit 2009 und 2010; Stabilitätsziele des österreichischen Stabi
litätspaktes für die Jahre 2011 bis 2014 (Stand September 2011)
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 23.2 Der RH empfahl den Ländern Kärnten und Niederösterreich, weiterhin 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um auch die im neuen Sta-
bilitätspakt vereinbarten Stabilitätsbeiträge zu erreichen.

 23.3	(1)	Das	Land	Kärnten	teilte	mit,	es	habe	im	Jahr	2011	den	im	Stabi
litätspakt	2011	vorgegebenen	Stabilitätsbeitrag	von	rd.	174	Mill.	EUR	
deutlich	unterschritten.	

(2)	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sei	der	Stabili
tätspakt	2008	durch	 die	 Finanz–	und	Wirtschaftskrise	2008/2009	
obsolet	geworden.	Die	Ergebnisse	2009	und	2010	für	Niederösterreich	
seien	aufgrund	einer	von	Niederösterreich	beeinspruchten	Berechnung	
von	Statistik	Austria	um	21	Mill.	EUR	(2009)	und	um	51	Mill.	EUR	
(2010)	nach	untern	korrigiert	worden.	Das	Land	Niederösterreich	habe	
mit	dem	Budgetprogramm	2012	bis	2015	sichergestellt,	dass	die	ver
einbarten	Stabilitätsbeiträge	auch	erbracht	werden.

Tabelle 11:  Vereinbarte und tatsächlich geleistete stabilitätsbeiträge der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol nach dem stabilitätspakt 2008

Vereinbarte stabilitätsbeiträge lt. 
stabilitätspakt 2008

Tatsächlich geleistete 
stabilitätsbeiträge2

2008 2009 2010 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Kärnten + 83,1 + 84,7 + 93,7 – 56,5 – 209,8 – 390,7

Niederösterreich + 236,0 + 249,4 + 275,6 – 265,1 – 588,5 – 676,2

Tirol + 111,4 + 118,3 + 130,8 + 163,4 – 21,0 – 18,0

Abweichungen zwischen vereinbarten und tatsächlich 
geleisteten stabilitätsbeiträgen

2008 2009 2010 Summe 2008 
bis 2010 Ausgleichsmechanismus3

in Mill. EUR1

Kärnten – 139,6 – 294,5 – 484,3 – 918,4 – 918,4

Niederösterreich – 501,1 – 837,9 – 951,8 – 2.290,7 – 2.290,7

Tirol + 51,9 – 139,3 – 148,7 – 236,1 – 188,2

1 Beträge gerundet
2  Gemäß Art. 10 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt (2008 und 2011) sind die Haushaltsergebnisse der Kammern den 

Gebietskörperschaften nicht zuzurechnen.
3  Ausgleichsmechanismus: Tirol verwendet gemäß Art. 5 Stabilitätspakt (2008 und 2011) Gemeindeüberschüsse zur 

Kompensierung von Länderdefiziten.

Quellen: BMF (Stand September 2011), RH
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 23.4 Wie der RH im Bundesrechnungsabschluss 2011 (Stand 31. März 2012) 
aufzeigte, konnten die Länder insgesamt die Zielvorgaben des Öster-
reichischen Stabilitätspaktes 2011 für das Jahr 2011 erreichen (Quelle: 
Statistik Austria, budgetäre Notifikation März 2012). Dabei handelte 
es sich um vorläufige Werte, die endgültigen Berechnungen der Sta-
bilitätsbeiträge liegen erst im Herbst 2012 vor. 

 24.1 Die demografische Entwicklung hat wesentlichen Einfluss auf einen 
Landeshaushalt. Im Rahmen des Finanzausgleichs, dessen Verteilungs-
schlüssel an die Einwohnerzahl gekoppelt ist, spielt die Bevölkerungs-
entwicklung einnahmenseitig eine bedeutende Rolle. Demgegenüber 
stehen ausgabenseitig Bereiche wie Gesundheit, Pflege aber auch 
Öffentliche Mobilität, die maßgeblich durch eine Alterung der Bevöl-
kerung beeinflusst werden.

Die Statistik Austria prognostizierte von 2009 bis 2030 für Nieder-
österreich einen Bevölkerungszuwachs von rd. 11 %, für Tirol einen 
Zuwachs von rd. 6 %. Für Kärnten wurde eine stagnierende Bevölke-
rungsentwicklung prognostiziert.

Der Anteil der Personen, die 60 Jahre oder älter sind, nimmt zwischen 
2009 und 2030 in allen Bundesländern deutlich zu: in Kärnten von 
rd. 25 % auf rd. 35 %, in Niederösterreich von rd. 24 % auf rd. 32 %, 
in Tirol von rd. 21 % auf rd. 31 %. Vor allem in Kärnten erhöht sich 
dieser Anteil nicht nur aufgrund der steigenden Zahl an älteren Per-
sonen, sondern auch durch eine deutliche Abnahme der Personen 
zwischen 15 und 60 Jahren (rd. – 14 %). Der Rückgang dieser Alters-
gruppe ist in den anderen Bundesländern geringer (Niederösterreich 
rd. – 2 %, Tirol rd. – 6 %).

Nachhaltigkeit der 
Konsolidierungsbe
mühungen der Länder 
vor dem Hintergrund 
eines demografischen 
Wandels



Niederösterreich 2012/3 305

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

Vergleich der finanziellen Lage

 24.2 Nach Ansicht des RH steht vor allem der Kärntner Landeshaushalt auf-
grund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung vor einer großen 
Herausforderung. Die stagnierende Bevölkerungszahl reduziert die Ein-
nahmemöglichkeiten, die Alterung erhöht gleichzeitig die Belastungen 
in altersabhängigen Ausgabenbereichen.
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Quelle: Bevölkerungsprognose Statistik Austria
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Abbildung 7:  Anteil der Bevölkerung mit 60 Jahren und mehr, 2009 bis 2030, 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol



306 Niederösterreich 2012/3

finanzielle Lage des Landes Kärnten

Kenndaten zur finanziellen Lage des Landes Kärnten 2005 bis 2010

Jahresergebnisse
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005/ 
2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 1.892,13 1.943,2 2.080,8 2.265,6 2.258,5 2.266,93 + 19,8

Ausgaben 1.958,53 2.027,4 2.156,6 2.354,5 2.442,2 2.457,13 + 25,5

Vereinheitlichtes Jahresergebnis4 – 66,2 – 84,2 – 75,8 – 89,0 – 183,7 – 190,2 – 187,2

Vereinheitlichtes Jahresergebnis 
in % des BRP5 – 0,5 % – 0,6 % – 0,5 % – 0,6 % – 1,2 % – 1,2 %

Primärsaldo – 45,4 – 61,6 – 50,1 –60,8 – 153,8 – 164,4 – 262,0

Primärsaldo in % des BRP5 – 0,3 % – 0,4 % – 0,3 % – 0,4 % – 1,0 % – 1,0 %

Eigenfinanzierungs–Quote 109,8 %9 112,4 % 112,9 % 108,5 % 100,5 % 97,9 %9

Öffentliches Defizit nach 
Maastricht6 – 146,1 – 178,7 – 167,0 – 188,1 – 432,0 – 383,0 – 162,1

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzie
rungs  verpflichtungen lt. 
Vermögensübersicht

1.925,9 2.494,8 2.942,5 3.379,2 3.717,6 3.440,2 + 78,6

davon

Finanzschulden7  

(Stand 31. Dezember) 
680,1 758,4 875,2 1.026,5 1.202,1 1.424,8 + 109,5

nicht fällige Verwaltungs - 
schul den (Stand 31. Dezember)

1.127,3 1.609,3 1.940,3 2.206,2 2.384,7 1.875,2 + 66,3

sonstige Schulden  
(Stand 31. Dezember)

118,5 127,1 127,0 146,5 130,8 140,2 + 18,3

Finanzschulden7 in % des BRP5 4,9 % 5,1 % 5,6 % 6,4 % 7,7 % 8,8 %

Finanzschulden7 in EUR 
pro Einwohner

1.216,5 1.355,7 1.562,5 1.831,1 2.146,4 2.548,3 + 109,5

Schuldendienst  
(Zinsen und Tilgung)

83,9 138,3 122,2 127,7 169,0 123,9 + 47,7

Schuldendienst in % der 
Gesamtausgaben8 4,3 % 6,8 % 5,7 % 5,4 % 6,9 % 5,0 %

Haftungen10

Haftungen (Stand 31. Dezember) 21.275,2 26.156,9 24.247,9 22.838,6 20.924,2 22.612,2

Haftungen in EUR  
pro Einwohner

38.053 46.754 43.291 40.741 37.361 40.444

Haftungen in %  
der Gesamtausgaben

890,0 % 1.290,2 % 1.124,4 % 970,0 % 856,8 % 743,1 %

Haftungen in % des BRP5 152,2 % 176,4 % 155,7 % 142,9 % 133,4 % 139,6 %

Mittelfristige finanzplanung (stand August 2011)
2011 2012 2013 2014 2011/2014

in Mill. EUR1 in %

geplante Nettoneuverschuldung  231,0  163,1  115,7  126,0 – 45,4

geplanter Primärsaldo in % des BRP5 – 0,9 % – 1,0 % – 1,2 % – 1,6 %

geplanter Schuldenstand9 2.649,5 2.795,5 2.944,7 3.071,0 + 15,9

geplante Schuldenquote 15,8 % 16,0 % 16,3 % 16,3 %

geplante Tilgung 0 0 63,2 166,2 –

geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 49,6 55,5 125,7 238,9 + 381,7

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, Statistik Austria (Stand September 2011), RH
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 25 Die Tabelle 12 stellt für den Zeitraum 2005 bis 2010 die Entwicklung 
der Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, des vereinheitlich-
ten Jahresergebnisses (siehe dazu TZ 11 und Anhang 1), des Primär-
saldos, der Eigenfinanzierungsquote und des öffentlichen Defizits 
(„Maastricht“) dar.

Jahresergebnisse

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 ohne Forderungsverzicht in der Höhe von 432,2 Mill. EUR (2005) bzw. 585,9 Mill. EUR (2010)
4 errechneter Wert
5 Bruttoregionalprodukt (ab 2009 Prognosewerte)
6 Stand September 2011
7 einschließlich weitergegebener Darlehen
8  Die Höhe der Gesamtausgaben wurde um die Forderungsverzichte an die Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG) bereinigt, weil 

diese den Jahresvergleich verzerren würden.
9 Finanzschulden, weitergegebene Darlehen, für die Rückzahlungen des Landes erfolgen sowie sonstige Rückzahlungsverpflichtungen
10 Die Werte für 2010 wurden vom Amt der Kärntner Landesregierung im April 2012 dem RH neu bekanntgegeben.

Tabelle 12: Entwicklung der Jahresergebnisse des Landes Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 1.892,13 1.943,2 2.080,8 2.265,6 2.258,5 2.266,93 + 19,8 

Ausgaben 1.958,53 2.027,4 2.156,6 2.354,5 2.442,2 2.457,13 + 25,5 

Vereinheitlichtes 
Jahresergebnis4 – 66,2 – 84,2 – 75,8 – 89,0 – 183,7 –190,2 – 187,2 

Vereinheitlichtes 
Jah  resergebnis4 in % 
des BRP

– 0,5 % – 0,6 % – 0,5 % – 0,6 % – 1,2 % – 1,2 % –

Primärsaldo – 45,4 – 61,6 – 50,1 – 60,8 – 153,8 – 164,4 – 262,0 

Primärsaldo in % des 
BRP5 – 0,3 % – 0,4 % – 0,3 % – 0,4 % – 1,0 % – 1,0 % –

Eigenfinanzie
rungsquote 109,8 %3 112,4 % 112,9 % 108,5 % 100,5 % 97,9 %3 –

Öffentliches Defizit 
(„Maastricht“)6 – 146,1 – 178,7 – 167,0 – 188,1 – 432,0 – 383,0 – 162,1 

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 ohne Forderungsverzichte in der Höhe von 432,2 Mill. EUR (2005) bzw. 585,9 Mill. EUR (2010)
4 errechneter Wert
5 Bruttoregionalprodukt für Kärnten (ab 2009 Prognosewerte)
6 Stand September 2011

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, Statistik Austria, RH
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Im Zeitraum 2005 bis 2010 wies der Landeshaushalt von Kärnten durch-
gehend einen Abgang auf. Das vereinheitlichte Jahresergebnis (siehe 
dazu TZ 11 und Anhang 1) war im gesamten Zeitraum 2005 bis 2010 
negativ und verschlechterte sich von – 66,2 Mill. EUR (– 0,5 % des BRP) 
im Jahr 2005 auf – 190,2 Mill. EUR (– 1,2 % des BRP) im Jahr 2010.

Der Primärsaldo war im Überprüfungszeitraum negativ; er schwankte 
in den Jahren 2005 bis 2008 zwischen –0,3 % und –0,4 % des BRP, in 
den Jahren 2009 und 2010 verschlechterte er sich auf –1,0 % des BRP.

 26 Die Eigenfinanzierungsquote ging zwischen 2005 und 2010 um 
rd. 12 Prozentpunkte zurück und lag 2010 bei 97,9 %. Diese Kenn-
zahl bezieht die laufende Gebarung und die Vermögensgebarung ein 
(siehe TZ 11). Das Ergebnis der laufenden Gebarung war in den Jah-
ren 2006 bis 2009 positiv, 2005 und 2010 wurden – aufgrund der 
bereits erwähnten Forderungsverzichte – negative Ergebnisse erzielt. 
Das Ergebnis der Vermögensgebarung war in den Jahren 2005, 2006, 
2008 und 2009 positiv und kehrte sich im Jahr 2010 ins Negative.

Für das positive Ergebnis der Vermögensgebarung waren vor allem die 
Einnahmen des Landes aus der Veräußerung von Krankenhausliegen-
schaften an die KABEG in Höhe von insgesamt 371,7 Mill. EUR ver-
antwortlich. Damit verbesserte das Land in den Jahren 2005 bis 2009 
seine Jahresergebnisse25. Da jedoch die KABEG den Erwerb dieser Lie-
genschaften mit Darlehen finanzierte, erhöhten sich dementsprechend 
die Schulden der KABEG. In wirtschaftlicher Betrachtungsweise verla-
gerte das Land Kärnten mit dem Verkauf der Krankenhausliegenschaf-
ten Schulden, die es in den jeweiligen Jahren zur Abgangsfinanzie-
rung des Landeshaushalts aufnehmen hätte müssen, auf die KABEG. 
Diese „ausgelagerten“ Schulden sind vom Land im Wege der Refun-
dierung der Annuitäten an die KABEG zu finanzieren.

 27.1 Die Einnahmen des Landes Kärnten (ohne Fremdfinanzierung) stiegen 
im Zeitraum 2005 bis 2010 um 374,8 Mill. EUR, das waren rd. 20 %. 
Die jährliche Steigerungsrate betrug durchschnittlich 3,7 %. Die dar-
gestellten Forderungsverzichte gegenüber der KABEG in den Jah-
ren 2005 und 2010 wurden bei dieser Betrachtung in Abzug gebracht, 
weil sie den Jahresvergleich verzerren würden.

25 2005: 90,8 Mill. EUR, 2006: 98,4 Mill. EUR, 2007: 53,3 Mill. EUR, 2008: 51,0 Mill. EUR, 
2009: 78,2 Mill. EUR

Einnahmen
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Knapp über 70 % der Gesamteinnahmen des Landes Kärnten stammten 
im Jahr 2010 aus Ertragsanteilen und Transfers (siehe Tabelle 13), die 
zum überwiegenden Teil durch die Ergebnisse der Finanzausgleichs-
verhandlungen determiniert waren. Nur etwa 10 % der Gesamteinnah-
men erzielte das Land Kärnten aus eigenen Steuern, aus Leistungen, 
aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit, aus Veräußerungen (lau-
fende Gebarung) sowie aus sonstigen Einnahmen. Auf rd. 18 % belie-
fen sich 2010 die Einnahmen aus Finanztransaktionen26, weniger als 
1 % der Gesamteinnahmen stammten 2010 aus Vermögensveräuße-
rungen; in den Vorjahren war dieser Anteil zwischen 2,3 % (2008) und 
5,1 % (2006) gelegen.

26 Die hier dargestellten Einnahmen aus Finanztransaktionen (ohne Aufnahme von Finanz-
schulden) setzten sich im Wesentlichen zusammen aus Entnahmen aus Rücklagen in 
Höhe von 238,1 Mill. EUR und Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an son-
stige Unternehmungen und Haushalte (749,6 Mill. EUR).

Tabelle 13: zusammensetzung der Einnahmen lt. Rechnungsquerschnitt – Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Gesamteinnahmen2 1.892,13 1.943,2 2.080,8 2.265,6 2.258,5 2.266,93

davon

Einnahmen aus eigenen 
Steuern, Leis tun gen, Besitz 
und wirt schaft licher Tätigkeit, 
Ver äußerungen (laufende 
Ge  ba rung) und sonstige Ein
nahmen 142,7 190,3 242,8 225,1 196,2 219,2

in % der Gesamteinnahmen 7,5 % 9,8 % 11,7 % 9,9 % 8,7 % 9,7 %

Einnahmen aus 
Ertragsanteilen und laufenden 
Transfers (ein schließlich 
Kapitaltransfers) 

1.433,1 1.470,5 1.556,3 1.681,4 1.612,9 1.639,3

in % der Gesamteinnahmen 75,7 % 75,7 % 74,8 % 74,2 % 71,4 % 72,3 %

Einnahmen aus Veräußerung 
von Vermögen 91,4 99,4 55,3 52,2 80,4 3,3

in % der Gesamteinnahmen 4,8 % 5,1 % 2,7 % 2,3 % 3,6 % 0,1 %

Einnahmen aus Finanz trans
aktionen2 225,03 182,9 226,4 306,8 369,1 405,13

in % der Gesamteinnahmen 11,9 % 9,4 % 10,9 % 13,5 % 16,3 % 17,9 %

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 ohne Forderungsverzichte in der Höhe von 432,2 Mill. EUR (2005) bzw. 585,9 Mill. EUR (2010)

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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 27.2 Die Ertragsanteile und Transfers, die rund drei Viertel der Einnahmen 
bildeten, waren maßgeblich von den Steuereinnahmen des Bundes und 
der Einwohnerzahl des Landes beeinflusst. Die Möglichkeiten, einnah-
menseitige Konsolidierungsmaßnahmen zu setzen, waren für das Land 
Kärnten daher eingeschränkt. Sie erschöpften sich zudem, wie etwa 
der Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen oder der Krankenhaus-
liegenschaften zeigte, in Einmalmaßnahmen ohne nachhaltige Wir-
kung.

Überblick

 28.1 Die Ausgaben des Landes Kärnten stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 
um 498,7 Mill. EUR, das waren rd. 26 %. Die jährliche Steigerungs-
rate betrug durchschnittlich 4,6 %.

Nach der funktionellen Gliederung wird der Landeshaushalt in zehn 
Haushaltsgruppen27 unterteilt. Diese Gliederung entspricht den Auf-
gaben, die von den Gebietskörperschaften zu besorgen sind und von 
diesen wahrgenommen werden.

27 Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, Gruppe 1: Öffentliche 
Ordnung und Sicherheit, Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, 
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus, Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauför-
derung, Gruppe 5: Gesundheit, Gruppe 6: Straßen– und Wasserbau, Verkehr, Gruppe 7: 
Wirtschaftsförderung, Gruppe 8: Dienstleistungen, Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ausgaben
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 28.2 Da die jährlichen Ausgabensteigerungen von durchschnittlich 4,6 % 
weit über den jährlichen Einnahmenzuwächsen (rd. 3,7 %) lagen und 
mittel– bis langfristig nicht finanzierbar sind, empfahl der RH dem 
Land Kärnten, Maßnahmen zu ergreifen, die das Haushaltsgleichge-
wicht nachhaltig wieder herstellen. Da die fiskalpolitischen Gestal-
tungsmöglichkeiten der Länder einnahmenseitig stark eingeschränkt 
sind, ist daher das Hauptaugenmerk auf ausgabenbegrenzende oder 
ausgabenreduzierende Maßnahmen zu legen.

Struktur der Ausgaben

 29 Der größte Anteil an den Gesamtausgaben des Jahres 2010 entfiel auf 
die Haushaltsgruppe Gesundheit mit rd. 28 % der Mittel. Dabei muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass ein Forderungsverzicht des Lan-
des gegenüber der KABEG in der Höhe von 585,9 Mill. EUR die Aus-

Tabelle 14: Entwicklung der Ausgaben nach Haushaltsgruppen – Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Ausgaben gesamt 1.958,52 2.027,4 2.156,6 2.354,5 2.442,2 2.457,12

davon

Vertretungskörper und 
allgemeine Verwaltung 224,6 229,4 238,1 247,1 263,3 261,7

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit 11,6 10,7 11,4 14,2 13,9 15,4

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft 421,9 440,3 460,1 482,5 509,1 512,0

Kunst, Kultur und Kultus 40,8 45,8 49,8 54,8 59,2 54,8

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung 391,7 391,7 438,2 500,9 482,7 547,1

Gesundheit 227,22 228,2 231,4 242,3 251,6 263,12

Straßen– und Wasserbau, 
Verkehr 143,1 143,5 136,7 141,9 154,0 142,4

Wirtschaftsförderung 110,7 105,6 105,9 120,2 129,6 105,4

Dienstleistungen 60,8 45,2 68,5 89,3 109,5 127,1

Finanzwirtschaft3 325,8 387,1 416,4 461,3 469,3 428,2

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Forderungsverzichte in der Höhe von 432,2 Mill. EUR (2005) bzw. 585,9 Mill. EUR (2010)
3 einschließlich Abwicklung der Vorjahre

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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gaben der Haushaltsgruppe Gesundheit im Jahr 2010 stark erhöhte. 
Bereinigt man die Gesamtausgaben um diesen Betrag, ergibt sich fol-
gendes Bild (Abbildung 8):

Etwa 22 % der Gesamtausgaben entfielen auf die Gruppe Soziale Wohl-
fahrt und Wohnbauförderung. Zweitgrößte Haushaltsgruppe war die 
Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit rd. 21 % 
der Gesamtausgaben.

Die Haushaltsgruppe Finanzwirtschaft umfasste rd. 17 % der Gesamt-
ausgaben. Dabei handelt es sich um Ausgaben, die funktionell keiner 
anderen Haushaltsgruppe zuordenbar waren. In dieser Gruppe (Gesamt-
betrag: 428,2 Mill. EUR) sind u.a. Übertragungen von Kreditresten 
(Rücklagen) in der Höhe von 220,9 Mill. EUR, Bedarfszuweisungen 
in der Höhe von 64,1 Mill. EUR und Zuschüsse an Gemeinden in der 
Höhe von 15,6 Mill. EUR sowie Übertragungen von Fondsmitteln auf 
das Folgejahr in der Höhe von 9,6 Mill. EUR abgebildet.

Auf die Gruppen Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung sowie 
Gesundheit entfielen jeweils rd. 11 % der Gesamtausgaben.

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Kunst, Kultur und Kultus

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gesundheit

Straßen– und Wasserbau, Verkehr

Wirtschaftsförderung

Dienstleistungen

Finanzwirtschaft

Abbildung 8: Ausgabenanteile nach Haushaltsgruppen im Jahr 2010

Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung
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Ausgaben nach Aufgabenbereichen

 30 Die einzelnen Voranschlagsansätze werden in Anlehnung an das von 
den Vereinten Nationen empfohlene Schema zum Zwecke der Ver-
gleichbarkeit einem oder mehreren Aufgabenbereichen zugeordnet und 
durch finanzstatistische Kennziffern unterschieden. Die einzelnen Auf-
gabenbereiche im Landeshaushalt von Kärnten entwickelten sich im 
Zeitraum 2005 bis 2010 folgendermaßen (Abbildung 9):

Am stärksten wuchsen die Ausgaben in den Bereichen Dienstleistungen 
(+ 111 %), Soziale Wohlfahrt (+ 45 %) und Kunst (+ 35 %).

Im Aufgabenbereich Dienstleistungen war dies vor allem auf die Erhö-
hung der Beiträge zum Schuldendienst der KABEG zurückzuführen 
(2005: 59,6 Mill. EUR, 2010: 124,4 Mill. EUR). Diese Ausgaben wären 
aus Sicht des RH dem Aufgabenbereich Gesundheit zuzurechnen; durch 
diese Zurechnung erhöhen sich die Ausgaben des Aufgabenbereichs 
Gesundheit auf 387,5 Mill. EUR im Jahr 2010. Die Steigerungsrate der 
Ausgaben für Gesundheit wächst durch diese Zuordnung von 15,7 % 
auf 35,1 % an.

Sonstiger Verkehr

Abbildung 9: Ausgabenentwicklung nach Aufgabenbereichen im Zeitraum 2005 bis 2010

Energiewirtschaft

Industrie und Gewerbe

Straßen
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Staats– und Rechtssicherheit

Kunst

Soziale Wohlfahrt
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Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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Im Aufgabenbereich Soziale Wohlfahrt stiegen die Ausgaben im Zeit-
raum 2005 bis 2010 um insgesamt 45 %. In den Bereichen „Hilfe zur 
Sicherung des Lebensbedarfes“, „Behindertenhilfe“ und „Jugendwohl-
fahrt“ betrugen die Steigerungen sogar zwischen 60 % und 70 %.

Im Aufgabenbereich Kunst entfielen mehr als 59 % der Ausgaben auf 
das Landesmusikschulwerk und das Landeskonservatorium. Die Aus-
gaben dieser Einrichtungen stiegen von 21,8 Mill. EUR im Jahr 2005 
auf 32,1 Mill. EUR im Jahr 2010, das waren 47,3 %.

Rückläufig waren die Ausgaben im Bereich Sonstiger Verkehr (– 67 %), 
in der Energiewirtschaft (– 37 %) und im Bereich Industrie und Gewerbe 
(– 9 %). Insgesamt stiegen die Ausgaben in 10 von 14 Aufgabenbe-
reichen, in neun Aufgabenbereichen (unter Berücksichtigung der oben 
erwähnten Zuordnung vom Aufgabenbereich Dienstleistungen in den 
Bereich Gesundheit) betrugen die Steigerungen mehr als 20 %.

Pflicht– und Ermessensausgaben

 31 Von den Gesamtausgaben des Landes Kärnten im Jahr 2010 in 
Höhe von rd. 2.457,1 Mill. EUR28 waren rd. 84 % Pflichtausgaben 
(2.060,3 Mill. EUR). Bei den Pflichtausgaben handelt es sich um Aus-
gaben, zu deren Leistung das Land aufgrund von gesetzlichen Bestim-
mungen dem Grunde und der Höhe nach verpflichtet ist. Die Unterschei-
dung in Pflicht– und Ermessensausgaben ist deshalb von Bedeutung, 
weil bei den Pflichtausgaben Konsolidierungsmaßnahmen zumeist nur 
in Verbindung mit der Änderung gesetzlicher Bestimmungen erfolgen 
können.

Die Pflichtausgaben erhöhten sich von 1.672,5 Mill. EUR29 (2005) auf 
2.060,4 Mill. EUR (2010), das waren 23,2 %. Knapp ein Viertel der 
Pflichtausgaben (482,0 Mill. EUR) waren im Jahr 2010 Personalaus-
gaben.

28 Die Höhe der Gesamtausgaben wurde um einen Forderungsverzicht an die KABEG in 
Höhe von 585,9 Mill. EUR bereinigt.

29 Ohne die Forderungsverzichte von 432,2 Mill. EUR (2005) und 585,9 Mill. EUR (2010), 
die als Pflichtausgaben verbucht waren.
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Rund 16 % der Gesamtausgaben waren im Jahr 2010 Ermessensausga-
ben, das waren rd. 396,8 Mill. EUR (2009: 462,1 Mill. EUR). Der Anteil 
der Ermessensausgaben erhöhte sich von 2005 bis 2009 um mehr als 
60 %, reduzierte sich jedoch im Jahr 2010 wieder. Rund die Hälfte der 
Ermessensausgaben waren im Jahr 2010 Förderungen.

Begriffsbestimmung

 32 Förderungen sind lt. VRV Ausgaben für Maßnahmen Dritter, die zur 
Erfüllung kultureller, sozialer, wirtschaftlicher sowie sonstiger staatspo-
litischer und gesellschaftspolitischer Aufgaben getätigt werden, wobei 
hierfür keine unmittelbare Gegenleistung erfolgt. 

Der Anteil der Förderungsausgaben an den Gesamtausgaben war im 
Jahr 2010 in den drei Ländern sehr unterschiedlich. In Kärnten betrug 
er rd. 17,4 %, in Niederösterreich rd. 21,2 % und in Tirol rd. 34,6 %.

Förderungen

Ermessensausgaben

Pflichtausgaben

Abbildung 10:  Entwicklung der Pflicht– und Ermessensausgaben im Zeitraum 2005  
bis 2010 – Kärnten

Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung
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Struktur der Förderungsausgaben

 33 Die Gesamtausgaben des Landes Kärnten im Jahr 2010 betrugen 
rd. 2.457,1 Mill. EUR30, davon wurden rd. 427,0 Mill. EUR31 für För-
derungen ausgegeben, das waren rd. 17,4 %.

Im Jahr 2010 fiel knapp die Hälfte der Förderungsausgaben in der Haus-
haltsgruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung an. An zweiter 
Stelle folgte die Wirtschaftsförderung mit rd. 15,1 %, gefolgt von Unter-
richt, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit rd. 13,6 %.

Entwicklung der Förderungsausgaben

 34.1 Von 2005 bis 2010 stiegen die Ausgaben des Landes Kärnten für Förde-
rungen um rd. 2 %. Ein ausgewiesener Rückgang der Förderungen von 
562,1 Mill. EUR (2005) auf 427,0 Mill. EUR (2010) war vor allem darauf 
30 Die Höhe der Gesamtausgaben wurde um einen Forderungsverzicht an die KABEG in 

Höhe von 585,9 Mill. EUR bereinigt.
31 umfasst freie und Pflichtförderungen der Finanzkennzahlen 4 und 5
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Abbildung 11: Verteilung der Förderungen nach Haushaltsgruppen – Kärnten 2010
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zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2008 ein bis dahin als Förderung ver-
buchtes Darlehen des Landes an die KABEG unter Sons tige Sachausga-
ben verbucht wurde. Durch die Änderung der Verbuchung dieser Aus-
gabe verminderten sich die Förderungen im Jahr 2008 gegenüber dem 
Jahr 2007 um rd. 143,3 Mill. EUR.32 Von 2008 bis 2010 reduzierten sich 
die Förderungsausgaben um rd. 7,6 %.

Die höchste Steigerung an Förderungsausgaben verzeichnete die Haus-
haltsgruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit 43,4 %. 
In der Haushaltsgruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung, 
welche das höchste Förderungsvolumen aufwies, wurden die Förde-
rungen ebenfalls deutlich um rd. 23,6 % (39,4 Mill. EUR) angehoben. 

Die Förderungsausgaben der Jahre 2005 bis 2007 bei der Haushalts-
gruppe Gesundheit werden in Abbildung 12 ohne das Darlehen an die 
KABEG dargestellt:

 

32 Das Darlehen an die KABEG wurde unter dem Haushaltsansatz 1/56114 verbucht und 
betrug im Jahr 2005 rd. 143,2 Mill. EUR und im Jahr 2006 rd. 142,8 Mill. EUR.

Abbildung 12: Entwicklung der Förderungen nach Haushaltsgruppen1 – Kärnten 2005 bis 
2010

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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 34.2 Der RH wies auf die Notwendigkeit einer einheitlichen Darstellung der 
Förderungen im Rechnungsabschluss hin.

Da die Förderungen einen bedeutenden Anteil an den Gesamtausga-
ben des Landes einnahmen, empfahl der RH dem Land Kärnten, den 
Bereich der Förderungen verstärkt in die Konsolidierungsbemühungen 
einzubeziehen. 

 34.3	Das	Land	Kärnten	verwies	darauf,	dass	es	aus	fachlicher	Sicht	not
wendig	sein	werde,	in	den	nächsten	Jahren	zur	Erreichung	der	Kon
solidierungsziele	bei	den	Förderungsausgaben	nochmals	Abstriche	zu	
tätigen.	Dies	werde	allerdings	nicht	in	jedem	Bereich	im	gleichen	Aus
maß	stattfinden,	der	Bereich	Bildung	und	Kinderbetreuung	werde	weit
gehend	von	Kürzungen	ausgeklammert	bleiben.

Vermögensübersicht

 35 Ab dem Rechnungsjahr 2007 nahm Kärnten die im Eigentum des Lan-
des stehenden Landesstraßen B und L in das Anlagevermögen auf. 
Dadurch erhöhten sich die Positionen Sachanlagen (Aktivseite) und 
Eigenkapital (Passivseite) um jeweils rd. 2,1 Mrd. EUR. Der Wert des 
Straßenbestandes wurde anhand einer speziellen Methode ermittelt33 
und mit 50 % des ermittelten Gesamtwertes aktiviert. Eine jährliche 
Abschreibung für Abnutzung unterblieb (siehe TZ 6).

Die Tabelle 15 gibt eine Übersicht über das Vermögen des Landes 
Kärnten zum 31. Dezember 2010.

33 Dr. Max Herry (Herry Consult GmbH): Ermittlung des Kapitalstocks für die Straßen in 
Österreich (Studie für das BMWFJ), Wien 1998

Vermögensrechnung
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Entwicklung des Anlagevermögens

 36 Der Wert der Sachanlagen betrug im Jahr 2005  155,8 Mill. EUR und 
stieg im Jahr 2007 durch die Einbeziehung der Landesstraßen in das 
Anlagevermögen auf 2.267,6 Mill. EUR. Ohne Berücksichtigung der 
Landesstraßen34 ergab sich für 2010 eine Verringerung des Sachanlage-
vermögens im Vergleich zu 2005 auf 151,8 Mill. EUR (– 4,0 Mill. EUR).

Der Wert der Beteiligungen verringerte sich von 63,9 Mill. EUR im 
Jahr 2005 auf 49,2 Mill. EUR im Jahr 2010. Dies war vor allem auf 
die unentgeltliche Abtretung von Beteiligungen an die Kärntner Lan-
desholding zurückzuführen. Dabei handelte es sich etwa um die Kärnt-
ner Tourismusholding GmbH (– 11 Mill. EUR), die Kärntner Flughafen 
Betriebs GmbH (– 900.000 EUR), die Gerlitzen Kanzelbahn Touristik 
GesmbH (– 800.000 EUR).

34 Position „Bauliche Anlagen – Landesstraßen“ (2.253 Mill. EUR im Jahr 2010)

Tabelle 15: Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2010 – Kärnten

Aktiva Passiva

in Mill. EUR1

Anlagevermögen 2.509,5 Eigenkapital 3.365,3

Sachanlagen 2.404,5 Grundkapital 3.905,9

Aktivierungsfähige Rechte 0,0 Kapitalminderung 2,9
Beteiligungen 49,2 Kapitalerhöhung 0,0
Wertpapiere 55,8 Reinverlust – 543,5

umlaufvermögen 3.188,2 schulden 3.440,2

Vorräte2 1,6 Finanzschulden 1.424,8

Liquide Mittel3 215,1 Nicht fällige Verwaltungsschulden 1.875,2
Forderungen aus Darlehen 2.060,9 Sonstige Schulden 140,2
Sonstige Forderungen 630,3

Rücklagen 280,3 Rücklagen 270,7

Aktive Rechnungsabgrenzung 1.903,8 Passive Rechnungsabgrenzung 525,3

summe Aktiva 7.601,5 summe Passiva 7.601,5
1 Rundungsdifferenzen möglich
2 einschließlich Altmaterial, Werkstoffe, Handelswaren, Verbrauchsgüter, Erzeugnisse
3 einschließlich schwebende Gebarung

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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Darüber hinaus nahm das Wertpapiervermögen von 87,0 Mill. EUR im 
Jahr 2005 auf 55,8 Mill. EUR im Jahr 2010 ab.

Durch die im Zuge der Rettung der Hypo Alpe–Adria–Bank AG vor-
zeitig erfolgte Rückzahlung einer im Jahr 2002 gezeichneten Ergän-
zungskapitalanleihe in der Höhe von 50 Mill. EUR zu einem verlustbe-
reinigten Preis von 30,8 Mill. EUR und deren gleichzeitige Einzahlung 
als Partizipationskapital war im Jahr 2009 eine Abschreibung in der 
Höhe von 19,2 Mill. EUR vorzunehmen. Da die Kärntner Landeshol-
ding, welche die Aktien der Hypo Alpe–Adria–Bank AG bis zum Ver-
kauf der Bank an den Bund im Dezember 2009 gehalten hatte, als 
Körperschaft öffentlichen Rechts eine selbstständige juristische Per-
son darstellt, schienen die Vermögenswerte dieser Einrichtung nicht 
in der Bilanz des Landes auf.

Entwicklung des Umlaufvermögens

 37 Die liquiden Mittel erhöhten sich im Zeitraum 2005 bis 2010 von 
137,7 Mill. EUR auf 215,1 Mill. EUR. Die Darlehensforderungen erhöh-
ten sich von 1.495,9 Mill. EUR im Jahr 2005 auf 2.494,1 Mill. EUR im 
Jahr 2009 deutlich. Dieser Anstieg war insbesondere auf die Darlehen, 
die der KABEG zur Abgangsdeckung zur Verfügung gestellt wurden 
(Stand 2009: 634,5 Mill. EUR), auf vermehrte Darlehensgewährungen 
im Bereich der Wohnbauförderung (2009: 1.426,1 Mill. EUR) sowie 
auf weitergegebene Darlehen zurückzuführen. Im Jahr 2010 kam es 
zu einer Reduktion der Darlehensforderungen auf 2.060,9 Mill. EUR. 
Dieser Rückgang war einerseits auf den bereits mehrfach erwähnten 
Forderungsverzicht gegenüber der KABEG und andererseits auf einen 
Verkauf von Darlehensforderungen (Wohnbauförderungsdarlehen) in 
der Höhe von 80,6 Mill. EUR zurückzuführen.

Die sonstigen Forderungen stiegen im betrachteten Zeitraum von 
363,3 Mill. EUR auf 630,3 Mill. EUR. Diese bestanden überwiegend 
aus nicht fälligen Verwaltungsforderungen (2010: 512,3 Mill. EUR). 
Die nicht fälligen Verwaltungsforderungen waren sowohl unter der 
Position „Sonstige Forderungen“ als auch unter der Position „Passive 
Rechnungsabgrenzung“ abgebildet und erhöhten dadurch letztere um 
512,3 Mill. EUR (vgl. TZ 9).
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Entwicklung des Schuldenstandes

 38 Die Verbindlichkeiten wurden in der Vermögensübersicht des Landes 
Kärnten in Finanzschulden35, Schulden aus Lieferungen und Leistun-
gen, Schulden aus voranschlagsunwirksamen Erlägen36 und sonstige 
Schulden unterteilt. Die Position sonstige Schulden enthielt insbeson-
dere die nicht fälligen Verwaltungsschulden.

Die Darstellung in Tabelle 15 (Vermögensübersicht zum 31. Dezem-
ber 2010) vereinheitlichte der RH zum Zweck der Vergleichbarkeit für 
die drei überprüften Länder und unterteilte die Verbindlichkeiten in

– Finanzschulden,

– nicht fällige Verwaltungsschulden und

– sonstige Schulden.

Zu den in der Vermögensübersicht dargestellten Finanzschulden zähl-
ten die Finanzschulden des Landes und die üblicherweise bei der Öster-
reichischen Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) aufgenommenen und 
an Dritte weitergegebenen Darlehen. Tabelle 16 stellt die Entwicklung 
der Finanzschulden dar.

35 Mangels einer Definition in der VRV 1997 verweist der RH auf das BHG: Gemäß § 65 
Abs. 1 ff BHG sind Finanzschulden alle Geldverbindlichkeiten, die zu dem Zwecke ein-
gegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Sie dürfen 
vom Bundesminister für Finanzen nur nach Maßgabe der hiefür im Bundesfinanzgesetz 
oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B–VG enthaltenen 
Ermächtigungen eingegangen werden. Eine Finanzschuld darf insbesondere durch die 
Aufnahme von Darlehen gegen die Hingabe von Schatzscheinen oder sonstigen Schuld-
verschreibungen, durch die Aufnahme von Buchschulden oder Kontokorrentkrediten 
sowie durch die Übernahme von Wechselverbindlichkeiten oder Schulden im Sinne der 
§§ 1405 und 1406 ABGB eingegangen werden. [...] 

36 Verwahrgelder im Bereich der voranschlagsunwirksamen Gebarung
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Die Finanzschulden des Landes stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 von 
638,1 Mill. EUR auf 1.133,9 Mill. EUR, das waren rd. 77,7 %. Die weiterge-
gebenen Darlehen erhöhten sich im selben Zeitraum von 42,0 Mill. EUR 
auf 290,8 Mill. EUR, das waren 592,4 %; unter Berücksichtigung beider 
Größen ergab sich eine Verdoppelung der Finanzschulden (inklusive der 
weitergegebenen Darlehen) im Überprüfungszeitraum.

 39.1 Mit den nicht fälligen Verwaltungsschulden werden Finanzierungsver-
pflichtungen für künftige Finanzjahre dargestellt. Der Stand an nicht 
fälligen Verwaltungsschulden stieg von 1.127,3 Mill. EUR im Jahr 2005 
auf 1.875,2 Mill. EUR im Jahr 2010, das entsprach einer Erhöhung um 
66,3 %.

Die nicht fälligen Verwaltungsschulden setzten sich insbesondere aus 
dem Schuldendienst zugunsten der KABEG und zugunsten des Kärntner 
Wirtschaftsförderungsfonds, den Zinsen und Nebengebühren für inlän-
dische Darlehen sowie aus Sonderfinanzierungen zusammen. Letztere 

Tabelle 16: Entwicklung der finanzschulden im zeitraum 2005 bis 2010 – Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Finanzschulden 680,1 758,4 875,2 1.026,5 1.202,1 1.424,8 + 109,5

davon

Finanzschulden des 
Landes 638,1 678,9 727,8 806,5 945,2 1.133,9 + 77,7

Weitergegebene 
Darlehen 42,0 79,5 147,4 219,9 257,0 290,8 + 592,4

davon

Darlehen, für die 
Rückzahlungen des 
Landes erfol gten2

35,0 60,5 110,4 152,9 190,0 222,0 + 534,3

Darlehen, für die 
keine Rückzah lun
gen des Landes 
er fol gten3

7,0 19,0 37,0 67,0 67,0 68,9 + 884,3

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Darlehen zugunsten des Kärntner Regionalfonds, des Kärntner Wasserwirtschaftsfonds und des Kärntner Wirtschaftsförde

rungsfonds
3 Darlehen zugunsten des Kärntner Bodenbeschaffungsfonds und der Landesimmobiliengesellschaft

Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung
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kamen in Kärnten in Form von Leasingfinanzierungen und des soge-
nannten Forderungseinlösemodells37 zur Anwendung.

Insbesondere der Schuldendienst zugunsten der KABEG erhöhte 
sich im Zeitraum 2005 bis 2009 signifikant von 426,1 Mill. EUR auf 
1.593,9 Mill. EUR (+ 274 %); die nicht fälligen Verwaltungsschulden im 
Zusammenhang mit dem Forderungseinlösemodell erhöhten sich zwi-
schen 2006 bis 2010 von 11,7 Mill. EUR auf 79,1 Mill. EUR (+ 576 %). 
Im Jahr 2010 verringerte sich — bedingt durch den bereits mehrfach 

37 Das Forderungseinlösemodell gemäß § 1422 ABGB diente der Finanzierung von Straßen-
bauprojekten. Dabei wurden auf der Grundlage von Landtagsbeschlüssen Verbindlich-
keiten des Landes gegenüber Auftragsnehmern durch die Hypo Alpe–Adria–Bank AG vor-
finanziert. Die Verbindlichkeiten des Landes gegenüber der Hypo Alpe–Adria–Bank AG 
wurden in Form von Annuitäten (Zinsen plus Tilgung) zurückgezahlt. Im Bericht über 
den Rechnungsabschluss 2009 des Landes Kärnten äußerte der Landes–RH Bedenken 
hinsichtlich der Intransparenz im haushaltsmäßigen Ausweis und wegen der hohen Zin-
senbelastung, die diese Finanzierungsform unwirtschaftlich werden lässt. Laut Anga-
ben des Amtes der Kärntner Landesregierung wird das Forderungseinlösemodell ab dem 
Jahr 2010 nicht mehr für Finanzierungen herangezogen.

Tabelle 17:  Entwicklung der nicht fälligen Verwaltungsschulden im zeitraum 2005 bis 
2010 – Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Nicht fällige 
Verwaltungsschulden 1.127,3 1.609,3 1.940,3 2.206,2 2.384,7 1.875,2 + 66,3

davon

Schuldendienst 
KABEG 426,1 885,1 1.144,0 1.363,1 1.593,9 974,4 + 128,7

Schuldendienst 
Kärnt ner Wirt
schafts förde rungs
fonds

190,6 199,1 228,5 230,6 214,3 229,4 + 20,4

Zinsen und Neben
gebühren für inlän
dische Darlehen

200,6 204,0 219,9 234,7 221,5 288,6 + 43,9

Leasingverbind
lichkeiten 38,9 32,7 30,2 25,0 24,0 19,2 – 50,6

Schuldendienst 
Forde rungsein löse
modell

– 11,7 17,4 62,4 65,9 79,1 –

Sonstige nicht fällige 
Verwaltungsschulden 271,0 276,6 300,4 290,4 265,2 284,3 + 4,9

1 Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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erwähnten Forderungsverzicht zugunsten der KABEG — der Schul-
dendienst; der Stand der nicht fälligen Verwaltungsschulden ging von 
2.384,7 Mill. EUR im Jahr 2009 auf 1.875,2 Mill. EUR im Jahr 2010 
(– 509,5 Mill. EUR) zurück.

Nicht fällige Verwaltungsschulden waren in der Bilanz auch unter der 
Position Aktive Rechnungsabgrenzung abgebildet und erhöhten diese 
dadurch im Jahr 2010 um 1.875,2 Mill. EUR.

 39.2 Die Vermögensübersicht sollte das Vermögen und die Verbindlich-
keiten zum Abschlussstichtag möglichst getreu abbilden. Nicht fäl-
lige Verwaltungsschulden sind — ähnlich wie Vorbelastungen gemäß 
§ 45 Abs. 1 BHG — Verpflichtungen, zu deren Erfüllung in mehreren 
Finanzjahren oder zumindest in einem folgenden Finanzjahr Ausga-
ben38 zu leisten sind. Sie stellen jedoch keine Verbindlichkeiten am 
Abschlussstichtag eines bestimmten Jahres dar.

Der vom Land Kärnten vorgenommene aktivseitige Ausgleich der nicht 
fälligen Verwaltungsschulden unter der Bilanzposition Aktive Rech-
nungsabgrenzung ist aus Sicht des RH nicht zulässig, weil mit dieser 
Bilanzposition ausschließlich getätigte Ausgaben erfasst werden sollten, 
die einen Aufwand für zukünftige Rechnungsjahre darstellen.

Der RH empfahl daher dem Land Kärnten, nicht fällige Verwaltungs-
schulden nicht in der Vermögensübersicht darzustellen, sondern — wie 
in der VRV vorgesehen — in einem eigenen Nachweis. Eine aktivsei-
tige Darstellung unter der Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung 
sollte jedenfalls unterbleiben. Dies gilt sinngemäß auch für nicht fäl-
lige Verwaltungsforderungen und deren passivseitigen Ausgleich unter 
der Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung.

Die Verbindlichkeiten aus Sonderfinanzierungen, die das Land Kärnten 
als nicht fällige Verwaltungsschulden darstellte, trugen nach Ansicht 
des RH Merkmale von Finanzschulden, da sie die Kriterien von § 65 
Abs. 3 BHG erfüllten. Er empfahl dem Land Kärnten, diese Verbind-
lichkeiten aus Transparenzgründen in einem gesonderten Nachweis 
im Rechnungsabschluss anzuführen und neben den jährlichen Annu-
itäten auch ausstehendes Kapital, Zinsen, Tilgungen, Kautionen und 
sonstige Ausgaben (wie z.B. Nebengebühren) darzustellen. Eine Glie-
derung nach Einzelprojekten würde den Informationsgehalt des Nach-
weises aus Sicht des RH zusätzlich erhöhen.

38 § 60 Abs. 1 BHG 2013 verwendet abweichend davon den Begriff Auszahlungen.
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 40 Der Gesamtstand an Verbindlichkeiten wurde in der Vermögensüber-
sicht des Jahres 2010 mit 3.440,2 Mill. EUR angegeben und errech-
nete sich aus der Summe aus Finanzschulden, der nicht fälligen Ver-
waltungsschulden sowie der sonstigen Schulden.

Davon abweichend wurde die Entwicklung der Schulden des Landes 
Kärnten in den „Erläuterungen zum Rechnungsabschluss“ folgender-
maßen dargestellt.

Die sonstigen Rückzahlungsverpflichtungen des Landes bestanden auf-
grund aushaftender verbürgter Darlehen, die ausgegliederte Rechtsträ-
ger am Kapitalmarkt aufgenommen hatten. Das Land Kärnten stellte 
diese Rückzahlungsverpflichtungen im Rechnungsabschluss im „Nach-
weis über den Stand an Haftungen“ und in den „Erläuterungen zum 
Rechnungsabschluss“ detailliert dar. In der Vermögensübersicht wur-
den die Rückzahlungsverpflichtungen als nicht fällige Verwaltungs-
schulden (im Sinne zukünftig zu finanzierender Annuitäten) abgebildet.

In der Gesamtsumme der Rückzahlungsverpflichtungen nicht enthalten 
waren jene Darlehen, die die KABEG am Kapitalmarkt aufnahm, um 

Tabelle 18:  Entwicklung der schulden des Landes Kärnten und ausgegliederter Rechts
träger im zeitraum 2005 bis 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Schulden 
per 31. Dezem ber 1.148,1 1.344,4 1.547,7 1.728,9 2.130,0 2.363,2 + 105,8

davon

Finanzschulden des 
Landes (ohne weiter
gegebene Darlehen)

638,1 678,9 727,8 806,5 945,2 1.133,9 + 77,7

Weitergegebene 
Darlehen, für die 
Rückzahlungen des 
Landes erfolgten2

35,0 60,5 110,4 152,9 190,0 222,0 + 534,3

Sonstige Rückzah
lungsverpflichtungen 475,0 605,0 709,5 823,4 994,8 1.007,3 + 112,1

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Keine Rückzahlungen erfolgten für Darlehen an den Kärntner Bodenbeschaffungsfonds und die Landesimmobilien

gesellschaft

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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den Anteil der Gemeinden39 an der Deckung des jährlichen Betriebs-
abgangs vorzufinanzieren.

Entwicklung des Schuldendienstes

 41 Die Tabelle 19 stellt die Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und 
Tilgungen) im Zeitraum 2005 bis 2010 dar:

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen) verdoppelte sich im Zeit-
raum 2005 bis 2009 von 83,9 Mill. EUR auf 169,0 Mill. EUR. Im 
Jahr 2009 gab das Land Kärnten bereits fast 7 % des Gesamthaushalts 
für den Schuldendienst aus. Damit waren diese Ausgaben höher als 
etwa jene der Haushaltsgruppe Straßen– und Wasserbau sowie Verkehr 
(5,8 %) oder der Haushaltsgruppe Wirtschaftsförderungen (4,3 %). Im 
Jahr 2010 reduzierte sich der Schuldendienst, weil die laufende Darle-
henstilgung von 45,1 Mill. EUR im Jahr 2009 auf 1,5 Mill. EUR reduziert 
wurde. Der Schuldendienst sank dementsprechend von 169,0 Mill. EUR 
auf 123,9 Mill. EUR, betrug jedoch immer noch rd. 5 % der Gesamt-
ausgaben.

39 Der Anteil der Gemeinden beträgt 30 % des jährlichen Nettogebarungsabgangs abzgl. 
Tilgungsaufwendungen für Investitionen. Für dieses von der KABEG mit einer minde-
stens 15–jährigen Laufzeit aufzunehmende Fremdkapital übernahm das Land Kärnten 
Haftungen. Der aushaftende verbürgte Darlehensbetrag stieg von 212,2 Mill. EUR im 
Jahr 2005 auf 389,9 Mill. EUR im Jahr 2010. Die Gemeinden erstatteten dem Land 
Kärnten im Wege einer Gemeindeumlage den Annuitätendienst, die Zwischenfinan-
zierungskosten und allfällige Nebenkosten.

Tabelle 19: Entwicklung des schuldendienstes – Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Schuldendienst2 83,9 138,3 122,2 127,7 169,0 123,9 + 47,7

Anteil des Schulden
dienstes2 an den Ge
samt ausgaben3

4,3 % 6,8 % 5,7 % 5,4 % 6,9 % 5,0 %

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 einschließlich weitergegebener Darlehen
3  In den Jahren 2005 und 2010 wurde die Höhe der Gesamtausgaben bereinigt um die Forderungsverzichte an die KABEG, 

weil diese den Jahresvergleich verzerren würden.

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, Statistik Austria, RH
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Entwicklung der Finanzschulden des Landes Kärnten

 42 Die Finanzschulden des Landes Kärnten (ohne weitergegebene Darle-
hen, ohne sonstige Rückzahlungsverpflichtungen und ohne Haushalts-
ausgleich 2009) betrugen per 31. Dezember 2009 rd. 902,1 Mill. EUR40. 
Die Darlehen waren bis auf eine Ausnahme endfällige Darlehen, d.h. 
die Tilgung erfolgt am Ende der Laufzeit. Die im Portfolio enthaltenen 
Fremdwährungskredite repräsentierten rd. 15 % der Landesschuld.

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Finanzschulden von 
2005 bis 2014 auf Grundlage von Berechnungen des Amtes der Kärnt-
ner Landesregierung, Stand Juli 2011: 

Der Stand an Finanzschulden stieg kontinuierlich, insbesondere von 
2008 bis 2011; im Zeitraum 2011 bis 2014 ist von einem weiteren 
Anstieg auszugehen. Im Jahr 2014 werden allein die Finanzschulden 
rd. 1.799,73 Mill. EUR (ohne weitergegebene Darlehen und ohne son-
stige Rückzahlungsverpflichtungen) erreichen.

40 Der Betrag im Kenndatenkasten von 1.202,1 Mill. EUR ergab sich aus den Finanzschul-
den von 945,2 Mill. EUR (Finanzschulden ohne weitergegebene Darlehen) abzüglich 
dem Haushaltsausgleich in Höhe von – 43,1 Mill. EUR. Bei dem Haushaltsausgleich 
handelt es sich um (im künftigen Finanzjahr) noch aufzunehmende Darlehen.

Abbildung 13: Entwicklung der Finanzschulden des Landes Kärnten

in Mill. EUR
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Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung, Stand Juli 2011
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 43.1 Die Abbildung 14 zeigt den Annuitätenzeitplan (Tilgungen und Zins-
zahlungen) für den Zeitraum 2010 bis 2020.

Im Jahr 2010 wurden Schulden in nur geringer Höhe getilgt, für die 
Jahre 2011 und 2012 sind keine Tilgungen vorgesehen. In den Jah-
ren 2014 und 2018 wird hingegen mit hohen Rückzahlungen zu rech-
nen sein; im Jahr 2014 werden 238,9 Mill. EUR und im Jahr 2018  
251,0 Mill. EUR für den Schuldendienst aufgewendet werden müssen.

Um die gesamte finanzielle Belastung des Landes Kärnten in den kom-
menden Jahren darzustellen, müssen neben den Tilgungen und Zin-
sen von Finanzschulden des Landes auch die Annuitäten von Schul-
den ausgegliederter Rechtsträger berücksichtigt werden. Darüber legte 
das Land Kärnten dem RH keine Berechnungen vor.

 43.2 Der RH empfahl dem Land Kärnten, zeitgerecht vorzusorgen, dass 
die Schuldentilgungen in den kommenden Jahren aus Überschüssen 

Abbildung 14: Annuitätenzeitplan des Landes Kärnten im Zeitraum 2010 bis 2020
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des Landeshaushalts finanziert werden können und die Refinanzie-
rung nicht durch eine Verlängerung der Laufzeit bestehender oder die 
Aufnahme neuer Darlehen erfolgen muss. Dies würde die Folgejahre 
zusätzlich belasten. Dadurch würden auch die Zinszahlungen weiter 
ansteigen und nicht — wie derzeit im Tilgungs– und Zahlungszeitplan 
vorgesehen — sinken.

 43.3	Das	Land	Kärnten	teilte	mit,	es	werde	diesen	Aspekten	zukünftig	ver
mehrtes	Augenmerk	widmen.	Trotz	aller	Konsolidierungsbemühungen	
könne	aber	derzeit	nicht	erwartet	werden,	dass	die	in	den	Jahren	2013	
und	2014	vorgesehenen	hohen	Schuldentilgungen	ganz	oder	teilweise	
ohne	neue	Schuldaufnahmen	zu	finanzieren	wären.	Ein	Grund	für	die	
hohe	Belastung	aus	Schuldtilgungen	im	Jahr	2014	sei	darin	gelegen,	
dass	mit	der	Umstellung	der	Finanzierung	des	Landeshaushalts	über	
die	Österreichische	Bundesfinanzierungsagentur	auch	eine	Umstellung	
von	Finanzierungen	mit	tilgender	Struktur	auf	eine	solche	mit	endfäl
liger	Struktur	erfolgt	sei.	
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Kenndaten zur finanziellen Lage des Landes Niederösterreich 2005 bis 2010

Jahresergebnisse
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005/ 
2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 6.172,2 5.841,4 7.093,7 7.011,0 6.801,0 7.040,7 + 14,1

Ausgaben 6.467,8 6.505,7 7.372,3 7.747,5 7.472,5 7.678,7 + 18,7

Vereinheitlichtes Jahresergebnis3 – 295,6 – 664,3 – 278,5 – 736,6 – 671,5 – 638,0 – 115,8

Vereinheitlichtes Jahresergebnis 
in % des BRP4 – 0,8 % – 1,7 % – 0,7 % – 1,6 % – 1,6 % – 1,4 %

Primärsaldo – 234,6 – 599,8 – 188,3 – 624,3 – 566,5 – 548,6 – 133,8

Primärsaldo in % des BRP4 – 0,6 % – 1,5 % – 0,4 % – 1,4 % – 1,3 % – 1,2 %

Eigenfinanzierungs–Quote 102,0 % 100,5 % 98,7 % 98,0 % 94,7 % 94,4 %

Öffentlicher Überschuss/
Öffentliches Defizit nach 
Maastricht5

+ 170,7 + 151,7 – 32,6 – 232,8 – 552,6 – 663,5 – 488,6

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzie
rungs  verpflichtungen lt. 
Vermögensübersicht

9.068,8 9.713,6 10.405,9 11.368,0 12.363,2 13.133,0 + 44,8

davon

Finanzschulden  

(Stand 31. Dezember) 
1.680,2 2.042,8 2.271,4 2.557,2 3.222,9 3.962,0 + 135,8

Innere Anleihen  
(Stand 31. Dezember)

1.517,4 1.380,1 1.365,5 1.566,6 1.500,6 1.326,7 – 12,6

nicht fällige Verwaltungs- 
schul den (Stand 31. Dezember)

4.615,1 5.027,9 5.511,0 5.883,2 6.309,7 6.476,6 + 40,3

sonstige Schulden  
(Stand 31. Dezember)

1.256,1 1.262,9 1.258,1 1.361,1 1.330,1 1.367,7 + 8,9

Finanzschulden in % des BRP4 4,5 % 5,1 % 5,3 % 5,7 % 7,5 % 9,0 %

Finanzschulden in EUR  
pro Einwohner

1.067,1 1.289,2 1.425,8 1.597,1 2.006,0 2.458,1 + 130,4

Schuldendienst  
(Zinsen und Tilgung)

423,7 514,2 154,8 393,4 176,8 168,4 – 60,3

Schuldendienst in % der 
Gesamtausgaben

6,6 % 7,9 % 2,1 % 5,1 % 2,4 % 2,2 %

Haftungen

Haftungen (Stand 31. Dezember) 5.967,1 6.168,2 7.203,9 7.105,1 11.851,4 11.944,0

Haftungen in EUR  
pro Einwohner

3.790 3.893 4.522 4.437 7.377 7.410

Haftungen in %  
der Gesamtausgaben

91,4 % 95,5 % 97,1 % 90,9 % 158,4 % 155,9 %

Haftungen in % des BRP4 15,9 % 15,5 % 16,9 % 15,9 % 27,7 % 27,1 %

Mittelfristige finanzplanung (stand Juli 2011)
2011 2012 2013 2014 2011/2014

in Mill. EUR1 in %

Nettoneuverschuldung 0  150,0 0 0 –

geplanter Primärsaldo in % des BRP4 – 1,0 % – 0,6 % – 0,9 % – 1,4 %

geplanter Schuldenstand6 5.269,9 5.103,6 5.092,0 5.079,9 – 3,6

geplante Schuldenquote 11,5  % 10,7 % 10,3 % 9,9 %

geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 481,1 288,1 484,1 843,5 + 75,3

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Statistik Austria, RH
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 44.1 Die Tabelle 20 stellt für den Zeitraum 2005 bis 2010 die Entwicklung 
der Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, des vereinheitlich-
ten Jahresergebnisses (siehe dazu TZ 11 und Anhang 2), des Primär-
saldos, der Eigenfinanzierungsquote und des öffentlichen Defizits dar.

 44.2 Der Landeshaushalt wies im Zeitraum 2005 bis 2010 durchgehend 
einen Abgang auf. Das vereinheitlichte Jahresergebnis (Berechnung 
siehe Anhang 2) war im gesamten Zeitraum negativ und verschlech-
terte sich von – 295,6 Mill. EUR im Jahr 2005 auf – 638,0 Mill. EUR 
im Jahr 2010 (+ 115,8 %). Zu beachten ist, dass Einmaleinnahmen 
aus Finanztransaktionen (Verkauf von Beteiligungen in der Höhe von 

Jahresergebnisse

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 errechneter Wert
4 Bruttoregionalprodukt (ab 2009 Prognosewerte)
5 Stand September 2011; positive Werte bedeuten öffentliche Überschüsse, negative Werte öffentliche Defizite
6 Finanzschulden und innere Anleihen

Tabelle 20: Entwicklung der Jahresergebnisse des Landes Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 6.172,2 5.841,4 7.093,7 7.011,0 6.801,0 7.040,7 + 14,1

Ausgaben 6.467,8 6.505,7 7.372,3 7.747,5 7.472,5 7.678,7 + 18,7

Vereinheitlichtes Jah
resergebnis3 –295,6 –664,3 –278,5 –736,6 –671,5 –638,0 – 115,8

Vereinheitlichtes 
Jahresergebnis3 in % 
des BRP

–0,8 % –1,7 % –0,7 % –1,6 % –1,6 % –1,4 %

Primärsaldo –234,6 –599,8 –188,3 –624,3 –566,5 –548,6 – 133,8

Primärsaldo in % des 
BRP4 –0,6 % –1,5 % –0,4 % –1,4 % –1,3 % –1,2 %

Eigenfinanzierungs
quote 102,0 % 100,5 % 98,7 % 98,0 % 94,7 % 94,4 %

Öffentlicher Über
schuss/Defizit 
(Maastricht)5

+ 170,7 + 151,7 – 32,6 – 232,8 – 552,6 – 663,5 – 488,6

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 errechneter Wert 
4 Bruttoregionalprodukt für Niederösterreich (ab 2009 Prognosewerte)
5 Stand September 2011

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Statistik Austria, 
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901,4 Mill. EUR im Jahr 2005 und von Darlehensforderungen in der 
Höhe von 1.013,3 Mill. EUR im Jahr 2007) die Ergebnisse der Jahre 2005 
und 2007 beeinflussten.

Der Primärsaldo wies im Überprüfungszeitraum Schwankungen auf, 
war aber durchgehend negativ; er verbesserte sich von – 1,5 % des 
BRP im Jahr 2006 auf – 1,2 % des BRP im Jahr 2010.

Die Eigenfinanzierungsquote sank im Jahr 2007 unter 100 % und 
reduzierte sich in den Folgejahren kontinuierlich; im Jahr 2010 lag 
sie bei 94,4 %.

 44.3	Das	Land	Niederösterreich	wandte	sich	in	seiner	Stellungnahme	gegen	
die	Verwendung	des	Bruttoregionalprodukts	als	Vergleichsbasis,	da	es	
eine	 Reihe	 von	 Problemen	 berge,	 bspw.	 enthalte	 die	 Berechnung	 der	
Wertschöpfung	aufgrund	der	unterschiedlichen	regionalen	Wirtschafts
strukturen	große	Schwankungsbreiten.	Das	vereinheitlichte	Jahresergeb
nis	entspräche	dem	Brutto–Abgang.	Der	Netto–Abgang	(=	Netto–Neu
verschuldung)	sei	für	Vergleiche	besser	geeignet	als	das	vereinheitlichte	
Jahresergebnis,	weil	letzteres	durch	die	jährlich	stark	schwankenden	Til
gungszahlungen	wesentlich	beeinflusst	werde.	Für	Ländervergleiche	sollte	
nach	Meinung	des	Landes	Niederösterreich	ausschließlich	der	Netto–
Abgang	herangezogen	werden.

 44.4 Nach Ansicht des RH sind beide Kennzahlen relevant, je nachdem ob 
die Tilgungen in die Betrachtung einbezogen werden oder nicht. Der 
RH sah in der ausschließlichen Netto–Darstellung keinen Vorteil, weil 
Darlehenstilgungen für die Länderhaushalte eine beträchtliche Aus-
gabenposition darstellen. Bezogen auf Niederösterreich ergaben sich 
in der Netto–Darstellung folgende Werte: 

Tabelle 21:  Entwicklung der NettoÜberschüsse/NettoAbgänge des Landes  
Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2006/2010

in Mill. EUR

Netto–Über
schuss/Netto–
Abgang

67,2 – 214,6 – 214,0 – 455,4 – 599,7 – 559,0 – 344,4

Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
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Auch bei einem Vergleich der Entwicklung ab dem Jahr 2006 war immer 
noch eine Verschlechterung des Netto–Ergebnisses um 160,5 % zu ver-
zeichnen.

Zu den Einwendungen gegen die Verwendung des BRP als Bezugsgröße 
merkte der RH an, dass das BRP auf regionaler Ebene dem wichtigsten 
Indikator der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf Bundesebene 
— dem BIP — entspricht. Das BRP wird von der Statistik Austria berech-
net und gilt als anerkannte Kennzahl zur Messung der wirtschaftlichen 
Gesamtleistung einer Region. Das BRP wird auch in anderen Ländern 
— wie bspw. in Kärnten und Tirol — verwendet.

 45.1 Die Einnahmen des Landes Niederösterreich (ohne Fremdfinanzierung) 
stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 um 868,5 Mill. EUR, das waren 
rd. 14 %. Die jährliche Steigerungsrate betrug durchschnittlich 2,7 %.

Einnahmen

Tabelle 22: zusammensetzung der Einnahmen lt. Rechnungsquerschnitt – Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Gesamteinnahmen2 6.172,2 5.841,4 7.093,7 7.011,0 6.801,0 7.040,7

davon

Einnahmen aus eigenen 
Steuern, Leistungen, Besitz 
und wirtschaftlicher Tätigkeit, 
Veräußerungen (laufende Gebarung) 
und sonstige Einnahmen 

1.607,9 1.833,2 1.968,8 2.333,5 2.234,3 2.360,4

in % der Gesamteinnahmen 26,1 % 31,4 % 27,8 % 33,3 % 32,9 % 33,5 %

Einnahmen aus Ertragsanteilen und 
laufenden Transfers (einschließlich 
Kapitaltransfers) 

3.481,4 3.622,2 3.837,6 4.170,2 4.274,4 4.280,6

in % der Gesamteinnahmen 56,4 % 62,0 % 54,1 % 59,5 % 62,9 % 60,8 %

Einnahmen aus Veräußerung von 
Vermögen 17,1 229,9 5,3 3,8 16,8 69,2

in % der Gesamteinnahmen 0,3 % 3,9 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 1,0 %

Einnahmen aus Finanztransaktionen2 1.065,8 156,1 1.282,0 503,4 275,5 330,5

in % der Gesamteinnahmen 17,3 % 2,7 % 18,1 % 7,2 % 4,1 % 4,7 %

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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Rund 61 % der Gesamteinnahmen stammten im Jahr 2010 aus Ertrags-
anteilen und Transfers (siehe Tabelle 22), die zum überwiegenden Teil 
durch die Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen determiniert 
waren. Etwa ein Drittel der Gesamteinnahmen erzielte das Land aus 
eigenen Steuern, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit, Ver-
äußerungen (laufende Gebarung) sowie aus sonstigen Einnahmen. Der 
verbleibende Anteil verteilte sich auf die Finanztransaktionen (2010: 
rd. 5 %) und — mit nur 1 % der Gesamteinnahmen — auf die Vermö-
gensveräußerungen.

 45.2 Der RH hielt fest, dass die Ertragsanteile und Transfers, die etwa 60 % 
der Einnahmen bildeten, maßgeblich von den Steuereinnahmen des 
Bundes und der Einwohnerzahl des Landes beeinflusst waren. Die Mög-
lichkeiten, einnahmenseitige Konsolidierungsmaßnahmen zu setzen, 
waren daher auch für Niederösterreich eingeschränkt.

 45.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	dass	im	Budgetprogramm	2012	
bis	2015	eine	Reihe	einnahmenseitiger	Maßnahmen	geplant	sei	(bspw.	
Steigerung	der	Ertragsanteile	um	durchschnittlich	4	%,	Steigerung	der	
ausschließlichen	Landesabgaben,	Einnahmen	aus	der	Veranlagung	des	
Landes).	

Überblick

 46.1 Die Ausgaben des Landes Niederösterreich stiegen im Zeitraum 2005 
bis 2010 um 1.211,0 Mill. EUR, das waren rd. 19 %. Die jährliche Stei-
gerungsrate betrug durchschnittlich 3,5 %.

Nach der funktionellen Gliederung wird der Landeshaushalt in zehn 
Haushaltsgruppen unterteilt. Diese Gliederung entspricht den Aufga-
ben, die von den Gebietskörperschaften zu besorgen sind und von die-
sen wahrgenommen werden.

Ausgaben
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 46.2 Da die jährlichen Ausgabensteigerungen von durchschnittlich 3,5 % 
deutlich über den jährlichen Einnahmenzuwächsen (rd. 2,7 %) lagen 
und mittel– bis langfristig nicht finanzierbar sind, empfahl der RH dem 
Land Niederösterreich, Maßnahmen zu ergreifen, die das Haushalts-
gleichgewicht nachhaltig wieder herstellen. Da die fiskalpolitischen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Länder einnahmenseitig stark einge-
schränkt sind, sollte dabei das Hauptaugenmerk auf ausgabenbegren-
zende oder ausgabenreduzierende Maßnahmen gelegt werden.

 46.3	Das	Land	Niederösterreich	verwies	in	seiner	Stellungnahme	auf	das	
Budgetprogramm	2012	bis	2015,	welches	wirksame	ausgabenseitige	
Maßnahmen	enthalte	(bspw.	Kürzung	des	Personal–	und	Pensionsauf
wandes,	Reduktion	der	Bildungsausgaben,	Jugendwohlfahrt,	Landes
kliniken,	Förderungsausgaben)	und	gewährleiste,	dass	die	administra
tiven	Defizite	jährlich	um	rd.	50	Mill.	EUR	reduziert	würden.

 46.4 Der RH anerkannte die Einleitung von ausgabenseitigen Maßnahmen 
zur Budgetkonsolidierung.

Tabelle 23: Entwicklung der Ausgaben nach Haushaltsgruppen – Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Ausgaben gesamt 6.467,8 6.505,7 7.372,3 7.747,5 7.472,5 7.678,7

davon 

Vertretungskörper und allgemeine 
Verwaltung 560,9 583,9 610,2 657,2 667,8 676,4

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22,2 30,8 25,8 28,2 28,1 27,9

Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft 1.040,1 1.079,3 1.118,4 1.175,9 1.247,8 1.289,1

Kunst, Kultur und Kultus 82,1 91,3 109,4 109,0 115,8 121,7

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung 1.242,8 1.277,8 1.268,2 1.363,8 1.459,2 1.556,4

Gesundheit 269,0 295,8 339,0 424,1 433,3 450,9

Straßen– und Wasserbau, Verkehr 444,5 466,8 431,0 526,1 472,8 486,9

Wirtschaftsförderung 224,7 203,3 231,7 231,7 196,7 194,3

Dienstleistungen 1.330,8 1.704,5 1.923,0 2.503,0 2.358,0 2.395,9

Finanzwirtschaft 1.250,7 772,3 1.315,6 728,5 493,1 479,3

1 Rundungsdifferenzen möglich

Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
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Struktur der Ausgaben

 47 Der größte Anteil an den Gesamtausgaben des Jahres 2010 entfiel auf 
die Haushaltsgruppe Dienstleistungen mit rd. 31 % der Mittel (siehe 
Abbildung 15). Dabei ist zu beachten, dass 98 % der Gesamtsumme 
der Gruppe Dienstleistungen auf Betriebe mit marktbestimmter Tätig-
keit (Landeskliniken, Landespflegeheime) entfielen. Zweitgrößte Aus-
gabenposition war die Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförde-
rung mit rd. 20 % der Gesamtausgaben.

Die Haushaltsgruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 
umfasste rd. 17 % der Gesamtausgaben. Auf die Gruppe Vertretungs-
körper und allgemeine Verwaltung entfielen rd. 9 %, auf die Gruppen 
Straßen– und Wasserbau (einschließlich Verkehr), Finanzwirtschaft 
sowie Gesundheit je rd. 6 % der Gesamtausgaben.

Ausgaben nach Aufgabenbereichen

 48.1 Die einzelnen Voranschlagsansätze werden in Anlehnung an das von 
den Vereinten Nationen empfohlene Schema für Zwecke der Vergleich-

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Kunst, Kultur und Kultus

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gesundheit

Straßen– und Wasserbau, Verkehr

Wirtschaftsförderung

Dienstleistungen

Finanzwirtschaft

Abbildung 15: Ausgabenanteile nach Haushaltsgruppen im Jahr 2010

8,8 %

16,8 %

0,4 %
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20,3 %

5,9 %6,3 %
2,5 %

Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
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barkeit einem oder mehreren Aufgabenbereichen zugeordnet und durch 
finanzstatistische Kennziffern unterschieden. Die einzelnen Aufgaben-
bereiche entwickelten sich im Zeitraum 2005 bis 2010 folgenderma-
ßen (siehe Abbildung 16):

 48.2 Am stärksten wuchsen die Ausgaben in den Bereichen Dienstleistungen 
(+ 77 %), Gesundheit (+ 68 %) und Kunst (+ 48 %).

Im Aufgabenbereich Dienstleistungen stiegen die Ausgaben für Lan-
deskliniken (ohne chronischen Bereich und Investitionen) aufgrund 
der Übertragung von Gemeindespitälern in den Landeshaushalt von 
890,2 Mill. EUR im Jahr 2005 auf 1,9 Mrd. EUR im Jahr 2010. Dies ent-
sprach einem Anstieg um rd. 112 %. Mehr als die Hälfte der Gesamtaus-
gaben der Landeskliniken entfiel auf Personalausgaben; diese erhöh-
ten sich von 2005 bis 2010 um rd. 146 %. Neben den Landeskliniken 
fielen auch die Landespflegeheime in den Aufgabenbereich Dienstlei-
stungen; die Gesamtausgaben für Landespflegeheime stiegen im Zeit-
raum 2005 bis 2010 um rd. 30 %.
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Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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Abbildung 16:  Ausgabenentwicklung nach Aufgabenbereichen im Zeitraum 2005 bis 2010 – 
Niederösterreich
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Im Aufgabenbereich Gesundheit entfielen im Jahr 2010  83 % der Gesamt-
ausgaben auf Krankenanstalten. Diese Ausgaben (Abschnitte 1/55, 1/56 
und 1/59) erhöhten sich im Zeitraum 2005 bis 2010 um 161,5 Mill. EUR, 
das waren rd. 76 %.

Im Aufgabenbereich Kunst stiegen die Ausgaben von 82,1 Mill. EUR 
im Jahr 2005 auf 121,7 Mill. EUR im Jahr 2010. Die Ausgaben der 
NÖ Kulturwirtschaft GesmbH erhöhten sich im Zeitraum 2005 bis 2010 
um mehr als 100 % auf 28,6 Mill. EUR. Die Ausgaben im Unterab-
schnitt 1/325 (Festspiele) stiegen um über 70 %.

Rückläufig waren die Ausgaben in der Energiewirtschaft (– 38 %), in 
der übrigen Hoheitsverwaltung (– 30 %) und im Bereich Industrie und 
Gewerbe (– 18 %). Insgesamt stiegen die Ausgaben in 10 von 14 Auf-
gabenbereichen, in acht Aufgabenbereichen betrugen die Steigerungen 
mehr als 20 %.

 48.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	dass	die	Ausgabensteigerungen	
im	Bereich	Gesundheit	die	mit	der	Übernahme	der	Gemeindespitäler	
einhergehenden	Zahlungsverpflichtungen	betrafen.

Pflicht– und Ermessensausgaben

 49 Von den Gesamtausgaben des Landes Niederösterreich im Jahr 2010 
in Höhe von rd. 7.678,7 Mill. EUR waren rd. 62 % Pflichtausgaben 
(4.779,2 Mill. EUR). Bei den Pflichtausgaben handelt es sich um Aus-
gaben, zu deren Leistung das Land aufgrund von gesetzlichen Bestim-
mungen dem Grunde und der Höhe nach verpflichtet ist.

Die Unterscheidung in Pflicht– und Ermessensausgaben ist deshalb 
von Bedeutung, weil bei den Pflichtausgaben Konsolidierungsmaß-
nahmen im Allgemeinen nur in Verbindung mit der Änderung gesetz-
licher Bestimmungen erfolgen können.

Die Pflichtausgaben erhöhten sich von 3.440,3 Mill. EUR im Jahr 2005 
auf 4.779,2 Mill. EUR im Jahr 2010, das waren 39 %. Etwa die Hälfte 
der Pflichtausgaben waren Personalausgaben; diese stiegen von 
1.629,9 Mill. EUR im Jahr 2005 auf 2.503,7 Mill. EUR im Jahr 2010, 
das waren rd. 54 %.
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Rund 38 % der Gesamtausgaben (2.889,5 Mill. EUR) waren im Jahr 2010 
Ermessensausgaben.

Begriffsbestimmung

 50.1 Förderungen sind lt. VRV Ausgaben für Maßnahmen Dritter, die zur 
Erfüllung kultureller, sozialer, wirtschaftlicher sowie sonstiger staatspo-
litischer und gesellschaftspolitischer Aufgaben getätigt werden, wobei 
hierfür keine unmittelbare Gegenleistung erfolgt. Die Förderungsaus-
gaben sind hochaggregiert aus der finanzwirtschaftlichen Gliederung 
des Rechnungsabschlusses zu entnehmen. Eine weitere Aufgliederung 
konnte das Land Niederösterreich dem RH im Gegensatz zu Kärnten 
und Tirol nicht zur Verfügung stellen.

Förderungen

Ermessensausgaben

Pflichtausgaben
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Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Abbildung 17:  Entwicklung der Pflicht– und Ermessensausgaben im Zeitraum 2005 bis 2010 – 
Niederösterreich
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Ein Vergleich der Werte aus den Rechnungsabschlüssen war allerdings 
nicht aussagekräftig, weil der Förderungsbegriff in den überprüften 
Ländern unterschiedlich definiert wurde.41

 50.2 Der RH wies auf die Notwendigkeit einer einheitlichen Darstellung der 
Förderungen im Rechnungsabschluss hin. 

 50.3	Das	Land	Niederösterreichs	verwies	im	Zusammenhang	mit	der	Kri
tik	des	RH,	dass	es	keine	weitere	Aufgliederung	der	Förderungsausga
ben	zur	Verfügung	stellen	konnte,	darauf,	dass	weder	die	Voranschläge	
noch	die	Rechnungsabschlüsse	der	Länder	Kärnten	und	Tirol	weitere	
Aufgliederungen	enthielten.	Dem	Niederösterreichischen	Landtag	wür
den	detaillierte	Berichte	über	wichtige	Förderungsbereiche	vorgelegt.

Entwicklung der Förderungsausgaben

 51.1 Die Gesamtausgaben des Landes Niederösterreich betrugen im Jahr 2010  
7.678,7 Mill. EUR. Davon gab das Land rd. 1.631,7 Mill. EUR für För-
derungen aus, das waren 21,2 % der Gesamtausgaben.

Im Zeitraum 2005 bis 2010 erhöhten sich die Ausgaben für Förde-
rungen um knapp 160 Mill. EUR auf 1.631,7 Mill. EUR (+ 10,9 %).

 51.2 Da die Förderungen einen bedeutenden Anteil an den Gesamtausga-
ben des Landes einnahmen, empfahl der RH dem Land Niederöster-
reich, den Bereich der Förderungen verstärkt in die Konsolidierungs-
bemühungen einzubeziehen.

 51.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	seien	im	Budgetpro
gramm	2012	bis	2015	ausgabenseitige	Maßnahmen	zur	Konsolidierung	
vorgesehen	und	ein	verstärktes	Augenmerk	auf	die	Effizienz	der	Förde
rungen	und	Maastricht–neutrale	Förderungsarten	gelegt	worden.

Vermögensübersicht

 52 Die Tabelle 24 gibt eine Übersicht über das Vermögen des Landes Nie-
derösterreich zum 31. Dezember 2010.

41 Die Definition der Förderungen erfolgte in Tirol über die Abfrage der Postenklasse 7 
der Finanzkennziffern 4 und 5. In Kärnten wurde ein Darlehen an die KABEG bis zum 
Jahr 2007 als Förderung verbucht.

Vermögensrechnung
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Entwicklung des Anlagevermögens

 53 Das Sachanlagevermögen betrug im Jahr 2005  719,4 Mill. EUR und 
stieg vor allem aufgrund der Übernahme der Gemeindekrankenan-
stalten auf 1.027,4 Mill. EUR im Jahr 2010. Der ausgewiesene Wert 
der Beteiligungen verringerte sich von 45,9 Mill. EUR (2005) auf 
37,6 Mill. EUR (2010). Dies war vor allem zurückzuführen auf den 
Verkauf der Anteile an der NÖ Telekom Service (+ 8,6 Mill. EUR), eine 
Wertberichtigung bei der Beteiligung an der NÖ Umweltschutzanstalt 
GmbH (– 5 Mill. EUR) und die Erhöhung der Beteiligung an der Eco-
plus NÖ Wirtschaftsagentur GmbH (+ 4,4 Mill. EUR).

Das Vermögen in Form von Wertpapieren stieg von 100.000 EUR (2005) 
auf 13,2 Mill. EUR (2010).

Entwicklung des Umlaufvermögens

 54.1 Das Umlaufvermögen des Landes Niederösterreich setzte sich aus-
schließlich aus Forderungen zusammen. Vorräte, Altmaterial, Werk-

Tabelle 24: Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2010 – Niederösterreich

Aktiva Passiva

in Mill. EUR1

Anlagevermögen 1.078,2 Eigenkapital 4.010,3

Sachanlagen 1.027,4 Grundkapital k. A.
Aktivierungsfähige Rechte 0,1 Kapitalminderung k. A.
Beteiligungen 37,6 Kapitalerhöhung k. A.
Wertpapiere 13,2 Reinverlust k. A.

umlaufvermögen 10.499,2 schulden 13.133,0

Vorräte 0,0 Finanzschulden 3.962,0
Liquide Mittel2 0,0 Innere Anleihen 1.326,7
Forderungen aus Darlehen 7.476,6 Nicht fällige Verwaltungsschulden 6.476,6
Sonstige Forderungen 2.419,7 Sonstige Schulden 1.367,7

Rücklagen 603,0 Rücklagen 603,0

Aktive Rechnungsabgrenzung 6.272,8 Passive Rechnungsabgrenzung 104,1

summe Aktiva 17.850,3 summe Passiva 17.850,3
1 Rundungsdifferenzen möglich
2 siehe TZ 54

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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stoffe, Handelswaren, Verbrauchsgüter und Erzeugnisse wurden nicht 
aktiviert.

Die Jahresendbestände der einzelnen Bankkonten (liquide Mittel) wur-
den saldiert. Aufgrund eines negativen Bankkontos ergab sich ein 
negativer Gesamtsaldo, aktivseitig waren daher keine liquiden Mit-
tel dargestellt.

 54.2 Der RH verwies auf den Bilanzierungsgrundsatz des Verrechnungs-
verbots.42 Posten der Aktivseite dürfen grundsätzlich nicht mit Posten 
der Passivseite verrechnet werden, da ansonsten die Transparenz der 
Bilanz verringert wird. Er empfahl dem Land Niederösterreich, Gutha-
ben bei Kreditinstituten aktivseitig und Verbindlichkeiten passivseitig 
darzustellen.

 54.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	würden	ab	dem	Rech
nungsabschluss	 2011	Guthaben	 bei	 Kreditinstituten	 aktivseitig	 und	
Verbindlichkeiten	passivseitig	dargestellt.

 55.1 Die Darlehensforderungen erhöhten sich von 6.282,2 Mill. EUR im 
Jahr 2005 auf 7.476,6 Mill. EUR im Jahr 2010. Im Jahr 2007 kam 
es zu einem Verkauf von Darlehensforderungen, die zum Nominale 
von 1.868,9 Mill. EUR aktiviert waren. Der Verwertungserlös betrug 
1.013,3 Mill. EUR.

Die Differenz zwischen Nominale und Verwertungserlös betrug dem-
nach 855,5 Mill. EUR. Die Differenz wurde im Jahr 2007 teilweise als 
aktive Rechnungsabgrenzung verbucht (850,9 Mill. EUR) und teil-
weise als Wertberichtigung des Umlaufvermögens (4,6 Mill. EUR). Im 
Jahr 2008 wurde eine Wertberichtigung des Umlaufvermögens in Höhe 
von 9,9 Mill. EUR vorgenommen, im Jahr 2009 von 11,4 Mill. EUR 
und im Jahr 2010 von 12,8 Mill. EUR. Der Posten Aktive Rechnungs-
abgrenzung verringerte sich im selben Ausmaß.

 55.2 Aus Sicht des RH stellte die Differenz zwischen Nominale und Ver-
wertungserlös einen Aufwand im Jahr 2007 dar, da der Forderungs-
verkauf im Jahr 2007 zur Gänze abgeschlossen wurde. Eine Verteilung 
der Wertberichtigung auf die Folgejahre widersprach aus Sicht des RH 
dem Vorsichtsprinzip gemäß den Grundsätzen der ordnungsmäßigen 
Buchführung43 und dem Jährlichkeitsgebot lt. VRV44. Er empfahl dem 

42 vgl. § 196 Abs. 2 Unternehmensgesetzbuch
43 vgl. § 201 Abs. 2 Z 4 Unternehmensgesetzbuch
44 § 10 und § 11 VRV 1997
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Land Niederösterreich, Aufwände in dem Jahr zu verbuchen, in dem 
sie realisiert werden.

 55.3	Das	Land	Niederösterreich	führte	in	seiner	Stellungnahme	aus,	dass	
das	Gebot	der	Jährlichkeit	in	der	VRV	sich	nur	auf	die	Erstellung	von	
Voranschlag	und	Rechnungsabschluss	beziehe	und	nicht	auf	die	Ver
mögensrechnung.	Das	Vorsichtsprinzip	gemäß	den	Grundsätzen	ord
nungsgemäßer	Buchführung	laut	Unternehmensgesetzbuch	(UGB)	finde	
in	diesem	Fall	keine	Anwendung,	da	im	öffentlichen	Bereich	nur	die	
Regelungen	für	öffentliche	Haushalte	anzuwenden	seien.	Die	Differenz	
zwischen	Nominale	und	Barwert	könne	als	Differenz	zwischen	dem	
Wert	der	Forderung	am	Ende	der	Laufzeit	und	dem	Wert	am	Beginn	
der	Laufzeit	ermittelt	werden.	Diese	Differenz	sei	wegen	des	Umbewer
tungsprozesses	als	aktive	Rechnungsabgrenzung	eingebucht	worden.

 55.4 Nach Ansicht des RH sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung Regeln zur Buchführung und Bilanzierung, die sich vor allem aus 
Wissenschaft und Praxis, aus Rechtsvorschriften und der Rechtspre-
chung ergeben. In Österreich sind sie teilweise im UGB kodifiziert. Die 
Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist aber 
nicht nur auf den Geltungsbereich des UGB beschränkt. Die Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung finden vielmehr unabhängig vom 
jeweiligen Buchungssystem sowohl im öffentlichen Rechnungswesen 
als auch im privatrechtlichen Bereich Anwendung. 

Dem Vorsichtsprinzip liegt — vereinfacht gesprochen — die Vorstellung 
zugrunde, dass ein vorsichtiger Buchhalter sich nicht reicher rechnen 
darf, als er ist. Es wird durch die Anwendung des Realisationsprinzips, 
des Imparitätsprinzips, des Niederstwertprinzips und des Höchstwert-
prinzips umgesetzt. Das Vorsichtsprinzip gewinnt vor allem aufgrund 
der Informationsfunktion des öffentlichen Rechnungswesens an Bedeu-
tung. Eine Verbuchung der Differenz zwischen Nominale und Barwert 
als aktive Rechnungsabgrenzung entspricht nach Ansicht des RH weder 
den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung noch der VRV.

 56 Unter den sonstigen Forderungen wurden insbesondere voranschlags-
unwirksame Vorschüsse und nicht fällige Verwaltungsforderungen 
zusammengefasst. Die sonstigen Forderungen stiegen im überprüften 
Zeitraum von 2.089,4 Mill. EUR auf 2.419,7 Mill. EUR. Zu beachten 
ist, dass ab dem Jahr 2010 nicht fällige Verwaltungsforderungen i.H.v. 
56,8 Mill. EUR passivseitig unter der Position Passive Rechnungsabgren-
zung dargestellt wurden und diese daher um 56,8 Mill. EUR erhöhte.
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Entwicklung des Schuldenstandes

 57 Die Verbindlichkeiten wurden in der Vermögensübersicht des Landes 
Niederösterreich in Finanzschulden, innere Anleihen, Verbindlichkeiten 
gegenüber Banken, nicht fällige Verwaltungsschulden und sonstige 
Schulden unterteilt. Die Darstellung in Tabelle 24 wurde zum Zwecke 
der Vergleichbarkeit für die drei überprüften Länder vereinheit licht 
und unterteilt die Verbindlichkeiten in

– Finanzschulden,

– innere Anleihen (nur in Niederösterreich)45,

– nicht fällige Verwaltungsschulden und

– sonstige Schulden.

Nach Angaben des Amtes der Niederösterreichischen Landesregie-
rung erfolgten keine Darlehensweitergaben an Dritte, es bestanden 
auch keine sonstigen Rückzahlungsverpflichtungen für ausgegliederte 
Rechtsträger.

Die Tabelle 25 stellt die Entwicklung der Finanzschulden und der inne-
ren Anleihen dar.

45 Mit inneren Anleihen erfolgte in Niederösterreich die Finanzierung von Soll–Abgän-
gen. Dabei wurden Rücklagen oder andere zweckgebundene Mittel in Form eines inter-
nen Vorschusses zur Abgangsfinanzierung verwendet. Im Gegensatz zu den effektiven 
Finanzschulden stellen innere Anleihen eine buchhalterische Schuld dar, der noch keine 
unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen gegenüberstehen. Innere Anleihen sind jedoch 
spätestens zu dem Zeitpunkt zu tilgen, zu dem die entlehnten Mittel für den Zweck, für 
den sie bestimmt waren, zur Verfügung stehen müssen.

Tabelle 25:  Entwicklung der finanzschulden und der inneren Anleihen im zeitraum 2005 
bis 2010 – Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Schulden gesamt 3.197,6 3.422,8 3.636,8 4.123,8 4.723,5 5.288,6 + 65,4

davon 

Finanzschulden aus 
Darlehen 1.680,2 2.042,8 2.271,4 2.557,2 3.222,9 3.962,0 + 135,8

Innere Anleihen 1.517,4 1.380,1 1.365,5 1.566,6 1.500,6 1.326,7 – 12,6

1 Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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Die Finanzschulden stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 von 
rd. 1.680,2 Mill. EUR auf rd. 3.962,0 Mill. EUR, das entspricht einem 
Anstieg von 135,8 %. Die inneren Anleihen verringerten sich im sel-
ben Zeitraum von rd. 1,5 Mrd. EUR auf rd. 1,3 Mrd. EUR und somit um 
12,6 %.

 58 Mit den nicht fälligen Verwaltungsschulden werden Finanzierungsver-
pflichtungen für künftige Finanzjahre dargestellt. Sie setzten sich in 
Niederösterreich überwiegend aus Darlehen und Zuschüssen für Wohn-
bau, Wohnhaussanierung und Wohnbeihilfen sowie Tilgung und Kauti-
onen für leasingfinanzierte Bauprojekte, Kapitaltransfers an Gemeinden, 
Kammern und Sektoren der Wirtschaft sowie Straßenbauten zusam-
men (siehe Tabelle 26):

Tabelle 26:  Entwicklung der nicht fälligen Verwaltungsschulden im zeitraum 2005 bis 
2010 – Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Nicht fällige 
Verwaltungsschulden 4.615,1 5.027,9 5.511,0 5.883,2 6.309,7 6.476,6 + 40,3

davon

Darlehen und 
Zu   schüsse für 
Wohn bau, Wohn
haussanierung und 
Wohnbeihilfen

3.417,7 3.681,7 4.063,6 4.375,2 4.705,7 4.716,0 + 38,0

Tilgung und 
Kauti onen für 
leasingfinanzierte 
Bauprojekte2

695,9 860,6 951,0 1.015,5 1.008,9 1.019,7 + 46,5

Sonderfinanzierung 
Forderungseinlöse
modell (Tilgung)2

219,6 222,2 264,7 302,8 387,9 549,0 + 150,0

davon

Straßenbauten2 203,1 214,1 258,2 298,1 384,9 501,2 + 146,8

Kapitaltransfers 240,7 224,3 188,5 141,7 156,1 135,4 – 43,7

Sonstige nicht 
fällige Ver wal tungs
schulden

41,2 38,9 43,1 47,9 51,1 56,6 + 37,4

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 abgeschlossene Projekte

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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 59.1 Sonderfinanzierungen kamen in Niederösterreich in Form von Lea-
singfinanzierungen und des so genannten Forderungseinlösemodells 
zur Anwendung. Im Jahr 2010 beliefen sich die nicht fälligen Verwal-
tungsschulden aus Sonderfinanzierungen auf rd. 1,6 Mrd. EUR (nur 
abgeschlossene Projekte).

Im Jahr 2010 wurden erstmals nicht fällige Verwaltungsschulden in 
der Höhe von 3.965,0 Mill. EUR aktivseitig unter der Position Aktive 
Rechnungsabgrenzung dargestellt. Gleichzeitig erhöhte sich das Eigen-
kapital um den Betrag von 3.281,2 Mill. EUR.

 59.2 Die Vermögensübersicht sollte das Vermögen und die Verbindlich-
keiten zum Abschlussstichtag möglichst getreu abbilden. Nicht fällige 
Verwaltungsschulden sind — ähnlich wie Vorbelastungen gemäß § 45 
Abs. 1 BHG — Verpflichtungen, zu deren Erfüllung in mehreren Finanz-
jahren oder zumindest in einem folgenden Finanzjahr Ausgaben46 zu 
leisten sind. Sie stellen jedoch keine Verbindlichkeiten am Abschluss-
stichtag eines bestimmten Jahres dar.

Der vom Land Niederösterreich vorgenommene aktivseitige Ausgleich 
der nicht fälligen Verwaltungsschulden unter der Bilanzposition Aktive 
Rechnungsabgrenzung ist aus Sicht des RH nicht zulässig, weil mit 
dieser Bilanzposition ausschließlich getätigte Ausgaben erfasst werden 
sollten, die einen Aufwand für zukünftige Rechnungsjahre darstellen.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich daher, nicht fällige Ver-
waltungsschulden nicht in der Vermögensübersicht darzustellen, son-
dern — wie in der VRV vorgesehen — in einem eigenen Nachweis. Eine 
aktivseitige Darstellung unter der Bilanzposition Aktive Rechnungsab-
grenzung sollte jedenfalls unterbleiben. Dies gilt sinngemäß auch für 
nicht fällige Verwaltungsforderungen und deren passivseitigen Aus-
gleich unter der Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung.

Die Verbindlichkeiten aus Sonderfinanzierungen, die das Land Nieder-
österreichisch als nicht fällige Verwaltungsschulden darstellte, trugen 
aus Sicht des RH Merkmale von Finanzschulden, da sie die Kriterien 

46 § 60 Abs. 1 BHG 2013 verwendet abweichend davon den Begriff Auszahlungen.
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von § 65 Abs. 3 BHG erfüllten.47 Er empfahl dem Land Niederöster-
reich, diese Verbindlichkeiten aus Transparenzgründen in einem geson-
derten Nachweis im Rechnungsabschluss anzuführen und neben den 
jährlichen Annuitäten auch ausstehendes Kapital, Zinsen, Tilgungen, 
Kautionen und sonstige Ausgaben darzustellen. Eine Gliederung nach 
Einzelprojekten würde den Informationsstand des Nachweises erhöhen.

 59.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	werde	der	Empfeh
lung,	nicht	 fällige	Verwaltungsschulden	 in	einem	eigenen	Nachweis	
darzustellen,	bereits	entsprochen.	Das	Land	Niederösterreich	lege	dem	
Landtag	außerdem	jährlich	einen	umfangreichen	Leasingbericht	vor.	
Nach	Ansicht	des	Landes	Niederösterreich	seien	Leasingverbindlich
keiten	mit	Finanzschulden	nicht	vergleichbar.	Leasingraten	seien	im	
Grunde	—	ähnlich	wie	Mieten	—	Entgelte	für	die	Überlassung	der	Nut
zung	an	einem	Leasingobjekt.	Bei	den	in	Niederösterreich	angewandten	
Leasingmodellen	handle	es	sich	um	operatives	Leasing.

Zur	Darstellung	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	merkte	das	Land	
Niederösterreich	an,	 dass	 die	VRV	keine	 diesbezüglichen	Regelungen	
enthalte.	Daher	sei	die	vom	Land	Niederösterreich	gewählte	Darstellung	
zulässig.	Die	Darstellung	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	sei	im	
Sinne	einer	aussagekräftigen	Vermögensrechnung	sinnvoll.	

Da	bei	einer	Aufnahme	der	nicht	fälligen	Verwaltungsschulden	in	den	
Vermögensnachweis	eine	aktivseitige	Abgrenzung	erfolgen	müsse,	werde	
das	Land	Niederösterreich	diese	Abgrenzung	künftig	nicht	mehr	unter	
„Aktive	Rechnungsabgrenzung“,	sondern	unter	einer	eigenen	Post	„Wert
berichtigungen	aus	zukünftigen	Verpflichtungen“	vornehmen.	

 59.4 Der RH wies darauf hin, dass nicht nur Leasingfinanzierungen, sondern 
sämtliche Sonderfinanzierungen (also bspw. auch Forderungseinlöse-
modelle) in einen Nachweis zum Rechnungsabschluss aufzunehmen 
sind und dass Verpflichtungen aus Sonderfinanzierungen Merkmale 
von Finanzschulden tragen, da sie die in § 65 Abs. 3 BHG genannten 
Kriterien erfüllen.

47 Gemäß § 65 Abs. 3 BHG sind als Finanzschulden ferner Geldverbindlichkeiten des Bundes 
aus Rechtsgeschäften zu behandeln, 1. aufgrund derer ein Dritter die Leistung von Aus-
gaben des Bundes nach Maßgabe ihrer Fälligkeit übernimmt und der Bund diesem die 
Ausgaben erst nach Ablauf des Finanzjahres, in dem die Ausgaben durch den Bund zu 
leisten waren, zu ersetzen hat oder 2. die zwar nicht zu dem im Abs. 1 angeführten Zweck 
abgeschlossen werden, bei denen aber dennoch dem Bund außergewöhnliche Finanzie-
rungserleichterungen dadurch eingeräumt werden, dass die Fälligkeit der Gegenleistung 
des Bundes auf einen mehr als zehn Jahre nach dem Empfang der Leistung gelegenen 
Tag festgesetzt oder hinausgeschoben wird, wobei sich die Fälligkeit im Falle der Erbrin-
gung der Gegenleistung in mehreren Teilbeträgen nach der Fälligkeit des letzten Teilbe-
trages richtet.
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Ein aktivseitiger Ausgleich für nicht fällige Verwaltungsschulden 
unter einer eigenen Post „Wertberichtigungen aus zukünftigen Ver-
pflichtungen“ wäre jedenfalls der bisherigen Darstellung unter „Aktive 
Rechnungsabgrenzung“ vorzuziehen, wenngleich der RH weiterhin die 
Ansicht vertritt, dass nicht fällige Verwaltungsschulden nicht in der 
Bilanz dargestellt werden sollten.

 60 In der Vermögensübersicht des Landes wurden weiters sonstige Ver-
bindlichkeiten dargestellt. Diese setzten sich aus Bankverbindlichkeiten, 
Schulden aus Lieferungen und Leistungen sowie aus voranschlagsun-
wirksamer Gebarung zusammen.

 61.1 Der Gesamtstand an Schulden und Finanzierungsverpflichtungen wurde 
in der Vermögensübersicht des Jahres 2010 mit 13.133,0 Mill. EUR 
angegeben und errechnete sich aus der Summe aus Finanzschulden, 
inneren Anleihen, nicht fälligen Verwaltungsschulden sowie sonstigen 
Schulden.

 61.2 Angesichts der Höhe der Schulden und Finanzierungsverpflichtungen 
von 13.133,0 Mill. EUR wies der RH abermals auf die in TZ 8 darge-
stellte Unübersichtlichkeit in Folge der unterschiedlichen Arten von 
Verbindlichkeiten hin.

 61.3	Das	Land	Niederösterreich	wandte	sich	in	der	Stellungnahme	dagegen,	
dass	Finanzschulden,	Leasingverbindlichkeiten	und	nicht	fällige	Ver
altungsschulden	gleichgesetzt	werden.	

Entwicklung des Schuldendienstes

 62.1 Tabelle 27 stellt die Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und 
Tilgung) im Zeitraum 2005 bis 2010 dar.

Tabelle 27:  Entwicklung des schuldendienstes – Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Schuldendienst 423,7 514,2 154,8 393,4 176,8 168,4 – 60,3

Schuldendienst in % 
der Gesamtausgaben 6,6 % 7,9 % 2,1 % 5,1 % 2,4 % 2,2 %

1 Rundungsdifferenzen möglich

Quellem: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Statistik Austria, RH
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 62.2 Aufgrund unterschiedlich hoher Schuldentilgungen wies der Schul-
dendienst im Zeitraum 2005 bis 2010 starke Schwankungen auf. Der 
höchste Wert war im Jahr 2006 mit rd. 514,2 Mill. EUR zu verzeich-
nen. Im Jahr 2010 gab das Land Niederösterreich 168,4 Mill. EUR für 
den Schuldendienst aus, das waren rd. 2,2 % des Gesamthaushalts.

 62.3	Das	Land	Niederösterreich	 führte	aus,	dass	der	Schuldendienst	Til
gungen	und	Zinsen	enthalte.	Aufgrund	der	jährlichen	Schwankungen	
der	Tilgungszahlungen	habe	eine	Zeitreihe	daher	keine	Aussagekraft.

Struktur der Finanzschulden des Landes Niederösterreich

 63.1 Die aushaftenden Finanzschulden aus Darlehen betrugen per 31. Dezem-
ber 2010 3.962,0 Mill. EUR (ohne innere Anleihen). Die im Portfolio 
enthaltenen Fremdwährungskredite48 repräsentieren rd. 22,7 % der 
Finanzschulden. Dieser Anteil war im Vergleich zu Kärnten und Tirol 
hoch. Abbildung 18 stellt die Entwicklung der Finanzschulden in Jah-
resschritten dar.

48 notiert in Schweizer Franken

Abbildung 18: Entwicklung der Finanzschulden des Landes Niederösterreich
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Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH



350 Niederösterreich 2012/3

finanzielle Lage des Landes Niederösterreich

 63.2 Im Jahr 2010 wurde ein vorläufiger Höchststand der Finanzschulden 
von rd. 3.962,0 Mill. EUR erreicht. Im Zeitraum 2005 bis 2014 wird 
ein Anstieg von rd. 124 % auf 3.762,8 Mill. EUR erwartet.

 63.3	Lt.	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	sehe	das	Budgetpro
gramm	2012	bis	2015	eine	wesentlich	deutlichere	Senkung	der	Finanz
schulden	bis	2015	auf	2,8	Mrd.	EUR	vor.	

 64.1 Rund 90,4 % der Finanzschulden waren endfällige Darlehen, d.h. die 
Tilgung erfolgte am Ende der Laufzeit.

Die Übersicht über den Annuitätenzeitplan (Tilgungen und Zinszah-
lungen abzüglich Schuldendienstersätze49) zeigt die voraussichtliche 
finanzielle Belastung des Landes Niederösterreich in den kommen-
den Jahren unter der Annahme gleichbleibender Zinsniveaus (Abbil-
dung 19).

49 Agios, die bei Emmission von fix verzinsten Schuldverschreibungen vereinnahmt und 
aliquot über die Laufzeit abgebaut werden, Stückzinsen und Erträge aus Zinstausch-
verträgen
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Die Vorausschätzung der Zinszahlungen beruht auf der Annahme, dass 
2011, 2013 und 2014 keine Neuverschuldung eintritt sowie 2012 eine 
Senkung des Schuldenstandes um 150 Mill. EUR erfolgt. Ab 2015 wird 
eine zusätzliche Zinsbelastung von 2,25 Mill. EUR jährlich unterstellt. 
Unter diesen Annahmen errechnet sich ein Anstieg der Zinszahlungen 
von 112 Mill. EUR im Jahr 2014 auf 125 Mill. EUR im Jahr 2020.

Für die Jahre 2014, 2015 und 2016 geht das Land lt. Mitteilung des 
Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung (Stand: August 2011) 
von hohen Rückzahlungen aus; im Jahr 2014 müssen 712,1 Mill. EUR, 
im Jahr 2015  512,7 Mill. EUR und im Jahr 2016  639,4 Mill. EUR an 
Tilgungen aufgewendet werden. Die Annuitäten werden im Jahr 2014  
824,0 Mill. EUR, im Jahr 2015  626,9 Mill. EUR und im Jahr 2016  
755,8 Mill. EUR betragen. Die Werte aus der mittelfristigen Finanz-
planung (Tabelle 42) in Höhe von 868,7 Mill. EUR (Stand 2010) bzw. 
843,5 Mill. EUR (Neuberechnung Juli 2011) berücksichtigen Finanz-
schulden und innere Anleihen.

Abbildung 19: Annuitätenzeitplan des Landes Niederösterreich

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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 64.2 Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, zeitgerecht vorzusorgen, 
dass die hohen Schuldentilgungen in den Jahren 2014 bis 2016 mög-
lichst aus einem Überschuss des Landeshaushalts finanziert werden 
können und die Refinanzierung nicht durch die Verlängerung der Lauf-
zeit bestehender Darlehen oder die Aufnahme neuer Darlehen erfol-
gen muss. Dies würde die Folgejahre zusätzlich belasten. Dadurch 
würden auch die Zinszahlungen weiter ansteigen, wobei das Ausmaß 
des Zinsanstiegs aufgrund eines hohen Anteils variabler Zinsprodukte 
stark von den Marktgegebenheiten abhängen wird.

 64.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dazu	mit,	dass	das	Budgetprogramm	
2012	bis	2015	einen	jährlichen	Abbau	der	Schulden	vorsehe.	Die	Redu
zierung	des	Schuldenstandes	sollte	durch	die	Verwendung	von	liqui
den	Mitteln	des	Landes	aus	der	Veranlagung	in	den	Jahren	2012	bis	
2015	beschleunigt	werden.	Dieses	Programm	habe	schon	im	Jahr	2011	
begonnen,	in	dem	zunächst	der	Nettoabgang	bedeckt	worden	sei.	Dazu	
sei	der	Erlös	aus	dem	Verkauf	von	Wohnbaudarlehen	2011	in	Höhe	
von	voraussichtlich	rd.	500	bis	600	Mill.	EUR	herangezogen	worden.	
In	den	Jahren	2012	bis	2015	sollten	sodann	weitere	150	Mill.	EUR	
jährlich	aus	veranlagten	Landesmitteln	zum	Schuldenabbau	verwen
det	werden.	Damit	werde	der	Schuldenstand	im	Vergleich	zu	2010	um	
rd.	25	%	reduziert.	

 64.4 Der RH begrüßte grundsätzlich die mit dem Budgetprogramm 2012 bis 
2015 eingeleiteten Maßnahmen, wies aber auf die Einmalwirkung der 
beabsichtigten einnahmenseitigen Maßnahmen hin.
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Kenndaten zur finanziellen Lage des Landes Tirol

Jahresergebnisse
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2005/ 
2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 2.317,5 2.410,5 2.533,8 2.706,3 2.767,0 2.791,8 + 20,5

Ausgaben 2.368,1 2.500,1 2.594,6 2.788,0 2.881,5 2.959,2 + 25,0

Vereinheitlichtes Jahresergebnis3 – 50,6 – 71,0 – 52,4 – 77,0 – 114,5 – 110,5  – 118,4

Vereinheitlichtes Jahresergebnis 
in % des BRP4 – 0,2 % – 0,3 % – 0,2 % – 0,3 % – 0,5 % – 0,4 %

Primärsaldo – 49,7 – 67,7 – 45,8 – 71,2 – 112,0 – 106,9 – 115,4

Primärsaldo in % des BRP4 – 0,2 % – 0,3 % – 0,2 % – 0,3 % – 0,5 % – 0,4 %

Eigenfinanzierungs–Quote 104,2 % 101,9 % 104,5 % 107,5 % 99,4 % 99,0 %

Öffentlicher Überschuss nach 
Maastricht5 + 96,6 + 66,2 + 132,8 + 197,7 + 27,9 – 4,9 – 105,1

schulden, schuldendienst

Schulden und Finanzie rungs 
verpflichtungen

276,8 364,1 350,3 349,1 375,1 441,1 + 59,4

davon

Finanzschulden  

(Stand 31. Dezember) 
106,3 167,2 187,0 199,7 199,7 234,0 + 120,1

nicht fällige Verwaltungs-schul den 
(Stand 31. Dezember)

k.A. k.A. k.A. 2,3 1,9 1,4

sonstige Schulden  
(Stand 31. Dezember)

170,5 196,9 163,3 147,1 173,5 205,7 + 20,6

Finanzschulden in % des BRP4 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,9 %

Finanzschulden in EUR  
pro Einwohner

153,9 240,5 267,8 284,5 283,4 330,5 + 114,7

Schuldendienst  
(Zinsen und Tilgung)

16,6 27,4 47,6 74,8 57,7 59,2 + 256,6

Schuldendienst in %  
der Gesamtausgaben

0,7 % 1,1 % 1,8 % 2,7 % 2,0 % 2,0 %

Haftungen

Haftungen (Stand 31. Dezember) 9.352,9 11.081,1 10.312,4 9.279,4 8.456,2 8.013,3

Haftungen in EUR  
pro Einwohner

13.542 15.937 14.766 13.217 11.998 11.317

Haftungen in %  
der Gesamtausgaben

395,0 % 443,2 % 397,5 % 332,8 % 293,5 % 270,8 %

Haftungen in % des BRP4 43,8 % 49,0 % 43,4 % 37,5 % 35,2 % 32,3 %

Mittelfristige finanzplanung
2011 2012 2013 2014 2011/2014

in Mill. EUR1 in %

Nettoneuverschuldung  146,0   99,7  94,4  83,7 – 42,7

geplanter Primärsaldo in % des BRP4 – 0,8 % – 0,6 % – 0,5 % – 0,5 %

geplanter Schuldenstand 429,8 520,7 598,8 659,0 + 53,3

geplante Schuldenquote 1,7 % 1,9 % 2,2 % 2,3 %

geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 66,1 89,5 92,7 105,6 + 59,8

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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 65 Die Tabelle 28 stellt für den Zeitraum 2005 bis 2010 die Entwicklung 
der Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, des vereinheitli-
chten Jahresergebnisses (siehe dazu TZ 11 und Anhang 3), des Primär-
saldos, der Eigenfinanzierungsquote und des öffentlichen Defizits dar.

Jahresergebnisse

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden) bzw. Abwicklung Soll Überschüsse Vorjahre(Soll Abgang laufendes Jahr (betrifft 

2006 und 2010)
3 errechneter Wert
4 Bruttoregionalprodukt (ab 2009 Prognosewerte)
5 Stand September 2011; positive Werte bedeuten öffentliche Überschüsse, negative Werte öffentliche Defizite

Tabelle 28: Entwicklung der Jahresergebnisse des Landes Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Einnahmen2 

(ordentlicher und 
außerordentlicher 
Haushalt)

2.317,5 2.410,5 2.533,8 2.706,3 2.767,0 2.791,8 +20,5

Ausgaben
(ordentlicher und 
außerordentlicher 
Haushalt)

2.368,1 2.500,1 2.594,6 2.788,0 2.881,5 2.959,2 +25,0

Vereinheitlichtes 
Jahresergebnis3 – 50,6 – 71,0 – 52,4 – 77,0 – 114,5 – 110,5 – 118,4

Vereinheitlichtes 
Jahresergebnis3 in % 
des BRP4

– 0,2 % – 0,3 % – 0,2 % – 0,3 % – 0,5 % – 0,4 %

Primärsaldo – 49,7 – 67,7 – 45,8 – 71,2 – 112,0 – 106,9 – 115,1

Primärsaldo in %  
des BRP4 – 0,2 % – 0,3 % – 0,2 % – 0,3 % – 0,5 % – 0,4 %

Eigenfinanzie
rungsquote 104,2 % 101,9 % 104,5 % 107,5 % 99,4 % 99,0 %

Öffentliches 
Defizit/Überschuss 
(„Maastricht“)5

+ 96,6 + 66,2 + 132,8 + 197,7 + 27,9 – 4,9 – 105,1

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden) bzw. Abwicklung Soll Überschüsse Vorjahre/Soll Abgang 

laufendes Jahr (betrifft 2006 und 2010)
3 errechneter Wert
4 Bruttoregionalprodukt für Tirol (ab 2009 Prognosewerte)
5 Stand: Oktober 2011

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Im Zeitraum 2005 bis 2010 wies der Landeshaushalt von Tirol durch-
gehend einen Abgang auf. Das vereinheitlichte Jahresergebnis (siehe 
dazu TZ 11 und die Berechnung in Anhang 3) war im gesamten Zeit-
raum negativ und verschlechterte sich von rd. – 50,6 Mill. EUR im 
Jahr 2005 auf rd. – 114,5 Mill. EUR im Jahr 2009, konnte sich aber 
im Jahr 2010 mit rd. – 110,5 Mill. EUR stabilisieren.

Der Primärsaldo war im Überprüfungszeitraum negativ; er schwankte 
zwischen – 0,2 % und – 0,5 % des BRP, im Jahr 2010 lag er bei – 0,4 % 
des BRP.

Die Eigenfinanzierungsquote verbesserte sich bis 2008 auf rd. 108 %, 
fiel aber im Jahr 2009 unter 100 %.

 66.1 Die Einnahmen des Landes Tirol50 stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 
um rd. 474,3 Mill. EUR, das waren 20,5 %. Die jährliche Steigerungs-
rate betrug durchschnittlich 3,8 %.

50 Einnahmen ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden) und ohne 
Abwicklung Soll Überschüsse Vorjahre bzw. Soll Abgang laufendes Jahr für die Jahre 2006 
und 2010

Einnahmen

Tabelle 29:  zusammensetzung der Einnahmen lt. Rechnungsquerschnitt  
(ordentlicher und außerordentlicher Haushalt) – Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Gesamteinnahmen2 2.317,5 2.410,5 2.533,8 2.706,3 2.767,0 2.791,8

davon

Einnahmen aus eigenen Steuern, 
Leistungen, Besitz und wirt schaft
licher Tätigkeit, Veräuße rungen und 
sonstige Einnahmen 

607,4 606,5 669,5 660,2 674,0 736,3

in % der Gesamteinnahmen 26,2 % 25,2 % 26,4 % 24,4 % 24,4 % 26,4 %

Einnahmen aus Ertragsanteilen und 
laufenden Transfers (einschließlich 
Kapitaltransfers)

1.556,8 1.631,2 1.703,8 1.840,4 1.788,3 1.781,3

in % der Gesamteinnahmen 67,2 % 67,7 % 67,2 % 68,0 % 64,6 % 63,8 %

Einnahmen aus Veräußerung von 
Vermögen 1,1 1,0 1,8 2,3 4,2 3,3

in % der Gesamteinnahmen 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Einnahmen aus Finanztransaktionen2 152,2 171,8 158,8 203,4 300,6 271,0

in % der Gesamteinnahmen 6,6 % 7,1 % 6,3 % 7,5 % 10,9 % 9,7 %
1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Darlehen)

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Rund 64 % der Gesamteinnahmen des Landes Tirol stammten im 
Jahr 2010 aus Ertragsanteilen und Transfers (Tabelle 29), die zum 
überwiegenden Teil durch die Ergebnisse der Finanzausgleichsverhand-
lungen determiniert waren. Mehr als ein Viertel der Gesamteinnah-
men konnte das Land aus eigenen Steuern und Leistungen, aus Besitz 
und wirtschaftlicher Tätigkeit, aus Veräußerungen sowie aus sonstigen 
Einnahmen erzielen. Nur rd. 0,1 % der Gesamteinnahmen stammten 
aus Vermögensveräußerungen. Die Einnahmen aus Finanztransakti-
onen (z.B. Wertpapierverkäufe, Rücklagenentnahmen oder an das Land 
zurückgezahlte Darlehen) stiegen von 6,6 % (2005) auf 9,7 % (2010).

 66.2 Der RH hielt fest, dass die Ertragsanteile und laufenden Transfers, die 
rund zwei Drittel der Gesamteinnahmen bildeten, vor allem von den 
Steuereinnahmen des Bundes und der Einwohnerzahl des Landes beein-
flusst waren. Die Möglichkeiten, einnahmenseitige Konsolidierungs-
maßnahmen zu setzen, waren auch für Tirol daher eingeschränkt.

Überblick

 67.1 Die Ausgaben51 des Landes Tirol stiegen im Zeitraum 2005 bis 2010 
um 591,2 Mill. EUR, das waren rd. 25 %. Die durchschnittliche jähr-
liche Wachstumsrate betrug rd. 4,6 %.

Nach der funktionellen Gliederung wird der Landeshaushalt in zehn 
Haushaltsgruppen unterteilt. Diese Gliederung entspricht den Aufga-
ben, die von den Gebietskörperschaften zu besorgen sind und von die-
sen wahrgenommen werden.

51 In den Ausgabensummen sind jeweils auch die Abgangsabwicklungen der Vorjahre 
mit einberechnet (siehe dazu Tabelle Anhang 3).

Ausgaben
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 67.2 Der RH wies darauf hin, dass die jährlichen Ausgabensteigerungen 
von durchschnittlich 4,6 % weit über den jährlichen Einnahmenzu-
wächsen (rd. 3,8 %) lagen und mittel– bis langfristig nicht finanzier-
bar sind. Er empfahl dem Land Tirol, Maßnahmen zu ergreifen, die das 
Haushaltsgleichgewicht nachhaltig wieder herstellen. Da die fiskalpoli-
tischen Gestaltungsmöglichkeiten der Länder einnahmenseitig stark ein-
geschränkt sind, ist daher das Hauptaugenmerk auf ausgabenbegrenz-
ende oder ausgabenreduzierende Maßnahmen zu legen.

Tabelle 30: Entwicklung der Ausgaben nach Haushaltsgruppen – Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Ausgaben gesamt 2.368,12 2.500,1 2.594,6 2.788,0 2.881,5 2.959,2

davon 

Vertretungskörper und allge
meine Verwaltung 225,1 231,8 242,7 255,9 264,8 270,5

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit 12,0 12,5 10,8 11,4 11,1 12,6

Unterricht, Erziehung, Sport 
und Wissenschaft 484,6 496,6 503,5 520,5 559,9 579,3

Kunst, Kultur und Kultus 68,4 70,2 76,8 82,8 101,2 96,3

Soziale Wohlfahrt und Wohn
bauförderung 585,4 607,7 637,7 685,5 728,0 730,7

Gesundheit 451,6 460,0 480,1 504,0 514,2 503,6

Straßen– und Wasserbau, 
Verkehr 196,2 206,8 197,4 211,6 217,0 213,6

Wirtschaftsförderung 177,5 153,0 150,2 154,0 173,3 157,4

Dienstleistungen 6,6 10,6 12,7 15,9 26,1 14,5

Finanzwirtschaft3 160,6 251,0 282,8 346,2 285,7 380,7

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Im Rechnungsquerschnitt 2005 war der Abgang falsch dargestellt, daher ergibt sich dort eine um den Abgang geringere 

Ausgabensumme.
3 einschließlich Abwicklung der Vorjahre (verbucht im a.o. Haushalt)

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung
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Struktur der Ausgaben

 68 Der größte Anteil an den Gesamtausgaben des Jahres 2010 entfiel auf 
die Haushaltsgruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung mit 
rd. 25 %. Etwa 20 % der Gesamtausgaben entfielen auf die Gruppe 
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.

Die Haushaltsgruppe Finanzwirtschaft umfasste rd. 13 % der Gesamt-
ausgaben. In dieser Gruppe (2010: 380,7 Mill. EUR) waren auch Über-
tragungen von Kreditresten in die Haushaltsrücklage in der Höhe von 
81,5 Mill. EUR, Bedarfszuweisungen in der Höhe von 80,8 Mill. EUR 
und Tilgungen von aufgenommenen Darlehen in der Höhe von 
55,7 Mill. EUR abgebildet.

Auf die Gruppen Gesundheit sowie Vertretungskörper und allgemeine 
Verwaltung entfielen rd. 17 % bzw. 9 % der Gesamtausgaben.

Abbildung 20: Ausgabenanteile nach Haushaltsgruppen 2010 – Tirol
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Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Ausgaben nach Aufgabenbereichen

 69 Die einzelnen Voranschlagsansätze werden in Anlehnung an das von 
den Vereinten Nationen empfohlene Schema für Vergleichszwecke einem 
oder mehreren Aufgabenbereichen zugeordnet und durch finanzstatis-
tische Kennziffern unterschieden. Die einzelnen Aufgabenbereiche ent-
wickelten sich im Zeitraum 2005 bis 2010 folgendermaßen (siehe Abbil-
dung 21):

Am stärksten wuchsen die Ausgaben in den Bereichen Energiewirt-
schaft (+ 66,5 %), Sonstiger Verkehr (+ 62,0 %) und übrige Hoheits-
verwaltung (+ 59,3 %).

Der Aufgabenbereich Übrige Hoheitsverwaltung war im Jahr 2010 die 
betragsmäßig stärkste Position. In diesem Aufgabenbereich waren die 
Gruppen Finanzwirtschaft, Vertretungskörper und allgemeine Verwal-
tung sowie die Pensionsleistungen für die Landeslehrer enthalten.

Kultus

Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)

Land– und Forstwirtschaft1

Straßen

Staats– und Rechtssicherheit

Wohnungsbau

Gesundheit

Erziehung und Unterricht

Forschung und Wissenschaft

Dienstleistungen

Soziale Wohlfahrt

Kunst

Übrige Hoheitsverwaltung

Sonstiger Verkehr

Energiewirtschaft

0 20 40 60 80– 20– 40– 60
in %

1  Der Rückgang ist vor allem auf Einmalzahlungen im Jahr 2005 aufgrund einer Hochwasserkatastrophe zurückzuführen. 
Bereinigt man die Ausgabenentwicklung um diese Zuwendungen, ergibt sich eine Steigerung von rd. 19,4 % (blauer Balken).

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH

Abbildung 21: Ausgabenentwicklung nach Aufgabenbereichen im Zeitraum 2005 bis 2010 – Tirol
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Im Aufgabenbereich Gesundheit stiegen die Ausgaben von 2005 bis 
2010 um rd. 11,5 %. Die größte Position waren die Personalausgaben 
jener Landesbediensteten, die der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH 
(TILAK) dienstzugeteilt waren (2010: 307,8 Mill. EUR). Da die TILAK diese 
Kosten in voller Höhe zu tragen hatte, wies der Tiroler Landeshaushalt 
auch entsprechende Einnahmen auf. Diese Personalausgaben erhöhten 
sich gegenüber dem Jahr 2005 um rd. 22,4 %.

Des Weiteren waren im Aufgabenbereich Gesundheit die Ausgaben für 
die Abdeckung des Betriebsabgangs der TILAK sowie für die Errichtung 
und Ausgestaltung von TILAK–Liegenschaften enthalten ebenso wie 
die Zahlungen an den Tiroler Gesundheitsfonds (rd. 115,8 Mill. EUR 
im Jahr 2010).

Der Ausgabenrückgang im Aufgabenbereich Land– und Forstwirtschaft 
war darauf zurückzuführen, dass die Ausgangsbasis im Jahr 2005 hoch 
war, hervorgerufen durch einmalige Zuwendungen zur Behebung pri-
vater Schäden im Rahmen der Hochwasserkatastrophe 2005. Berei-
nigt man den Aufgabenbereich Land– und Forstwirtschaft um diese 
Zuwendungen, ergibt sich eine Ausgabensteigerung von rd. 19,4 %.52

Insgesamt stiegen die Ausgaben in elf von 15 Aufgabenbereichen, in 
sieben Aufgabenbereichen betrugen die Steigerungen mehr als 20 %.

Pflicht– und Ermessensausgaben

 70 Von den Gesamtausgaben des Landes in Höhe von 2.959,2 Mill. EUR 
im Jahr 2010 waren 2.346,8 Mill. EUR (79,3 %) Pflichtausgaben. Dabei 
handelte es sich um Ausgaben, zu deren Leistung das Land aufgrund 
von gesetzlichen Bestimmungen dem Grunde und der Höhe nach ver-
pflichtet war. Die Unterscheidung in Pflicht– und Ermessensausgaben 
ist deshalb von Bedeutung, weil bei den Pflichtausgaben Konsolidie-
rungsmaßnahmen im Allgemeinen nur in Verbindung mit der Ände-
rung gesetzlicher Bestimmungen erfolgen können.

Von den Pflichtausgaben war im Jahr 2010 knapp ein Drittel Personal-
ausgaben. Rund 20,7 % der Gesamtausgaben des Jahres 2010 waren 
Ermessensausgaben (das sind Ausgaben, die nicht zu den Pflichtaus-
gaben gehören), das waren 612,4 Mill. EUR. Der Anteil der Pflicht– 
und Ermessensausgaben konnte im Zeitraum 2005 bis 2010 im Wesent-
lichen konstant gehalten werde.

52 Siehe dazu Verrechnungspost 1/748005–7691 019 „Notstandsmaßnahmen – Zuwendung 
zur Behebung privater Katastrophenschäden“ im Rechnungsabschluss 2005 (S. 119).



Niederösterreich 2012/3 361

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

finanzielle Lage des Landes Tirol

Begriffsbestimmung

 71.1 Förderungen sind nach der VRV Ausgaben für Maßnahmen Dritter, 
die zur Erfüllung kultureller, sozialer, wirtschaftlicher sowie sonstiger 
staatspolitischer und gesellschaftspolitischer Aufgaben getätigt wer-
den, wobei hierfür keine unmittelbare Gegenleistung erfolgt. Die För-
derungsausgaben sind hochaggregiert aus der finanzwirtschaftlichen 
Gliederung des Rechnungsabschlusses zu entnehmen. Eine nähere Auf-
gliederung sieht die VRV nicht vor.

Ein Vergleich der Werte aus den Rechnungsabschlüssen war allerdings 
nicht aussagekräftig, weil der Förderungsbegriff in den überprüften 
Ländern unterschiedlich ausgelegt wurde.53

 71.2 Der RH wies auf die Notwendigkeit einer einheitlichen Definition und 
Auslegung des Förderungsbegriffs hin. 

Struktur der Förderungsausgaben

 72 Die Gesamtausgaben des Landes Tirol betrugen im Jahr 2010  
2.959,2 Mill. EUR. Davon gab das Land rd. 1.022,7 Mill. EUR für För-
derungen aus, das war etwa ein Drittel.

Im Jahr 2010 entfiel mehr als die Hälfte der Förderungsausgaben des 
Landes Tirol auf die Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförde-
rung, gefolgt von den Wirtschaftsförderungen mit rd. 15 % und der 
Haushaltsgruppe Straßen– und Wasserbau, Verkehr mit rd. 9 % (Abbil-
dung 22):

53 Die Definition der Förderungen erfolgte in Tirol über die Abfrage der Postenklasse 7 
der Finanzkennziffern 4 und 5. In Kärnten wurde ein Darlehen an die KABEG bis zum 
Jahr 2007 als Förderung verbucht.

Förderungen
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Entwicklung der Förderungsausgaben

 73.1 Die Förderungsausgaben erhöhten sich von 808,5 Mill. EUR (2005) auf 
1.022,7 Mill. EUR im Jahr 2010, das waren rd. 27 %.

Abbildung 22: Verteilung der Förderungen nach Haushaltsgruppen im Jahr 2010 –  Tirol
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Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH

19,6 %

3,3 %

24,7 %

17,0 %

7,2 %

51,6 %

8,5 %

14,7 %

9,1 % 8,1 %
3,9 %

1,0 %1,0 %

0,3 %

1,8 %



Niederösterreich 2012/3 363

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

finanzielle Lage des Landes Tirol

Im Zeitraum 2005 bis 2010 verzeichneten die Förderungen in der 
Haushaltsgruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft einen 
Zuwachs von 59 %. Die Förderungen in der Haushaltsgruppe mit dem 
höchsten Förderungsvolumen, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförde-
rung, wiesen einen Anstieg von 37 % (rd. 142 Mill. EUR) auf.

 73.2 Da die Förderungen einen bedeutenden Anteil der Gesamtausgaben des 
Landeshaushalts einnahmen und zudem eine beträchtliche Steigerung 
aufwiesen, empfahl der RH dem Land Tirol, den Bereich der Förderungen 
verstärkt in die Konsolidierungsbemühungen einzubeziehen.

Darstellung im Rechnungsabschluss

 74.1 Der Rechnungsabschluss des Landes Tirol enthielt weder eine bilan-
zielle Darstellung des Vermögens noch eine Gewinn– und Verlustrech-
nung.

 74.2 Der Rechnungsabschluss gab in diesem Punkt nur unvollständige Infor-
mationen über die Vermögens– und Schuldenlage des Landes wieder. 

Vermögensrechnung

Abbildung 23: Entwicklung der Förderungen nach Haushaltsgruppen 2005 bis 2010 – Tirol

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Auch fehlten z.B. die transitorischen Posten (Aktive und Passive Rech-
nungsabgrenzung) und die Darstellung des Eigenkapitals. Die fehlende 
Vermögensübersicht verringerte aus Sicht des RH die Aussagekraft des 
Rechnungsabschlusses und erschwerte Vergleiche der Vermögens– und 
Schuldenlage mit anderen Gebietskörperschaften. Der RH empfahl dem 
Land Tirol, eine Vermögensübersicht in den Rechnungsabschluss auf-
zunehmen.

 75 Die Rechnungsabschlüsse des Landes Tirol umfassten jeweils einen 
Nachweis über den Stand an Anlagen, Beteiligungen und Wertpapie-
ren sowie einen Einzelausweis der Bestandskonten. Weiters wurden der 
Rücklagenstand, der Schuldenstand sowie der Stand der vertraglichen 
Haftungen ausgewiesen. Auf Ersuchen des RH erstellte das Land Tirol 
Bilanzen sowie Gewinn– und Verlustrechnungen für die Jahre 2005 bis 
2010. Die Nachweise sowie die für den RH erstellten Bilanzen ermög-
lichten eine Darstellung der Vermögensbestände und Schulden.

Vermögensübersicht

 76 Die Tabelle 31 enthält eine Übersicht über das Vermögen des Landes 
Tirol zum 31. Dezember 2010.
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Entwicklung des Anlagevermögens

 77 Der Wert der Sachanlagen betrug im Jahr 2005  1.043,2 Mill. EUR 
und stieg im Jahr 2010 aufgrund von Investitionen (bspw. Universi-
tätsklinik) auf 1.258,1 Mill. EUR. Der Wert der Beteiligungen erhöhte 
sich in diesem Zeitraum von 91,4 Mill. EUR auf 102,4 Mill. EUR durch 
den Erwerb von Anteilen an der Verbund–Austria Hydro Power AG 
(10,2 Mill. EUR).

Entwicklung des Umlaufvermögens

 78 Das Umlaufvermögen des Landes Tirol bestand überwiegend aus Forde-
rungen. Die Darlehensforderungen erhöhten sich von 2.866,4 Mill. EUR 
(2005) auf 3.196,3 Mill. EUR (2010) deutlich. Rund 99 % der Darlehens-
forderungen waren Wohnbaudarlehen. Verkäufe von Wohnbaudarle-
hen fanden im Überprüfungszeitraum nicht statt. Die übrigen Forde-

Tabelle 31: Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2010 – Tirol

Aktiva Passiva

in Mill. EUR1

Anlagevermögen 1.366,0 Eigenkapital 4.541,8

Sachanlagen 1.258,1 Grundkapital 4.523,6

Beteiligungen 102,4 Kapitalminderung k.A.

Wertpapiere 5,4 Kapitalerhöhung 18,2

Reinverlust k.A.

umlaufvermögen 3.582,1 schulden 439,7

Vorräte2 3,8 Finanzschulden 234,0

Liquide Mittel 43,9 Sonstige Schulden 205,7

Forderungen aus Darlehen 3.196,3

Sonstige Forderungen 338,0

Rücklagen3 221,4 Rücklagen3 221,4

Aktive Rechnungsabgrenzung 35,5 Passive Rechnungsabgrenzung 2,0

summe Aktiva 5.205,0 summe Passiva 5.205,0
1 Rundungsdifferenzen möglich
2 einschließlich Ersatzteile, Werkstoffe, Handelswaren, Betriebsstoffe, Verbrauchsgüter, Erzeugnisse
3 Haushaltsrücklage, Baurücklage, Betriebsrücklage

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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rungen stiegen von 235,1 Mill. EUR im Jahr 2005 auf 338,0 Mill. EUR 
im Jahr 2010 an.

Entwicklung des Schuldenstandes

 79 Die Verbindlichkeiten wurden in Finanzschulden und sonstige Schul-
den untergliedert. Die sonstigen Schulden unterteilten sich wiederum 
in Ausleihungen von Fondsmittel und sonstige Verbindlichkeiten. Die 
Tabelle 32 stellt die Entwicklung der Schulden dar:

Die Finanzschulden blieben von 2008 auf 2009 konstant; im Jahr 2010 
erreichten sie allerdings mit rd. 234,0 Mill. EUR ihren bisherigen 
Höchststand.

Tabelle 32: Entwicklung der schulden im zeitraum 2005 bis 2010 – Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung  
2005/2010

in Mill. EUR1 in %

Finanzschulden 106,3 167,2 187,0 199,7 199,7 234,0 + 120,1 

Sonstige Schulden 170,5 196,9 163,3 147,2 173,5 205,7 + 20,6 

davon       

Ausleihungen von Fondsmittel 52,2 53,8 52,0 54,6 60,6 55,3 + 5,9  

Sonstige Verbindlichkeiten 118,4 143,0 113,3 92,6 112,8 150,5 + 27,1 

davon

Verbindlichkeiten Finanzamt 10,4 11,0 11,5 12,9 12,5 13,0 + 25,0 

Verbindlichkeiten 
nachgeordneter Kassen 1,5 2,0 2,1 1,8 2,0 1,9 + 26,7 

Andere sonstige 
Verbindlichkeiten 47,8 43,6 50,8 59,3 49,7 48,9 + 2,3 

Erläge und Einbehalte 14,4 10,9 14,3 8,5 11,6 13,0 – 9,7 

Verbote und schwebende 
Gebarung 3,7 3,7 3,6 5,7 5,9 6,3 + 70,3 

Verbindlichkeiten an 
Banken 40,6 71,8 29,0 4,4 31,1 67,4 + 66,0 

1 Rundungsdifferenzen möglich
Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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 80 Die Ausleihungen von Fondsmittel waren Teil des Cashmanagements 
des Landes. Das Land zog dabei liquide Mittel von den Landesfonds 
ab und verwendete sie für Zwecke der Haushaltsführung. Die entlie-
henen Mittel zahlte es an die Fonds zuzüglich Zinsen54 zurück. Dies 
ermöglichte dem Land eine günstige Finanzierung, zudem mussten 
diese Mittel nicht auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden. Die 
Fonds zogen ihrerseits Vorteile daraus, weil sie Zinserträge lukrieren 
konnten. Die ausgeliehenen Mittel wurden über die Jahre konstant 
gehalten, der jeweils zum 31. Dezember ausgewiesene Wert entsprach 
im Wesentlichen dem jährlichen Durchschnitt.

 81 Die sonstigen Verbindlichkeiten (als Teil der sonstigen Schul-
den lt. der Vermögensübersicht des Landes) betrugen im Jahr 2010 
rd. 150,5 Mill. EUR und waren damit um etwa ein Drittel höher als im 
Jahr 2009. Rund 67,4 Mill. EUR entfielen im Jahr 2010 auf Bankver-
bindlichkeiten.

Entwicklung des Schuldendienstes

 82 Die Tabelle 33 stellt die Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und 
Tilgungen) im Zeitraum 2005 bis 2010 dar:

Der Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) stieg von 16,6 Mill. EUR 
(2005) auf 59,2 Mill. EUR (2010) an. Mit rd. 2 % der Gesamtausga-
ben55 im Jahr 2010 war der Schuldendienst in Tirol im Vergleich zu 
den beiden anderen Bundesländern niedrig.

54 Die Zinsen richteten sich nach dem 3–Monate–Euribor.
55 Ordentlicher und außerordentlicher Haushalt

Tabelle 33: Entwicklung des schuldendienstes – Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung 
2005/2010

in Mill. EUR1

Schuldendienst 16,6 27,4 47,6 74,8 57,7 59,2 + 256,6 %

Schuldendienst in %  
der Gesamtausgaben 0,7 % 1,1 % 1,8 % 2,7 % 2,0 % 2,0 %

1 Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH



368 Niederösterreich 2012/3

finanzielle Lage des Landes Tirol

Nicht fällige Verwaltungsschulden

 83.1 Das Land Tirol erfasste zwar die nicht fälligen Verwaltungsschulden 
im Buchhaltungssystem, wies diese jedoch bis zum Jahr 2008 nicht im 
Rechnungsabschluss aus. In den Jahren 2008 bis 2010 waren zwei Lea-
singverpflichtungen ausgewiesen (2010: 1,4 Mill. EUR), obwohl weitere 
finanzielle Verpflichtungen bestanden, die in künftigen Finanzjahren 
fällig werden. Dabei handelte es sich bspw. um das Sonderinvestiti-
onsprogramm der Stubaitalbahn, die Finanzierung des Stiftungslehr-
stuhls an der Leopold–Franzens–Universität Innsbruck oder die Imple-
mentierung der universitären Mechatronik–Studien (Tabelle 34):

Die nicht fälligen Verwaltungsschulden waren daher nur unvollstän-
dig im Rechnungsabschluss ausgewiesen.

 83.2 Der RH empfahl dem Land Tirol, die nicht fälligen Verwaltungsschul-
den in einem Nachweis zum Rechnungsabschluss vollständig darzu-
stellen. Neben den Leasingverbindlichkeiten wären im Nachweis über 
nicht fällige Verwaltungsschulden auch mehrjährige Investitionspro-
jekte oder Verpflichtungen aufgrund mehrjähriger Förderungspro-
gramme (z.B. mehrjährige Förderungszusagen) darzustellen.

 83.3	Das	Land	Tirol	sagte	die	Umsetzung	der	Empfehlung	für	den	Rech
nungsabschluss	2011	zu.	

 84 Im Rechnungsabschluss des Landes Tirol waren auch die Verbindlich-
keiten der vom Land verwalteten Stiftungen und Fonds sowie der Son-
dervermögen des Landes dargestellt. Im Jahr 2010 beliefen sich diese 
Verbindlichkeiten auf rd. 195,0 Mill. EUR. Diese Rechtsträger wiesen 
allerdings auch Forderungen gegen das Land auf.

Tabelle 34: Beispiele für nicht ausgewiesene Verwaltungsschulden – Tirol

2010 2011 2012 2013 2014 2015

in 1.000 EUR

Sonderinvestitionsprogramm Stubai
talbahn 619 – – – – –

Stiftungslehrstuhl Uni Innsbruck 300 300 300 300 300 –

Implementierung Mechatronik–Studien 751 785 799 689 579 –

Quelle: Regierungs– bzw. Landtagsbeschlüsse
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Struktur der Finanzschulden des Landes Tirols

 85 Das Land Tirol wies zum 31. Dezember 2010 Finanzschulden in Höhe 
von 234,0 Mill. EUR auf.

Die Abbildung 24 stellt quartalsweise die Restschuld des Lan-
des dar. Diese erreichte im 2. Quartal 2011 einen Höchststand von 
425,4 Mill. EUR.

 86.1 Die Abbildung 25 zeigt den Tilgungs– und Zahlungsplan des Landes 
Tirol. Diese Darstellung berücksichtigt nur die bereits aufgenommenen 
Darlehen (einschließlich dem Haushaltsjahr 2011).

Abbildung 24: Entwicklung der Finanzschulden – Tirol
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Im Jahr 2012 soll planmäßig ein Betrag von 70,8 Mill. EUR zurück-
gezahlt werden; in den Jahren 2013 und 2014 sinkt die Tilgung auf 
rd. 45,6 Mill. EUR. Im Zeitraum 2015 bis 2019 verringert sich die Til-
gung um weitere 10 Mill. EUR.

Nach derzeitigem Stand werden alle Darlehen mit Ablauf des 4. Quar-
tals des Jahres 2021 vollständig getilgt sein.

Die Zinszahlungen für die Darlehen betrugen im Jahr 2009 
rd. 2,5 Mill. EUR.56

 86.2 Der RH empfahl dem Land Tirol, zeitgerecht vorzusorgen, dass die 
vorgesehenen Schuldentilgungen aus Überschüssen und Rücklagen 
des Landeshaushalts finanziert werden können, weil andernfalls die 

56 Im Rechnungsquerschnitt (Verweis 25) wurden zu den Zinsen aus Darlehensaufnahmen 
auch die Zinsen des Girokontos ausgewiesen (1–910008–651001), welche im Jahr 2009 
rd. 2,9 Mill. EUR betrugen, in Summe ergaben sich daher für 2009 rd. 5,4 Mill. EUR 
an Zinsen für Finanzschulden.

Abbildung 25: Tilgungs– und Zahlungsplan – Tirol
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Refinanzierung durch Verlängerung der Laufzeit bestehender Darle-
hen oder durch Aufnahme neuer Darlehen erfolgen muss. In beiden 
Fällen würden die Folgejahre zusätzlich belastet. In diesem Fall wür-
den auch die Zinszahlungen weiter steigen und nicht — wie derzeit im 
Tilgungs– und Zahlungsplan vorgesehen — sinken.

 87 Tabelle 35 stellt die Haftungen des Landes Kärnten im Zeitraum 2005 
bis 2010 dar. Die Werte in der Tabelle weisen jeweils den zum 31. Dezem-
ber aushaftenden, verbürgten Darlehensstand aus:

Das Amt der Kärntner Landesregierung teilte im April und Mai 2012 
auf Anfrage des RH mit, dass zusätzlich zu den in den Rechnungsab-
schlüssen ausgewiesenen Haftungen auch Landeshaftungen für ver-
äußerte Wohnbaudarlehen bestünden. Die Höhe wurde per Ende 2010 
mit 1.213,2 Mill. EUR angegeben. Zudem wurde vom Amt der Kärntner 
Landesregierung die Haftungssumme für die Hypo Alpe–Adria–Bank 

Entwicklung der 
Haf tungen von 
Kärnten, Niederöster
reich und Tirol

Haftungen

Tabelle 35:  Haftungen des Landes Kärnten

Mitteilung des Landes Kärnten (2010)
2005 2006 2007 2008 2009 20102

in Mill. EUR1

Haftung für Hypo Group Alpe Adria 
(HGAA) 19.917,7 24.718,8 22.582,5 21.494,5 19.403,5 19.771,4

Haftung zugunsten der KABEG 514,8 626,1 791,3 1.015,3 1.210,2 1.315,9

Haftung zugunsten des Kärntner 
Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) 162,0 139,0 143,8 121,7 100,0 81,2

Haftungen zu guns ten von Kapital gesell
schaften mit Landesbe teiligung und 
sonstige Haftungen

680,8 673,0 730,3 207,0 210,5 230,5

Haftung für Verwertung 
Wohnbaudarlehen n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1.213,2

Summe Haftungen ohne HGAA 1.357,5 1.438,1 1.665,4 1.344,0 1.520,7 2.840,8

Haftungen insgesamt 21.275,2 26.156,9 24.247,9 22.838,6 20.924,2 22.612,2

Haftungen in EUR pro Einwohner 38.053 46.754 43.291 40.741 37.361 40.444

Haftungen in % der Gesamtausgaben 890,0 % 1.290,2 % 1.124,4 % 970,0 % 856,8 % 743,1 %

Haftungen in % des BRP 152,2 % 176,4 % 155,7 % 142,9 % 133,4 % 139,6 %
1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ergänzende Mitteilung des Landes Kärnten im Jahr 2012; Haftungen für die Verwertung von Wohnbaudarlehen waren 

bisher in den Rechnungsabschlüssen des Landes Kärnten nicht ausgewiesen

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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AG und die Hypo Alpe–Adria–Bank International AG per Ende 2010 
auf 19.771,4 Mill. EUR korrigiert (lt. Rechnungsabschluss 2010: 
18.822,2 Mill. EUR). Schließlich war auch eine bisher nicht nach-
gewiesene Haftung des Landes für den SK–Austria Kärnten mit rd. 
575.000 EUR zu berücksichtigen. Mit Ende 2010 lag somit die Haf-
tungssumme bei rd. 22.612,2 Mill. EUR (lt. Rechnungsabschluss 2010: 
20.449,3 Mill. EUR).

 88 Die Tabelle 36 stellt die Entwicklung der Haftungen des Landes Nie-
derösterreich im Zeitraum 2005 bis 2010 dar. Die Werte in der Tabelle 
geben den jeweils zum 31. Dezember aushaftenden, verbürgten Dar-
lehensstand wieder:

Tabelle 36: Haftungen des Landes Niederösterreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Haftung zugunsten der Hypo NOE 5.615,4 5.818,2 6.887,1 6.432,0 5.943,4 5.910,8

Wohnbauförderung2 – – – – 3.986,6 3.883,1

Haftungen zugunsten ausgegliederter 
Rechtsträger 156,4 148,7 141,2 134,2 305,3 309,9

Haftungen zugunsten von Kapitalge
sellschaften mit Landesbeteiligung 64,3 62,2 60,4 428,8 1.494,0 1.709,7

davon 

Verwaltungszentrum GmbH 64,3 62,2 60,4 67,3 67,4 67,4

Landesimmobilien–
gesellschaft I und II 361,5 441,6 557,3

NÖ Landes–Beteiligungsholding 985,0 1.075,0

Haftungen zugunsten von Gemeinden 95,4 101,7 79,6 74,1 75,5 80,3

Sonstige Haftungen 35,6 37,3 35,6 36,0 46,7 50,2

Summe Haftungen ohne Hypo NOE 351,7 349,9 316,8 673,1 5.908,1 6.033,8

Haftungen insgesamt 5.967,1 6.168,2 7.203,9 7.105,1 11.851,4 11.944,0

Haftungen in EUR pro Einwohner 3.790 3.893 4.522 4.437 7.377 7.410

Haftungen in % der Gesamtausgaben 91,4 % 95,5 % 97,1 % 90,9 % 158,4 % 155,9 %

Haftungen in % des BRP 15,9 % 15,5 % 16,9 % 15,9 % 27,7 % 27,1 %

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Veräußerung der Wohnbauförderungsdarlehen und Haftungsübernahme in 2 Tranchen (2001 und 2007), ausgewiesen erst 

seit 2009

Quellen: Rechnungsabschlüsse des Landes Niederösterreich, RH
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Im Jahr 2010 betrugen die Haftungen des Landes Niederösterreich 
rd. 11.944,0 Mill. EUR, knapp die Hälfte bestand zugunsten der Hypo NOE.

Der Gesamtbetrag an Haftungen stieg vor allem ab dem Jahr 2009 durch 
die Übernahme der Haftung für die Landesimmobiliengesellschaften und 
die NÖ Landes–Beteiligungsholding GmbH stark. 

 89 Die Tabelle 37 stellt die Entwicklung der Haftungen des Landes Tirol 
im Zeitraum 2005 bis 2010 dar, wobei die Werte in der Tabelle jeweils 
den zum 31. Dezember aushaftenden, verbürgten Darlehensstand wie-
dergeben:

Die Haftung für die Verbindlichkeiten der Hypo Tirol Bank AG kommt 
für das Land Tirol erst nach einer Inanspruchnahme der Haftung der 
Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung zum Tragen. Diese 
Haftung lag im Jahr 2010 bei 7.880,0 Mill. EUR und überstieg damit 
die Ausgaben des Landeshaushalts im Jahr 2010 (2.959,2 Mill. EUR) 
um mehr als das Eineinhalbfache. Die übrigen Haftungen waren im 

Tabelle 37: Haftungen des Landes Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Haftung zugunsten der Hypo Tirol Bank AG im 
Wege der Anteilsverwaltung 9.283,5 11.013,8 10.246,7 9.202,6 8.321,4 7.880,0

Partizipationskapital Hypo Tirol Bank AG 60,0 60,0

Weitere Haftungen  
(ohne Hypo Tirol Bank AG) 69,4 67,3 65,7 76,8 74,8 73,3

davon

Landeskulturfonds 47,5 46,8 46,8 56,1 56,1 56,1

Tiroler Bodenfonds 20,7 19,8 18,7 20,5 18,6 17,0

Bürgschaftsgemeinschaft 1,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2

Haftungen insgesamt 9.352,9 11.081,1 10.312,4 9.279,4 8.456,2 8.013,3

Haftungen in EUR pro Einwohner 13.542 15.937 14.766 13.217 11.998 11.317

Haftungen in % der Gesamt ausgaben 395,0 % 443,2 % 397,5 % 332,8 % 293,5 % 270,8 %

Haftungen in % des BRP 43,8 % 49,0 % 43,4 % 37,5 % 35,2 % 32,3 %

1 Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Jahr 2010 mit rd. 73,3 Mill. EUR im Vergleich mit Kärnten und Nie-
derösterreich niedrig.

(Unions–)Rechtlicher Hintergrund

 90 Die Bundesländer errichteten Ende des 19. Jahrhunderts durch Landes-
gesetze Landes–Hypothekenbanken57 und übernahmen Haftungen für 
alle Verbindlichkeiten dieser Landes–Hypothekenbanken (Gewährträ-
gerhaftung). Die operativen Bankgeschäfte wurden in weiterer Folge 
in Aktiengesellschaften ausgegliedert und die zeitlich und betraglich 
unbeschränkte Gewährträgerhaftung der Länder auf die Nachfolge-
institute ausgedehnt.58

Die Europäische Kommission erblickte in der Gewährträgerhaftung eine 
unionsrechtswidrige Beihilfe. Mit der Europäischen Kommission wurde 
die vollständige Abschaffung der Gewährträgerhaftung nach einer 
Übergangsfrist von vier Jahren vereinbart.59 Bis zum 2. April 2003 
eingegangene Haftungen blieben in voller Höhe und zeitlich unbe-
schränkt bestehen. Für die Zeit nach dem 2. April 2003 und vor dem 
2. April 2007 konnten diese Haftungen weiterhin übernommen wer-
den, wenn die Laufzeit der Verbindlichkeit nicht über den 30. Septem-
ber 2017 hinausging. Ab dem 2. April 2007 durften Haftungen von 
den Ländern nur mehr übernommen werden, wenn sie mit dem Uni-
onsrecht vereinbar waren (marktgerechtes Entgelt, Sicherheiten usw.).

Jener Teil der Haftungen, der vor dem 3. April 2003 übernommen 
wurde und dessen Laufzeit über den 30. September 2017 hinausgeht, 
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

57 Kärntnerische Landes–Hypothekenanstalt 1894 (K–LGBl. Nr. 17/1895), Niederöster-
reichische Landeshypothekenanstalt 1888 bzw. 1922 (NÖ–LGBl. Nr. 44/1888, NÖ–
LGBl. Nr. 252/1922), Tirolische Landes–Hypotheken–Anstalt 1898 (T–LGBl. Nr. 18/1899)

58 Kärntner Landesholding–Gesetz 1990 (K–LHG, K–LGBl. Nr. 37/1991), NÖ Landesbank-
gesetz 1992 (NÖ–LGBl. Nr. 3900–0), Landes–Hypothekenbank Tirol–Einbringungsge-
setz 1997 (T–LGBl. Nr. 89/1997)

59 Verständigung über die Ausfallshaftung zugunsten von Landes–Hypothekenbanken 
und Sparkassen vom 1. April 2003

Haftungen der Länder 
für Landes–Hypothe
kenbanken
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Haftung für den Hypo–Verband

 91 Die österreichischen Landes–Hypothekenbanken waren im Verband 
österreichischer Landes–Hypothekenbanken (kurz: Hypo–Verband) 
zusammengeschlossen. Die mit einer Gewährträgerhaftung der über-
prüften Länder Kärnten, Niederösterreich und Tirol ausgestatteten Kre-
ditinstitute (Hypo Alpe–Adria–Bank AG und Hypo Alpe–Adria–Bank 
International AG, Hypo NOE Gruppe Bank AG und Hypo Tirol Bank AG) 
waren im Überprüfungszeitraum Mitglieder dieses Verbandes.

Die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes–Hypothekenbanken 
emittierte Wertpapiere und stellte die so beschafften Mittel den Lan-
des–Hypothekenbanken zur Verfügung. Für die Verbindlichkeiten der 
Pfandbriefstelle haften nach § 2 der Satzung der Pfandbriefstelle die 
Mitgliedsinstitute sowie nach Maßgabe der Übergangsregelung für das 
Auslaufen der Gewährträgerhaftung bis 2017 auch die Gewährträger 
(d.h. die Länder) solidarisch. Die aushaftenden Verbindlichkeiten lagen 
zwischen 10,9 Mrd. EUR (2008) und 9,6 Mrd. EUR (2009).

Tabelle 38: Entwicklung der Hypo–Haftungen bis 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 
und 

später

in Mill. EUR1

Hypo Group 
Alpe Adria2 gesamt 18.837,6 16.105,9 13.273,5 11.464,7 10.235,8 7.379,8 5.472,3 1.201,0

Hypo NOE 
Gruppe

befristet 5.480,0 5.480,0 5.380,0 5.280,0 5.190,0 5.090,0 4.690,0 710,0

unbefristet 430,0 430,0 420,0 420,0 410,0 410,0 410,0 260,0

gesamt 5.910,0 5.910,0 5.800,0 5.700,0 5.600,0 5.500,0 5.100,0 970,0

Hypo Tirol

befristet 6.094,3 5.685,4 5.512,8 5.376,4 5.268,3 4.912,9 3.604,6 –

unbefristet 1.785,7 1.570,7 803,3 718,9 595,0 518,5 495,9 426,0

gesamt 7.880,0 7.256,1 6.316,1 6.095,2 5.863,4 5.431,4 4.100,5 426,0

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Hypo Alpe–Adria–Bank AG und Hypo Alpe–Adria–Bank International AG; 
  Die Haftungssumme für 2010 wurde vom Amt der Kärntner Landesregierung im April und Mai 2012 auf 19.771,4 Mill. EUR korrigiert. 

Eine Aufgliederung nach befristeten und unbefristeten Haftungen wurde dem RH nicht vorgelegt.

Quellen: Ämter der Landesregierungen
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 92.1 Nach § 93 Bankwesengesetz60 haben Kreditinstitute, die sicherungs-
pflichtige Einlagen entgegennehmen, einer Sicherungseinrichtung im 
Rahmen ihres Fachverbandes anzugehören (gesetzliche Einlagensi-
cherung; z.B. inländische Spareinlagen). Die Hypo–Haftungs–Gesell-
schaft m.b.H. übernahm diese Aufgabe für den Hypo–Verband.

 92.2 Der RH wies darauf hin, dass der Eintritt eines Falles der Einlagensi-
cherung auch nur eines Mitgliedsinstitutes durch den Haftungsverbund 
den gesamten Hypo–Sektor beträfe und somit auch auf die anderen 
Mitgliedsinstitute Auswirkungen hätte. Dadurch könnten sich in wei-
terer Folge auch Auswirkungen auf die Gewährträger ergeben.

Rechtliche Grundlagen

 93 Durch das Kärntner Landesholding–Gesetz (K–LHG)61 wurden die Bank-
geschäfte in eine Aktiengesellschaft eingebracht. Die bisherige Kärntner 
Landes– und Hypothekenbank übernahm eine bloße Holdingfunktion 
und wurde umbenannt in „Kärntner Landes– und Hypothekenbank–
Holding (Kärntner Landesholding)“ (§ 6 K–LHG).

Auf der Grundlage des K–LHG übernahm das Land Kärnten eine 
Ausfallbürgschaft nach § 1356 ABGB für alle Verbindlichkeiten der 
Hypo Alpe–Adria–Bank AG, der Hypo Alpe–Adria–Bank Internatio-
nal AG und der Kärntner Landesholding (§§ 5 und 9 K–LHG).

Die Haftungen des Landes Kärnten für die Hypo Alpe–Adria–Bank AG 
und die Hypo Alpe–Adria–Bank International AG waren lt. Rechnungs-
abschluss im Jahr 2006 mit 24.718,8 Mill. EUR am höchsten, Ende 2010 
lagen sie bei 19.771,4 Mill. EUR.

Ein Schlagendwerden auch nur eines Teils der Hypo–Haftung hätte 
somit gravierende Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Lan-
des Kärnten zur Folge gehabt. Schließlich übernahm der Bund die 
Aktien der Hypo Alpe–Adria–Bank International AG.

In Prognosen ging das Land Kärnten von einem Absinken der Hypo–
Haftungen auf 5.472,3 Mill. EUR im Jahr 2016 aus.62 Ein Betrag von 

60 Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 i.d.g.F.
61 Gesetz vom 13. Dezember 1990 über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unter-

nehmens der Kärntner Landes– und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die 
wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes– und Hypotheken-
bank – Holding (Kärntner Landesholding–Gesetz – K–LHG), LGBl. Nr. 37/1991 i.d.g.F.

62 In den Prognosen wurde für rd. 90 % der Verbindlichkeiten (Stand 31. Dezember 2008) 
das genaue Fälligkeitsdatum herangezogen, für die übrigen 10 % Schätzungen.

Haftungen des Lan
des Kärnten für die 
Hypo Alpe–Adria–
Bank AG und die 
Hypo Alpe–Adria–
Bank Internatio
nal AG
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1.201,0 Mill. EUR an Haftungen, die vor dem Jahr 2003 übernommenen 
wurden und bei denen es sich um unbefristete Haftungen handelte, 
wird laut den vom Land vorgelegten Unterlagen über das Jahr 2017 
hinaus bestehen bleiben.

Weitere Haftungen des Landes Kärnten

 94 Die weiteren Haftungen des Landes Kärnten — ohne die Haftungen für 
die Hypo Group Alpe Adria — stiegen von 1.357,5 Mill. EUR (2005) 
auf 2.840,8 Mill. EUR (2010). Diese bestanden vor allem zuguns-
ten der KABEG und erhöhten sich von 514,8 Mill. EUR (2005) auf 
1.315,9 Mill. EUR (2010), das waren 155,6 %.

Für die Darlehen der KABEG und des Kärntner Wirtschaftsförderungs-
fonds (KWF) bestanden neben der Landeshaftung auch Verpflichtungen 
des Landes Kärnten, die Annuitäten (Zinsen und Tilgung) zu bestrei-
ten. Die Vermögensübersicht des Landes Kärnten stellte diese Rückzah-
lungsverpflichtungen als nicht fällige Verwaltungsschulden (im Sinne 
zukünftig zu finanzierender Annuitäten) dar (TZ 40).

Risikomanagement

 95 Der RH wies in seinem Bericht über die Hypo Alpe–Adria–Bank AG 
(Reihe Kärnten 2003/4) darauf hin, dass

–  durch die „Alpe–Adria Strategie“ ein außerordentlich expansiver und 
dynamischer Finanzkonzern mit einer positiven Geschäftsentwick-
lung entstanden sei, wobei das außerordentliche Wachstum vor allem 
durch die ausländischen Tochterunternehmen erzielt worden sei;

–  Krediteinräumungen durch die Hypo Alpe–Adria–Bank AG in eini-
gen Fällen ohne ausreichende Beurteilung der Bonität der Kreditneh-
mer bzw. der Sicherheiten erfolgten;

–  eine Kreditprüfung und Bewertung der Risiken dem RH nur im Bereich 
der Muttergesellschaft in Klagenfurt möglich war, wohingegen eine 
Überprüfung der Kreditvergaben der selbstständigen ausländischen 
Tochterbanken aus rechtlichen Gründen vom RH nicht vorgenom-
men werden konnte.

Die Hypo Group Alpe Adria fiel zwischen Oktober 2005 und Dezem-
ber 2009 (Übernahme durch den Bund) nicht in die Prüfungskompe-
tenz des RH.
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 96.1 Wie der RH nunmehr feststellte, führte das Land Kärnten selbst keine 
Risikobeurteilungen der bestehenden Haftungen durch. In Bezug auf 
die Haftungen zugunsten der Hypo Group Alpe Adria verwies das Amt 
der Kärntner Landesregierung darauf, dass der Aufsichtskommissär 
bzw. dessen Stellvertreter in den Aufsichtsratssitzungen und damit bei 
der Erörterung des Jahresabschlusses bzw. des Prüfberichts der Wirt-
schaftsprüfer zu den Jahresabschlüssen anwesend war. Bis 2007 seien 
für beide Kreditinstitute uneingeschränkte Bestätigungsvermerke aus-
gestellt worden. Bei den Aufsichtsratssitzungen hätten die Abschluss-
prüfer wiederholt festgehalten, dass für die Risikolage ausreichend Vor-
sorge getroffen worden sei.

Nach Auskunft des Amtes der Kärntner Landesregierung seien die in 
der Provisionsvereinbarung enthaltenen Berichtspflichten eingehalten 
worden. Demnach waren jährlich zum Bilanzstichtag der Stand der von 
der Haftung erfassten Verbindlichkeiten zu ermitteln, Angaben über 
den Vermögensstand der Hypo Group Alpe Adria zu tätigen und Aus-
sagen über eine allfällige Inanspruchnahme des Landes Kärnten aus 
der Haftung auf der Basis der ermittelten Kennzahlen abzugeben. Die 
Plausibilität dieser Aufstellungen sei von den Abschlussprüfern der 
Kreditinstitute bestätigt worden. Diese Berichte seien dem Aufsichts-
kommissär zur Kenntnis gebracht worden. Aussagen über eine mög-
liche Inanspruchnahme des Landes aus der Haftung seien nicht ent-
halten gewesen.

Eine eigene Risikobewertung des Landes wäre nach Ansicht des Amtes 
der Kärntner Landesregierung weder rechtlich noch faktisch möglich 
gewesen. Auch hätten weder Rating–Agenturen noch die Finanzmarkt-
aufsicht kritische Hinweise bezüglich der Risikoeinschätzung dem Haf-
tungsträger Land zur Kenntnis gebracht.

 96.2 Nach Ansicht des RH hätte alleine schon die Höhe der für die Hypo Alpe–
Adria–Bank AG übernommenen Haftungen sowie die Höhe der übrigen 
Haftungen des Landes in Anbetracht der finanziellen Situation des 
Landeshaushalts laufende Risikobewertungen erforderlich gemacht.

Der RH empfahl dem Land Kärnten, eigenständige Risikobewertungen 
der Haftungen durchzuführen bzw. von unabhängigen Stellen vor-
nehmen zu lassen. Weiters wies der RH darauf hin, dass zur Frage der 
Berechnung der Haftungsprovisionen im Oktober 2011 ein Prüfungs-
ersuchen der Kärntner Landesregierung an den RH gestellt wurde.

 96.3	Das	 Land	Kärnten	 bezweifelte,	 ob	 eine	 derartige	 Bewertung,	 die	 ja	
nur	aufgrund	des	Werturteils	des	Wirtschaftsprüfers	abgegeben	wer
den	könnte,	sofern	man	nicht	eine	Sonderprüfung	durch	ein	eigenes	
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Prüforgan	an	allen	Konzerngesellschaften	andenke,	zu	einem	anderen	
Ergebnis	geführt	hätte	als	die	in	den	Prüfberichten	mit	Bestätigungs
vermerken	enthaltenen	Ausführungen.		

Rechtliche Grundlagen

 97 Durch das NÖ Landesbankgesetz 199263 wurden die Bankgeschäfte der 
Niederösterreichischen Landesbank–Hypothekenbank in eine Aktienge-
sellschaft eingebracht (§ 2 NÖ Landesbankgesetz). Von 1996 bis 2007 
war die Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG) an der Hypo NOE 
beteiligt. 2007 erwarb eine Tochtergesellschaft des Landes Nieder-
österreich die Anteile der ÖVAG, womit wieder 100 % der Anteile an 
der Hypo NOE der Kontrolle des Landes Niederösterreich unterlagen.

Auf der Grundlage des NÖ Landesbankgesetzes 1992 übernahm das 
Land Niederösterreich eine Ausfallbürgschaft gemäß § 1356 ABGB für 
alle Verbindlichkeiten der Hypo NOE Gruppe (§ 5 NÖ Landesbankge-
setz).

Die Haftung des Landes für die Hypo NOE lag im Jahr 2010 bei 
5.910,8 Mill. EUR, dies war knapp die Hälfte der gesamten Haftungen 
des Landes. In Prognosen ging das Land Niederösterreich von einem 
Absinken der Hypo–Haftungen von 5.910,8 Mill. EUR (2010) auf 
970,0 Mill. EUR bis zum Jahr 2017 aus. Haftungen im Umfang von 
jedenfalls rd. 260,0 Mill. EUR würden demnach über den 30. Septem-
ber 2017 hinaus bestehen bleiben.

Weitere Haftungen des Landes Niederösterreich

 98 Der Anstieg der Haftungen des Landes Niederösterreich ab dem Jahr 2009 
war vor allem auf die Übernahme von Haftungen für die beiden Lan-
desimmobiliengesellschaften (Stand 2010: 557,3 Mill. EUR) und die 
NÖ Landes–Beteiligungsholding GmbH (Stand 2010: 1.075,0 Mill. EUR) 
zurückzuführen. Mit der Haftungsübernahme des Landes sollten die 
Refinanzierungsbedingungen der ausgegliederten Rechtsträger, die sich 
im Zuge der internationalen Banken– und Finanzkrise verschlechtert 
hatten, verbessert werden.

63 LGBl. Nr. 3900–0 vom 7. August 1992

Haftung des Landes 
Niederösterreich für 
die Hypo NOE



380 Niederösterreich 2012/3

Haftungen

Risikomanagement

 99.1 Das Land Niederösterreich hatte nach Auskunft des Amtes der Landes-
regierung für die Haftung zugunsten der Landes–Hypothekenbank kein 
eigenes Risikomanagement eingerichtet. Dem Risikomanagement sei nach 
Angaben des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung durch 
die Stellung des Finanzreferenten als Aufsichtskommissär ausreichend 
Rechnung getragen worden. Vorgaben für die Wahrnehmung der Auf-
sichtsfunktion, die der besonderen Rolle des Landes als Gewährträger 
Rechnung trugen, konnten dem RH nicht vorgelegt werden.

Im Hinblick auf die übrigen Haftungen sei man im Zusammenhang mit 
dem Stabilitätspakt 201164 über Risikoklassifizierungen und Haftungs-
beschränkungen mit den anderen Gebietskörperschaften in Diskussion.

 99.2 Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, für die bestehenden Haf-
tungen eigenständige Risikobewertungen durchzuführen bzw. von 
unabhängigen Stellen erstellen zu lassen.

 99.3	Laut	Stellungnahme	des	Landes	Niederösterreich	habe	die	Hypo	NOE	
Gruppe	Bank	AG	keine	Staatshilfe	in	Anspruch	genommen,	zudem	eine	
Kernkapitalquote	von	12	%	und	eine	Eigenmittelquote	von	19	%.	Dass	
ein	Schlagendwerden	der	Haftungen	bei	einer	Landesbank	schwerwie
gende	Auswirkungen	hätte,	sei	unbestritten.	Im	Unterschied	zu	Nieder
österreich	seien	die	Haftungen	zugunsten	der	Hypo	Alpe–Adria–Bank	
im	Jahr	2009	tatsächlich	schlagend	geworden,	während	die	Hypo	NOE	
Gruppe	Bank	AG	zu	jenen	österreichischen	Banken	mit	der	höchsten	
Kern–	und	Eigenkapitalquote	sowie	guten	wirtschaftlichen	Ergebnis
sen	gehöre.

Rechtliche Grundlagen

 100 Durch das Landes–Hypothekenbank Tirol–Einbringungsgesetz 199765 
wurden die Bankgeschäfte in die Hypo Tirol Bank AG eingebracht. Die 
Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung blieb als Sonder-
vermögen des Landes Tirol mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehen 
(§§ 1 und 6 Landes–Hypothekenbank Tirol–Einbringungsgesetz) und 
übernahm eine Ausfallbürgschaft nach § 1356 ABGB für die Verbind-
lichkeiten der Hypo Tirol Bank AG (§ 12 Abs. 1 und 6 Landes–Hypo-
thekenbank Tirol–Einbringungsgesetz).

64 Art. 10 Abs. 1, 3 und 4 des Österreichischen Stabilitätspaktes 2011
65 Gesetz vom 9. Oktober 1997 über die Einbringung des Unternehmens der Landes–Hypo-

thekenbank Tirol in eine Aktiengesellschaft (Landes–Hypothekenbank Tirol–Einbrin-
gungsgesetz, LGBl. Nr. 89/1997)

Haftung des Landes 
Tirol für die Hypo 
Tirol Bank AG
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Mit Beschlüssen der Tiroler Landesregierung vom 15. August 1997 und 
vom 23. April 2004 übernahm das Land Tirol ebenfalls eine Ausfall-
bürgschaft gemäß § 1356 ABGB für die Verbindlichkeiten der Landes–
Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung und der Hypo Tirol Bank AG. 
Die Haftung für die Verbindlichkeiten der Hypo Tirol Bank AG über-
nahm das Land unter der Bedingung, dass die Landeshaftung erst zum 
Tragen kommt, nachdem die Haftung der Landes–Hypothekenbank 
Tirol Anteilsverwaltung in Anspruch genommen wurde.

 101.1 Die Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung stand unter dem 
beherrschenden Einfluss des Landes Tirol und verfügte über keine 
anderen nennenswerten Vermögenswerte als den Anteilen an der 
Hypo Tirol Bank AG. Bei einer Zahlungsunfähigkeit der Hypo Tirol 
Bank AG könnten diese Anteile einem deutlichen Wertverlust unter-
liegen und nicht hinreichen, um die Verbindlichkeiten der Hypo Tirol 
Bank AG abzudecken. Das Land Tirol wies diese Haftung in Höhe von  
7.880,0 Mill. EUR im Jahr 2010 im Haftungsnachweis zum Rechnungs-
abschluss nicht aus.

 101.2 Nach Ansicht des RH handelte es sich bei der Haftung für die Hypo 
Tirol Bank AG daher — unbeschadet der vorgeschalteten Haftung der 
Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung — um eine Haftung 
des Landes Tirol. Der RH empfahl dem Land Tirol, die Haftungen für 
die Verbindlichkeiten der Landes–Hypothekenbank Tirol Anteilsver-
waltung und der Hypo Tirol Bank AG in den Rechnungsabschlüssen 
auszuweisen.

 101.3	Das	Land	Tirol	sagte	die	Umsetzung	im	Rechnungsabschluss	2011	zu.

 102 Die Haftung für die Hypo Tirol Bank AG betrug im Jahr 2010 
rd. 7.880,0 Mill. EUR. Sie betrug jeweils ein Mehrfaches der jähr-
lichen Ausgaben des Landes: 2006: rd. 440 %; 2010: rd. 270 %.

Das Land Tirol geht von einem Absinken der Hypo–Haftungen von 
7.880,0 Mill. EUR (2010) auf 426,0 Mill. EUR bis Ende 2017 aus. Ein 
Betrag von 426,0 Mill. EUR an vor dem Jahr 2003 übernommenen, 
unbefristeten Haftungen würde demnach über 2017 hinaus beste-
hen bleiben, wobei das Land Tirol von einem weiteren Rückgang auf 
287,3 Mill. EUR bis 2022 ausgeht.
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Weitere Haftungen des Landes Tirol

 103 Die weiteren Haftungen des Landes erhöhten sich geringfügig von 
69,4 Mill. EUR (2005) auf 73,3 Mill. EUR (2010) und waren verglichen 
mit den beiden anderen überprüften Ländern niedrig.

Im Zuge der internationalen Banken– und Finanzkrise gab das Land 
Tirol im Jahr 2009 eine Garantie über 60,0 Mill. EUR Partizipationska-
pital zugunsten der Hypo Tirol Bank AG ab. Die Partizipationsscheine 
wurden emittiert, um der Hypo Tirol Bank AG zusätzliches Eigenkapital 
zu verschaffen. Das Land Tirol behielt sich eine Rückkaufsoption nach 
zehn Jahren vor und vereinbarte die Zahlung einer Haftungsprovision.

Risikomanagement

 104.1 Eine eigenständige Bewertung des Risikopotenzials der Haftungen im 
Verantwortungsbereich des Landes für die Landes–Hypothekenbank 
erfolgte nicht. Das Amt der Tiroler Landesregierung verwies darauf, 
dass dem Risikomanagement durch die Stellung des Finanzreferenten 
im Aufsichtsrat der Anteilsverwaltung Rechnung getragen worden sei. 
Das Land konnte jedoch keine Vorgaben an das entsandte Aufsichts-
ratsmitglied vorlegen, mit denen der Rolle des Landes als Gewährträ-
ger in besonderer Weise Rechnung getragen worden wäre.

Nach Angabe des Amtes der Tiroler Landesregierung sei das Land im 
Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt 2011 mit den anderen Gebiets-
körperschaften über Risikoklassifizierungen und Haftungsbeschrän-
kungen in Diskussion.

 104.2 Nach Ansicht des RH hätte alleine schon die Höhe der im Wege der 
Anteilsverwaltung für die Hypo Tirol Bank AG bestehenden Haftung 
eine eigenständige Risikobeurteilung erforderlich gemacht. Der RH 
empfahl daher dem Land Tirol, für die bestehenden Haftungen eigen-
ständige Risikobewertungen durchzuführen bzw. von unabhängigen 
Stellen erstellen zu lassen.

 105.1 Als Entgelt für die Gewährträgerhaftung leistete die Hypo Tirol Bank AG in 
den Jahren 2005 bis 2009 insgesamt vier Zahlungen in Höhe von jeweils 
2.060.000 EUR an das Land. Grundlage dafür war eine mündliche Verein-
barung zwischen dem Land Tirol und der Hypo Tirol Bank AG, die eine 
Haftungsprovision als marktgerechtes Entgelt gemäß LGBl. Nr. 90/1997 
mit jährlich 10 Mill. Schilling (umgerechnet 726.728,34 EUR) bis zum 
31. März 2017 vorsah.
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Im Jahr 2005 vereinbarten das Land und die Hypo Tirol Bank AG, dass 
die jährlichen Zahlungen durch vier Zahlungen, die am 30. Juni 2005, 
30. Juni 2006, 30. Juni 2007 und 30. Juni 2008 erfolgen sollten, abge-
golten werden. Unter Berücksichtigung eines marktkonformen Abzin-
sungsfaktors ergaben sich Teilbeträge in der Höhe von rd. 2,1 Mill. EUR.

Die Bemessungsgrundlage für die Haftungsprovision konnte vom Land 
Tirol nicht angegeben werden.

 105.2 Der RH wies darauf hin, dass die Haftungsprovisionen für die Gewähr-
trägerhaftung der Höhe nach nicht nachvollziehbar waren, zumal außer 
dem Hinweis auf eine mündliche Vereinbarung keine Grundlagen ange-
geben werden konnten.

 106 Konsolidierung ist in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur defi-
niert als Begrenzung und Rückführung öffentlicher Defizite in den 
Haushalten von Gebietskörperschaften.66 Ob eine solche Konsolidie-
rung als erfolgreich eingestuft werden kann, bedarf einer weiteren 
Klassifizierung, die in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur 
unterschiedlich bewertet67 und mit unterschiedlichen Kennzahlen über-
prüft wird.

Die geläufigsten Kennzahlen sind der Primärsaldo und die Schulden-
quote, jeweils im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemes-
sen. Der Primärsaldo deshalb, weil er nicht durch Zinsschwankungen 
beeinflusst wird und Auskunft über die strukturelle Entwicklung des 
Haushalts gibt. Die Schuldenquote deshalb, weil sie die nachhaltige 
Wirkung einer Konsolidierungspolitik vor allem auch im Verhältnis 
zur Wirtschaftsentwicklung aufzeigt.

 107.1 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit erfolgreichen und nach-
haltigen Konsolidierungsbeispielen konzentrierte sich vorrangig auf 
internationale Vergleiche von gesamtstaatlichen Haushalten. Die spe-
zifischen Ausgangslagen für Haushalte von nachgeordneten Gebiets-
körperschaften (z.B. Länder, Gemeinden), bei unterschiedlichem Föde-
ralisierungsgrad und fiskalischem Handlungsspielraum, spielten eher 
eine untergeordnete Rolle.

66 siehe Gabler Wirtschaftslexikon, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/konso-
lidierung.html, 25.5.2011

67 siehe Aiginger K. u.a. (2010), Optionen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
in Österreich, WIFO, S. 32 und Wagschal U., Wenzelburger G. (2006), Erfolgreiche Bud-
getkonsolidierungen im internationalen Vergleich, Bertelsmann Stiftung

Konsolidierung der 
Landeshaushalte
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 107.2 Der RH überprüfte die Konsolidierung der Länder auf Basis ihrer Mittel-
fristplanungen. Als Mindestkriterium für eine erfolgreiche Konsolidie-
rung setzte der RH demnach lediglich eine Reduktion der Schuldenquote 
voraus. Für eine nachhaltige Konsolidierung sollte sich diese Reduktion 
über mehrere Jahre erstrecken und nicht überwiegend durch reine Ein-
malmaßnahmen (z.B. Veräußerungen von Vermögen) bestimmt sein.

 107.3	(1)	Das	 Land	Kärnten	 gab	 in	 seiner	Stellungnahme	 bekannt,	 dass	 im	
Jahr	2011	erste	Konsolidierungsmaßnahmen	im	Bildungs–	und	Personal
bereich	getroffen	worden	seien	und	das	Kärntner	Budgetkonsolidierungs
gesetz	vorsehe,	bis	Ende	des	Jahres	2015	einen	ausgeglichenen	Haushalt	
zu	erreichen.

(2)	Das	Land	Niederösterreich	teilte	in	seiner	Stellungnahme	mit,	dass	
das	Budgetprogramm	2012	bis	2015	einnahmen–	und	ausgabenseitige	
Maßnahmen	enthalte,	die	gewährleisteten,	dass	Defizite	und	Schul
denstände	nachhaltig	reduziert	würden.

(3)	Das	Land	Tirol	wies	darauf	hin,	dass	durch	die	gesetzten	Reform
maßnahmen	in	den	Bereichen	Personal	und	Pensionen	ein	nachhaltiger	
Beitrag	zu	einer	erfolgreichen	Budgetkonsolidierung	sichergestellt	sei.

 107.4 Der RH begrüßte die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen in allen 
drei überprüften Ländern Kärnten, Niederösterreich und Tirol.

Ausgangslage

 108 Das Budgetprogramm68 von Kärnten für die Jahre 2010 bis 2014 
(1. Änderung) galt während der Gebarungsüberprüfung als das letzt-
gültige offizielle Dokument für die mittelfristige Budgetplanung. Das 
ursprüngliche Budgetprogramm wurde am 18. Dezember 2009, das 
Budgetprogramm (1. Änderung) am 24. Juli 2010 vom Kärntner Land-
tag zustimmend zur Kenntnis genommen.

Das Budgetprogramm (1. Änderung) hielt folgende haushaltspolitische 
Zielsetzungen fest:

–  Stabilisierung bzw. Absenkung der Nettodefizitquote des Landes 
gegenüber dem Ausgangsjahr 2010 gemessen am Bruttoregional-
produkt Kärntens

68 gemäß Art. 61 Abs. 1 Kärntner Landesverfassungsgesetz

Kärnten

Bis 2010 beschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
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– Reduzierung der außerbudgetären Finanzierungen des Landes

–  Absenken des Maastrichtergebnisses des Landes über die Legisla-
turperiode

– Umsetzung des beschlossenen Regierungsprogramms.

An Beispielen für konkrete Maßnahmen zur Erreichung niedrigerer 
Nettoabgänge konnten vom RH folgende festgestellt werden:
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Tabelle 39:  Ausgewählte Maßnahmen des Landes Kärnten zur Reduktion des  
Nettodefizits, stand 2011

Allgemein __

Verwaltung

–  Personalausgaben sollen durch eine Personalreduktion von 10 % bzw. 
rd. 350 Dienstposten in den Jahren 2012 bis 2014 auf dem Niveau von 
2011 gehalten werden

–  Reduktion der Amtssachausgaben der Bezirkshauptmannschaften von 
rd. 600.000 EUR von 2010 auf 2011, danach Fortschreibung entlang der 
Inflationsrate

–  Pensionsaufwand der allgemeinen Verwaltung soll nur der Inflation 
angepasst werden

–  Kürzung der Dispositionsmittel der Regierungsmitglieder im 
Landesvoranschlag 2011 gegenüber 2010 um 20 %; bis 2014 entsprechend 
der Inflationsrate valorisiert

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit __

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft

–  Reduzierung der Ausgaben für Landeslehrer zur Abdeckung des 
Planstellenüberhangs

–  Verminderung des Beitrags zur Fachhochschule im Jahr 2011 um 1 Mill. EUR 
und Fixierung des Beitrags für 2012 bis 2014 auf der Höhe von 2010

–  Ausgaben für Kinderbetreuung im Jahr 2011 durch Neustrukturierung um 
7,2 Mill. EUR reduziert

–  Aktion Gratiskindergarten für 3–4–Jährige wurde ab Herbst 2010 nicht 
mehr weitergeführt

Kunst, Kultur und Kultus __

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung

–  Landesvoranschlag 2011 enthält eine Kürzung um rd. 5,2 Mill. EUR
–  Darlehen für Sozialbaumaßnahmen wurden 2011 um 900.000 EUR 

reduziert und bis 2014 fixiert
–  Ausgaben für Soziales im Jahr 2011 auf die Höhe von 2010 reduziert, 

Steigerungen bis 2014 mit höchstens 4 % fixiert

Gesundheit –  Einsparungen im Krankenanstaltenbereich durch strafferes 
Budgetprogramm für Landeskrankenanstalten und KABEG

Straßen– und Wasserbau, 
Verkehr __

Wirtschaftsförderung

–  Die Förderungsausgaben werden bis 2014 auf dem Niveau von 2011 
belassen

–  Die Landwirtschaftliche Regionalförderung wird 2011 um 750.000 EUR 
reduziert und bis 2014 auf diesem Niveau belassen

Dienstleistungen __

Finanzwirtschaft –  Belastungen für den Landeshaushalt durch ausgegliederte Einrichtungen 
sollen bis 2014 weitgehend konstant gehalten werden

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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Mittelfristige Finanzplanung

 109.1 Aus den im Budgetprogramm (1. Änderung) dargelegten haushaltspo-
litischen Zielsetzungen und den dazu vorgesehenen Maßnahmen lei-
tete der RH Kennzahlen der Haushaltsentwicklung ab. 

Im August 2011 übermittelte die Finanzabteilung des Amtes der Kärnt-
ner Landesregierung dem RH Neuberechnungen einiger Budgetkenn-
zahlen für den Zeitraum bis 2014. Diesbezüglich lag weder ein Beschluss 
der Landesregierung noch des Landtages vor. In dieser Neuberechnung 
waren Mehreinnahmen durch die verbesserte Wirtschaftsentwicklung 
sowie eine Neuberechnung der Zinsen berücksichtigt. Die 2. Änderung 
des Budgetprogramms des Landes Kärnten für 2010 bis 2014 wurde im 
Dezember 2011 vom Landtag beschlossen. 
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Tabelle 40: Mittelfristige finanzplanung – Kärnten

2011 2012 2013 2014

in Mill. EUR1

Geplante Nettoneuverschuldung

– Stand 2010 – 231,0 – 257,5 – 266,9 – 270,1

– Neuberechnung August 2011 – 231,0 – 163,1 – 115,7 – 126,0

Geplanter Primärsaldo2 in % des BRP3

– Stand 2010 – 1,1 – 1,1 – 1,3 – 1,7

– Neuberechnung August 2011 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,6

Erwarteter schuldenstand4

– Stand 2010 2.706,8 2.966,9 3.231,4 3.487,3

– Neuberechnung August 2011 2.649,5 2.795,5 2.944,7 3.071,0

Erwartete schuldenquote (Schuldenstand in % des BRP)

– Stand 2010 16,1 17,0 17,8 18,5

– Neuberechnung August 2011 15,8 16,0 16,3 16,3

Geplante zinsausgaben

– Stand 2010 49,7 66,4 87,6 114,0

– Neuberechnung August 2011 49,6 55,5 62,5 72,7

Geplante Tilgung

– Stand 2010 – – 61,5 165,1

– Neuberechnung August 2011 – – 63,2 166,2

Geplanter schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

– Stand 2010 49,7 66,4 149,1 279,1

– Neuberechnung August 2011 49,6 55,5 125,7 238,9

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  Administrativer Saldo ohne Zinszahlungen, ohne Berücksichtigung der Abwicklung von Soll–Überschüssen bzw. –Abgängen 

des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres
3  Das Bruttoregionalprodukt wurde berechnet aus der Fortschreibung des durchschnittlichen Anteils Kärntens am 

nationalen BIP 2005–2008 für die BIP–Prognose von 2009 bis 2014.
4  Finanzschulden und weitergegebene Darlehen, für die Rückzahlungen des Landes erfolgen, sowie sonstige Rückzahlungs

verpflichtungen des Landes

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, Statistik Austria, RH
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Die mittelfristige Finanzplanung mit Stand 2010 wies auch für 
die kommenden Jahre eine steigende Neuverschuldung aus. Mit 
rd. 270 Mill. EUR lag danach die geplante Nettoneuverschuldung für 
das Jahr 2014 um rd. 40 Mill. EUR höher als im Jahr 2011.

 109.2 Die geplanten Maßnahmen reichen, wie der RH kritisch feststellte, 
weder aus, um in den nächsten Jahren den Schuldenstand zu verringern 
noch um den jährlichen Schuldenzuwachs einzudämmen (Tabelle 40).

 110.1 Nach dem Budgetprogramm (Stand 2010) wurde ein Anstieg der Schul-
denquote von rd. 16,1 % im Jahr 2011 auf rd. 18,5 % im Jahr 2014 
erwartet. Bei den geplanten Zinsausgaben war für denselben Zeitraum 
ein Anstieg von rd. 50 Mill. EUR auf rd. 114 Mill. EUR geplant. Eine 
Schuldentilgung war für die Jahre 2011 und 2012 nicht vorgesehen.

Gegenüber der Planung von 2010 wiesen die Kennzahlen der Neube-
rechnung vom August 2011 auf eine niedrigere Neuverschuldung hin, 
vorwiegend durch erwartete höhere Mehreinnahmen aus Ertragsan-
teilen des Bundes. Nach dieser Berechnung ist ab dem Jahr 2012 ein 
Rückgang der Neuverschuldung zu erwarten. Auch bei der Schulden-
quote wird von einem niedrigeren Zuwachs ausgegangen.

Die Darstellung der Schuldenentwicklung für den Zeitraum 2005 bis 
2014 anhand der Haushaltsergebnisse und der mittelfristigen Finanz-
planung (Stand 2010) in Abbildung 26 zeigt eine durchgängige und 
kontinuierlich wachsende Verschuldungsentwicklung mit einer Erhö-
hung der Schuldenquote auf rd. 18,5 % im Jahr 2014. Nach der Neu-
berechnung vom August 2011 ist mit einem geringen Anstieg der 
Schuldenquote auf rd. 16,3 % zu rechnen. Die Finanz– und Wirt-
schaftskrise 2008/2009 bewirkte keine größere Veränderung dieses 
langfristigen Trends.
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 110.2 Um von einer Haushaltskonsolidierung sprechen zu können, wäre ein 
Rückgang der Schuldenquote erforderlich. Ein solcher Rückgang wurde 
in Kärnten im überprüften Zeitraum nicht erreicht und ist auch bis 
2014 nicht geplant. 

 111.1 Die Abweichungen vom Konsolidierungsziel waren im Betrachtungs-
zeitraum unterschiedlich hoch. Der Betrag, um den die Vermeidung 
eines weiteren Anstiegs der Schuldenquote und somit eine Konsoli-
dierung verfehlt wurde, lag im Jahr 2006 bei rd. 105 Mill. EUR; im 
Jahr 2009 war Kärnten mit rd. 238 Mill. EUR am weitesten von einer 
Konsolidierung entfernt (Abbildung 27). Nach den Zielgrößen der mit-
telfristigen Planung (Stand 2010) reduziert sich der Abstand bis 2014 
auf rd. 126,5 Mill. EUR.

Auch bei der Neuberechnung vom August 2011 ist für die Jahre bis 
2014 noch von keiner Reduktion der Schuldenquote auszugehen, wenn-
gleich nach dieser Berechnung für das Jahr 2014 eine geringere Abwei-
chung von rd. 10,5 Mill. EUR erwartet wird.

Abbildung 26:  Entwicklung des Schuldenstandes und der Schuldenquote in Kärnten, 
2005 bis 2014 (ab 2010 geplante Entwicklung)

Schuldenstand in Mill. EUR – Stand 2010

Schuldenquote in % am BRP – Stand 2010 Schuldenquote in % am BRP – Neuberechnung 2011

Schuldenstand in Mill. EUR – Neuberechnung 2011

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH
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 111.2 Nach Ansicht des RH reichen die im Rahmen der mittelfristigen Haus-
haltsplanung geplanten und bereits in die Wege geleiteten Maßnah-
men für eine Konsolidierung des Landeshaushalts nicht aus. Ein Rück-
gang der Verschuldung ist bis 2014 nicht vorgesehen, vielmehr geht die 
mittelfristige Planung aus dem Jahr 2010 von einer weiter steigenden 
Neuverschuldung aus. Nach der Neuberechnung vom August 2011 soll 
die jährliche Neuverschuldung ab dem Jahr 2012 niedriger werden.

Der RH stellte für Kärnten eine langfristig, strukturell defizitäre Haus-
haltsentwicklung fest, die vorrangig nicht durch konjunkturelle Schwan-
kungen, wie etwa durch die Finanz– und Wirtschaftskrise, begründ-
bar war.

Der RH empfahl dem Land Kärnten im Hinblick auf seine weiteren Kon-
solidierungsbemühungen, strukturell und nachhaltig wirkenden Maß-
nahmen zur Einbremsung der Neuverschuldung Priorität zu geben.

 111.3	Das	Land	Kärnten	teilte	dazu	mit,	dass	sich	bereits	Erfolge	bei	den	ein
geleiteten	Konsolidierungsmaßnahmen	gezeigt	hätten,	welche	aber	im	
Hinblick	auf	das	zwischenzeitig	verabschiedete	„Kärntner	Budgetkon
solidierungsgesetz“,	das	bis	spätestens	Ende	2015	einen	ausgeglichenen	
Haushalt	vorsehe,	zu	intensivieren	wären.	Somit	stellten	die	bisherigen	

Abbildung 27:  Betrag an Neuverschuldung, der vom Ziel einer Konsolidierung in Kärnten 
abweicht (Stand 2010 und Neuberechnung 2011)

in Mill. EUR
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Maßnahmen	entsprechende	Zwischenschritte	dar,	die	im	Rahmen	der	
auch	2012	wiederum	vorgesehenen	Sitzungen	der	politischen	Entschei
dungsträger	und	Fachexperten	im	Rahmen	des	sogenannten	Budgetkon
vents	weiter	fortzusetzen	und	deren	Erfolge	zu	überwachen	sein	würden.	

Ausgangslage

 112.1 Im Juni 2010 wurde dem Niederösterreichischen Landtag ein überar-
beitetes Budgetprogramm 2010 bis 2013 vorgelegt und von diesem zur 
Kenntnis genommen. Das ursprüngliche Budgetprogramm 2009 bis 2013 
konnte aufgrund der Wirtschafts– und Finanzkrise nicht eingehalten 
werden. Darüber hinaus wurde die Niederösterreichische Landesregie-
rung beauftragt, die Zielsetzungen des Budgetprogramms bei der Erstel-
lung und Vollziehung der jeweiligen Voranschläge umzusetzen.

Ausgangsbasis für das Budgetprogramm war eine mittelfristige Budget-
vorschau anhand einer Fortschreibung der laufenden Entwicklungen.69 
Davon ausgehend formulierte das Budgetprogramm 2010 bis 2013 
Maßnahmen, die die Neuverschuldung eindämmen sollen (siehe Bei-
spiele solcher Maßnahmen in Tabelle 41). Ergänzend dazu wurde die 
Einnahmenentwicklung nach den letzten Prognosen aktualisiert.

 112.2 An Beispielen für konkrete Maßnahmen zur Erreichung niedrigerer 
Nettoabgänge konnten vom RH folgende festgestellt werden:

69 siehe Lehner G. (2009), Mittelfristige Budgetvorschau des Landes Niederösterreich 2009–
2013

Niederösterreich
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 112.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	dem	RH	ergänzend	mit,	dass	der	Nie
derösterreichische	Landtag	im	Jänner	2012	das	Budgetprogramm	2012	
bis	2015	beschlossen	habe	und	dass	zur	Erreichung	der	Ziele	des	Bud
getprogramms	2012	bis	2015	folgende	Punkte	vorgesehen	seien:	

Ausgabenseite:	

–		Grundsätzlich	dürfen	die	Ausgaben	nicht	stärker	steigen	als	die	Ein
nahmen.

–		Gleichhalten	bzw.	Reduktion	im	Bereich	der	reinen	Ermessensaus
gaben.

–	Im	Budgetvollzug	sind	generell	strengste	Maßstäbe	anzuwenden.

Tabelle 41:  Ausgewählte Maßnahmen des Landes Niederösterreich zur Reduktion des 
Nettodefizits, stand 2010

Allgemein –  Bereits 2010 wurde eine Ausgabenbindung von 30% bei bestimmten 
Ermessensausgaben beschlossen (Ausgabenvolumen von rd. 251 Mill. EUR 
gesperrt)

–  Das Budgetcontrolling wurde verstärkt, Quartalsergebnisse werden den 
Abteilungen mitgeteilt, um frühzeitig eingreifen zu können

–  2011 wurden Einsparungsvolumina bzw. Ausgabenrahmen pro Ressort 
festgelegt; im Zuge der Budgetverhandlungen Einsparungen in der Höhe 
von 205 Mill. EUR gegenüber 2010

–  für 2010 – 2013 ist eine durchschnittliche Nettosteigerung bei Personal
ausgaben von + 2 % vorgesehen

Verwaltung – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung bei Pensionen: + 2 %

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung von 2010 bis 2013: + 0,5 %

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung von 2010 bis 2013: + 0,5 %

Kunst, Kultur und Kultus – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung von 2010 bis 2013: + 0,5 %

Soziale Wohlfahrt – Für 2010 bis 2013 ist eine Steigerung von 4 % vorgesehen

Gesundheit –  Für den Zeitraum 2010 bis 2013 ist eine Steigerung von + 1,8 % 
vorgesehen

Straßen– und Wasserbau, 
Verkehr – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung von 2010 bis 2013: + 0,5 %

Wirtschaftsförderung – Ausgaben werden auf dem Niveau von 2011 eingefroren

Dienstleistungen – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung von 2010 bis 2013: + 0,5 %

Finanzwirtschaft – Geplante durchschnittliche Nettosteigerung von 2010 bis 2013: + 1 %

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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Einnahmenseite:

–		Bedeckung	der	verbleibenden	„strukturellen“		Abgänge	durch	zusätz
liche	Einnahmen	aus	der	Veranlagung,	um	eine	jährliche	Neuver
schuldung	zu	vermeiden.

–		Vorzeitige	Schuldentilgung,	die	ebenfalls	aus	den	zusätzlichen	Ein
nahmen	aus	der	Veranlagung	bedeckt	wird,	mit	dem	Effekt	von	admi
nistrativen	Nettoüberschüssen	und	Reduzierung	des	Schuldenstandes	
in	der	Programmperiode.

Mittelfristige Finanzplanung

 113 Aus dem vom Niederösterreichischen Landtag im Juni 2010 beschlos-
senen Budgetprogramm 2010 bis 2013 leitete der RH Kennzahlen der 
mittelfristigen Finanzplanung ab. Im Juni 2011 wurden als Abänderung 
zum vorliegenden Budgetprogramm zusätzliche Einnahmen durch Ent-
nahmen aus der Veranlagung des Landes Niederösterreich angekün-
digt. Durch diese Mehreinnahmen soll es 2011 zu keiner Neuverschul-
dung und 2012 zu einer Reduktion der Schulden um 150 Mill. EUR 
kommen. Im Juli 2011 übermittelte das Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung dem RH dazu eine Neuberechnung, die die angekün-
digte Einmalmaßnahme berücksichtigte. Einen Beschluss des Land-
tages gab es dazu nicht. Im Sinne der Aktualität nahm der RH diese 
Neuberechnung in die Darstellung auf (siehe Tabelle 42).
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Die vom Landtag beschlossene mittelfristige Finanzplanung (Stand 2010) 
sah für die kommenden Jahre einen Rückgang der Neuverschuldung vor. 
Mit rd. 130 Mill. EUR lag die geplante Nettoneuverschuldung für das 
Jahr 2014 um rd. 160 Mill. EUR unter jener des Jahres 2011. Durch die 

Tabelle 42: Mittelfristige finanzplanung – Niederösterreich

2011 2012 2013 20141

in Mill. EUR2

Geplante Nettoneuverschuldung

– Stand 2010 – 289,8 – 231,1 – 181,0 – 130,0

– Neuberechnung Juli 2011 – +150,0 – –

Geplanter Primärsaldo3 in % des BRP4

– Stand 2010 – 1,0 – 0,6 – 0,9 – 1,4

– Neuberechnung Juli 2011 (keine Daten)

Erwarteter schuldenstand4

– Stand 2010 5.578,7 5.830,7 6.031,2 6.182,8

– Neuberechnung Juli 2011 5.269,9 5.103,6 5.092,0 5.079,9

Erwartete schuldenquote (Schuldenstand in % des BRP)5

– Stand 2010 12,2 12,3 12,2 12,1

– Neuberechnung Juli 2011 11,5 10,7 10,3 9,9

Geplante zinsausgaben

– Stand 2010 98,0 112,4 134,5 141,8

– Neuberechnung Juli 2011 97,4 112,2 113,1 121,9

Geplante Tilgung

– Stand 2010 286,8 176,3 376,1 726,9

– Neuberechnung Juli 2011 383,7 175,9 371,1 721,6

Geplanter schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

– Stand 2010 384,8 288,7 510,6 868,7

– Neuberechnung Juli 2011 481,1 288,1 484,1 843,5

1  Zahlen für 2014 ergänzend zum Budgetprogramm auf Anfrage des RH von der Finanzabteilung des Amtes der Landes
regierung

2 Rundungsdifferenzen möglich
3 Administrativer Saldo ohne Zinszahlungen
4 Finanzschulden und innere Anleihen
5  Das Bruttoregionalprodukt wurde berechnet aus der Fortschreibung des durchschnittlichen Anteils Niederösterreichs am 

nationalen BIP 2005 bis 2008 für die BIP–Prognose von 2009 bis 2014.

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Statistik Austria, RH
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geplanten Maßnahmen (Tabelle 41) beabsichtigte das Land, eine spürbare 
Einbremsung des Schuldenwachstums bis zum Jahr 2014 zu erreichen.

Der im Budgetprogramm 2010 bis 2013 geplante Rückgang der Neu-
verschuldung führt über den gesamten Planungszeitraum betrachtet 
zu einer konstanten Schuldenquote von knapp über 12 %, mit einem 
leichten Rückgang von rd. 12,3 % im Jahr 2012 auf rd. 12,1 % im 
Jahr 2014.

Für das Jahr 2014 ist jedoch ein hoher Schuldendienst vor allem wegen 
hoher Schuldenrückzahlungen geplant. Die geplanten Zinsausgaben 
steigen von rd. 98 Mill. EUR im Jahr 2011 auf rd. 142 Mill. EUR im 
Jahr 2014, die geplante Schuldentilgung steigt im selben Zeitraum von 
rd. 287 Mill. EUR auf rd. 727 Mill. EUR.

Durch die im Juni 2011 durch den Landesfinanzreferenten70 angekün-
digte, vom Landtag damals noch nicht beschlossene Einmalmaßnahme 
in Form einer Entnahme aus der Veranlagung des Landes Niederöster-
reich wird für 2011 keine Nettoneuverschuldung und für das Jahr 2012 
ein Netto–Überschuss von 150 Mill. EUR erwartet. Nach der dem RH 
dazu übermittelten Berechnung vom Juli 2011 würde sich dadurch 
die Schuldenquote im Jahr 2012 von 12,3 % auf 10,7 % verbessern.

 114.1 Die Darstellung der Schuldenentwicklung für den Zeitraum 2005 bis 
2014 anhand der Haushaltsergebnisse und der mittelfristigen Haus-
haltsplanung weist einen deutlichen Anstieg der Schuldenquote zwi-
schen den Jahren 2008 und 2010 aus. Im Zeitraum der Finanz– und 
Wirtschaftskrise kam es zu einer Erhöhung des Niveaus der Verschul-
dung auf rd. 12 % des BRP.

In der Berechnung des Amtes der Landesregierung vom Juli 2011, wel-
che die angekündigte Einmalmaßnahme berücksichtigt, ging das Land 
von einem Rückgang der Schuldenquote auf unter 11 % aus. Diese 
Entwicklung ist in Abbildung 28 ebenfalls dargestellt:

70 Landeshauptmann–Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka
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 114.2 Bereits in der mittelfristigen Planung (Neuberechnung) für die Jahre 2011 
bis 2014, die das Amt der Landesregierung im Juli 2011 dem RH über-
mittelte, wird durch eine einnahmenseitige Maßnahme bereits ab dem 
Jahr 2011 ein Rückgang der Schuldenquote und nach Ansicht des RH 
eine Konsolidierung erreicht. 

Im Hinblick auf die angekündigten einnahmenseitigen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Haushaltslage gab der RH zu bedenken, dass damit 
eine geringere nachhaltige Wirkung erreicht wird als durch strukturelle 
Konsolidierungsmaßnahmen. Um das Haushaltsgleichgewicht nachhal-
tig wieder herzustellen, empfahl der RH dem Land Nieder österreich, 
strukturell und nachhaltig wirkenden Maßnahmen zur Einbremsung 
der Neuverschuldung Priorität zu geben.

 114.3	Das	Land	Niederösterreich	gab	dazu	an,	dass	zwischenzeitig	die	Umset
zung	dieser	Empfehlung	des	RH	durch	das	Budgetprogramm	2012	bis	
2015	vorgesehen	sei.

Abbildung 28:  Entwicklung des Schuldenstandes und der Schuldenquote in Niederösterreich, 
2005 bis 2014 (ab 2010 geplante Entwicklung)

Schuldenstand in Mill. EUR – Stand 2010

Schuldenquote in % am BRP – Stand 2010 Schuldenquote in % am BRP – Neuberechnung 2011

Schuldenstand in Mill. EUR – Neuberechnung 2011

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mill. EUR in %

20

15

10

5

0



398 Niederösterreich 2012/3

Bis 2010 beschlossene Maßnahmen zur  
Haushaltskonsolidierung

 115.1 Die Jahre 2008 bis 2010 waren durch eine hohe Neuverschuldung 
geprägt. Eine Reduktion der Schuldenquote und damit eine Konsoli-
dierung konnten nicht erreicht werden, da die Neuverschuldung im 
Jahr 2008 um rd. 297 Mill. EUR, im Jahr 2009 um rd. 787 Mill. EUR 
und im Jahr 2010 um rd. 413 Mill. EUR zu hoch war (Abbildung 29).

 115.2 Im Zeitraum 2008 bis 2010 war eine deutliche Erhöhung des Verschul-
dungsniveaus festzustellen. Mit den geplanten Maßnahmen ist das Land 
Niederösterreich nach Ansicht des RH auf dem Weg zu einer Konso-
lidierung. 

 115.3		Das	Land	Niederösterreich	wies	darauf	hin,	dass	der	Schuldenstand	
im	Jahr	2015	durch	Umsetzung	des	Budgetprogramms	2012	bis	2015	
rd.	2,9	Mrd.	EUR	betragen	werde.

Abbildung 29:  Betrag an Neuverschuldung, der vom Ziel einer Konsolidierung in Nieder
österreich abweicht, 2006 bis 2014
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Ausgangslage

 116 Im Juni 2010 legte die Tiroler Landesregierung den Budgetpfad für die 
Jahre 2010 bis 2014 vor. In diesem Budgetpfad war sowohl eine Dar-
stellung der Haushaltsentwicklung ohne gegensteuernde Maßnahmen 
als auch eine mit vorgeschlagenen gegensteuernden Maßnahmen ent-
halten.

An Beispielen für konkrete Maßnahmen zur Erreichung niedrigerer 
Nettoabgänge wurden vom RH folgende festgestellt:

Tirol

Tabelle 43:  Ausgewählte Maßnahmen des Landes Tirol zur Reduktion des Nettodefizits, 
stand 2010

Allgemein –  Sonstige Pflichtausgaben dürfen pro Jahr max. um 2 % steigen (er war
tete Einsparungen rd. 7 Mill. EUR/Jahr)

–  Die Investitionsausgaben werden gegenüber dem Voranschlag 2010 um 
10 % gekürzt und bis 2014 auf diesem Niveau fixiert (erwartete Ein
sparungen rd. 3 Mill. EUR/Jahr)

Verwaltung –  Personal– und Pensionsaufwendungen in der Landesverwaltung und in der 
TILAK dürfen von 2010 auf 2011 um max. 1,5 %, ab 2012 um max. 2,5 % 
steigen (erwartete Einsparungen rd. 8 Mill. EUR/Jahr)

–  Betriebs– und Amtssachaufwand dürfen max. nach dem Index erhöht 
werden (erwartete Einsparungen rd. 1 Mill. EUR)

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit __

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft __

Kunst, Kultur und Kultus __

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung

–  Sozialausgaben (Pflichtausgaben Abschnitt 41) dürfen max. um 3 % 
steigen pro Jahr (erwartete Einsparungen rd. 9 Mill. EUR/Jahr)

–  Ausgaben Jugendwohlfahrt (Pflichtausgaben) dürfen max. um 3 % 
steigen pro Jahr (erwartete Einsparungen rd. 1,9 Mill. EUR/Jahr)

–  Das Ausgabenniveau der Wohnbauförderung wird auf 244 Mill. EUR fixiert 
(erwartete Einsparungen rd. 10 Mill. EUR)

Gesundheit __

Straßen– und Wasserbau, 
Verkehr __

Wirtschaftsförderung –  Die Förderungsausgaben werden gegenüber Voranschlag 2010 um 10 % 
gekürzt und bis 2014 auf diesem Niveau fixiert (erwartete Einsparungen 
rd. 20 Mill. EUR/Jahr)

Dienstleistungen __

Finanzwirtschaft –  Die Dividende TIWAG 2011 wird erhöht (erwartete Einnahmen 7 Mill. EUR)
–  Die Dividende Illwerke wird nicht der Katastrophenrücklage zugeführt, 

sondern im Landeshaushalt verbucht (erwartete Einnahmen 1,9 Mill. EUR)

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Mittelfristige Finanzplanung

 117.1 Für Tirol leitete der RH folgende Kennzahlen bis 2014 ab:

Die mittelfristige Finanzplanung Tirols (Stand 2010) ging von einer 
rückläufigen Neuverschuldung bis zum Jahr 2014 aus. Die erwartete 
Nettoneuverschuldung geht von rd. 146 Mill. EUR im Jahr 2011 auf 
rd. 84 Mill. EUR im Jahr 2014 zurück. Die im mittelfristigen Haushalts-
plan vorgesehenen Maßnahmen reichten allerdings nicht aus, um den 
Schuldenstand bzw. die Schuldenquote zu verringern.

Für die Schuldenquote wird ein Anstieg von rd. 1,7 % im Jahr 2011 
auf rd. 2,3 % im Jahr 2014 erwartet. Bei den geplanten Zinsausga-
ben wird im selben Zeitraum von einem Anstieg von rd. 8 Mill. EUR 
auf rd. 21 Mill. EUR ausgegangen. Die Schuldentilgung nimmt von 
rd. 58 Mill. EUR im Jahr 2011 auf rd. 85 Mill. EUR im Jahr 2014 zu.

Die Entwicklung der Verschuldung Tirols im Zeitraum von 2005 bis 
2014 — fortgeschrieben durch die Zahlen der mittelfristigen Haus-
haltsplanung — wies bis 2010 eine relativ konstante Verschuldungs-
quote von unter einem Prozent des BRP auf. In den Jahren 2010 bis 
2012 war ein merkbarer Zuwachs vorgesehen, der danach auf einem 
Niveau von knapp über 2 % verharren sollte.

Tabelle 44: Mittelfristige finanzplanung Tirol, stand 2010

2011 2012 2013 2014

in Mill. EUR1

Geplante Nettoneuverschuldung – 146,0 – 99,7 – 94,4 – 83,7

Geplanter Primärsaldo2 in % des BRP3 – 0,8 % – 0,6 % – 0,5 % – 0,5 %

Erwarteter Schuldenstand 429,8 520,7 598,8 659,0

Erwartete Schuldenquote
(Schuldenstand in % des BRP)3 1,7 % 1,9 % 2,2 % 2,3 %

Geplante Zinsausgaben 8,1 13,7 17,6 20,6

Geplante Tilgung 58,0 75,8 75,1 85,1

Geplanter Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 66,1 89,5 92,7 105,6

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 Administrativer Saldo ohne Zinszahlungen
3  Das Bruttoregionalprodukt wurde berechnet aus der Fortschreibung des durchschnittlichen Anteils Tirols am 

nationalen BIP 2005 bis 2008 für die BIP–Prognose von 2009 bis 2014.

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, Statistik Austria, RH
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 117.2 Einen Rückgang der Schuldenquote und somit eine Konsolidierungs-
phase konnte das Land Tirol, wie der RH kritisch feststellte, im über-
prüften Zeitraum nicht erreichen. Während zwischen 2007 und 2009 
die Neuverschuldung sehr gering war, weshalb die Schuldenquote 
nahezu konstant blieb, ist für die Jahre 2010 bis 2012 ein deutlicher 
Zuwachs an Neuverschuldung vorgesehen.

 118.1 Tirol wies eine wesentlich niedrigere Verschuldung auf als die beiden 
anderen überprüften Länder. Um einen Rückgang der Schuldenquote 
zu erreichen, war die jährliche Neuverschuldung in Tirol zu hoch. Im 
Jahr 2011 ist etwa die Neuverschuldung um rd. 187 Mill. EUR zu hoch, 
um einen Anstieg der Schuldenquote zu verhindern. Die vorgelegten 
Zahlen der mittelfristigen Haushaltsplanung lassen erst nach 2011 wie-
der ein Annähern an eine Konsolidierung erwarten.

Abbildung 30:  Entwicklung des Schuldenstandes und der Schuldenquote in Tirol, 
2005 bis 2014 (ab 2010 geplante Entwicklung)

Schuldenstand in Mill. EUR – Stand 2010
Schuldenquote in % des BRP – Stand 2010

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, Statistik Austria,RH
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 118.2 Nach Ansicht des RH reichen die im mittelfristigen Haushaltsplan vor-
gesehenen Maßnahmen des Landes Tirol nicht aus, um bis 2014 einen 
Rückgang der Schuldenquote zu erreichen. Um das Haushaltsgleich-
gewicht nachhaltig wieder herzustellen, empfahl der RH dem Land 
Tirol, zusätzlich Maßnahmen zur Eindämmung der Neuverschuldung 
zu ergreifen.

 118.3	Das	Amt	der	Tiroler	Landesregierung	teilte	dazu	mit,	dass	die	Pla
nung,	welche	für	das	Jahr	2014	einen	maximalen	Schuldenstand	von	
659	Mill.	EUR	vorgesehen	habe,	zwischenzeitig	aufgrund	der	tatsäch
lichen	Einnahmen–	und	Ausgabenentwicklung	sowie	weiterer	Konso
lidierungsmaßnahmen,	vor	allem	im	Personal–	und	Pensionsbereich,	
wesentlich	verbessert	habe	werden	können.	

So	habe	der	Schuldenstand	zum	Ende	des	Jahres	2011	gegenüber	der	
ursprünglichen	Planung	bereits	um	140	Mill.	EUR	unterschritten	wer
den	 können.	Die	 aktuellen	Planungswerte	 der	mittelfristigen	Haus
haltsplanung	für	das	Jahr	2014	gingen	demgemäß	von	einem	Schul
denstand	von	270	Mill.	EUR	aus,	die	erwartete	Schuldenquote	werde	
damit	auf	rd.	1	%	des	BRP	sinken.

Abbildung 31:  Betrag an Neuverschuldung, der vom Ziel einer Konsolidierung in Tirol 
abweicht, 2006 bis 2014
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 118.4 Der RH begrüßte die in der Stellungnahme des Landes Tirol dargestell-
ten Maßnahmen.

 119.1 In der ökonomischen Literatur wurden mehrere erfolgreiche Budget-
konsolidierungen umfassend beschrieben:71

71 Siehe Wagschal U., Wenzelburger G. (2006), Erfolgreiche Budgetkonsolidierungen im inter-
nationalen Vergleich, Bertelsmann Stiftung sowie Aiginger K. u.a. (2010), Optionen zur 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in Österreich, WIFO; Brandner P. (2003), Bud-
getpolitik der Niederlande, Finnlands und Schwedens – Lehren für nachhaltige Konsoli-
dierungen? Institut für Höhere Studien

Konsolidierungsbei
spiele

Internationale Beispiele für eine Reduzierung der schuldenquote

Tabelle 45: Internationale Beispiele für eine Reduzierung der schuldenquote
Land Periode schuldenquote

in % des BIP1
Kurzbeschreibung

Dänemark 1996–2001 1996: 81,1
2001: 49,6

Erfolgreiche Konsolidierung und Wirtschaftswachstum durch Arbeitsmarkt
reform:

−  Rückgang der Arbeitslosigkeit und des Ausgaben wachs tums im sozialen 
Bereich (Arbeitslosigkeits quote 1993: 9,6 %, 2001: 4,4 %)

−  Reduktion der Zinszahlungen durch Absinken des Zins niveaus und 
sofortiger Schuldenabbau bei Überschüssen und Sondererlösen 
(Reduktion der Zinszahlungen zwischen 1993 und 2001 um rd. 3 % des 
BIP)

−  Starkes Wirtschaftswachstum (durchschnittlich rd. 3 % zwischen 1994 
und 2001)

Finnland 1993–2000 1993: 55,9
2001: 42,5

Erfolgreiche Konsolidierung durch Kürzung der Ausgaben und instituti
onelle Reformen:

− Kürzungen bei Transfers an Haushalte und Unternehmen
− Rückgang bei monetären Sozialleistungen
−  Reformen des Finanzierungssystems zwischen Verwal tungs ebenen

Kanada 1992–2005 1996: 101,7
2005: 71,6

Erfolgreiche Konsolidierung durch institutionelle Reformen zwischen den 
Gebietskörperschaften:

− Verwaltungsreform durch umfassende Aufgabenkritik
− Reform der Transfergestaltung an Gebietskörperschaften

Neuseeland 1992–1995;
2000–2005

1994: 56,8
2005: 27,0

Erfolgreiche Konsolidierung durch Staatsreform:
−  Reform im Budgetierungsverfahren von Inputsteuerung auf Output

steuerung
− Umfassendes Reformkonzept für sämtliche Staatsaufgaben

Niederlande 1996–2001 1993: 79,3
2001: 50,7

Erfolgreiche Konsolidierung durch Kürzung der Ausgaben und instituti
onelle Reformen:

− Kürzungen in dynamischen Ausgabenbereichen
−  Sofortiger Schuldenabbau bei Überschüssen und Sonder erlösen
−  Mehrjährige Budgetplanung und Darlegung der Folgen für den Staats

haushalt bei allen politischen Programmen
Schweden 1993–2000 1994: 73,9

2001: 54,4
Erfolgreiche Konsolidierung durch Kürzung der Ausgaben und Erhöhung der 
Transparenz:

−  Erhöhung der Transparenz durch Wiedereingliederung von Fonds
−  Kürzungen bei monetären Sozialleistungen – Umwandlung in Sach leis

tungen (1993: 23,0 % der Gesamtausgaben, 1999: 17,6 %)
−  Kürzungen bei Subventionen und Förderungsausgaben (1993: 7,8 % der 

Gesamtausgaben, 1999: 3,6 %)
1 siehe OENB Statistik–Internationaler Vergleich, Staatsschuldenquote und OECD Economic Outlook No. 88. Annex Table 32

Quelle: RH
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 119.2 Jene Maßnahmen, die maßgeblich für den Erfolg der angeführten Kon-
solidierungsbeispiele verantwortlich waren, wurden nach den hier auf-
gelisteten Themen zusammengefasst:

– ausgabenseitige Konsolidierung,

– Konsolidierung als Teil einer gesamtwirtschaftlichen Strategie,

– Reform der Finanzverflechtungen der Gebietskörperschaften,

– verstärkte Kontrolle innerhalb des Budgetprozesses,

– erhöhte Transparenz öffentlicher Haushalte,

– Transfers an Haushalte und Unternehmen,

– Aufgabenkritik, Aufgabenreform,

– aktives Schuldenmanagement.

 119.3	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	dass	die	genannten	Beispiele	vor	
der	globalen	Wirtschafts–	und	Finanzkrise	der	Jahre	2008/2009	gele
gen	seien	und	eine	nachhaltige	Sanierung	der	Staatshaushalte	über	
eine	längere	Periode	dadurch	nicht	erzielt	habe	werden	können.

Ausgabenseitige Konsolidierung

 120.1 Die Mehrheit der erfolgreichen Konsolidierungsbeispiele setzte in erster 
Linie auf einen Rückgang der Ausgaben. Dadurch erwiesen sie sich 
auch als nachhaltig erfolgreich, da es gelang, die Ausgabendynamik 
ursächlich einzubremsen und nicht den Schuldenabbau mittels ein-
nahmenseitiger Maßnahmen in die Zukunft zu verschieben.

Als zweckmäßig erwies es sich, bei jenen Politikbereichen anzuset-
zen, die sich durch eine besonders steigende Ausgabenentwicklung 
auszeichneten, wie bspw. Förderungen, Soziales (insbesondere Pen-
sionen), Gesundheit und Verwaltung. Durch die Hereinnahme poli-
tisch sensibler Ausgabenbereiche in die Konsolidierungsprogramme 
entstand zudem ein Signal, die Budgetkonsolidierung ernsthaft zu 
verfolgen. Durch die damit verbundene erhöhte Glaubwürdigkeit der 
Reformbemühungen konnten negative Effekte auf das Wirtschafts-
wachstum weitgehend vermieden oder abgeschwächt werden, indem 
private Investitionen und Konsumausgaben den öffentlichen Ausga-
benrückgang kompensierten.

Faktoren erfolgreicher 
Konsolidierung
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 120.2 Zur Erreichung nachhaltiger Konsolidierungserfolge empfahl der RH, die 
stark steigenden Ausgabenbereiche (Förderungen, Soziales, Pensionen) 
einzubremsen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass jegliche Konsoli-
dierungsanstrengungen rasch durch das Ausgabenwachstum in diesen 
Bereichen übertroffen werden und ohne (nachhaltige) Wirkung bleiben.

 120.3	(1)	Das	Land	Kärnten	merkte	an,	dass	derzeit	eine	umfassende	Auf
gaben–	und	Prozesskritik	im	Gange	sei.	

(2)	Das	Land	Niederösterreich	gab	in	seiner	Stellungahme	an,	dass	das	
Budgetprogramm	2012	bis	2015	Maßnahmen	im	Förderungsbereich	
vorsehe	und	die	Effizienz	von	Förderungen	überprüft	werde.	Im	Sozi
albereich	seien	die	Ausgabensteigerungen	begrenzt.

(3)	Das	Land	Tirol	führte	aus,	es	habe	im	Bereich	Pensionen	durch	die	
Umsetzung	der	Pensionsreform	im	Jahr	2008	bereits	einen	wesentlichen	
Beitrag	zur	nachhaltigen	Budgetkonsolidierung	geleistet.	In	Verbindung	
mit	der	im	Jahr	2007	in	Kraft	getretenen	Besoldungsreform	erreiche	das	
Land	Tirol	eine	Konsolidierung	der	Personal–	und	Pensionsausgaben	für	
die	nächsten	Jahrzehnte.

 120.4 Der RH bewertete die angeführten Konsoliderungsmaßnahmen der drei 
Länder positiv.

Konsolidierung als Teil einer gesamtwirtschaftlichen Strategie

 121.1 Die internationalen Erfahrungen zeigten, dass eine Budgetkonsolidie-
rung vor allem dann erfolgreich war, wenn sie in eine langfristige poli-
tische Gesamtstrategie eingebettet war. Eine derartige Gesamtstrategie 
bezog die Wirkung von Konsolidierungsmaßnahmen auf die Gesamt-
wirtschaft ein und war oftmals von wachstumsfördernden Maßnahmen 
flankiert. Darüber hinaus erfolgten Kürzungen nicht gleichmäßig über 
alle Ausgabenbereiche hinweg, sondern gezielt unter Rücksichtnahme 
auf die gegenwärtige und künftige gesamtwirtschaftliche Bedeutung 
des Aufgabenbereichs.

Ein weiterer Vorteil einer Konsolidierung im Rahmen einer Gesamtstra-
tegie lag, wenn sie gut kommuniziert wurde, in der höheren Akzeptanz 
und besseren Glaubwürdigkeit. Die durch Sparprogramme befürchtete 
Zurückhaltung privater Haushalte und Unternehmen bei Konsum und 
Investitionen konnte somit weitgehend vermieden werden.

Ein Beispiel einer strategischen Reform mit integrierten Konsolidie-
rungsmaßnahmen war die Arbeitsmarktreform in Dänemark. Hohe 
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Arbeitslosenzahlen und geringes Wirtschaftswachstum waren Anlass, 
die Arbeitsmarktpolitik grundsätzlich zu reformieren. Durch den aus 
dieser Arbeitsmarktreform resultierenden Erfolg konnten schließlich 
im Sozialbereich die Ausgaben erheblich gesenkt werden. Das beglei-
tende Wirtschaftswachstum sowie budgetpolitische Maßnahmen (z.B. 
sofortiger Schuldenabbau bei Überschüssen und Sondererlösen) unter-
stützten die Konsolidierung des dänischen Staatshaushalts.

 121.2 Nach Ansicht des RH haben Konsolidierungsansätze von öffentlichen 
Haushalten, die nicht abgestimmt mit einer wirtschaftspolitischen 
Gesamtstrategie durchgeführt werden, wesentlich geringere Chancen 
auf eine erfolgreiche Umsetzung. Der RH empfahl daher den überprüf-
ten Ländern, Konsolidierungsmaßnahmen stets in eine wirtschafts– 
und sozialpolitische Gesamtstrategie für das Land zu integrieren.

Darüber hinaus empfahl der RH, Konsolidierungsmaßnahmen vor allem 
nach ihren gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und der entspre-
chenden Eignung für die wirtschafts– und sozialpolitischen Strategie-
ziele auszuwählen und nicht etwa aufgrund ihrer einfachen Durchsetz-
barkeit (z.B. gleichmäßige Ausgabenkürzungen über alle Politikbereiche 
hinweg).

 121.3	(1)	Lt.	dem	Land	Kärnten	würden	im	Rahmen	des	Budgetkonvents	Maß
nahmen	und	Vorschläge	zur	Budgetkonsolidierung	diskutiert	und	nach	
Bereichen	differenziert.

(2)	Das	Land	Niederösterreich	teilte	mit,	dass	das	Budgetprogramm	2012	
bis	2015	keine	generellen	Ausgabenkürzungen,	sondern	gezielte	Maß
nahmen	in	jedem	Bereich	vorsähe.

 121.4 Der RH bewertete die angeführten Maßnahmen positiv.

Reform der Finanzverflechtungen der Gebietskörperschaften

 122.1 (1) Internationale Ebene

Ein weiterer Bestandteil erfolgreicher Konsolidierung war eine Reform 
der finanziellen Verflechtungen zwischen den Gebietskörperschaften. 
Das vorrangige Ziel war, die Effizienz und die Effektivität öffentlicher 
Aufgabenerfüllung durch eine Reform der Transferströme zu erhöhen, 
wobei sich unterschiedliche Ansätze beobachten ließen:

–  Abtretung von Steuer– und Einnahmenkompetenz an Gebietskör-
perschaften (Belgien),
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–  verstärkte Zusammenlegung von Aufgaben– und Ausgabenkompe-
tenz (Kanada),

– Prinzip der Globalhaushalte (USA, teilweise Belgien).

Belgien verfolgte den Ansatz einer verstärkten fiskalischen Dezentra-
lisierung durch den Ausbau der steuerlichen Einnahmemöglichkeiten 
für die nachgeordneten Gebietskörperschaften.72 Bis zu diesem Schritt 
gab es ein den Haushalt belastendes Werben der Regionen um die zu 
verteilenden Bundesmittel. Unter dem Druck, alle Landesteile gleich zu 
behandeln, gelang es meist nicht, den geplanten Budgetrahmen einzu-
halten. Gleichzeitig mit der Übertragung von stärkerer Finanzierungs-
verantwortung an die Gebietskörperschaften wurde eine Budgetkon-
trollinstitution73 eingerichtet. Diese Institution, bestehend aus einem 
unabhängigen Expertengremium, überwachte die Einhaltung der von 
Bund und Regionen beschlossenen Budgetziele (Konsolidierungs– und 
Stabilitätspakt).

Einen anderen Weg, den Budgetierungsprozess zwischen den Gebiets-
körperschaften (Provinzen) zu straffen, schlug die kanadische Regie-
rung ein. Mit dem Ziel, die Aufgaben– und Ausgabenkompetenzen 
institutionell zusammenzuführen, wurden sämtliche für Soziales, Bil-
dung und Gesundheit zweckgebundenen Transfers des Bundes an die 
Provinzen zu einem Block zusammengefasst und gekürzt.74 Durch das 
damit verbundene höhere Ausmaß an Entscheidungsfreiheit in den 
Gebietskörperschaften konnten die Mittel effizienter verwendet und 
die Ausgabendynamik in diesen Bereichen deutlich gebremst werden.

(2) Situation in Österreich

Mit dem Finanzausgleich 2008 nahm der Anteil der zweckgebundenen 
Transfers deutlich ab:

72 gesetzlich geregelt durch den „loi de financements des communautés et régions“ von 
1989

73 Conseil Supérieur des Finances (CSF)
74 gesetzlich geregelt durch den „Canada Health and Social Transfer“ von 1996
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Durch die Umwandlung zweckgebundener Zuschüsse (bspw. Zuschüsse 
für Wohnbauförderung) in nicht gebundene Ertragsanteile wurde die 
Ausgabenautonomie der Länder erhöht. Die grundsätzliche Teilung der 
Aufgaben und Finanzierung zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den blieb im Rahmen des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 2008 
jedoch weitgehend unberührt.

 122.2 Die einfache und transparente Gestaltung der finanziellen Beziehungen 
zwischen den Gebietskörperschaften vermittelt nach Ansicht des RH 
einen entscheidenden Impuls für eine erfolgreiche Konsolidierung.

Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf sein Positionspapier zur 
Verwaltungsreform (Reihe Positionen 2011/1, Verwaltungsreform 2011), 
in dem er eindringlich auf die Notwendigkeit einer Reduzierung der 
vielfältigen und intransparenten Transferströme und eine Vereinfa-
chung der Gestaltung des Finanzausgleichs hinwies.

Der RH empfahl deshalb, die Reduzierung der Zweckbindungen im 
Finanzausgleich weiterzuführen und gleichzeitig die Zusammenfüh-
rung von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung 
in Angriff zu nehmen.

 122.3	(1)	Das	Land	Kärnten	konnte	der	 vorgeschlagenen	Reduzierung	der	
Zweckbindungen	Positives	abgewinnen.	Was	die	Zusammenführung	
von	Aufgaben–,	Ausgaben–	und	Finanzierungsverantwortung	betreffe,	
wäre	Kärnten	Diskussionen	grundsätzlich	zugänglich,	würde	dazu	aller

Tabelle 46: Transfers des Bundes an die Länder, 2005 bis 2011

Ausgaben
kategorie

summe zweckzu
schüsse und finanz

zuschüsse

summe 
Kostentragung

summe zweckge
bundene Transfers 

gesamt

Anteil der zweckge
bundenen Transfers 
an Gesamttransfers1 

an Länder

in Mill. EUR in %

2005 4.229 5.090 9.319 56,1

2006 4.387 5.183 9.571 56,0

2007 4.633 5.181 9.814 54,8

2008 4.057 5.413 9.470 48,6

2009 783 5.640 6.423 34,1

2010 849 5.720 6.569 34,9

2011 869 5.677 6.546 33,2

1 Ertragsanteile, Zweckzuschüsse und Kostentragung

Quelle: BMF
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dings	als	finanzschwaches	Bundesland	eine	kritische	Haltung	einneh
men.

(2)	Das	Land	Niederösterreich	führte	aus,	dass	bei	einer	Ausweitung	
der	Steuerhoheit	darauf	geachtet	werden	müsse,	dass	dies	nicht	 zu	
unerwünschten	wirtschaftlichen	Erschwernissen	führe	und	strukturell	
benachteiligte	Regionen	zusätzlich	verlören.

Verstärkte Kontrolle innerhalb des Budgetprozesses

 123.1 (1) Internationale Ebene

Eng verknüpft mit der Ausgestaltung der Transferverflechtungen zwi-
schen den Gebietskörperschaften ist die Budgetkontrolle. Bei vielen 
erfolgreichen Konsolidierungsbeispielen war der Weg der Haushaltssa-
nierung begleitet von einem Ausbau der Kompetenzen und der Wirk-
samkeit von Budgetkontrollinstanzen. In Ländern mit föderaler Struk-
tur (z.B. Kanada, Dänemark) gab es einen verbindlichen Pakt zwischen 
den Gebietskörperschaften.

In den Niederlanden wurde ein unabhängiges zentrales Planungsbüro 
eingerichtet. Diese Institution war einerseits für die ökonomischen Vor-
hersagen zuständig, evaluierte aber auch die Programme politischer 
Parteien sowie die Koalitionsvereinbarungen hinsichtlich ihrer Bud-
getauswirkungen.

Die schwedische Regierung reformierte den gesamten Budgetprozess 
grundlegend. Die Rolle des Finanzministeriums wurde gestärkt. Von 
einem „Bottom–up–Prozess“, bei dem die einzelnen Politikfelder ihre 
Bedarfe kundgaben, erfolgte ein Umstieg auf einen „Top–down–Pro-
zess“, bei dem die Mittel nach einer vom Parlament festgelegten Aus-
gabenobergrenze für den Gesamthaushalt auf die Politikbereiche ver-
teilt wurden. Eine Überschreitung dieser Summe war im Nachhinein 
ohne Gegenfinanzierung nur sehr schwer möglich.

(2) Situation in Österreich

Seit 1999 gibt es mit dem Österreichischen Stabilitätspakt eine Ver-
einbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, die die Gebiets-
körperschaften zu einer stabilitätsorientierten Haushaltsführung ver-
pflichtet. Darüber hinaus enthält der Stabilitätspakt Bestimmungen zur 
gemeinsamen Haushaltskoordinierung, zu einer mittelfristigen Haus-
haltsplanung, ein Informationssystem sowie einen Sanktionsmecha-
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nismus zur Absicherung der Stabilitätsverpflichtungen. Im Stabilitäts-
pakt 2011 wurden mehrere Reformschritte umgesetzt.

 123.2 Der RH sah in der Stärkung der Kontrolle im Zuge des Budgetierungs-
prozesses und durch die Dokumentation und Rechenschaftspflicht zwi-
schen den Gebietskörperschaften einen wesentlichen Beitrag zur Kon-
solidierung öffentlicher Haushalte. Den Österreichischen Stabilitätspakt 
bewertete der RH als ersten Schritt in diese Richtung. Der RH wies aber 
auch erneut auf die im Bericht „Grundlagen der Fiskalpolitik“ unter 
TZ 52 bis 59 (Reihe Bund 2011/5) formulierten Empfehlungen zu Ver-
besserungen beim Sanktionsmechanismus sowie bei der Informations-
weitergabe der Länder hin.

Der RH empfahl, hinkünftig die Informationsverpflichtung der Länder 
zu verstärken und eine für alle Bundesländer einheitliche, umfassende 
Haushaltsanalyse vorzusehen, welche frühzeitig über die Ausgaben-
dynamik in einzelnen Budgetteilbereichen (z.B. Förderungen, Gesund-
heitsversorgung, Verwaltung usw.) informiert. Ein solches Instrument 
schafft einerseits eine Steuerungsgrundlage, um rechtzeitig auf ungün-
stige Budgetentwicklungen reagieren zu können, andererseits aber auch 
ein Benchmarking der Aufgabenerfüllung zwischen den Bundeslän-
dern und somit ein erhöhtes Ausgabenbewusstsein. 

 123.3	Das	Land	Niederösterreich	gab	dazu	an,	dass	im	Österreichischen	Sta
bilitätspakt	2011	mit	der	Installierung	des	Österreichischen	Koordi
nationskomitees	 und	 den	Regelungen	über	 umfangreiche	 Informati
onspflichten	ausreichende	Instrumentarien	gegeben	und	die	vom	RH	
empfohlenen	Grundlagen	für	die	Haushaltskoordinierung	geregelt	seien.

 123.4 Der RH entgegnete, dass auch die Stabilitätspakte der Vorperioden 
Sanktionen bei Verletzung von Vereinbarungen vorsahen. Der Sank-
tionsmechanismus erwies sich jedoch aufgrund des Einstimmigkeits-
prinzips als wirkungslos, wie der RH im Bericht Grundlagen der Fis-
kalpolitik, Reihe Bund 2011/1, ausführte.

Erhöhte Transparenz öffentlicher Haushalte

 124.1 (1) Internationale Ebene

Ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Budgetkonsolidierung 
Schwedens war die Erhöhung der Transparenz des öffentlichen Haus-
halts. In Schweden wurden aus diesem Grund ausgegliederte und 
außerhalb des öffentlichen Haushalts budgetierte Fonds nach und nach 
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in den Haushalt zurück eingegliedert.75 Die finanzielle Situation und 
insbesondere der Schuldenstand wurden dadurch für die Öffentlich-
keit sichtbarer. Gleichzeitig stellte das schwedische Finanzministerium 
die Haushaltsführung auf das Kalenderjahr um, um internationale Ver-
gleichbarkeit zu ermöglichen.

(2) Situation in Österreich

Das Rechnungswesen der Länder ist auf der Grundlage der Voran-
schlags– und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) aufgebaut und 
funktioniert weitgehend nach kameralistischem System. In den Berich-
ten zur Haushaltsstruktur der Länder76 (jeweils TZ 8) hielt der RH fest, 
dass die Kameralistik im Rahmen der VRV keine hinreichende Infor-
mation über die tatsächliche finanzielle Lage (Jahreserfolg, Vermögen, 
Schulden) einer Gebietskörperschaft einschließlich der ausge gliederten 
Organisationseinheiten liefert.

Ebenso merkte der RH an, dass sich die auf Zahlen der VRV basie-
renden politischen Entscheidungen vielfach auf eine unzureichende 
ökonomische Grundlage stützen. Demnach besteht die Gefahr, dass 
mehr Lasten an künftige Generationen weitergegeben, als in den kame-
ralistischen Darstellungen transparent gemacht werden.

 124.2 Nach Ansicht des RH stärkt eine höhere Transparenz der öffentli-
chen Haushalte das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Konsoli-
dierungsmaßnahmen. Gleichzeitig fördert sie aber auch eine nachhal-
tigere Konsolidierung, da sie einer Überwälzung zu außerbudgetären 
Schulden entgegenwirkt.

Der RH verwies auch diesbezüglich auf sein Positionspapier zur Ver-
waltungsreform (Reihe Positionen 2011/1, Verwaltungsreform 2011), 
wo er auf eine Erhöhung der Transparenz und Kostenwahrheit in den 
Budgets und Haushaltsrechnungen aller Gebietskörperschaften und 
ausgegliederten Rechtsträger abzielte.

Darüber hinaus verwies der RH auf seine Empfehlung in den Berich-
ten zur Haushaltsstruktur der Länder77 (jeweils TZ 8), wo er eine Ver-
wendung einer integrierten Vermögens–, Finanz– und Erfolgsrech-
nung auf Basis der Doppik vorschlägt.

75 in Schweden als „Bruttoredovisning“ bezeichnet (ab Mitte der 1990er Jahre)
76 Reihe Burgenland 2009/4, Kärnten 2009/5, Niederösterreich 2009/4, Oberösterreich 2009/5, 

Salzburg 2009/3, Steiermark 2009/4, Tirol 2009/3, Vorarlberg 2009/3
77 siehe Fußnote zuvor
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Der RH empfahl daher den überprüften Ländern, die finanzielle Situa-
tion des Landeshaushalts öffentlich leicht zugänglich und vollständig 
transparent darzustellen. Diese Information sollte sämtliche budgetäre 
Verbindlichkeiten (z.B. Haftungen) sowie die finanzielle Situation und 
Verschuldung aller ausgegliederten Einheiten beinhalten.

 124.3	(1)	Das	Land	Kärnten	betonte,	es	sei	schon	frühzeitig	bemüht	gewe
sen,	eine	erhöhte	Transparenz	und	Kontrolle	im	Budgetprozess	sicher
zustellen.	

(2)	Das	Land	Niederösterreich	wies	in	seiner	Stellungnahme	darauf	
hin,	dass	alle	Budgets	des	Landes	im	Internet	abrufbar	seien.	Allein	
mit	der	Einführung	der	Doppik	werde	die	finanzielle	Situation	eines	
Landes	weder	leichter	zugänglich	noch	transparenter.	

Transfers an Haushalte und Unternehmen

 125.1 (1) Internationale Ebene

In nahezu allen erfolgreichen Konsolidierungsbeispielen gelang das 
nachhaltige Einbremsen der ansteigenden Entwicklung bei monetären 
Transfers an private Haushalte und Unternehmen (Sozialleistungen, 
Förderungen, Subventionen). Dabei waren durchwegs unterschiedliche 
Ansätze zu beobachten.

Die schwedische Regierung kürzte beträchtlich bei den Unternehmens-
förderungen und –subventionen. Zudem wurden die Zugangsrege-
lungen bei der Arbeitslosenversicherung verschärft und die monetären 
Leistungen an Familien sowie beim Krankengeld gekürzt. Ein wich-
tiger Schritt war auch die Reform des Indexes, der die Berechnungs-
grundlage für die Transfers darstellte. Dieser Index wurde nicht mehr 
ausschließlich an das Preisniveau angepasst, sondern von der Haus-
haltslage abhängig gemacht. Bei hohem Schuldenstand wurde eine 
Preissteigerung durch Anpassung der Höhe der Sozialleistungen nicht 
vollständig abgegolten. Die Subventionen konnten in Schweden somit 
zwischen 1993 und 2007 von rd. 4,4 % des BIP auf rd. 1,5 % des BIP, 
die monetären Sozialleistungen von rd. 22,2 % des BIP auf rd. 15,3 % 
des BIP reduziert werden.

Die finnische Regierung erreichte ihre erfolgreiche Konsolidierung 
ebenfalls durch massive Einsparungen bei den Ausgaben, insbeson-
dere bei Transfers an Haushalte und Unternehmen. Zwischen 1993 
und 2001 verringerten sich die Subventionen von rd. 3,2 % des BIP 
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auf rd. 1,4 %, die monetären Sozialleistungen sanken von rd. 23,7 % 
des BIP auf rd. 15,1 % des BIP.

Die kanadische Regierung begann ihre erfolgreiche Haushaltskonsoli-
dierung ebenfalls mit einer deutlichen Reduktion der Unternehmens-
förderung. Allein im Jahr 1995 reduzierte sie die Subventionen um 
rd. 60 %. Auf der Ebene der Provinzen kam es ebenfalls zu einem 
deutlichen Rückgang der Ausgaben für Unternehmensförderungen.

(2) Situation in Österreich

In Österreich waren 2008 die Transfers an private Haushalte und Unter-
nehmen im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch:

Für den gesamten Staatssektor war der Anteil der monetären Sozi-
altransfers (z.B. Pensionen), der sozialen Sachtransfers (z.B. soziale 
Dienstleistungen) sowie der Transfers an Unternehmen besonders hoch. 
Unter die Unternehmenstransfers fielen allerdings auch Zuschüsse an 
ausgegliederte Rechtsträger. Der Anteil der Länder war in den Bereichen 
der sozialen Sachtransfers und vor allem der Subventionen an Unter-
nehmen überdurchschnittlich hoch.

Tabelle 47:  Transfers an private Haushalte und unternehmen, internationaler Vergleich, 
stand 2008

Ausgaben kategorie OECD/Eu–sample1 Eu–152 Österreich Anteil der 
Bundesländer

in % des BIP in Prozent
punkten

Transfers an private Haushalte 18,1 20,8 25,7 3,0

– Soziale Sachtransfers 2,9 3,8 5,5 1,6

– Monetäre Sozialtransfers 12,7 14,8 18,1 1,0

– Sonstige laufende Transfers 2,5 2,2 2,1 0,4

Transfers an unternehmen 2,3 2,4 5,5 1,5

– Subventionen 1,3 1,2 3,5 1,2

– Kapitaltransfers 1,0 1,2 2,0 0,3

Transfers gesamt 20,4 23,2 31,2 4,5
1  ungewichtete Durchschnitte der EU–27 ohne Rumänien und Bulgarien, plus Australien, Island, Norwegen, Japan, 

Neuseeland, Schweiz, Südkorea, USA
2  ungewichtete Durchschnitte der EU–15 ohne Österreich

Quellen:  OECD, Eurostat in WIFO: Optionen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in Österreich (Februar 2010), 
Gebarungen und Sektor Staat 2008 und 2009 (Statistik Austria)
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 125.2 Transfers an private Haushalte und Unternehmen waren von einer 
besonders starken Ausgabendynamik geprägt, weshalb es nach Ansicht 
des RH ein vernünftiger Schritt ist, gerade dort Konsolidierungsmaß-
nahmen zu ergreifen.

Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf die Vorschläge zur effi-
zienteren Gestaltung des Förderungswesens in seinen Positionspapie-
ren zur Verwaltungsreform (Reihe Positionen 2011/1, Verwaltungsre-
form 2011). Der RH konstatierte grundlegende institutionelle Defizite in 
der österreichischen Förderungslandschaft, die zu Ineffizienzen führten 
und Einsparungsmöglichkeiten nahelegten.

Der RH empfahl daher, das Förderungswesen auf seine strategische 
Effektivität hin grundlegend zu evaluieren, bei jedem Förderungspro-
gramm Abstimmungen mit anderen Gebietskörperschaften durchzu-
führen und die Voraussetzungen für eine bundesweite Förderungsda-
tenbank zu schaffen.

 125.3	Lt.	Stellungnahme	des	Landes	Kärnten	bestünde	Bereitschaft	zur	Abstim
mung	der	Förderungsprogramme	mit	anderen	Gebietskörperschaften,	wie	
etwa	dem	Bund.

Aufgabenkritik, Aufgabenreform

 126.1 (1) Internationale Ebene

Die Konsolidierung des öffentlichen Haushalts mit einer grundlegen-
den Evaluierung der öffentlichen Aufgaben zu verbinden, stellte in 
mehreren Ländern einen weiteren Baustein einer erfolgreichen Kon-
solidierung dar.

Die kanadische Regierung beispielsweise unterzog ihre Verwaltung 
einem diesbezüglich weitgehenden Erneuerungsprozess. Mit der 
„Reform Review“ und der „Program Review“ vollzog die kanadische 
Verwaltung zunächst eine umfangreiche Aufgabenkritik. Bei Erste-
rem wurde versucht, in mehreren Politikfeldern Reformmöglichkeiten 
auszuloten. In Zweiterem wurden sämtliche von der Regierung beauf-
tragten Tätigkeiten und Programme auf ihre Effektivität geprüft und 
wirkungsschwache identifiziert. Durch die Ergebnisse dieser Reviews 
folgten massive Kürzungen im Budget78 und somit die Grundlage für 
eine erfolgreiche Konsolidierung des öffentlichen Haushalts.

78 besonders deutlich erkennbar im sogenannten „landmarking budget“ von 1995
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(2) Situation in Österreich

Eine Expertengruppe bestehend aus dem RH, dem WIFO, dem IHS, dem 
Staatsschuldenausschuss und dem Zentrum für Verwaltungsforschung 
(KDZ) wurde von der am 17. Februar 2009 unter dem Vorsitz des Bun-
deskanzlers und des Vizekanzlers eingesetzten Arbeitsgruppe beauf-
tragt, für den Bereich „Aufgabenreform und Strukturbereinigung“ eine 
strukturierte Analyse der bestehenden Probleme und der damit verbun-
denen Folgewirkungen zu erarbeiten (siehe Expertengruppe Verwal-
tungsreform, Aufgabenreform und Strukturbereinigung, Oktober 2010).

Die Expertengruppe stellte im Bereich der Aufgabenreform folgende 
Problembereiche fest:

–  Aufgabenkritik (z.B. unzureichende Aufgabenkritik, fehlende Lei-
stungskataloge);

–  mangelnde Kompetenzbereinigung – Intergovernmentale Kompe-
tenzverteilung (z.B. überschneidende Kompetenzen zwischen Bun-
desministerien, Scheitern einer sachgerechten Aufteilung zwischen 
Gebietskörperschaften);

–  Bereiche mit starken Kompetenzüberschneidungen (z.B. Kompetenz-
zersplitterung und uneinheitlicher Vollzug);

–  Organisationsreform (z.B. zu viele Hierarchieebenen und zustän-
dige Institutionen);

–  interne und externe Leistungsbereitstellung (z.B. Grundsatzentschei-
dung Make or Buy);

–  Ausgliederungen (z.B. unzureichendes Beteiligungsmanagement);

–  außerbudgetäre Schulden (z.B. Intransparenz und Risiken).

Der RH brachte in seinen Positionspapieren zur Verwaltungsreform 
(Reihe Positionen 2007/1, 2009/1 und 2011/1) eine Reihe von Vor-
schlägen zur Verwaltungsreform und zum Bürokratieabbau ein. Im 
Zeitraum zwischen der ersten Veröffentlichung im Jahr 2007 und der 
zweiten im Jahr 2009 erhob der RH im Rahmen eines Nachfragever-
fahrens die Umsetzung seiner 209 Einzelvorschläge. Bei rd. 40 % der 
Empfehlungen war die Umsetzung noch offen. Während vor allem 
Vorschläge im eigenen Verantwortungs– oder Wirkungsbereich große 
Chancen auf eine Umsetzung hatten, gestalteten sich die Umsetzungen, 



416 Niederösterreich 2012/3

Internationale Beispiele für eine  
Reduzierung der schuldenquote

die ein Zusammenwirken mehrerer Stellen oder Gebietskörperschaften 
erforderten, als besonders schwierig.

 126.2 Der RH empfahl eine kritische Analyse der öffentlichen Aufgaben als 
solide Ausgangsbasis für eine strukturelle und nachhaltige Konsoli-
dierung. Das Ziel dieser grundlegenden Evaluierung sollte das Sicht-
barmachen von öffentlichen Aufgabenbereichen sein,

–  die kaum oder gar nicht koordiniert von mehreren Ressorts oder 
Gebietskörperschaften wahrgenommen werden,

–  deren Aufgabenziele durch privatwirtschaftliche Leistungserbrin-
ger effizienter erreicht werden können

–  oder die überhaupt keiner öffentlichen Aufgabenerfüllung mehr 
bedürfen.

Der RH verwies zudem auch auf seine Vorschläge in den Positionspa-
pieren zur Verwaltungsreform (Reihe Positionen 2007/1, 2009/1 und 
zuletzt 2011/1), wo er die Festlegung der zentralen öffentlichen Auf-
gaben, eine sachgerechte Neuverteilung der Aufgaben zwischen den 
Gebietskörperschaften im Rahmen der Gesetzgebung und der Voll-
ziehung sowie die daran anknüpfende Regelung der Finanzierung als 
Ausgangspunkte der Verwaltungsreform erachtete.

Ein Reformbedarf hinsichtlich der Trennung von Finanzierungs–, Auf-
gaben– und Ausgabenverantwortung bestand nach Ansicht des RH 
insbesondere im Bereich der Bildung, bei Krankenanstalten, im Sozi-
albereich, bei der Wohnbauförderung, der Familienförderung, im Per-
sonennahverkehr und bei den Pensionsleistungen des öffentlichen 
Dienstes. Lösungsvorschläge auf der Grundlage einer Problemanalyse 
durch Expertengruppen liegen vor, die politische Umsetzung ist bis-
lang großteils noch ausständig.

Aktives Schuldenmanagement

 127.1 (1) Internationale Ebene

Auslöser für Konsolidierungsanstrengungen war oftmals der mit einer 
hohen Verschuldung verbundene Schuldendienst, der den finanziellen 
Handlungsspielraum der politischen Entscheidungsträger spürbar ver-
ringerte. 
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Ein Ansatz, der die Schuldendienstbelastung wesentlich verringerte, 
war die vorrangige Verwendung sämtlicher frei werdender Mittel (z.B. 
Mehreinnahmen, Minderausgaben, Privatisierungserlöse usw.) für den 
Schuldenabbau. Durch die geringere Verschuldung sanken die Zins-
leistungen, wodurch wieder Mittel frei wurden, die für den Schulden-
abbau verwendet werden konnten („snowball effect“).

Diese Vorgehensweise vollzogen neben der dänischen Regierung unter 
anderem auch Kanada, Neuseeland und die Niederlande sehr erfolg-
reich. In einigen Ländern war diese Vorgehensweise gesetzlich vorge-
geben (Kanada79, Neuseeland80) oder durch einen Regierungsbeschluss 
verbindlich (Dänemark, Niederlande).

(2) Situation in Österreich

Die österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) konnte für 
Bundesländer zu günstigeren Konditionen Darlehen aufnehmen. Die 
ÖBFA formulierte für sich Grundsätze eines Schuldenmanagements, die 
eine risikoaverse Ausrichtung zu möglichst niedrigen Kosten gewähr-
leisten soll.

Die Bundesländer nutzten die Möglichkeit der Darlehensaufnahme über 
die ÖBFA in sehr unterschiedlichem Ausmaß:

79 gesetzlich geregelt im „Debt Repayment Plan“ von 1998
80 gesetzlich geregelt im „Fiscal Reponsibility Act“ von 1994

Tabelle 48: Darlehensfinanzierung, stand 31. Dezember 2009

Bundesland schuldenstruktur
Anteil der  

Darlehens summe bei 
der ÖBfA in %

Kärnten – rd. 23 % bei der Hypo Alpe Adria
– rd. 15 % in Fremdwährungskrediten
–  rd. 47 % in fixen Zinsen, rd. 43 % in variablen Zinsen und 

rd. 9 % in strukturierten Zins produkten

rd. 79,1 %

Niederösterreich –  rd. 50 % bei Kreditinstituten, rd. 25 % bei sonstigen 
Gläubigern

– rd. 19 % in Fremdwährungskrediten
– rd. 19 % in fixen Zinsen, rd. 81 % in variablen Zinsen

rd. 75,3 %

Tirol – ausschließlich bei der Hypo Tirol
– keine Fremdwährungskredite
– rd. 60 % fix verzinst, rd. 40 % variabel

0 %

Quellen: Ämter der Landesregierungen in Kärnten, Niederösterreich und Tirol
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 127.2 Die Ausgaben für Zinsleistungen, insbesondere bei anhaltend steigender 
Verschuldung, schränkten den Handlungsspielraum der öffentlichen 
Aufgabenerfüllung deutlich ein. Der RH empfahl daher, zusätzliche Mit-
tel (z.B. Flugabgabe, Stabilitätsabgabe) für den Schuldenabbau zu ver-
wenden. Darüber wäre dem Landtag zu berichten, auch im Falle einer 
anderen Verwendung (z.B. bei Konjunkturpaketen). Die Schuldaufnah-
men sollten möglichst über die Österreichische Bundesfinanzierungs-
agentur (ÖBFA) erfolgen. Bereits im Bericht über die Finanzierungs-
instrumente der Gebietskörperschaften (bspw. Reihe Kärnten 2009/5, 
TZ 4) hatte der RH unter Bezugnahme auf Empfehlungen des Staats-
schuldenausschusses angeregt, dass die Länder und Gemeinden die 
Erfahrungen des Bundes hinsichtlich eines stabilitätsorientierten Debt–
Managements verstärkt nutzen sollten, um bestmögliche Finanzie-
rungskonditionen langfristig zu gewährleisten.

 127.3	Das	Land	Kärnten	bekräftigte,	die	zusätzlichen	Mittel	aus	dem	Kon
solidierungspaket	des	Bundes	und	dem	Stabilitätsgesetz	überwiegend	
für	die	Reduzierung	des	jährlichen	Nettodefizits	einsetzen	zu	wollen.	

 128 Zusammenfassend ließen sich folgende Erfolgsfaktoren für eine Kon-
solidierung konstatieren:



Niederösterreich 2012/3 419

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder 
Kärnten, Niederösterreich und Tirol

Niederösterreich

Internationale Beispiele für eine  
Reduzierung der schuldenquote

Tabelle 49: Erfolgsfaktoren einer Konsolidierung

Erfolgsfaktor Beispielhafte Maßnahmen Beispielländer

Ausgabenseitige Konso
lidierung

–  Ansetzen bei den Bereichen mit besonders hohem 
Ausgabenanstieg

Schweden, Finnland, 
Niederlande

Konsolidierung als 
Teil einer gesamtwirt
schaftlichen Strategie

–  Wirkung von Konsolidierungsmaßnahmen auf die 
Gesamtwirtschaft berücksichtigen

–  Flankierung von wachstumsfördernden Maßnahmen
–  gezielte Kürzungen, nicht gleichmäßig über alle 

Bereiche, sondern nach Bedeutung für Gesamt
strategie

Neuseeland, 
Dänemark

Reform der Finanzver
flechtung der Gebiets
körperschaften

–  Erhöhung der Effizienz und Effektivität öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung

–  Zusammenführung von Ausgaben–, Aufgaben– und 
Finanzierungsverantwortung

–  Erhöhung des Gestaltungsspielraums durch 
Reduktion von Zweckbindungen

Belgien, Kanada, USA

Verstärkte Kontrolle 
innerhalb des 
Budgetprozesses

–  Ausbau der Kompetenzen und Wirksamkeit von 
Budgetkontrollinstanzen

– Unabhängigkeit der Budgetkontrolle sichern
– frühzeitige Kontrolle im Budgetprozess ermöglichen

Niederlande, 
Schweden

Erhöhte Transparenz 
öffentlicher Haushalte

–  Schuldenstand transparenter, vollständiger und 
vergleichbarer gestalten

Schweden

Einbremsen des 
Ausgabenanstiegs bei 
Transfers an Haushalte und 
Unternehmen

–  Erhöhung der Transfers nach Maßgabe der Haus
halts lage bzw. nach einem gesonderten Index 

–  Koordination zwischen Ressorts und Gebiets
körperschaften verbessern

Schweden, Finnland, 
Kanada

Aufgabenkritik, 
Aufgabenreform

–  Aktuelle öffentliche Aufgabenwahrnehmung 
kritisch hinterfragen

–  Kooperation, Koordination und Bündelung von 
ähnlichen Aufgaben zwischen Ressorts und Gebiets
körperschaften anstreben

Kanada

Quelle: RH
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 129 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Um das Haushaltsgleichgewicht wieder herzustellen, wäre struk
turell und nachhaltig wirkenden Maßnahmen zur Erreichung einer 
ausgeglichenen Haushaltsgebarung und zur Eindämmung der Neu
verschuldung Priorität zu geben. (TZ 12, 17, 46, 67, 111, 114)

(2) Da die fiskalpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten der Länder ein
nahmenseitig stark eingeschränkt sind, wäre bei der nachhaltigen 
Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts das Haupt augenmerk 
auf ausgabenreduzierende Maßnahmen zu legen. (TZ 12, 28, 46, 67)

(3) Der Bereich der Förderungen sollte verstärkt in die Konsolidie
rungsbemühungen einbezogen werden. (TZ 34, 51, 73)

(4) Für die bestehenden Haftungen sollten eigenständige Risiko
bewertungen durchgeführt bzw. von unabhängigen Stellen erstellt 
werden. (TZ 96, 99, 104)

(5) Um zu verhindern, dass die ab dem Jahr 2014 vorgesehenen 
hohen Schuldentilgungen nicht gänzlich durch Aufnahme neuer Dar
lehen finanziert und dadurch die Folgejahre zusätzlich belastet wer
den, sollten zeitgerecht Vorsorgen getroffen werden. (TZ 43, 64, 86)

(6) Um die im neuen Stabilitätspakt vereinbarten Stabilitätsbeiträge 
zu erreichen, wären weiterhin verstärkte Anstrengungen zu unter
nehmen. (TZ 23)

(7)  Die gute finanzielle Lage des Landes sollte nicht durch einen 
weiteren Schuldenanstieg gefährdet werden. (TZ 17)

(8) Um das Haushaltsgleichgewicht nachhaltig wieder herzustellen, 
wären zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Neuverschul
dung zu ergreifen. (TZ 118)

schlussbemerkungen/schlussempfehlungen

Kärnten, Niederöster
reich, Tirol

Kärnten, Niederöster
reich

Tirol
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Aus internationalen Beispielen erfolgreicher Konsolidierung leitete 
der RH zusammenfassend folgende Empfehlungen an die Länder 
Kärnten, Niederösterreich, Tirol ab:

(9) Die Ausgaben für Zinsen, insbesondere bei anhaltend steigender 
Verschuldung, schränken den Handlungsspielraum für die öffent
liche Aufgabenerfüllung deutlich ein. Daher sollten zusätzliche Mit
tel (z.B. Flugabgabe, Stabilitätsabgabe) für den Schuldenabbau ver
wendet und darüber dem Landtag berichtet werden, auch im Falle 
einer anderen Verwendung (z.B. bei Konjunkturpaketen). Schuld
aufnahmen sollten möglichst über die Österreichische Bundesfinan
zierungsagentur (ÖBFA) erfolgen. (TZ 127)

(10) Für nachhaltige Konsolidierungserfolge wären die stark stei
genden Ausgabenbereiche (Förderungen, Soziales, Pensionen) ein
zubremsen, weil andernfalls die Gefahr besteht, dass die Konsoli
dierungsbemühungen rasch durch das Ausgabenwachstum in diesen 
Bereichen übertroffen werden und ohne (nachhaltige) Wirkung blei
ben. (TZ 120)

(11) Die Konsolidierungsmaßnahmen sollten in eine wirtschaftspo
litische Gesamtstrategie für das Land integriert sein und nach ihren 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und ihrer Eignung für die 
wirtschafts– und sozialpolitischen Strategieziele ausgewählt werden, 
nicht etwa aufgrund ihrer einfachen Durchsetzbarkeit (z.B. gleichmä
ßige Ausgabenkürzungen über alle Politikbereiche hinweg). (TZ 121)

(12) Im Hinblick auf den Finanzausgleich sollte eine weitere Redu
zierung der Zweckbindungen verfolgt und die Zusammenführung 
von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung in 
Angriff genommen werden. (TZ 122)

(13) Eine erhöhte Transparenz und Kontrolle im Budgetprozess 
könnte durch verstärkte Informationsverpflichtungen der Länder 
erreicht werden. Dazu sollte eine für alle Bundesländer einheitliche, 
umfassende Haushaltsanalyse, welche frühzeitig über die Ausga
bendynamik in einzelnen Budgetteilbereichen (z.B. Förderungen, 
Gesundheitsversorgung, Verwaltung usw.) informiert, vorgesehen 
werden. (TZ 123)

(14) Die finanzielle Situation des Landeshaushalts sollte öffentlich 
leicht zugänglich und vollständig transparent dargestellt sein. Diese 
Information sollte sämtliche budgetäre Verbindlichkeiten (z.B. Haf
tungen) sowie die finanzielle Situation und die Verschuldung aller 
ausgegliederten Einheiten beinhalten. (TZ 124)
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(15) Da die Transfers an private Haushalte und Unternehmen von 
einer besonders starken Ausgabendynamik geprägt sind, sollten 
gerade in diesem Bereich Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen 
werden. Dazu sollte das Förderungswesen auf seine strategische 
Effektivität hin grundlegend evaluiert werden, bei jedem Förde
rungsprogramm Abstimmungen mit anderen Gebietskörperschaften 
durchgeführt und die Voraussetzungen für eine bundesweite För
derungsdatenbank geschaffen werden. (TZ 125)

(16) Für eine nachhaltige Konsolidierung sollte eine kritische Ana
lyse der öffentlichen Aufgaben stattfinden. Das Ziel dieser grund
legenden Evaluierung sollte das Sichtbarmachen von öffentlichen 
Aufgaben sein,

–  die kaum oder gar nicht koordiniert von mehreren Ressorts oder 
Gebietskörperschaften wahrgenommen werden, 

–  deren Aufgabenziele durch privatwirtschaftliche Leistungserbrin
ger effizienter erreicht werden können

–  oder die überhaupt keiner öffentlichen Aufgabenerfüllung mehr 
bedürfen. (TZ 126)

In Bezug auf das Rechnungswesen der Länder leitete der RH zusam
menfassend folgende Empfehlungen ab:

(17) Zur Weiterentwicklung des Rechnungswesens im Sinne einer 
integrierten Vermögens–, Finanz– und Erfolgsrechnung sollten sich 
die Länder sowohl untereinander als auch mit dem Bund abstim
men, um eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage 
des Gesamtstaates unter Berücksichtigung von ausgegliederten Ein
heiten zu erreichen. (TZ 10)

(18) Im Hinblick auf die Harmonisierung des Rechnungswesens 
sollten für die Länder und Gemeinden einheitliche und verbind
liche Regelungen geschaffen werden. (TZ 4)

(19) Die Ergebnisermittlung und die dazugehörigen Nachweise 
sollten methodisch und formal angeglichen werden. (TZ 5)

Kärnten, Niederöster
reich, Tirol
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(20) Die gänzliche Auflassung des außerordentlichen Haushalts sollte 
in Erwägung gezogen werden. (TZ 4)

(21) Für die Vermögensrechnung sollten klare Regelungen zur Akti
vierung und Bewertung von Vermögensgegenständen forciert wer
den. (TZ 6)

(22) Eine Bereinigung der derzeit unübersichtlichen Darstellung der 
Verbindlichkeiten sollte unverzüglich in Angriff genommen und die 
Begriffsdefinitionen des Bundeshaushaltsgesetzes sollten möglichst 
übernommen werden. (TZ 8)

(23) Die Schulden sollten unter Einbeziehung ausgegliederter Ein
heiten vollständig dargestellt werden, um eine umfassende Beurtei
lung der wirtschaftlichen Lage der überprüften Länder zu ermög
lichen. (TZ 19)

(24) Sonderfinanzierungen (bspw. Leasing, Forderungseinlösemo
dell) sollten aus Transparenzgründen in einem gesonderten Nach
weis im Rechnungsabschluss angeführt werden. Dabei sollten neben 
den jährlichen Annuitäten auch das ausstehende Kapital, Zinsen, 
Tilgungen, Kautionen und sonstige Ausgaben dargestellt werden. 
Eine Gliederung nach Einzelprojekten würde den Informationsge
halt des Nachweises zusätzlich erhöhen. (TZ 9, 39, 59)

(25) Die nicht fälligen Verwaltungsschulden sollten nicht in der Ver
mögensübersicht dargestellt werden, sondern – wie in der VRV vor
gesehen – in einem eigenen Nachweis. Eine aktivseitige Darstellung 
unter der Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung sollte jeden
falls unterbleiben. Dies gilt sinngemäß auch für nicht fällige Ver
waltungsforderungen und den passivseitigen Ausgleich unter der 
Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung. (TZ 9, 39, 59)

(26) Aufwendungen sollten in dem Jahr verbucht werden, in dem 
sie realisiert werden. (TZ 55)

(27) Guthaben bei Kreditinstituten sollten aktivseitig und Verbind
lichkeiten passivseitig dargestellt werden. (TZ 54)

Kärnten, Niederöster
reich

Niederösterreich
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schlussbemerkungen/ 
schlussempfehlungen

(28) In den Rechnungsabschluss sollte eine Vermögensübersicht 
(bilanzielle Darstellung) aufgenommen werden. (TZ 7, 74)

(29) Die nicht fälligen Verwaltungsschulden sollten in einem Nach
weis zum Rechnungsabschluss vollständig ausgewiesen werden. 
(TZ 83)

(30) Im Haftungsnachweis sollten die Haftungen für die Lan
des–Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung und die Hypo Tirol 
Bank AG in Höhe von rd. 7,9 Mrd. EUR (2010) ausgewiesen wer
den. (TZ 101)

Tirol
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ANHANG

Anhang 1:  Berechnung der vereinheitlichten Jahresergeb
nisse des Landes Kärnten 2005 bis 2010

Anhang 2:  Berechnung der vereinheitlichten Jahresergeb
nisse des Landes Niederösterreich 2005 bis 2010

Anhang 3:  Berechnung der vereinheitlichten Jahresergeb
nisse des Landes Tirol 2005 bis 2010
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ANHANG 1:  Berechnung der vereinheitlichten Jahresergebnisse 
Kärnten 2005 bis 2010

Um den tatsächlichen Abgang bzw. Überschuss der Finanzjahre 2005 
bis 2010 einheitlich und für alle Bundesländer vergleichbar darzustel-
len, wurde das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene administra-
tive Jahresergebnis um die aufgenommenen Finanzschulden, die als 
Einnahmen verbucht waren, reduziert und periodenrein abgegrenzt 
(siehe Tabelle ANHANG 1). Zum Vergleich ist in der letzten Tabellen-
zeile auch das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene administrative 
Jahresergebnis dargestellt.

Die Rechnungsabschlüsse des Landes Kärnten gaben das administra-
tive Jahresergebnis in den Jahren 2006 bis 2010 jeweils mit Null an.

Im Jahr 2005 errechnete sich ein Überschuss von rd. 12,5 Mill. EUR. Das 
Land Kärnten machte in der Folge von der in der VRV vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch, den Überschuss (bzw. Abgang) des Jahres n 
spätestens im Jahr n+2 mit einem Abgang (bzw. Überschuss) auszu-

Niederösterreich 2012/3 

ANHANG 1

Tabelle ANHANG 1: Darstellung der vereinheitlichten Jahresergebnisse des Landes Kärnten

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Einnahmen2 1.892,13 1.943,2 2.080,8 2.265,6 2.258,5 2.266,93

Ausgaben 1.958,53 2.027,4 2.156,6 2.354,5 2.442,2 2.457,13

Aufnahme von Finanz
schulden – 78,8 – 84,2 – 63,3 – 89,0 – 183,7 – 190,2

Überschuss laufendes 
Jahr 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abwicklung Überschuss 
Vorjahre (n–2) 0,0 0,0 – 12,5 0,0 0,0 0,0

Vereinheitlichtes Jah
res ergebnis4 – 66,2 – 84,2 – 75,8 – 89,0 – 183,7 – 190,1

Administratives Jah
resergebnis im Rech
nungsquerschnitt

12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 ohne Forderungsverzichte in der Höhe von 432,2 Mill. EUR (2005) bzw. 585,9 Mill. EUR (2010)
4 errechneter Wert

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung, RH



428  

gleichen.1 Der Überschuss des Jahres 2005 in Höhe von 12,5 Mill. EUR 
wurde zur (teilweisen) Deckung des Abgangs 2007 herangezogen. Bei 
Ermittlung des vereinheitlichten Jahresergebnisses war dies entspre-
chend zu berücksichtigen, d.h. um periodenfremde Ergebnisse (Über-
schuss 2005) zu bereinigen. Das Jahresergebnis 2007 wurde um den 
Betrag von 12,5 Mill. EUR bereinigt.

1 Laut § 2 (3) VRV sind Überschüsse und Abgänge aus Vorjahren bei den Gemeinden 
spätestens im Voranschlag des zweitnächsten Finanzjahres zu veranschlagen. Den Län-
dern (einschließlich Wien) bleibt eine Regelung überlassen.
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ANHANG 2:  Berechnung der vereinheitlichten Jahresergebnisse 
Niederösterreich 2005 bis 2010

Um den tatsächlichen Abgang bzw. Überschuss der Finanzjahre 2005 
bis 2010 einheitlich und für alle Bundesländer vergleichbar darzustel-
len, wurde das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene administra-
tive Jahresergebnis um die aufgenommenen Finanzschulden, die als 
Einnahmen verbucht waren, reduziert und periodenrein abgegrenzt 
(siehe Tabelle ANHANG 2). Zum Vergleich ist in der letzten Tabellen-
zeile auch das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene administrative 
Jahresergebnis dargestellt.

Das Land Niederösterreich machte von der in der VRV eingeräumten 
Möglichkeit, den Überschuss (bzw. Abgang) des Jahres n spätestens im 
Jahr n+2 mit einem Abgang (bzw. Überschuss) auszugleichen1, nicht 
Gebrauch. Für die Ermittlung des vereinheitlichten Jahresergebnisses 
war daher eine Bereinigung um periodenfremde Ergebnisse nicht erfor-

1 Laut § 2 Abs. 3 VRV sind Überschüsse und Abgänge aus Vorjahren bei den Gemein-
den spätestens im Voranschlag des zweitnächsten Finanzjahres zu veranschlagen. Den 
Ländern (einschließlich Wien) bleibt eine Regelung überlassen.
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ANHANG 2

Tabelle ANHANG 2:  Darstellung der vereinheitlichten Jahresergebnisse des Landes  
Nieder österreich

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Einnahmen2 6.172,2 5.841,4 7.093,7 7.011,0 6.801,0 7.040,7

Ausgaben 6.467,8 6.505,7 7.373,3 7.747,5 7.472,5 7.678,7

Aufnahme von Finanz
schulden 295,6 664,3 278,5 736,6 671,5 638,0

Abgang laufendes Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abwicklung Abgang 
Vorjahre (n–2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vereinheitlichtes Jah
res ergebnis3 – 295,6 – 664,3 – 278,5 – 736,6 – 671,5 – 638,0

Administratives Jah
resergebnis im Rech
nungsquerschnitt

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Rundungsdifferenzen möglich
2 ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden)
3 errechneter Wert

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, RH
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derlich. Das vereinheitlichte Jahresergebnis des Landes Niederöster-
reich entsprach jeweils der Neuaufnahme von Finanzschulden.
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ANHANG 3:  Berechnung der vereinheitlichten Jahresergebnisse 
Tirol 2005 bis 2010

Um den tatsächlichen Abgang bzw. den Überschuss der Finanz-
jahre 2005 bis 2010 einheitlich und für alle Bundesländer vergleich-
bar darzustellen, wurde das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene 
administrative Jahresergebnis um die aufgenommenen Finanzschul-
den, die als Einnahmen verbucht waren, reduziert und periodenrein 
abgegrenzt (siehe Tabelle ANHANG 3). Zum Vergleich ist in der letzten 
Tabellenzeile das im Rechnungsquerschnitt ausgewiesene administrative  
Jahresergebnis dargestellt.

Das administrative Jahresergebnis des Landes Tirol war in den Jah-
ren 2005 bis 2008 im Rechnungsquerschnitt mit Null angegeben. Im 
Jahr 2009 ergab sich ein Abgang des ordentlichen Haushalts in Höhe 
von 59,3 Mill. EUR.
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ANHANG 3

Tabelle ANHANG 3: Darstellung der vereinheitlichten Jahresergebnisse des Landes Tirol

2005 2006 2007 2008 2009 2010

in Mill. EUR1

Einnahmen2 
(o. und a.o. H.)3 2.317,5 2.415,1 2.533,8 2.706,3 2.767,0 2.791,8

Ausgaben 
(o. und a.o. H.) 2.368,1 2.500,1 2.594,6 2.788,0 2.881,5 2.959,2

Aufnahme von Finanz
schulden (a.o. H.) – 42,2 – 85,0 – 60,8 – 81,7 – 55,2 – 90,0

Abgang laufendes Jahr 
(o. H.) – 8,4 – 4,7 0,0 0,0 – 59,3 – 77,5

Abwicklung Abgang 
Vorjahre (n–2; a.o. H.) 0,0 18,7 8,4 4,7 0,0 57,0

Vereinheitlichtes 
Jahresergebnis4  
(o. und a.o. H.)

– 50,6 – 71,0 – 52,4 – 77,0 – 114,5 – 110,5

Administratives Jah
resergebnis im Rech
nungsquerschnitt  
(o. und a.o. H.)

0,0 0,0 0,0 0,0 – 59,3 0,0

1 Rundungsdifferenzen möglich
2  ohne Fremdfinanzierung (neu aufgenommene Finanzschulden) bzw. Abwicklung Soll Überschüsse Vorjahre/Soll Abgang 

laufendes Jahr (betrifft 2006 und 2010)
3 ordentlicher und außerordentlicher Haushalt
4 errechneter Wert

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, RH
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Da das Land Tirol von der in der VRV vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch machte, den Überschuss (Abgang) im Jahr n spätestens im 
Jahr n+2 durch einen Abgang (Überschuss) auszugleichen, waren bei 
Ermittlung des vereinheitlichten Jahresergebnisses die periodenfrem-
den Ergebnisse zu eliminieren. Aus diesem Grund bereinigte der RH 
jeweils das administrative Jahresergebnis des Landes Tirol um den 
Abgang des Jahres n-2.

Im Jahr 2005 verzeichnete Tirol einen Abgang von 8,4 Mill. EUR, der 
jedoch aufgrund eines Fehlers in der Verbuchung nicht im Rechnungs-
abschluss angegeben war.

Im Jahr 2006 konnte nicht der gesamte Abgang des Jahres 2004 in 
Höhe von 18,7 Mill. EUR abgedeckt werden, weshalb ein Betrag von 
4,7 Mill. EUR verblieb, der erst im Jahr 2008 abgedeckt wurde.
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Wien, im Juni 2012

Der Präsident:

Dr. Josef Moser
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Bisher erschienen:

Reihe Nieder
österreich 2012/1

Reihe Nieder
österreich 2012/2

Bericht des Rechnungshofes
– Maßnahmen zur Förderung von Kleinstunternehmen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen durch Bundesländer
–  Anti–Claimmanagement und Korruptionsbekämpfung bei Straßen– 

und Bahnbauvorhaben
– Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich Fließgewässer 

auf Ebene des Bundes sowie in den Ländern Niederösterreich, Salz-
burg, Steiermark und Tirol

Bericht des Rechnungshofes
– Finanzierung der Landeslehrer
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